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Vorwort 

"Ausbildung" und "Arbeit" stellen wichtige Erziehungsgrundlagen des Jugend-
strafvollzuges dar (§ 91 Abs. 2 JGG). In der Gewichtung der Bedeutung der 
Maßnahmen im Ausbildungs- bzw. Arbeitsbereich ist in jüngster Zeit eine Ver-
schiebung zugunsten der Ausbildung zu beobachten. Dies zeigt sich in der natio-
nalen Diskussion, aber auch in internationalen Empfehlungen wie denen des 
Ausschusses der Minister der Mitgliedsstaaten des Europarates oder den Richtli-
nien der Vereinten Nationen. Für die stärkere Betonung des Ausbildungsberei-
ches bilden die bei Straffälligen- und Vollzugspopulationen vielfach festgestell-
ten Defizite einen naheliegenden Anlaß. 

Ob durch Defizitausgleich im Vollzug erfolgreich Rückfall vermieden werden 
kann, ist die zentrale Fragestellung der vorliegenden Untersuchung. Ein besonde-
res Anliegen ist dabei, die sozial- und legalbiographischen Merkmale der Inhaf-
tierten, damit die vorinstitutionelle Biographie sowie die Haftbiographie und, 
soweit möglich, die Entlassungssituation in die Analyse einzubeziehen. 

Die Studie ist Teil eines umfassenden Forschungsprojektes zum "Haftverlauf im 
Jugendstrafvollzug". Ohne die Mithilfe vieler, denen ich an dieser Stelle danken 
möchte, wäre sie nicht durchführbar gewesen. 

Dabei denke ich zunächst an die befragten Insassen der Jugendstrafvollzugsan-
stalten Adelsheim und Schwäbisch Hall, an die Mitarbeiter der beiden Anstalten, 
insbesondere Herrn Grübl vom Kriminologischen Dienst, der detaillierte Fragen 
zur Vollzugspraxis beantworten konnte. 

Zu persönlichem Dank bin ich meinem wissenschaftlichen Lehrer, Professor 
Günther Kaiser, verpflichtet, der mich engagiert unterstützt hat und mir durch 
sein Vertrauen half, auch schwierige Phasen der Arbeit zu bewältigen. 

Ferner danke ich Herrn Olaf Grosch, meinem Projektkollegen, für die hervorra-
gende und von Konflikten unbelastete Zusammenarbeit. Besondere Erwähnung 
verdient auch Herr Michael Würger, der äußerst sorgfältig und mit großem Enga-
gement bei der Aufbereitung des umfangreichen Datenmaterials beteiligt und für 
die statistischen Auswertungen eine unersetzbare Hilfe war. Allen Kolleginnen 
und Kollegen der kriminologischen und der strafrechtlichen Forschungsgruppe 
herzlichen Dank für Rat und Unterstützung. Weiter denke ich an die Arbeit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts, vor allem an den Bi-
bliotheksdirektor Professor Kürzinger, die für die hervorragende Infrastruktur des 
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Max-Planck-Instituts sorgen und damit einen wertvollen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Arbeit leisten. 

Meinen Zimmerkollegen, Herrn Thomas Karger und Herrn Peter Sutterer, möchte 
ich für ihre Rücksichtnahme und die Impulse und Anregungen gebenden wissen-
schaftlichen Gespräche danken, ferner für den zusammen mit Frau Ilse Irmgard 
Klär anläßlich eines Promotionsessens symbolisch verliehenen "Doktorhut". 

Für ihren Beitrag zum Layout der Veröffentlichung und für die Beratung in 
Fragen der graphischen Darstellung danke ich Frau Martina Hog und Herrn Rai-
mund Tauss sowie den Mitarbeitern des Verlages, Herrn Michael Knecht und 
Frau Andrea Munding. 

Freiburg, im Januar 1991 lsolde Geissler 



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort ..................................... V 

1. Einleitung und Fragestellung .............................................................. . 

1.1 Untersuchungsgegenstand: Arbeit und Ausbildung 
im Jugendstrafvollzug ......................................................................... 1 

1.2 Fragestellung und Forschungsziel ....................................................... 2 

1.3 Gang der Untersuchung ....................................................................... 3 

Teil 1 
Theoretische Orientierung, empirische Befunde, 
rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

2. Theoretischer Orientierungsrahmen und 
empirische Befunde ................................................................................... 6 

2.1 Kriminalpolitische Erwägungen: Planungshilfe durch 
Effektivitätskontrolle ............................................................................ 8 

2.2 Traditionelle Rückfallanalysen: Vorinstitutionelle 
Variablen als Rückfallkriterien .......................................................... 10 
2.2.1 Klassische Risikofaktoren ............................................................. 10 
2.2.2 Anerkannte Rückfallprädiktoren ................................................ 11 

2.3 Alltagstheoretische Konstrukte .......................................................... 13 
2.3.1 Sozialisationsdefizite und Defizitausgleich ................................... 14 
2.3.2 Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt ...................................... 15 
2.3.3 Soziale Integration und Rückfallvermeidung .............................. 18 
2.3.4 Fehlende berufliche Integration und Abweichung ....................... 19 

2.4 Kriminalitätstheoretische Ansätze ..................................................... 22 

2.5 Zusammenfassung .............................................................................. 23 

2.6 Empirische Befunde zum Effekt von Ausbildung und 
Arbeit im Vollzug auf die Rückfälligkeit ... , ....................................... 25 
2.6.1 Studien des Inlandes ...................................................................... 25 
2.6.2 Studien des Auslandes .............................................................. 29 
2.6.3 Diskussion des Forschungsstandes ............................................. 34 



VIII Inhaltsverzeichnis 

2.7. Rückfall bzw. Vollzugstheorien ......................................................... 35 
2.7.1 Ausbildung und Arbeit aus vollzugstheoretischer Sicht ............... 36 

2.7.1.1 Infektionstheorie und Theorie der Subkultur ................. 36 
2.7.1.2 Integratives Modell ..................................................... 38 

2.7.2 Empirische Befunde zum Insassenverhalten ............................... 38 
2.7.3 lnsassenverhalten, Sanktionen und Reaktionen ............................. 40 

2.7.3.1 Sanktionshäufigkeit .................................................... 40 
2.7.3.2 Abweichendes lnsassenverhalten als Entschei-

dungskriterium und als Reaktion auf negative 
Vollzugsentscheidungen ............................................. 41 

2.8 Nachentlassungsperspektive - Theorie vom Stigma-Status ............. .42 

2.9 Zusammenfassung, Folgerungen, Arbeitshypothesen 
und Fragestellungen ........................................................................... 44 

3. Ausbildung und Arbeit im Kontext des 
Erziehungsgedankens ....................................................................... 50 

3.1. "Erziehung" nach den förmlichen Gesetzen und 
Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug ............................. 50 

3 .2 Der Erziehungsbegriff im Jugendstrafrecht ....................................... 51 

3 .3 Der Erziehungsgedanke in der Diskussion ........................................ 51 
3.3.1 Erziehungsbedürftigkeit ............................................................ 51 
3.3.2 Strafzweck und Vollzugsziele ....................................................... 52 
3.3.3 Der Erziehungsbegriff in der Rechtsprechung zum 

Jugendstrafvollzug .................................................................... 53 

3.4 Konkretisierung des Erziehungsbegriffes .......................................... 54 

3.5 Plädoyer für die Offenheit des Erziehungsbegriffes .......................... 58 

3.6 Umdeutungsversuche und abolitionistische Perspektiven ................. 61 

3.7 Zusammenfassung und Diskussion .................................................... 64 

4. Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen ........................ 70 

4.1 Arbeit, anstaltsinteme Ausbildung und Unterricht ............................ 70 

4.2 Rechtliche Voraussetzungen der anstaltsexternen 
Beschäftigung ..................................................................................... 72 

4.3 Länderspezifische Besonderheiten ..................................................... 73 



Inhaltsverzeichnis IX 

4.4 Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis ................................................... 73 
4.4.1 Rechtliche Ausgestaltung .......................................................... 73 
4.4.2 Entlohnung .............................................................................. 74 
4.4.3 Soziale Sicherung ..................................................................... 75 
4.4.4 Besonderheiten bei der Ausbildung ........................................... 75 

4.5 Einweisung der Insassen und Entscheidung der 
Zugangskonferenz ........ -...................................................................... 76 
4.5.1 Der Vollzugsplan ..................................................................... 76 
4.5.2 Anstaltszuweisung .................................................................... 77 

5. Reform des Jugendstrafvollzugsrechts ........................................... 78 

5.1 Die Vorschläge der Jugendstrafvollzugskomrnission ........................ 79 

5.2 Die Arbeitsentwürfe des Bundesministeriums der Justiz ................... 81 
5.2.1 Arbeitsentwurf 1980 ................................................................. 81 
5.2.2 Arbeitsentwurf 1984 ................................................................. 83 

5.3 Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes von Baumann ................ 83 

5.4 Entwurf des Arbeitskreises von Anstaltsleitern der 
J ugendstrafvollzugsanstalten .............................................................. 85 

5 .5 Zusammenfassung und Diskussion .................................................... 86 

6. Einschätzung von Ausbildung und Arbeit durch 
Strafvollzugspädagogen und andere Vollzugspraktiker ............... 88 

6.1 Straffälligen-, Justiz- bzw. Strafvollzugspädagogik .......................... 88 

6.2 Erziehungsziel und wesentliche Inhalte der Vollzugs-
pädagogik ................................................................ , .......................... 89 

6.3 Zusammenfassung und Diskussion .................................................... 91 

7. Ausbildungs- und Arbeitssituation in den untersuchten 
Anstalten und in anderen Jugendstrafvollzugsanstalten 
des In- und Auslandes ....................................................................... 93 

7 .1 Ausbildung und Arbeit in den Anstalten "Adelsheim" und 
"Schwäbisch Hall" .............................................................................. 93 
7 .1.1 Schulische Ausbildung ............................................................. 93 
7 .1.2 Berufliche Ausbildung .............................................................. 94 



X Inhaltsverzeichnis 

7.1.3 Arbeit ............................................................................................. 96 
7.1.4 Ausbildung und Arbeit außerhalb der Anstalt ............................. 97 

7.2 Schul- und Ausbildungssituation in anderen Jugendstraf-
vollzugsanstalten des Inlandes ........................................................... 98 

7 .3 Ausbildungs- und Arbeitssituation in den Jugendstrafvoll-
zugsanstalten des europäischen Auslandes ........................................ 98 

7.4 Ausbildungs- und Arbeitssituation in außereuropäischen 
Staaten .............................................................................................. 101 

7.5 Gesamtbewertung ............................................................................. 101 

Teil 2a 
Projektbeschreibung und Beschreibung 

der Untersuchungsgruppe 

8. Projektbeschreibung und methodisches Vorgehen ...................... 103 

8 .1 Datengrundlage ................................................................................ 103 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.1.1 Beschreibung des Forschungsprojektes "Hafr,erlauf 
im Jugendstrafvollzug" ........................................................... 103 

8.1.2 Probleme des Panel-Designs ................................................... 104 

Das Verfahren der Aktenanalyse ..................................................... 106 
8.2.1 
8.2.2 

Realität, Aktenführung und Aktenrealität ................................. 106 
Aktenaufbau und Erhebungsverfahren ..................... : ............... 107 

Die Interviews .................................................................................. 109 

Bildung der Untersuchungsgruppe ................................................... 110 

Auswertungsverfahren ..................................................................... 111 

9. Beschreibung der Stichprobe ......................................................... 115 

9.1 Sozialdaten und Soziobiographie ..................................................... 116 

9.2 Leistungsbereich .............................................................................. 119 

9.3 Legalbiographie und Vollzugserfahrungen ...................................... 120 

9 .4 Inhaftierungsdaten ............................................................................ 124 



Inhaltsverzeichnis 

Teil 2b 
Zugangszeit und Haftverlauf 

10. Auswahlverfahren für die Teilnahme an 

XI 

Ausbildungsmaßnahmen ................................................................ 128 

10.l Entscheidung der Zugangskonferenz, Entscheidungsdoku-
mentation, Ergebnisse und Umsetzung ............................................ 129 

10.2 Haftereignisse und Entscheidungsänderungen ................................. 131 

10.3 Kriterien für die Zuweisung zu Ausbildungsmaßnahmen ............... 132 
10.3.1 Schul- und Ausbiidungsstand als Differenzierungs-

kriterium ................................................................................ 133 
10.3.1.1 Qualifikationsniveau ................................................. 133 
10.3.1.2 Störungen der schulischen und beruflichen 

Sozialisation ............................................................. 136 
10.3.1.3 Sozial- und legalbiographischer Hintergrund 

und Ausbildungsmöglichkeiten ................................. 138 
10.3.2 Haftdauer und Ausbildungsmöglichkeiten ................................ 139 
10.3.3 Ausbildungswunsch und Ausbildungsmotivation ...................... 140 

10.4 Multivariates Verfahren: Zuweisungskriterien und 
Vergleichbarkeit der Gruppen .......................................................... 141 

10.5 Zusammenfassung .................... : ....................................................... 142 

11. Tätigkeitsverlauf während der Haft - Umsetzung 
der Maßnahmen .............................................................................. 144 

11.1 Ausbildungsart und Ausbildungsdauer ............................................ 144 

11.2 Ausbildungsdauer und Inhaftierungszeit .......................................... 147 

11.3 Block- und Phasenausbildungen ...................................................... 149 

11.4 Arbeitsverlauf ................................................................................... 150 

11.5 Kontinuität im Ausbildungs- und Arbeitsbereich ............................ 150 

11.6 Zusammenfassung ............................................................................ 153 

12. Beschäftigungsverhältnisse außerhallf der Anstalt ...................... 155 

12.1 Tatsächliche Voraussetzungen der Freigangsgewährung ................ 155 

12.2 Gewährungspraxis ............................................................................ 156 



XII Inhaltsverzeichnis 

12.3 Mögliche Kriterien für die Freigangsentscheidung .......................... 158 

12.3.1 Schulische und berufliche Qualifikation ................................... 158 
12.3.2 Vorinstitutionelle "kriminelle Karriere", 

Inhaftierungsdaten und Einweisungsdelikte .............................. 160 
12.3.3 Insassenverhalten ................................................................... 162 

12.4 Zusammenfassung ............................................................................ 163 

13. Ausbildung und Arbeit aus Insassensicht ..................................... 165 

13.1 Relevanz der Insassensicht ............................................................... 165 

13.2 "Belohnungsaufschub" und Deprivationsminderung ....................... 166 

13.3 Datenquelle ...................................................................................... 166 

13.3.1 Wünsche und Ziele ...................................................................... 167 
13.3.2 Sanktionsbelastung ................................................................. 167 

13.4 Stellenwert von Ausbildung und Arbeit für die Insassen ................. 168 

13.4.i Rangfolge der Wünsche und Ziele ........................................... 168 
13.4.2 Belastung durch Sanktionen im Vollzug .................................. 173 

13.5 Zusammenfassung ............................................................................ 175 

14. Vollzugsmaßnahmen und Haftverlauf .......................................... 176 

14.1 Unterschiede und Ähnlichkeiten im Haftverlauf -
Haftverlaufsprofile ........................................................................... 176 

14.2 Beschreibung der Variablen ............................................................. 177 

14.2.1 Antragsgewährung ....................................................................... 177 
14.2.2 Lockerungen und Urlaub ........................................................ 178 
14.2.3 Beschäftigungsverhältnis ........................................................ 178 
14.2.4 Meldungs- und Sanktionsbelastung .......................................... 179 
14.2.5 Anstaltsexterne soziale Kontakte ............................................. 180 
14.2.6 Voraussichtliche und tatsächliche Haftdauer ............................ 181 

14.3 Gruppierung der Insassen in "Haftverlaufscluster" .......................... 181 

14.3.1 Die Clusteranalyse ....................................................................... 181 
14.3.2 Die Verfahrensschritte ................................................................. 182 
14.3.3 Deskription der Haftverlaufscluster ......................................... 184 

14.4 Bewertung der Ergebnisse ............................................................... 187 

14.5 Vorinstitutionelle Determinanten der Haftverlaufsprofile ...........•... 187 



Inhaltsverzeichnis XIII 

14.6 Akzeptanz der Vollzugsmaßnahmen und Haftverlauf .................... 188 
14.6.1 Datengrundlage zur Akzeptanz der Maßnahmen bzw. 

zur "Arbeitszufriedenheit" ........................................................... 190 
14.6.2 Verteilung der Vergleichsgruppen auf die Haftverlaufs-

cluster .................................................................................... 191 

14.7 Zusammenfassung ............................................................................ 192 

15. Anstaltszugehörigkeit und Haftverlauf ......................................... 194 

15.1 Verteilung der "Haftverlaufsgruppen" auf die Anstalten ................. 194 

15.2 Vorinstitutionelle Merkmale und Inhaftierungsdaten der 
Anstaltspopulationen ........................................................................ 195 
15.2.1 Deskription der Anstaltspopulationen ...................................... 195 
15.1.2 "Diskriminierung" der Anstaltspopulationen ............................ 197 

15.3 Haftverlauf in den beiden Anstalten - ohne Freigänger ................... 198 
15.3.1 Unterschiede in der Lockerungs- und Urlaubs-

gewährung ............................................................................. 198 
15. 3.2 Anstaltsspezifische Haftverläufe - ohne Freigänger ................... 200 

15.4 Zusammenfassung und Bewertung .................................................. 201 

16. Vollzugsmaßnahmen, Konformität und Abweichung ................. 203 

16.1 Insassenverhalten: Arbeit versus Ausbildung .................................. 203 

16.2 "Integratives Modell" zur Erklärung des Insassenverhaltens ........... 204 
16.2.1 Datenquellen .......................................................................... 204 
16.2.2 Definition der unabhängigen Variablen .................................... 204 
16.2.3 Methodisches Vorgehen und Ergebnisse .................................. 206 

16.3 Darstellung des Insassenverhaltens der Vergleichsgruppen ............ 208 
16.3.1 Während der gesamten Haftzeit ................................................... 208 
16.3.2 Insassenverhalten während der 

Ausbildungszeit ........................................................................... 209 

16.4 Zusammenfassung ............................................................................ 212 

17. Einstellungen zu abweichendem Verhalten .................................. 213 

. 17.1 Datenquelle ...................................................................................... 213 

17 .2 Einstellungen und Veränderungen im Haftverlauf .......................... 213 



XIV Inhaltsverzeichnis 

17 .3 Zusammenfassung und Bewertung .................................................. 214 

18. Einfluß der Ausbildungsmaßnahmen auf die 
Stigmatisierungsangst ..................................................................... 216 

18. l Datenquelle ...................................................................................... 216 

18.2 Ergebnisse zur Stigmatisierungsangst .............................................. 217 

19. Lockerungs- und Urlaubsbilanz der Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer ............................................................................... 219 

19.l Lockerungs- und Urlaubsgewährung bei den Insassen mit 
und ohne Ausbildung ....................................................................... 219 

19 .2 Verbüßte Haftzeit bis zur ersten Urlaubsgewährung ....................... 222 

19.3 Bewertung und Ergebnisse ............................................................... 223 

20. Entlassungssituation und Entlassungsvorbereitung .................... 224 

20. l Datenquellen .................................................................................... 224 

20.2 Entlassungssituation ......................................................................... 225 
20.2.1 Schulische und berufliche Qualifikation ..................................... 225 
20.2.2 Finanzielle Situation bei Entlassung ........................................ 225 

20.3 Arbeitsplatzsituation ........................................................................ 226 

20.4 Entlassungsart .................................................................... '. ............. 228 

20.5 Index zur Entlassungssituation und Entlassungs-
vorbereitung ..................................................................................... 230 

20.6 Zusammenfassung ............................................................................ 232 

Teil 2c 
Rückfall und Legalbewährung 

21. Datengrundlage und Vorüberlegungen zur Durchfüh-
rung der Rückfallanalyse ............................................................... 233 

21. l Daten des Bundeszentralregisters .................................................... 233 

21.2 Zeitliche Dimensionen des Rückfalls ............................................... 235 



Inhaltsverzeichnis XV 

21.2.1 Kontrollzeitraum .................................................................... 235 
21.2.2 Tat- und Verurteilungszeitpunkt .............................................. 235 
21.2.3 Rückfallgeschwindigkeit und Rückfallintervalle ....................... 236 

21.3 Ausbleiben des Rückfalls als Erfolgskriterium ................................ 237 

21.3.1 Legal- und Sozialbewährung ................................................... 237 
21.3.2 Kriterien zur Bewertung des Mißerfolges ................................. 239 
21.3.3 Registrierte Kriminalität und Dunkelfeld .................................. 240 
21.3.4 Das Problem der Kausalität ..................................................... 240 

22. Rückfalldefinitionen und Vergleichsgruppen ............................... 242 

22.1 Die Rückfalldefinitionen .................................................................. 242 
22.1.1 Wiederverurteilung - Erste Rückfalldefinition (Rdefl) ............... 242 
22.1.2 Wiederinhaftierung - Zweite Rückfalldefinition (Rdef2) ........... 242 
22.1.3 "Offenbarungskriterium" - Dritte Rückfalldefinition 

(Rdef3) ......................................................................................... 243 

22.2 Die Vergleichsgruppen ..................................................................... 243 

23. Darstellung des Rückfalls und der Legalbewährung ................... 245 

23.1 Die gesamte Untersuchungsgruppe .................................................. 246 

23.2 Teilnehmer versus Nichtteilnehmer ................................................. 247 

23.3 Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen im Vollzug versus 
Nichtteilnehmer ohne berufliche Qualifikation ............................... 247 

23 .4 Vorinstitutionelle versus institutionelle 
Ausbildung und Legalbewährung ........ , ........................................... 249 
23.4.1 Legalbewährung der vor der Inhaftierung und 

der während der Inhaftierung beruflich 
Ausgebildeten .............................................................................. 249 

23.4.2 Schulische und berufliche "Normalbiographie" ........................ 250 

23.5 Vollzugsschüler versus im Vollzug beruflich Ausgebildete ............ 251 

23.6 Ausbildungsdauer und Rückfallverhalten ........................................ 253 

23.7 Erfolgreiche und erfolglose Ausbildung .......................................... 254 

23. 7 .1 Unterschiede in der vorinstitutionellen Biographie ................... 254 
23. 7 .2 Unterschiedliche Haftverläufe ..................................................... 256 

23.8 Rückfallgeschwindigkeit und Ausbildung im Vollzug .................... 256 



XVI Inhaltsverzeichnis 

23.9 Zusammenfassung ............................................................................ 259 

24. Effekt der Bildungsmaßnahmen - Kontrolle anderer 
Einflüsse ........................................................................................... 262 

24.1 Behandlungseffekte und Gruppenunterschiede ................................ 262 

24.2 Kovarianzanalyse als Verfahren zur "nachträglichen 
Homogenisierung der Gruppen" ...................................................... 262 
24.2.1 Identifizierung der Kovariaten ..................................................... 264 
24.2.2 Einschränkungen bei der Auswahl von Kovariaten ................... 265 

24.2.2.1 Teilnehmer/Nichtteilnehmer ...................................... 265 
24.2.2.2 Teilnehmer/reduzierte Nichtteilnehmergruppe ............ 266 
24.2.2.3 Vollzugsschüler/beruflich Ausgebildete ..................... 266 

24.3 Durchführung der Kovarianzanalyse und Ergebnisse ...................... 268 

25. Stellenwert der vollzuglichen Ausbildung im Kontext 
anderer rückfallrelevanter Variablen und Vollzugs-
ereignisse ........................................................................................... 271 

25.1 Prädiktorvariablen des Rückfalls ..................................................... 271 

25.2 Definition der abhängigen Variablen ............................................... 273 

25.3 Ergebnisse der Analysen ........... ., ..................................................... 274 
25.3.1 Stellenwert der schulischen und beruflichen Ausbildung ........... 274 

25.3.1.1 Für die Vorhersage der Wiederverurteilung ................ 274 
25.3.1.2 Für die Vorhersage der Wiederinhaftierung ................ 277 

25.3.2 Rückfall und Legalbewährung in der Gruppe der beruf-
lich Ausgebildeten .................................................................. 279 
25.3.2.1 Wiederverurteilung (Rdefl) ...................................... 279 
25.3.2.2 Wiederinhaftierung (Rdef2) ...................................... 281 

26. Arbeitsplatzperspektive und Rückfälligkeit ................................. 283 

26.1 Vierjähriger Kontrollzeitraum .......................................................... 283 

26.2 Verkürzung des Kontrollzeitraums .................................................. 283 

27. Exkurs: Ausgesuchte Variablen der Entlassungssituation 
und Rückfälligkeit ........................................................................... 285 



Inhaltsverzeichnis XVII 

28. Zusammenfassung: Effekt und Stellenwert vollzuglicher 
Ausbildung ....................................................................................... 286 

Teil 3 

29. Zusammenfassung, Diskussion und Schlußfolgerungen ............. 289 

29.1 Zusammenfassung ............................................................................ 289 
29.1.1 Teil 1: Theoretische Orientierung, rechtliche Grundla-

gen und Rahmenbedingungen ................................................. 289 
29.1.2 Teil 2a: ~ojektbeschreibung, Datengrundlage und Be-

schreibung der Stichprobe ....................................................... 293 
29.1.3 Teil 2b: Zugangszeit und Haftverlauf .......................................... 294 
29.1.4 Teil 2c: Rückfall und Legalbewährung .................................... 299 

29.2 Diskussion der Ergebnisse und kriminalpolitische Schluß-
folgerungen ...................................................................................... 302 
29.2.1 Vollzugsausbildungspraxis und Haftverlauf ............................. 303 
29.2.2 Erziehung zur Legalbewährung ................................................... 307 

Literaturverzeichnis ........................................................................... 309 

Verzeichnis der Tabellen ................................................................... 331 

Verzeichnis der Schaubilder ............................................................. 334 

Anhang .............................................................................................. 336 





1. Einleitung und Fragestellung 

1.1 Untersuchungsgegenstand: Arbeit und Ausbildung im 
Jugendstrafvollzug 

"Arbeit" und "Unterricht" stellen wichtige Erziehungsgrundlagen im Jugendstraf-
vollzug dar (§ 91 Abs. 2 JGG). In der Bewertung, welche dieser Maßnahmen 
besser geeignet ist, um das Vollzugsziel zu erreichen, ist in jüngster Zeit eine 
Verschiebung zugunsten der Ausbildung festzustellen. Dies wird national in den 
Entwürfen zu einem Jugendstrafvollzugsgesetz1 deutlich, international in den 
"European prison rules"2 und in den "Draft Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency" der Vereinten Nationen, die jeweils eine stärkere Beto-
nung des Ausbildungsbereiches oder zumindest eine Gleichstellung mit der Ar-
beit im Jugendstrafvollzug vorsehen.3 

Verschiedene Faktoren können als Gründe für diese Verschiebung in der Ge-
wichtung zwischen Ausbildung und Arbeit im Jugendstrafvollzug genannt wer-
den. Die vielfach festgestellten Defizite im Schul- und Ausbildungsstand bei 
Straffälligen- und Strafvollzugspopulationen sind naheliegender Anlaß für die 
Begründung eines "Nachholbedarfes" an Aus- und Weiterbildung. Allgemeine 
Legitimationsprobleme im Zusammenhang mit der Verhängung von Jugendstrafe 
und ihres Vollzugs haben möglicherweise den Bildungsmaßnahmen zu einer Auf-
wertung verholfen, da sie im Vergleich zu anderen Behandlungsprogrammen 
verschiedene Vorteile bieten können. Im Gegensatz etwa zu therapeutischen 
Maßnahmen ist das direkte Ergebnis der "Intervention" offensichtlicher: die Ver-
besserung der schulischen und/oder beruflichen Qualifizierung. Darüber hinaus 
können mit Bildung und Ausbildung, wiederum unabhängig von dem eigentli-
chen Ziel, der Rückfallvermeidung, verschiedene "Sekundäreffekte" verknüpft 
werden, wie humane Gestaltung des Strafvollzuges, Vermittlung persönlicher 
Erfolgserlebnisse für den Inhaftierten und sinnvolle Beschäftigung des Insassen. 
Zusätzlich kann die Aufwertung von Bildungsmaßnahmen im Rahmen einer 

So in dem Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes von Baumann 1985, Bemerkung zu 
§40,S.28. 

2 Vgl. hierzu die Kommentierung der "European prison rules", Gonsa 1987, S. 4-12, insb. 
S. 11; ferner Empfehlungen des Committee of Ministers of the Council of Euror,e vom 
13.10.1989. In: Council of Europe: Education in Prison. Recommendation No. R. (89) 12, 
Strasbourg 1989. 

3 Vgl. dazu Dünkel 1988,Kaiser 1989a, S. 50, sowie die United Nations Draft Rules forthe 
Protection of Juveniles Deprived oftheir Liberty, v. 11. Mai 1988, S. 13 - 25. 
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gesamtgesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden. Viele Problemlagen, 
die im Zusammenhang mit Beschäftigungsmöglichkeiten, der Vermittelbarkeit 
auf dem Arbeitsmarkt und der Wiedereingliederung auftreten, werden über Bil-
dungsdefizite definiert und mit Bildungsmaßnahmen beantwortet.4 

Arbeit wird im Vergleich zu Bildung und Ausbildung inzwischen von vielen als 
weniger geeignete Maßnahme zur Rückfallvermeidung angesehen.5 In der Voll-
zugspraxis spielt sie nach wie vor jedoch einr wichtige Rolle. Soweit (re)integra-
tionsfördemde Effekte vemmtet werden, findet ein Rückgriff auf traditionelle 
Begründungselemente statt, wie die Gewöhnung des Insassen an regelmäßige 
Tätigkeit, die Vermittlung positiver Arbeitseinstellungen sowie allgemeiner Ar-
beitstugenden. 

1.2 Fragestellung und Forschungsziel 

Obwohl mit Bildung, Ausbildung und Arbeit im Strafvollzug vielfältige Erwar-
tungen verknüpft sind und Art und Durchführung der Maßnahmen teilweise auf 
heftige Kritik stoßen,6 gibt es nur wenige Studien, die diese Vollzugsmaßnahmen 
umfassend untersuchen. Dieses Forschungsdefizit ist insbesondere für den Ju-
gendstrafvollzug festzustellen. Zwar werden in einigen Rückfallanalysen auch die 
Teilnehmer und Nichtteilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen hinsichtlich der Le-
galbewährung verglichen oder einzelne Aspekte aus dem Arbeitsbereich, z.B. das 
Arbeitsverhalten im Strafvollzug, mit den Rückfalldaten in Beziehung gesetzt, 
eine detaillierte Analyse, die sowohl die Umsetzung der Maßnahmen, den gesam-
ten Haftkontext und zugleich die an der Legalbewährung gemessene Effektivität 
der Maßnahmen einbezieht, ist aber nicht ersichtlich. 

Die vorliegende Studie hat zum Ziel, einige der bisherigen Forschungsdefizite zu 
beseitigen. Schulische und berufliche Bildungsmaßnahmen sowie Arbeit im Ju-
gendstrafvollzug und die damit verknüpften kriminalpolitisch relevanten Frage-
stellungen werden detailliert untersucht. Der Schwerpunkt der Ausführungen und 
Analysen liegt im Ausbildungsbereich. Ein besonderes Anliegen der Studie ist, 
sozial- und legalbiographische Merkmale des Inhaftierten sowie die Haftbio-
graphie und - soweit möglich • die Entlassungssituation in die Analyse einzu-

4 Diese Entwicklung wird von W eymann 1987, S. 10, beschrieben. 
5 Vgl. Müller-Dietz 1973, S. 129, der daraufhinweist, daß eine mit Arbeitspflicht erzwun-

gene Gewöhnung an Arbeit kaum stabil sein könne. 
6 Sowohl bezüglich der Prognose, inwieweit etwa mit Ausbildung Rückfall vermieden 

werden kann, als auch hinsichtlich der Qualität des Arbeits-und Ausbildungsangebotes im 
Strafvollzug werden sehr kritische Einschätzungen geäußert, vgl. für vieleMaelicke 1977, 
S.49. 
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beziehen. Zentrale Fragestellung ist die Effektivität der Vollzugsinterventio-
nen. Wesentliches Effektivitätskriterium ist die Vermeidung erneuter Straffäl-
ligkeit. 

1.3 Gang der Untersuchung 

Zunächst wird der - im weiteren Sinne - theoretische Orientierungsrahmen 
abgesteckt. Dies geschieht durch eine kritische Auseinandersetzung mit Rückfall-
analysen, die sich mit Ausbildung und/oder Arbeit im Strafvollzug befassen, 
sowie anderen Studien, die einen konformitätsfördemden Effekt dieser Vollzugs-
maßnahmen behaupten. Eine Beschränkung auf kriminalitätstheoretische Überle-
gungen kann dabei nicht ausreichend sein. Gerade bei den Begründungen des 
Zusammenhangs zwischen Ausbildung/Arbeit und Kriminalität bzw. Rückfall do-
minieren sowohl bei Vollzugspraktikern als auch in empirischen Studien alltags-
theoretische Überlegungen. Zentrale Begriffe sind Zuwachs an Qualifikation, Sta-
bilität im Arbeitsverhalten, Verbesserung der Zugangschancen, berufliche und 
soziale Integration und daraus folgend Konformität. Diese alltagstheoretischen 
Konstrukte werden anhand empirischer Befunde auf ihre Plausibilität überprüft. 
Da der Kontext, in dem die Maßnahmen stattfinden, auch zur Beurteilung ihres 
(Re)Sozialisierungsbeitrages nicht ausgeblendet werden darf, müssen auch Voll-
zugstheorien aufgenommen werden, mit der Erwartung, daß sie Anhaltspunkte 
über Zusammenhänge zwischen den Vollzugsmaßnahmen und dem Haftverlauf 
bieten. Zentrale Begriffe sind hier Akzeptanz der Vollzugsmaßnahmen, Insassen-
verhalten und Vollzugsentscheidungen. 

Ob mit dem Effektivitätskriterium "Legalbewährung" eine zulässige Begren-
zung des Vollzugszieles vorgenommen wurde, wird u.a. im Rahmen der Kontro-
verse um den Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts diskutiert. Da die 
Vollstreckung der Jugendstrafe im Kontext der Verhängung der Sanktion und der 
Strafzumessung, also im Rechtsfolgenzusammenhang, betrachtet werden muß, ist 
der Begriff der Erziehung auf verschiedenen Ebenen auch für den Jugendstraf-
vollzug zentral. 

Um den Haftverlauf und die Entscheidungen der Vollzugsbehörde angemessen 
würdigen zu können, sollten die rechtlichen Regelungen und Rahmenbedin-
gungen des Ausbildungs- und Arbeitsbereichs sowie der Entscheidung der 
Zugangskonferenz - Verteilung der Insassen auf die Maßnahmen und die 
beiden untersuchten Anstalten Schwäbisch-Hall und Adelsheim - bekannt 
sein. Im Anschluß an die Darstellung der Ausbildung und Arbeit betreffenden 
geltenden Regelungen werden die Vorschläge und Entwürfe zur "Reform" des 
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Jugendstrafvollzugsrechts vorgestellt. Diese Vorschläge sowie die Schlußfolge-
rungen aus der Diskussion des Erziehungsgedankens werden in der Bewertung 
der empirischen Ergebnisse wieder aufgegriffen. 

Die Beschreibung der von Vollzugspraktikern geäußerten Einschätzungen 7 und 
der Angebotsstrukturen in den Jugendstrafvollzugsanstalten des In- und Auslan-
des bilden den Abschluß des theoretischen Teils der Studie. 

Die Gliederung des empirischen Teils orientiert sich an der chronologischen 
Abfolge der Ereignisse: vorinstitutionelle Biographie der Insassen, Haftverlauf, 
Entlassungssituation und Rückfall bzw. Legalbewährung. Mit der Deskription 
der Stichprobe werden die für die weiteren Analysen wichtigen vorinstitutionel-
len sozial- und legalbiographischen Merkmale mitgeteilt und die Repräsentativi-
tät der Untersuchungsgruppe für andere Jugendstrafvollzugspopulationen beur-
teilt. 

Die Analyse des Haftverlaufes beginnt mit der Zugangsabteilung und der Zu-
gangskonferenz, die wichtige Entscheidungen für die Inhaftierungszeit trifft. An-
hand der Verteilung der Insassen auf die einzelnen Vollzugsmaßnahmen wird 
der Versuch unternommen, die Entscheidungskriterien zu identifizieren. Mit der 
Beschreibung der Umsetzung der Maßnahmen im Ausbildungs- und Arbeitsbe-
reich ist u.a. das Anliegen verknüpft, weitere Differenzierungen der Vergleichs-
gruppen nach Art und Dauer der Ausbildung einzuführen. Außerdem wird die 
Frage untersucht, ob die Inhaftierungszeit "ausbildungseffizient" genutzt wird 
und wie sich die Ausbildungsphasen auf die Haftzeit verteilen. 

Mit zentralen Haftverlaufsvariablen wird das Geschehen in der Haft beschrie-
ben, ferner der Versuch unternommen, die Insassen nach ihren Haftbiographien 
zu gruppieren. Daran schließt sich die Frage an, ob es anstaltsspezifische Unter-
schiede gibt, ferner, inwieweit mit den verschiedenen Vollzugsinterventionen 
(Ausbildung, Arbeit) bestimmte Haftverläufe korrespondieren. Die Häufigkeit 
abweichenden Insassenverhaltens während der gesamten Inhaftierungszeit und 
auf die ~usbildungs- bzw. Arbeits(haft)zeiten bezogen, ist Gegenstand der nach-
folgenden Analyse. 

Eine weitere Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, ob Inhaftierte, die an 
Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, bei der Lockerungs- und Urlaubsgewäh-
rung benachteiligt bzw. mit geringerer Wahrscheinlichkeit vorzeitig entlassen 

7 Diese Erwartungen werden im empirischen Teil mit jenen der lnsa~sen verglichen. Eine 
direkte B_efragung 1es Vollzu_gssta~s der beiden_ untersuchten ~nstalte~ z~ dem M_aßnah-
menbere1ch fand nicht statt, msowe1t war lediglich em Rückgnff auf die m der Literatur 
vorfmdbaren Bewertungen möglich. 
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werden, um die Kontinuität in der Ausbildung zu gewährleisten bzw. deren Ab-
schluß im Vollzug nicht zu gefährden. 

Zwischen Haftverlauf und Rückfallanalyse wird die Entlassungssituation behan-
delt. Dabei geht es insbesondere um die Arbeitsplatzperspektive der Insassen, 
die ausgebildet wurden, im Vergleich zu jenen, die in den Produktions- und 
Versorgungsbetrieben tätig waren. 

Die Kennzeichen der Entlassungssituation, des Haftverlaufes und auch der vorin-
stitutionellen Sozial- und Legalbiographie werden für die Rückfallanalyse inso-
weit bedeutsam, als es sich um rückfallrelevante Faktoren handelt. Werden sie als 
solche identifiziert, ist es erforderlich, diese Drittvariablen in multivariaten Ver-
fahren statistisch zu kontrollieren. 

In der Rückfallanalyse wird jedoch zunächst das Rückfallverhalten der Ver-
gleichsgruppen beschrieben. Als Kennwerte für die Darstellung dienen verschie-
dene Rückfalldefinitionen, mit denen auch die Schwere der Rückfalltat beurteilt 
werden kann. In einem ersten multivariaten Auswertungsschritt wird der Einfluß 
von Drittvariablen kontrolliert, um den eigentlichen Maßnahmeeffekt zu erhalten. 
In einem zweiten Schritt wird nach dem relativen Stellenwert vollzuglicher Aus-
bildung im Kontext anderer Rückfallrisikofaktoren gefragt. 



Teil 1 

2. Theoretischer Orientierungsrahmen und empirische 
Befunde 

In dieser Studie soll die Effektivität von Maßnahmen im Ausbildungs- und Ar-
beitsbereich des Jugendstrafvollzuges untersucht werden. Beurteilungsmaß für 
die Effektivität ist das mit der Durchführung dieser Maßnahmen beabsichtigte 
Ziel. Allgemein gültiges und zugleich strengstes Kriterium zur Beurteilung des 
Erfolges von Vollzugsinterventionen ist die Vermeidung erneuter Straffällig-
keit. 8 Effizient sind die Maßnahmen also dann, wenn sie dazu beitragen, Rück-
fälligkeit zu verhindern.9 

Um Aussagen darüber treffen zu können, ob die Maßnahmen grundsätzlich ge-
eignet sind, das Vollzugsziel zu erreichen, wenn ja, unter welchen Bedingungen, 
ferner, welche anderen rückfallrelevanten Merkmale im Zusammenhang mit den 
Vollzugsinterventionen auftreten, ist ein theoretischer Orientierungsrahmen erfor-
derlich, der eine Integration verschiedener Faktoren ermöglicht. So können 
vorinstitutionelle sozial- und legalbiographische Kennzeichen auf mehreren Ebe-
nen bedeutsam werden. Soweit sie empirisch als rückfallrelevant gelten, müssen 
sie in den Analysen als intermittierende Faktoren berücksichtigt werden. Vor 
allem dann, wenn durch die nicht zufällige Verteilung der Insassen auf die Aus-
bildungs- bzw. Arbeitsmaßnahmen eine unmittelbare Vergleichbarkeit der Grup-
pen eingeschränkt ist. Ferner können sie das Verhalten der Insassen in der Haft 
und damit den gesamten Haftverlauf prägen. Letzteres gilt auch direkt für die 
Tätigkeit der Inhaftierten. Zu denken ist an eine beschäftigungsabhängige Häufig-
keit von Regelverletzungen bzw. Sanktionierungen. Der Konformitätsgrad des 
Insassen ist wiederum möglicherweise entscheidungserheblich für die Locke-

8 

9 

In § 91 Abs. 1 JGG wird als Vollzugsziel die Erziehung zu einem "rechtschaffenen .und 
verantwortungsbewußten Lebenswandel" angegeben. Welcher Erziehungsbegriff im Ju-
gendstrafrecht und im Jugendstrafvollzug gilt oder gelten soll und was Erziehungsziel des 
Jugendstrafvollzuges sein darf-nur Legalbewährung oder Legal-und Sozialbewährung-, 
wird im nächsten Kapitel eingehend diskutiert. ,--
Eine Bewertung des Mißerfolges kann über die Einführung verschiedener Rückfalldefini-
tionen erfolgen. Wenn Jedoch bei "einigermaßen realistischer Betrachtung" es auch schon 
als "akzeptabler" oder 'respektabler" Erfolg angesehen wird, wenn Straftaten zwar nicht 
verhindert, aber das "Straftatenrisiko signifikant herabgesetzt" wird, wie es Frisch 1983, 
S. 95, vorschlägt, wird die Perspektive bezüglich der Realisierung des Zieles bereits in die 
Dt:finitio!1 d~s Erfolgskrite_riums einbe~~g_en. Eine dentrtige Betrachtung m~ß, auch wenn 
bei der Emfuhrung verschiedener Defm1t1onen des Ruckfalls de facto ähnlich verfahren 
wird, kritisch hinterfragt werden. Die wenig optimistischen Er&ebnisse im Bereich der 
Behandlungs- und Strafvollzugsforschung kann man nicht durch 'Schönung" der Effekti-
vitätskritenen verarbeiten. 
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rungs- und Urlaubsgewährung und andere Haftentscheidungen. Trifft dies zu, 
sind diese mittelbaren Effekte der Maßnahmen auch in der Rückfallanalyse zu 
beachten. 

Mithin geht es nicht nur um die Frage, ob Ausbildung und Arbeit im Jugendstraf-
vollzug, etwa mittels besserer Qualifizierung und dem Erlernen stabilen Arbeits-
verhaltens, zur Vermeidung erneuter Straffälligkeit beitragen können, sondern 
auch um Auswirkungen dieser den Haftalltag wesentlich prägenden Tätigkeiten 
auf das gesamte Haftgeschehen. 

Ein theoretischer Ansatz zur Erklärung von Kriminalität bzw. Rückfallkriminali-
tät, der Merkmale aus dem Ausbildungs- und Arbeitsbereich des Strafvollzuges 
aufgreift, ohne den Kontext zu beachten, in dem die Maßnahmen stattfinden, 
wird kaum genügen. Vielmehr muß zugleich ein vollzugstheoretisches Modell 
herangezogen werden, was durch die Differenzierung zwischen (primärer) Krimi-
nalität und (nachinstitutionellem) Rückfall bereits angedeutet ist. 

Im einzelnen sind folgende Variablenbereiche zu integrieren: 

• die vorinstitutionelle Biographie, 
• der Haftverlauf, 

die Entlassungssituation und 
die nachinstitutionelle Legalbiographie. 

Es wird nun der Versuch unternommen, einen theoretischen Bezugsrahmen für 
die eigene Fragestellung zu erarbeiten. Für diesen Zweck werden Rückfallstu-
dien und andere Analysen, die sich mit Ausbildung und Arbeit im Strafvoll-
zug befassen, diskutiert. 

Übergeordnete Fragestellung ist dabei die Brauchbarkeit der theoretischen Über-
legungen für die Analyse des Resozialisierungsbeitrages von Vollzugsinterven-
tionen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich. Zweck der Ausführungen ist jedoch 
auch, die Erwartungen, die mit Ausbildung und Arbeit im Strafvollzug verknüpft 
sind, zu verdeutlichen, um für die Diskussion der empirischen Ergebnisse, abge-
sehen vom zentralen Effektivitätsmaßstab, weitere Kriterien für die Beurteilung 
und Bewertung der Maßnahmen zu gewinnen. Vorrangig werden solche Studien 
behandelt, die sich mit den hier zu untersuchenden Vollzugsmaßnahmen befas-
sen. Um jedoch ein möglichst breites Spektrum der Begründungsmöglichkeiten, 
die für die eigene Analyse wichtig sein könnten, zu erhalten, werden auch andere 
Rückfallstudien einbezogen, sofern sie Anknüpfungspunkte für den Ausbildungs-
und Arbeitsbereich bieten. Mit der Gliederung des folgenden Abschnittes wird 
zugleich eine Kategorisierung der Studien nach ihren wesentlichen Begrün-
dungsmustern hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Ausbildung bzw. Ar-
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beit im Vollzug und Vermeidung von Rückfälligkeit vorgenommen. Es werden 
zunächst solche Analysen behandelt, die in der Begründung ihrer Variablenaus-
wahl nicht den Anforderungen eines theoretischen Modells genügen. Dazu gehö-
ren Rückfallstudien, die vorrangig kriminalpolitische Absichten verfolgen -"Pla-
nungshilfe" -, ferner teilweise auch die "traditionellen Rückfallanalysen". Breiten 
Raum nimmt die Darstellung der alltagstheoretischen Überlegungen ein, da die 
Notwendigkeit von Erziehung durch Ausbildung und Arbeit im Vollzug häufig 
mit Alltagswissen über die Beziehung zwischen beruflicher Integration, sozialer 
Integration und Konformität begründet wird. Im Anschluß daran werden krimina-
litätstheoretische Ansätze besprochen und die empirischen Befunde zum Effekt 
der Vollzugsmaßnahmen auf die Rückfälligkeit mitgeteilt. Die vollzugstheoreti-
schen Ansätze bilden den Schluß des Kapitels. 

2.1 Kriminal politische Erwägungen: Planungshilfe durch 
Effektivitätskontrolle 

Gerade in Rückfallanalysen, die, häufig im Kontext anderer Haftverlaufsvaria-
blen (Arbeitsverhalten, Lockerungsgewährung u.a.), den Einfluß der Teilnahme 
an Bildungsmaßnahmen im Vollzug auf die Rückfälligkeit untersuchen, wird 
selten die Auswahl der Merkmale begründet, sondern die Notwendigkeit der 
Durchführung der Studie. Die Erfolgskontrolle ist danach "Planungshilfe" für 
die Rückfallverhütung und den gezielten Einsatz finanzieller Mittel. 10 Aus öko-
nomischer Sicht werden Berufsausbildungen oder Arbeitseinsatz bevorzugt, da 
sie zur Finanzierung des Haftplatzes durch Auftragsausführungen oder Versor-
gungsleistungen beitragen.11 In solche Kosten-Nutzen-Analysen gehen auch die 
geringeren gesamtgesellschaftlichen Kosten durch ausbleibenden Rückfall ein. 12 

lO Berckhauer und Hasenpusch 1982, S. 283. in ihrer Begriindung der Notwendigkeit von 
Rückfalluntersuchungen, ferner Baumann, Maetze, Mey 1983. S. 133 f. 

11 Die Zunahme der Gefängnispopulationen und die damit verbundenen hohen finanziellen 
Aufwendungen haben u.a. dazu geführt. die Arbeitskraft des Insa~sen stärker als wirt-
schaftlichen Faktor zu betrachten. In den USA, die in den letzten fünf Jahren einen Zu-
wachs.von 50%derGefängnisinsa~sen zu verzeichnen hatten, sind. nicht zuletzt um Kosten 
zu sparen, bereits vereinzelt Gefängnisse privatisiert worden. Vgl. hierzu Ryan und Ward 
1989, zur Entwicklung der Gefängnispopulationen. S. 2 ff.. sowie allgemein zu den Priva-
tisierungserfahrungen in den USA und zur Diskussion in Großbritannien. ferner Lo<:an 
1989, insb. S. 54 ff. ' 

12 Zu Kosten-Nutzen-Analysen im Rahmen der Ausbildung im Jugendstrafvollzug Luzius 
1979, S. 11 ff, in Zusammenhang mit "Arbeitsprogrammen". vgl. Ma(?uire 1988. S. 3. 
"Sekund_äreffekte"_ v~llzuglicher ~usbil_dung oder Ar~it :,verden häufig dann genannt. 
wenn kem Effekt hms1chthch des e1genthchen Erfolgskntenums - Venne1dung von Rück-
fall - nachgewiesen werden konnte, vgl. Linden und Perry 1982. S. 54 .. Flanagan 1989. s. 159. 
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Ähnlich strukturiert sind Studien, die neue Vollzugsprogramme oder auch neue 
Vollzugsanstalten, die im Vergleich zu herkömmlichen Anstalten Reformen zu 
verwirklichen suchen, begleitend erforschen. Welche Variablen in die Evaluation 
aufgenommen werden, richtet sich in diesen Fällen nach dem Inhalt des zu unter-
suchenden, neu implementierten Programmes. Zwangsläufig muß die Auswahl 
umfassend sein, wenn es um die Erforschung einer "Reformanstalt" geht, da hier 
in der Regel keine einzelnen Maßnahmen, wie etwa schulische oder berufliche 
Bildung, sondern ein gesamtes Programm evaluiert wird. 13 

Planungshilfe für kriminalpolitische Entscheidungen und Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit von Vollzugsinterventionen sind ausreichender Anlaß für die 
Durchführung von Erfolgskontrollen in Form von Rückfallanalysen. Zur Begrün-
dung der Variablenauswahl sind sie ungenügend. Dies zeigt sich, wenn Merkmale 
der Sozial- und Legalbiographie der Probanden als zusätzliche, das Rückfallver-
halten (mit)bestimmende Faktoren eingeführt werden. Unterscheiden sich die 
Gruppen, die anhand des Merkmals der Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer 
Vollzugsmaßnahme, des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Vollzugsereignis-
ses gebildet wurden, außer in diesen diskriminierenden Merkmalen noch in ande-
ren, die Rückfälligkeit möglicherweise ebenso bestimmenden Variablen, kann 
eine Zuordnung des Erfolges, der besseren Legalbewährung, zu einer Vollzugsin-
tervention nur stattfinden, wenn die Gruppen statistisch "homogenisiert" wer-
den.14 Oder aber die Vergleichsgruppen werden anhand verschiedener Variablen 
diskriminiert, um andere potentielle Prädiktoren identifizieren und bei der Inter-
pretation der Ergebnisse berücksichtigen zu können. Derartige Kontroll-Verfah-
ren werden häufig durchgeführt, nicht selten mit dem Ergebnis, daß ein Effekt der 
eigentlichen Maßnahme nicht nachgewiesen werden kann.15 

Somit verfolgen diese Studien, ohne dies in der Regel zu thematisieren, einen 
Ansatz, nach dem Rückfallkriminalität mit nicht veränderbaren biographischen 
Variablen, dynamischen biographischen Variablen und ausgesuchten Haftver-

13 Dolde und Grübl 1988, S. 29, die in ihrer Rückfallanalyse u.a. die aus der zentralen 
Zugangsabteilung der Vollzugsanstalt Adelsheim 1976n7 aufgenommenen Jugendstraf-
gefangenen untersuchen. Siehe auch Andersen u.a. 1982. 

14 Vgl. allgemein zum Problem der "Homogenitätsprüfung" die Studie von Baumann 1984. 
Allerdings ist auch nach der Durchführung solcher Verfahren fraglich, ob alle relevanten 
I?rittvariablen einbezogen werden konnten, zu~al häufig Daten.der N ach~ntlass1;mgssitua-
t10n, ausgenommen die der Bundeszentralreg1sterauszuge, mcht verfügbar smd. Auch 
bezüglich der sozialen Komponenten der N achentlassungssituation können Unterschiede 
erwartet werden, die aus den Vollzugsinterventionen resultieren, z.B. Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes nach Haftentla~sung aufgrund besserer Qualifizierung. 

15 Baumann bezieht sich in seiner Analyse auf die Studien von Baumann u.a. sowie Berck-
hauer und Hasenpusch, die keine Homogenitätsprüfung der Vergleichsgruppen durchge-
führt haben. Nach den Ergebnissen des von ihm angewendeten kovarianzanalytischen 
Verfahrens bleibt nur bei einem Gruppenvergleich ein signifikanter Effekt der Ausbildung, 
Baumann 1984, S. 33 ff. Vgl. zur Kontrolle von Drittvanablen auch Maguire u.a. 1988, S. 
lOf. 
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laufsvariablen erklärt werden kann. In ihrer Variablenauswahl sind sie mit den 
"traditionellen" Rückfallanalysen vergleichbar. 

2.2 Traditionelle Rückfallanalysen: Vorinstitutionelle Variablen als 
Rückfallkriterien 

2.2.1 Klassische Risikofaktoren 

Die II traditionellen II Rückfallanalysen überprüfen, anknüpfend an eine Gefäng-
niserfahrung ihrer Probanden, den Einfluß von verschiedenen als kriminogen 
geltenden Variablen auf den Rückfall. Dazu gehören u.a. die Kategorien "instabi-
le Familien- und Erziehungsverhältnisse", "Schul- und Ausbildungsdefizite", 
"Vorstrafenbelastung" und, soweit es sich um ältere Studien handelt, "erbliche 
Belastung" .16 Ereignisse in der Haft werden vernachlässigt, obwohl in der Regel 
Entlassungsjahrgänge die Untersuchungsgruppe bilden. Allein das Insassenver-
halten, insbesondere im Arbeitsbereich, und der Grad der Konformität mit den 
Anstaltsregeln werden häufig als zusätzliche, den Rückfall möglicherweise mit-
bestimmende Variablen in die Analyse aufgenommen.17 Soweit vollzugliche 
Ausbildung stattfand, wird die sozialbiographische Variable Schul-und Ausbil-
dungsstand um die hinzugewonnene Qualifikation aktualisiert. 

Die Auswahl der Variablen in diesen Studien ist einerseits durch das Merkmal 
der Verfügbarkeit von Informationen, andererseits durch zwar nicht ausdrück-
lich genannte, aber der Analyse implizit zugrunde liegende theoretische Annah-
men gekennzeichnet. Leicht verfügbar sind in der Regel Angaben über den Ent-
lassenen, die aus den Gefangenenpersonalakten gewonnen werden können. Aus 
dieser Vielzahl von persönlichen Kennzeichen, wie Herkunftsfamilie, Anzahl der 
Geschwister, Heimaufenthalte, Familienstand, Alter bei Begehung der ersten 
Straftat, Anzahl der Straftaten, schulische und berufliche Ausbildung u.ä., werden 
in der Regel bivariate Zusammenhänge mit den Rückfalldaten berechnet. 

Bei diesen traditionellen Rückfallanalysen sind folgende Merkmale auffällig: 

• Obwohl Straffälligen- oder Strafvollzugspopulationen untersucht werden, fin-
den Sanktions- und Vollzugserfahrungen selten Berücksichtigung. 

• Sozial- und legalbiographische Kennzeichen werden als rückfallrelevante Fak-
toren betrachtet. 

16 Vgl. für viele Hinüber 1961,Behrens 1964, Wachter 1966,Meyer-Wentrup 1966. 
17 Gütt 1964, S. 47,Klapdor 1967, S.172, die die Arbeitshaltung der Insassen neben den oben 

genannten sozialbiographischen Variablen mit einbeziehen. 
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Bei den Lebenslaufvariablen18 wird nicht unterschieden, inwieweit sie unver-
änderlich (Herkunftsfamilie, Heimaufenthalt, Alter bei erster Aufälligkeit) bzw. 
veränderlich (Anzahl der "Vorstrafen", Schul- und Ausbildungsstand) sind. 

Ein Ansatz, nach dem überwiegend defizitäre Sozialisationsprozesse, also zeit-
lich abgeschlossene Ereignisse, als rückfallbestimmend angesehen werden, kann 
für die Bewertung der Effektivität von Vollzugsinterventionen nur eingeschränkt 
hilfreich sein. Wird eine (positive) Wirkung der Vollzugsinterventionen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, sind Modelle angemessener, die stärker die Le-
benslaufperspektive für die Erklärung delinquenten Verhaltens beachten, d.h. 
die durch Delinquenz ausgelösten Veränderungen in der Biographie einbeziehen. 

So können mit der sozialbiographischen Variable "Schulabschluß" oder "Berufs-
abschluß", je nachdem wo die (Aus-)Bildung stattgefunden hat, völlig unter-
schiedliche Sachverhalte beschrieben werden. Eine vor dem (ersten) Haftantritt 
abgeschlossene Lehre wird wahrscheinlich mit einer durch weniger Sozialisa-
tionsdefizite gekennzeichneten Entwicklung einhergehen. Während der Inhaftie-
rung kann zwar die Qualifikation an sich nachgeholt werden, nicht jedoch die mit 
der schulischen oder beruflichen "Normalbiographie" im übrigen verknüpften 
Entwicklungsverläufe. 

2.2.2 Anerkannte Rückfallprädiktoren 

Trotz dieser Einschränkung sind die Variablen der vorinstitutionellen Biographie 
auch für die vorliegende Studie relevant. Zum einen als sog. dritte Einflußgrößen, 
die statistisch kontrolliert werden müssen, um den eigentlichen Maßnahmeeffekt 
zu erhalten. Zum anderen können die Merkmale der Sozial- und Legalbiographie 
den Haftverlauf prägen. Ob dies der Fall ist und, wenn ja, in welchem Umfang, 
wird später im Rahmen der vollzugstheoretischen Modelle zu prüfen sein. 

Für die Vorhersage des Rückfalls sind aus dem Bestand der vorinstitutionellen19 

biographischen Variablen vor allem die der Legalbiographie für die (Rückfall)-

18 Die beinahe schon klassische Variablenauswahl führt zur teilweise unreflektierten Über-
nahme eines Variablenbestandes. Deutlich wird dies z.B. bei dem Merkmal eheliche/un-
eheliche Geburt, das vor einigen Jahren möglicherweise hinreichendes Indiz für instabile 
Familienverhältnisse war. Insoweit könnte Jedoch ein sozialer Wandel stattgefunden ha-
ben, der die Erhebung zusätzlicher Merkmale der familialen Situation erforderlich macht 
um das, was mit der Variablen beschrieben werden soll, erfassen zu können. Vgl. hierzu 
Johnson 1986, der fünf Kategorien verwendet, um Erziehungsverhältnisse und Familien-
struktur detailliert zu messen, ferner Welfs und Rankin 1986, die ebenfalls eine differen-
ziertere Erfassung des Merkmals "broken home" vorschlagen. 

19 Mit vorinstitutionell sind immer die Ereignisse,die vor der konkret zu untersuchenden Haft 
liegen, gemeint, auch wenn es sich dabei, setzt man institutionell hier mit dem Jugendstraf-
vollzug gleich, bereits um "postinstitutionelle" Sachverhalte handeln wird, da zumindest 
ein Teil der Stichprobe zum zweiten oder auch dritten Mal inhaftiert ist. 



12 2. Kapitel 

Kriminalität relevant.20 Dazu gehören Merkmale wie Anzahl der Vorstrafen, 
Zeitintervalle zwischen der Begehung von Straftaten und Alter bei erster regi-
strierter Straffälligkeit. Diese Faktoren werden auch in der vorliegenden Studie 
als Prädiktoren betrachtet. Darüber hinaus ist das Alter (bei Haftentlassung) ein 
für die Entwicklung "krimineller Karrieren" wesentliches Sozialdatum.21 Beim 
Alter und bei den die Legalbiographie beschreibenden gängigen Merkmalen ist 
unklar, welche dahinterstehenden sozialen Sachverhalte kriminelles Verhalten 
(mit-)erklären können. Jeweils wird eine Vielzahl von sozialen Sachverhalten 
einbezogen. 

Mit der Anzahl der Vorstrafen: 

• Sanktionserfahrungen, 
• häufig auch Vollzugserfahrungen, 
• spezifische Reaktionen der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden, 
• Stigmatisierungsprozesse und damit verknüpfte Benachteiligungen. 

Mit dem Alter: 

• Stufen in der persönlichen und sozialen Entwicklung, 

• unterschiedliche Aufälligkeit bei fehlender sozialer und beruflicher 
Integration, 22 

• körperliche und geistige Mobilität u.ä. 

Insoweit besitzen beide Variablen nur Hinweischarakter.23 Auch in dieser Studie 
können die Zusammenhänge zwischen Alter, Vorstrafenbelastung und Rückfall 
nicht detaillierter erforscht werden. Als rückfallrelevante Faktoren müssen sie 
berücksichtigt werden. 

20 So auch Albrecht 1983, S. 110,Benda 1987, S. 694,Hermann und Kerner 1988, S. 492 ff. 
21 Vgl. für viele Behrens 1964, S. 48, Lassen 1973, S. 171, van der Werff 1981, S. 139 f., 

Ba11!11(lnnu.a. 1983,S. 137,Kernerundlanssen 1983,S. 216,Hermannund Kerner, 1988, 
S.499. 

22 Mit 18 Jahren ist eine fehlende berufliche Integration weniger auffällig als mit 30 Jahren. 
Die jeweilige Altersstufe korrespondiert mit bestimmten Anforderungsprofilen, nach de-
nen auch soziale Abweichung definiert wird. 

23 Di_es gilt auch für ande~e in derenip_irisc_hen ~ozialforschung ge~räuchliche soziale _Kenn-
zeichen (z.B. Konfess10nszugehongke1t, Kirchgang etc.). In vielen Fallen dürfte Jedoch 
das, was gemessen werden soll, eindeutiger sein als bei den hier genannten Merkmalen. 
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2.3 Alltagstheoretische Konstrukte 

Rückfallmindernde Effekte von Ausbildung und Arbeit im Vollzug werden häu-
fig mit sogenannten "vorwissenschaftlichen Erwägungen" begründet.24 Dabei 
handelt es sich um Erklärungsansätze, die teils theoretisch ableitbare Begrün-
dungselemente, z.B. aus der Berufssoziologie, teils "Alltagswissen" über Zusam-
menhänge zwischen Kriminalität und Defiziten im schulischen und beruflichen 
Bereich verwerten. Eine Kategorisierung dieser Ansätze fällt wegen der Vielzahl 
der sie bildenden Konstrukte schwer.25 

Durch Ausbildung werden Verbesserungen für den Entlassenen auf persönlicher 
und beruflicher Ebene erwartet. Ausbildung könne das Selbswertgefühl des Insas-
sen erhöhen. Negative Erfahrungen und Mißerfolgserlebnisse in der schulischen 
und beruflichen Biographie würden durch ausbildende Maßnahmen im Vollzug 
ausgeglichen. Die potentielle Statusverbesserung, die mit der schulischen und 
beruflichen Qualifizierung erreicht werde, erleichtere die spätere Integration des 
Entlassenen in den Berufsalltag.26 Die damit angesprochene vermutete bessere 
V ermittelbarkeit des Insassen ist auch ein wesentliches Argument für die Be-
gründung der erzieherischen Eignung von Gefängnisarbeit. Durch regelmäßige 
Arbeit könne der Inhaftierte an die Werte und Normen gewöhnt werden, die 
außerhalb der Anstalt in der sog. Arbeitswelt gelten.27 Die im Vollzug erzwunge-
ne Kontinuität im Arbeitsbereich vermittele dem Insassen eine Konfliktbereit-
schaft und -fähigkeit, die sich auch auf spätere Arbeitsverhältnisse positiv auswir-
ken könnten. 

Zwischen diesen erhofften Wirkungen der Ausbildung bzw. der Gefängnisarbeit 
und der Reduzierung von Risikofaktoren, die zu Rückfälligkeit führen, wird zu-
mindest teilweise eine kausale Beziehung hergestellt. Da es sich um gängige 
Begründungsmuster handelt, die vor allem in Zusammenhang mit diesen Maß-
nahmen im Strafvollzug auftreten und die für die Legitimation stationärer Sank-
tionen eine Rolle spielen können,28 soll der Versuch einer detaillierten Analyse 
der behaupteten Zusammenhänge unternommen werden. 

24 Ein "Theoriedefizit" in diesem Bereich wird von vielen beklagt bzw. festgestellt, vgl. etwa 
Baumannu.a.1983,S. 140,femerBerckhauerundHasenpusch 1982, S. 319 f.,Mey 1986, 
S. 265, Winh 1988, S. 426 f. 

25 Auf die Diskussion, inwieweit es sich um "Alltagswissen" oder "Alltagstheorien" handelt, 
kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, vgl. hierzu Schütz 1962, Berger und 
Luckmann 1969. 

26 So Kühling 1968, S. 262, Rotthaus 1978, S. 5, vgl. hierzu auch die kritische und differen-
zierte Analyse vonMessmer 1982, S. 11 ff. 

27 Vgl. Maguire u.a.1988, S. 3. 
28 Dies wird von Schumann u.a. behauptet, die einen Zusammenhang zwischen dem Neubau 

der Jugendstrafvollzugsanstalt in Baden-Wümemberg und dem Wachstum der Insassen-
zahlen sehen, Schumann u.a. 1982, S. 7. 
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Kennzeichnend für die als alltagstheoretisch bezeichneten Überlegungen ist die 
Art der Herleitung: 

• aufgrund der Schul- und Ausbildungsdefizite bei Inhaftierten wird ein rückfall-
mindemder Effekt durch Defizitausgleich begründet; 

• aufgrund der häufig anzutreffenden Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit bei 
Straffälligen wird mit der durch Ausbildung bzw. durch Gewöhnung an regel-
mäßige Arbeit erhofften besseren Vermittelbarkeit des Insassen nach Entlas-
sung die Erwartung der Rückfallreduktion verknüpft. 

Weiteres Merkmal dieser Überlegungen ist die den Vollzugsanstalten zugeschrie-
bene Funktion einer "Nacherziehungsanstalt", in der sowohl schulische und be-
rufliche Bildung als auch sogenannte Arbeitstugenden vermittelt werden können. 
Angereichert wird die Bedeutung geregelter Arbeitstätigkeit für die Rückfallver-
meidung, die letztlich auch Konsequenz vollzuglicher Bildung sein soll, mit den 
in der Berufssoziologie entwickelten "Funktionen" beruflicher Tätigkeit. Diese 
behaupteten Zusammenhänge sollen im folgenden beleuchtet werden. 

2.3.1 Sozialisationsdefizite und Defizitausgleich 

Das Merkmal des geringen Schul- und Ausbildungsniveaus taucht bei den 
meisten Beschreibungen von Straffälligen- bzw. Vollzugspopulationen auf.29 In 
den Rückfallstudien wird diese Variable, wie bereits oben dargestellt, in der 
Regel als Vorhersagekriterium betrachtet. Nach den Ergebnissen dieser Studien 
bewähren sich diejenigen am besten, die einen relativ hohen Ausbildungsstandard 
erreicht haben. Dies ist angesichts des geringen durchschnittlichen Qualifika-
tionsniveaus bereits mit einer abgeschlossenen Lehre der Fa!I.30 Teilweise wer-
den auch subjektive Faktoren, wie die Möglichkeit, eine Wunschausbildung er-
greifen zu können, als zusätzliche rückfallvermeidende Faktoren in der Erklärung 
berücksichtigt.31 Anknüpfend an diese Mängellagen wird eine rückfallmindemde 
Wirkung durch schulische und berufliche Bildung behauptet. Die Kritik an die-
sem Vorgehen kann auf verschiedenen Ebenen angesiedelt werden. 

Von einem Erscheinungsbild, den häufig auftretenden Schul-, Ausbildungs- und 
Arbeitsdefiziten bei Straftätern, wird auf einen ursächlichen Zusammenhang zwi-

29 Vgl. fürvieleKury 1979,S. 62ff.,Danzigeru.a.1979. S. 35,Dünkel 1982,S.142f.,Stenger 
1984, S. 51 ff.,Beck 1986, S. 137ff, ferner der Hinweis bei Messmer 1982, S. 17, auf eme 
Vielzahl von Studien, die die berufliche Ausbildungssituation junger Rechtsbrecherbe-
schreiben. 

30 Nachgewiesen vonBehrens 1964, S. 70, Vogt 1972,S. 198 f., ferner Böhm 1973, S. 39. 
31 Vgl. Zeidler 1981, S. 140. 
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sehen solchen Mängellagen und Kriminalität und darauf aufbauend auf Ver-
meidung von Rückfällen durch Behebung dieser Defizite geschlossen. Der erste 
Einwand, mit den Merkmalen einer hochselegierten Gruppe, eben der registrier-
ten Straftäter und der Inhaftierten, könne nicht ein Verhalten erklärt werden, das 
gerade zu dieser Selektion geführt hat, konnte durch Studien, die Vergleichsgrup-
pen aus der "Normalbevölkerung" einbezogen haben und dort keine entsprechen-
den Mängellagen fanden, nur teilweise entkräftet werden.32 Solche Studien er-
bringen zwar den Nachweis, daß ausbildungs- und berufsbiographische Defizite 
bei den Straftätern überzufällig häufig auftreten, sie erklären jedoch nicht, warum 
bei denselben Mängellagen im Ausbildungsstandard und Arbeitsbereich eine 
Mehrzahl von Personen-nicht delinquent wird. 

Damit ist zugleich ein zweiter Einwand verknüpft. Unklar ist, ob durch eine 
isolierte Verbesserung der schulischen bzw. beruflichen Qualifizierung, des Ar-
beitsverhaltens und der Einstellung zur Arbeit, wie dies mit den zu behandelnden 
Vollzugsinterventionen beabsichtigt wird, eine mit Blick auf das Legalverhalten 
positive Änderung erreicht werden kann. Unterdurchschnittliche schulische und 
berufliche Qualifizierung können Ausdruck eines "Fehlanpassungssyndroms" 
sein, das mit der Beseitigung einzelner Defizite kaum behoben werden kann.33 

Diese Kritik betrifft auch Rückfallstudien, die bei einem Grupp-envergleich zwi-
schen Rückfälligen und Nicht-Rückfälligen von einem festgestellten größeren 
Anteil an Entlassenen mit (vorinstitutionellem) Lehrabschluß in der erfolgreichen 
Gruppe auf den rückfallfördernden Effekt beruflicher Bildung schließen. Das 
Merkmal der an der Gesamtpopulation gemessenen überdurchschnittlichen Quali-
fizierung weist auf eine berufliche "Normalbiographie" hin, in der mit hoher 
Wahrscheinlichkeit insgesamt weniger Belastungs- bzw. Risikofaktoren auftre-
ten. Mit dem Faktor "vorinstitutioneller Lehrabschluß" werden andere Merkmale 
häufig auftreten, eine kausale Beziehung zwischen der beruflichen Qualifizierung 
und dem ausbleibenden Rückfall ist fraglich. 

2.3.2 Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt 

Das Ziel, die Vermittelbarkeit des Straffälligen auf dem Arbeitsmarkt zu verbes-
sern und damit zugleich die Wahrscheinlichkeit des konformen Verhaltens zu 
erhöhen, ist sowohl mit der Ausbildung im Vollzug als auch mit der Gefängnisar-
beit verknüpft. 

32 Hierzu Sehmehl 1980, S. 32 ff., Koffer 1980, S. 67 ff. 
33 Kaiser 1988, S. 541, 1989, S. 731 f. Nach Berckhauer und Hasenpusch 1982, S. 309, ist 

" ... das Ansetzen an einem einzigen Symptom (Instabilität des Arbeitsverhaltens, fehlende 
Qualifikation) innerhalb eines Syndroms sozialer Auffälligkeiten ... eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung der Resozialisierung." 
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Berechtigt wäre diese Perspektive dann, wenn folgende Annahmen zuträfen: 

• schulische und berufliche Bildung steigern grundsätzlich die Vermittlungs-
chancen, 

• schulische, berufliche Bildung im Vollzug und die Gefängnisarbeit erhöhen die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 

• die Berufstätigkeit nach Entlassung fördert die soziale Integration, 

• die soziale Integration trägt zur Konformität in der Nachentlassungsphase bei 
bzw. negativ gewendet: Arbeitslosigkeit stellt hinsichtlich der Rückfallgefähr-
dung einen Risikofaktor dar. 

Zur Beantwortung der Frage, ob sich bei besserer schulischer und/oder berufli-
cher Qualifizierung die Arbeitsplatzperspektiven verbessern, ist eine weitere Dif-
ferenzierung erforderlich. Für berufliche Ausbildungen ist ein Haupt- oder auch 
höherer Schulabschluß Voraussetzung. Jugendliche mit geringerer Schulbildung 
sind daher von bestimmten Berufen grundsätzlich ausgeschlossen. Berufliche 
Qualifizierung ist wiederum die Voraussetzung für Facharbeiterstellen und ande-
re Arbeitsplätze, die ein bestimmtes Anforderungsprofil verlangen. Die Qualifi-
zierung entscheidet mithin auf jeden Fall über die Art der Arbeitsstelle und damit 
auch über die Entlohnung. Die Vermittelbarkeit wird in diesem Fall mit einem 
"Qualitätskriterium" verknüpft. Für den Minderqualifizierten muß insoweit eine 
Vermittelbarkeit verneint werden. 

Allerdings gibt es auch einen Arbeitsmarkt für Arbeitssuchende ohne Berufs-
abschluß. Der Zugang zu diesen Stellen ist für weniger Qualifizierte jedoch auch 
dann eingeschränkt, wenn ein Arbeitsplätzemangel herrscht, wie dies etwa seit 
Beginn der 80er Jahre der Fall war. So waren die arbeitslosen Jugendlichen ohne 
Berufsausbildung nach den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit in der Gruppe 
der Arbeitslosen überrepräsentiert (72,5% ), wobei vermutet wurde, daß der Anteil 
Ungelernter bei den in der Statistik nicht gezählten Beschäftigungslosen noch 
höher sei.34 Gegen eine kausale Verknüpfung zwischen Ausbildungs- und Sozia-
lisationsdefiziten und Arbeitslosigkeit wird eingewendet, daß die Opfer der Ar-
beitslosigkeit zu ihren Verursachern gemacht werden. Fehlende schulische bzw. 
berufliche Qualifizierung sei nicht die Ursache der Arbeitslosigkeit, sondern ein 
wesentliches Selektionskriterium bei knappen Ausbildungs- und Arbeitsplät-
zen.35 Bei geringem Angebot dürfte daher eine bessere Vermittelbarkeit der 
schulisch oder beruflich Ausgebildeten zu erwarten sein. 

34 Vgl. Ger/ach 1983, S. 104, 105. 
35 Darauf weist Giesbrechthin, 1983, S. 34 f., vgl. ferner Neu 1984. S. 33. 
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Wenn grundsätzlich durch schulische und berufliche Bildung die Chancen auf 
bestimmte Arbeitsplätze erhöht und bei knappem Angebot der Zugang er-
leichtert wird, stellt sich weiter die Frage, ob dies auch für die Bildungsmaßnah-
men im Vollzug gilt. Stellt man nur auf die Qualifikation, also den Schul- oder 
Lehrabschluß, ab und vergleicht diese mit entsprechenden Abschlüssen außerhalb 
des Vollzuges, dürfte dies zu bejahen sein. Die Anforderungen entsprechen den 
allgemeinen Prüfungsordnungen. Die Ausbildungsmaßnahmen und die Abschluß-
prüfungen werden von den zuständigen Einrichtungen (Schulamt, Industrie- und 
Handelskammer, Handwerkskammer) überwacht bzw. abgenommen. Um Stig-
matisierungen vorzubeugen, können "neutrale" Zertifikate ausgestellt werden, aus 
denen der Ausbildungszusammenhang nicht ersichtlich wird. Zweifel ergeben 
sich eher bezüglich des Ausbildungsangebotes, dem mangelnde Arbeitsmarkt-
orientierung vorgeworfen wird. Dies würde die Eignung der Bildungsmaßnahmen 
zur Erhöhung der Vermittlungschancen nicht grundsätzlich betreffen, hätte je-
doch Einschränkungen bezüglich bestimmter Berufsgruppen zur Folge. 36 Schuli-
sche und berufliche Bildungsmaßnahmen im Vollzug sind, betrachtet man die 
möglichen Qualifikationsverbesserungen, mithin grundsätzlich geeignet, die 
Chancen bei der Arbeitsstellensuche zu erhöhen. 

Bei der Tätigkeit in den Anstaltsbetrieben bzw. Versorgungsbereichen steht ein 
Zugewinn an Wissen und Qualifizierung im Hintergrund. Soweit dennoch rück-
fallmindernde Effekte formuliert werden, beziehen sich diese auf die vermutete 
Gewöhnung an Arbeit durch Regelmäßigkeit. Allerdings ist die Regelmäßig-
keit mittels Arbeitspflicht erzwungen. Es wird daher eingewendet, daß die Ge-
wöhnung temporärer Natur sein wird und mit dem Wegfall der Rahmenbedingun-
gen entfällt.37 Zudem ist diese vermutete "Gewöhnung" kein sichtbares Moment, 
das bei der Entscheidung eines Arbeitgebers über eine Stellenbesetzung relevant 
werden könnte. Entscheidend ist diese Gewöhnung und die damit möglicherweise 
verbundene Stabilität allenfalls für die Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses. 
Ähnliches gilt für die sog. Arbeitstugenden, die dem Insassen durch Vollzugsar-
beit vermittelt werden sollen. Abgesehen von der Frage, inwieweit es durch die 
gängige Art der Vollzugsarbeit gelingen kann, positive Arbeitseinstellungen zu 
fördern, und, wenn dies gelingt, ob sie den institutionellen Rahmen überdauern, 
können sie allenfalls in einem bestehenden Arbeitsverhältnis zur Geltung kom-
men. 

36 Dies betrifft vor allem den EDV-Bereich. Die Jugendstrafvollzugsanstalten haben inzwi-
schen teilweise Programmierlehrgänge oder Ausbildungen am Personalcomputer einge-
führt (z.B. Adelsheim, Hameln). Allerdings ist die Ausstattung in der Regel unzureichend. 
So wurde in Adelsheim zunächst nur ein Personalcomputer angeschafft. 

37 Vgl. etwaMüller-Dietz 1973, S. 129. 
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2.3.3 Soziale Integration und Rückfallvermeidung 

Zur sozialen Integration nach Haftentlassung und den sie fördernden Bedingun-
gen gibt es wenig empirisches Material. Die hier behandelten "alltagstheoreti-
schen Konstrukte" begründen den Effekt einer geregelten Berufstätigkeit auf 
die soziale Eingliederung mit berufssoziologischen Argumenten. Danach wird 
der Tagesablauf durch berufliche Tätigkeit festgelegt und gegliedert, die materiel-
le Lebensgrundlage wird gesichert und somit das Niveau der materiellen Lebens-
führung bestimmt. Arbeit ermöglicht ferner soziale Kontakte; sozialer Status und 
Sozialprestige werden über die Stellung im Beruf und über die Arbeitsleistung 
vermittelt. Am Arbeitsplatz werden wichtige sachliche Zusammenhänge erlebt 
und erfahren, die insgesamt für das Verständnis der technisch-industriellen Zivili-
sation von Bedeutung sind. Arbeit trägt zur Vermittlung einer "personalen Identi-
tät" bei. 38 Mit diesen und ähnlichen Formulierungen wird die Wichtigkeit einer 
Berufstätigkeit für den Entlassenen und dessen soziale Eingliederung untermau-
ert. 

Selbst wenn dies zunächst unbestritten bleiben kann, stellt sich die Frage, ob die 
Verknüpfung zwischen der mittels Berufstätigkeit ermöglichten sozialen Integra-
tion und der Rückfallvermeidung überzeugend ist. Umgekehrt müßte die "Be-
schäftigungslosigkeit" nach Haftentlassung als Risikofaktor betrachtet werden. 
Die Konstruktion dieses Zusammenhanges gründet wiederum auf einem bei 
Straffälligen oft anzutreffenden "Defizit", der Häufigkeit arbeitsloser bzw. be-
schäftigungsloser Zeiträume. Hohe Anteile an Arbeitslosen, die über den Anteil 
in der entsprechenden Altersgruppe hinausgehen, werden sowohl auf Tatverdäch-
tigenebene39 als auch von Strafvollzugspopulationen gemeldet.40 Ob Arbeitslo-
sigkeit Kriminalität (mit)verursacht, ist jedoch heftig umstritten.41 

38 Vgl. hierzu die bei Heinemann beschriebenen Funktionen der Arbeit, Heinemann 1978, 
S. 17 ff., zur Bedeutung der Arbeit für die Identitätsbildung, Hohner 1989, S. 91, bei 
Gildemeister wird von Beruf als Medium gesellschaftlicher Teilhabe gesprochen, Gilde-
meister u. Roben 1987, S. 73 f. 

39 Dies ergibt sich aus der Polizeilichen Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalens, in der die 
arbeitslosen Tatverdächtigen gesondert ausgewiesen werden 

40 Kupke und Kury, 1. Halbjahr 1978. 
41 Vgl. hierzu Albrecht 1986a. 
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2.3.4 Fehlende berufliche Integration und Abweichung 

Arbeits- bzw. Beschäftigungslosigkeit42 ist die Beschreibung für einen sozialen 
Sachverhalt, der durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet ist. Tritt im Zu-
stand der Arbeitslosigkeit abweichendes Verhalten auf, erklärt der Zustand selbst 
in bezug auf das abweichende Verhalten zunächst nichts, sondern allenfalls die 
Ursachen der Arbeitslosigkeit bzw. die Reaktion auf abweichendes Verhalten 
eines Arbeitslosen. Mit dem Merkmal allein kann Kriminalität nur dann erklärt 
werden, wenn mit ihm zwangsläufig Faktoren auftreten, die allgemein als krimi-
nogen eingestuft werden können. Dagegen spricht schon die Entwicklung der 
Arbeitslosenzahlen in den letzten Jahren, ferner die Verteilung der Betroffenen 
auf beinahe alle sozialen Schichten, ohne daß entsprechende schichtübergreifende 
Zuwachsraten in der Kriminalitätsentwicklung zu verzeichnen wären. 

Das "Alltagswissen" um einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Ar-
beitslosigkeit43 wird bereits auf diese ohnehin gefährdete Gruppe zu beziehen 
sein. Insoweit ist ein über das Merkmal der sozialen Integration begründeter, 
rückfallmindernder Effekt der Arbeitsplatzbeschaffung für den Entlassungszeit-
punkt bzw., negativ gewendet, die Einschätzung von Arbeits- bzw. Beschäfti-
gungslosigkeit als Risikofaktor in der Nachentlassungsphase plausibel. Über die 
einfache Kausalität "Arbeitslosigkeit erzeugt Kriminalität" sollte jedoch, insbe-
sondere wenn es um Strafentlassene geht, hinausgedacht werden.44 

Arbeitslosigkeit kann eine Folge staatlicher Interventionen sein. Bei stationären 
Sanktionen wäre dies der Fall, wenn der Verurteilte infolge der Inhaftierung eine 
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle verlassen müßte, an die er nach Entlassung nicht 
mehr zurückkehren und eine andere Stelle nicht vermittelt werden kann. Ferner 
würde das Risiko der Arbeitslosigkeit erhöht und somit die Chance der sozialen 
Integration vermindert, wenn durch die Haft die Ausbildung stagnieren würde 
oder durch minderqualifizierte Arbeit berufliche Fähigkeiten verlernt würden.45 

42 Grundsätzlich muß zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigungslosigkeit unterschieden 
werden. Nur wer arbeitslos ist, d.h. der Bundesanstalt für Arbeit gemeldet ist und dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, ist, wenn die sonstigen Voraussetzungen für den Bezu_g 
des Arbeitslosengeldes/der Arbeitslosenhilfe erfüllt sind, ausreichend finanziell abges1-
ch_ert. Bei der Erhebung des Merkm_als _der ~rbeits_losigkeit _müßte dieser Gesichtspunkt 
m1tberücks1cht1gt werden, da auch die fmanz1elle S1tuallon furd1e Begehung von Strafta-
ten relevant sein kann. 

43 Kriminalitätstheoretisch werden Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Krimi-
ninalität u.a. mit ökonomischen Modellen begründet, vgl. Good u.a. 1986. 

44 Ein ein~eitig gepolter Zusammenhang - kriminell weil arbeitslos - wird grundsätzlich in 
Frage gestellt, Kaiser 1989, S. 732 f., Albrecht 1986, Good u.a. 1986, ferner Thornberry 
und Christenson 1984. 

4.5 Ob allein die Tatsache der Inhaftierung für die Stellensuche hinderlich ist, wird in Zusam-
menhang mit der "Theorie vom Stigma-Status" erörtert. 
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Arbeits- bzw. Beschäftigungslosigkeit könnte ferner Selektionsprozesse formel-
ler Kontrollinstanzen auslösen, vor allem dann, wenn sie zusammen mit dem 
Merkmal der kriminellen Vorbelastung auftreten. Träfe diese Vermutung zu, 
müßte der Anteil an Arbeitslosen in der Gruppe der registrierten Tatverdächtigen 
höher sein als in der Gruppe der nicht entdeckten Straffälligen. Eine Studie, in 
der eine Gruppe offiziell registrierter und verurteilter Jugendlicher mit einer 
Gruppe nicht registrierter, jedoch gleichfalls belasteter Jugendlicher verglichen 
wurde, zeigt eine entsprechende Tendenz. Während in der registrierten Gruppe 
etwa die Hälfte irgendwann einmal arbeitslos war, wurde in der nicht registrierten 
Gruppe dieses Merkmal nur bei etwa 3% festgestellt.46 Aus diesem Befund kann 
nur mit Einschränkungen auf eine insgesamt stärkere Kriminalisierung jugendli-
cher Arbeits- und Beschäftigungsloser geschlossen werden. Bei der Frage nach 
der selektiven Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsorgane muß immer die nach-
rangige Bedeutung der Polizei bei der "Entdeckung" von Straftaten im Blickfeld 
bleiben. Nur eine von zehn Straftaten wird der Polizei im Rahmen von Ermitt-
lungstätigkeiten oder in anderen Zusammenhängen bekannt. Die Mehrzahl der 
Delikte wird vom Opfer selbst oder durch sonstige Privatpersonen angezeigt bzw. 
der Strafverfolgungsbehörde mitgeteilt.47 Ob auf der Ebene der Anzeigeerstatter 
Selektionsprozesse stattfinden, d.h. arbeitslose Straftäter häufiger angezeigt wer-
den, ist bislang, soweit ersichtlich, nicht zum Gegenstand empirischer Forschung 
gemacht worden.48 Wegen der nach außen fehlenden Sichtbarkeit des Merkmals 
ist eine höhere Anzeigebereitschaft zweifelhaft. Entscheidend ist hier, in welcher 
Beziehung Täter und Opfer vor der Tat standen bzw. ob der "sonstigen Privatper-
son" soziale Hintergründe bekannt waren. 

Die Frage, ob Arbeitslosigkeit bei Entscheidungen der Staatsanwaltschaften oder 
der Gerichte ein erhebliches Merkmal darstellt und damit die Art oder Höhe der 
Sanktionierung beeinflußt, ist für die ehemals Inhaftierten angesichts hoher Rück-
fallgefahr von besonderer Bedeutung. Zur Beantwortung dieser Frage muß zwi-
schen Jugend- und sonstigen Strafverfahren unterschieden werden. Entlassene 
Jugendstrafgefangene dürften häufig das Jugend- oder Heranwachsendenalter 
überschritten haben, so daß bei einer erneuten Straftat nach Haftentlassung nach 
dem allgemeinen Strafrecht zu verfahren wäre. 

Beim Jugendstrafverfahren stellt sich die Frage, ob nicht das für die Beurtei-
lung der Sanktionsbedürftigkeit wichtige Erziehungsprinzip eine Anknüpfung 

46 Lamnek 1982, S. 83. 
47 Steffen 1976, S. 125 f., wobei das Verhältnis zwischen privater Anzeigeerstattung und 

Ermittlungstätigkeit der Polizei nach Deliktsbereichen variiert. hierzu Kür:inoer 1978. S. 
~( 

48 Vgl. zur Anzeigebereitschaft und zu den Motiven für die Unterlassung der Anzeige Kaiser 
1988, § 54, Rdnm. 9 f. 
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an die Beschäftigungssituation des Verdächtigen oder Angeklagten nahelegt bzw. 
herausfordert. Soll (vorinstitutionelle) schulische und berufliche Erziehung zu 
einer beruflichen Integration und stabilem Arbeitsverhalten führen, liegt es nahe, 
ein Erziehungsbedürfnis bei Defiziten in diesem Bereich grundsätzlich zu beja-
hen.49 Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn mit der Arbeitslosigkeit 
andere Belastungsfaktoren auftreten, die eine Schuldzuweisung erleichtern und 
mögliche strukturelle Gründe in den Hintergrund treten lassen. Untersuchungen 
über die Entscheidungspraxis von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten zei-
gen, daß Arbeitslosigkeit insbesondere dann entscheidungsrelevant wird, wenn 
diese externen Ursachen ausgeschlossen und dem Betroffenen über die Arbeitslo-
sigkeit bestimmte Verhaltensmuster, wie Arbeitsscheu, zugeschrieben werden.50 

Die Wahrscheinlichkeit einer härteren Sanktionierung scheint sich mit zunehmen-
der Dauer der Arbeitslosigkeit zu erhöhen.51 Tritt jedoch Jugendarbeitslosigkeit 
stärker als weit verbreitetes gesellschaftliches Phänomen auf, wie dies in den 
letzten Jahren der Fall war, müßten derartige "Schuldzuweisungen" in den Hin-
tergrund treten. 

Auch im allgemeinen Strafverfahren wird für das Merkmal der Arbeitslosigkeit 
bei der Strafzumessung Entscheidungsrelevanz vermutct.52 Arbeitslosigkeit und 
häufige Stellenwechsel sowie andere sozialbiographische Faktoren tragen jedoch, 
im Vergleich zur Deliktschwere oder zur kriminellen Vorbelastung, wenig zur 
Erklärung der Varianz in der Strafzumessung bei.53 

Insgesamt betrachtet kann für arbeitslose (vor allem jugendliche) Straftäter im 
Vergleich zu den Berufstätigen das Risiko einer Verurteilung bzw. einer härteren 
Sanktionierung zunehmen, vor allem dann, wenn zusätzliche Kennzeichen feh-
lender sozialer Integration erkennbar sind. Würde der Insasse in der Vollzugsan-
stalt dequalifiziert oder demotiviert und somit die Vermittelbarkeit auf dem Ar-
beitsmarkt erschwert, könnte die daraus folgende Arbeitslosigkeit wiederum zur 
"Kriminalisierung" beitragen. Wie bereits diskutiert, ist dies bei zum Haftantritt 
relativ gut qualifizierten Insassen und bei jenen zu befürchten, die durchgängig 
wenig anspruchsvolle Tätigkeiten ohne Bildungsmaßnahmen ausüben. 

49 Dieser Aspekt wird im Rahmen der Kontroverse um den Erziehungsgedanken erneut 
diskutiert. 

· 50 
51 

Vgl. Fenn 1981, S. 135. 
Hierzu Hermanns 1983, S. 131, der einen Rückgang der zu Bewährung ausgesetzten 
Strafen bei länger andauernder Arbeitslosigkeit feststellte. 

52 Vgl. etwa Klose 1989, S. 176, der bei seiner Analyse von 500 Strafverfahrensakten fest-
stellte, daß bei Tätern, die zur Zeit der Tat in Arbeit standen, durchschnittlich eine um etwa 
2 Monate geringere Freiheitsstrafe verhängt wurde als bei arbeitslosen Straftätern. Aller-
dings sind in dieser Studie andere Faktoren, die zu den unterschiedlichen Strafhöhen 
geführt haben könnten, nur unzureichend kontrolliert worden. 

53 Vgl. hierzuA/brecht 1990. 
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Schulische und berufliche Bildung im Vollzug könnte, wenn sie die Erwartungen 
bezüglich der Arbeitsmarktchancen erfüllt, derartige negative Vollzugseffekte 
vermeiden. 

Bessere Qualifizierung bzw. arbeitsmarktgerechte Beschäftigung im Vollzug, um 
Dequalifizierung zu verhindern, sind demnach im Hinblick auf die berufliche 
Integration nach Entlassung wichtige Faktoren. Ob allein mit beruflicher Integra-
tion die Rückfallgefahr sinkt, bleibt fraglich Für die Entscheidungen der Straf-
verfolgungsorgane ist sie jedoch relevant. 

2.4 Kriminalitätstheoretische Ansätze 

Auch in den Kriminalitätstheorien finden die oben geschilderten Funktionen der 
Ausbildung und der Arbeit ihren Platz. Einfach konstruierte Zusammenhänge wie 
die Verknüpfung zwischen Ausbildung, beruflicher Integration, sozialer Bewäh-
rung und Konformität werden um weitere Faktoren ergänzt, mit dem Bemühen, 
auch Sachverhalte zu erklären, bei denen trotz Vorliegens dieser Voraussetzun-
gm abweichendes Verhalten auftritt. 

Bei diesen theoretischen Erklärungsansätzen muß unterschieden werden zwi-
schen Modellen, die kriminelle Auffälligkeit und Rückfall jeweils gleichermaßen 
mit Faktoren zu erklären versuchen, die in der frühen Vergangenheit bzw. in der 
Situation begründet liegen, die der Abweichung vorausging, und solchen, die, 
zwischen primärer Devianz und Rückfall unterscheidend, den Rückfall als mittel-
bare oder unmittelbare Folge der vorhergehenden Abweichung ansehen.54 

Die Studien, die sich mit den Auswirkungen von Vollzugsmaßnahmen im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich auf die Rückfälligkeit befassen und mögliche rückfall-
mindemde Effekte solcher Maßnahmen theoretisch zu begründen versuchen, be-
ziehen sich auf kriminalitätstheoretische Modelle, die grundsätzlich keine Unter-
scheidung zwischen erster Auffälligkeit und abweichendem Verhalten nach er-
folgter freiheitsentziehender Sanktion treffen. In den Rückfallanalysen werden 
diese Modelle auf den Vollzugsbereich entsprechend angewendet. 

Rückfallmindemde Effekte beruflicher und schulischer Bildung im Vollzug wer-
den u.a. anomietheoretisch begründet. Das Erreichen einer Qualifikation, sei es 
schulischer oder beruflicher Art, vergrößere das Reservoir an legitimen Mitteln, 
um anerkannte legitime Ziele zu erreichen.55 Dies treffe vor allem für die berufli-
che Ausbildung zu, die mit einem qualifizierten Abschluß beendet werde, da 

54 Zu dieser Einteilung: Siehe Hermann und Kerner 1988. 
55 Opp 1972, S. 158 ff., ausführlicherund differenzierter Opp 1976, insbesondere S. 328 ff., 

Diekmann undOpp 1979. 
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dieser unmittelbar nach Entlassung "verwertet" werden könne. Die Wahrschein-
lichkeit, eine befriedigende finanzielle Situation nach Entlassung mittels einer 
geregelten Arbeit zu schaffen, erhöhe sich dadurch.56 

Lerntheoretische Konzepte sehen bezüglich des Ausbildungsbereiches im Voll-
zug weniger den unmittelbar angestrebten Erfolg, die Qualifizierung, als rückfall-
mindernd an, sondern das Lernen von sozialen Fertigkeiten, wie Konfliktlösungs-
strategien, Kontinuität in der Verfolgung eines Zieles u.ä.57 

Bei der Anwendung der geschilderten kriminalitätstheoretischen Modelle auf den 
Zusammenhang zwischen Vollzugsmaßnahmen und Rückfälligkeit muß bemän-
gelt werden, daß, wie oben bereits erwähnt, diese nicht zur Erklärung des Rück-
falls entwickelt worden sind und teilweise ausdrücklich Rückfall nicht erklären 
wollen. Sie gehen von denselben Gründen für die er:;te und für jede weitere 
strafbare Handlung aus.58 

Bei der Anwendung solcher Theorien auf die Effektivität von Maßnahmen im 
Ausbildungs- und Arbeitsbereich des Vollzuges findet eine Gleichstellung der 
Maßnahmen in der Anstalt mit schulischer bzw. beruflicher Bildung und der 
Arbeitstätigkeit außerhalb statt. 

2.5 Zusammenfassung 

Die Effektivitätsprüfung der Erziehungsmaßnahmen im Ausbildungs- und Ar-
beitsbereich des Vollzuges ist weitgehend durch Theorielosigkeit gekennzeichnet. 
Anlaß für die Untersuchung des Einflusses vollzuglicher Ausbildung oder Arbeit 
auf die Rückfälligkeit bilden häufig kriminalpolitische Erwägungen. Effektivi-
tätsprüfungen sollen Planungshilfen für Entscheidungsträger sein. Sie sind inso-
weit Kosten-Nutzen-Analysen, wobei zur Kategorie "Nutzen" der ausbleibende 
Rückfall zählt, in die Rubrik "Kosten" etwa die Mitfinanzierung des Haftplatzes 
durch Gefängnisarbeit einzuordnen wäre. Auch wenn mit kriminalpolitischen Er-
wägungen das Bedürfnis einer derartigen Effektivitätsprüfung begründet werden 

56 Aufökonomischen Modellen zur Erklärung von (Rückfall)Kriminalität beruht die Einfüh-
rung von Projekten in den USA im Rahmen der Straffälligenhilfe, die eine Unterstützung 
des Insassen bei der "Jobsuche" und, wenn eine Vermittlung nicht gelingt, finanzielle 
Ausgleichszahlungen vorsehen, hierzu und zur Evaluation dieser Programme, Rauma und 
Berk 1987, S. 5 ff. 

57 Ähnlich Wattenberg in seiner Begründung des arbeitstherapeutischen Konzepts, Watten-
berg 1986, S. 61. · 

58 Gottfredson und Hirschi 1987, S. 609, 1988, S. 41. Von der Frage, ob zwischen den 
Ursachen primärer und sekundärer Devianz unterschieden wird, hängt die Wahl der For-
schungsmethode ab. Gottfredson und Hirschi, die sich gegen eine Differenzierung aus-
sprechen, bezweifeln folgerichti!J: die Notwendigkeit von Längsschnittuntersuchungen, 
mit denen die Verarbeitung von b10graphischen Veränderungen möglich ist. 
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kann, ist dennoch das Fehlen jeglicher theoretischer Orientierung zu bemängeln. 
Offensichtlich wird dies, wenn nach dem "eigentlichen" Effekt von Maßnahmen 
gefragt wird. Da in der Regel keine zufällige Verteilung der Insassen auf die 
Vollzugsangebote erfolgt, taucht dann das Problem der Kontrolle von Drittvaria-
blen auf. Bei der Auswahl dieser Variablen wird deutlich, daß implizit bestimmte 
Konzepte zur Erklärung von Rückfallkriminalität vorliegen, wenn überwiegend 
nur sozial- und legalbiographische Faktoren als dritte Einflußgrößen berücksich-
tigt werden. 

Insoweit sind diese Studien in ihrer Variablenauswahl den "traditionellen" 
Rückfallstudien verwandt, die sich vorwiegend auf sozial- und teilweise auf 
legalbiographische Faktoren konzentrieren, ohne Ereignisse im Vollzug zu be-
rücksichtigen, obwohl sie in der Regel Entlassungsjahrgänge untersuchen, also 
Probanden, die zumindest eine Vollzugserfahrung gemacht haben. Der Erfolg 
vollzuglicher Ausbildungsbemühungen, der Zugewinn an schulischer oder beruf-
licher Qualifikation, wird in den Analysen allenfalls durch Aktualisierung des 
Merkmals "Schul- und Ausbildungsstand" erfaßt. Von den in diesem Zusammen-
hang gängigen Rückfallprädiktoren können das Alter und die legalbiographischen 
Merkmale als wichtige Rückfallkriterien betrachtet werden. Mit beiden Variablen 
wird jedoch eine Vielzahl sozialer Sachverhalte beschrieben, die mangels ent-
sprechender Daten häufig vernachlässigt werden. 

In einer weiteren Kategorie von Rückfallstudien, die den Effekt vollzuglicher 
Ausbildung und/oder Arbeit untersuchen bzw. eine rückfallvermeidende Wir-
kung dieser Vollzugsinterventionen behaupten, stehen alltagstheoretische Kon-
strukte im Vordergrund. Ausgangspunkt dieser Überlegungen sind die bei 
Straffälligen- und Vollzugspopulationen vielfach festgestellten Defizite im Aus-
bildungsbereich sowie die schwere Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. 
Vollzugliche Ausbildung und regelmäßige Arbeit sollen die Qualifikation bzw. 
die Arbeitseinstellungen verbessern, damit die Vermittelbarkeit auf dem Arbeits-
markt erhöhen und somit zur sozialen Integration beitragen. Mit der sozialen 
Einpass~ng wird ein höheres Konformitätspotential, auch hinsichtlich strafrecht-
lich relevanter Normen erwartet. Negativ gewendet ist mit Beschäftigungslosig-
keit die Erwartung sozialer Desintegration und Abweichung verknüpft. Diese 
Alltagsüberzeugungen sind plausibel, soweit sie eine günstigere Vermittelbarkeit 
des Entlassenen mit verbesserter beruflicher Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt 
behaupten. Insbesondere bei Arbeitsplätzemangel findet auch bei weniger an-
spruchsvollen Tätigkeiten eine Selektion statt, die am Ausbildungsniveau an-
knüpft. Wenn der Entlassene vermittelt werden kann, wird zumindest ein Risiko-
faktor hinsichtlich des Rückfalls ausgeschlossen, die Arbeits- bzw. die Beschäfti-
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gungslosigkeit. Auch wenn grundsätzlich eine eindimensionale Beziehung zwi-
schen dem Merkmal der Arbeitslosigkeit und Kriminalität verneint werden muß, 
hat es zur Erklärung von Rückfallkriminalität, da es hier mit hoher Wahrschein-
lichkeit mit anderen Faktoren sozialer Auffälligkeit kumuliert, einen besonde-
ren Stellenwert. 

Nur selten wird die beabsichtigte Rückfallvermeidung durch Ausbildung und 
Arbeit im Vollzug mit kriminalitätstheoretischen Modellen begründet. Für eine 
befriedigende Anwendung dieser Ansätze fehlen häufig theoretisch zentrale Va-
riablen. Diese Modelle sind ferner, auch wenn sie konformitätsfördernde Effekte 
schulischer und beruflicher Bildung oder geregelter Arbeitstätigkeit außerhalb 
des Vollzuges erklären können, auf vollzugliche Ausbildung und Arbeit kaum 
direkt übertragbar. 

Neben diesen bislang diskutierten, mehr individualistischen "Theorien" finden 
Erklärungsansätze, die Aussagen über die Wirkung der Strafanstalt auf den Insas-
sen treffen, kaum Anwendung.59 

Vor der Diskussion der möglichen Verarbeitung von Maßnahmen im Ausbil-
dungs-und Arbeitsbereich innerhalb vollzugstheoretischer Modelle werden die 
empirischen Befunde zum Effekt der Vollzugsinterventionen auf die Rückfällig-
keit mitgeteilt. 

2.6 Empirische Befunde zum Effekt von Ausbildung und Arbeit im 
Vollzug auf die Rückfälligkeit 

In der Darstellung der empirischen Befunde wird die oben ermittelte. stärkere 
Betonung des Ausbildungsbereichs nachvollzogen. Der Schwerpunkt liegt bei 
Studien, die Ausbildungsmaßnahmen untersuchten. 

2.6.1 Studien des Inlandes 

In der von Böhm durchgeführten Rückfallanalyse wurden die in den Jahren 1961 
bis 1965 aus der Jugendstrafvollzugsanstalt Rockenberg Entlassenen einbezogen 
(n=1219).60 Der durchschnittliche Zeitraum zwischen der Entlassung und dem 
Tag, an dem die Registerauszüge erstellt wurden, liegt bei 6 Jahren und 8 Mona-

59 Dieser Kritikpunkt wird u.a. von Voß, 1980, S. 214 vorgetragen. 
60 Von den 1366 Entlassenen konnten 147 aus verschiedenen Griinden nicht beriicksichtigt 

werden, Böhm 1973, 35. 
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ten. In der "besten Erfolgsgruppe", d.h. in der Gruppe der Entlassenen, bei denen 
keine Eintragungen registriert waren, sind im Vergleich zur "schlechtesten Grup-
pe", die beruflich bzw. schulisch besser Qualifizierten überrepräsentiert (37% zu 
15%).61 An den schulischen und beruflichen Förderungsmaßnahmen im Vollzug 
nahmen jedoch vorwiegend Insassen teil, die bereits bessere Ausbildungsvoraus-
setzungen in den Vollzug einbrachten. Ob sich die Gruppe der erfolgreichen 
Teilnehmer auch noch in anderen, für Rückfall bzw. Legalbewährung erheblichen 
Faktoren von den erfolglosen bzw. Nichtteilnehmern unterscheidet, ist nicht an-
alysiert worden. 

Liebe und Meyer untersuchten in ihrer Studie das Rückfallverhalten von 369 aus 
der Jugendvollzugsanstalt Bremen-Blockland entlassenen Jugendlichen und Her-
anwachsenden. Sie gehen von der Hypothese aus, daß Strafgefangene, die wäh-
rend der Haft eine Lehre abschließen konnten, weniger rückfällig werden als 
jene, die eine andere Tätigkeit während der Haft ausübten. Als Rückfall wird jede 
wiedereingetragene Verurteilung ins Strafregister gewertet, der Beobachtungs-
zeitraum umfaßt mindestens 6 Jahre. Von den Probanden, die eine Lehre begon-
nen und teilweise auch abgeschlossen haben (insgesamt 23), werden mehr rück-
fällig als Probanden aus der Gruppe, die lediglich im Arbeitsbetrieb tätig waren. 
Eine Überprüfung der Verteilung der Risikofaktoren auf die beiden Gruppen 
ergab, daß sich die Gruppe der Lehrlinge im Vergleich zur Gesamtpopulation 
eher günstiger zusammensetzte. 62 

In die Rückfallstudie von Berckhauer und Hasenpusch wurden sämtliche Teil-
nehmer an Bildungsmaßnahmen (N=l53), die 1974 in einer niedersächsischen 
Strafvollzugsanstalt inhaftiert waren, sowie jeweils durch Los ermittelte Insassen 
des Jugend- und Erwachsenenstrafvollzuges ohne entsprechende Maßnahmen 
(N=367) aufgenommen.63 

Der Beobachtungszeitraum umfaßte fünf Jahre. Berckhauer und Hasenpusch stel-
len verschiedene Rückfalldefinitionen dar.64 Für die detaillierte Analyse von Zu-
sammenhängen zwischen Rückfälligkeit und Haftverlauf, sozialbiographischen 
Merkmalen und Entlassungssituation beschränken sie sich auf ein Rückfallkriteri-
um (Wiederverurteilung).65 

61 Insgesamt beendeten 13,3% der in der Untersuchung berücksichtigten Entlassenen im 
Vollzug ihre Berufsausbildung, Böhm 1973, S. 39. 

62 LiebeundMeyer1981,S.103. 
63 Von den Insassen ohne Bildungsmaßnahmen entfallen 17 4 auf den Jugendvollzug, 193 auf 

den Erwachsenenvollzug, von den Insassen mit Bildungsmaßnahmen 90 auf den Jugend-
vollzug und 63 auf den Erwachsenenvollzug. 

64 Es handelt sich im einzelnen um folgende Rückfalldefinitionen: erneute Verurteilung, 
Aufnahme ins Führungszeugnis, Rückfalldefinition "Dünkel", erneute Inhaftierung und 
Rückfall nach § 48 StGB, vgl. Berckhauer und Hasenpusch 1982, S. 320. 

65 Berckhauer undHasenpusch 1982, S. 299. 
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Von den Entlassenen des Jugendvollzugs, die an Bildungsmaßnahmen teilgenom-
men haben, wurden 69% rückfällig gegenüber 78% der Entlassenen ohne Bil-
dungsmaßnahmen. Bei den Entlassenen des Erwachsenenvollzuges beträgt die 
Rückfallquote bei den Teilnehmern 69%, bei den Nichtteilnehmern 68%.66 

Die Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen werden nach allen fünf von den Autoren 
verwendeten Rückfallkriterien um 7% bis 13% weniger häufig rückfällig. Bei den 
erwachsenen Teilnehmern ist eine geringere Rückfallquote (8%) nur bei der 
Rückfalldefinition "erneute Inhaftierung" festzustellen, in allen anderen Kriterien 
sind die Quoten um 1 % bis 13% höher. Von den aus dem Jugendvollzug entlasse-
nen erfolgreichen Teilnehmern werden 63%, von den nicht erfolgreichen jedoch 
78% erneut verurteilt. Noch größer sind die Unterschiede zwischen den beiden 
entsprechenden Gruppen der aus dem Erwachsenenvollzug Entlassenen: 62% bei 
den erfolgreichen und 85% bei den erfolglosen Teilnehmern.67 

"Deutliche Zusammenhänge" wurden von den Autoren auch zwischen Arbeits-
verhalten in der Anstalt und Rückfälligkeit festgestellt. Entlassene, die schon in 
der Anstalt den Anforderungen, die mit einer Arbeitstätigkeit verbunden sind, 
nachkommen, bewähren sich insgesamt besser.68 

Baumann, Maetze und Mey analysierten das Rückfallverhalten von 1077 Erwach-
senen, die im Jahre 1975 aus einer nordrhein-westfälischen Vollzugsanstalt ent-
lassen wurden. Der untersuchte Bewährungszeitraum umfaßt 5-6 Jahre nach Ent-
lassung. Als Mißerfolgskriterium für die Evaluation der Vollzugsinterventionen 
wird jede Wiedereintragung ins Bundeszentralregister gewertet. Zwischen Entlas-
senen mit bzw. ohne Bildungsmaßnahmen gibt es keine Unterschiede in der 
Rückfälligkeit bzw. Legalbewährung. Insassen, die mit Erfolg an einer Maßnah-
me teilgenommen hatten, waren zu 36% rückfallfrei, während die erfolglosen 
Teilnehmer nur einen Anteil von 29% ohne erneute Wiederverurteilung aufwie-
sen. Dieser hohe Anteil von Rückfallfreien ist vor allem auf die erfolgreich 
beruflich Ausgebildeten zurückzuführen (41 %). Bei den "Schülern" wurde sogar 
eine geringere Erfolgsquote bei den Entlassenen mit Abschluß errechnet (28% zu 
36%).69 Für die Teilnehmer an schulischen Maßnahmen wurde im Vergleich zu 

66 Berckhauer und Hasenpusch 1982, S.313. 
67 Zu Recht weisen die Autoren darauf hin, daß neben dem Erfolg in der Maßnahme auch 

andere Erklärungen für die Unterschiede in der Rückfallquote tauglich sind, z.B. Unter-
schiede in den "Persönlichkeitsmerkmalen" und in der "Vorgeschichte", vgl. Berckhauer 
und Hasenpusch 1982, S. 321 f. 

68 Berckhauer und Hasenpusch 1982, S.306. 
69 Eine Betrachtung der altersmäßigen Zusammensetzung zeigte, daß die besonders rückfall-

gefährdete jüngere Altersgruppe in der Gruppe der erfolgreichen Teilnehmer an schuli-
schen Bildungsmaßnahmen überreprä~entiert ist, Baumann u.a. 1983, S. 141 f. 
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den Teilnehmern an beruflichen Bildungsmaßnahmen ein erhöhter "krimineller 
Gefährdungsgrad" festgestellt. Insoweit ist die Vergleichbarkeit eingeschränkt.70 

Dolde und Grübl, die ebenfalls das Rückfallverhalten von in die Zugangsabtei-
lung der Vollzugsanstalt Adelsheim aufgenommenen Jugendstrafgefangenen un-
tersuchten (Zugangsjahrgänge 1976n7), berichten ähnliche Ergebnisse. Der Kon-
trollzeitraum für die Darstellung des Rückfallverhaltens umfaßt vier Jahre. 358 
Probanden wurden in die Erhebungsgesamtheit einbezogen. Rückfallkriterium ist 
jede erneute Inhaftierung. Die Rückfallquote der erfolgreichen Teilnehmer an 
beruflichen Ausbildungsmaßnahmen ist mit 21 %, gemessen an der durchschnittli-
chen Rückfallquote von 54%, sehr niedrig, allerdings haben nur 8% der Entlasse-
nen (n=29) ihre berufliche Bildungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen. Teil-
nehmer an schulischen Maßnahmen mit Abschluß bewährten sich etwas besser 
(51 % ) als der Durchschnitt, die Teilnehmer an schulischen Maßnahmen ohne 
Abschluß weisen eine überdurchschnittlich hohe Rückfallquote auf. Dasselbe gilt 
für Inhaftierte, die trotz fehlender Berufsausbildung bzw. fehlendem Schulab-
schluß nicht an entsprechenden Maßnahmen teilgenommen haben (Rückfallquote 
64% bzw. 61 %).71 

Neufeind untersuchte die Legalbewährung von 208 Jugendstrafgefangenen, denen 
im Jahre 1973 in der Einweisungsanstalt Duisburg-Hamborn berufsbildende 
Maßnahmen empfohlen worden waren. Legalbewährungserfolg wird in dieser 
Studie auch dann angenommen, wenn eine Verurteilung zu Geldstrafe vorliegt.72 

Über die Dauer des Bewährungszeitraumes werden keine genauen Angaben ge-
macht. Die Lehrgangsteilnehmer, die bereits im Vollzug erfolgreich efoe Prüfung 
abgelegt haben oder für die eine Fortführung des Lehrganges nach Entlassung 
vorgesehen war, bewähren sich signifikant besser als die Erfolglosen.73 Da gera-
de die Gefangenen mit schwersten Sozialisationsdefiziten überproportional häu-
fig vorzeitig aus dem Lehrgang ausgeschieden waren, stellte sich die Frage, ob 
über das Merkmal der erfolgreichen Teilnahme eine positive Auswahl von Insas-
sen getroffen wurde, die wegen ihrer geringeren Vorbelastung weniger stark 
rückfallgefährdet waren. Nach bivariaten Analysen zu einigen wesentlichen so-
zio- und· legalbiographischen Variablen konnte dies verneint werden. Es war 
daher zu vermuten, daß die erfolgreiche berufliche Ausbildung die günstigere 
Legalbewährung zumindest mitbeeinflußt hat. Allein mit der Teilnahme an der 
Berufsförderung korrespondierte keine bessere Legalbewährung.74 

70 Baumann u.a. 1983, S. 143 f. 
71 Dolde und Grübl 1988, S. 33. 
72 Neufeind 1981. S. 70. 
73 Neufeind1981.S. 70. 
74 Neufeindl981.S.72. 
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In die Untersuchung der Wirkungsweise vollzuglicher Ausbildung von Wirth 
wurden alle jungen Gefangenen deutscher Staatsangehörigkeit einbezogen, die 
1981/1982 aus zwei Jugendstrafvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfa-
len entlassen worden sind und mindestens eine von insgesamt zwölf verschiede-
nen Berufsbildungsmaßnahmen absolviert oder begonnen hatten (N=206).75 

Für die Beurteilung der Effektivität der Ausbildungen wurden nicht nur die Rück-
falldaten ausgewertet, sondern auch die Bewährungs- und Erwerbstätigkeitsver-
läufe rekonstruiert. 
Der Beobachtungszeitraum für die Rückfallanalyse umfaßte jeweils exakt vier 
Jahre. Bezogen auf diesen gesamten Zeitraum haben 79,6% aller ehemaligen 
Gefangenen erneut eine Straftat begangen, dessen Aburteilung zu einer Eintra-
gung ins Bundeszentralregister führte, 45,1% wurden zu einer Freiheits- bzw. 
Jugendstrafe verurteilt (Wiederkehrer).76 Wie bereits in anderen Rückfallstudien 
festgestellt, beging ein großer Teil bereits in den ersten sechs Monaten nach 
Entlassung eine strafbare Handlung, die entdeckt und abgeurteilt wurde.77 Detail-
lierte Ergebnisse über Zusammenhänge zwischen Ausbildungsart, Erfolg in der 
Maßnahme, Ausbildungsdauer und Rückfälligkeit liegen gegenwärtig noch nicht 
vor. 

2.6.2 Studien des Auslandes 

Im Rahmen der Evaluation des Skadhaugeplanes zum dänischen Strafvollzug 
wurde eine Rückfallanalyse durchgeführt. Bezüglich der Vergleichbarkeit der 
absoluten Zahlen müssen Einschränkungen gemacht werden, da der Kontrollzeit-
raum mit durchschnittlich einem Jahr sehr kurz bemessen ist. Zudem variiert die 
Dauer des Beobachtungszeitraumes mit einer Spanne von einigen Tagen bis zu 2 
3/4 Jahren sehr stark. Als Rückfall wird jede Anklage nach Entlassung gezählt. 
Es wurden drei Gruppen gebildet: Eine Ausbildungsgruppe (N=l 13), eine Grup-
pe, die eine Ausbildung aufgenommen und dann abgebrochen hatte (N = 172), 
eine Vergleichsgruppe, die an keinem Ausbildungsgang teilnahm (N=270).78 Für 
die Ausgebildeten wurde eine Rückfallquote von 69%, für die Insassen, die die 
Ausbildung abgebrochen hatten, von 74%, für die Vergleichsgruppe von 72% 
errechnet. Das erste Rückfallintervall (Rückfallgeschwindigkeit) der Ausbil-

75 Als Maßnahmen wurden unterschiedliche Lehrausbildungen mit einer Dauer von bis zu 3 
1/2 Jahren und drei Kurzaus bildungs lehrgänge von jeweils sechs oder acht Monaten ange-
boten, Wirth 1988, S. 420. 

76 Wirth 1988, S. 442. 
77 Für beide Rückfalldefinitionen waren dies mehr als 40%, Wirth 1988, S. 442. 
78 Andersen u.a. 1982, S. 83, 85. 
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dungsgruppe ist geringer als das der Vergleichsgruppe.79 Wie dies auch bei ande-
ren Studien beobachtet wurde, sind die Gruppen jedoch nicht homogen, daher ist 
die Vergleichbarkeit eingeschränkt.so Werden nur die Insassen der offenen An-
stalten betrachtet, so ist die Erfolgsquote der außerhalb des Vollzuges Ausgebil-
deten mit 45% beträchtlich größer als die der Abbrecher mit 25% bzw. der 
Vergleichsgruppe mit 28%. Die Erfolgsquoten der entsprechenden Gruppen aus 
den geschlossenen Anstalten unterscheiden sich kaum, die Ausbildungsgruppe 
weist sogar eine etwas geringere Erfolgsquote auf.SI Nach bivariaten Analysen 
zwischen Rückfall und Hafterfahrung bzw. Rückfall und Lebensalter kommen di.:: 
Autoren zu dem Schluß, daß die Rückfallgefahr vor allem mit der kriminellen 
Vorbelastung und dem Lebensalter zusammenhängt. Ausbildung vermindere das 
Risiko, erneut straffällig zu werden, nur in den offenen Anstalten. Hier sei der 
Zusammenhang jedoch deutlich, da die Ausbildungsteilnehmer in den offenen 
Anstalten durchschnittlich jünger und daher stärker rückfallgefährdet waren als 
die Mitglieder der Vergleichsgruppe.s2 

In der Studie von Locke u.a. wurden die Effekte eines "Juvenile Education Pro-
gram" (JEP) auf die Rückfallrate von jugendlichen und jungerwachsenen Straftä-
tern untersucht.s3 Insgesamt sind 32 männliche Probanden im Alter zwischen 14 
und 19 Jahren erfaßt worden. Im Gegensatz zu vielen anderen Studien konnte 
eine Kontrollgruppe gebildet werden, deren Mitglieder sich ebenfalls für die 
Maßnahme beworben hatten und auch grundsätzlich geeignet gewesen wären. 
Evaluationskriterium war die Straffälligkeit nach Entlassung, die anhand offiziel-
ler Daten, der Polizei- und Gerichtsakten, und über "seif reports" ermittelt wurde. 
Ein signifikanter Effekt der Behandlungsmaßnahmen auf die Rückfälligkeit 
konnte nicht nachgewiesen werden. Bei beiden, Gruppen nahm die Häufigkeit 
kriminellen Verhaltens im Kontrollzeitraum ab. Probanden, die vor dem Untersu-
chungszeitraum bereits häufig registriert worden waren und an dem Programm 
teilgenommen hatten, berichteten weniger Delikte als die Hochbelasteten aus der 

79 Die Unterschiede sind nicht signifikant, Andersen u.a. 1982, S. 86. 
80 Andersen u.a. 1982, S. 86. 
81 Ausbildungsgruppe: 20%, Abbrecherquote: 25%, Vergleichsgruppe: 28%, vgl.Andersen 

u.a. 1982, S. 87. Ziel des Skadhauge-Planes ist es, die Insassen möglichst an schulischer 
und/oder beruflicher Ausbildung außerhalb der Anstalt teilnehmen zu lassen. 

82 Anderse n u.a. 1982, S. 88 f., geben jedoch verschiedene Vorbehalte, die eine Interpretation 
der Ergebnisse erschwerten, zu bedenken: Der kurze Beobachtungszeitraum, die Nichtbe-
ac~tung d_es Dunkelfeldes und von v<?rinstitutione_lleri und_ Haftvariablen, die möglicher-
weise, starker als die Ausbildung, die Wahrschemhchke1t des Rückfalls erhöhen bzw. 
mindern.. . 

83 Die Art der Maßnahme wird leider nur unzureichend beschrieben. 
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Kontrollgruppe. Allerdings war dieses Ergebnis wegen der geringen Fallzahl in 
den Gruppen nur beschränkt interpretationsfähig. 

Über das "Gien Mills Project", in dem eine intensive schulische und berufliche 
Bildung der Delinquenten angestrebt wird, liegt, soweit ersichtlich, keine Rück-
fallanalyse vor, bei der Teilnehmer und Nichtteilnehmer an Bildungsmaßnahmen 
in ihren Rückfallquoten verglichen worden wären.84 Bei einer Befragung von 
insgesamt 290 ehemaligen Schülern im Alter von 15 bis 18 Jahren wurden nach 
einem Zeitraum von fünf Jahren eine Wiederinhaftierungsquote von 40%, eine 
"Tatverdächtigenquote" (arrest-rate) von 54% ermittelt, die unter dem Durch-
schnitt der Mißerfolgsquote anderer Einrichtungen liege. 85 

Zu wenig differenziert ist auch die Rückfallstudie von Lewis, in der lediglich die 
Teilnehmer an unterschiedlichen Erziehungs- bzw. Bildungsprogrammen hin-
sichtlich ihres Rückfallverhaltens verglichen wurden. Vergleichsgruppen ohne 
entsprechende Maßnahmen wurden nicht gebildet. Rückfallkriterium ist jede er-
neute Inhaftierung, beobachtet wurde ein Zeitraum von knapp drei Jahren. Die 
geringsten Wiederinhaftierungsquoten traten bei den Entlassenen auf, die an be-
ruflichen Ausbildungsprogrammen teilgenommen hatten. Allerdings fehlt in der 
Analyse die Kontrolle von Selektionskriterien, die gleichfalls rückfallrelevant 
sein könnten. 

Die Evaluationsstudie von Linden u.a. (Kanada) unterscheidet sich von den ande-
ren Analysen in der Untersuchungsanordnung. Im Regelfall werden Teilnehmer 
und Nichtteilnehmer an Bildungsmaßnahmen, erfolgreiche und erfolglose Teil-
nehmer verglichen. Selektionskriterien bei der Zuweisung der Insassen finden, 
wenn überhaupt, bei der Interpretation der Ergebnisse bzw. in Form der Kontrolle 
dieser Variablen in multivariaten Analysen Berücksichtigung. In der Studie von 
Linden u.a. wurden die Bewerber, die grundsätzlich für die Teilnahme an dem 
"university course" in Frage kamen und sich beworben hatten, einer Experimen-
talgruppe (Teilnahme) bzw. Kontrollgruppe (Nichtteilnahme) zugewiesen.86 Ins-
gesamt nahmen 56 Inhaftierte an der Untersuchung teil, die sich auf zwei Anstal-

84 Eine derartige Gruppen_bildung wird auch ka1.Jm möglich sein, da sämtliche Insassen an 
BIidungs- oder We1terb1ldungsmaßnahmen teilnehmen, es könnte allenfalls nach der Dau-
er bzw. der erfolgreichen und erfolglosen Teilnahme differenziert werden. 

85 Vgl. Duhnov 1986, S. 100. 
86 Voraussetzung für die Tei In ahme war "grade 8"; im ersten Jahr wurde vor allem Englisch 

und Geschichte unterrichtet, im zweiten Jahr kamen Fächer wie Soziologie und Psycholo-
gie dazu. Der Anteil der Insassen, der die Maßnahme erfolgreich abschließen konnte, war 
trotz der hohen Anforderungen mit etwa 50% relativ hoch, vgl. Linden u.a. 1984, S. 68 f. 
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ten verteilten. Der Kontrollzeitraum umfaßte für die Vergleichs- und Kontroll-
gruppe zwischen 77 und 82 Monate. Es werden verschiedene Definitionen des 
Rückfalls bzw. der Legalbewährung berichtet.87 Erwartungsgemäß wurden die 
Absolventen des Kurses zu einem geringeren Anteil rückfällig bzw. weniger 
schwer rückfällig als die Mitglieder der Kontrollgruppe. Die Unterschiede sind 
jedoch nicht signifikant.88 

In einer Folgeuntersuchung von Ayers u.a., in der die Effekte desselben Ausbil-
dungsprogrammes (post secondary program), das bezüglich Lehrinhalten und 
Lehrpersonal leicht verändert worden war, sind in einem durchschnittlichen Kon-
trollzeitraum von 20 Monaten größere Unterschiede zwischen Kontroll- und Ex-
perimentalgruppe in der Rückfallrate festgestellt worden (14% zu 52%). Ferner 
war der Anteil der Enlassenen ohne Arbeit in der Gruppe der Ausgebildeten 
niedriger als in der Kontrollgruppe. 89 · 

Linden und Perry berichten von einer Vielzahl von Evaluationsstudien, durchge-
führt in den 60er und 70er Jahren (USA und Kanada), in denen ein breites 
Spektrum von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen90 in Gefängnissen unter-
sucht wurde. Das unmittelbare Ziel, die Verbesserung des Ausbildungsniveaus 
und der Lernfähigkeit, wird durch alle Ausbildungsmaßnahmen erreicht. Gemes-
sen an anderen Evaluationskriterien, werden die Erfolge sehr unterschiedlich be-
urteilt. 
Von den insgesamt zwölf Studien, die als (ein) Erfolgskriterium die Verhinde-
rung erneuter Straffälligkeit angeben, kann von acht Untersuchungen eine häufig 
jedoch nur geringfügig niedrigere Rückfallquote der Ausgebildeten berichtet wer-
den. Nur in drei Fällen sind die Unterschiede signifikant. Ein Autor ermittelte 
eine höhere Rückfallrate der Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen, die er mit der 
sehr kurzen Ausbildungsdauer und unterschiedlichen Vorbelastungen der Ver-
gleichsgruppe erklärte.91 In den restlichen drei Studien sind die Erfolgsquoten 
der Experimental- und Kontroll- bzw. Vergleichsgruppen beinahe identisch.92 

87 Sie reichen von "clear ri:formation" bis zu "clear recidivist". Linden 11.a. 1984, S. 71. 
88 Linden u.a. 1984, S. 71, weisen daraufhin. daß der Erfolg auch anhand anderer Kriterien 

nachgewiesen werden könne, wie Verbesserung des Au.~bildungsniveaus. Zufriedenheit 
der Insassen und des Vollzugsstabes mit der Maßnahme. Anderungen im Problemlösungs-
verhalten der Insassen. 

89 Ayers 11.a. 1980. 
90 Es handelt sich um "basic education", "academic training". "vocational training" und 

"university courses"; beteiligt waren jugendliche und erwachsene Straftäter, vgl. Linden 
und Perry 1983, S. 46 ff. 

91 Vgl. Linden und Perry 1983, S. 47 m.w.N. 
92 Die Untersuchungsanordnungen differieren stark: Es wurden teilweise "echte" Experi-

mental- und Kontrollgruppen gebildet oder Vergleichsgruppen anhand verschiedener Se-
lektionskriterien "nachträglich homogenisiert" oder aber Teilnehmer mit Nichtteilneh-
mern verglichen, ohne nach sonstigen, die Gruppen diskriminierenden Merkmalen zu 
fragen, vgl. im einzelnen Linden und Perry 1983, S. 46 ff. 
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Lab und Whitehead haben anhand bestimmter methodischer und inhaltlicher Kri-
terien aus 200 Evaluationsstudien zu Behandlungsprogrammen in Jugendgefäng-
nissen und Jugendanstalten, die in den Jahren 1975 bis 1984 veröffentlicht wor-
den waren, 55 ausgewählt und dargestellt. Als Erfolgskriterien werden verschie-
dene Definitionen des Rückfalls angegeben, von "tatverdächtig" bis "wiederin-
haftiert". Die Beobachtungszeiträume reichen von einem Monat bis zu 6 Jahren. 
Nur in zwei Studien war ein Bildungs- oder Ausbildungsprogramm Untersu-
chungsgegenstand.93 Die Rückfallquote der Experimentalgruppe (Teilnehmer) ist 
in beiden Studien etwas geringer als die der Kontrollgruppe (Nichtteilnehmer), in 
einem Fall ist das Ergebnis signifikant.94 

Soweit die Beschäftigungssituation nach Haftentlassung als Erfolgskriterium der 
Vollzugsintervention aufgenommen wurde, berichten die Autoren überwiegend 
von einer geringfügig höheren Beschäftigungsquote und zum Teil auch von einer 
größeren Arbeitszufriedenheit bei den schulisch oder beruflich Ausgebildeten.95 

Maguire, Flanagan und Thornberry untersuchten die Rückfälligkeit von Proban-
den, die während der Haft an einem Arbeitsprogramm teilgenommen hatten, bzw. 
solchen, die beschäftigungslos waren.96 Insgesamt sind 896 Probanden unter-
sucht worden, von denen 399 in der Gefängnisindustrie tätig waren und 497 
keiner entsprechenden Beschäftigung während ihres Haftaufenthaltes nachgin-
gen.97 Der Kontrollzeitraum umfaßte zwei Jahre. Als Rückfalldefinition wurde 
jede erneute Festnahme gewählt ("any felony arrest following release").98 29% 
der Teilnehmer und 34% der Nichtteilnehmer sind nach diesem Kriterium wieder 
rückfällig geworden.99 

Eine Analyse der vorinstitutionellen Merkmale der Vergleichs- und ~er Kontroll-
gruppe zeigte, daß sich beide Gruppen in wesentlichen, die Rückfälligkeit beein-

93 Vgl. Lab und Whitehead 1988, Tabellen, S. 66-74. Rückfallanalysen zur Wirkung von 
vollzuglichen Bildungsmaßnahmen erfüllen nur selten die in Metaanalysen festgelegten 
methodischen Anforderungen, da eine Zufallszuweisung der Insassen zu einer Experimen-
tal- bzw. Kontrollgruppe in der Regel ausgeschlossen ist. 

94 Lab und Whitehead 1988, S. 66 f. 
95 Linden und Perry 1983, S. 47 ff. Bei vier der insgesamt fünf Studien, in denen die 

Beschäftigungssituation nach Entlassung erfragt wurde, ist insoweit ein positiver Effekt 
der Maßnahmen beschrieben worden. 

96 Die Art der Tätigkeit wird nicht beschrieben, vermutlich handelte es sich um Arbeit in 
"Industriebetrieben" innerhalb der Anstalt. 

97 Die Dauer der Teilnahme mußte mindestens sechs Monate ohne Unterbrechung betragen, 
Maguire u.a. 1988, S. 7. 

98 Maguire u.a. 1988, S. 8 f. 
99 Der Unterschied war nicht signifikant, Maguire u.a. 1988, S. 9. 
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flussenden Variablen unterscheiden. Eine Kontrolle dieser Variablen in einem 
multivariaten Modell führte zu einer weitgehenden (statistischen) Nivellierung 
der Gruppenunterschiede. 100 

2.6.3 Diskussion des Forschungsstandes 

In der Bundesrepublik gibt es sehr viele empirische Studien zur Rückfällig-
keit.101 Nur wenige dieser Rückfallanalysen untersuchen den Effekt von Voll-
zugsinterventionen im Bildungs- und Ausbildungsbereich. Soweit schulische und 
berufliche Qualifizierungen berücksichtigt werden, wird häufig nicht unterschie-
den, ob diese bereits bei Haftantritt vorlagen oder ob sie in der Haft erworben 
wurden. Experimentelle Studien, die eine zufällige Zuweisung der Insassen zu 
Ausbildungsgängen bzw. in den Produktions- und Versorgungsbereich (ohne 
Ausbildung) voraussetzen würden, sind nicht durchgeführt worden. . 

Überwiegend werden für die im Vollzug Ausgebildeten geringfügig bessere 
Erfolgsquoten, d.h. geringere Anteile von Wiederverurteilten und/oder Wieder-
inhaftierten, ermittelt. Entlassene, die im Vollzug an beruflicher Ausbildung 
teilgenommen hatten, werden weniger häufig bzw. weniger schwer rückfällig als 
Insassen, die schulisch weiter qualifiziert wurden. Damit ist das Problem der 
Vergleichbarkeit der Gruppen angesprochen, die angesichts der Selektionskrite-
rien, die für eine Zuweisung zu einer Maßnahme erheblich sind, wie Haftdauer, 
schulische, berufliche Qualifizierung oder Alter, nur selten gegeben ist. In metho-
disch anspruchsvolleren Studien werden in multivariaten Analysen solche Dritt-
variablen kontrolliert, soweit sie als rückfallrelevant gelten, um den Effekt der 
zentralen Variablen, der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme, ermitteln zu können. 
Diese Analysen führen häufig zu einer (statistischen) Angleichung beider Grup-
pen in den Erfolgs- bzw. Rückfallquoten. Nur für berufliche Ausbildung wurde in 
einer Studie ein signifikanter Effekt errechnet. Abgesehen von der Ausbildungs-
art wird häufig nach dem Erfolg der Maßnahme differenziert, mit dem nicht 
überraschenden Ergebnis, daß erfolgreiche Teilnehmer seltener rückfällig wer-
den als nicht erfolgreiche. Auch dies trifft wiederum vor allem für berufliche 
Ausbildungen zu. 

Aus dem Ausland ist eine größere Zahl von Evaluationsstudien bekannt, die die 
Wirkungsweise von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen im Jugend- und Er-
wachsenenstrafvollzug untersuchen. Im Gegensatz zu den Studien des Inlandes 

100 Maguire 1988, S. 10 ff. 
101 Berckhauer und Hasenpusch zählten bereits 1982 über 140 empirische Arbeiten zum 

R~ckfall_, vgl. Berckh_auer und Hasenpusch 1982, S. 284 und Bibliographie deutschspra-
chiger Literatur zu Rilckfall, Prognose und Behandlungsforschung, S. 335 ff. 
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können die Teilnehmer an den Behandlungsprogrammen häufiger mit einer 
"Kontrollgruppe" verglichen werden, deren Mitglieder ebenfalls für die Maß-
nahme geeignet gewesen wären bzw. die sich auch beworben hatten. Damit liegt 
zumindest teilweise eine annähernd zufällige Gruppenzuweisung vor. Sind diese 
Kriterien nicht erfüllt, werden in der Regel in multivariaten Analysen Variablen, 
die sich unterschiedlich auf die Gruppen verteilen und die die abhängige Variable 
ebenfalls beeinflussen können, kontrolliert. In methodischer Hinsicht sind die 
Studien damit anspruchsvoller als jene des deutschsprachigen Bereichs. 

Trotzdem wurden ähnliche Resultate erzielt. Signifikant sind die Unterschiede 
in der Rückfallquote zwischen den Teilnehmern und Nichtteilnehmern nur in 
wenigen Fällen. Häufig war eine geringfügig niedrigere Rückfallquote bei den 
Entlassenen festzustellen, die an Bildungsmaßnahmen, insbesondere beruflicher 
Art, teilgenommen hatten. 

Die Vergleichbarkeit ist jedoch zum einen wegen des variierenden Untersu-
chungsdesigns, zum anderen wegen der Vielfalt an durchgeführten Bildungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen sowie der untersuchten Anstalten, der unterschiedlichen 
Rückfalldefinitionen und Beobachtungszeiträume, eingeschränkt. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß sich die Gruppen 'Teilnehmer und Nicht-
teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug' in ihrem Rückfallverhalten 
nicht signifikant unterscheiden. Für die erfolgreichen Teilnehmer an beruflichen 
Ausbildungsmaßnahmen wird überwiegend eine etwas günstigere Legalbewäh-
rung festgestellt. Die Ergebnisse zu den Teilnehmern an schulischen Maßnahmen 
divergieren. Für die erfolglosen Teilnehmer werden überdurchschnittlich hohe 
Rückfallquoten berichtet. 

2.7 Rückfall- bzw. Vollzugstheorien 

Die Vollzugstheorien zählen zu den Rückfalltheorien, da sie Sanktionserfahrun-
gen und deren Einfluß auf konformes Verhalten behandeln. Sie unterscheiden 
damit zwangsläufig zwischen primärer Devianz und Rückfall. Eine strenge Tren-
nung der Theorien in Kriminalitäts- und Rückfalltheorien fällt jedoch schwer, da 
auch Modelle, die nicht explizit zwischen kriminellem Verhalten und Rückfall 
unterscheiden, soziale Prozesse mitberücksichtigen, wenn sich ihre Variablenaus-
wahl auf die konkrete Situation vor der Abweichung bezieht. Mittelbar schließen 
sie dann auch Sanktionen und den Vollzug der Sanktionen mit ein, da diese sich 
auf die der Analyse zugrunde liegende soziale Lage vor der konkret zu untersu-
chenden Abweichungs ausgewirkt haben können. 
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Mit der Behandlung von vollzugstheoretischen Modellen sind hinsichtlich der 
Bewertung von Ausbildung und Arbeit verschiedene Erwartungen und Fragestel-
lungen verknüpft: 

1. Kann vollzugstheoretisch mit den hier behandelten Maßnahmen ein (Re )So-
zialisierungsbeitrag begründet werden? 

2. Kann das Insassenverhalten beeinflußt und damit die Sanktionshäufigkeit 
reduziert werden? 

3. Wird der Haftverlauf durch vorinstitutionelle Merkmale beeinflußt? 

2.7.1 Ausbildung und Arbeit aus vollzugstheoretischer Sicht 

Soweit ersichtlich, gibt es kaum Studien, die den Effekt von Ausbildungs- und 
Arbeitsmaßnahmen hinsichtlich der Rückfallvermeidung oder -reduzierung voll-
zugstheoretisch begründen. Zunächst werden Möglichkeiten der Einbindung die-
ser Vollzugsinterventionen in die gängigen Theorien diskutiert. 

2 .7.1.1 Infektionstheorie und Theorie der Subkultur 

Die "lnfektionstheorie11102 sieht in dem Hineinwachsen des Insassen in die 
Gemeinschaft und in der damit einhergehenden Übernahme ihrer Kultur einen 
"Infektionsvorgang", dessen Intensität die Wahrscheinlichkeit des Rückfalls be-
stimmt. Mit zunehmender Prisonisierung wachse diese Wahrscheinlichkeit.103 

Bedingungen, die das Ausmaß der Prisonisierung bestimmen, sind die Einbin-
dung des Insassen in die Gefangenenkultur, das Ausmaß, mit dem der Insasse die 
Dogmen und den Kode dieser Kultur akzeptiert, die Häufigkeit der Kontakte, die 
Inhaftierungsdauer, die Persönlichkeit des Insassen und "bürokratische Zufällig-
keiten", die z.B. in der Zellenzuweisung liegen können. I04 Zwischen der Integra-
tion in die Insassensubkultur, der abweichende Norm- und Wertvorstellungen 
zugeschrieben werden, und der Übernahme dieser abweichenden Werthaltungen 
wird ein ursächlicher Zusammenhang behauptet. Prisonisierungstheorien kom-
men vor allem in Zusammenhang mit der Durchführung neuer Vollzugsmodelle, 

102 Diese Theorie geht auf eine Analyse Clemmers 1940. ü:X:r "The Prison Community" 
zurück, obwohl der Begriff der "Infektion" bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. 

103 Siehe Thomas und Foster 1972. S. 232 f., Thomas, Petersen und Zingraff 1978, S. 387. 
Zingraff 1980, S. 277, ferner Goodstein and Wright 1989. S. 233 f. Auch die Ergebnisse 
zur Relation zwischen Prisonisierungsgrad und Legalbewährung sind nicht eindeutig. wie 
Porporino undZamble 1984, S. 277 sowie Goodstein und Wright 1989. S. 234 berichten. 

104 VonTrothal983,S.7. 
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wie der sozialtherapeutischen Anstalt, zur Anwendung. 105 Untersucht wird, ob 
die therapeutische Maßnahme den Grad der Prisonisierung und somit das zukünf-
tige Legalverhalten beeinflußt. Ein den Prisonisierungsgrad mindernden Einfluß 
von Ausbildungsmaßnahmen und regelmäßiger Arbeit im Vollzug ließe sich 
theoretisch allenfalls dann begründen, wenn mit der Teilnahme eine die Anforde-
rungen der Anstaltsorganisation bejahende und den Insassenkode ablehnende 
Einstellung einherginge. Dies könnte bei den Insassen der Fall sein, deren Ver-
halten mehr als eine Pflichterfüllung darstellt bzw. die ihre Pflicht überdurch-
schnittlich selten verletzen. Insoweit wäre ein Zusammenhang zwischen der Teil-
nahme an Ausbildungsmaßnahmen, kontinuierlicher Arbeit im Vollzug und 
Rückfälligkeit herstellbar. 

Während die "Infektionstheorie" von einer durch abweichende Normeinstellun-
gen und Verhaltensweisen geprägten Insassenkultur ausgeht, die den sich dieser 
Kultur zugehörig fühlenden Inhaftierten entsprechend infiziert, vertauscht die 
Theorie der Subkultur die Rollen in diesem Ansteckungsvorgang. Nicht der 
Insasse wird kriminalisiert, sondern die Insassenkultur wird von den Verhaltens-
systemen, Einstellungen und Perspektiven der sie bildenden Insassen bestimmt, 
die ihre unterschiedlichen sozial - und Iegalbiographischen Erfahrungen in den 
V II .,. · " I06 D I . d d h . "K I " h ff d o zug 1mportleren . em nsassen Wlf emnac eme u tur - sc a en e 
Rolle zugesprochen. Mit dem biographischen Hintergrund, der unterschiedliche 
Reaktionsformen auf die Vollzugsanforderungen, die Mitinsassen und das Voll-
zugspersonal erklären soll, werden, in stärkerem Maße als bei der Infektionstheo-
rie, Merkmale der "frühen Vergangenheit" in die Analyse einbezogen. Eine Be-
handlung dieser Theorie als "statische Theorie"107 ist dennoch nicht gerechtfer-
tigt, da der Insasse, je nach Disposition, durchaus auf die Angebote der Vollzugs-
organisation eingehen oder andere Reaktionsformen zeigen kann, die ihn in dem 
Prozeß 'Haftverlauf' als aktiven Teilnehmer ausweisen. Als mögliche Verhal-
tenssysteme werden "seine Zeit absitzen", "die Chance nutzen und studieren" und 
"Integrierung ins Häftlingsleben" genannt.108 Mit der an zweiter Stelle genannten 
Handlungsaltemative kann eine rückfallmindemde Wirkung von Ausbildungs-
maßnahmen im Vollzug auch im Rahmen dieses Modells begründet werden. 

105 Vgl. hierzu Ortmann 1987. 
106 Das "Importation Model", auch "kulturelle Übertragungstheorie genannt, wurde_yon/rwin 

und Cressey entwickelt; Goodstein und Wright 1989, geben einen umfassenden Uberblick 
über die nordamerikanische Literatur zu beiden theoretischen Modellen. 

107 Siehe zur Einteilung "statische" versus "dynamische" Theorien: Hermann und Kerner 
1988. 

108 Vgl. auch hier die detaillierte Analyse der Modelle bei von Trotha 1983, S. 53. 
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2.7.1.2 Integratives Modell 

In neueren Studien, die Konformität und Abweichung im Vollzug behandeln, hat 
sich ein "integrativer Ansatz" durchgesetzt, der sowohl vorinstitutionelle so-
zial- und Iegalbiographische Merkmale des Insassen als auch strukturelle Bedin-
gungen und Ereignisse des Vollzuges berücksichtigt 109. Er stellt eine zwischen 
den oben beschriebenen Ansätzen vermittelnde Theorie dar, die als Erweiterung 
des einen oder anderen Modells betrachtet werden kann. Eine Kombination der 
Variablen konnte jeweils mehr an Varianz erklären, als eine nur an einer Theorie 
orientierte Variablenauswahl es vermochte.11 o Zentrales Merkmal Variable bleibt 
der Konformitätsgrad des Insassen. Für die zur Erklärung des abweichenden 
lnsassenverhaltens herangezogenen Variablen wurden zum Teil übereinstimmen-
de, aber auch sehr kontroverse Ergebnisse erzielt. 

2.7.2 Empirische Befunde zum Insassenverhalten 

Soweit die Beziehung sozial- und legal biographischer Variablen zum abweichen-
den Vollzugsverhalten erforscht wird, 111 sind sehr unterschiedliche Resultate 
zu berichten. So wurden sowohl keine als auch positive Zusammenhänge mit der 
Häufigkeit der Kontakte mit Instanzen formeller Kontrolle und der Zahl der 
Straftaten im Jugendalter, mit der Anzahl früherer Inhaftierungen und den Regel-
verletzungen bei früheren Inhaftierungen gefunden.112 Ähnlich kontrovers sind 
die festgestellten Beziehungen zwischen abweichendem lnsassenverhalten und 
Familienstand, Ausbildungsstandard, beruflicher Entwicklung vor Haftantritt und 
Alkohol- und Drogenproblemen.113 

109 Siehe Goodstein und Wright 1989, S. 229. 
110 Thomas und Petersen 1977, S. 54 f., Zingraff 1980, S. 276, ferner Goetting und Howsen 

1986, s. 51. 
111 Es gibt sehr wenige Prisonisierungsstudien im Inland, so daß hier überwiegend auf auslän-

dische Studien zurückgegriffen werden muß. Ferner sind Untersuchungen zum Jugend-
strafvollzug unterrepräsentiert, auch insofern ist bei der Interpretation der Ergebnisse 
Vorsicht geboten, sofern die unabhängigen Variablen als für den Erwachsenenvollzug 
spezifisch betracntet werden müssen. Zingraff 1980, S. 286, berichtet jedoch, daß die für 
die Erklärung von Prisonisierung im Erwachsenenstrafvollzug wesentlichen Variablen 
auch für den Jugendstrafvollzug gelten. 

112 Vgl. die Nachweise bei Goetting undHowsen 1986, S. 54. 
113 Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Goetting undHowsen 1986, S. 53. 
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Übereinstimmung ist in den Ergebnissen bei den Variablen Alter und Haftdau-
er zu finden. Zwischen Alter - bei Hafteinweisung oder zum Zeitpunkt des Re-
gelverstoßes - und abweichendem Insassenverhalten wurde überwiegend eine in-
verse Beziehung festgestellt, also je älter die Insassen, um so geringer die Häufig-
keit abweichenden Verhaltens im Vollzug. 114 Diese inverse Beziehung wurde 
auch zwischen Haftdauer und einer nach der Haftdauer relativierten Meldungsbe-
lastung ermittelt. Danach begehen die Kurzstrafigen mehr Regelverstöße als die 
Langstrafigen. 115 Als weitere haftbezogene Variablen wurden die Kontakte mit 
Personen außerhalb des Vollzuges (Briefe, Besuche) einbezogen, für die jedoch 
kein Einfluß auf das Insassenverhalten nachgewiesen werden konnte. 116 Fest-
stellbar war ein Zusammenhang zwischen der Entscheidung über vorzeitige Ent-
lassung des Insassen und dessen Verhalten im Vollzug 117, ferner der Möglich-
keit für konformes Verhalten eine Belohnung zu erhalten 11 8, die sich konformi-
tätsfördemd ausgewirkt hat. Die für uns relevante Fragestellung des Einflusses 
von Ausbildung versus Arbeit auf Verhaltensformen des Inhaftierten, wird ver-
nachlässigt. Sie findet allenfalls in Studien Berücksichtigung, die Vergleichsgrup-
pen (z.B. Teilnehmer/Nichtteilnehmer an einem Ausbildungsprogramm) hinsicht-
lich verschiedener Merkmale diskriminieren und dabei das Insassenverhalten mit-
berücksichtigen. Multivariate Analysen, also die Einbindung der Vollzugsmaß-
nahmen und anderer möglicherweise relevanter Merkmale, sind selten. 

Insgesamt betrachtet zeichnen sich die Studien durch Vielfalt in der Variablen-
auswahl und in ihren Ergebnissen aus. Durchgängig sind das "Alter" und die 
"Haftdauer" als für die Vorhersage des Gefangenenverhaltens relevante Variablen 
erkannt worden, wobei auch in der Richtung der Zusammenhänge Einigkeit be-
steht. Je jünger die Probanden, um so abweichender verhalten sie sich, je länger 
sie inhaftiert sind, um so geringer ist die auf die Haftdauer bezogene Meldungs-
belastung. Inwieweit die Teilnahme an einer Vollzugsmaßnahme zur Akzeptanz 
des Vollzugszieles und damit auch der Bemühungen des Vollzugsstabes um Re-

114 Vgl.Myers undLevy 1978,Flanagan 1980, 1983,Petersi/iaandHonig 1980,Goettingund 
Howsen 1986. 

1 15 Vgl. Flanagan 1980, S. 361. 
116 Vgl. Goetting and Howsen 1986, S. 57 f. 
117 Vgl. hier.i:u die Ausführungen bei Flanagan 1980, S. 358. 
118 Erwähnenswert ist eine quasi-experimentelle Studie, die den Einfluß des Wegfalls von 

Belohnung ( vorzeitige Entlassung) auf das lnsa~senverhalten untersucht hat. Die Insassen, 
die diese Belohnung nicht mehr erlangen konnten, begingen mehr Regelverstöße und 
beteiligten sich in größerem Umfang an einem Gefängnisaufstand,derwährend des Unter-
suchungszeitraums stattfand, Em~hoff und Davidson 1987. 
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sozialisierung beiträgt und das Insassenverhalten beeinflußt, wird kaum themati-
siert.119 

2.7.3 lnsassenverhalten, Sanktionen und Reaktionen 

Zentraler Begriff in den oben behandelten Modellen ist jeweils das Insassenver-
halten, insbesondere der Grad der Konformität mit den Anstaltsregeln. Die Voll-
zugsinterventionen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich sind aus vollzugstheo-
retischer Sicht effektiv, wenn sie die Häufigkeit von Regelverletzungen des In-
sassen mindern, insgesamt zur Konformität beitragen. 

Bei der Bewertung des Insassenverhaltens wird überwiegend die Verhaltensebene 
betont, während die Reaktionsebene und die Relevanz der Konformität bzw. 
Abweichung für Vollzugsentscheidungen vernachlässigt werden. Zu den oben 
behandelten Dimensionen des abweichenden Insassenverhaltens kommen daher 
weitere hinzu: 

Die Reaktionen auf regelverletzendes Verhalten - Sanktionshäufigkeit, 
• abweichendes Insassenverhalten als Entscheidungskriterium, 
• Abweichung als Reaktion auf negative Vollzugsentscheidungen. 

2.7.3.1 Sanktionshäufigkeit 

Durch die Reaktion auf abweichendes Verhalten, der unmittelbaren oder mittel-
baren Sanktionierung, 120 werden neben der möglicherweise durch Regelverlet-
zungen vorrangig betroffenen Erziehungsgrundlage "Ordnung" andere Erzie-
hungsgrundlagen, wie "Ausbildung" oder "sinnvolle Beschäftigung in der freien 
Zeit", berührt. Damit beraubt sich der Vollzugsstab eines Teils der Erziehungs-
mittel und schränkt somit, zumindest für die Zeiträume, für die die Sanktionen 
gelten, die vorgesehenen "Erziehungsressourcen" ein. 

119 Linden und Perrv 1983, S. 53. berichten von einem Bildungsprogramm für erwachsene 
Inhaftierte. Die feilnehmer verhielten sich während der Durchführung des Programmes 
konformer als zuvor. 

120 Vgl. allgemein zu den Reaktionen der Vollzugsverwaltung auf abweichendes Verhalten 
der Gefangenen, Ritz 1984, ferner Walter 1988, S. 197 ff. 
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2 .7.3.2 Abweichendes Insassen verhalten als Entscheidungskriterium und als 
Reaktion auf negative Vollzugsentscheidungen 

Häufig auftretendes, regelverletzendes lnsassenverhalten könnte ein Hinde-
rungsgrund für Lockerungs- und Urlaubsgewährung (Disziplinierung) sein, 
oder die Insassen reagieren mit "ordnungswidrigem" Verhalten auf die Ver-
sagung oder Nichtgewährung von Ausgängen, Freigang und/oder Urlauben. 
Denkbar wäre auch eine Verknüpfung beider Erklärungsansätze im Sinne einer 
sich verstärkenden Tendenz zu abweichenden Verhaltensformen bei den Insas-
sen, denen keine oder in geringerem Umfang Lockerungen gewährt wurden als 
jenen Probanden, die sich seit ihrem jeweiligen Haftbeginn konformer verhielten. 
Bei der zuletzt genannten Erklärungsaltemative würden Unterschiede im Verhal-
ten, die vorinstitutionell oder aber durch Erfahrungen mit Vollzugsinsassen, dem 
Vollzugsstab, bürokratischen Zufälligkeiten (wie Zellenzuweisung) u.ä. begrün-
det sein könnten, verstärkt durch Reaktionen auf dieses Verhalten. 

Beide Erklärungsansätze sind plausibel: Das Insassenverhalten kann bei der Lok-
kerungs- und Urlaubsentscheidung für die hierfür notwendige Prognose bedeut-
sam sein, ob Mißbrauch der gewährten Lockerung zu befürchten ist, zum anderen 
für die Beurteilung, ob der Inhaftierte an der Erreichung des Vollzugszieles mit-
gearbeitet hat. Damit ist das Insassenverhalten auf zwei Ebenen erhebliches Ent-
scheidungsmerkmaI.121 Ein Zusammenhang mit der Ablehnung von Anträgen 
bzw. Versagung von Lockerungen wäre durch ausbleibende Belohnung und da-
mit verbundene Frustrationserlebnisse, durch das Gefühl, mit abweichendem Ver-
halten "nichts mehr verlieren zu können", oder einfach durch andere Gelegen-
heitsstrukturen bei den Probanden erklärbar, die sich mangels externer Lockerung 
.. be . d. d A I b 122 u rw1egen m er nsta t ewegen. 

Aus dem abweichenden Insassenverhalten, das unter den besonderen strukturel-
len Bedingungen der Anstalt mit ihrer Regelungs- und Kontrolldichte auftritt, 
werden, soweit es als Prognosekriterium dient, Rückschlüsse auf Konformität 
oder Abweichung außerhalb dieses Rahmens gezogen. Soweit es für die Beurtei-
lung herangezogen wird, ob der Inhaftierte an der Erreichung des Vollzugszieles 
mitarbeiten will, dienen Konformität und Abweichung als Indizien für Akzeptanz 
bzw. fehlende Akzeptanz der (Re)Sozialisierungsbemühungen der Vollzugsorga-

121 Vgl. § 91 Abs.3 JGG, Nr. 6 VVJug, insbesondere Abs. 10. Die rechtlichen Voraussetzun-
gen bei der Lockerungsgewährung werden in Zusammenhang mit Freigang später detail-
liert behandelt. 

122 So haben die Freigänger, die ihre Haftzeit überwiegend außerhalb der Anstalt verbringen, 
wenige Gelegenheiten zu abweichendem Verhalten in der Anstalt, während sich ihnen 
mehr Gelegenheiten zu Regelverletzungen in Zusammenhang mit Lockerungen, wie 
Schmuggel, Alkoholmißbrauch oder verspätete Rückkehr, bieten. 
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nisation. Konsequenzen dieser Verknüpfung zeigen sich auf individueller und 
struktureller Ebene. Wer häufig abweicht, kann doppelt sanktioniert werden. 
Zu der eigentlichen, auf die Regelverletzung folgenden Sanktion treten "Benach-
teiligungen" bei der Lockerungs-und Antragsgewährung. Mithin können sich ne-
gative Vollzugsereignisse bei Insassen, die sich stark abweichend verhalten, ku-
mulieren, was sich auf den gesamten Haftverlauf und auch auf die zukünftige 
Legalbewährung auswirken könnte. 

Das Insassenverhalten ist demnach vermutlich ein zentrales Merkmal des Haft-
verlaufes. Grundsätzlich müßte zwischen den Gründen des Verhaltens, die in der 
Person, aber auch in der Vollzugsorganisation (Kontroll- und Regelungsdichte) 
liegen können, und den Reaktionen hierauf unterschieden werden. Eine Vermei-
dung negativer Vollzugseffekte wäre auch denkbar, indem die Regelungs- bzw. 
Kontrolldichte in der Anstalt entschärft oder aber die Sanktionierung begrenzt 
würde. 

Im Vordergrund der Analyse soll die Verhaltensebene stehen. Fragestellung ist, 
ob durch bestimmte Vollzugsinterventionen, insbesondere durch Ausbildung, die 
Konformität des Insassen gefördert werden kann. Die Reaktionsebene des Merk-
mals Insassenverhalten bleibt jedoch im Blickfeld. 

2.8 Nachentlassungsperspektive -Theorie vom Stigma-Status 

Die zuletzt genannten theoretischen Modelle stellen die Organisation des Vollzu-
ges, die Reaktionen der Insassen auf den Vollzugsstab und auf andere Insassen in 
den Vordergrund. Ein anderes Modell, das für die Beurteilung der Effektivität 
von Vollzugsmaßnahmen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich nützlich sein 
könnte, ist ein etikettierungstheoretischer Ansatz, mit dem die Haft aus der Ver-
gangenheitsperspektive betrachtet wird und der die Verarbeitungsstrategien des 
Insassen und die Reaktionsformen Dritter und formeller Kontrollinstanzen 
auf den Entlassenen als rückfallerklärende Variablen einführt. Danach erfahrt der 
Insasse durch seine Inhaftierung eine Statusänderung, die auch nach Haftentlas-
sung nicht rückgängig gemacht werden kann, die Haft also überdauert. 123 Der 
durch die begangene Straftat begründete "Abweichungsstatus" wird durch die 
Haft institutionalisiert. Folge dieses Vorganges sind Stigmatisierungen auf ver-
schiedenen Ebenen, die einerseits zu beschränkten Zugangschancen, um vorge-
stellte Ziele mit legitimen Mitteln zu befriedigen, andererseits zu einer erhöhten 
Auffälligkeit gegenüber Trägem formeller Sozialkontrolle führen, die aber auch 
im Sinne einer "seif fulfilling prophecy" zukünftiges abweichendes Verhalten 

123 Vgl. hierzuHohmeier 1975, S.13. 
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begünstigen. Dieser Stigmatisierungsprozeß wird dabei besonders in der berufli-
chen Perspektive deutlich. Der Ausschluß bestimmter Berufspositionen bzw. die 
eingeschränkten Möglichkeiten, die vor Haftantritt erworbene berufliche Stel-
lung, soweit sie vorhanden war, wieder ausüben zu können, wirkt erschwerend 
auf die Reintegration des Entlassenen.124 

Die vermutete erhöhte "Auffälligkeit" ehemals Inhaftierter für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden,125 ist grundsätzlich für alle Rückfallstudien bedeut-
sam. In der Regel wird nur die registrierte Kriminalität erfaßt, und somit gehen 
Selektionsprozesse, die wiederum ein Produkt von Stigmatisierung sein können, 
in die Analyse ein. Da Dunkelfeldstudien, mit denen unterschiedliche Auffällig-
keiten Straffälliger für die Strafverfolgungsorgane untersucht werden können, 
sehr aufwendig sind, beschränkt sich die "Analyse" darauf, das Problem zu er-
kennen, mithin auf den Hinweis, daß dies bei der Interpretation der Ergebnisse 
berücksichtigt werden müsse. Teilweise wird, um dieser Einschränkung durch die 
üblicherweise benutzte Datenquelle, dem Bundeszentralregister, das nur ein Ab-
bild der registrierten Auffälligkeiten geben kann, gerecht zu werden, ausdrücklich 
zwischen Verhaltens- und Definitionsaspekt unterschieden. Rückfallkriminali-
tät wird hierbei innerhalb eines interaktionistischen Bezugsrahmens betrachtet, 
der beide wesentlichen Aspekte einbezieht. Zum einen muß ein Verhalten vorlie-
gen, das als von einer Norm abweichend interpretiert, also unter einen Straftatbe-
stand subsumiert werden kann (Verhaltensaspekt). Zum anderen muß diese Sub-
sumtion und darauf folgend die Sanktionierung durch ein Strafverfolgungsorgan 
tatsächlich stattgefunden haben (Definitionsaspekt). Dabei wird angenommen, 
daß für ehemals Inhaftierte nach beiden Dimensionen eine hohe Wahrscheinlich-
keit des Rückfalls besteht. 126 Die Frage, ob eine bestimmte Ausgestaltung des 
Vollzugs rückfallmindemd wirken kann, muß dann folgerichtig auf zwei Ebenen 
angesiedelt werden. Trägt die Vollzugsmaßnahme zur tatsächlichen Verhinde-
rung oder Verringerung abweichender Verhaltensweisen bei und/oder wird die 
Reaktion "offizieller Kontrollagenten" beeinflußt? 

Auf beiden Ebenen wäre ein Zusammenhang zwischen den hier zu untersuchen-
den Vollzugsmaßnahmen herstellbar. Mit der Ausbildung im Vollzug kann, vor 
allem dann, wenn sie erfolgreich abgeschlossen wird, ein "Statusgewinn" auf 

124 Vgl. zum Problem der Reduzierung von Teilhabemöglichkeiten durch Stigmatisierung, 
Quittman 1982, S.65 f. 

125 Hier muß jedoch an die oben bereits mitgeteilten Befunde bezüglich der Entdeckung von 
Straftaten durch Polizei und durch Private erinnert werden. 

126 Rüther und Neufeind 1978, S. 364 ff. 
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der Ebene der schulischen und/oder beruflichen Qualifizierung erzielt werden. 
Dieser ist mit dem ausgehändigten Zertifikat bereits "latent" vorhanden und wird 
sichtbar, wenn aufgrund dieser Qualifikation ein entsprechender Arbeitsplatz für 
den Entlassenen gefunden werden kann. Denkbar ist auch, daß der ehemalige 
Inhaftierte an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren kann und durch die verbes-
serte berufliche Qualifizierung eine besser bezahlte Stelle erhält. 127 Die Ausbil-
dung würde in diesem Zusammenhang zwei Funktionen erfüllen. Der durch die 
Inhaftierung ausgelöste Statusverlust würde ausgeglichen oder abgemildert. Wei-
ter könnte, wenn dieser Statusgewinn im Hinblick auf die Arbeitsplatzbeschaf-
fung nutzbar gemacht werden kann, sowohl auf der "Verhaltensebene" als auch 
auf der "Definitionsebene" die Häufigkeit der erneuten Auffälligkeiten bzw. Re-
gistrierungen und Wiederverurteilungen reduziert werden. Der Zusammenhang 
auf der Verhaltensebene wäre wiederum mit kontrolltheoretischen, anomietheore-
tischen oder mit ökonomischen Kriminalitätstheorien erklärbar. Trägt die Ausbil-
dung zur Arbeitsplatzbeschaffung und somit zur sozialen Integration des Inhaf-
tierten bei, ist gemäß der Theorie des Stigma-Status eine geringere Auffälligkeit 
des Entlassenen für die Instanzen der formellen Sozialkontrolle zu erwarten. 

In bezug auf die vorliegende Untersuchung muß an dieser Stelle dem empirischen 
Teil der Arbeit vorgegriffen werden. Eine Umsetzung der theoretischen Implika-
tionen der Theorie des Stigma-Status würde Informationen zur Lage der Entlasse-
nen im sozialen und beruflichen Bereich, ferner zur Reaktion von (potentiellen) 
Arbeitgebern voraussetzen. Der Entlassungszeitpunkt bildet den Abschluß im 
vorliegenden Datenmaterial, hinsichtlich der Nachentlassungszeit sind nur Per-
spektiven bekannt. Eine Erörterung der Theorie des Stigma-Status erschien den-
noch hilfreich, um Anregungen für die Diskussion der Ergebnisse zu vermitteln. 
Überdies soll überprüft werden, ob Insassen, die einen "Statusgewinn" durch 
Ausbildung im Vollzug verbuchen können, diesen auf der kognitiven Ebene 
durch Reduzierung der Stigmatisierungsangst verarbeiten. Auch ein derart erziel-
ter Effekt von ausbildenden Maßnahmen kann im vorgenannten Zusammenhang 
möglicherweise rückfallreduzierend wirken. 

2.9 Zusammenfassung, Folgerungen, Arbeitshypothesen und 
Fragestellungen 

Im Hinblick auf die hier zu untersuchenden Vollzugsmaßnahmen im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich, ihrer Wirkung auf den Haftverlauf und das strafrecht-

127 Der ehemalige Jugendstrafgefangene ist nicht nur in finanzieller Hinsicht. sondern auch 
im Hinblick auf seinen "prekären Status" in besonderem Maße auf ein Arbeitsverhältnis 
angewiesen ("Status auf Kredit"), so B/ath u.a. 1978. S. 50. 
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lieh relevante Verhalten nach Entlassung sowie der Bedeutung anderer zur Erklä-
rung des Haftverlaufes und der Rückfälligkeit erheblichen Faktoren können zu-
sammenfassend folgende allgemeine Feststellungen getroffen werden: 

1. Ausbildungsmaßnahmen werden im Vergleich zu Tätigkeiten im Produk-
tionsbereich überwiegend als geeignetere Maßnahmen zur Vermeidung von 
Straffälligkeit nach Entlassung angesehen. 

2. Die Erwartung, durch Gefängnisarbeit könne der Inhaftierte an Arbeit ge-
wöhnt, stabiles Arbeitsverhalten gelernt und Arbeitstugenden vermittelt wer-
den, wird angesichts der besonderen Rahmenbedingungen des Vollzuges 
kritisch beurteilt. 

3. Eine Verarbeitung von Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug in alltagstheore-
tische bzw. theoretische Modelle zur Erklärung von Kriminalität bzw. Rück-
fall erfolgt auf verschiedenen Ebenen: 

a. Häufig werden die soziobiographischen Daten um den Zugewinn an schuli-
scher, beruflicher Qualifizierung bzw. den Versuch, eine solche zu erlangen, 
aktualisiert. Im Vordergrund steht somit allein die Teilnahme an der Maßnah-
me oder das Ergebnis vollzuglicher Ausbildungsbemühungen bzw. der regel-
mäßigen Arbeitstätigkeit. Der Kontext, in dem die Ausbildung/die Arbeit 
stattfinden, und mögliche Wechselwirkungen zwischen der Teilnahme bzw. 
Nichtteilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme und anderen Vollzugsereig-
nissen oder Vollzugsentscheidungen werden im Rahmen dieser Überlegungen 
vernachlässigt. 

b. In der Begründung des Zusammenhangs zwischen der Maßnahme und der 
Legalbewährung überwiegen Alltagsüberzeugungen, die, ausgehend von den 
bei Straffälligen festgestellten Ausbildungsdefiziten und der schweren Ver-
mittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, allein in der Ausbildung oder dem er-
reichten Abschluß einen resozialisierenden Effekt sehen. 

c. Auch wenn die Herleitung dieser behaupteten Zusammenhänge einer Über-
prüfung nicht durchgängig standhält, kann dennoch die Eignung vor allem der 
beruflichen Ausbildung im Vollzug zur Verbesserung der Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt grundsätzlich bejaht werden. Ob damit ein konformitätsfördern-
der Beitrag geleistet wird, bleibt fraglich. Allein mit dem Fehlen von Arbeit 
kann Kriminalität nicht erklärt werden. Für die Erklärung von Rückfallkrimi-
nalität dürfte jedoch Arbeitslosigkeit ein wichtigeres Merkmal sein, vor allem 
wenn die Reaktionen der Strafverfolgungsorgane und Stigmatisierungen sei-
tens der potentiellen Arbeitgeber als zusätzliche Faktoren miteinbezogen 
werden. 
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d. Für eine befriedigende Überprüfung kriminaltheoretischer Modelle fehlen 
häufig theoriebildende Variablen. Diese Ansätze sind ferner, auch wenn sie 
konformitätsfördernde Effekte schulischer und beruflicher Bildung oder ge-
regelter Arbeitstätigkeit außerhalb des Vollzuges erklären können, auf die 
spezifischen Bedingungen der Haft kaum übertragbar. 128 

e. Sogenannte Rückfalltheorien, die zwischen primärer Devianz und Rückfall 
unterscheiden und bei der Suche nach den Ursachen des Rückfalls, Sanktions-
erfahrungen umfassend einbeziehen, finden in Zusammenhang mit Ausbil-
dung und/oder Arbeit im Vollzug bislang wenig Berücksichtigung. Obwohl 
Ausbildung und Arbeit den Haft(all)tag wesentlich bestimmen, werden sie in 
den Vollzugstheorien allenfalls über die Variable "abweichendes Insassenver-
halten" aufgenommen. 

f. Beim Merkmal "Insassenverhalten" müssen die Gründe und die Reaktion auf 
das Verhalten mitbedacht werden. Zur Erklärung abweichenden Insassenver-
haltens werden nach dem integrativen Ansatz vorinstitutionelle und haftbezo-
gene Variablen relevant. Insbesondere muß berücksichtigt werden, inwieweit 
Insassen mit regelverletzende_m Verhalten auf die Nichtgewährung von 
Lockerungen reagieren oder konformes Verhalten mit zunehmender Haftdau-
er aufgeben, da keine Vollzugsvergünstigungen mehr zu erwarten sind. Ab-
weichendes Verhalten wird überwiegend sanktioniert. Durch die Sanktionie-
rung sind andere Erziehungsgrundlagen betroffen, mithin das Erziehungspo-
tential der Anstalt zeitweise beschränkt. Bei hoher Meldungsbelastung können 
sich überdies negative Vollzugsereignisse häufen, wenn auf die eigentliche 
Sanktion sonstige Antragsablehnungen oder die Versagung von Lockerungen 
und Urlaub folgen. 

Der bereits mehrfach erwähnte Mangel von Rückfallstudien, die fehlende Erhe-
bung der Daten der Nachentlassungszeit, trifft auch für unsere Studie zu. Zwar 
konnten Daten zur Entlassungsituation erfaßt werden, sie vermitteln jedoch nur 
Perspektiven, deren Realisierung nicht überprüft werden konnte. Daraus folgt 
zugleich eine Einschränkung bezüglich des theoretischen Konzeptes. Für die 
Überprüfung eines kriminalitätstheoretischen Modelles fehlen zentrale Variablen. 
Dies ist ein Grund, jedoch nicht der wesentliche, für die Vernachlässigung dieser 
Ansätze. Wie die Diskussion um Kriminalitäts- versus Rückfallthe01ien gezeigt 
hat, überzeugt die Gleichstellung vorinstitutionellen abweichenden Verhaltens 
mit Straffälligkeit nach erfolgtem Freiheitsentzug nicht. Die Vollzugserfahrung 
und/oder die Reaktionen auf aus der Haft entlassene Straftäter sollten mitbedacht 
werden. Damit sind positive, rückfailhindernde sowie negative, stigmatisierende 

128 Diese Einschränkung gilt nicht für die Erklärung abweichenden Insassenverhaltens. Hier 
können durchaus krimmalitätstheoretische Ansätze weiterhelfen. 
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und integrationshemmende Effekte der Haft gemeint. Eine Evaluation von Voll-
zugsmaßnahmen muß daher, auch wenn das Erfolgskriterium Legalbewährung 
lautet, zugleich Haftverlaufsanalyse sein. Dies versteht sich nicht nur aus der 
Notwendigkeit, die Umsetzung der Maßnahmen zu untersuchen und zu beschrei-
ben, sondern auch aus der Überlegung, daß mit der Teilnahme bzw. Nichtteilnah-
me an Ausbildungsmaßnahmen möglicherweise unterschiedliche Haftverläufe 
korrespondieren, die wiederum für die Nachentlassungszeit maßgeblich sein kön-
nen. 

Die Vollzugserfahrungen müssen grundsätzlich als bedeutsam für die Erklärung 
des Rückfallverhaltens betrachtet werden. Der Haftverlauf folgt eigenen Gesetz-
mäßigkeiten. Wesentlich sind die vorinstitutionellen Merkmale, spezifische Ver-
haltensformen als Reaktion auf Ereignisse und als Kriterium für Entscheidungen 
sowie strukturelle Bedingungen. 

Der vorgetragene Bezugsrahmen legt eine Aufteilung der Fragestellungen mit 
jeweils eigener "theoretischer" Einbindung nahe. 

Haftverlauf 

Grundlage für die Analyse des Haftverlaufes ist ein integratives Modell. Damit 
werden sowohl vorinstitutionelle als auch haftspezifische Merkmale für die Er-
klärung der Haftereignisse, insbesondere des Insassenverhaltens, relevant.129 

Da über Zusammenhänge zwischen Teilnahme an Ausbildungen, Insassenverhal-
ten und Haftentscheidungen wenige Erkenntnisse vorliegen, ist ein exploratives 
Vorgehen angemessen. Zunächst soll dadurch geklärt werden, ob dem Insassen-
verhalten für den gesamten Haftverlauf die oben beschriebene Bedeutung zu-
kommt. Auf die Formulierung von Hypothesen wird an dieser Stelle verzichtet 
und auf den empirischen Teil zum Haftverlauf verwiesen. 

Abgesehen von der Frage, ob mit der Teilnahme an Ausbildung bzw. der Nicht-
teilnahme130 bestimmte Haftverläufe korrespondieren, sind im Rahmen des Haft-
verlaufes weitere Analysen durchzuführen, die von grundsätzlichem Interesse 

129 Ausdrücklich wird von "Einbindung" oder "Grundlage" gesprochen, da die Überprüfung 
eines theoretischen Modells nicht stattfinden kann. 

130 Die Nichtteilnahme an Ausbildungsmaßnahmen bedeutet zwangsläufig, daß der Insasse in 
den Eigen-, Fremd- oder Versorgungsbetrieben der Anstalt tätig war, wenn nicht beschäf-
tigungslose Phasen auftraten oder aber anstaltsexterne Arbeit, insbesondere Freigang, 
ermöglicht wurde. 
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sind bzw. der Vorbereitung der Rückfallanalyse dienen. Im einzelnen geht es um 
die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Kriterien sind für die Zuweisung der Insassen zu schulischerund/oder 
beruflicher Ausbildung bzw. zur Arbeit maßgeblich? 

2. Wie sieht die Praxi~ der Ausbildung und der Arbeit im Vollzug aus?131 

3. Unterscheiden sich die Teilnehmer und Nichtteilnehmer außer in den grup-
pendiskriminierenden Merkmalen in weiteren (rückfallrelevanten) Fakto-
ren?132 

4. Welcher Stellenwert kommt der Ausbildung und Arbeit im Vollzug im 
Vergleich zu Vollzugsmaßnahmen zu, die unmittelbare Bedürfnisbefriedi-
gung bzw. Deprivationsminderung versprechen? 

5. Unterscheiden sich die Insassen, die anstaltsextemer Beschäftigung nachge-
hen, in ihren vorinstitutionellen Merkmalen und in ihren Haftverläufen von 
den im Vollzug Ausgebildeten? 

6. Gibt es anstaltsspezifische Haftverläufe? 

Entlassungsvorbereitung und Entlassungssituation 

Die Nachentlassungszeit kann in der vorliegenden Untersuchung, abgesehen von 
den abgeurteilten und registrierten Straftaten der Probanden, wie berichtet, über-
wiegend nur mit "Perspektiven" beschrieben werden. Besonders wichtig für den 
vorliegenden Zusammenhang sind die Arbeitsplatzperspektive und die Stigmati-
sierungsangst des Insassen sowie 1ie Entlassungsart. 133 Es werden jedoch weite-
re Merkmale der Entlassungssituation beschrieben, die als rückfallrelevant gelten, 
wie z.B. die Schuldensituation und die Schuldenregulierungspläne.134 

131 Kriterien für die Deskription sind: Art der Ausbildung, Dauer der einzelnen Tätigkeiten, 
Verteilung der Ausbildungsphasen auf die lnhaftierungszeit und Kontinuität im Ausbil-
dungs- und Atbeitsbereich. Eine Analyse der Umsetzung der Maßnahmen ist u.a. wichtig 
für die Bildung differenzierter Vergleichsgruppen. 

132 Werden im Verlauf der Analyse weitere Vergleichsgruppen gebildet, müssen auch diese 
abgeglichen werden. 

133 Ob Ausgebildete bei der Entscheidung über die Strafrestaussetzung zur Bewährung anders 
behandelt werden, kann für die "Ausbildungswilligkeit" wichtig sein. Vgl. allgemein zur 
Entscheidungspraxis Eisenberg und Ohder 1988. 

134 Vgl. hierzu Zimmermann 1981, Freytag 1989, ferner Baumeister 1989. 
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Legalbewährung und Rückfall 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen schulischer und beruflicher Ausbil-
dung im Vollzug und der Wahrscheinlichkeit des Rückfalls, werden aus den 
zuvor diskutierten Studien sowie den empirischen Befunden folgende Annahmen 
abgeleitet, die im Rahmen der Rückfallanalyse überprüft werden sollen: 

1. Allein die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme im Vollzug führt nicht 
zu besserer Legalbewährung nach Entlassung. 

2. Ausbildung im Vollzug erhöht die Wahrscheinlichkeit der beruflichen Inte-
gration und damit auch der Konformität, wenn sie nach Entlassung unmittelbar 
"verwertbar" ist. Dies kann für die berufliche Ausbildung erwartet werden. 

3. Insassen, die an beruflicher Ausbildung teilnehmen, verbessern ihre Chancen 
der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. 

4. Vollzugliche Ausbildung kann nicht mit vorinstitutioneller Ausbildung 
gleichgesetzt werden. 

5. Teilnehmer und Nichtteilnehmer sowie die sonstigen Vergleichsgruppen un-
terscheiden sich nicht nur in den gruppenbildenden Merkmalen, sondern auch 
in anderen, möglicherweise rückfallerheblichen Faktoren. 

6. Als rückfallrelevante Faktoren kommen vorinstitutionelle Merkmale, die 
Haftverlaufsvariablen sowie die Kennzeichen der Entlassungssituation in 
Betracht. Die vorinstitutionellen legalbiographischen Variablen sind für die 
Vorhersage des Rückfalls bedeutender als die sozial biographischen. 

Weitere Hypothesen werden sich aus den Ergebnissen der einzelnen Auswer-
tungsschritte ergeben, partiell handelt es sich daher auch im Rahmen der Rück-
fallanalyse um ein exploratives Vorgehen. 

Zentrale Variablenbereiche unserer Studie sind somit: 

• Die sozialbiographischen Variablen, 
• die legalbiographischen Variablen, 
• der Haftverlauf mit den lnhaftierungsdaten, 
• die Entlassungssituation- und vorbereitung und 
• die Rückfalldaten. 

Die Operationalisierungen werden im einzelnen kontextbezogen mitgeteilt. 



3. Ausbildung und Arbeit im Kontext des Erziehungs-
gedankens 

Maßgebliches Effektivitätskriterium der vorliegenden Studie ist die Legalbewäh-
rung. Ob eine derartige Begrenzung des Erziehungsauftrages des Jugendstraf-
vollzuges zulässig bzw. geboten ist, wird u.a. im folgenden Abschnitt behandelt. 
Wesentlich für die Beantwortung dieser Frage ist die Definition des für das 
gesamte Jugendstrafrecht zentralen Begriffes der Erziehung. Abgesehen von der 
Definition des Vollzugszieles ist die Diskussion um den Erziehungsgedanken 
jedoch für weitere "Zielkonflikte" im Jugendstrafvollzug relevant. 

3.1 "Erziehung" nach den förmlichen Gesetzen und Verwaltungs-
vorschriften zum Jugendstrafvollzug 

Obwohl der Begriff der Erziehung oder des Erziehens in jedem Absatz der für 
den Jugendstrafvollzug wesentlichen Vorschrift des § 91 J GG aufgeführt ist, 135 

bleibt der Inhalt dieses Erziehungsbegriffes unklar. Ähnliches gilt für sonstige, 
den Jugendstrafvollzug betreffende Regelungen. 

Als Regelungsinhalt der Rechtsverordnung, zu deren Erlaß die Bundesregierung 
in § 115 JGG ermächtigt wird, ist u.a. die Art der "erzieherischen Betreung" 
(Abs. 1) angegeben, die neben Arbeit, Unterricht und anderen, in § 91 Abs. 2 
JGG genannten Erziehungsgrundlagen dort getrennt aufgeführt wird. In den 
VVJug, die sich vorwiegend an das Strafvollzugsgesetz und die dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften anlehnen, macht sich der Erziehungsgedanke etwa 
durch Abweichungen vom Strafvollzugsgesetz in der Regelung der Vollzugslok-
kerungen (Nr. 6 VVJug), des Urlaubes (Nr. 8 VVJug) oder der beruflichen Bil-
dung, der Arbeit und des Unterrichts (Nm. 32, 33 der VVJug) bemerkbar. Her-
vorgehoben wird darin z.B. die besondere Bedeutung von Bildungsmaßnahmen 
im Jugendstrafvollzug. Der Erziehungsbegriff wird jedoch auch hier nicht näher 
definiert. 

135 "Erzogen werden" in Ahs.1, "Grundlagen dieser Erziehung" in Abs.2, "Erziehungsziel" in 
Abs.3, "Erziehungsaufgabe" in Abs.4 des§ 91 JGG. 
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3.2 Der Erziehungsbegriff im Jugendstrafrecht 

Zwar werden wiederum in einer Vielzahl von Vorschriften zum Jugendstrafver-
fahren die Erziehungsabsichten dokumentiert, klarere Konturen erfährt der Ter-
minus auch in diesen Regelungen nicht. 136 

In der Diskussion um den Erziehungsgedanken im Jugendkriminalrecht, die 
durch die anstehende Reform des Jugendgerichtsgesetzes 137 verstärkt wurde, 
wird die Unzufriedenheit über die Offenheit des Erziehungsbegriffes in den Ver-
suchen, diesen zu "klären", "neu zu bestimmen", zu definieren oder ihn seiner-
seits an "noch Vorrangigerem" auszurichten, offenbar.138 

3.3 Der Erziehungsgedanke in der Diskussion 

Auch wenn in der Kontroverse um Erziehungsgedanken und Erziehungskon-
zept( e) der Jugendstrafvollzug nur am Rande behandelt wird, ist sie zur Klärung 
dessen, wie und mit welchen Zielsetzungen Erziehung in der Anstalt stattfinden 
soll und für die Gewichtung der hier zu untersuchenden Vollzugsinterventionen 
im Vergleich zu anderen Vollzugsmaßnahmen relevant. 

Dies gilt vor allem für die Vollzugsinterventionen im Ausbildungs- und Arbeits-
bereich, die in besonderem Maße und aus verschiedenen Blickwinkeln mit Erzie-
hung verknüpft sind. 

3.3.1 Erziehungsbedürftigkeit 

Ausbildung und Arbeit bilden, wie oben bereits ausgeführt wurde, die klassischen 
Indikatoren für die Beurteilung sozialer Stabilität und Integration. Sofern Er-
ziehungsdefizite bei der Verhängung und Bemessung der Jugendstrafe maßgebli-
chen Einfluß haben, bieten der Ausbildungs- und Arbeitsbereich genügend An-
haltspunkte für die Feststellung vorhandener Mängellagen und die Begründung 
notwendigen Erziehungsbedarfs. Insbesondere dann, wenn den Bildungs- und 
Ausbildungsbemühungen im Jugendstrafvollzug ein erzieherischer Effekt nach-
gewiesen werden kann. Defizite in der schulischen und beruflichen Sozialisation 

136 Vgl. hierzu Pfeiffer 1983, S. 57, Walter 1989, S. 69, spricht von einem "Ermöglichungsge-
setz". 

13 7 Vgl. zum "Referentenentwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsge-
set7,es" (RE 1987), Eisenberg 1988. Der Gesetzgebungsentwurf zum neuen Jugendge-
richtsgesetz ist inzwischen in erster Lesung vom Bundestag verabscqfedet worden. Zur 
Reform des Jugendstrafrechts in der Bundesrepublik, Deutschland, Osterreich und der 
Schweiz, Albrecht 1988. 

138 Siehe Pieplow, der in diesem Zusammenhang von "Konkretisierungsarbeiten und Kon-
.zeptbehauptungen spricht", Pieplow 1989, S. 43. 
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könnten daher über das Merkmal der Erziehungsbedürftigkeit Einfluß auf die 
Sanktionsart bzw. die Sanktionshöhe haben. Deutlich wird dies durch die Rege-
lung des§ 18 Abs. 2 JGG. Danach ist die Jugendstrafe so zu bemessen, daß die 
erzieherische Einwirkung möglich ist. 

3.3.2 Strafzweck und Vollzugsziele 

Ist für die Auswahl und Bemessung der Jugendstrafe Voraussetzung, daß sie im 
konkreten Fall erzieherischen Zielen Rechnung zu tragen vermag 139, kann zu-
gleich mit dem Merkmal der Erziehungsfähigkeit die Frage nach den Vollzugsbe-
dingungen gestellt werden, die, zumindest bei fehlender Aussetzung der Jugend-
strafe zur Bewährung, letztlich diese wie auch immer verstandene Erziehung 
gewährleisten sollen. 

Ob damit die Erziehungsmöglichkeiten im Vollzug bereits bei der Strafzumes-
sung Beachtung finden sollen, wird kontrovers diskutiert. Während Eisenberg für 
Verhängung und Bemessung der Jugendstrafe verlangt, daß auch die tatsächli-
chen Voraussetzungen einer bestimmten Jugendstrafanstalt zu berücksichtigen 
sind140, spricht sich Bruns ausdrücklich gegen Vollzugskriterien als "Zumes-
sungssurrogate" aus.141 Soll einerseits der Jugendrichter nicht aus der Verant-
wortung für die praktische Durchführung der Erziehung entlassen werden,142 

steht andererseits zu befürchten, daß gerade mit dem Erziehungsangebot, etwa 
der Möglichkeit, eine Lehrausbildung zu absolvieren oder eine therapeutische 
Betreuung durchzuführen, die Strafhöhe begründet wird. 143 Mit beiden Positio-
nen wird die Sorge deutlich, aus dem Merkmal der Erziehungsbedürftigkeit könn-
ten zu hohe Eingriffsintensitäten folgen. 

139 Auen bei der Verhängung der Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld muß die Erzie-
hungsbedürftigkeit geprüft werden, so Eisenberg 1988, § 17, Rdnr. 4. 

140 Vgl. Eisenberg 1988, § 17 Rdnr. 4. 
141 Bruns 1982, S. 595: "Denn es geht grundsätzlich nicht an, resozialisierende Elemente des 

vom Erziehungszweck geprägten Strafvollzugs auf den vorhergehenden, selbstständigen 
Akt der Strafzumessung zu verlagern, dem damit seine spezifische spezialpräventive Auf-
gabe weitgehend genommen würde." 

142 Wie dies in der Entscheidung des OLG Schleswig formuliert wurde, veröffentlicht in NStZ 
1985, S. 476 mit einer Anmerkung von Schüler-Springorum:, kritisch hierzu Eisenberg 
1987, s. 488. 

143 Diese Befürchtung äußertBruns 1982, S. 593 f. 
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3.3.3 Der Erziehungsbegriff in der Rechtsprechung zum 
Jugendstrafvollzug 

Verdeutlicht wird die Bedeutung des Erziehungsbegriffes für die Vollzugspraxis 
zudem durch die Rechtsprechung zum Jugendstrafvollzug. Der Erziehungsgedan-
ke findet in Beschlüssen über Anträge von im Jugendstrafvollzug befindlichen 
Gefangenen gegen Vollzugsentscheidungen gern. §§ 23ff. EGGVG häufig Be-
rücksichtigung. Je nach Erziehungsverständnis und Bewertung der Vollzugsmaß-
nahmen hinsichtlich ihrer Erziehungseignung, führt dies - aus der Sicht der Insas-
sen - zu belastenden oder günstigen Entscheidungen. 

So wurde die Berechtigung, Disziplinarmaßnahmen anzuordnen, aus dem Er-
ziehungsgedanken des § 91 JGG abgeleitet.144 In einer Entscheidung über Voll-
zugslockerungen wurde der Erziehungsgedanke bemüht und dem Antragsteller 
die Beendigung einer Ausbildung im Vollzug nahegelegt, die dann möglicher-
weise dazu beitrage, die Voraussetzungen für die spätere Lockerungsgewährung 
zu schaffen.145 In einer weiteren Entscheidung wurde die Ablehnung eines Frei-
ganges, die mit der besonders schweren Tatschuld des Antragstellers begründet 
worden war, gerügt, weil bei der Ermessensentscheidung der Erziehungsgedanke 
nicht ausreichend gewürdigt worden sei. 146 Auch die Ablehnung eines Antrages 
auf Freistellung von einer schulischen Fördermaßnahme ist mit der Bedeutung 
einer weiterbildenden Maßnahme für die Erziehung begründet worden.147 

Auch wenn allein die Tatsache, daß die Bemühung des Erziehungsgedankens zu 
unterschiedlichen Entscheidungen bei der Lockerungsgewährung geführt hat, kei-
ne Rückschlüsse auf erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Er-

144 Vgl. Böhm 1987, S. 444, der in diesem Zusammenhang auf mehrere OLG-Beschlüsse 
hinweist. 

145 So das OLG Frankfurt, das erwägt, der Antragsteller solle zunächst seinen Realschulkurs 
zu Ende führen, wobei das bei dieser Ausbildungsmaßnahme aufzubringende Durchhalte-
vermögen geeignet sei, einer Dro~engefährdung und künftiger, unrealistischer Lebensfüh-
rung entgegenzuwirken und so die Voraussetzungen für spätere Lockerungsgewährungen 
zu schaffen; Beschluß des OLG Frankfurt v. 27.2.1986, kommentiert bei Böhm 1987, S. 
444. 

146 Die Entscheidung des OLG Stuttgart vom 30.10.1986 hat allerdings vor allem durch den 
ersten Leitsatz besondere Aufmerksamkeit erregt, in dem ausdrücklich festgestellt wird, 
daß auch im Jugendstrafvollzug bei der Entscheidung über die Zulassung zum Freigang die 
Strafzwecke der Sühne und des gerechten Schuldausgleichs zu berücksichtigen sincl. Schü-
ler-Springorum leitet seine Anmerkung, angesichts der für den Insassen letztlich positiven 
Entscheidung, mit dem Satz ein: "So ist es also noch einmal gutgegangen". Die emdeutige 
Orientierung von Vollzugsentscheidungen an Strafzwecken der Schuld und Sühne, die m 
der Entscheidung des OLG Frankfurt vom 2.2.1984 "noch behutsam" formuliert worden 
sei, wird, gemessen am 10 Jahre alten St VollzG, als eine Art "Gegenreform" beschrieben, 
vgl. Schüler Springorum 1987, S. 431 in seiner Anmerkung zum Beschluß des OLG 
Stuttgart v. 30.10.1986, ferner Böhm 1987, S. 444. 

147 In dem Beschluß des OLG Frankfurt v. 25.1.1984, Böhm 1984, S. 448, wird festgestellt, 
daß der Antragsteller eine Ablösung vom Unterricht nicht verlangen könne. Unterricht sei 
neben Ordnung, Arbeit, Leibesübungen und sinnvoller Beschäftigung in der freien Zeit 
nach§ 91 Abs. 2 Grundlage der Erziehung. 
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ziehungsbegriff zuläßt, da dies zwangsläufig aus Ermessensentscheidungen folgt, 
die unterschiedliche Gewichtungen der entscheidungserheblichen Merkmale er-
fordern, wird dennoch eine gewisse Beliebigkeit bei der Anwendung des Erzie-
hungsbegriffs deutlich. Je nach "Erziehungskonzept", das vom Entscheidungsträ-
ger verfolgt wird, können etwa Vollzugslockerungen als erzieherische Maßnah-
men oder als Störungen im vollzuglichen Erziehungsprozeß angesehen werden. 
Für den Ausbildungsbereich ist dies besonders relevant, da schulische und berufs-
bildende Maßnahmen sowohl intern als auch im Wege externer Lockerungen 
durchgeführt werden können. 

Mit diesen Problembereichen konnte die Relevanz der Diskussion um den Erzie-
hungsgedanken für die Vollzugspraxis verdeutlicht werden, und zugleich wurden 
zentrale Punkte der Diskussion um den Erziehungsbegriff angesprochen: die 
Rechtsunsicherheit in der Praxis und in der Rechtsprechung und die "Doppelbö-
digkeit" des Erziehungsbegriffes, der eine mildere oder zumindest jugendspezifi-
sche Behandlung des jugendlichen oder heranwachsenden Straftäters gewährlei-
sten soll, der aber zugleich zur Legitimation von Eingriffen in die Rechte des 
Betroffenen dienen kann. 

Entsprechend wird zum einen um eine Präzisierung des Erziehungsbegriffs ge-
rungen, zum anderen dessen Aufgabe verlangt. 

Im einzelnen kann die Diskussion mit folgenden Thesen umrissen werden: 

• Festhalten am Erziehungsbegriff mit dem Bemühen um eine klare Definition 
oder (neue) Bestimmung - "Konkretisierung". 

• Festhalten am offenen "funktionalen" Erziehungsbegriff -
"Plädoyer für die Offenheit". 

• Umdeutung oder Aufgabe des Erziehungsgedankens -
"Umdeutungsversuche und abolitionistische Perspektive". 

3.4 Konkretisierung des Erziehungsbegriffs 

Ausgangspunkt für die Konkretisierungsbemühungen Nothackers ist eine histori-
sche Rückblende (JGGe 1923, 1943 und 1953), mit der abschließenden Bewer-
tung, der Erziehungsbegriff sei ohne klare Konturen, ferner kaum an pädagogi-
schen bzw. erziehungspsychologischen Grundprinzipien orientiert. 148 Um den 
Grad rechtlicher Verbindlichkeit jugendkriminal- und jugendhilferechtlicher Ein-
griffe zu erhöhen, wird der Versuch einer detaillierten Bestimmung des Erzie-

148 Nothacker 1985, S. 59. 
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hungsbegriffes unternommen. Die fehlende inhaltliche Gestaltung des "Vorrangs 
des Erziehungsgedankens" im Jugendstrafrecht lasse den Rückgriff auf außerjuri-
stische Wissenschaften zu mit einer notwendigen Korrektur bezüglich des Erzie-
hungszieles. Jugendstrafrecht dürfe nur aus begrenztem Anlaß und nur mit be-
grenzter Legitimation erzieherisch wirken.149 Sofern Anhaltspunkte für zusam-
menhänge zwischen Mängellagen und der strafrechtlichen Registrierung bestün-
den, hieße dies, durch Hilfsangebote die Voraussetzungen für die Legalbewäh-
rung zu schaffen.150 Als Basis für die Definition von oder anstelle des Begriffs 
Erziehung will Nothacker auf den Sozialisationsbegriff zurückgreifen, mit dem 
die intentionale, also die von Absicht getragene Erziehung, und die funktionale, 
die unbeabsichtigte Erziehung, leichter integriert werden könnten. Begründet 
wird dies mit der außerjuristischen wissenschaftlichen "Erziehungs"-Diskussion, 
die zu einem, zumindest in der Tendenz feststellbaren Austausch des Begriffs 
"Erziehung" durch den der "Sozialisation" geführt habe. Zudem wird der Einsatz 
des Sozialisationsbegriffes mit der Möglichkeit begründet, er lasse neben der 
Verhaltensebene auch eine Berücksichtigung äußerer Einflüsse zu, die im Verlauf 
des Heranwachsens eines jungen Menschen wirksam werden können. Mit der 
Verwendung des Sozialisationsbegriffes soll eine inhaltliche Überfrachtung des 
Erziehungsgedankens vermieden werden. Die Begriffswahl müsse das Ziel der 
überprüfbaren Gleichheit in der rechtlichen Anwendung ermöglichen, mithin be-
stimmt und eindeutig sein, was auch mit dem weiten Sozialisationsbegriff er-
reicht werden könne, wenn zwischen Begriff, Inhalt und Ziel unterschieden wer-
de. 

Wesentlich für die Bevorzugung des Sozialisationsbegriffes sei jedoch, daß er 
sich zur Differenzierung des Ziels der Legalbewährung sowie der strafrechtli-
chen bzw. nicht strafrechtlichen Handlungsträger eigne. Handlungsträger mit 
strafrechtlichen Funktionen würden darauf beschränkt, mit Beginn des Jugend-
strafverfahrens Umstände zu blockieren, die einer (Nach)Sozialisation hinderlich 
sein könnten, und notwendige Sozialisationsprozesse vorzubereiten. Der Vorgang 
der Sozialisation würde dem Jugendlichen selbst bzw. den Handlungsträgern oh-
ne (auch) strafrechtliche Funktionen obliegen. Außerjugendstrafrechtliche Sozia-
lisationsziele sollen damit keine unmittelbare Bedeutung für die Rechtsanwen-
dung erlangen, sondern nur für die Ausführung der Entscheidungen. 151 

Für den Jugendstrafvollzug hätte dies Einschränkungen der Kompetenzen up.d 
Aufgaben des Jugendrichters als Vollstreckungsleiter zur Folge.152 Mit der Nach-

149 Nothacker1985,S.60. 
150 NothackerI985,S.61. 
151 Nothacker1985,S.82f. 
152 Vgl. hierzu Nothacker 1985, S. 82, Fn.124. 
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sozialisation wäre dann (beinahe) ausschließlich der Vollzugsstab bzw. der Ju-
gendliche selbst betraut, allerdings unter richterlicher Kontrolle. Nach welchen 
Grundsätzen verfahren werden soll, wenn sich der von der Sozialisation Betroffe-
ne gegen Entscheidungen der nichtstrafrechtlichen Sozialisationsträger wendet, 
bleibt jedoch unklar. 

Während Ausgangspunkt der Analyse Nothackers der "Vorrang des Erziehungs-
gedankens" ist, stellt Wolf die "Unmöglichkeit einheitlicher 'Grundgedanken' 
des Jugendgerichtsgesetzes" fest. 153 Unter der Beztichung Jugendstrafrecht wür-
den sowohl materiellrechtliche, verfahrensrechtliche und gerichtsverfassungs-
rechtliche Besonderheiten bei Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender zu-
sammengefaßt. Der gemeinsame Nenner der verschiedenen materiell- und verfah-
rensrechtlichen Regelungen sei, daß es sich um "Gegenstände der Strafrechtswis-
senschaft" handle. Die Suche nach darüber hinaus für alle Vorschriften geltenden 
"Grundgedan_ken" hält er für verfehlt. 154 

Der Schwerpunkt seiner Konkretisierungsbemühungen liegt bei den Merkmalen 
der jugendgerichtlichen Strafen und Maßnahmen. Die mangelnde Klarheit über 
Inhalt und Voraussetzungen der besonderen jugendstrafrechtlichen Rechtsinstitu-
te lasse in der Rechtspraxis zu, daß der Entscheidung des Einzelfalls eine unsub-
stantiierte Bewe~tung der Persönlichkeit des Jugendlichen durch den Richter 
zugrunde gelegt werde. In der Beurteilung der Jugendstrafe könne Klarheit da-
durch erreicht werden, indem zunächst beide "Straf-Alternativen" des§ 17 Abs. 2 
JGG als Kriminalstrafen etikettiert würden. Die Jugendstrafe wegen "Schwere 
der Schuld" sei nur Kriminalstrafe, die Jugendstrafe "wegen schädlicher Nei-
gungen" müsse, da sie auch zur Erziehung verhängt werde, als Erziehungskrimi-
nalstrafe bezeichnet werden.155 Das, was als "Vorrang des Erziehungsgedan-
kens" im Jugendstrafrecht gelte, müsse auf die Subsidiarität der Jugendstrafe 
wegen "Schwere der Schuld" gegenüber den übrigen jugendgerichtlichen Strafen 
und Maßnahmen reduziert werden.156 Um dem Verlust rechtsstaatlicher Garan-
tien vorzubeugen, der bei einer Anknüpfung an einen vermeintlichen Erziehungs-
zweck bei der Verhängung von Sanktionen und der Strafzumessung zu befürch-
ten sei, wird strenge Gesetzesgebundenheit gefordert. Insoweit will Wolf den 
Erziehungsgedanken bei der Jugendstrafe zurückdrängen, ihn aber bei anderen 
Maßnahmen des Jugendstrafrechts, die nicht Kriminalstrafe sind bzw. die, wenn 
sie als Strafe zu definieren sind, nicht tatbezogen verhängt werden, gelten lassen. 
Ob sich aus diesen unterschiedlichen Anwendungsprinzipien bei der Verhängung 

153 Wolf 1984, S. 88. 
154 Wolf 1984, S. 89. 
155 Wolf l 984, S. l 92ff. 
156 Siehe Wolf l 984, S. 362 in seinen Schlußbemerk1_mgen. 
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der Jugendstrafe Unterschiede bezüglich des Vollzugs dieser Sanktion ableiten 
lassen, wird nicht diskutiert. 

Eisenberg hält eine Konkretisierung der Voraussetzungen geeigneter Erziehungs-
maßnahmen für geboten, um solche Rechtsfolgen abzuwehren, die dem Erzie-
hungsziel widersprechen. Durch den Erziehungsgedanken werde der Jugendstraf-
rechtspraxis ein "eigentümliches Risiko" vermittelt. Entwicklungsstörungen des 
Jugendlichen oder Heranwachsenden ließen einerseits die Tat als "verständlich" 
oder als "zwangsläufig" erscheinen, begründeten jedoch zugleich die Erzie-
hungsbedürftigkeit, die entsprechend schwere Sanktionen aus der Sicht des "Er-
ziehers" notwendig erscheinen lasse. Das Gesetz gehe grundsätzlich von der er-
zieherischen Eignung der Rechtsfolgen des JGG aus. 157 Dabei handle es sich 
möglicherweise im allgemeinen oder zumindest auf Einzelfälle bezogen um eine 
Fiktion, dies gelte vor allem für die stationären Sanktionen.158 Zentrale Begriffe, 
die nach Eisenberg einer Konkretisierung bedürfen bzw. die bei der Rechtsan-
wendung stärkere Beachtung finden sollen, sind die Erziehungsbedürftigkeit, die 
Erziehungsfähigkeit und die Erziehungswilligkeit. Ob die Tat auf Erziehungsdefi-
zite hindeute, müsse genau geprüft werden, insbesondere, ob der Erziehungsman-
gel in der Straftat zum Ausdruck gekommen sei; wobei das Erziehungsziel auch 
hier nur ein Leben ohne Straftaten sei. Bei fehlender Erziehungsbedürfigkeit sei 
eine Einstellung vorziehenswert. Das Subsidiaritätsprinzip bei den Rechtsfolgen 
des JGG gelte auch für die Einstellungsvoraussetzungen im Sinne einer "Präfe-
renz der frühen Stufe" .159 Das Merkmal der Erziehungsfähigkeit betrifft die 
Rechtsfolgen des JGG und die mit der Erziehung betrauten Personen. Hier wer-
den entsprechende Befähigungen und Ausbildungen verlangt, ferner dürfe die 
erzieherische Verantwortung bei stationären Sanktionen nicht auf die Vollzugsan-
stalten abgeschoben werden. Im pädagogischen Sinne könne mit den Rechtsfol-
gen des JGG kaum erzogen werden, da bei einer "Erziehungsstrafe" ein enger 
personaler Bezug vorausgesetzt werde, der im Jugendstrafverfahren grundsätzlich 

157 fu der Entscheidung des OLG Schleswi~ v. 10.12.1984 wurde, anläßlich "unerfreulicher 
Verhältnisse" in der einzigen in Schlesw1P-Holstein vorhandenen Jugendstrafvollzugsan-
stalt Neumünster, der Konflikt zwischen ' eindeutigem Gesetzesbefehl" und Bereithaltung 
der zu seiner Durchführung erforderlichen Mittel durch die Exekutive erörtert. Die Ver-
hängung von Jugendstrafe als "Erziehungsstrafe" verstoße gegen die Menschenwürde, 
wenn feststünde, "daß der Jugendstrafvollzug seit eh und je und zugleich ohne konkrete 
Aussicht auf Verbesserung, also irreparabel, erziehungsfeindlich wäre". Nachdem das 
Gericht in seiner Urteilsbegründung eine Vielzahl von empirischen Studien zitierte; die 
eine Erziehungseignung des Jugendstrafvollzuges verneinen oder zumindest skeptisch 
beurteilen, gelangt es dann doch noch zu der Auffassung, in den herkömmlichen Vollzugs-
anstalten als auch in den Modellvollzugsanstalten, werde, - jedenfalls von der Tendenz her 

dem Erziehungsgedanken durc;haus Rechnung getragen, vgl. Böhm 1985, S. 475 ff., 
msbesonder S. 475,476, ferner die Anmerkung von Böhm, S. 476 ff. 

158 Eisenberg 1987, S. 485. 
159 Eisenberg 1987, S. 487. 
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fehle. Ferner müsse, wenn Erziehung im Jugendstrafverfahren erfolgreich sein 
solle, die Akzeptanz der Sanktion als Hilfestellung gefördert werden. 

3.5 Plädoyer für einen offenen Erziehungsbegriff 

Während einerseits der Versuch unternommen wird, dem "Erziehungsbegriff' 
durch Austausch mit dem Sozialisationsbegriff bzw. Vorschlägen zur differen-
zierten Anwendung bei verschiedenen Sanktionen Konturen zu verleihen, findet 
andererseits gerade die Konturlosigkeit ihre Befürworter. Dabei wird sogar der 
wegen seiner Weite von Nothacker gepriesene Sozialisationsbegriff als zu eng 
empfunden. 160 

Anlaß des Plädoyers für einen offenen, von pädagogischen Intentionen abzugren-
zenden Erziehungsbegriff sind Erkenntnisse empirisch-kriminologischer For-
schung. Straffälligkeit bei Jugendlichen ist, wie Dunkelfelduntersuchungen zei-
gen, weit verbreitet. Aus der Ubiquität abweichenden Verhaltens im Jugendal-
ter werden Zweifel an der Erziehungsnotwendigkeit abgeleitet, da deutlich 
werde, daß es sich um ein gewöhnliches Verhalten Jugendlicher handle. 161 Fer-
ner wurde die Epsiodenhaftigkeit kriminellen Verhaltens im Jugendalter festge-
stellt. Insoweit könne bereits die Erziehungsnotwendigkeit in Frage gestellt wer-
den.162 Auch bei jungen Menschen mit ungünstigen sozialen Lebensbedingungen 
sind häufig Spontanbewährungen beobachtbar.163 Wenn demnach Auffälligkeit 
Jugendlicher und Heranwachsender "jugendspezifisch" sei und überwiegend mit 
zunehmendem Alter verschwinde, müßten grundsätzliche Zweifel an der Erzie-
hungsnotwendigkeit angemeldet werden. 

Im übrigen werde durch Rückfallstudien belegt, die durchweg sehr hohe Mißer-
folgsquoten bei aus dem Jugendvollzug Endassenen festgestellt haben, daß eine 
erfolgreiche Erziehung dort nicht stattfinden könne. Werden durch Vollzugsauf-
enthalte negative Auswirkungen erzielt, die wiederum eine neue Erziehungsbe-
dürftigkeit begründen könnten, wäre unter dem Deckmantel der Erziehung eine 
Eskalation der Sanktionen zu befürchten.164 

Trotz kritischer Einführung will Walter an dem Erziehungsbegriff festhalten und 
rühmt dessen Unbestimmtheit und Offenheit, weil ein "zeitlos gültiger Erzie-

160 SoWalterl989,S.69. 
161 Die Argumentation ist insoweit nicht stimmig, da die Notwendigkeit von Erziehun~ wohl 

kaum mit der Seltenheit des Auftretens bestimmter Verhaltensweisen begründet wrrd. 
162 Vgl. hierzu auch Ostendorfl989, S. 94. 
163 Vgl. Walterl989,S.61 m.w.N. 
164 Walter1989,S.66. 
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hungsbegriff" nicht funktional sei. 165 Wichtig sind ihm die "identitätsstiftende 
Funktion" (zwischen verschiedenen Trägem informeller und strafrechtlicher So-
zialkontrolle), die "normgenetische Funktion" (die Formel "erziehen statt stra-
fen" als Medium zur Konsensbildung), die "normerweiternde Funktion" (etwa 
durch Einführung des Diversionsgedankens über die §§ 45, 47 JGG) und die 
"norminterpretierende Funktion" (Eingangstor für krirninalpolitische Strö-
mungen).166 Bei der Bestimmung, was Erziehung als Moment der Reaktionsge-
staltung leisten kann, müsse zunächst vom Anknüpfungspunkt jugendkrirninal-
rechtlicher Maßnahmen oder Sanktionen, der Straftat, ausgegangen werden. 

Mit dem Straftatbestand selbst würden keine "pädagogischen Notlagen" 167 um-
schrieben, überdies habe die Tat für den Täter einen anderen Stellenwert als für 
die Strafrechtspflege. Aus der Anbindung an die Straftat folge für die Sanktionie-
rung, daß das Maß der Tatschuld nicht überschritten und der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht verletzt werden dürfe. Die begrenzten sachlichen und 
persönlichen Ressourcen in der Strafrechtspflege ließen überdies kaum Raum für 
erzieherische Inhalte, ferner sei das Jugendstrafverfahren mit dem allgemeinen 
Strafverfahren so verwoben, daß sich eine "gänzlich isolierte erzieherische Linie" 
gar nicht durchhalten ließe. 168 Aufgrund dieser Rahmenbedingungen sei der Ver-
such einer Übertragung allgemeiner Pädagogik auf das Jugendstrafverfahren 
zum Scheitern verurteilt. Notwendig werde eine Begriffsbildung, die sowohl 
gegenüber pädagogischer Wissenschaft als auch gegenüber den allgemeinen In-
halten des Straf- und Strafverfahrensrechts eigenständig und unabhängig sei. Dies 
könne "ein spezifisch kriminalpolitisch ausgerichteter Begriff leisten, der die kri-
minalrechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen kriminalrechtlichen 
Regelungszusammenhang berücksichtigt, ohne aber deswegen gleichzeitig in ei-
ner strafrechtlichen Perspektive aufzugehen". Die Befürwortung von Erziehung 
mache zugleich die Bereitschaft deutlich, auf Tatvergeltung und Übelszufügun-
gen zugunsten individueller Förderung Jugendlicher zu verzichten. Weiter folge 
daraus das Verbot, Ansatzpunkte für soziale Teilhabe zu verschütten. Der Erzie-
hungsgedanke lasse ferner geänderte "Dosierungsvorstellungen" zu, die notwen-
dige Konsequenz der Erkenntnis sein müßten, daß jugendkriminelles Verhalten 
überwiegend episodenhaft sei. 169 Den Erziehungsgedanken vor pädagogischer 
Überfrachtung zu bewahren, sei wegen der Gefahr der Aufschaukelung von 
Sanktionen geboten. Soll eine Sanktion straftatenverhindemd und zugleich per-

165 Walter 1989, S. 71. 
166 Walter 1989, S. 68 ff. 
167 Walter 1989, S. 73. 
168 Walter 1989, S. 74. 
169 Walter 1989,S. 79. 
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sönlichkeitsfördernd sein, könne die Eingriffsintensität wachsen, da mit kurzen 
Sanktionen diese hoch gesteckten Ziele nicht erreicht werden können. 170 Dies 
werde z.B. durch den Begriff der Gesamterziehung im Jugendstrafvollzug belegt. 
Ein weiteres Bedenken ergebe sich aus der Gefahr der Vernachlässigung rechtli-
cher Maßstäbe und Sicherungen. Mit der Anbindung jugendkriminalrechtlicher 
Erziehung an pädagogische Erziehungsprozesse werde die Abwehr des als Hilfe 
deklarierten Eingriffs erschwert. Auf der gesetzlichen Ebene könne dies zu Ver-
kürzungen des Rechtsschutzes führen, auf der Rechtsanwendungsebene zu Über-
legungen, die Jugendstrafe so zu bemessen, daß eine befriedigende erzieherische 
Gestaltung, etwa durch die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen, gewährleistet 
wird. 

Als Konsequenz einer kriminalpolitisch ausgerichteten Erziehung nennt Wal-
ter die tatadäquaten Ermittlungen, die keinen Informationsüberhang produzieren. 
Ferner gehöre zu einer repressionsärmeren, auf soziale Teilhabe angelegten Reak-
tionsweise die Stärkung der Subjektstellung des Beschuldigten bzw. späteren 
Angeklagten. Insgesamt müsse eine Minimierung staatlicher Eingriffe folgen, es 
gelte das Postulat der "Erziehung statt Strafe".171 Dem Vollzug vermöge dieser 
so verstandene Erziehungsbegriff einige "giftige Zähne" zu ziehen, die Isolation 
ein Stück weit durch Lockerungen aufzubrechen, Mitwirkungsmöglichkeiten zu 
schaffen, ferner dazu beizutragen, dem Gedanken der Eingriffsminimierung we-
nigstens durch den weitergehenden Gebrauch von Restaussetzungen näherzu-
kommen.172 

Zu einer ähnlichen Einschätzung des Erziehungsbegriffs kommt Pieplow nach 
einer Bewertung des dem JGG 1923 zugrunde liegenden Reformgedankens. Ur-
sprüngliche Intention der Gesetzgeber sei eine über die "Leitidee Erziehung" 
vermittelte Ablösung des Jugendstrafrechts vom allgemeinen Strafrecht mit dem 
Ziel der milden Behandlung jugendlicher Straftäter gewesen.173 Die mit dem 
JGG 1923 gleichzeitig verfügte Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters von 12 
auf 14 Jahre zeige, daß mit dem Jugendgerichtsgesetz keine (vorrangige) pädago-
gische Absicht verknüpft worden sei.174 Eine fehlende inhaltliche Konkretisie-
rung des Erziehungsbegriffs, mithin dessen "Hohlsein" wird als funktional not-
wendig erachtet. 175 Die Funktionen, die ein so verstandener Erziehungsbegriff 

170 Walter 1989,S. 81. 
171 Walter 1989, S. 88. 
172 Walter 1989, S. 88. 
173 Pieplow 1989, S. 6. 
174 Pieplow1989,S.9,55. 
175 Pieplow 1989, S. 43. 
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erfüllen soll, decken sich weitgehend mit den von Walter genannten, 176 wobei 
die wesentlichen Funktionen mit "Abgrenzung vom Strafrecht" und "Medium für 
Reformen und Alternativen" umschrieben werden können. Die Analyse Pieplows 
mündet in den Vorschlag, Erziehung als "Chiffre" zu verstehen. Es gehe nicht um 
die "Verantwortung vor dem Erziehungsgedanken"177 ,sondern um Verantwor-
tung vor dem damit codierten Prinzip "Erziehung statt Strafe". 

3.6 Umdeutungsversuche und abolitionistische Perspektiven 

Die Kritik an der Strafverfolgungs- und Sanktionspraxis bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden, die Ostendorf zu der Forderung veranlaßt, der Begriff der 
Erziehung müsse im Rahmen einer verfassungskonformen und teleologischen 
Auslegung als Präventionsanliegen umgedeutet werden, stimmt weitgehend mit 
der bereits oben dargestellten überein. Zweifel an der Erziehungsnotwendigkeit 
(Ubiquität, Episodenhaftigkeit), der Geeignetheit (hohe Rückfallquoten) und der 
Angemessenheit der Sanktionen (härtere Sanktionen bei Wiederholungstätern) 
werden vorgetragen.178 Im Rahmen der Diversion werde Kriminalisierung durch 
Pädagogisierung ersetzt, ein Zwang zu innerer Umkehr, wie er durch den erziehe-
rischen Jugendstrafvollzug verlangt werde, sei nicht zulässig, zudem ein Erzie-
hungsstrafrecht für Heranwachsende sehr bedenklich.179 Das Ziel der Verhän-
gung und des Vollzuges von Sanktionen könne nur die Vermeidung von Rück-
fall sein. Indem der Tatbezug hergestellt wird, sollen im Vergleich zum Erwach-
senenstrafrecht härtere Sanktionen ausgeschlossen werden; mithin erfüllt dieser 
Tatbezug eine "Begrenzung nach oben". Die straftaxenmäßige Sanktionspraxis 
des Erwachsenenstrafrechts180 dürfe jedoch nicht übernommen, die individuali-
sierende Betrachtungsweise müsse beibehalten werden; das jugendliche Alter le-
ge vielfache Exkulpationen nahe. Die von Pieplow eindrucksvoll herausgearbei-
tete, historische Funktion des JGG, die Abgrenzung zum Vergeltungsstrafrecht 
für Erwachsene, ist nach Ostendorf verlorengegangen, da mit der Präferenz der 
Prävention auch im allgemeinen Strafrecht der Anlaß entfallen sei.181 Für die 
Verfechter des Vorrangs des Erziehungsgedankens bietet er das Konzept der 
"Erziehung zum Legalverhalten" an. Allerdings würden dann die unterschiedli-
chen positiven und negativen Aspekte der Individualprävention verdeckt, und der 

176 Pieplow1989,S.55. 
177 So der Titel einer PublikationEisenbergs(l 987). 
178 Ostendö,f1989, S. 94 ff. 
179 Ostendo,fl989, S. 97, 99,101. 
180 Vgl. hierzuSchajfstein undBeu/ke 1987, S. 32. 
181 Ostendo,f1989, S. 109. 
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für ihn im Sinne des Präventionsanliegens entscheidende Zusatz "zum Legalver-
halten" werde allzu häufig weggelassen. Der Vollzug des Freiheitsentzuges führe 
kaum zu positiven Effekten, sondern produziere Haftschäden. Es bleibe daher nur 
die negative Individualprävention. "Wir sperren nicht ein, um zu resozialisieren, 
sondern wenn wir schon zur Sicherung der Gesellschaft einsperren müssen, bie-

. . R ·a1· . (A b . 1· . ) .,182 ten wir eme esoz1 1s1erung an nge otsresozia 1s1erung . 

Auch P.-A. Albrecht betont, jugendstrafrechtliche Maßnahmen dürften - unter der 
Perspektive individueller Verhaltenssteuerung - höchstens dem Zweck dienen, 
die Legalbewährung des Jugendlichen bzw. Heranwachsenden zu fördern.183 

Der 'Erziehungs' -Begriff des JGG könne nicht über den "Schatten des Straf-
rechts" springen, da strafrechtliche 'Erziehung' stets in Zusammenhang mit 
Übelszufügimg geschehe und Erziehung nicht an die Stelle der Sanktion trete. 184 

Insoweit könne sich jugendstrafrechtliche Erziehung nicht zur eigenständigen 
Aufgabe entwickeln. Ferner knüpfe das Erziehungsprinzip an ein kriminaltheore-
tisches Konzept an, das Kriminalität mit Defiziten im normalen Entwicklungspro-
zeß und mangelhafter (elterlicher) Erziehung assoziiert. Die strukturelle Ebene, 
gesellschaftstheoretische oder institutionelle Erklärungsansätze würden im JGG 
und auch bei den meisten Sozialisationsmodellen strafrechtlicher Autoren nicht 
thematisiert. 185 Der Kritik am Erziehungsbegriff folgt (u.a.) die Aufforderung, 
der leerformelhafte 'Vorrang des Erziehungsgedankens' solle unter Walirung ei-
ner schuldangemessenen Straflimitierung aufgegeben werden, der Vorrang des 
elterlichen Erziehungsrechts vor staatlichen Erziehungsmaßnahmen und das Ver-
bot der Benachteiligung Jugendlicher gegenüber Erwachsenen in vergleichbarer 
Verfalirenslage müsse gewahrt bleiben. Überdies sei eine begründete Skepsis 
gegenüber stationären Vollzugsmaßnahmen (Arrest und Jugendstrafe) zu pflegen, 
was die Bereitschaft der Heranziehung von Sachverständigen in Zweifelsfällen 
einschließe.186 

Während Pieplow den historischen Kern der Reformbewegung mit dem Prinzip 
"Erziehung statt Strafe" verdeutlichen möchte, der zwar wegen des "Widerstands 
gegen Reformpolitik" nicht entsprechend den eigentlichen Intentionen habe ver-
wirklicht werden können, werfen die "Abolitionisten des Erziehungsgedankens" 

182 Ostendor/1987,Grdl.zu§§ 1 u.2JGG,Rdnrn.4u.5. 
183 P.-A.Albrech/1987, S. 61. 
184 P.-A. Albrecht 1987, S. 56. 
185 P.-A. Albrechtl 987, S. 58 ff. 
186 Vgl. P.-A.Albrecht 1987, S. 64 f. 
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den Reformern Etikettenschwindel vor. Mit dem JGG und dem damit verbunde-
nen Leitprinzip der Erziehung habe der Gesetzgeber eine Intensivierung formeller 
Sozialkontrolle beabsichtigt, die, mit einem positiven Etikett versehen, leichter 
habe durchgesetzt und legitimiert werden können. 187 Dokumentiert werde dies 
durch die Rolle des Verteidigers in Jugendstrafsachen, der in dem Erziehungspro-
zeß als Störer der erzieherischen Absichten des Gerichts empfunden werde, 188 

ferner durch die Einschränkung bei den Rechtsmitteln und durch registerrechliche 
Besonderheiten.189 Bei der Strafzumessung müsse eine Benachteiligung der Ju-
gendlieben, vor allem der mehrfach Auffälligen, festgestellt werden;190 überdies 
werde die Strafe häufig bereits stark tat- und schuldangemessen verhängt.191 Als 
Konsequenz der Befunde zur Sanktionspraxis im Jugendstrafverfahren wird ge-
fordert, das gesamte Jugendstrafsystem müsse, wenn Erziehung ernst gemeint sei, 
aufgegeben werden, da sich Erziehung und Strafe nicht vereinbaren ließen, 192 

sich vielmehr über die Erziehungsideologie eine mehr oder weniger "rechtsfreie 
Sphäre" bilde.193 Es müsse auch bei Strafverfahren gegen Jugendliche das gelten, 
was auch für Erwachsene gelte, eine tatbezogene Sanktionierung anhand vorge-
gebener Strafzumessungsregeln. Die Privilegierung der Jugendlichen und Heran-
wachsenden könne durch die Herabstufung der. Strafrahmen gewährleistet 
werden.194 Die Abkehr von einem erzieherisch-sozialfürsorgerischen Ansatz 

187 Diese Einschätzun~ wird mit der plakativen Darstellung des Jugendstrafrechts als "Ein 
trojanisches Pferd 1m Rechtsstaat' nahegelegt, die jedoch mit der Bemerkung, das Pferd 
sei kleiner und "weitgehend bloß hohl" (im Vergleich zu seinem Vorgänger aus der grie-
chischen Mythologie), abgemildert wird, Gerken und Schumann 1988, S. 1 f. 

188 Vgl.Fe/tesl988,S.315,317. 
189 Vgl. Gerken und Schumann 1988, S. 2. 
I 90 Vgl. hierzu Hermanns 1983, S. 118, Ludwig 1982, S. 118 ff.; Gerken und Schumann 1988, 

S. 4, sprechen von der Gefahr, daß gerade die aus Erziehungsgründen gedrosselte Sank-
tionspraxis bei Wiederholungstätern in Repression umschlagen könne. 

191 Vgl. Heinz 1983, S. 28 ff., ferner Hauser 1980, S. 265, der in den Urteilsgründen kaum 
Ausführungen zu erzieherischen Motivationen fand. Pommerenin8 stellte bei einer Befra-
gung von 142 Jugendrichtern fest, daß die Mehrheit der Richter die Strafrechtsprinzipien 
ablehnt, diese jedoch das "Denkraster" darstellen, auf dem die jugendrichterhchen Ent-
scheidungen basieren; ein Primat des erzieherischen Grundgedankens gebe es dahernicht, 
Pommerening 1982, S. 195. Hermann und Wi/dbestäti~en diese Einscbätzung nach ihrer 
Analyse von 180 Strafverfahren. Die Rechtsfolgenbestimmung werde vorrangig nach der 
Schwere der Tat und Schuld bestimmt und weniger nach den erzieherischen Defiziten, 
Hermann und Wild 1989, S. 17. Allerdings ist hier die Operationalisierung der Tatschwere 
mit "Art des Spruchkörpers" fragwürdig, da diese Variable zugleich sehr hoch mit Tat-
schwere und Vorverurteilungen korrelieren dürfte und inhaltlich die abhängige Variable 
"Strafhöhe" bereits durch die unabhängige Variable "Spruchkörper" vorweggenommen 
wird. 

192 Vgl. Gerken und Berlitz 1988, S. 31, in ihrer Diskussion der Befunde zur "Strafeskalation", 
ferner Voß 1988, S. 213, siehe auch Ludwig 1986. 

193 Vgl. Gerken und Berlitz 1988, S. 32. 
194 So Gerken und Berlitz 1988, S. 32. 
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könne die Rechte des Jugendlichen und seine Stellung im Verfahren verbes-
sern.195 

3.7 Zusammenfassung und Diskussion 

Im folgenden soll eine kritische Bewertung der Diskussion versucht werden mit 
dem Ziel, einen (rechtlichen) Bezugsrahmen für die eigene Analyse zu erhalten. 
Wesentlich ist dabei, wie bereits oben dargestellt, die Bewertung des Merkmals 
"Erziehungsbedarf'. Insoweit sind bereits grundlegende Fragen der Kontroverse 
um Erziehung und/statt/oder Strafe betroffen, und von daher ist eine umfassende 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen geboten. Ferner ist die 
Definition des "Erziehungs"- Ziels wichtig, um beurteilen zu können, ob der 
Erfolg der Maßnahmen allein mit den Rückfalldaten gemessen werden kann. 
Überdies sollen die Konsequenzen der jeweiligen Positionen für die Ausgestal-
tung des Jugendstrafvollzugs erörtert werden. 

Ausgangspunkt für die Kritik des Jugendstrafrechts ist die Bewertung des Erzie-
hungsbegriffs als "offen", "konturlos" oder "hohl". Während dies zum einen An-
laß fü_r Konkretisierungsbemühungen, Umdeutungsversuche oder Abschaffungs-
perspektiven ist, wird zum anderen gerade diese Offenheit gerühmt. Eine pädago-
gische oder sozialisationstheoretische Orientierung der jugend(straf)rechtlichen 
Erziehung sei nicht gewollt (historisch) bzw. nicht funktional, und mit einem 
lediglich präventiv ausgerichteten Jugendstrafrecht könne die Privilegierung Ju-
gendlicher nicht gewährleistet werden. 

Ob etwa durch den Austausch des "Erziehungsbegriffs" mit dem "Sozialisa-
tionsbegriff' (Nothacker) Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung des Erzie-
hungsbegriffs beseitigt werden können, ist fraglich. Überzeugend ist die mit So-
zialisation verknüpfte Integration der nicht intendierten Erziehung, die stärkere 
Einbindung des zu Sozialisierenden, wenn er nicht als Objekt einer Erziehung 
definiert wird, sondern als Verantwortlicher für den (intendierten) Sozialisations-
prozeß. lJnklar bleibt jedoch, wie allein durch Begriffswandel Vorentscheidungen 
oder Vorverständnisse erfaßt und damit deutlich werden sollen, um die beklagten 
Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Das, was als Klärung des Erziehungsbegriffs 

195 Feit es verweist in diesem Zusammenhang auf das neue kanadische Jugendgesetz, in dem 
die Verantwortlichkeit junger Menschen für ihre Taten ebenso anerkannt werde wie die 
Notwendigkeit des Schutzes der Gesellschaft gegenüber Straftaten Jugendlicher, Feltes 
1988,S.317. 
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betitelt wurde, könnte anschließend an die Einführung von "Sozialisation" mit 
neuen Vorzeichen erneut beginnen.196 Ferner überzeugt die Trennung zwischen 
strafrechtlichen Funktionsträgern (Jugendrichter), die die (Nach)Sozialisation 
durch ihre Entscheidung vorbereiten sollen, und nichtstrafrechtlichen Funk-
tionsträgern, die als "Exekutive" die Entscheidung ausführen, mithin die "Sank-
tionen" vollziehen sollen, nicht. Es wird nicht deutlich, wer etwa über die Gewäh-
rung bzw. Nichtgewährung von Vollzugsmaßnahmen zu entscheiden hat und 
nach welchen Entscheidungskriterien vorgegangen werden soll. 

Auch eine Differenzierung der Rechtsfolgen nach erzieherischer Intention und 
Eignung (Wolf) umgeht die eigentliche Problematik bzw. läßt sie ungelöst. Durch 
eine Dichotomisierung der Jugendstrafe in Kriminal- bzw. Erziehungskrimi-
nalstrafe wird weder das Problem der Definition von Erziehung noch die befürch-
tete Aufschaukelung von Sanktionen durch das Merkmal der Erziehungsbedürf-
tigkeit gelöst. Es bleibt auch unklar, ob und, wenn ja, wie bei der Strafe "wegen 
Schwere der Schuld" die Privilegierung Jugendlicher und Heranwachsender ge-
währleistet werden soll.197 Unbefriedigend sind auch die fehlenden Ausführun-
gen zum Jugendstrafvollzug. Soll, wenn wegen schädlicher Neigungen Jugend-
strafe verhängt wird, der Vollzug erzieherisch ausgestaltet sein, und genügt bei 
der wegen der Schwere der Schuld verhängten Kriminalstrafe ein "Chancenvoll-
zug" ohne explizit erzieherischen Anspruch? Insgesamt betrachtet scheint der 
Optimismus nicht begründet, durch die vorgeschlagene Differenzierung könne 
eine größere begriffliche Klarheit bei der Rechtsanwendung erreicht werden. 

Auch ein weiterer Versuch einer Konkretisierung der "Koordinaten" des Er-
ziehungsanspruchs198 kommt nicht ohne die Verwendung unbestimmter 
(Rechts-)Begriffe aus. So etwa, wenn es heißt, der Erziehungsmangel müsse 
(auch) in der Straftat zum Ausdruck gekommen sein, ein "verengt individualisie-
rendes Verständnis" etwa i.S. von Defiziten verbiete sich, da "für die ganz über-
wiegende Mehrheit" der Beschuldigten bzw. Verurteilten zunächst festzustellen 
sei, "daß die von ihnen gewählten Methoden zur Erreichung allgemein erstrebter 
Ziele illegal waren." 199 Die Tat solle Maßstab und Anlaß für die Definition des 
Merkmals "Erziehungsbedürftigkeit" sein, deshalb dürfe das Erziehungsziel nicht 
über ein Leben ohne Straftaten hinausgehen,200 dennoch sollten ein individuelles 

196 Unsicherheiten in der (neuen) Begriffsbildung zeigen sich auch darin, daß zunächst das 
Fehlen eines originären Erziehungsbegriffs im Jugendstrafrecht festgestellt wird, dann 
aber dieser Begriff in Sozialisation umgewandelt werden soll,Nothacker 1985, S. 70. Man 
fragt sich, was denn gewandelt werden soll, wenn es doch an dem zu Wandelnden fehlt. 

197 Vgl. hierzu auch die kritischen Bemerkungen bei Walter 1989, S. 72. 
198 So Eisenberg 1987, S. 486. 
199 Eisenberg 1987,S.487. 
200 Eisenberg 1987, S. 487. 
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Verständnis und der Rückgriff auf erzieherisch wissenschaftliche Erkenntnisse 
zulässig und geboten sein. Zwar wird hier das Erziehungsziel eindeutig formu-
liert, im übrigen werden jedoch die Unklarheiten bei der Ausfüllung des Merk-
mals Erziehung erneut dokumentiert. Die Konkretisierungsarbeit hat demnach 
nicht das erreicht, was versprochen war, die "Berechenbarkeit" in der Rechtsan-
wendung zu erhöhen. 

Ob die Kritik an der Jugendstrafrechtspraxis und die eher erfolglosen Bemühun-
gen um die Konkretisierung des Erziehungsgedankens eine radikale Konse-
quenz, die Abschaffung des Erziehungsstrafrechts bzw., etwas abgemildert, die 
Umdeutung des Erziehungsbegriffes in ein Präventionsanliegen rechtfertigen, ist 
fraglich. 

Zuzustimmen ist in diesem Zusammenhang der geäußerten Befürchtung, im Ju-
gendstrafverfahren werde aufgrund der erzieherischen Ausrichtung bei der Sank-
tionierung und Strafzumessung ein Informationsüberhang produziert, wobei hier 
insbesondere die Jugendgerichtshilfe als Lieferant persönlicher Daten in eine 
zwiespältige Rolle gerät. Ein derartiger, justiziell registrierter "lnformationsüber-
schuß" kann sich insbesondere bei zukünftigen Auffälligkeiten des einmal Be-
schuldigten bzw. Verurteilten negativ auswirken. Insgesamt betrachtet führt je-
doch die von den "Abolitionisten des Erziehungsgedankens" vorgetragene Kritik, 
die in vielen Punkten mit der etwa von Eisenberg angeführten übereinstimmt, 
nicht zwangsläufig auf den vom "erzieherischen Jugendstrafrecht" wegführenden 
Pfad. Wenn auf den fehlenden Erziehungsanlaß bzw. die fehlende Erziehungsnot-
wendigkeit angesichts ubiquitärer, bagatell- und episodenhafter jugendlicher Auf-
fälligkeit hingewiesen und somit der Anlaß für jugendstrafrechtliche Erziehung in 
Frage gestellt wird, könnte mit dem auch im Jugendstrafrecht geltenden Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit das gewünschte straf(dauer)begrenzende Resultat 
erzielt werden. Zwar ist der Hinweis überzeugend, gerade der Erziehungsgedanke 
decke bestimmte Einschränkungen der Rechtsstellung des Jugendlichen/Heran-
wachsenden im Verfahren, eine daraus abgeleitete Forderung nach der Abschaf-
fung des Erziehungsgedankens kommt jedoch einem "Kind mit dem Bade Aus-
schütten" gleich. Auch oder gerade innerhalb eines Erziehungs-Jugendstrafrechts 
kann durch Änderungen des formellen Verfahrens eine Verbesse~ng für den 
Jugendlieben erreicht werden. Allerdings ist Voraussetzung hierfür, daß sich der 
Gesetzgeber von der Vorstellung lösen kann, der Erziehungsgedanke nehme der 
Rechtsfolge bzw. der Sanktion von ihrem Eingriffscharakter und sei daher über-
wiegend als Wohltat zu betrachten. Auch die .''Sanktionseskalation" müßte bei 
einer Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der Beachtung des 
"Verbots der Schlechterstellung" des Jugendlichen/Heranwachsenden gegenüber 
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Erwachsenen und einer Veränderung der registerrechtlichen Vorschriften201 ver-
hindert werden können. 

Das Wissen um die Sanktionierung im Jugendstrafverfahren im Vergleich zum 
allgemeinen Strafverfahren ist insgesamt jedoch unzureichend. Wenn z.B. bei 
nach Jugendstrafrecht abgeurteilten Heranwachsenden, im Vergleich zu nach all-
gemeinem Strafrecht Verurteilten, häufiger stationäre Sanktionen und längere 
Strafen ausgesprochen werden, muß dies nicht zwangsläufig mit einer aus dem 
Erziehungsgedanken folgenden, pädagogischen Ansprüchlichkeit bezüglich der 
Strafdauer zusammenhängen. Vielmehr könnte gerade bei schwereren Delikten 
ein Verfahren nach dem Jugendstrafrecht bevorzugt werden, um sich von den 
Strafrahmen des StGB lösen und "milder" sanktionieren zu können. Nur wenn in 
empirischen Studien die Deliktschwere zureichend kontrolliert worden ist, sind 
die jeweiligen Strafhöhen vergleichbar.202 

Überdies sind die Aussagen zur Sanktionspraxis widersprüchlich. Das Erzie-
hungsprinzip wird einerseits für die häufige Verhängung der Jugendstrafe bzw. 
für längere Jugendstrafen verantwortlich gemacht, andererseits aber wird festge-
stellt, in der Praxis werde überwiegend tat- und schuldangemessen und nicht bzw. 
kaum erziehungsorientiert sanktioniert.203 Insgesamt betrachtet erscheint trotz 
teilweise berechtigter Kritik an der Jugendstrafrechtspraxis die Forderung nach 
einer Abschaffung des gesamten Jugendstrafsystems überzogen. Der Wider-
spruch zwischen der verbleibenden Notwendigkeit, jugendlichen und heranwach-
senden Straftätern einen Privilegierungsgrund einzuräumen, und der Forderung 
nach einem rein tatbezogenen Rechtsfolgensystem wird nicht ausgeräumt.204 

Überzeugende Alternativen fehlen, und somit bleibt die Befürchtung, daß die 
angebotene Umdeutung in ein Präventionsanliegen oder die völlige Abschaffung 
des Jugendstrafsystems zu einer Aufgabe der Privilegierung Jugendlicher (und 
Heranwachsender) führt, ohne daß ein Äquivalent angeboten würde, das eine 

201 Nach§ 63 Abs. 1 BZRG werden Eintragungen)m Erziehungsregister entfernt, sobald der 
Betroffene das 24. Lebensjahr vollendet hat. Uber die in § 61 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene 
Auskunftserteilung an die Strafgerichte und Staatsanwaltschaften werden Straftaten Ju-
gendlicher über einen unangemessen langen Zeitraum abrufbar. Da ein tat- und "vorstra-
fenorientiertes" Denken bei der Strafzumessung vorherrschend ist, können sich gerade 
diese registerrechtlichen Besonderheiten für den Heranwachsenden bzw. Jungerwachse-
nen negativ auswirken. 

202 Vgl. hierzu die oben geäußerte Kritik an der Untersuchung von Hermann und Wild 1989. 
203 So auch Pfeijfer 1983, S. 56: Dem Strafgedanken komme imJugendkriminalrechtzentrale 

Bedeutung zu, helfende Akzente scheinen demgegenüber in der Praxis des Jugendkrimi-
nalrechts schwächer ausgeprägt zu sein. 

204 Vgl. hierzu auch die Einschätzung von Pieplow 1989, S. 52. 
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jugendgemäße Sanktionierung bzw. Zurückhaltung bei der Verhängung freiheits-
entziehender Sanktionen garantieren könnte.205 

So bleiben einerseits Zweifel an einem pädagogisch orientierten Erziehungs-
begriff im Jugendstrafrecht und der Entwicklung einer strafrechtlichen "Erzie-
hungssubdogmatik" ,206 andererseits befriedigen die aufgezeigten Alternativen 
nicht. Auch wenn der Kritik nicht im einzelnen gefolgt werden kann, liegt in 
einem so verstandenen Erziehungsbegriff zumindest das Potential für die Begrün-
dung eingriffsintensiverer Sanktionen.207 Mit einer völligen Aufgabe des Erzie-
hungsgedankens wäre die Gefahr verbunden, daß sich das Jugendstrafrecht noch 
stärker an das Erwachsenenstrafrecht anpassen könnte und damit, wenn auch 
nicht gewollt, generalpräventive Strafzwecke in das Jugendstrafrecht eingeführt 
werden könnten.208 Der Erziehungsgedanke sollte daher als "Garant" für die 
Privilegierung jugendlicher und heranwachsender Straftäter aufrechterhalten 
werden. Eine an erziehungswissenschaftlichen oder sozialisationstheoretischen 
Modellen orientierte Konkretisierung des Erziehungsbegriffs ist entbehrlich und 
hinsichtlich daraus ableitbarer Sanktionserwartungen gefährlich. Erziehung im 
Jugendstrafrecht hat vor allem eine vom allgemeinen Strafrecht abgrenzende 
Funktion.209 Ein funktionaler Erziehungsbegriff liefert im Verbund mit - ohnehin 
geltenden - elementaren Rechtsstaatsprinzipien die notwendige Legitimation für 
die Sonderbehandlung der Jugendlichen und Heranwachsenden, die durch Ver-
zicht auf Tatvergeltung und Übelszufügung gekennzeichnet sein muß. Zugleich 
kann mit einem von pädagogischer Umarmung befreiten Erziehungsbegriff 
auf kriminologisches Wissen um Ursachen und Struktur von Jugendkriminalität 
reagiert werden, ohce daß das jeweilige Erziehungskonzept neu bestimmt werden 
müßte. 

205 Pieplow 1989, S. 52, weist zu Recht auf diesen Widerspruch zwischen der verbleibenden 
Notwendigkeit eines Privilegierungsgrundes und der Forderung eines rein tatbezogenen 
Rechtsfolgensystems hin. 

206 Vgl. h,ierzu Walter 1989, S. 77, der es angesichts der Eigenständigkeit und Unbestimmtheit 
des jugendkrirninalrechtlichen Erziehungsbegriffs für fra~würdig hält, über die Begriffe 
der Erziehungsbedürftigkeit", "Erziehungsfähigkeit" und 'Erziehungswilligkeit" eine ei-
genständige Erziehungssubdogmatik zu entwickeln, so wie es Eisenberg ( 1987) versucht 
hat. 

207 Nach § 18 Abs. 2 JGG ist die Jugendstrafe so zu bemessen, daß die erforderliche erziehe-
rische Einwirkung möglich ist; unbestimmte Jugendstrafe wird verhängt, wenn die für 
Erziehung notwendige Zeitdauer noch nicht festgesetzt werden kann,§ 19 Abs. 1 JGG. 

208 So auch Viehmann 1989, S. 123. 
209 So auch Pieplow, der Erziehung als "password" für Entkrirninalisierung ansieht und daher 

stärker auf die Funktionen des Begriffes abhebt als auf seine Bedeutung zu achten,Pieplow 
1989, s. 15. 
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Für den Jugendstrafvollzug bedeutet dies eine notwendige kriminalpolitische 
Eingrenzung des Vollzugszieles. Das, was häufig als pädagogische Zielvorgabe 
formuliert wird, wie selbstverantwortliches Handeln, Verinnerlichung von sozia-
len Werten u.ä.,210 kann, muß aber nicht die Bedingung für die Realisierung des 
Vollzugszieles sein. Das Vollzugsziel darf nicht über "ein Leben ohne Straftaten" 
hinausgehen.211 In der Vollzugspraxis wird die Differenzierung zwischen dem 
Vollzugsziel "Legalbewährung" und den zur Erreichung des Vollzugsziels zu 
schaffenden Bedingungen oft kaum nachvollziehbar sein. Bei Entscheidungen 
über Vollzugsmaßnahmen, insbesondere der Gewährung bzw. Nichtgewährung 
von Urlaub und Lockerungen, kann die klare Definition des Vollzugszieles 
durchaus relevant werden. Bei Entscheidungen über Vollzugsmaßnahmen muß 
jedoch an das für das Jugendstrafrecht inzwischen allgemein anerkannte Verbot 
der Schlechterstellung Jugendlicher gegenüber Erwachsenen und an den Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz erinnert werden. Bei gleicher Eignung von Vollzugsmaß-
nahmen ist diejenige zu wählen, die den geringsten Eingriff in die Rechte des 
Jugendlichen und Heranwachsenden darstellt.212 

Insoweit ist gerade die Evaluation von vollzugsintemen Maßnahmen, wie schuli-
sche und berufliche Ausbildung, notwendig, die, das zeigen die Hinweise auf die 
Rechtsprechung zum Jugendstrafvollzug zu Beginn des Abschnittes, bezüglich 
ihrer Erziehungseignung häufig höher eingeschätzt werden als eine vollzugsexter-
ne Beschäftigung ohne begleitende Ausbildungsmaßnahmen. 

210 Vgl. Schlüchter 1988, insbesondere S. 126. 
211 So auch Eisenberg 1987, S. 487. 
212 Vgl. hierzu auch Walter 1989, S. 88. 



4. Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

4.1 Arbeit, anstaltsinterne Ausbildung und Unterricht 

Arbeit und Unterricht werden in § 91 Abs. 2 JGG an zweiter bzw. dritter Stelle 
der dort aufgeführten Grundlagen der Erziehung zu einem rechtschaffenen und 
verantwortungsbewußten Lebenswandel (§ 91 Abs. 1 JGG) genannt. "Ordnung" 
nimmt die erste Stelle, "Leibesübungen" und "Beschäftigung in der freien Zeit" 
nehmen die vierte und fünfte Stelle ein. Ferner wird die Ausbildung in § 91 Abs. 
2 S. 2 u. 3 JGG angesprochen. Danach sind die beruflichen Leistungen des 
Verurteilten zu fördern und Lehrwerkstätten einzurichten. 

Über die von den Landesjustizverwaltungen bundeseinheitlich vereinbarten Ver-
waltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug (VVJug) gilt ein erheblicher Teil 
des Strafvollzugsgesetzes und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften 
auch für den Jugendstrafvollzug. Ergänzt werden die VVJug durch Runderlasse 
der einzelnen Bundesländer und durch allgemeine Ausführungsbestimmungen. 

Berufliche Bildung und Arbeit im Jugendstrafvollzug werden in Nr. 32 der 
VVJug (§ 37 StVollG) detaillierter geregelt. Nach Abs. 1 soll "geeigneten Gefan-
genen" Gelegenheit zur beruflichen Bildung - dazu gehören Berufsausbildung, 
berufliche Fortbildung, Umschulung oder Teilnahme an anderen ausbildenden 
oder weiterbildenden Maßnahmen - gegeben werden. Kriterien zur Feststellung 
der Geeignetheit werden nicht mitgeteilt. Dem Gefangenen soll "eine wirtschaft-
lich ergiebige Arbeit" zugewiesen werden (Nr. 32 Abs. 2 VVJug),213 die ferner 
seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen berücksichtigt. Soweit ihm keine 
wirtschaftlich ergiebige Arbeit oder er keiner berufsbildenden Maßnahme zuge-
wiesen werden kann, wird ihm eine angemessene Beschäftigung zugeteilt (Nr. 32 
Abs. 3 VVJug). Kriterien für die Angemessenheit sind wiederum wirtschaftliche 
Verwertbarkeit des Ergebnisses und vertretbares Verhältnis zum Aufwand (Nr. 
32 Abs. 5 VVJug). In den weiteren Abschnitten werden Arbeitsanforderungen, 
Arbeitszeiten, Heranziehung zu Versorgungstätigkeiten für die Anstalt u.ä. gere-
gelt. 

213 Das Erfordernis der wirtschaftlich ergiebigen Arbeit wird mit Blick auf den Erziehungsge-
danken kritisch beurteilt, so Ostendor/1987, §§ 91, 92JGG Rdnr. 16. Eisenberg 1988, § 
91 JGG,Rdnr. 21,gibtzu bedenken,daß Arbeit, wennsiezumzentralenFaktordessozialen 
Integrationsprozesses des Gefan&en in Freiheit werden solle, den differenzierten Anlagen, 
Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des J u~endlichen und den Arbeitsmarktanforde-
rungen entsprechen müsse. In den Entwürfen zur 'Reform" des Jugendstrafvollzugsrechtes 
ist diese Kntik teilweise berücksichtigt worden, hierzu später. 
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In Nr. 33 Abs. l der VVJug wird die besondere Bedeutung des Unterrichts für 
den Jugendstrafvollzug betont. Außer dem notwendigen Unterrichtsangebot für 
schulpflichtige Gefangene (Nr. 33 Abs. 2 VVJug) sollen "nach Möglichkeit" 
weitere Unterrichtsformen, die in Abs. 4 genannt werden, zur Verfügung stehen. 
Die Gleichsetzung des Unterrichts mit der Arbeit, die durch die Anrechnung der 
Unterrichtszeit auf die Arbeitszeit dokumentiert wird, gilt nur für schulischen und 
berufsbildenden Unterricht. Entsprechend wird mit der Teilnahme an solchen 
Ausbildungsgängen die Arbeitspflicht erfüllt. 

Der Insasse kann jedoch, selbst wenn er nicht mehr schulpflichtig ist, zur Teil-
nahme an einer Bildungsmaßnahme verpflichtet werden bzw. die Ablösung nicht 
durchsetzen.214 

Ein Rechtsanspruch des Gefangenen auf Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung gibt es nicht. Der Anspruch beschränkt sich auf fehlerfreie Ermessensaus-
übung. Wichtiges Kriterium der Entscheidung ist das in Nr. 32 Abs. l VVJug 
genannte Merkmal der Eignung.215 

Die in Nr. 36 VVJug geregelte Arbeitspflicht ist verfassungsrechtlich abgesi-
chert. Nach Art. 12 Abs. 3 GG ist Zwangsarbeit (nur) auf Grund richterlich 
angeordneter Freiheitsentziehung zulässig. Folglich können sich Strafgefangene 
auf Art. 12 GG nicht berufen.216 

214 OLG Frankfurt, Beschluß vom 25.1.1984, bei Böhm 1984, S. 448. Ein 17 Jahre alter, von 
der Schulpflicht befreiter Gefangener hatte die Zuweisung zu einem schulischen Förde-
rungsgrundkurs beanstandet. Sem Antrag auf Ablösung vom Unterricht wurde mit der 
Begründung abgelehnt, gerade Unterricht sei eine wichtige Erziehungsgrundlage im Ju-
gendstrafvollzug. 

215 Inwieweit sich bei im Strafvollzug durchgeführten Maßnahmen aus dem Arbeitsförde-
rungs~esetz Besonderheiten ergeben, die bei der Vergabe von Ausb~ldungsstellen zu be-
rücksichtigen wären, kann für den Jugendstrafvollzug unbeachtet bleiben, da solche Maß-
nahmen überwiegend im Erwachsenenstrafvollzug angeboten werden, vgl. hierzu Franke 
1979, s. 73ff. 

216 Vgl. Scholz in Maunz!Dürig 1989, Art. 12 Rdnr. 494 mit Bezug auf Rdnr. 110. Die 
Diskussion um die "Zwangsarbeit" hat durch die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zur Arbeitsweisung (§ 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 JGG) an Aktualität gewonnen. Nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist der Schutzbereich des Art. 12 GG, bei einer 
Weisung bestimmte Arbeitsleistungen zu erbringen, nicht berührt, BVerfG, Beschl. v. 
13.1.1987 in NJW 1988, S.47 f. Kritik an dieser Entscheidung übt u.a. Köhler, der überdies 
den "prinzipiellen Status" der in Art. 12 Abs. 3 GG statuierten Ausnahme vom Zwangsar-
beitsverbot selbst für den Strafvollzug kritisch beurteilt und den Mangel zureichender 
Begründung für diese Ausnahme vom Zwangsarbeitsverbot bemängelt, Köhler 1988, S. 
750f. · 
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Rechtliche Voraussetzungen der anstaltsexternen 
Beschäftigung 

Besondere Rahmenbedingungen der Arbeit oder auch der Ausbildung bietet der 
Freigang. Der Vollzug kann, um das angestrebte Erziehungsziel zu erreichen, 
aufgelockert und in geeigneten Fällen in weitgehend freien Formen durchgeführt 
werden (§91 Abs. 3 JGG). Zu diesen Lockerungen des Vollzuges zählt die Be-
schäftigung außerhalb der Anstalt als Außenbeschäftigung, wenn sie mit Aufsicht 
eines Vollzugsbeamten, als Freigang, wenn sie ohne Aufsicht erfolgt (Nr. 6 Abs. 
1 VVJug). Freigang darf wie Außenbeschäftigung und Ausgang mit Zustimmung 
des Gefangenen angeordnet werden, wenn eine Erprobung verantwortet werden 
kann (Nr. 6 Abs. 2 VVJug). Liegen die in Nr. 6 Abs. 8 VVJug genannten Aus-
schlußgründ~ vor, darf kein Freigang bzw. keine Außenbeschäftigung gewährt 
werden.217 

Bei der Entscheidung über die Freigangsgewährung ist darüber hinaus zu berück-
sichtigen, ob der Gefangene durch sein Verhalten im Vollzug die Bereitschaft 
gezeigt hat, an der Erreichung des Erziehungszieles mitzuwirken (Nr. 6 Abs. 10 
S. 2 VVJug). Fehlende Bereitschaft und damit Ungeeignetheit für die Freigangs-
gewährung wird namentlich dann angenommen, wenn der Inhaftierte suchtge-
fährdet ist, einen Ausbruchversuch unternommen oder während einer zuvor ge-
währten Lockerung eine strafbare Handlung begangen hat bzw. zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte hierfür vorliegen (Nr. 6 Abs. 11 VVJug). Freigang kann 
in der Form angeordnet werden, daß ein Dritter (z.B. Arbeitgeber, Meister) ver-
pflichtet wird, die Anstalt unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Unregelmäßig-
keiten auftreten, wie Entfernung vom Arbeitsplatz ohne Erlaubnis (Nr. 6 Abs. 4 
VVJug). 

Zu diesen rechtlichen Voraussetzungen des Freiganges müssen tatsächliche tre-
ten, die eine Gewährung bzw. Durchführung zusätzlich erschweren. Es muß eine 
Arbeitsstelle außerhalb der Anstalt gefunden werden, von der eine rechtzeitige 
Rückkehr in die Anstalt möglich ist. Damit ist das Problem der Zentralisierung 
von Anstalten angesprochen, das der Durchführung des Freiganges wegen der 
großen Zahl von Gefangenen häufig entgegensteht.218 

217 Dazu zählen u.a. bestimmte Einweisungsstraftaten, z.B. Staatsschutzdelikte, ferner die 
Anordnung von Auslieferungs- oder Abschiebehaft sowie das Vorliegen einer vollziehba-
renAuswe1sungsverfügung. 

218 Vgl. hierzu Ostendorfl987, §§ 91, 92JGG Rdnr6. 
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4.3 Länderspezifische Besonderheiten 

Eine an die Justizministerien der Bundesländer gerichtete Anfrage nach ergän-
zenden Verwaltungsanordnungen zum Bereich Ausbildung und Arbeit im Ju-
gendstrafvollzug wurde überwiegend mit dem Hinweis auf die bundeseinheitlich 
geltenden VVJug und der Mitteilung, daß keine besonderen Verwaltungsvor-
schriften erlassen worden seien, beantwortet. Eine vollständige Bestandsaufnah-
me der geltenden Regelungen gelang wegen der unterschiedlichen Kooperations-
bereitschaft der zuständigen Sachbearbeiter nicht. Soweit Allgemeinverfügungen 
zum Jugendstrafvollzug erlassen worden sind, enthalten sie vor allem Regelungen 
zur Lockerungs- und Urlaubsgewährung. Ausbildung und Arbeit sind hier allen-
falls über den Freigang und die Außenbeschäftigung tangiert. 

Bezüglich des Freiganges wurden Erprobungszeiten (in der Regel 6 Monate) 
eingeführt, nach deren Ablauf eine Zulassung zum Freigang möglich ist.219 

Überdies wird in manchen Bundesländern eine Höchstdauer der Reststrafzeit als 
Kriterium für die Ermessensentscheidung bezüglich der Freigangsgewährung ge-
nannt.220 

4.4 Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis in der Anstalt 

4.4.1 Rechtliche Ausgestaltung 

Inhaftierte haben weder in den Werkbetrieben noch in den Berufsausbildungsstel-
len Arbeitnehmerstatus, d.h. zwischen der Anstalt und dem Gefangenen wird kein 
privatrechtliches Arbeitsverhältnis begründet. Für den Erwachsenenstrafvollzug 
wurde dies durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts221 erneut festge-
stellt. Ein Gefangener, der wegen mehrerer Verstöße in einem Ausbildungsver-
hältnis durch Verfügung des Anstaltsleiters vom Ausbildungsplatz abgelöst wur-
de, hatte Kündigungsschutzklage erhoben. Das Arbeitsgericht entschied, das Aus-
bildungsverhältnis sei aufgrund des abgeschlossenen Formularvertrages privat-
rechtlicher Natur. Die Anstalt habe die hierfür geltenden Kündigungsvorschriften 
(§ 15 BBiG) verletzt, der Inhaftierte sei daher weiterzubeschäftigen. Das Bundes-
arbeitsgericht bestätigte die Aufhebung dieses erstinstanzlichen Urteils durch das 
Landesarbeitsgericht, das eine privatrechtliche Natur des Ausbildungsverhältnis-
ses verneinte und die Klage als unzulässig abwies. Rechtsgrundlage für die Ge-
fangenenarbeit ist nach wie vor das zum Träger der Vollzugsanstalt bestehende 

219 Vgl. etwadieAllgemeinverfügung des Justizsenates Berlin zu Nr. 6 VVJug, Nm.16 bis 20. 
220 Vgl. zu dem Regelungsbereich "Vollzugslockerungen" im einzelnen Grosch 1991. 
221 BAG,Beschlußv.18.ll.1986,inNStZ(l987),S.543. 
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"besondere Gewaltverhältnis". Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerich-
tes hat die Vollzugsbehörde nicht die Möglichkeit, das Berufsausbildungsverhält-
nis mit einem Gefangenen auch privatrechtlich zu regeln. Für den Jugendstraf-
vollzug sind hiervon keine abweichenden Regelungen getroffen worden. 

4.4.2 Entlohnung 

Nach§ 176 Abs. 1 StVollzG erhält der Gefangene, der in einer Jugendstrafvoll-
zugsanstalt arbeitet, ein nach § 43 Abs. 1 und 2 StVollzG zu bemessendes At-
beitsentgelt. Diese Regelung ist in die VVJug übernommen worden (Nr. 38 
VVJug). 

Nimmt er an einer Ausbildungsmaßnahme teil, so wird ihm Ausbildungsbeihilfe 
ausbezahlt(§ 176 Abs. 4 i.V.m. § 44 StVollzG). Diese ist wie das Arbeitsentgelt 
zu bemessen(§ 44 Abs. 2 StVollzG). 

Die Entlohnung erfolgt nach einem Stufensystem. Grundlage für die Berechnung 
ist der durchschnittliche Stundenlohn der in der Arbeiterrentenversicherung Ge-
meldeten, wobei der mitgeteilte Durchschnittsstundenlohn des jeweiligen Vorjah-
res maßgeblich ist. 5% dieses Stundenlohnes werden nach Lohnstufe 3 als Eck-
lohn ausgezahlt, bei der Lohnstufe 2 reduziert sich der Betrag um 12,5%, bei 
Lohnstufe 1 um 25%, entsprechend erhöht er sich für die Lohnstufen 4 und 5. 

Tabelle 1: Entlohnung für die Jahre 1980 und 1989222 

Lohnstufe 1980 in DM 1989 in DM 

1 3,94 5,66 
2 4,62 6,64 
3 5,25 7,55 
4 5,88 8,45 
5 6,56 9,43 

Zusätzlich können mit besonderem Fleiß oder besonderer Sorgfalt Prämien erar-
beitet werden, die maximal 30% des Stundenlohnes ausmachen dürfen. In den 

222 Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem das Arbeitsentgelt um 
20% erhöht werden soll, so eine Mitteilung in der ZtStrVo (1989), S. 243. 
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Unternehmerbetrieben wird in der Regel nach Lohnstufe 1 vergütet, bei "Über-
sollerfüllung" wird entsprechend mehr Lohn bezahlt. Wenn also ein Inhaftierter 
statt der vorgesehenen Stückzahl die doppelte bearbeitet, erhält er den doppelten 
Stundenlohn. "Angelernte" werden nach der 2. Lohnstufe bezahlt, die 3. Stufe ist 
für die Kursteilnehmer, die Schüler und Lehrlinge, vorgesehen. Inhaftierte, die 
bereits vor der Inhaftierung einen Lehrabschluß gemacht haben und entsprechend 
beschäftigt werden können, ferner die im Vollzug Ausgebildeten, die weiter be-
schäftigt werden, erhalten einen nach der 4. Lohnstufe bemessenen Stundenlohn. 
Für "Hochqualifizierte" ist die 5. Lohnstufe vorgesehen.223 

4.4.3 Soziale Sicherung 

Die Insassen sind in den Anstaltsbetrieben und Lehrwerkstätten unfallversichert. 
Alle Betriebe und sonstigen Einrichtungen sind den Verhältnissen außerhalb der 
Anstalt anzugleichen, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften sind zu beachten (Nr. 96 VVJug). Die Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften bei der Ausgestaltung von Anstaltsarbeitsplätzen wird durch die zu-
ständigen Einrichtungen überprüft. 

4.4.4 Besonderheiten bei der Ausbildung 

Die Lehrausbildungen werden - je nach Zuständigkeit - in die Verzeichnisse der 
Berufsausbildungsverhältnisse der Handwerkskammern bzw. der Industrie- und 
Handelskammern eingetragen. In den Abschlußzeugnissen wird nicht die Anstalt 
als Lehrherr aufgeführt. Nach Nr. 35 VVJug soll aus allen Abschlußzeugnissen 
über ausbildende oder weiterbildende Maßnahmen die Gefangenschaft des Insas-
sen nicht erkennbar sein, um Stigmatisierungen durch zukünftige Arbeitgeber zu 
verhindern. 224 

223 Diese Einstufungen wurden von einer zuständigen Sachbearbeiterin der Vollzugsanstalt 
Adelsheim mitgeteilt. 

224 Eine Stigmatisierung droht jedoch unabhängig von der Art des Zeugnisses durch die 
Offenbarungspflicht des Insassen. Wenn er vom Arbeitgeber gefragt wird, muß er seine 
Verurteilung mitteilen, es sei denn, diese müßte nicht in das Führungszeugnis aufgenom-
men werden(§§ 53 Abs. 1,32 BZRG). Dies ist etwa bei einer Jugendstrafe von nicht mehr 
als zwei Jahren der Fall, wenn die Vollstreckung des Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt 
ist,§ 32 Abs. 2 Nr. 3. 
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4.5 Einweisung der Insassen und Entscheidung der Zugangs-
, konferenz 

Erste Station der Haftzeit ist in der Regel für alle zu Jugendstrafe Verurteilten, 
die in Baden-Württemberg ihre Haft antreten, die Zugangsabteilung225 der Voll-
zugsanstalt Adelsheim.226 

4.5.1 Der Vollzugsplan 

Nach dem formellen Aufnahmeverfahren (Nr. 1 VVJug) werden die Persönlich-
keit und die Lebensverhältnisse des Gefangenen erforscht (Nr. 2 Abs. 1 VVJug). 
Die Mitarbeiter der Zugangsabteilung tragen die für die Entscheidung wichtigen 
Daten (Lebenslauf, JGH-Berichte, Akten aus der Untersuchungshaft, Urteile) zu-
sammen und führen Testverfahren durch, um besondere Fertigkeiten der Insassen 
zu erfassen, die eine Entscheidung darüber, welche Maßnahme durchgeführt wer-
den soll, erleichtern können. Aufgrund dieser Informationen wird ein Vollzugs-
plan erstellt (Nr. 3 VVJug), in dem u.a. festgelegt wird, ob der Insasse an schuli-
schen Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen, an Maßnahmen der beruflichen 
Ausbildung, der Fortbildung, Umschulung teilnehmen und/oder ob er in den Be-
trieben (Arbeitseinsatz) tätig sein soll. 

Damit findet eine "Klassifizierung" der Gefangenen statt.227 Der Pflicht der An-
stalt, den Vollzugsplan zu erstellen, korrespondiert der Anspruch des Inhaftierten 
auf Erstellung und Dokumentation des Planes.228 Ein differenzierter Vollzugs-
plan läßt eine weitreichende Planung seitens der Anstalt zu und verleiht dem 

225 ~urZ1;1gang_skonferenz gehören ein Bearnte:des allgem_einen y ollzugs- u~d Werkdienste_s, 
em M1tarbe1terder Vollzugsanstalt Schwäb1sch-Hall, em Soz1alarbe1ter, em Lehrerund em 
Psychologe. Der Ausbildungsleiter der Vollzugsanstalt Adelsheim nimmt als beratendes 
Mitglied teil. 

226 Die Insassen mit türkischer Staatsangehörigkeit sind direkt in die Vollzugsanstalt Schwä-
bisch Hall eingewiesen worden. Allerdings waren dies zum damaligen Zeitpunkt sehr 
wenige Insassen, inzwischen hat sich der Anteil an Ausländern in beiden Vollzugspopula-
tionen - nach Auskunft des Kriminologischen Dienstes - auf etwa 20% erhöht. Seit l. 
Februar 1988 werden alle männlichen Verurteilten zunächst in die Vollzugsanstalt Adels-
heim - Zugangsabteilung - eingewiesen, vgl. Vollstreckungsplan für das Land Baden-
Württemberg. . 

227 Vgl. zu den Begriffen der Differenzierung (der Anstalten) und Klassifikation (der Gefan-
genen) Kaiser u.a. 1983, § 9, Rdnm 4 ff. 

228 Beschluß des OLG Hamm, ZfStrVo 28 ( 1979),S.63. Die für den Erwachsenenstrafvollzug 
getroffene Entscheidung gilt auch für den Jugendstrafvollzug, Ostendorf 1987 § § 91, 92 
JGG, Rdnr. 15. 
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Insassen Sicherheit bezüglich dessen, was er während seiner Haft erwarten kann. 
Andererseits ist damit die Gefahr verbunden, daß Entwicklungen bei dem Gefan-
genen und in der Anstaltsorganisation zu wenig berücksichtigt werden. Umstrit-
ten ist, ob eine Stufenfolge in Aussicht gestellter Vergünstigungen nicht die 
Gefahr birgt, als Disziplinierungsmittel eingesetzt zu werden, und somit auch zu 
Scheinanpassung der Insassen führen kam}, um die Gewährung nicht zu gefähr-
den.229 Derartige Überlegungen betreffen vor allem im Vollzugsplan vorgesehe-
ne Lockerungen und Urlaubstage. Sie können jedoch auch für angekündigte, 
bevorzugte Ausbildungs- und Arbeitsstellen zutreffen. 

4.5.2 Anstaltszuweisung 

Erwachsene und ältere Heranwachsende sollen bzw. können aus dem Jugend-
strafvollzug herausgenommen werden (§ 92 Abs.2 JGG). Ob im übrigen die 
Adelsheimer oder die Schwäbisch Haller Anstalt geeignet ist, richtet sich nach 
dem, was an schulischer oder beruflicher Ausbildung und an therapeutischen 
Hilfen stattfinden soll und welche Arbeit für den Inhaftierten in Betracht kommt. 
Sind entsprechende Möglichkeiten in beiden Anstalten vorhanden, richtet sich die 
Zuweisung nach den aktuellen Kapazitäten bzw. nach Wartezeiten, die vor allem 
bei beruflichen Ausbildungsmaßnahmen auftreten können.230 Neben den mehr an 
den durchzuführenden Vollzugsmaßnahmen orientierten Auswahlkriterien kön-
nen auch Sicherheitserwägungen eine Rolle spielen, die z.B. zu einer Trennung 
von Tatgenossen führen können. Sofern keine sachbezogenen Zuweisungsgründe 
eingreifen, kommt die Quotenregelung zur Anwendung, nach der Adelsheim 60% 
und Schwäbisch Hall 40% der Zugänge übernehmen solI.231 

229 SoOstendor/1987, §§ 91, 92JGG,Rdnr.15,Eisenberg 1988, § 91 JGG,Rdnr.35, während 
Brunner 1986, § 91, Rdnr. 7 eine derartige Planung begrüßt. Relativ deutlich formuliert es 
Wattenberg 1990, S. 39: "Ist der Jugendliche nicht bereit, dem mit ihm und für ihn aufge-
stellten Erziehungs- und Behandlungsplan zu folgen, so sind im Vollzug als Sanktionen 
u.a. z.B. der 23stündige Einzelzellenernschluß, evtl. die Herausnahme aus dem Jugend-
strafvollzug ..... sowie keine vorzeitige Bewährungsentlassung als die einschneidensten 
Reaktionen für ihn zu erwarten." 

230 Die Ausbildungssituation hat sich inzwischen wegen rückläufiger Gefangenenzahlen ver-
bessert. Für manche Ausbildungsplätze gibt es sogar zu wenig geeignete Bewerber. 

231 Vgl. Justizministerium Baden-Württemberg, Jugendstrafvollzug in Adelsheim, Stand 
1985, S.13 f. 



5. Reform des Jugendstrafvollzugsrechts 

Der Vollzug der Jugendstrafe ist mit den § § 91, 92, 115 JGG und den § § 17 6, 178 
StVollzG sowie den Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug (VVJug) 
nur unzureichend gesetzlich geregelt. Angesichts wesentlicher Eingriffe in die 
Grundrechte des Inhaftierten im Vollzug, etwa durch die Briefzensur oder die 
Besuchsüberwachung, wird die Verfassungsmäßigkeit der rechtlichen Ausge-
staltung überwiegend vemeint.232 Die VVJug, die als Verwaltungsvorschriften 
nicht die Rechtsgrundlage für derartige Eingriffe bilden können, sollen nach dem 
Vorwort lediglich die Übergangszeit bis zum Erlaß umfassender gesetzlicher Re-
gelungen überbrücken. 

Nachdem deutlich geworden war, daß mit der Reform des Strafvollzugsgesetzes 
der Jugendstrafvollzug nicht geregelt werde, hat der Bundesjustizminister eine 
Jugendstrafvollzugskommission eingesetzt.233 Der Abschlußbericht dieser Sach-
verständigenkommission aus dem Jahre 1980 (Schlußbericht) bildete die Grund-
lage des ersten Arbeitsentwurfes des Bundesjustizministeriums (ArbE 80), der 
noch im selben Jahr vorgestellt wurde. Dieser Vorlage folgte im Jahr 1984 ein 
weiterer Referentenentwurf (ArbE 84). Ferner wurden Vorschläge zur Fortent-
wicklung des Jugendstrafvollzugsrechts von Baumann und vom Arbeitskreis 
der Anstaltsleiter der Jugendstrafvollzugsanstalten vorgelegt.234 

Die genannten Entwürfe und Empfehlungen werden nun vorgestellt. Vorrangig 
geht es um folgende Regelungsinhalte:235 

Stellenwert der Ausbildung im Jugendstrafvollzug, 

• Verhältnis zwischen Ausbildungs- und Arbeitsangebot, 

• anstaltsexterne Beschäftigung (Freigang), 

• Entlohnung, 

• Integrationshilfen in Zusammenhang mit Ausbildung und Arbeit. 

232 Vgl. Kaiser 1983, S. 346-358,Calliess undMüller-Dietz 1986, § 1, Rdnr. 8, § 176, Rdnr. 
1, Ostendor/1987, Grdl. zu§§ 91, 92, Rdnr. 7, §§ 91, 92, Rdnr. 3,Eisenberg 1988, § 91, 
Rdnr. 5, siehe auch Busch 1985. 

233 Die konstituierende Sitzung fand am 29. September 1979 statt, vgl. zur Geschichte der 
Beratungen.Böhm 1979. 

234 DieservonBu/czaku.a. vorgelegte Entwurf ist inzwischen von der Deutschen Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. in kommentierter Fassung veröffentlicht 
worden, im folgenden zitiert mit: B ulczak u.a. 1988. 

235 Eine umfassende Darstellung der verschiedenen Vorschläge und Entwürfe findet sich bei 
Dünkel 1989. 
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Erwähnenswert sind auch die Vorschläge einer vom Justizministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein einberufenen Projektgruppe, auf die teilweise Bezug ge-
nommen wird. 

5.1 Die Vorschläge der Jugendstrafvollzugskommission 

In den Grundsatzvorstellungen der Kommission zum Vollzugsziel236 des Jugend-
strafvollzugs werden schulische und berufliche Bildung an erster Stelle der 
"wesentlichen Grundlagen" der Erziehung im Jugendstrafvollzug genannt.237 Al-
lerdings verzichtet die Kommission auf eine generelle Bewertung der unter-
schiedlichen Angebote. In welcher Rangfolge die in Betracht kommenden Maß-
nahmen untereinander stehen, müsse individuell im Erziehungsplan festgelegt 
werden.238 Für den schulischen und beruflichen Bildungsbereich wird eine Ange-
botsvielfalt empfohlen, wobei neben den Langzeitausbildungen in staatlich aner-
kannten A~sbildungsberufen auch kürzere Ausbildungsgänge, wie Grundausbil-
dungslehrgänge oder ein Berufsgrundbildungsjahr, angeraten werden. Das schuli-
sche und berufliche Bildungsangebot müsse der besonderen Situation des Inhaf-
tierten Rechnung tragen. Im schulischen Bereich solle dies durch Lehrinhalte 
geschehen, die dem erhöhten pädagogischen und therapeutischen Bedarf entspre-
chen, im beruflichen Bildungsbereich durch berufsvorbereitende Maßnahmen und 
durch eine Angebotsvielfalt, die die Anstalt in die Lage versetzen könne, an den 
Ausbildungsstand des Jugendlichen bei Haftantritt anzuknüpfen. Ferner sollen die 
Ausbildungsgänge auf die zu erwartende Arbeitsmarktsituation zugeschnitten 
sein.239 

Die Kommission geht von einem hohen Anteil von Gefangenen aus, die nicht 
"berufsreif oder zu ausdauernder Arbeit fähig" sind. Insoweit müßten arbeitsthe-
rapeutische und arbeitspädagogische Maßnahmen verstärkt werden. Für die 
Gefangenen, die ausreichend ausgebildet sind bzw. die für berufliche Ausbildun-
gen nicht in Betracht kommen oder diese beendet haben und zugleich zu "ausdau-
ernder Arbeit fähig" sind, müsse eine ihren Fähigkeiten angemessene, wirtschaft-

236 Die Kommission schlägt ein eigenes Jugendstrafvollzugsgesetz vor, das auch die Untersu-
chungshaft miteinbeziehen soll, Bundesministerium der Justiz 1980, Schlußbericht der 
Jugendstrafvollzugskommission, S. 7. 

237 Danach folgen "verantwortliche Lebensgestaltunf sowie "Mitwirkung an Belangen von 
gemeinsamem Interesse in der Anstalt" und spezifische Maßnahmen der Sozialtherapie, 
vgl. Bundesministerium der Justiz 1980, letzter Tagungsbericht der Jugendstrafvollzugs-
kommission, S. 2. 

238 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 23. 
239 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 57 ff. 
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lieh ergiebige Arbeit bereitgestellt werden. Zugleich wird darauf hingewiesen, 
daß die Beschaffung solcher Arbeiten bislang besondere Schwierigkeiten bereitet 
habe.240 Unzufriedenheit mit dem Arbeitsangebot wird auch in der Forderung 
deutlich, Arbeit dürfe nicht bloße "Beschäftigung" zum Ausfüllen der Zeit sein. 
Sie setze eine entsprechende schulische oder berufliche Ausbildung voraus. Die 
Ausbildungsmaßnahmen seien Voraussetzung für sinnvolle Arbeit und müßten 
daher Vorrang genießen.241 Bezüglich des Verhältnisses zwischen Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen wird für den Zeitpunkt des Inkrafttretens eine Quote von 1: 1 
als wünschenswert erachtet, die jedoch im Laufe von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zugunsten der Ausbildungsplätze und arbeitstherapeutischen Maß-
nahipen ausgebaut werden sollte (2/3 zu 1/3).242 

Die im Strafvollzugsgesetz für Erwachsene enthaltene Regelung zum Arbeitsent-
gelt und zur Ausbildungsbeihilfe in Jugendstrafvollzugsanstalten (§ 176 
StVollzG) eignet sich nach Ansicht der Kommission nicht für einen Jugendstraf-
vollzug, der sich zu einem "spezifisch kriminalpolitischen Mittel" mit dem 
Schwerpunkt der Ausbildung fortzuentwickeln habe.243 Für die Ausbildungsver-
gütung wird eine Regelung vorgeschlagen, die an die entsprechenden Sätze in 
Freiheit anknüpft (§ 10 Abs. 1 Berufsbild11ngsgesetz).244 Die Höhe des Arbeits-
entgeltes dürfe einerseits nicht dazu führen, die Ausbildungsmotivation zu min-
dern, andererseits müsse dem in Freiheit geltenden Prinzip Rechnung getragen 
werden, daß wirtschaftlich ergiebige Arbeit höher als Ausbildungszeit zu vergü-
ten sei. Grundlage für die Vergütung müsse ein Tariflohnmodell sein.245 

Im Rahmen der Forderung nach einer weitgehenden Öffnung des Vollzuges wer-
den auch die freien Beschäftigungsverhältnisse angesprochen, die in größerem 
Umfang als bislang gewährt werden sollen.246 

Mit besonderen Eingliederungshilfen soll der schwierigen Vermittelbarkeit der 
jungen Entlassenen in Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse Rechnung getragen 
werden. Genannt werden die Fortsetzung der Ausbildung in Betrieben des öffent-
lichen Dienstes, finanzielle Zuwendugen an privatwirtschaftliche Betriebe als 

240 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 25 f. 
241 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 54. 
242 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 25 ff. 
243 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 69. 
244 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 69 f. 
245 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 72. Die Kommission geht für die 

Bemessung des Arbeitsentgeltes zum damaligen Zeitpunkt von einem mittleren Tariflohn 
von 6,74 DM pro Stunde aus. 

246 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 102. 
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Anreiz zur Einstellung und Fortsetzung der Ausbildung in der Anstalt als Exter-
ner.247 

5.2 Die Arbeitsentwürfe des Bundesministeriums der Justiz 

5.2.1 Arbeitsentwurf 1980 

Im ersten Arbeitsentwurf des Bundesjustizministeriums zur Fortentwicklung des 
Jugendstrafvollzuges (ArbE 80) waren eine Neufassung der bestehenden Nonnen 
des JGG und des StVollG und verschiedene Ergänzungen des JGG geplant. Auf-
gaben und innerer Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalten sollten durch Rechts-
verordnung geregelt werden.248 Auf eine Herausnahme des Jugeridstrafvollzuges 
aus dem traditionellen Regelungszusammenhang wurde verzichtet.249 In der Be-
gründung des ArbE 80 wurden die Zielvorstellungen der Jugendstrafvollzugs-
komrnission weitgehend aufgegriffen.250 Aus-, Weiter- und Fortbildung seien 
eine wichtige Aufgabe des Vollzuges. Das Bildungsangebot müsse so erweitert 
werden, daß alle Gefangenen an einer ihrer Eignung entsprechenden schulischen 
oder beruflichen Bildungsmaßnahme teilnehmen können. Es wird jedoch auch 
darauf hingewiesen, daß sich Bildung und Ausbildung im Vollzug zum Teil einer 
gesetzlichen Regelung entziehen, da es auch darauf ankomme, entsprechende 
Programme auf örtlicher und regionaler Ebene zu verwirklichen.251 Die von der 
Kommission vorgeschlagene zeitliche Planung zur Umgestaltung des Vollzuges 
wurde zwar insgesamt als zu optimistisch eingeschätzt, die Erweiterung des schu-
lischen und beruflichen Bildungsangebotes sollte jedoch vier Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes so weit fortgeschritten sein, daß in jeder Jugendstrafv_ollzugs-
anstalt für zwei Drittel der Insassen Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen 
(§ 95 Abs. 2). Auch die Information des Insassen über das Bildungsangebot 

247 Bundesministerium der Justiz (Schlußbericht) 1980, S. 106. 
248 Aufgrund der Ermächtigungsgrundlage in§ 115 Abs. 1 und 2 JGG. 
249 Vgl. die "Vorläufige Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwicklung des 

Jugendstrafvollzuges und zur Eingliederung junger Straffälliger, Bundesministerium der 
Justiz 1980, S. l. 

250 Siehe hierzu die in der Begründung genannten sechs Aufgaben der Fortentwicklung des 
Jugendstrafvollzuges, Bundesministerium der Justiz 1980, S. 2-7. 

251 Vgl. die Begründung des Arbeitsentwurfes, Bundesministerium der Justiz 1980, S. 35. 
Auch von der "Projektgruppe Jugendstrafvollzug in Schleswig Holstein" wird empfohlen, 
möglichst viele Ausbifdungs-und Arbeitsangebote außerhalb der Anstalt wahrzunehmen. 
Realisierbar ist dies nur, wenn zugleich, wie vorgeschlagen, kleinere dezentrale Anstalten 
geschaffen werden.Justizminister des Landes Schleswig Holstein 1989, S. 53. 



82 5. Kapitel 

wurde als verbesserungswürdig eingeschätzt.252 Dokumentiert wird die besonde-
re Stellung der allgemeinen und beruflichen Bildung in der geplanten Neufassung 
des§ 91 Abs. 2 JGG und der Ergänzung des JGG durch den§ 91a, nach dem der 
Ausbildung oder auch den sozialtherapeutischen Maßnahmen im Verhältnis zur 
Arbeit Priorität eingeräumt wird. Die Arbeit selbst sei an der Aufgabe zu orien-
tieren, erlernte berufliche Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern. Arbeit müsse 
. . d k . B h''f . . 253 immer eme pro u t1ve esc a ugung sem. 

Auch die in der Rechtsverordnung vorgesehene Ausgestaltung des Bildungsange-
botes(§ 11) entspricht weitgehend den Vorschlägen der Kommission. Für Insas-
sen, deren Ausbildungsmotivation bzw. Arbeitsfähigkeit gefördert werden sollte, 
waren soziales Training (§ 12) beziehungsweise arbeitspädagogische Maßnah-
men vorgesehen(§ 14). 

Die von der Kommission empfohlene Entlohnung nach einem Tarifsystem wur-
de nicht übernommen.§ 176 Abs. 1 StVollzG sollte bezüglich der Ausbildungs-
vergütung geändert werden, die, entsprechend der Neufassung, nach § 44 
StVollzG zu bemessen sei. 

Von den im Abschlußbericht der Jugendstrafvollzugskommission vorgeschlage-
nen Integrationshilfen wurde nur ein Teil übernommen. So sollte die Fortset-
zung einer im Vollzug begonnenen Ausbildung nach Entlassung rechtzeitig vor-
bereitet werden(§ 11 Abs. 1). 

Dieser erste Entwurf wurde u.a. von Vollzugspraktikern heftig kritisiert,254 die 
sich insbesondere gegen die vorgesehene Stufenlösung wandten und den Erlaß 
eines einheitlichen Jugendstrafvollzug~gesetzes verlangten.255 

252 Vgl. die Begründung zum Erlaß der Rechtsverordnung, Bundesministerium der Justiz 
1980, s. 4 f. 

253 Vgl. hierzu die Ausführungen in der Begründung des Entwurfs der Rechtsverordnung, 
Bundesministerium der Justiz 1980, S. 23. 

254 Vgl. Duckwitz in seiner Einleitung zum Entwurf des Arbeitskreises der Anstaltsleiter, in: 
Bu/czaku.a.1988, S. 5. 

255 Vgl. hierzu die Begründung des Arbeitsentwurfes 1984, Bundesministerium der Justiz 
1984,S. 6. 
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5.2.2 Arbeitsentwurf 1984 

Mit dem zweiten Arbeitsentwurf vom 1.6.1984 ist die Regelung des Jugendstraf-
vollzuges in einem eigenen Gesetz vorgesehen, das sich jedoch weitgehend an 
das Strafvollzugsgesetz anlehnt.256 Auch in diesem Entwurf werden als Grundla-
gen der Erziehung zuerst allgemeine und berufliche Bildung genannt(§ 3).257 

Eine dem § 10 des Arbeitsentwurfes 1980 entsprechende, detaillierte Regelung 
der Organisation der Bildungsmaßnahmen fehlt. Auch die Absicht, das Angebot 
umfassend auszubauen, wird nicht geäußert.258 Bezüglich der Arbeit sind die 
Regelungen weitgehend identisch(§§ 41 und 42). Nicht übernommen wurde der 
Zusatz der "produktiven Beschäftigung". 

Die Voraussetzungen für ein Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Anstalt 
sind im ArbE 84 identisch mit der Regelung im Strafvollzugsgesetz(§ 43). Auch 
die Regelung des Arbeitsentgeltes und der Ausbildungsbeihilfe entsprechen 
dem Inhalt nach dem ersten Entwurf(§§ 46, 47). Die weitergehenden Vorstellun-
gen der Kommission wurden auch hier nicht berücksichtigt. 

Die Vorbereitung der (beruflichen) Integration und der Fortsetzung im Voll-
zug begonnener Ausbildungsmaßnahmen ist (§ 40 Abs. 3), ähnlich wie im ersten 
Entwurf, auf der Ebene allgemeiner Empfehlungen abgehandelt, die konkreteren 
Vorschläge der Kommission sind nicht aufgenommen worden. 

5.3 Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes von Baumaim 

Baumann stellt dem Referentenentwurf (1984) eine Alternative gegenüber, in 
dem die Jugendstrafvollzugskommission ihre Vorstellungen eher wiederfinden 
könne.259 Allerdings will er keine "optimale Gegenposition" zum Referentenent-
wurf einnehmen, sondern am Grundsatz der Realisierbarkeit orientierte Re-
formpositionen formulieren.260 

256 Bundesministerium der Justiz 1984, Begründung des Arbeitsentwurfs, S. 7. 
257 Allerdings ist aus der Reihenfolge, so die Begründung des Entwurfs, keine Bewertung der 

Maßnahmen abzulesen, Bundesministerium der Justiz 1984, S. 14. 
258 Grund hierfür war wohl die "beengte Finanzlage", die als Anlaß für den Verzicht auf eine 

weitreichendere Fortentwicklung des J ugendstrafvollzuges genannt wird, vgl. die Begrün-
dung des Entwurfs, Bundesministerium der Justiz 1984, S. 7. 

259 SoJunginseinerEinführung,Baumann 1985,S. VII. 
260 Vgl. die Begründung des Entwurfs, Baumann 1985, S. l f. Deutlich wird dies z.B. in seinem 

Vorschlag zur Entlohnung, der sich nicht vom Referentenentwurf unterscheidet, hierzu 
später. 
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Wie im Referentenentwurf wird die Bedeutung der Bildungsmaßnahmen im 
Strafvollzug betont. Verdeutlicht wird dies in der Formulierung des Vollzugszie-
les und der Aufgaben des Vollzuges. Die Berufsausbildung, die Allgemeinbil-
dung, das Arbeits- und Sozialverhalten sind zu fördern (§ 2 Abs. 2).261 Als 
Grundlagen der Erziehung werden an erster Stelle "namentlich allgemeine und 
berufliche Bildung" genannt(§ 3 Abs. l). Nach dem Absatz 2 dieser Vorschrift 
sollen allgemeine und berufliche Bildung dazu dienen, "dem Gefangenen den 
Zutritt zu einem seiner Begabung entsprechenden Bildungsweg zu eröffnen und 
ihm einen Abschluß zu ermöglichen." Die Gleichstellung von Ausbildung und 
Arbeit, die im Referentenentwurf in der Regelung der Entlohnung festgestellt 
wird, will Baumann bereits im Rahmen der Vorschrift zur Teilnahme am Unter-
richt, an Ausbildung, Bildung und am sozialen Training treffen.2_6~ Bezüglich der 
Arbeit sind keine wesentlichen Änderungen zum Referentenentwurf ersichtlich. 
Dem Gefangenen ist, wenn er nicht an Unterricht, Ausbildung oder Bildung 
teilnehmen kann, unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuzuweisen(§ 41). 

Dem Insassen soll gestattet werden, einer Arbeit, Berufsausbildung, beruflichen 
Fortbildung oder Umschulung auf der Grundlage eines freien Beschäftigungs-
verhältnisses außerhalb der Anstalt nachzugehen, wenn dies die berufliche Inte-
gration nach der Entlassung fördern kann und nicht überwiegende Gründe des 
Vollzuges engegenstehen (§ 43). Auch insoweit besteht Übereinstimmung mit 
dem Referentenentwurf.263 Das Arbeitsentgelt und die Ausbildungsvergütung 
(§ 46) entsprechen in der Berechnungsgrundlage - 5% des durchschnittlichen 
Arbeitsentgeltes aller Versicherten der Rentenversicherung - der Regelung im 
Strafvollzugsgesetz und im Referentenentwurf (l 984). Das Tariflohnmodell der 
Jugendstrafvollzugskommission wurde nicht übernommen.264 

Wie im ArbE 84 sind auch im Entwurf von Baumann keine speziellen berufli-
chen Integrationshilfen vorgesehen. 

Bezogen auf die für unsere Fragestellung wesentlichen Regelungsinhalte, unter-
scheidet .sich dieser Entwurf, abgesehen von der in der Gesetzessystematik an 
anderer Stelle angesiedelten Gleichstellung von Ausbildung und Arbeit, die da-

261 Nach Baumann gehören Berufs- und Allgemeinbildung zu den "Aufgaben" und nicht erst 
zu den Grundlagen des Jugendstrafvollzuges, Baumann 1985, Bemerkung zu § 2. 

262 Baumann meint, diese Gleichstellung, die auch die stundenmäßige Anrechnung von Aus-
bildungszeit auf die Erfüllung der Arbeitspflicht verdeutliche, sei so wichtig, daß sie nicht 
in der Entlohnungsvorschrift "versteckt" werden dürfe, Baumann 1985, Bemerkung zu § 
40. 

263 In den VVJug "kann" dies dem Gefangenen gestattet werden, Nr. 34 Abs. 1 der VVJug. 
264 Baumann bedauert, daß er dieses Modell nicht übernehmen konnte, eine derartige Entloh-

nung liege jedoch in weiter Feme, Baumann 1985, Bemerkung zu§ 46. 
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durch größeres Gewicht erhalten soll, ferner der Definition von Bildung und 
Ausbildung als Aufgabe des Vollzuges, kaum von dem ArbE 84. 

5.4 Entwurf des Arbeitskreises von Anstaltsleitern der 
J ugendstrafvollzugsanstalten . 

Auch der Arbeitskreis der Anstaltsleiter wollte mit seinen Vorschlägen keinen 
"Alternativentwurf' ins Gespräch bringen, sondern das Verfahren zum Erlaß des 
Jugendstrafvollzugsgesetzes, das ins Stocken geraten war, beleben und zugleich 
beeinflussen.265 

Wie im ArbE 84 wird als Grundlage der Erziehung zuerst die schulische und 
berufliche Bildung genannt(§ 4). Die Definition der Ziele, die mit den einzelnen 
Erziehungsgrundlagen realisiert werden sollen, werden im Gegensatz zum ArbE 
84 nicht zusammen mit den Grundlagen aufgeführt. Wie die einzelnen Bildungs-
maßnahmen zu gestalten sind, in welchem Verhältnis sie zueinander und zum 
sozialen Training bzw. zu arbeitstherapeutischen Maßnahmen stehen, wird etwa 
gleichlautend wie im ArbE 84 im fünften Teil des Entwurfes des Arbeitskreises 
geregelt (§ 38). Auch die Zuweisung von Arbeit und angemessener Beschäfti-
gung entspricht weitgehend der Regelung des ArbE 84. Dem Gefangenen, der 
nicht an Bildungsmaßnahmen teilnimmt, soll eine unter Berücksichtigung seiner 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen entsprechende Arbeit zugewiesen wer-
den (§ 39). Die Arbeit ist auf die Vermittlung, Erhaltung und Förderung der 
Fähigkeiten des jungen Gefangenen für eine Erwerbstätigkeit auszurichten. Auf 
das Merkmal der wirtschaftlich ergiebigen Arbeit, wie es im ArbE 84, dem Ent-
wurf Baumanns und in den VVJug in Anlehnung an das Strafvollzugsgesetz 
enthalten ist, wird verzichtet. 

Die Regelung der Entlohnung weicht zwar vom ArbE 84 ab, ist aber, mit Rück-
sicht auf die Finanzlage der Bundesländer, nicht so weitreichend, wie es die 
Jugendstrafvollzugskommission vorgeschlagen hatte.266 Für die Insassen, die am 

265 So Schü/er-Springorum 1988 in seinem Vorwort zu dem Entwurf. Die Reformbemühun-
gen konzentnerten und konzentrieren sich auf eine Neufassung des Jugendgerichtsgeset-
zes. Deutlich wird dies in der Eröffnungsrede des Bundesjustizministers Engelhard zum 
20. Jugendgerichtstag, der die Notwendigkeit einer Reform des Jugendstrafrechts betont, 
die anstehende Regelung des Jugendstrafvollzuges jedoch nicht erwähnt, Engelhard 1987, 
$.. 110 f. Inzwischen hat sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf zur 
Anderung des Jugendgerichtsgesetzes befaßt. In diesem Entwurf wird lediglich in der den 
Jugendstrafvollzug betreffenden Regelung des§ 91 im Abs. 2 S. 3 das Wort "Lehrwerk-
stätten" durch "Ausbildungstätten" ersetzt, Bundesdrucksache 11/5829, 27.11.1989. 

266 SieheBu/czaku.a. 1988, Begründung des§ 45, S. 54. 
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Unterricht, an beruflichen Bildungsmaßnahmen, sozialem Training oder thera-
peutischen Maßnahmen teilnehmen, ist Ausbildungsbeihilfe vorgesehen, d.h. das 
Berufsbildungsgesetz soll auf die Ausbildungsverhältnisse der jungen Gefange-
nen anzuwenden sein.267 Mit der Regelung des Arbeitsentgeltes, das sich an der 
Höhe der Ausbildungsbeihilfe orientieren und diese nicht überschreiten soll, wird 
erneut die Priorität der ausbildenden Maßnahmen im Vollzug betont. Der Arbei-
ter im Vollzug soll finanziell nicht besser gestellt werden als der Auszubildende 
oder Schüler, auch um die Ausbildungsmotivation nicht zu schmälern.268 

Freigang und andere Lockerungen dürfen nach dem Entwurf des Arbeitskrei-
ses angeordnet werden, wenn eine Erprobung hinsichtlich Fluchtgefahr und son-
stigen Mißbräuchen verantwortet werden kann (§ 14). Im ArbE 84 bezieht sich 
die Mißbrauchsgefahr nur auf die Begehung von Straftaten. In der speziellen 
Regelung des freien Beschäftigungsverhältnisses und der Selbstbeschäftigung 
wurde der Zusatz "wenn nicht überwiegende Gründe des Vollzuges entgegenste-
hen", der im ArbE80 noch enthalten ist, gestrichen.269 

Spezielle Regelungen zur beruflichen Wiedereingliederung oder zur Fortset-
zung begonnener Ausbildungen sind in dem Entwurf nicht vorgesehen. In den §§ 
3 Abs. 2 und 18 Abs. 1 wird festgelegt, daß mit der Vorbereitung der Wiederein-
gliederung möglichst früh begonnen werden soll. 

5.5 Zusammenfassung und Diskussion 

In allen Vorschlägen und Entwürfen zur Regelung des Vollzugs der Jugendstrafe 
wird eine Aufwertung schulischer und beruflicher Bildungsmaßnahmen im 
Verhältnis zur Arbeit deutlich. Dies äußert sich zum einen in der Formulierung 
der Erziehungsgrundlagen, zum anderen in der vorgesehenen Ausgestaltung der 
Maßnahmen, ferner in der Regelung der Zuweisung von Arbeit, die zumindest 
teilweise unter dem Vorbehalt steht, daß der Gefangene nicht an schulischen, 
beruflichen Bildungsmaßnahmen u.ä. teilnehmen kann. Allerdings ist der Vor-
schlag der Jugendstrafvollzugskommission, das Bildungsangebot quantitativ und 
qualitativ umfassend auszubauen, weder im zweiten Arbeitsentwurf des Bundes-

267 Für die beruflichen Ausbildungen wird für das erste Lehrjahr eine Beihilfe von monatlich 
550,- DM vorgeschlagen, die sich für jedes weitere Lehrjahr um 50,- DM erhöhen könnte. 
Nach Abzug der Haftkosten von monatlich ca. 450,-DM (Stand 1987) hätte ein Auszubil-
dender im ersten Ausbildungsjahr dann 100,- DM zur Verfügung, vgl. Bulczak u.a. 1988, 
Bemerkung zu § 44, S. 53. 

268 Vgl. Bulczaku.a.1988, Begründung zu§ 45, S. 54. 
269 Auch in der entsprechenden Nr. 34 Abs. 1 der VVJug ist dieser Zusatz aufgeführt. Im 

übrigen ist der Wortlaut identisch. 
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justizministeriums noch in den anderen Vorschlägen und Entwürfen aufgegriffen 
worden. 

Eine alternative Möglichkeit zur Ausdehnung des anstaltsinternen Ausbildungs-
angebotes wäre eine Umstrukturierung zugunsten anstaltsexterner Ausbildung. 
Angedeutet wird dies im ArbE80 mit dem Vorschlag, regionale Ausbildungspro-
gramme wahrzunehmen. Wie in dem Bericht der "Projektgruppe Jugendstrafvoll-
zug in Schleswig Holstein" festgestellt, würde eine solche Lösung kleinere dezen-
trale Anstalten voraussetzen.270 

Auch die besondere Betonung von Maßnahmen zur Förderung der Ausbildungs-
und Arbeitsfähigkeit sowie der Ausbildungsmotivation im Schlußbericht der 
Kommission findet sich, abgesehen vom ArbE 80, in den anderen Vorschlägen 
nicht. 

Der Arbeitskreis der Anstaltsleiter will der Ausbildung zudem über die Entloh-
nung (Ausbildungsbeihilfe) einen höheren Rang verleihen bzw. die Aus- und 
Weiterbildungsmotivation fördern, indem die Arbeit nicht besser entlohnt werden 
soll als Bildungsmaßnahmen. In den offiziellen Entwürfen wird bezüglich der 
Entlohnung eine weitgehende Beibehaltung des Status quo angestrebt, die auch 
oder vor allem auf finanziellen Erwägungen beruhen dürfte. Bei der Arbeit wer-
den stärker die erzieherischen Aspekte betont, das Kriterium der "wirtschaftli-
chen Ergiebigkeit" wird, ausgenommen der Entwurf des Arbeitskreises, nach 
wie vor genannt. Die Formulierung im ArbE 80, dem Insassen soll Gelegenheit 
gegeben werden sich durch "produktive Arbeit" in das Arbeitsleben einzuglie-
dern, war entweder zu unbestimmt oder zu weitreichend. Sie ist weder im 
ArbE84 noch im Entwurf des Arbeitskreises zu finden. 

Bei der Freigangsgewährung müßte, wenn die sonstigen Voraussetzungen für 
die Lockerungsgewährung erfüllt sind, nach dem ArbE 84 nach wie vor geprüft 
werden, ob "überwiegende Gründe des Vollzuges entgegenstehen", nicht jedoch 
nach dem Entwurf der Anstaltsleiter, die auf diesen Zusatz verzichtet haben. 

Die Vorschläge zur beruflichen Integration beziehungsweise zur Fortsetzung 
der im Vollzug begonnenen Ausbildungsmaßnahmen der Kommission sind nicht 
in dem gewünschten Umfang übernommen worden. Übereinstimmend wird ein 
möglichst früher Zeitpunkt für die Vorbereitung der Wiedereingliederung als 
wichtig hervorgehoben. 

270 Mit der Absicht, die Jugendstrafvollzugsanstalt Schwäbisch Hall zu schließen und alle 
baden-württembergischen Jugendstrafgefangenen in der Adelsheimer Anstalt unterzu-
bringen, würde eine noch stärkere Zentralisierung stattfinden, die derartige Modelle nicht 
zuließe. Bis 1990 bzw. 1991 soll die Schwäbisch Haller Anstalt geschlossen werden 
können, so Eyrich laut einer Pressemitteilung in Der Vollzugsdienst (1987), S.3. 



6. Einschätzung von Ausbildung und Arbeit durch Straf-
vollzugspädagogen und andere Vollzugspraktiker 

Bereits im einführenden Teil der Studie ist eine Gewichtung der hier untersuchten 
Erziehungsgrundlagen zugunsten der Ausbildung deutlich geworden. Als beson-
ders geeignete Erziehungsmaßnahme wird die Ausbildung von Vollzugsprakti-
kern, insbesondere von den mit Ausbildung befaßten Vollzugspädagogen, einge-
schätzt. Welches Erziehungsziel die im Strafvollzug Tätigen mit Ausbildung er-
reichen wollen und mit welchen Konzepten dies geschehen soll, wird anschlie-
ßend kurz beschrieben. Dieser "offiziellen" Bewertung der hier untersuchten 
Vollzugsinterventionen folgt im empirischen Teil der Studie die "Insassen-
sicht" .271 

6.1 Straffälligen, Justiz- bzw. Strafvollzugspädagogik 

Straffälligen-, Justiz oder auch Strafvollzugspädagogik verstehen sich als "erzie-
hungswissenschaftliche Theorie aller Maßnahmen, die sich dazu eignen, straffäl-
lig gewordene junge und erwachsene Menschen gesellschaftlich zu integrieren 
und sie zu einer rechtlich korrekten Lebensführung in sozialer Verantwortung zu 
befähigen. "272 Die Auseinandersetzung um Lehrinhalte, Lehrpläne, die Stellung 
erzieherischer Maßnahmen in der Rangfolge anderer Vollzugsziele, die Konflikte 
um Strafe einerseits und der Notwendigkeit von Erziehung andererseits durch 
diese eigenständige "Disziplin" kann auf eine Tradition zurückblicken, die sich 
unter anderem in der Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrer im 
Justizvollzug im Jahre 1958 manifestierte. Aus historischer Perspektive muß die 
"Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft" als eine der ersten Organisatio-
nen genannt werden, die sich mit der Schul- und Berufsbildung von Straffälligen 
befaßte, dazu auch erstmals statistisches Material erstellte und die für eine ange-
messene Beschäftigung der in den Gefängnissen und Zuchthäusern Einsitzenden 
plädierte. Wobei Angemessenheit dann zu bejahen war, wenn es sich um eine 
Tätigkeirhandelte, die zugleich den Gefangenen erziehen konnte.273 

271 Eine Befragung des Vollzugsstabes der untersuchten Anstalten fand nicht statt. 
272 Vgl. Deimlingim Vorwort zu "Erziehung und Bildung im Freiheitsentzug", 1980, S. I 
273 Vgl. zur Geschichte der "Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft", Deimling 

1980, s. 1 ff. . 



Einschätzung von Arbeit und Ausbildung 89 

6.2 Erziehungsziel und wesentliche Inhalte der Vollzugspädagogik 

Die allgemeine Eignung von einer über bloße Wissensvermittlung hinausgehen
den Aus- und Weiterbildung im Vollzug zur "Erziehung" des Inhaftierten wird 
von seiten der Justizpädagogen bejaht. Dabei wird ein Erziehungsziel angenom
men, das über die Absicht, ein zukünftiges straffreies Leben zu fördern, weit 
hinausgeht. Es gehe nicht nur darum, den Gefangenen zur Auseinandersetzung 
mit dem von ihm begangenen Unrecht und seiner Schuld anzuleiten. Vielmehr 
müsse er erkennen, daß die von ihm geforderte Legalität seines Handelns ethisch 
geboten ist. Dabei meine Legalität nicht nur die formale Gesetzesbefolgung,

sondern "Gewährung und Beanspruchung von Rechten in gegebenen sozialen 
Situationen".274 Inwieweit aus- und weiterbildende Maßnahmen im Vollzug tat
sächlich zur Minderung von Rückfälligkeit beitragen können, wird von Vollzugs
pädagogen selten thematisiert, da sie sich für das beschriebene umfassendere 
Erziehungsmodell einsetzen, dessen Effizienz allein mit dem Erfolgskriterium 
Legalbewährung nicht meßbar erscheint. 

Wesentliche Fragestellungen der Vollzugspädagogik sind die erziehungswissen
schaftlichen Begründungsmöglichkeiten, die Umsetzung in die Vollzugspraxis, 
die Abgrenzung der Erziehungsziele von anderen Vollzugszielen, wie Ordnung 
und Sicherheit in der Anstalt. 

Lerntheoretische Ansätze, die für den Erziehungsbereich außerhalb des Vollzu
ges diskutiert und angewendet werden, seien nur beschränkt übertragbar, zumal 
der Inhaftierte nicht nur lernen, sondern alte Verhaltensmuster verlernen soll.275

Für den Vollzug adäquate Lernprogramme werden in der Regel im Zusammen
hang mit der Vorstellung einzelner Projekte behandelt.276 Dabei geht es vor
allem darum, solche Programme zu implementieren, die geeignet sind, die oft 
fehlende Motivation zu fördern und an ein relativ geringes Bildungsniveau anzu
knüpfen oder fehlgelaufene frühere Entwicklungs- und Lernphasen zu korrigie
ren.277 Positiv hervorgehoben werden solche Lehrinhalte, die Erziehung nicht 

274 Deimling 1980, S. 104. 
275 Vgl. Rücken 1976, S. 187, der dies als wichtige Fragestellung der Vollzugspäda9,ogik 

nennt. Nach Eberle 1989, S. 15, ist der didaktische Ausgangspunkt der "Rechtsbruch', der 
auf soziale und politische Inkompetenz hinweise. Bildungspolitischer Ausgangspunkt 
müsse die Forderun_g der gleichberechtigten Teilnahme der Inhaftierten am öffentlichen 
Bildungsangebot sem. 

276 Vgl. P erkuhn 197 4, der das Ausbildungsprogramm der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken 
beschreibt, dazu neuerdingsPend6n 1988; ferner Steffens 1987 zu emem Fortbildungspro
gramm im Vollzug. 

277 Hierzu Sessar-Karpp, die unter anderem ein in der Jugendstrafvollzugsanstalt Boscoville 
(Kanada) entwickeltes Programm vorstellt, das weniger auf "rehabilitation" als auf "ree
ducation" ausgerichtet ist, Sessar-Karpp 1982, S. 40 ff. 
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nur auf die Unterrichtsstunden begrenzt sehen, sondern eine "ganzheitliche", die 
Persönlichkeit des Inhaftierten und den gesamten Haftalltag einbeziehende Erzie-
hungskonzeption, mithin eine "Totalstrategie" verfolgen.278 Derartige Program-
me lassen sich zur Verwirklichung ihres Erziehungsanspruchs nicht auf die Un-
terrichtsstunden beschränken, sondern wollen vielmehr alle Bereiche des tägli-
chen Lebens in der Anstalt einbeziehen.279 Ansatzpunkte für die Begründung 
von Erziehungsnotwendigkeiten sind vorwiegend die vielfach festgestellten Bil-
dungsdefizite bei Vollzugsinsassen, wobei allein das Vorliegen beider Phänome-
ne, die überproportional häufig vorkommenden Ausbildungsmängel der Anstalts-
insassen und das kriminelle Verhalten, zur Begründung eines kausalen Zusam-
menhangs oder wenigstens zu der Vermutung führen, daß mit Behebung der 
Minderqualifikation auch das Problem der Kriminalität partiell gelöst werden 
könne.280 Folgerichtig wird dem Nichtgewähren einer Bildungschance in der 
Strafanstalt ein rückfallfördernder Effekt zugeschrieben.281 Diese Verknüpfung 
und die Vorstellung, kriminelles Verhalten könne verlernt bzw. konformes Ver-
halten könne gelernt werden, sind wesentliche Ansatzpunkte der Vollzugspäd-
agogik. 

Die Auseinandersetzung mit strukturellen Bedingungen des Vollzuges findet 
demgegenüber nur am Rande statt. Angesprochen wird sie mit der Diskussion, 
inwieweit das Erziehungsziel mit anderen Vollzugszielen konkurriert.282 Als ei-
ner Ausbildung im Vollzug möglicherweise entgegenstehendes "Vollzugsziel" 
wird der "möglichst rentable und wirtschaftlich einträgliche Arbeitseinsatz der 
Gefangenen in den Arbeitsbetrieben" genannt.283 Ferner wird eine zu starke Be-
tonung des Sicherheitsaspektes kritisiert, die eine Teilnahme an externen Bil-
dungsmaßnahmen unmöglich machen kann, wenn der dafür notwendige Freigang 
oder Ausgang nicht gewährt wird. Eingefordert werden ferner Vollzugsbedingun-
gen, die einen angemessenen Rahmen für die notwendigen Verhaltens- und Ein-
stellungsänderungen bilden können. Dazu zählen sinnvolle Betreuung durch das 
Vollzugspersonal, Modellfunktion der Mitarbeiter durch deren Konfliktlösungs-

278 Angedeutet wird dies durch Claßen 1983, S. 139 f., der darauf hinweist, daß die beste 
Ausbildung nichts nütze, wenn der Gefangene nicht belastbar sei oder er einfach seine 
Trägheit beim morgendlichen Aufstehen nicht zu überwinden vermöge. Deshalb müsse die 
"Gesamtpersönlichkeit" Angriffspunkt eines methodisch initiierten Veränderungsprozes-
ses sein. Wattenberg 1990, S. 3 7, spricht von einer "Einflußnahme auf den Gesetzesbrecher 
rund um die Uhr". 

279 Vgl. Sessar-Karpp 1982, S. 40. 
280 Vgl. etwa Button 1971,Rieger 1986, S. 261. 
281 pei~ling 1969, S. _120, der im fehlenden Bildungsangebot einen nicht genüg~nd_berück-

s1cht1gten Faktor sieht, der "an der Entstehung des Rückfallverbrechens beteiligt ist". 
282 Hierzu Wagner 1989, S. 8 ff. 
283 Rücken 1976, S. 187. 
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muster, eine für den Inhaftierten nachvollziehbare Relation zwischen "Wohlver-
halten" einerseits und der Gewährung von Vergünstigungen, wie z.B. Freigangs-

h . d . 284 gene rrugung, an ererse1ts. 

In einer Bestandsaufnahme vollzuglicher Bildungsarbeit werden verschiedene 
Defizite beklagt. Die Anstaltsschulen in den Justizvollzugsanstalten seien "bedeu-
tungslos", traditionell minderausgestattet mit personalen, finanziellen und sächli-
chen Mitteln. Der Haftalltag werde durch die Gefängnisarbeit dominiert, eine 
eigenständige, erziehungswissenschaftlich-didaktische Erziehungsgrundlage der 
Bildungsarbeit fehle, die Praxis sei willkürlich, unsystematisch und uneinheitlich. 
Überdies orientiere sich das Bildungsverständnis an den vorgegebenen Straf- und 
Strafvollzugszwecken. Der mögliche Beitrag der Bildungsarbeit an der Wieder-
eingliederung sei nicht bekannt. Mit den Unterrichtsschwerpurikten "Elementar-
ausbildung" (Lesen, Rechnen, Schreiben) und "Lebenskunde" (Staatsbürgerkun-
de) und der ansonsten eher beliebigen Fächerauswahl sei eine Deklassierung der 
Inhaftierten zu befürchten.285 

Insgesamt ist dies eine sehr negative Darstellung der Vollzugsbildung, die von 
anderen Autoren, die sich mit Vollzugspädagogik befaßt haben und befassen, nur 
teilweise bestätigt wird. Im Jugendstrafvollzug hat die Ausbildung überdies einen 
höheren Stellenwert. Auch insofern dürfte die dargestellte Bilanz nur einge-
schränkt übertragbar sein. 

6.3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ansprüche der Vollzugspädagogen gehen teilweise, in dem, was sie als Er-
ziehungsziel formulieren, über eine Vermeidung erneuter Straffälligkeit hinaus. 
Die Eignung von Ausbildung und Weiterbildung als Vollzugsmaßnahmen zur 
Vermeidung künftigen strafbaren Verhaltens wird grundsätzlich bejaht. Dabei 
findet zur Begründung häufig ein Rückgriff auf die vielfach festgestellten Defizi-
te der Vollzugsinsassen im Ausbildungsbereich statt. Gefängnisarbeit wird eher 
als Störfaktor im vollzuglichen Erziehungs- und Bildungsprozeß betrachtet. 

Die Praktiker äußern Kritik am gängigen Bildungsangebot der Anstalten. Das zu 
Beginn der 80er Jahre für den gesamten Strafvollzug gezeichnete Bild vollzugli-
cher Ausbildungsmöglichkeiten dürfte mit den gegenwärtigen Bedingungen nicht 
mehr übereinstimmen. 

284 Vgl. hierzu Alisch und Röttjer 1982, S. 74, die sich mit institutionellen Grundlagen voll-
zuglicher Erziehung/Behandlung befassen. 

285 So die zusammenfassenden Schlußfolgerungen bei Eber/e 1980, S. 244. 



92 6.Kapitel 

Die in der Diskussion um den Erziehungsgedanken beschriebenen "pädagogi-
schen Ansprüchlichkeiten", für die durch den Begriff der Erziehung des Jugend-
strafrechts die Basis geschaffen sein soll, kommen in Lernkonzeptionen zum 
Ausdruck, die sich an die gesamte Persönlichkeit des Insassen wenden und nicht 
nur die Unterrichtszeit, sondern die gesamte Haftzeit erzieherisch nutzen wollen. 
Eine größere Sensibilität hinsichtlich des Kontrollpotentials, das letztlich auch in 
gut gemeinter Pädagogik versteckt sein kann, wäre wünschenswert. Überraschend 
ist, daß im Rahmen der Straffälligenpädagogik kaum Vorstellungen darüber ent-
wickelt werden, welche Gründe (mit-)ursächlich für das Verhalten waren, das es 
zu verändern gilt. 

Inwieweit aus Insassensicht Berührungspunkte mit den Einschätzungen der Voll-
zugspraktiker bestehen, wird im empirischen Teil der Arbeit behandelt. 



7. Ausbildungs- und Arbeitssituation in den untersuchten 
Anstalten und in anderen Jugendstrafvollzugsanstalten 
des In- und Auslandes 

Durch Gefängnisarbeit erlerne der Insasse keine beruflichen Fertigkeiten,286 das 
Ausbildungsangebot konzentriere sich auf wenige Berufe287 und gehe überdies 
an der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt vorbei. Mit diesen Aussagen können die 
kritischen Einschätzungen der Vollzugsmaßnahmen grob skizziert werden. 

Träfen diese Aussagen zu, wäre eine Weiterqualifizierung des Inhaftierten und 
eine Verbesserung seiner Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt durch Ausbil-
dung oder Arbeit im Vollzug schwer vorstellbar. Nachfolgend werden die Ausbil-
dungs- und Arbeitsangebote der untersuchten Anstalten dargestellt. Der Schwer-
punkt liegt im schulischen und beruflichen Ausbildungsbereich, der auch für 
andere Jugend(strafvollzugs)anstalten des In- und Auslandes beschrieben wird. 

7.1 Ausbildung und Arbeit in den Anstalten" Adelsheim" und 
"Schwäbisch Hall" 

7.1.1 Schulische Ausbildung 

Anknüpfend an die Schulausbildungsdefizite der Insassen von Jugendstrafvoll-
zugsanstalten liegt der Schwerpunkt vorhandener Weiterbildungsmöglichkeiten 
in der Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluß. Im einzelnen werden Elemen-
tar- bzw. Sonderkurse angeboten, die das "Erlernen von Kulturtechniken" zum 
Inhalt haben. Dazu zählen einfache Schreib-, Lese- und Formulierungsübungen. 
In den darauf aufbauenden Grund- und Vorbereitungskursen, die in der Regel 
nicht mehr als sechs Monate dauern, werden diese Kenntnisse vertieft. In einem 
Aufbaukurs, der dem eigentlichen Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprü-
fung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses vorausgehen kann, können weitere 
grundlegende Kenntnisse erworben werden. Ferner gibt es natürlich die Möglich-
keit, bei vorhandenem Hauptschulabschluß B durch Teilnahme am Vorberei-
tungskurs oder Selbsstudium den Abschluß A zu erlangen. Der Schulbesuch um-
faßt etwa 30 Wochenstunden und 4 Stunden nachzuweisende Hausaufgaben. 

Angebote für höhere Schulabschlüsse spielen wegen der geringen Nachfrage 
bzw. der fehlenden Voraussetzungen seitens der Insassen nur eine untergeordnete 

286 Maelicke 1977, S. 49, Maguire 1988, S.3. 
287 Stenger 1984, S. 138. 
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Rolle. Grundsätzlich ist jedoch auch die Vorbereitung zu einem Realschulab-
schluß möglich, die je nach vorhandenem Ausbildungsniveau ein Jahr oder weni-
ger in Anspruch nimmt. Durch Fernstudium (AKAD), das jedoch der Genehmi-
gung des Anstaltsleiters bedarf, können weitere Qualifikationen erworben wer-
den. 

Zwischen den Anstalten gibt es Unterschiede im Unterrichtsangebot. 

Tabelle 2: Unterrichtsangebote in Adelsheim und Schwäbisch Hall 
(Stand: 1982) 

Adelsheim 

Elementarkurs: Erlernen d. "Kul-
turtechniken". Lesen, Rechnen, 
Schreiben 

Grundkurs: Verbesserung der 
Kenntnisse in den Kulturtechniken 

Aufbaukurs: Vorbereitung auf ei-
nen Kurs zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses B und A 

Vorbereitung auf den Realschulab-
schluß: Schulfremdenprüfung 

Fernstudium: AKAD, Höhere Bil-
dungsgänge 

Berufschulausbildung 

7.1.2 Berufliche Ausbildung 

Schwäbisch Hall 

Sonderkurs für besonders Bil-
dungssehwache 

Vorbereitung auf die Hauptab-
schlußprüfung 

Unterricht für noch schulpflichtige 
Jungarbeiter: allgemeinbildender 
Unterricht 

Stützunterricht für Auszubildende 
durch technische Lehrer 

Berufsschulunterricht: teilweise im 
Hause 

Förderkurse: Deutsch 

Teilnahme an Fernkursen, wie 
AKAD u.ä., Telekolleg 

Zu den beruflichen Ausbildungsgängen zählen die Lehrausbildungen und die 
Grund- und Förderlehrgänge. Letztere sowie ein "Kurs zur Berufsfindung" wer-
den vor allem in Adelsheim angeboten. In Schwäbisch Hall gibt es nur einen 
"Elektro" -Grundkurs. 
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Diese Lehrgänge haben berufsvorbereitenden Charakter. Sie sind grundsätzlich 
für Jugendliche konzipiert, die keinen Ausbildungsplatz erhalten oder die auf-
grund ihrer schulischen Leistungen keine Chance auf eine Lehrstelle haben. Die 
Insassen werden für handwerkliche Berufe und Industrieberufe ausgebildet. 

Die durchschnittliche Ausbildungszeit für die handwerklichen Berufe beträgt ca. 
36 Monate, für die Industrieberufe ca. 38 Monate. 

Im einzelnen wurden in den beiden Anstalten folgende Berufsausbildungen ange-
boten: 

Tabelle 3: Berufliche Ausbildungen in den beiden Anstalten 

Adelsheim 

Industriebildung: 
Werkzeugmacher, 
Fräser (30 Plätze) 

Mechaniker, 

Teilezurichter, Maschinenschlos-
ser, Dreher (10) 
Bauschlosser (10), Elektroinstalla-
teur (20) 
Energieanlagenelektriker, Hoch-
baufacharbeiter (20) 

Bereich Handwerk 
Kfz-Mechaniker (6), Schreiner 
(29), Maler und Lackierer (10), 
Bäcker (4), Metzger (3), Koch (4) 

Bereich Landwirtschaft 
Gärtner ( 10) 

Bereich Grund- und Förderlehr-
gänge 
Grundausbildungslehrgang Metall 
Förderlehrgang Metall: Kurs zur 
Berufsfindung 

Förderlehrgang Bau: Kurs zur Be-
rufsfindung 
Schweißkurse 

Schwäbisch Hall 

Industriebildung 
Mechaniker, Teilezurichter (Werk-
zeugmacher u.ä.) (14) 
Sanitär-Installation, Flaschnerei (7) 
Schlosserei, Schmiede (12) 
Heizungsbauer (2) 
Elektro-Installateur 

Bereich Handwerk 
Schreinerei (7) 
Maler (7) 
Bäckerei-Konditorei (4) 
Metzgerei ( 4) 
Schuhmacherei ( 4) 
Maurer, Gipser, 
(5,2,2) 
Raumaustatter (7) 
Buchbinder 

Plattenleger 



96 ?.Kapitel 

Kaufmännische Berufe können weder in Schwäbisch Hall noch in Adelsheim 
erlernt werden.288 In Adelsheim ist in jüngster Zeit ein EDV-Ausbildungsgang 
eingerichtet worden. 

Als Richtlinie bezüglich der notwendigen "nutzbaren Haftzeit" - dazu zählt nicht 
die Zeit in der Zugangsabteilung - gilt für Berufsausbildungen eine Verweildauer 
von mindestens 1 Jahr, für die Grund- und Förderlehrgänge sechs Monate. Eine 
bereits in der Haft begonnene Lehre kann auch nach Entlassung in der Anstalt 
beendet werden. Dieses Angebot wird jedoch selten wahrgenommen. In den 
Lehrwerkstätten werden auch Externe, nicht vorbestrafte Jugendliche, ausgebil-
det, da häufig Kapazitäten frei sind. In der Anstalt Adelsheim waren 1981/82 ca. 
15 externe Lehrlinge angestellt. Im Jahr 1983 waren es bereits 24 Externe, davon 
3 ehemals Inhaftierte. 

7 .1.3 Arbeit 

Die Insassen, die nicht an einer Ausbildungsmaßnahme teilnehmen können oder 
wollen, werden überwiegend in Fremd- oder Eigenbetrieben beschäftigt bzw. mit 
Versorgungsaufgaben betraut.289 In Fremdbetrieben - auch Unternehmerbetriebe 
genannt - werden Aufträge von Unternehmen außerhalb des Vollzuges ausge-
führt. Die Anstalt stellt dem Uaternehmer die Produktionsräume, die Arbeitskraft 
des Gefangenen und des Aufsichtspersonals "zur Verfügung". Dabei handelt es 
sich um einfache Produktionsarbeiten, die ohne besondere Vorkenntnisse nach 
kurzer Einlernphase erledigt werden können; in der Regel Sortier-, Abpack-, 
Fiecht- oder einfache Montierarbeiten. 

Die Eigenbetriebe - Industrie- oder handwerkliche Produktionsbetriebe - werden 
ohne Fremdbeteiligung geführt. Die für die Anstalt erbrachten Dienstleistungen 
können auch dieser Kategorie zugerechnet werden. Dazu gehören Küche, Haus-
reinigung, Wäscherei, Gärtnerei und Bücherei. 

288 Dies wird mit einer "Orientierung am Arbeitsmarkt" begründet, die zu der Einschätzung 
führte, kaufmännisch ausgebildete Insassen seien nach Entlassung nicht vermittelbar, 
Stenger 1984, S. 82. 

289 Zum Erhebungszeitpunkt durften höchstens 10% aller Insassen mit Hausarbeiten beschäf-
tigt werden. 



Ausbildungs- und Arbeitssituation in den Anstalten 97 

7 .1.4 Ausbildung und Arbeit außerhalb der Anstalt (Freigang) 

In Adelsheim und in Schwäbisch Hall gab es zum Zeitpunkt der Erhebung290 

keinen Insassen, der als Freigänger in einem Ausbildungsverhältnis außerhalb der 
Anstalt stand. Wegen der geographischen Lage der Anstalt Adelsheim in einem 
besonders strukturschwachen Gebiet gibt es dort in der Regel auch sehr wenige 
Inhaftierte, die außerhalb der Anstalt einer Arbeit nachgehen können. In Schwä-
bisch Hall scheint die Situation günstiger zu sein.291 

Tabelle 4: Ausbildung und Arbeit außerhalb der Anstalt 

Adelsheim 

Hausarbeiten 
Kammer, Bücherei, Gärtnerei, 
Hausreinigung, Helfer des Maschi-
nenmeisters (z.B. Heizanlage), 
Wäscherei, Küche, Hilfe in der 
Krankenabteilung (Insges. 60 Plät-
ze) 

Fremd- und Eigenbetriebe 
Sortierarbeiten, Abpackarbeiten, 
Flechtarbeiten, Arbeiten f.d. Spiel-
warenindustrie, Montierarbeiten, 
Lötarbeiten (70-80 Plätze) 

Zellenarbeit 
z.B. Abpack- oder Sortierarbeiten 

Hilfstätigkeiten außerhalb der An-
stalt 
Reinigungs- und Gartenarbeiten in 
der Beamtensiedlung 

Schwäbisch Hall 

Hausarbeiten 
Häuserreiniger, Hofreiniger, ande-
re Reinigungsarbeiten (14, Ablö-
sung nach spätestens drei Mona-
ten), Küche (8), Kammer (2), Kes-
selhaus (2), Bücherei (2), Wagen-
wäscher und Beifahrer (2, im ge-
lockerten Vollzug), Waschküche 

Fremd- und Eigenbetriebe 
Metall-Stanzerei ( 40), Elektromo-
torenwickeln (8), Herstellung von 
Kerzenringen (1), Plastikmontagen 
(8), Schuhmacherarbeiten ( 11) 

Hilfstätigkeiten außerhalb der An-
stalt 
Beifahrer (1), Außenkommando 
"Scheuer": führt Auftragsarbeiten 
aus, z.B. Fensterputzen 

290 In der Anstalt Adelsheim gibt es auch heute ( 1989) keinen Insassen, der in einem Ausbil-
dungsverhältnis außerhalb der Anstalt steht. 

291 Von den 117 Adelsheimer Insassen unserer Stichprobe hatten 11 (9.4%), von den 79 
Schwäbisch Haller Insassen 19 (24,1 % ) Freigängerstatus. Allerdings könnte hier auch das 
etwas bessere Ausbildungsangebot in Adelsheim eine Rolle spielen, da bei Eignung des 
Insassen un~ vorhru:idenem ~usbil_dungsplatz eine Aus~ und Weiter~ild~~g i~ Vollzug in 
der Regel emer Fre1gängerh1lfstä11gke1t vorgezogen wud, vgl. Just1zmm1stenum Baden-
Württemberg 1985, S. 29. 
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Schul- und Ausbildungssituation in anderen 
Jugendstrafvollzugsanstalten des Inlandes 

Im Angebot schulischer Ausbildungsmaßnahmen gibt es keine großen Unter-
schiede zwischen den Jugendstrafvollzugsanstalten in der Bundesrepublik. Über-
wiegend werden, wie in den beiden untersuchten Anstalten, Hauptschulvorberei-
tungskurse und Elementar- bzw. Förderkurse angeboten. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, auch weiterführende Schulabschlüsse zu machen und an Fern-
ausbildungskursen teilzunehmen.292 

Wegen der zunehmenden Zahl von Ausländern in den Jugendstrafvollzugsanstal-
ten finden neuerdings auch Sprachkurse in den Anstalten statt. 

Bei der beruflichen Bildung sind Differenzen in der Angebotsvielfalt zu erken-
nen. Kennzeichnend für alle Anstalten ist die Orientierung an - im weiteren Sinne 
- handwerklichen Berufen, wobei der Metallbereich, legt man die Gesamtzahl der 
Ausbildungsplätze zugrunde, einen Schwerpunkt darstellt.293 Nur vereinzelt sind 
Lehrausbildungsstätten eingerichtet, die dem Bereich 'Wirtschaft und Verwal-
tung' zugeordnet werden können und insoweit auch aktuelle Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt nachvollziehen. So wird in der hessischen Jugendvollzugsan-
stalt Rockenberg in einem Grundlehrgang zum Datentypist und Operator ausge-
bildet. Ferner finden dort Programmierkurse und Ausbildungen zum Bürokauf-
mann statt.294 

7.3. Ausbildungs- und Arbeitssituation in den Jugend-
strafvollzugsanstalten des europäischen Auslandes 

Für den Vollzug freiheitsentziehender Sanktionen bei Jugendlichen in Österreich 
ist, sofern die Strafzeit sechs Monate übersteigt, die Sonderanstalt Gerasdorf 
zuständig. Kürzere Freiheitsstrafen werden in den Gefangenenhäusern der Ge-
richtshöfe vollzogen. 

Ähnlich wie in anderen Anstalten liegt der Schwerpunkt des Schulunterrichts in 
der Behebung von grundlegenden Kenntnismängeln. Seit November 1982 wird 
ein Vorbereitungskurs zur Ablegung der Hauptschulabschlußprüfung durchge-
führt. 

292 Vgl. die Darstellung bei St enger 1984, S. 51 ff. 
293 St enger 1984, S. 71. Aktuellere Materialien zu den einzelnen Jugendstrafvollzugsanstalten 

zeigen, daß sich in der Angebotsstruktur, von Ausnahmen abgesehen, wenig geändert hat. 
294 Diese Angaben sind den Informationsmaterialien zur Anstalt Rockenberg entnommen 

worden. 
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Auch in den beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten sind keine wesentlichen Un-
terschiede zu anderen Anstalten erkennbar. In den Lehrwerkstätten werden haupt-
sächlich handwerkliche Ausbildungsgänge angeboten. Der Berufsschulunterricht 
findet in der eigens für diesen Zweck in Gerasdorf eingerichteten Gewerblichen 
Berufsschule statt.295 

In der Schweiz existieren keine speziellen Jugendstrafanstalten. Ein von erwach-
senen Inhaftierten getrennter Strafvollzug ist in den sog. "Jugendzellen" möglich, 
die in die Amts-, Bezirks- und Kantonsgefängnisse integriert sind. Die Möglich-
keiten beruflicher Bildung sind dort sehr begrenzt. Überwiegend werden "Anleh-
ren" durchgeführt, die als Einführung in Industrie- und Handwerksberufe gedacht 
sind und der Berufsfindung dienen sollen. In den Werkstätten werden Arbeiten 
ausgeführt, die eine gewisse Qualifikation oder zumindest handwerkliche Fertig-
keiten erfordern. Die Mehrzahl der Insassen muß jedoch Hilfsarbeiten verrichten, 
d. h d l"f" . d . k 296 1e e er equa 1 1z1eren wu en. 
Ein großzügigeres Berufsbildungsangebot ist in den Erziehungsheimen zu finden, 
in die Jugendliche eingewiesen werden, deren persönliche und soziale Situation 
eine angemessene Erziehung, Schulung und Berufsausbildung durch ambulante 
Maßnahmen nicht mehr zuläßt. Das Lehrstellenangebot weist auch hier das be-
reits von anderen Anstalten bekannte Muster überwiegend handwerklicher Aus-
bildungsgänge auf. Vereinzelt werden auch kaufmännische Lehren angeboten 
(z.B. im Jugendheim Preles). Auch in den zur Aufnahme sozial auffälliger Ju-
gendlicher bestimmten Arbeitserziehungsanstalten wird auf berufliche Ausbil-
dung, wiederum im Bereich Handwerk, besonderer Wert gelegt.297 

Wie in anderen skandinavischen Ländern gibt es in Dänemark keine gesonder-
ten Strafvollzugsanstalten für Jugendliche. Besonders erwähnenswert im Zusam-
menhang mit Ausbildungs- und Unterrichtsmöglichkeiten sind die im Rahmen 
des sog. Skadhauge-Plans eingerichteten Versuchsanstalten. Angestrebt wurde 
eine Integration der Gefängnisinsassen in das normale Ausbildungssystem. Die 
Ausbildung findet nicht in der Anstalt, sondern in Schule und Werkstätten außer-
halb statt, es sei denn, Sicherheitsgründe stehen dem entgegen. Dann kann auch 
innerhalb der Anstaltsmauern ausgebildet werden. Wichtiger Aspekt ist ferner die 
Vorbereitung und Planung der Ausbildung in der Untersuchungshaft durch Ge-

295 Vgl. Dearing I 985, S. 293 f., der die Situation in Gerasdorf umfassend beschreibt. 
296 Stratenwerth und Bernoulli 1983, S. 86 ff. 
297 Heine und Locher 1985, S. 107 ff. 
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spräche mit Anstaltspersonal und/oder Bildungs- und Berufsberater bzw. Arbeits-
proben des Häftlings. Insoweit wird eine möglichst ausbildungseffiziente Nut-
zung der gesamten Haftzeit angestrebt.298 

Die Ausbildungsmöglichkeiten in schwedischen Anstalten sind sehr unter-
schiedlich. Für die praktisch-theoretische Berufsausbildung sind die Schulbehör-
den und Arbeitsämter gemeinsam verantwortlich. Gelegenheit zu qualifizierter 
Berufsausbildung bieten nur drei Vollzugsanstalten mit insgesamt 65 Ausbil-
dungsplätzen. Insassen der offenen Reichsanstalt Tillberga und der geschlossenen 
Reichsanstalt Skogome werden versuchsweise mit marktgerecht entlohnter Ar-
beit beschäftigt.299 

Die Insassen der "youth custody centres" und der "detention centres" in England 
und Wales, in denen Jugendstrafen vollzogen werden, sind zur Teilnahme an 
einer bestimmten Zahl von Unterrichtsstunden pro Woche verpflichtet, für junge 
Strafgefangene über 18 Jahren ist die Teilnahme freiwillig. Berufliche Ausbil-
dung mit externem Abschluß kann stattfinden, außerdem auch höhere Schulbil-
dung und die Teilnahme an Fernkursen. Über die vorhandenen Kapazitäten und 
die Auslastungsquoten gibt es wenig Material, da in den offiziellen Jahresberich-
ten bei den Teilnehmern an Ausbildungsmaßnahmen nicht zwischen Jugendli-
chen und Erwachsenen getrennt wird.300 

In Italien fungieren als Jugendstrafanstalten die sog. Gefängnisschulen (2 Ge-
fängnisschulen in ganz Italien), die von der Bezeichnung her zwar besondere 
Ausbildungsangebote oder zumindest Ausbildungsschwerpunkte erwarten lassen, 
sich aber diesbezüglich von den Anstalten anderer Länder kaum unterscheiden. 
Schwerpunkt der Behandlung sind schulische und berufliche Ausbildung, Arbeit 
und Religion.301 

298 Eine genaue Beschreibung des "Skadhauge- Plans". der Umsetzung und der Erfolgsquoten 
15ebenAndersen u.a. 1982, ferner Bernhardt 1984. Externe Ausbildung wird zum Teil auch 
m bundesdeutschen Jugendstrafanstalten praktiziert. So nahmen von 95 jungen Gefange-
nen ( 1988) der Jugendanstalt Vechta-Falkenrott 31 an einer schulischen oder beruflichen 
Maßnahme außerhalb der Anstalt teil, Große Boes 1988, S. 136. 

299 Vgl. zu Freiheitsstrafe und Strafvollzug bei Jugendlichen in Schweden, Cornils 1985, 
S. 497 ff., insbesondere zu Arbeit und Ausbildung, S. 521 ff. 

300 Vgl. insgesamt zur Situation des Jugendstrafrechts in England und Wales, Huber 1985. 
S. 669 ff., zur Ausbildungssituation, S. 725 f. 

301 Vgl. Picotti, de Strobel 1985, S. 956 f. 
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7.4 Ausbildungs- und Arbeitssituation in außer-
europäischen Staaten 

In nordamerikanischen Studien, die sich mit dem Einfluß von Ausbildungs-
maßnahmen oder Arbeitsprogrammen auf die Rückfälligkeit befassen, wird die 
Beschreibung der Maßnahmen, mithin die Implementation eines Maßnahmenpro-
grammes, oft vernachlässigt. 

Zur Grundausstattung einer Jugendanstalt scheint, jedenfalls dann, wenn es sich 
um eine geschlossene Anstalt handelt, eine schulische Einrichtung zu gehören. 
Neben der Schulausbildung wird auch der beruflichen Ausbildung große Bedeu-
tung beigemessen, die jedoch mit den Lehrausbildungen in europäischen Staaten 
nicht vergleichbar sein dürfte, da es eine entsprechende handwerkliche Tradition 
in den USA nicht gibt. Wie bereits von anderen Ländern berichtet, werden über-
wiegend "blue collar"-Berufsausbildungen angeboten. Außerdem wird Arbeit 
hoch eingeschätzt,302 auch insoweit sind die Verhältnisse dort mit den europä-
ischen vergleichbar. Eine detaillierte Regelung gibt es für die kalifornischen Ju-
gendanstalten. Eine allgemeine Arbeitspflicht ist vorgesehen, ferner wird be-
stimmt, für welche Arbeiten außerhalb der Anstalt Jugendliche herangezogen 
werden können und wie mit der Bezahlung, die der Jugendliche erhält, verfahren 
werden soll. Grundsätzlich muß Arbeit das Ziel haben, den Jugendlichen weiter-
zubilden und seine Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt nach Entlas-
sung zu erhöhen, demgegenüber sollen Gründe wie Selbstversorgung der Anstalt 

dG . ·1 .. k 303 un ewmnerz1e ung zuruc treten. 

Erwähnenswert ist die sog. "Gien Mills School" (Philadelphia): eine durch Frei-
zügigkeit gekennzeichnete Jugendstrafanstalt, in der vor allem den schulischen 
Maßnahmen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Angeboten werden "basic 
education", "vocational training", College-Vorbereitungskurse und vorwiegend 
handwerklich-berufliche Ausbildungsgänge.304 • 

7 .S Gesamtbewertung 

Eine Bewertung der Ausbildungs- und Arbeitssituation in den Jugend(strafvoll-
zugs)anstalten muß sich an den Zielen schulischer und beruflicher Bildungsmaß-
nahmen orientieren. Dazu gehören die Behebung von Bildungsdefiziten, die be-
rufliche Qualifizierung, die Erziehung durch Ausbildung und Arbeit, somit insge-

302 Wobei Beschäftigung des Insassen, Verbesserung der Arbeitsweise und der Arbeitshal-
tung als auch ökonomische Aspekte eine Rolle spielen, Maguire u.a.1988. 

303 Vgl. Albrecht 1986, S. 1211 ff. 
304 Eine kurze Beschreibung der Anstalt geben Dubnov u.a. 1986. 
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samt die Verbesserung der Re- bzw. Integrationsmöglichkeiten in den Arbeits-
markt und als übergeordnetes Ziel die Vermeidung erneuter Straffälligkeit. 

Wird zunächst grundsätzlich die Eignung der Maßnahmen für die Verwirkli-
chung der intendierten Ziele angenommen - was angesichts der sie begründenden 
Voraussetzungen, wie Lernwilligkeit und -fähigkeit der Insassen, vorhandene Zu-
gangsmöglichkeiten für ehemalige Inhaftierte in den Arbeitsmarkt, die mit der 
Mehrung der Chancen im Vollzug korrespondieren müßten, nicht ohne weiteres 
geschehen kann-, sind unabhängig von diesen Zweifeln Bedenken anzumelden. 
Die elementare schulische Ausbildung ist in den meisten Anstalten durch eine 
Grundausstattung an angebotenen Maßnahmen gewährleistet, die angesichts 
primär zu behebender Defizite, wie dem Fehlen jeglichen Schulabschlusses, er-
forderlich ist und zugleich auf Nachfrage stoßen dürfte. Weiterführende schuli-
sche Bildungsmöglichkeiten, die für eine Minderheit bereits besser vorgebilde-
ter Inhaftierter in Frage kommen könnten, werden zumindest teilweise angeboten, 
jedoch erscheint die Teilnahme bzw. die Anregung einer solchen Maßnahme 
schwieriger, was sowohl mit geringem Interesse, aber auch mit unzureichender 
Motivierung seitens der Anstalt bzw. dem Fehlen formeller Voraussetzungen, wie 
zum Beispiel der Genehmigung Jes Anstaltsleiters (für Fernlehrgänge) zusam-
menhängen könnte. Darüber hinaus müßten bei einigen Anstalten, sofern entspre-
chende Ausbildungsangebote nur außerhalb der Anstalt wahrgenommen werden 
können, Sicherheitsaspekte zurücktreten. Berufliche Ausbildungsmöglichkeiten 
sind in einigen Ländern nur unzureichend vorhanden. Oft werden nur sog. Be-
rufsfindungslehrgänge angeboten, die zwar gewisse Fertigkeiten vermitteln kön-
nen, den Namen aber nicht verdienen,-da in der Regel nur ein Lehrgang mit einer 
bestimmten beruflichen Orientierung stattfinden kann. Berufsvorbereitende Maß-
nahmen, die für eine zukünftige Ausbildung oder auch eine Hilfstätigkeit grund-
legende Fertigkeiten vermitteln, sind, sofern Zertifikate ausgestellt werden, für 
die Unterstützung einer späteren Lehrstellen- oder Arbeitssuche grundsätzlich 
geeignet. In den Lehrausbildungsstätten werden, sofern entsprechende Einrich-
tungen vorhanden sind, überwiegend Industrie- und Handwerksberufe erlernt. Für 
den Dienstleistungs-, kaufmännischen, Verwaltungs- und EDV-Bereich gibt es 
kaum Ausbildungsangebote. Insgesamt scheinen die Vollzugsverwaltungen kaum 
oder sehr spät auf strukturelle Veränderungen in der Berufsnachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt zu reagieren. 
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8. Projektbeschreibung und methodisches Vorgehen 

8.1 Datengrundlage 

Für die Erhebung der vorinstitutionellen Biographie und des Haftverlaufes wird 
in dieser Studie auf Daten zugegriffen, die im Rahmen eines 1980 begonnenen 
Forschungsprojektes am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Strafrecht zum Haftverlauf jugendlicher Strafgefangener erhoben worden 
sind. Zusätzlich wurden für die Erhebungsgesamtheit Auszüge aus dem Bundes-
zentralregister angefordert, um Rückfälligkeit und Legalbewährung für die Zeit 
nach der Entlassung aus der zu untersuchenden Haft darstellen zu können. 

Das Datenmaterial des Haftverlaufprojektes305 ermöglichte eine umfassende An-
alyse der sozial- und legalbiographischen Variablen sowie des gesamten Haftver-
laufs. Bezüglich einzelner Vollzugsbereiche, etwa der Umsetzung der Maßnah-
men im Ausbildungs- und Arbeitsbereich, ist die Datengrundlage jedoch lücken-
haft, da diese Fragestellung im ursprünglichen Forschungsdesign nicht zentral 
war.306 Diesem Nachteil steht der Vorteil des frühen Erhebungszeitpunktes ge-
genüber. Dadurch ist gewährleistet, daß für die Beobachtung der Rückfälligkeit 
ein ausreichender Zeitraum zur Verfügung steht und somit Haftverlaufs- und 
Rückfallanalyse verbunden werden können. 

8.1.1 Beschreibung des Forschungsprojektes 
"Haftverlauf im Jugendstrafvollzug" 

Anlaß für die Durchführung des Projektes war ein von dem Gremium zur "Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und Praxis auf dem Gebiet des Jugendstrafvoll-
zuges" initiiertes Forschungsprogramm, das verschiedene Projektstufen zur Des-
kription und Analyse des Jugendstrafvollzuges und zur Evaluation von Vollzugs-
interventionen vorsah. 307 Im ersten Projektteil wurde durch Befragung der in 
einem bestimmten Zeitraum neu aufgenommenen Insassen (sog. Zugänge) der 

305 Vgl. zur Projektplanung und -durchführung Lamp und Ganz 1984, S. 279 ff. 
306 Hierunter leidet auch der theoretische Teil der Arbeit. Der Erhebung ging hinsichtlich der 

hier behandelten Fragestellungen kein theoretisches Konzept voraus. 
307 Vgl. hierzu G rüb/1981. 
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Jugendvollzugsanstalt Adelsheim die Gefangenenpopulation nach Merkmalen der 
Sozialisation und der "kriminellen Karriere" beschrieben. 308 Wesentlicher Unter-
suchungsgegenstand der zweiten Projektstufe war zunächst die Interaktion zwi-
schen Insassen und Vollzugsstab.309 Später wurde er um eine Analyse des ge-
samten Haftverlaufes erweitert.310 Ein Schwerpunkt dieser Haftverlaufsstudie 
bildete die Überprüfung einer "relativ einfachen Theorie abweichenden Verhal-
tens von Diekmann und Opp (1979)"311 anhand der Regelverletzungen der Insas-
sen im Vollzug. Die im Rahmen dieses zweiten, erweiterten Projektteiles erhobe-
nen Daten bilden eine wesentliche Grundlage für die folgenden Analysen. 

Mit dem Konzept einer Verlaufsstudie ist ein Forschungsdesign verknüpft, das 
den Zeitfaktor angemessen berücksichtigt. Im wesentlichen wurden zwei Arten 
von Längsschnittanalysen durchgeführt: 

• Ein Panel-Design mit drei Erhebungszeitpunkten, 

• ein Lebenslauf-Design, das bestimmte Ereignisse im Haftverlauf kalendermä-
ß. rfaß 312 1g genaue t. 

8.1.2 Probleme des Panel-Designs 

Das Panel-Design ist ein verbreitetes Verfahren aus dem Bereich der Längs-
schnittstudien, mit dem genau definierte Personengruppen in zumeist regelmäßi-
gen Abständen hinsichtlich der gleichen Fragestellung untersucht werden.313 Ein 
Problem derartiger Panel-Studien ist die Panelsterblichkeit.314 Gerade in Ver-
laufsanalysen des Jugendstrafvollzugs muß, angesichts der relativ kurzen lnhaf-
tierungszeiten, mit einem Ausfall an Befragten gerechnet werden, es sei denn, die 
Befragungsintervalle wären entsprechend kurz bemessen. Dies hätte bei einem 
Panel-Design mit drei Befragungszeitpunkten, wie dies in der vorliegenden Stu-
die der Fall war, zur Folge, daß nur die Kurzstrafigen zu Beginn, Mitte und Ende 
der Haft, Insassen mit längerer Haftdauer zu Beginn und zweimal in der Haftmit-

308 Vgl. hierzu die von K upke und K ury bzw. Kury veröffentlichten Sozialstatistiken der Jahre 
1977'. 1978 und 1979. lnsgesamt wurden Zugänge des zweiten Halbjahres 1976 bis zum 
zweiten Halbjahr 1979 erfaßt. 

309 Vgl. Brauns-Hermanns 1980. 
310 Vgl. Lamp und Ganz 1984, S. 282. 
311 Lamp und Ganz 1984, S. 286. 
312 LampundGanz1984,S.287. 
313 Vgl. hierzuKromrey 1983, S. 209,320, femerFriedrichs 1984, S. 365 ff. 
314 Vgl. Friedrichs 1984, S. 369. Kromrey 1986, S. 209 empfiehlt daher mit einer relativ 

großen Stichprobe zu arbeiten, da Ausfälle einkalkuliert werden müßten. 
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te befragt würden. Zwangsläufig stellte daher die Haftdauer in dieser Untersu-
chung ein Selektionskriterium dar. Darüber hinaus führten andere Ereignisse in 
der Haft zu einem Ausfall der Befragten, etwa Nichterreichbarkeit wegen Aus-
gang, Urlaub, Freigang oder Teilnahme an Freizeitveranstaltungen innerhalb der 
Anstalt.315 Nur selten war die fehlende Bereitschaft, weiter an der Untersuchung 
teilzunehmen, Grund für den Ausfall. Soweit Verlaufsdaten ausgewertet werden, 
müßte mithin die Stichprobe auf die Insassen reduziert werden, die zu allen drei 
Erhebungszeitpunkten befragt werden konnten.316 Da, bezogen auf die einzelnen 
Items, das Antwortverhalten sehr unterschiedlich war, hätte dies teilweise zu 
einer hohen Zahl von fehlenden Werten geführt. Um das Selektionsmerkrnal der 
Haftdauer auszuschließen, mit dem nicht nur unterschiedliche Einweisungsdelikte 
und vorinstitutionelle kriminelle Auffälligkeiten, sondern auch spezifische Haft-
biographien verknüpft sein können, werden nur die Insassen, die zum dritten 
Befragungszeitpunkt geantwortet haben, in die Verlaufsanalyse einbezogen. So-
mit sind auch Insassen in dieser "reduzierten Stichprobe" enthalten, die bei der 
ersten und/oder der zweiten Befragung nicht teilgenommen hatten. Insoweit dürf-
te es sich jedoch überwiegend um Ausfallgründe handeln, die sich zufällig aus 
der Haftsituation ergeben haben. 

Neben der Befragtenmortalität sind zum Panel-Design noch zwei weitere Pro-
blempunkte zu nennen: der Paneleffekt und die Punktualität der Erhebungen. 
Als Paneleffekt wird der Einfluß bezeichnet, den die wiederholten Befragungen 
auf die Einstellungen des Befragten ausüben. Um dem entgegenzuwirken, werden 
z.B. in der Marktforschung "statistische Zwillinge" eingesetzt, d.h. es findet ein 
partieller Austausch der Befragten statt, oder es werden Kontrollgruppen gebil-
det. In der vorliegenden Studie war dies nicht möglich.317 Auch wenn das Panel-
Design im Vergleich zur Querschnittanalyse Aussagen über Veränderungen zu-
läßt, bleiben doch viele Prozesse wegen der geringen Zahl von Meßzeitpunkten 
unberücksichtigt. Das Lebenslauf-Design (Aktenanalyse), mit dem jede Verände-
rung im Zeitablauf registriert wird, stellt insoweit eine sinnvolle Ergänzung 
dar.318 

Als Erhebungsverfahren wurden im Rahmen des Panel-Designs mündliche und 
schriftliche Einzelbefragungen durchgeführt. 

Wesentliche Informationen zum Haftverlauf stammen aus der Aktenanalyse. Die 
jeweils eingesetzten Instrumentarien werden im folgenden näher beschrieben. 

315 Die Befragungen fanden jedoch überwiegend abends statt, um möglichst viele Insassen 
antreffen zu können. · 

316 Vgl.hierzuHo/m1979. 
317 Vgl. zu diesem Problem Friedrichs 1984, S. 369,Armingerl 979. 
318 Lamp und Ganz 1984, S. 287. 
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Die Darstellung des Verfahrens zur Erhebung der Bundeszentralregisterdaten ist 

dem vierten Teil der Arbeit, der Rückfallanalyse, vorangestellt. 

8.2 Das Verfahren der Aktenanalyse 

8.2.1 Realität, Aktenführung und Aktenrealität 

Die Aktenanalyse ist in der Strafvollzugsforschung ein gebräuchliches, wenn 

auch nicht unumstrittenes Erhebungsverfahren.319 Während in Befragungen "di

rekte Informationen" gewonl)en werden, handelt es sich bei Daten aus Aktenan

alysen um eine Sammlung von Informationen aus "zweiter Hand" bzw. eine 

Dokumentation von Ereignissen. Inwieweit mit den aus den Akten erhobenen 

Daten "Realität" abgebildet werden kann, hängt vom Vorgehen der aktenprodu

zierenden Instanz und den die Aktenführung bestimmenden Regelungen ab. Der 

Anspruch, aus den Akten könne unmittelbar ein Sachverhalt, so wie er sich 

zugetragen hat, rekonstruiert werden, ist damit nicht einlösbar, da nur mit diesen 

Zusatzinformationen die Frage beantwortet werden kann, inwieweit lückenlos 

dokumentiert wurde bzw. welchen Gesetzmäßigkeiten ein selektives Vorgehen 

bei der Informationssammlung folgte.
320

Die Aktenordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Führung von Gefangenen

personalakten geben Hinweise auf den Sollzustand.321 Ob entsprechend den Re

gelungen verfahren wurde, kann ohne Zusatzwissen nicht beurteilt werde_!}. Steht, 

wie in den meisten Fällen, dieses Zusatzwissen nicht zur Verfügung, muß man 

sich mit dem registrierten "Abbild" der Realität zufrieden geben und dies bei der 

Interpretation der Ergebnisse beachten. 

Ein Informationsverlust ist dabei insoweit nicht zu befürchten, als die in den 

Akten registrierten Daten wiederum eine ausschließliche Entscheidungsgrund

lage darstellen. Zutreffen könnte dies im vorliegenden Fall vor allem bei zu 

Beginn der Haft getroffenen Vollzugsentscheidungen, für die noch ein Informa

tionsdefizit besteht. Aber auch bei späteren Haftentscheidungen kann der Akten

inhalt entscheidungsrelevant sein, wenn der Entscheidungsträger aus den Akten 

den bisherigen Haftverlauf rekonstruiert, um Informationen über die Haftbiogra

phie zu erhalten, und diese Informationen entscheidungserheblich wurden. Für 

319 Vgl. hierzu Schumann 1985, S. 180,Dölling 1984, Brusten 1984, ferner Karstedt-Henke 
1982. 

320 Vgl. zur "Konstruktion von RealitätinJustizakten",Hermann 1987, S. 44f. 
321 Die Regelungen in der Vollzugsgeschäftsordnung zur Führung der Personalakten über den 

Gefangenen sind nicht sehr detailliert, vgl. insbesondere Nr. 58 ff. VGO. 
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die Analyse solcher Entscheidungsprozesse wäre eine Beschränkung auf die Ak-
tendaten geboten. 

Ein weiteres Problem des Erhebungsverfahrens ist die "Aktenwahrheit". Ein 
Kriterium für die Übernahme von Informationen kann die Legitimation getroffe-
ner Entscheidungen sein.322 Sie führt möglicherweise dann zu einer verzerrten 
Wiedergabe von Entscheidungsprozessen, wenn die tatsächlichen Kriterien der 
Entscheidungsfindung rechtlich unzulässig sind oder wesentliche Aspekte unbe-
achtet blieben. Andererseits kann dieses Legitimationsbedürfnis ein Garant für 
die lückenlose Dokumentation der Entscheidungen der Vollzugsinstanzen sein, 
vor allem dann, wenn sie Außenwirkung entfalten, wie bei der Lockerungs- und 
Urlaubsgewährung. 

Trotz der erwähnten Nachteile ist die Aktenanalyse ein geeignetes Verfahren, um 
Daten der familialen, schulischen und beruflichen Sozialisation sowie des Haft-
verlaufes der Insassen zu erheben. Allerdings müssen bei der Deskription und der 
Interpretation der Analyseergebnisse die genannten Probleme beachtet wer-
den. 323 

8.2.2 Aktenaufbau und Erhebungsverfahren 

Zur Auswertung wurde ein Erhebungsinstrument entwickelt, das sich in seiner 
Gliederung an dem Aufbau der Gefangenenpersonalakten orientiert. 

Im ersten Abschnitt werden die für die Erhebung erforderlichen Kenndaten, wie 
Probandennummer, Angaben zur Person des Codierers, zum Zeitpunkt der Aus-
wertung u.ä. angegeben. 

Der zweite Abschnitt enthält Angaben zu den in der 1. Heftnadel der Akte aufge-
führten Daten. Überwiegend handelt es sich dabei um persönliche Daten des 
Insassen, die von den für die Aktenführung zuständigen Mitarbeitern erfragt und 
in Formblätter eingetragen wurden. Aufgeführt sind u.a. 

• personen- und statusbezogene Daten, 
• Angaben zu Vorstrafen, 
• Angaben zum Ausbildungsstand und zur ausgeübten Tätigkeit vor Haftantritt, 
• Festnahme- und Zuführungsdatum, Zeitpunkt der Entlassung und Entlas-

sungsart, 

322 Vgl. Dölling 1984, S. 270. 
323 Für die Deskription des abweichenden lnsassenverhaltens bedeutet dies z.B., daß nur die 

Regelverletzungen berichtet werden können, die entdeckt, gemeldet und registriert wur-
den. 
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• Angaben zu Urlaub und Ausgang, 
• die Ergebnisse der Zugangsuntersuchung mit Ausbildungswunsch und detail-

lierteren Auskünften über den Schul- und Ausbildungsstand, 
• Daten zur Einweisungsverfügung, insbesondere zu den im Vollzugsplan vor-

geschlagenen Vollzugsinterventionen. 

Während im vorgenannten Abschnitt von der Anstalt erfragte Informationen er-
faßt wurden, sind im dritten Teil Daten gesammelt, die überwiegend von voll-
zugsexternen Informationsquellen stammen. Dabei handelt es sich vor allem um 
Urteile, JGH-Berichte, Persönlichkeitsbeurteilungen und sonstiges über die Insas-
sen angesammeltes Aktenmaterial (z.B. über Heimaufenthalte). 

Im einzelnen konnten damit folgende biographische Variablen erfaßt werden: 

• Wechsel der Erziehungspersonen bzw. Lebensgruppen, 
• Ausbildungs- und Arbeitsverlauf und 
• Auffälligkeiten und Normbrüche bis zur aktuellen Inhaftierung.324 

Im vierten Abschnitt wurden Daten zu Haftereignissen, zu Haftentscheidungen 
und zur Inhaftierungszeit erhoben: 

• Beschäftigungssituation während der Inhaftierung, 
• allgemeine Antragstellungen, Entscheidungen über Anträge, 
• Verlegungen innerhalb der Anstalten bzw. Überstellungen in andere Anstal-

ten, 
• Anträge auf Ausführung, Ausgang, Freigang, Urlaub und Entscheidungen 

über diese Anträge, 
• Arbeits- und Schulverweigerungen, Disziplinarverfahren und Pflichtverstöße, 
• Beschwerden, 
• Besuche, 
• Entlassungssituation. 

Bei allen Lebenslaufvariablen, zu denen auch die der Inhaftierung gehören, wur-
den die Datumsangaben mit aufgenommen, um den zeitlichen Ablauf nachvoll-
ziehen zu können. 

324 Mit "aktueller" Inhaftierung ist die hier untersuchte Haft gemeint. 
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8.3 Die Interviews 

Aus den Akten kann der offiziell registrierte Haftverlauf erhoben werden. Sub-
jektive Einschätzungen des Insassen, Bewertungen von Haftereignissen und 
von Haftentscheidungen sind darin kaum zu finden. Die Befragung der Insassen 
stellt insoweit eine wichtige Ergänzung dar. 

Die ausgewählte Untersuchungsgruppe wurde zu drei Befragungszeitpunkten 
mündlich und schriftlich interviewt. Geplant war, die Gefangenen zu Beginn, 
Mitte und Ende der Haft zu befragen. Wegen der unterschiedlichen Inhaftierungs-
zeiten konnte dies nicht realisiert werden. Ausfälle bei den Interviewern und 
Interviewerinnen erschwerten zusätzlich das Einhalten der zeitlichen Planung.325 

Die Differenz zwischen erster und zweiter Befragung betrug durchschnittlich 126 
Tage, zwischen zweiter und dritter Befragung 132 Tage. Gemessen an den jewei-
ligen Haftzeiten waren nach dem Erstinterview im Mittel 8%, nach dem Zweitin-
terview 45% und nach dem Drittinterview 67% der Haftzeit vergangen. Die 
individuellen Phasenwerte der Befragungstermine streuen allerdings erheb-
lich.326 

Die Erhebungsinstrumente bestehen aus einem ersten Teil mit weitgehend "of-
fenen" Antwortmöglichkeiten und einem zweiten Teil mit Antwortvorgaben. Bei 
einigen Fragen fanden Rating-Skalen Verwendung. Im offenen Interview wurden 
zunächst Fragen zum Ersteindruck von der Anstalt, zum Gefängnisalltag, zu Ver-
legungen und Umstellungsschwierigkeiten gestellt. Weitere Themen sind Bedürf-
nisse der Insassen, Befriedigung von Bedürfnissen, Konsequenzen bestimmter 
Handlungen, Urlaub, Ausgang, Ausbruchsversuche, Entlassungsaspekte und der 
für unsere Fragestellung zentrale Bereich der Bildung, Ausbildung und Arbeit. 
Wesentliche Fragen des "standardisierten" Interviews betreffen die Kontaktstruk-
turen innerhalb der Anstalt und andere für die Überprüfung der Anomietheorie 
wichtige Items.327 

In der zweiten und dritten Phase wurden, abgesehen von den Fragen zur Entlas-
sungssituation und Entlassungsvorbereitung, weitgehend identische Instrumen-
te verwendet. Um möglichst viele Insassen über Entlassungsaspekte befragen zu 
können, sind bereits in der zweiten Welle entsprechende Fragen aufgenommen 
worden. In der dritten Welle finden sich alle Entlassungsfragen in einer Art 
Anhang zum eigentlichen Interview. Bei einigen Fragen war es sinnvoll, sie nur 
(Ersteindruck von der Anstalt) oder noch nicht (Entlassungsfragen) bei der ersten 

325 LampundGanz1984,S.291. 
326 Lamp und Ganz 1984, S. 291. 
327 Dieser Projektteil ist nunmehr Untersuchungsgegenstand einer separaten Studie, die von 

0 rtmann durchgeführt wird. Ergebnisse hierzu sind für 1991 zu erwarten. 



110 8. Kapitel 

Befragungswelle zu stellen. Insoweit weicht das hierfür eingesetzte Instrument 
von den folgenden ab. 

Auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Items wird an dieser Stelle ver-
zichtet, da für die vorliegende Analyse nur Teile ausgewertet wurden. Sie werden 
an den Stellen beschrieben, wo sie Berücksichtigung finden. 

8.4 Bildung der Untersuchungsgruppe 

Ausgangspunkt für die Bildung der Erhebungsgesamtheit sind die von Lamp u.a. 
in der Studie zum "Haftverlauf von Jugendstrafgefangenen" erfaßten 276 Zugän-
ge, die in der Zeit vom 10. März bis zum 10. Juli 1981 in die zentrale Zugangsab-
teilung des baden-württembergischen Jugendstrafvollzugs der Jugendstrafvoll-
zugsanstalt Adelsheim aufgenommen wurden. 

Da sämtliche Zugänge einbezogen wurden, handelt es sich strenggenommen um 
keine Zufallsstichprobe einer angebbaren Grundgesamtheit. Eine solche würde 
dann vorliegen, wenn z.B. nur jeder zweite Zugang innerhalb eines ausgewählten 
Zeitraumes berücksichtigt worden wäre. Bei diesem Verfahren hätte jedoch ein 
längerer Zugangszeitraum einbezogen werden müssen. Damit wären Schwierig-
keiten hinsichtlich der Befragungszeitpunkte aufgetreten, die in diesem Fall sehr 
breit streuen müßten, oder aber die Insassen hätten nicht zu den beabsichtigten 
Haftzeiten (Beginn, Mitte, Ende der Haft) befragt werden können. Da es keine 
Anhaltspunkte für monatsspezifische Unterschiede bei den Zugängen und, daran 
anknüpfend, für vom Zugangsmonat abhängige Haftverläufe gibt, wurde auf eine 
breitere Streuung der Zugangszeiten verzichtet.328 

Von den erfaßten Zugängen waren 11 keine "echten", d.h. sie sind zum Zeitpunkt 
der Untersuchung aus einer anderen Anstalt nach Adelsheim verlegt worden. 
Weitere 56 Inhaftierte wurden im Laufe ihrer Haft nach§ 92 Abs. 2 JGG aus dem 
Jugendstrafvollzug herausgenommen, um ihre Strafe im Erwachsenenstrafvollzug 
zu verbüßen. Da der Effekt von Vollzugsinterventionen im Jugendstrafvollzug 
und die Rückfälligkeit der aus dem Jugendstrafvollzug Entlassenen untersucht 
werden sollen, sind die Herausgenommenen nicht berücksichtigt worden. Von 
den verbliebenen 209 Insassen fielen weitere 13 aus, die mehr als zwei Jahre in 
Haft waren. Deren Gefangenenpersonalakten wurden nicht mehr beschafft, da die 
Erhebung zum Zeitpunkt ihrer Entlassung bereits abge.schlossen war.329 

328 Inwieweit Repräsentativität mit Blick auf andere Insassenpopulationen gewahrt ist, wird 
später behandelt. 

329 Vgl. hierzu Locher 1983, S. 1. 
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Die Untersuchungsgruppe umfaßt damit 196 Probanden, die zwischen dem 10. 
März und 10. Juli 1981 in die baden-württembergischen Jugendstrafvollzugsan-
stalten Adelsheim und Schwäbisch Hall eingewiesen wurden, die ihre gesamte 
Inhaftierungszeit in einer der beiden Anstalten verbracht haben und deren Gefan-
genenpersonalakten angefordert und bis 1983 beschafft werden konnten. 

Schaubild 1: Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe 

276 Neuzugänge vom 10.3. bis 10.07.1981 

11 "unechte" 
Zugänge 

2 Jahre Haft 

265 "echte" Zugänge 

56 Pbn. heraus-
genommen 

= in die Untersuchung einbezogen 

8.5 Auswertungsverfahren 

Die Datenverarbeitung und Auswertung erfolgte mit dem SPSSx-Programmpaket. 
Als bivariate Verfahren kamen der Chi2-Test (Nominalskalenniveau) und der 
T-Test (Intervallskalenniveau) zur Anwendung.330 

330 Das Signifikanzniveau wird der gängigen Verfahrensweise entsprechend angegeben: 
* Sigmfikant, p < .05, ** Sehr sigmfikant, p < .01, *** Hoch signifikant, p < .001. 
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Außer den bivariaten Verfahren (Chi2, T-Test) sind verschiedene multivariate 
Verfahren eingesetzt worden. Vor allem das Verfahren der Diskriminanzanalyse, 
ferner die Clusteranalyse, die Regressionsanalyse und die Kovarianzanalyse. 

An dieser Stelle sollen nur die Diskriminanzanalyse, die mehrmals angewendet 
wurde, und die Regressionsanalyse beschrieben werden mit dem Ziel, auch jenen 
dieses Verfahren zu verdeutlichen, die wenige Erfahrungen mit statistischen An-
alysen besitzen. Die Verfahren der Cluster- und Kovarianzanalyse werden, da sie 
in einem sehr spezifischen inhaltlichen Zusammenhang stehen, im jeweiligen 
Kontext behandelt. 

Diskriminanzanalyse: 

Die Diskriminanzanalyse ist eine Methode, mit der zwei oder mehrere vorgege-
bene Gruppen (abhängige Variable) hinsichtlich einer Vielzahl von Merkmalen 
(unabhängige Variablen), die mutmaßlich zwischen den Gruppen differieren und 
somit zur Unterscheidung der Gruppen beitragen können, untersucht werden. Ziel 
ist es, die Variablenkombination zu finden, die die bestmögliche Trennung der 
Gruppen ermöglicht. Ferner können Aussagen über die relative Bedeutung der 
einzelnen Merkmale für die Gruppendiskriminierung getroffen werden. Darüber 
hinaus wird die Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit der neue Probanden mit ent-
sprechender Merkrnalsstruktur den vorgegebenen Gruppen zugeordnet werden 
können.331 

Je nach Fragestellung werden verschiedene Teile der Erhebungsgesamtheit unter-
sucht: 

• die Teilnehmer und Nichtteilnehmer an Bildungs- bzw. Ausbildungsmaßnah-
men und weitere an dem Merkmal der Teilnahme orientierte Aufteilungen, 

• die Rückfälligen und die Nicht-Rückfälligen. 

Bei den abhängigen Variablen handelt es sich überwiegend um dichotome Aus-
prägungen (Zwei-Gruppen-Fall), nur in einem Fall ist die abhängige Variable 
nominal skaliert (Mehr-Gruppen-Fall). Bei den unabhängigen Variablen konnte 
das "strenge" Kriterium der Intervallskalierung nicht immer beachtet werden. 
Teilweise wurden nominalskalierte Daten zu binären "Dummy-Variablen" redu-
ziert. Dieses Verfahren wird allgemein als zulässig erachtet.332 Korrelierten zwei 

33 l Vgl. im einzelnen Backhaus u.a. 1987, S. 162 ff., sowie umfassend Klecka 1980. 
332 Backhausu.a.1987,S.168. 
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Variablen hoch miteinander, d.h. mit mehr als .60, wurde nur eine der beiden 
Variablen in die Analyse aufgenommen. 

Mit dem Kanonischen Korrelationskoeffizienten (CR) und dessen quadriertem 
Wert (CR2) wird die Trennkraft der geschätzten Diskriminanzfunktion beurteilt. 
CR2 gibt dabei den prozentualen Anteil der Varianz in der abhängigen Variablen 
an, den die Variablen erklären können. Damit entpricht er dem Bestimmtheitsmaß 
R2 bei der Regressionsanalyse. Wilks Lambda gibt Hinweise auf die Trennkraft 
der Variablen. Kleinere Werte bedeuten eine höhere Unterschiedlichkeit der 
Gruppen ("inverses Gütemaß"). Über Wilks Lambda ist eine statistische Signifi-
kanzprüfung der Diskriminanzfunktion möglich. 333 Mit den standardisierten 
Diskriminanzkoeffizienten (b) kann die relative Bedeutung der einzelnen unab-
hängigen Variablen gemessen werden.334 Die Klassifikationsquote ("Trefferquo-
te") gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die einzelnen Probanden mit unbe-
kannter Gruppenzugehörigkeit aufgrund der in die Diskriminanzfunktion aufge-
nommenen Variablen und ihren Ausprägungen der "richtigen" Gruppe zugeord-
net werden. Bei dieser Klassifikation der Probanden spielen Voreinstellungen bei 
der SPSSx-Prozedur eine Rolle, mit denen "a-priori"-Wahrscheinlichkeiten der 
Zuordnung vorgegeben werden können. Mit der Voreinstellung "Size" wird ein 
Proband mit höherer Wahrscheinlichkeit der größeren Gruppe zugewiesen, mit 
der Voreinstellung "Equal" ist die Wahrscheinlichkeit der Klassifikation in die 
eine oder andere Gruppe identisch. Für die zu berichtenden Analysen sind beide 
Voreinstellungen benutzt worden: "Equal" bei vergleichbaren Gruppengrößen, 
"Size" bei einer Verteilung der Probanden von ca. zwei zu eins. In Zusammen-
hang mit der Gruppenzuweisung der Probanden muß ferner auf einen Stichpro-
beneffekt hingewiesen werden, der zu einer überhöhten "Trefferquote" führt. Er 
tritt regelmäßig dann auf, wenn die Stichprobenbasis für die Klassifizierung und 
für die Schätzung der Diskriminanzfunktion identisch ist. Dieser Effekt könnte 
durch Teilung der Stichprobe für die Funktionsschätzung und für die spätere 
Klassifikation bereinigt werden.335 Ein Verfahren, das hier jedoch wegen der oft 
kleinen Gruppengrößen nicht durchgeführt werden konnte. 

Regressionsanalyse 

Auf eine ausführliche Beschreibung der Anwendungsvoraussetzungen und der 
Beurteilungsdimensionen bei der Regressionsanalyse kann verzichtet werden, da 

333 Backhausu.a.1987, S. 185. 
334 Backhausu.a. 1987, S. 187 ff. 
335 Backhausu.a. 1987, S. 183 f. 
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. d h.. fi . . . h A l rf h . 336 E es emes er am au 1gsten emgesetzten stat1st1sc en na yseve a ren 1st. s 
wird durchgeführt um 

zusammenhänge zwischen einer oder mehreren unabhängigen Variablen und 
der abhängigen V ariablne zu erkennen und zu erklären und 

• Werte der abhängigen Variablen zu schätzen bzw. zu "prognostizieren". 

Im Gegensatz zur Diskriminanzanalyse muß die abhängige Variable -und sollten 
die unabhängigen Variablen - metrisch skaliert sein. Binäre Variablen lassen sich 
jedoch wie metrische behandeln.337 Anhand des Beta-Wertes wird die Wichtig-
keit der unabhängigen Variablen für die Erklärung der abhängigen Variablen 
beurteilt. Mit dem multiplen Korrelationskoeffizienten (MultR) wird die Stärke 
des Zusammenhangs zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen 
Variablen mitgeteilt. Das Bestimmtheitsmaß R2 gibt den Anteil der Varianz in 
der abhängigen Variablen an, der mit den unabhängigen Variablen erklärt werden 
kann.338 

Die unabhängigen Variablen können mit ensprechender Prozeduranweisung 
(SPSSx-Programm) "schrittweise" oder "en-bloc" in die Analyse einbezogen wer-
den.339 

336 Backhausu.a.1981, S. 1. 
337 Backhausu.a.1987,S.2. 
338 Vgl. Backhausu.a.1981, S.18 ff., fernerumfassend Urban 1982. 
339 Welches Vorgehen angemessen ist, richtet sich nach der Fragestellung. Soll ein theoreti-

sches Modell überprüft werden, ist eine blockweise Einbeziehung der Variablen geboten. 



9. Beschreibung der Stichprobe 

Die Beschreibung der Stichprobe dient verschiedenen Zielen. Mit den vorinstitu-
tionellen Merkmalen340 werden die Input-Variablen mitgeteilt, d.h. jene als 
persönliche Kennzeichen manifestierten Ereignisse in der Biographie der Insas-
sen, die in den Vollzug "eingebracht" werden. Diese Variablen bilden zugleich 
die Grundlage für die "Repräsentativitätsprüfung", also für die Beurteilung, ob 
die Ergebnisse der Analysen bis zu einem gewissen Grad verallgemeinerbar sind. 
Dabei geht es um den Abgleich der Untersuchungspopulation mit Zugängen in 
die Jugendstrafvollzugsanstalt Adelsheim des Jahres 1978,341 ferner mit den In-
sassen aller bundesdeutschen Jugendvollzugsanstalten.342 Zusätzlich werden Da-
ten der Insassen der hessischen Jugendstrafvollzugsanstalten (1986) herangezo-
gen_343 

Ferner wird durch die vorinstitutionellen Daten mitgeteilt, was dem Vollzugsstab 
und den Entscheidungsträgern in der Anstalt zu Beginn der Haft an offiziell 
registriertem Wissen über die Insassen zur Verfügung stand. Für Entscheidun-
gen, die am Anfang der Haftzeit getroffen wurden, können diese Merkmale er-
heblich gewesen sein. Dieser Aspekt wird in den folgenden Kapiteln über die 
Zuweisung der Insassen zu den Vollzugsmaßnahmen und über den gesamten 
Haftverlauf behandelt. 

Datenquellen für die Stichprobendeskription sind die Gefangenenpersonalak-
ten, insbesondere die darin abgehefteten Urteile und die Berichte der Jugendge-
richtshilfe. Auf eine Ergänzung bzw. einen Abgleich der legalbiographischen 
Daten mit den erhobenen Registerauszügen des Bundeszentralregisters wurde 
verzichtet, da die Dokumentation des für die Vollzugsorganisation zu Haftbeginn 
verfügbaren Wissens im Vordergrund steht. 

Im einzelnen wurden folgende Merkmalsgruppen erfaßt: 

Sozialdaten und Sozialbiographie, 

Leistungsbereich, 

340 Wenn hier und im folgenden der Begriff "vorinstitutionell" verwendet wird, sind Ereignis-
se _gemeint, die zeitlich vor der hier zu untersuchenden Haft liegen. Auch vor diesem 
Zeitpunkt liegende, institutionelle Erfahrungen, wie Vollzugs-oder Heimaufenthalte, wer-
den dazu gezählt. 

341 Die Daten werden der "Sozialstatistik" für das Jahr 1978 entnommen. Datengrundlage 
hierfür waren Interviews von 409 Insassen. Diese Zahl entspricht etwa jedem zweiten 
Zugang des Jahres 1978, vgl.Kury 1979, S. 1. 

342 Datenquelle ist die Rechtspflegestatistik der Jahre 1981, 1982 und 1986. Für den Vergleich 
sind nur wenige Variablen verfügbar. 

343 Eine Übersichtstabelle wesentlicher Kennwerte der Untersuchungsgruppe und der ge-
nannten Vergleichsanstaltspopulationen ist am Schluß des Kapitels aufgeführt. 
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Legalbiographie und Vollzugserfahrungen, 

• Inhaftierungsdaten. 

9.1 Sozialdaten und Soziobiographie 

Das du_rchschnittliche Einweisungsalter der Insassen beträgt 19,4 Jahre. Der 
jüngste Proband war bei der Einweisung in die Anstalt 15 Jahre, der älteste 24 
Jahre alt. Jugendliche und Jungerwachsene stellen jeweils etwa ein knappes Fünf-
tel der Gesamtgruppe (17 ,9% und 17,4% ); die Heranwachsenden bilden mit 
knapp 65% die größte Gruppe.344 

Das Durchschnittsalter aller Insassen, die im Jahre 1981 über die zentrale Zu-
gangsabteilung Adelsheim in eine der beiden Anstalten eingewiesen wurden, ist 
mit 19,7 Jahren nur geringfügig höher345 als das unserer Untersuchungsgruppe. 
In diesem Zusammenhang muß erinnert werden, daß zu unseren 196 Insassen 
keine "Herausgenommenen" zählen, die natürlich das Durchschnittsalter erhöhen 
würden. Jünger ist unsere Stichprobe auch im Verhältnis zu den männlichen 
Insassen aller Jugendstrafanstalten in der Bundesrepublik. Das Verhältnis Ju-
gendliche, Heranwachsende und Jungerwachsene wird für den Stichtag 31.3.1981 
mit 11,2%, 53,1 % und 35,7%, für den Stichtag 31.3.1982 mit 11,7%, 53,9% nnd 
34,3% angegeben. 

Tabelle 5: Altersstruktur der Jugendstrafvollzugspopulationen/ 
Stichtag 31.3.1981, 31.3.1982 

Alter 31.03.81 31.03.82 

14-17 695 11,2% 771 11,7% 

18-20 3.307 53,1% 3.545 53,9% 

21 und mehr 2.222 35,7% 2.255 34,3% 

insgesamt 6.224 100,0% 6.571 100,0% 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Rechtspflege Fachserie 10, Reihe 1, 
Ausgewählte Zahlen für die Rechtspflege 1981 u. 1982, Wiesbaden 1983 
u. 1984 

344 Vgl. zur genauen Verteilung derJahrgänge Tabelle 6. 
345 Auskunft des Kriminologischen Dienstes. 
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Bei den Insassen aller Jugendstrafvollzugsanstalten sind die "Herausgenomme-
nen" mit eingeschlossen. Das Verhältnis zwischen den Altersgruppen verschiebt 
sich daher zugunsten der (Jung)Erwachsenen. 

Nur sehr wenige Insassen waren zum Zeitpunkt des Haftantritts verheiratet 
(2,6%) und hatten eigene Kinder (4,6%). Der Anteil der Verheirateten entspricht 
genau der Verheiratetenquote der am 3.11.1986 in den hessischen Jugendvoll-
zugsanstalten einsitzenden Inhaftierten.346 

Etwa jeder 10. Insasse wurde nichtehelich geboren.347 Lambropoulou, die in 
ihrer Studie auf dieselben Daten zurückgreifen konnte, weist nach, daß die nicht-
ehelich geborenen Insassen signifikant häufiger ihre Lebensgruppe gewechselt 
haben als die ehelich geborenen. Ferner ist die Gruppe derjenigen, die mindestens 
einmal in einem Heim untergebracht waren, bei den nichtehelich geborenen In-
sassen größer.348 

Die Variablen Lebensgruppenwechsel und Heimaufenthalt geben Hinweise auf 
die Stabilität der engeren sozialen Umgebung der Insassen. Jeder Wechsel der 
Haupterziehungsperson(en) und anderer (sozialer) Bezugssysteme wird gezählt. 
Dazu gehören Eltern, Großeltern und andere Verwandte, Heim-, Vollzugsaufent-
halte und eigenständige Lebensphasen. Ein Wechsel wird dann erfaßt, wenn ein 
Aufenthalt mindestens zwei Monate angedauert hat. Knapp ein Zehntel der Insas-
sen hat den sozialen Bezugsrahmen lümal und häufiger gewechselt, knapp 40% 
bis zu 3mal. Die Einweisung in eine Jugendarrest- oder Vollzugsanstalt war der 
häufigste Grund für einen Lebensgruppenwechsel. Bezogen auf die Gesamtzahl 
der Wechsel (948) kann ein knappes Drittel 29,5%) dieser Kategorie zugeordnet 
werden. Nur wenige Probanden begannen vor ihrer aktuellen Einweis_ung eine 
eitern-, verwandten- bzw. heimunabhängige Lebensphase (6% der Nennungen). 
Dieser Anteil an Veränderungen in der sozialen Situation entspricht etwa der 
Häufigkeit der Lebensabschnitte, in denen die Insassen keinen festen Wohnsitz 
mitteilen konnten. 

346 Vgl. Dünkel, Meyer-Velde 1989. 
347 Diese Quote ist etwa doppelt so hoch wie der Anteil an unehelich Geborenen der dem 

durchschnittlichen Alter der Insassen entsprechenden Geburtsjahrgänge 1960 bis 1962 mit 
6,3%, 6,0% und 5,7%. Statistisches Bundesamt 1964, S. 57. Das Merkmalder"unehelichen 
Geburt" wird trotz der oben genannten Bedenken noch aufgenommen. Wie der Zusammen-
hang mit der "Häufigkeit der Lebensgi:uppenwechsel" zeigt, war damit zumindest noch in 
den 60er Jahren eine Instabilität hinsichtlich der Bezugsgruppen verbunden. 

348 Vgl. Lambropoulou 1987, S. 139 f. Wie bereits an anderer Stelle dargestellt, ist das Merk-
mal der "ehelichen/nicht ehelichen" Geburt dann aussagekräftig, wenn zusätzliche Varia-
blen zur Familiensituation erhoben werden konnten. Diese Daten fehlen, in den folgenden 
Analysen wird diese Variable vernachlässigt. 
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Weitere Variablen, die auf instabile soziale Verhältnisse in der frühen Kindheit 
bzw. Jugend hinweisen, sind das Alter bei erster Heimeinweisung und die Häu-
figkeit der Heimaufenthalte. Wie erwartet, ist ein großer Teil ( 41,8%) der Insas-
sen mindestens einmal in einem Heim gewesen.349 Überwiegend handelte es sich 
um einen einmaligen Aufenthalt (65,9%), knapp 16% waren jedoch dreimal und 
häufiger in Heimen untergebracht. 

Schaubild 2: 

Familialer und sozialbiographischer 
Hintergrund 
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Die Daten zur familialen Sozialisation lassen instabile Entwicklungsbedingun-
gen der Insassen erkennen. Dokumentiert wird dies vor allem durch den hohen 
Anteil an Insassen, die mindestens einmal in ein Heim eingewiesen wurden. Aus 
der Anzahl der Lebensgruppenwechsel kann nur mit Einschränkungen auf eine 
inkonsistente Sozialisation geschlossen werden, da ein gewisses Maß an Verän-
derungen im familialen Bereich und in Zusammenhang mit der Ablösungsphase 
vom Elternhaus durchaus üblich ist. Einweisungen in Jugendarrest- und Voll-
zugsanstalten tragen nicht unerheblich zur Instabilität des sozialen Bezugsrah-
mens bei. 

349 Die 2.eitdauer der Heimaufenthalte konnte nicht genau rekonsturiert werden. 
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9.2 Leistungsbereich 

Der Schul-und Ausbildungsverlauf der Inhaftierten soll eingehend dargestellt 
werden, da er nach unseren theoretischen Überlegungen Anknüpfungspunkt für 
die Entscheidung ist, ob der Proband schulisch und/oder beruflich gefördert wer-
den oder ob er in die Produktionsbetriebe aufgenommen werden soll. 

Schaubild 3: 

Leistungsbereich und Arbeitslosigkeit 
vor Haftantritt 
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Jeder dritte Insasse hat keinen Schulabschluß. Knapp die Hälfte der Inhaftierten 
kann einen Hauptschulabschluß,350 beinahe ein Fünftel einen Sonderschulab-
schluß vorweisen. Nur drei Insassen haben die Realschule erfolgreich abgeschlos-
sen.351 In der Rangfolge der Gründe für Störungen im schulischen Bildungsbe-
reich stehen Lernschwierigkeiten und Schulverweis an erster Stelle. Nur 9mal 
führte eine Verhaftung oder ein Strafantritt zur Beendigung oder Unterbrechung 

350 Von den Insassen in Hessens Jugendvollzugsanstalten des Jahres 1986 können nur 37,3% 
einen Hauptschulabschluß vorweisen. 

351 Vgl. zur Schulbiographie der Insassen auchlambropo/ou 1987, S. 142 ff. Sehmehl 1980, 
S. 33, hat für seine delinquente Gruppe einen Anteil von 45% ohne Hauptschulabschluß 
errechnet, für die nichtdelinquente Vergleichsgruppe einen Anteil von 7%. 
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der Schulausbildung.352 Damit kann die Gesamtgruppe in eine Hälfte aufgeteilt 
werden, die einer grundlegenden oder weiterführenden schulischen Qualifikation 
bedarf, in eine zweite Hälfte, die grundsätzlich für eine berufliche Qualifikation 
in Frage käme. 

Entsprechend den fehlenden Voraussetzungen für berufliche Weiterbildung ha-
ben nur etwa 60% eine Lehrausbildung begonnen. Einen Lehrabschluß erreichte 
etwa nur jeder 10. Insasse (vgl. im einzelnen Schaubild3). 

Bei den Gründen für den Lehrabbruch nehmen Konflikte mit dem Lehrmeister, 
Lernschwierigkeiten u.ä. den ersten Platz ein. Immerhin 19mal mußte eine be-
gonnene Lehre wegen eines Strafantrittes _abgebrochen werden. Dabei kann es 
sich auch um frühere Inhaftierungen handeln. 

Mehr als die Hälfte der Insassen (46,1%) gab an, mindestens einmal vor Haftan-
tritt arbeitslos gewesen zu sein (vgl. im einzelnen Schaubild 3).353 

9.3 Legalbiographie und Vollzugserfahrungen 

Für die Beschreibung des legalbiographischen Hintergrundes werden das Alter 
bei der ersten registrierten Straftat (Einstiegsdelikt), die Art des ersten Delik-
tes, die Zahl der Vorstrafen, die Dauer der "kriminellen Karriere" und die 
Anzahl der Jugendstrafen berichtet. 

Im strafunmündigen Alter sind 2,6% erstmals registriert worden; gerade straf-
mündig (14 Jahre) bzw. 15 Jahre alt waren etwa 18%. Mehr als 50% der Insassen 
wurden mit 16 bzw. 17 Jahren erstmals auffällig, und immerhin beinahe jeder 
dritte Insasse ist erst mit 18 Jahren bzw. älter zum ersten Mal erfaßt worden. 

Nach den Ergebnissen der Sozialstatistik von 1978 waren bereits 25,3% der 
befragten Insassen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres auffällig gewor-
den.354 Die Daten sind jedoch angesichts unterschiedlicher Erhebungsmodalitä-
ten nur begrenzt vergleichbar. Während die Sozialstatistik aus Interviewdaten 
gebildet'wurde, sind die hier berichteten vorinstitutionellen Daten aus den Akten 
erhoben. Insoweit handelt es sich nur um offiziell registrierte Auffälligkeit, wäh-
rend bei einer Befragung auch Delikte erinnert werden, die nicht aktenkundig 
geworden sind. 

352 Zum Zeitpunkt der aktuellen Haft war nur noch ein Insasse als Schulpflichtiger registriert. 
353 Die Dauer der arbeitslosen Zeiträume konnte nicht ermittelt werden. 
354 Kury 1979, S. 52. 
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Erwartungsgemäß ist der größte Teil (65,8%) zuerst mit einem Eigentums- und 
Vermögensdelikt aufgefallen. An zweiter und dritter Stelle stehen Gewalt- bzw. 
Verkehrsdelikte (10,7%, 9,7%). Bei einem guten Drittel waren zum aktuellen 
Strafantritt bereits fünf und mehr Delikte registriert, bei knapp 40% drei bis vier 
Delikte, 23% waren ein- bzw. zweimal auffällig geworden. Die durchschnittliche 
Straftatenzahl beträgt 4,1 Delikte. 

Schaubild 4: 

Legalbiographische Merkmale 

Einstiegsalter: 
bis 13 Jahre 

14 bis 15 Jahre 17,9 
16 bis 17 Jahre 51 
18 bis 20 Jahre 26,5 
21 bis 23 Jahre 

Einstiegsdelikt: 
Gewaltdelikt 15,3 
Sexualdelikt 

Eig.Nenn.delikt 65,8 

Verkehrsdelikt 9,7 
Btm-Delikt 

Sonstiges Delikt 

Anzahl der Delikte: 
l bis 2 23 
3 bis4 39,8 
5 bis6 25,5 

7 und mehr 11,6 

0 10 20 30 40 50 60 70 

In der Sozialstatistik 1978 wird ein Durchschnittswert an Delikten bis zur aktuel-
len Einweisungsverurteilung von 2,5 mitgeteiit.355 Auch hier können die auffälli-
gen Differenzen mit den unterschiedlichen Datenquellen erklärt werden, wobei 
bezüglich der Anzahl der Aufälligkeiten mehr für die Genauigkeit der aktenmäßi-
gen Erfassung spricht. Da es sich um mehrere Ereignisse handelt und nicht, wie 
beim Alter der ersten Registrierung, um ein "einmaliges Datum", treten hier mit 
größerer Wahrscheinlichkeit Erinnerungslücken auf. Bei den Insassen des hessi-
schen Jugendstrafvollzugs wurden durchschnittlich drei Delikte gezählt. Bezugs-

355 Kury 1979, S. 53. 
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größe sind die Inhaftierten mit mindestens einer Vorstrafe (n=350). Die Bela-
stungsquote würde also noch leicht reduziert, wenn sämtliche am Stichtag einsit-
zenden Inhaftierten einbezogen würden.356 

Mit der Dauer der kriminellen Karriere wird die Zeit zwischen erster registrierter 
Abweichung und dem (aktuellen) Einweisungszeitpunkt in die Jugendvollzugsan-
stalt gemessen. Das Mittel liegt bei 2,7 Jahren. Etwa 80% der Insassen verteilen 
sich relativ gleichmäßig auf ein Jahr bis zu fünf Jahren. Auf einen über fünfjähri-
gen Zeitraum können knapp 9% der Insassen zurückblicken. Ein etwa gleich 
großer Anteil ist bis zum Haftantritt bereits viermal mit Jugendstrafe mit bzw. 
ohne Bewährung sanktioniert worden. Bei weniger als der Hälfte ( 42,9%) der 
Insassen wurde mit der nun zu verbüßenden Sanktion erstmals eine Jugendstrafe 
verhängt. 

Schaubild S: 

Dauer der "krim. 
Karriere": 

bis zu einem Jahr 
1 bis 2 Jahre 
2 bis 3 Jahre 
3 bis 4 Jahre 
4 bis 5 Jahre 
5 bis 6 Jahre 

6 Jahre u. mehr 
Keine Angabe 

Anzahl der 
Jugendstrafen 

(mit und ohne Bew.): 
Keine 

Eine 
Zwei 
Drei 
Vier 

Keine Angabe 

Legalbiographische Merkmale 
(Fortsetzung) 

15.3 
19.9 

15,8 
18,9 

17,3 
5,1 

4,1 

28,1 

15.3 

8,2 
8,2 

0 5 10 15 20 25 30 

42,9 
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356 Vgl. Dünkel und Meyer-Velde 1989, Tabellenanhang. Die in der Rechtspflegestatistik 
angegebenen Vorstrafen der jugendlichen Inhaftierten können mit unseren Daten nicht 
verglichen werden, da dort nur eme Auswahl von Delikten gezählt wird. 
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Beinahe ein Fünftel (19,9%) der Insassen war bereits mindestens einmal inhaf-
tiert. Dem Durchschnittsalter der Probanden entsprechend, verbüßten sie über-
wiegend (92,3%) eine Jugendstrafe. Bei mehr als 50% der Wiederkehrer betrug 
das Strafmaß des vorhergehenden Einweisungsdeliktes ein bis zwei Jahre. Bei 
knapp 8% war bereits eine Strafe von über zwei Jahren verhängt worden.357 

Durchschnittlich beträgt das Strafmaß der früheren Einweisungsdelikte 1,3 Jahre. 
Das Wiederkehrintervall, also die Zeitdauer zwischen letzter Entlassung und er-
neuter Inhaftierung, ist bei mehr als der Hälfte der Insassen mit einem Jahr und 
weniger relativ kurz. Bei einem Drittel vergingen ein bis zwei Jahre, bei den 
restlichen Wiederkehrern zwei bis drei (10,3%) bzw. über drei Jahre (2,6%). Die 
durchschnittlich errechnete Zeitspanne in der Freiheit beträgt 1,1 Jahre. 

Schaubild 6: 

Vorstrafen und Vollzugserfahrungen 

Hafterfahrung: 
Ja 19,9 

Nein 800! 

Art der Strafe: 
Jugendstrafe 89.7 

Freiheitsstrafe 
Keine 

Strafmass des letzten 
Einweisungsdeliktes: 

bis zu einem Jahr 38,5 
1 bis 2 Jahre 53,9 

mehr als 2 Jahre 7.7 

Wiederkehrinteivall: 
bis 6Monate 7.7 
6M.bis IJ. 46.2 
1 bis 2 Jahre 33.3 
2 bis 3 Jahre 10.3 

mehr als 3 Jahre 
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357 Die tatsächliche Dauer der früheren Inhaftierung konnte nicht errechnet werden. 
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Wiederholt inhaftiert sind 16,3% der am 31.3.1981 gezählten Insassen aller bun-
desdeutschen Jugendstrafvollzugsanstalten. Die Wiedereinlieferungsabstände der 
Wiederkehrer, die in allen bundesdeutschen Jugendstrafvollzugsanstalten einsa-
ßen (n=l016), betrug für etwa 60% ein Jahr und weniger, für ein Viertel (25,6%) 
erfolgte die Wiederinhaftierung nach dem 2. Jahr, für weitere 13% nach dem 3. 
bis 5. Jahr bzw. später (bei 4 Insassen).358 

9.4 lnhaftierungsdaten 

Zur Kategorie der Inhaftierungsdaten zählen die Art des Einweisungsdelik-
tes, 359 das Strafmaß des Inhaftierungsdeliktes, die voraussichtliche Haftdauer 
und die Inhaftierungsart, d.h. ob sich der Insasse selbst gestellt hat oder ob er 
aus der Untersuchungshaft in die Haft überwiesen wurde oder verhaftet werden 
mußte. Die voraussichtliche Haftdauer kann von dem Strafmaß des Einweisungs-
deliktes abweichen, wenn bereits Untersuchungshaft verbüßt worden ist oder in 
einem Gesamtstrafenbeschluß weitere Straftaten einbezogen worden sind. 

Die Eigentums- und Vermögensdelikte bilden das Gros der Einweisungsdelikte. 
Knapp die Hälfte der Insassen (47,4%) wurde wegen einer Straftat eingewiesen, 
die dieser Deliktskategorie zugeordnet werden kann. Ein weiteres Drittel (34,7%) 
ist wegen der Begehung eines Gewaltdeliktes verurteilt worden. Überwiegend 
handelt es sich bei den Gewaltdelikten um Raub, Erpressung, Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit und Widerstand gegen die Staatsgewalt (16,8%). Dann fol-
gen die Körperverletzungsdelikte (12,2%); die Tötungsdelikte fallen kaum ins 
Gewicht (3,1 %). Hierbei handelt es sich nur um versuchte Delikte bzw. fahrlässi-
ge Begehungsweisen.360 Beinahe jeder 10. Insasse hat ein Betäubungsmittelde-
likt begangen (9,2%), die restlichen Prozentanteile verteilen sich auf die Katego-
rien "Sexualdelikte" (2,0%) und "Sonstiges" (2,0%). 

Das Strafmaß wird in Halbjahresschritten dargestellt (vgl. Schaubild 6). Bei etwa 
einem Drittel der Insassen (30, 1 % ) wurde eine Jugendstrafe von 6 Monaten bis 
zu einem.Jahr ausgesprochen. 

358 Statistisches Bundesamt 1983, S. 40. In der für den hessischen Jugendstrafvollzug angege-
benen Quote von knapp 43% "Wiederinhaftierten" sind sehr wahrscheinlich Untersu-
chungshaft und Jugendarrest mitgezählt. Zum Vergleich: Die statistisch ausgewiesene 
Quote für alle Anstalten des Bundesgebietes beträgt für das Jahr 1986 19 ,2 %, vgl. Tabelle 6 
am Ende des Kapitels. 

359 Bei mehreren Delikten aus unterschiedlichen Kategorien wurde der Straftatbestand ausge-
wählt, der als Schwerpunkt der deliktischen Handlung identifiziert werden konnte. 

360 In die Aktenanalyse konnten nur zum Zeitpunkt der Erhebung verfügbare Gefangenenper-
sonalakten einbezogen werden. Verfügbar waren die Akten der entlassenen Gefangenen. 
Die wegen eines vollendeten Tötungsdeliktes Eingewiesenen waren zum Erhebungszeit-
punkt noch inhaftiert. 
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Etwa jeder fünfte Insasse wurde zu mehr als zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. 
Im Mittel wurde ein Strafmaß von 20 Monaten verhängt, die durchschnittliche 
voraussichtliche Haftdauer reduziert sich auf 16 Monate. 

Schaubild 7: 

Einweisungsdelikte: 
Gewaltdelikte: 

-Toetungsdelikt 
-Koerperverletn.mg 

-Raub/Erpressung 
-sonsti&es Gew .del. 

Sexualdelikte 
Eig./Venn.delikte 

Btm-Delikte 
Sonstige Delikte 

Strafmass: 
bis 0.5 Jahre 

0,5 bis 1,0 Jahr 
1,0 bis 1,5 Jahre 
1,5 bis 2,0 Jahre 
2,0 bis 2,5 Jahre 
2,5 bis 3,0 Jahre 

mehr als 3,0 Jahre 
Keine Angabe 

Einweisungsdelikt und -strafmass 
Bezogen auf die aktuelle Haft 

12,2 
16,8 
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Bei etwa 45% der Insassen ist eine voraussichtliche Haftdauer von eiriem Jahr 
errechnet worden. Mehr als ein Jahr sollten entsprechend etwa 55% der Insassen 
verbüßen. Für die Insassen aller Jugendstrafanstalten wird ein Verhältnis von 
32% (bis zu 1 Jahr) zu 68% (länger als l Jahr) angegeben.361 In unserer Proban-
dengruppe sind die Insassen mit einer voraussichtlichen Haftdauer von über vier 
Jahren ausgeschlossen. Die Unterschiede im Verhältnis der kurzen zur längeren 
Jugendstrafe können zumindest teilweise hiermit erklärt werden. 

Als Personen, die sich selbst zum Haftantritt gestellt haben, d.h. die nicht aus 
Untersuchungshaft kamen bzw. nicht festgenommen wurden, konnten etwa 10% 
der Insassen identifiziert werden. Diese Zahl weicht nicht unerheblich von der 
vom Kriminologischen Dienst für den Jahrgang 1981 mitgeteilten ab (16 bis 
17% ). In unserer Selbststeilerquote sind jedoch nur diejenigen enthalten, die sich 

361 Statistisches Bundesamt 1983, S. 40, Stichtag wiederum der 31.3.1981. 
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in der Zugangsabteilung von Adelsheim zum Haftantritt gemeldet haben, nicht 
jedoch die Insassen, die von anderen Anstalten oder von Polizeidienststellen nach 
Adelsheim gebracht wurden. 

Schaubild 8: 

Voraussichtliche 
Haftdauer: 

bis 0,5 Jahre 
0,5 bis 1 Jahr 

1,0 bis 1,5 Jahre 
1,5 bis 2 Jahre 

2,0 bis 2,5 Jahre 
2.5 bis 3 Jahre 

mehr als 3 Jahre 

TatsaecWiche: 
Haftdauer 

bis 0,5 Jahre 
0,5 bis 1,0 Jahr 
1.0 bis 1,5 Jahre 
1,5 bis 2,0 Jahre 
mehr als 2 Jahre 

Selbststeller: 
Ja 

Nein 

0 

Weitere Inhaftierungsdaten 
Bezogen auf die aktuelle Haft 

32,7 
22,5 
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Tabelle 6: Vergleich der Untersuchungsgruppe mit anderen Anstalts-
populationen 

Merkmal 

Einweisungsalter 

14-17 Jahre 

18-20 Jahre 

21 und älter 

Anteil der 
Wiederkehrer 

ADHu. 
SHA 
1981 

N= 196 

ADHu. 
SHA 

1978 * 
N=409 

BR-
Gesamt 

1981 
N=6224 

BR-
Gesamt 

1982 
N=6571 

BR-
Gesamt 

1986 
N=5546 

35 17,9 48 11,7 695 11,2 771 11,7 496 8,9 

127 64,8 238 58,2 3307 53,1 3545 53,9 2891 51,1 
34 17,4 123 30,1 2222 35,7 2255 34,3 2159 38,9 

39 19,9 72 17,6 1016 16,3 1070 16,3 1065 19,2 

Wiederkehrintervall:** 

1 Jahr nach Entl. 

2 Jahre nach 
Entl. 

3 Jahre u. später 

21 53,9* 57 81,4 642 60,0 745 69,6 570 53,5 
13 33,3 11 15,7 288 26,9 278 26,0 339 31,8 

5 12,9 4 5,7 140 13,0 156 14,6 156 14,6 
Einweisungsdelikte: 

Gewaltdelikt 68 34,7 1946 31,3 2171 33,0 1933 34,9 

Eigent.Nerm. 93 47,4 3346 53,8 3507 53,4 2995 54,0 

Sexualdelikt 4 2,0 237 3,8 221 3,4 215 3,9 
Verkehrsdelikt 9 4,6 165 2,7 163 2,5 136 2,5 
Btm-Delikt 18 9,2 448 7,2 421 6,4 196 3,5 

Sonst. Delikte 4 2,0 82 1,3 88 1,3 71 1,3 

Voraussicht!. Haftdauer*** 

bis zu l Jahr 

mehr als 1 Jahr 
u. unbest. JS 

Legende zu Tabelle 6: 
* Sozialstatistik 

89 45,5 149 39,0 1951 33,7 2085 34,0 1496 28,2 

107 54,5 260 68,1 3842 66,3 4052 66,0 3814 71,8 

** Prozentuierung bezogen auf die Anzahl der Wiederkehrer. *** Ohne Jugendstrafe auf unbestimmte Dauer. 
In den Gesamtzugängen des Jahres 1978 und den Insasscnpopulationen aller bundesdt. Jugend-
strafvollzugsanstalten sind die Herausgenommenen enthalten. Bei den BR-Gesamtgruppen ist 
Stichtag jeweils der 31. März. 
Quelle: Statistisches Bundesamt 1981, 1982 u. !986jeweils S.40, 41; Kury 1979, S.22, 35, 37. 
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10. Auswahlverfahren für die Teilnahme an 
Ausbildungsmaßnahmen 

Die Möglichkeit, an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, ist durch institutio-
nelle Vorgaben wie Ausbildungsangebot, Struktur dieses Angebots und erforder-
liche Qualifikationen für bestimmte Maßnahmen beschränkt. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit der Selektion. 

Erste "Selektionsinstanz" ist die Zugangsabteilung mit der Zugangskonferenz, 
die über die Verteilung der Inhaftierten auf einzelne Maßnahmen entscheidet. Es 
ist zwar bekannt, welche Kriterien für die Entscheidung erheblich sein können, 
die Einflußstärke der einzelnen Merkmale kann jedoch nicht bestimmt werden, da 
der Entscheidungsprozeß nur unzureichend dokumentiert ist. Aufgrund von Plau-
sibilitätserwägungen kann allenfalls retrospektiv vom Entscheidungsergebnis auf 
mögliche Zuweisungskriterien geschlossen werden. 

Die Ereignisse während der Haftzeit bilden eine zweite Stufe im Zuordnungs-
prozeß. Veränderungen in der Auslastung von Ausbildungskapazitäten oder Pro-
duktionsbetrieben, Unzufriedenheit mit der Maßnahme, abweichendes Verhalten 
in begehrten Ausbildungs- oder Arbeitsstellen u.ä können zur Ablösung bzw. 
Neubesetzung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen führen. Im folgenden Kapitel 
"Tätigkeitsverlauf' wird die Umsetzung der Maßnahmen mit der jeweiligen 
durchschnittlichen Verweildauer, der Häufigkeit von Veränderungen im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich und den dafür angegebenen Gründen näher beschrie-
ben. 

Zunächst geht es um eine Dokumentation der Zuweisungsentscheidung und 
der (vorinstitutionellen) Merkmale, mit denen die Insassen, die letztlich an Aus-
bildungsmaßnahmen teilnahmen, von denen unterschieden werden können, die 
"nur" in den Produktionsbetrieben tätig waren, ohne ausgebildet worden zu 
sein.362 Aus dem später beschriebenen Haftverlauf können sich weitere Differen-

362 Wenn im folgenden von "Ausbildung" bzw. "Arbeit" die Rede ist, wird die begriffliche 
Klarheit zugunsten einer einfachen Form der Beschreibung vernachlässigt. Mit "Arbeit" 
sind all diejenigen Tätigkeiten gemeint, bei denen es um die Erledigung von Aufgaben für 
die Anstalt (Versorgungsbetriebe) oder um die Produktion (Eigen- und Fremdbetriebe) 
geht, ohne daß zußleich begleitend oder als eigentliches Tätigkeitsziel ausgebildet wird. 
Zur "Ausbildung' zählen der Unterricht, die Berufsvorbereitungskurse und die Lehraus-
bildungen. Innerhalb des Ausbildungsbereichs wird unterschieden zwischen "Vollzugs-
schülern" (Schulvorbereitungskurse) und "Beruflich Ausgebildeten" (Lehrausbildungen 
und Berufsvorbereitungskurse). 
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zierungen in der Vergleichsgruppenbildung bezüglich der Art der Ausbildung 
ergeben, die jedoch vorerst vernachlässigt werden sollen, da hierfür die Dauer der 
einzelnen Ausbildungsphasen ermittelt werden muß, um die Insassen je nach 
Ausbildungsschwerpunkt der beruflichen oder schulischen Weiterbildung zuord-
nen zu können. 

10.1 Entscheidung der Zugangskonferenz, Entscheidungs-
dokumentation, Ergebnisse und Umsetzung 

Wesentlicher Teil des Zugangsverfahrens ist für unsere Fragestellung, abgesehen 
von der bereits oben behandelten Anstaltszuweisung, die Entscheidung über die 
Teilnahme der Inhaftierten an schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen 
bzw. die Beschäftigung in einem Anstaltsbetrieb. 

In der Zugangsabteilung wird mit den jeweiligen Maßnahmen nicht begonnen, 
die darin verbrachte Haftzeit kann also nicht ausbildungseffizient genutzt werden. 
Für die dem Projekt insgesamt zugrunde liegende Untersuchungspopulation wur-
de eine durchschnittliche Verweildauer in der Zugangsabteilung von 27 Tagen 
berechnet. Knapp die Hälfte der Stichprobe blieb einen Monat und länger in der 
Zuweisungsabteilung. 363 

Erziehungspläne, die eine Beschreibung der durchzuführenden Maßnahmen ent-
halten, wurden für 191 Probanden ausgefüllt. Einen zweiten bzw. dritten Erzie-
hungsplan erhielten 144 bzw. 64 Probanden. 

Im Erhebungsbogen sind die Maßnahmen in berufliche Ausbildung, schulische 
Ausbildung und Arbeitseinsatz eingeteilt. Zum Teil sind die Probanden sowohl 
für schulische und berufliche Ausbildung bzw. Arbeitseinsatz vorgesehen. Unter 
"berufliche Ausbildung" werden die Lehrausbildungen mit Besuch der Berufs-
schule und die berufsvorbereitenden Kurzlehrgänge (Kurse) gefaßt.364 Zur schu-
lischen Ausbildung zählen die den Haupt- und Realschulabschluß vorbereitenden 
Kurse und die angebotenen Fernkurse, die jedoch von keinem der Insassen wahr-
genommen wurden. 

363 Nach Auskunft des kriminologischen Dienstes der Vollzugsanstalt Adelsheim wurde die 
durchschnittliche Verweildauer inzwischen auf etwa 2 Wochen reduziert. 

364 Zur Beschreibuni der Ausbildungsgänge vgl. im einzelnen Kapitel 7: "Ausbildungs- und 
Arbeitssituation m den untersuchten Anstalten". 
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Tabelle 7: Vorschlag der Zugangskonferenz 

Art der Maßnahme Anzahl der zugewiesenen Insassen 
abs. % 

Lehre (ohne Kurs) 22 11,2 
Schule 12 6,1 
Arbeit 102 52,0 
Lehre/Schule 6 3,1 
Lehre/Arbeit 7 3,6 
Schule/ Arbeit 18 9,2 
Lehre/Schule/ Arbeit 2 1,0 
vorerst keine/keine eindeutige Zuweisung 27 13,8 

Für 14 Probanden wurde keine Entscheidung getroffen bzw. nicht dokumentiert, 
für 13 keine eindeutige Entscheidung, d.h. sie sind einer oder mehreren Maßnah-
me(n) unter Vorbehalt zugewiesen worden. 

Die ursprünglich für die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen Vorgeschlage-
nen haben auch überwiegend an einer entsprechenden Maßnahme teilgenommen, 
tatsächlich sind jedoch insgesamt mehr Probanden im Schul- und Ausbildungsbe-
reich tätig gewesen. 

Von den Inhaftierten, die gleichzeitig für schulische und berufliche Ausbildung 
vorgesehen waren, hat nur ein Proband letztEch an gar keiner Ausbildungsmaß-
nahme teilgenommen, im übrigen haben sie "nur" einen Ausbildungsgang absol-
viert. 

Wird jede Registrierung in irgendeiner Ausbildungsmaßnahme bzw. im Arbeits-
bereich erfaßt, ohne die Verweildauer in den Maßnahmen zu berücksichtigen, 
ergibt sich folgendes Bild: 
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Schaubild 9: Verteilung der Insassen auf einzelne Tätigkeitsbereiche 

Gesamtstichprobe 
N= 196 

Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen 
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Zu "Schule" zählen die zur Vorbereitung der Schulabschlußprüfung stattfinden-
den Kurse, zu "Kurs" zählen die Berufsfindungs- und Berufsvorbereitungskurse. 

10.2 Haftereignisse und Entscheidungsänderungen 

Mit der Umsetzung des zu Beginn der Haft festgelegten Vollzugsplanes, der 
fehlenden Realisierung oder auch der "Übersollerfüllung" ist die zweite Stufe des 
"Selektionsverfahrens" angesprochen. Ereignisse während des Haftverlaufs schei-
nen die ursprünglichen Vorgaben zu beeinflussen bzw. zu verändern, insoweit 
wird vermutlich Entwicklungen bei Probanden oder in der Vollzugsorganisation 
Rechnung getragen. Diese Haftereignisse betreffen die Dauer der einzelnen Maß-
nahmen oder auch die Zahl der Wechsel im Ausbildungs- und Arbeitsbereich, 
mithin die Kontinuität im Haftverlauf. Die für die Insassen in der Zugangskonfe-
renz vorgeschlagenen Maßnahmen sind überwiegend zumindest begonnen wor-
den. 

Welche Ereignisse ursächlich oder mitursächlich für die Änderungen im Voll-
zugsplan waren, kann nicht im einzelnen ermittelt werden. Anhaltspunkte erge-
ben sich aus den in den Gefangenenpersonalakten angegebenen Gründen für 
Umverteilungen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich. Dies soll jedoch erst bei 
der Beschreibung der Maßnahmen behandelt werden. 
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10.3. Kriterien für die Zuweisung zu Ausbildungs-
maßnahmen 

Wie oben ausgeführt wurde, finden Auswahlverfahren statt, die zum einen nach 
relativ festen Regeln gestaltet sind, zum anderen unspezifisch durch Ereignisse 
im Haftverlauf bestimmt werden. Ergebnis dieser Prozesse ist: Ein Teil der Pro-
banden absolviert Ausbildungsmaßnahmen, und ein Teil bleibt davon ausge-
schlossen. 

Es stellt sich die Frage, welche Kriterien für die Zuweisung der Probanden zu 
den einzelnen Vollzugsmaßnahmen entscheidend sind.365 Der Zuweisungs- und 
spätere Umverteilungsprozeß selbst ist lückenhaft dokumentiert bzw. ist nicht 
durch quantitativ erfaßbare Strukturen gekennzeichnet. Die Merkmale, die we-
sentlich zum Ergebnis beigetragen haben, werden daher nicht ersichtlich. 

Vergleicht man die Gruppen "Teilnehmer" und "Nichtteilnehmer" hinsichtlich 
der Kriterien, die den Entscheidungsträgern bekannt waren und die nach den 
Plausibilitätserwägungen entscheidungsrelevant sein könnten, kann man die 
diskriminierenden Merkmale erfassen, jedoch ohne die Gewichtung der einzelnen 
Merkmale feststellen zu können. 

Welche letztlich zur Differenzierung führten, hängt von den Absichten ab, die 
mit der Ausbildung im Vollzug verfolgt werden. Als übergeordnetes Ziel von 
Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug ist die Vermeidung erneuter Straffälligkeit 
zu nennen. 366 Daneben sind strukturelle Vorgaben und Aufgaben denkbar, wie 
ökonomische Organisation des Ausbildungs- und Arbeitsbereichs, der gesamten 
Anstalt und Legitimationsbedürfnisse. Zur ökonomischen Organisation kann eine 
zweckmäßige Nutzung des vorhandenen Angebots zählen,367 insbesondere die 
personelle Auslastung von Betrieben, in denen externe Aufträge erfüllt werden 
oder die zur anstaltsinternen Versorgung dienen. In welchem Umfang die Anstal-
ten, ähnlich einem Industriebetrieb, ökonomischen Zwängen unterliegen und wie 

365 Da, wie bereits erwähnt, die Mitarbeiter der Zugangsabteilung und die Mitglieder der 
Z_ugangskonferenz nicht direkt befragt wurden, m1~in die einz~lnen E~tsc~eidui:igsstufen 
mcht beleuchtet werden konnten, muß vom Ergebnis auf mögliche Kntenen bei der Ent-
scheidungsfindung geschlossen werden. Insoweit erscheint das Vorgehen, zuerst das Er-
gebnis mitzuteilen, angemessen. 

366 Ob die mit Ausbildung im Vollzug unmittelbar angestrebte berufliche und damit vielleicht 
auch soziale Integration Vollzugsziel sein soll oder lediglich die Bedingung für das vorran-
gige Ziel Legalbewährung, kann in diesem Zusammenhang vernachlässigt werden, vgl. 
hierzu das Kapitel "Kontroverse um den Erziehungsgedanken". 

367 In diesem Zusammenhang wird in jüngster Zeit angesichts der rückläufigen Belegungs-
zahlen bereits die Gefahr eines "Festhalteeffektes", d.h. die Nichtgewährung vorzeitiger 
Entlassung, gesehen, um etwa teure Ausbildungsplätze besetzen zu können. 
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sich dies auf die Verteilung der Insassen auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche 
ausgewirkt hat, kann nicht untersucht werden. Sie sind (natürlich) nicht doku-
mentiert und auch nicht erfragt worden.368 

Zur Kategorie der Kosten-Nutzen-Überlegungen zählen auch Auswahlkriterien, 
die den möglichen Erfolg in den kostenintensiveren Ausbildungsplätzen bereits 
zum Gegenstand der Zuweisungsentscheidung machen. Denkbar ist jedoch auch 
eine Verteilung der möglichen Tätigkeiten nach dem Prinzip des "Defizitaus-
gleichs". Die Förderung durch schulische und berufliche Maßnahmen müßte 
dann den Inhaftierten zugute kommen, die unterdurchschnittlich qualifiziert und 
die nach ihrer gesamten Sozio- und Legalbiographie stark belastet sind. 

Häufig wird die Kritik geäußert, die Auswahl der Teilnehmer für Ausbildungs-
maßnahmen im Vollzug folge weder einem Prinzip der "Chancengleichheit", 
noch würden bislang Benachteiligte ausgleichend gefördert. Das Legitima-
tionsbedürfnis der Institution Strafvollzug verleite eben dazu, die Wahrschein-
lichkeit eines erfolgreichen Abschlusses in den Vordergrund zu stellen, um nach 
außen diese Erfolge melden zu können.369. Damit ist ein Zielkonflikt angespro-
chen. Auf der einen Seite der möglichst effektive Einsatz begrenzter Ressourcen, 
auf der anderen Seite die aus dem Gebot der Humanisierung des Strafvollzuges 
abzuleitende Bevorzugung von Insassen mit weitreichenden Mängeln in ihrer 
schulischen und beruflichen Qualifikation mit der Gefahr einer hohen Abbrecher-
quote.370 Der Ausbildungsstatus könnte also in die eine oder andere Richtung bei 
der Vergabe von Ausbildungsplätzen berücksichtigt werden. 

Weiteres für die Entscheidung wichtiges Kriterium dürfte die voraussichtliche 
Haftdauer sein. Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere berufliche Ausbildung, 
sind auf eine längere Zeitdauer bemessen. Dieser Umstand könnte sich von seiten 
der Anstalt und von seilen des Inhaftierten auf die Verteilung der Ausbildungs-
maßnahmen auswirken: durch die Anstalt, indem sie die Vollzugsmaßnahmen 
unter wirtschaftlichen Erwägungen betrachtet. Danach "lohnt" Ausbildung nur, 
wenn sie im Vollzug zu Ende gebracht wird. Läßt aber das Einweisungsstrafmaß 
erwarten, daß die Zeit für eine interne Ausbildung nicht ausreicht und ist die 

368 In informellen Gesprächen mit Lehrmeistern sind jedoch auch solche Punkte genannt 
worden. 

369 Vgl. hierzu die Erwägungen von Schumann u.a. 1982, S. 10, ferner Supe 1980, S. 89. 
370 Vgl. auchBerckhauer undHasenpusch 1985, S. 144. 
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Fortführung der Maßnahme als externe ungewiß, kämen nur solche Probanden in 
Betracht, die sich ausreichend lange im Vollzug aufhalten.371 

Der Gefangene seinerseits könnte bei einer längerfristigen Ausbildung befürch-
ten, daß eine vorzeitige Entlassung nicht befürwortet wird. 372 Die daraus folgen-
de fehlende Motivation könnte sich auf die Zuordnung auswirken. 

Wir gehen davon aus, daß beide Gesichtspunkte mitentscheidend sind. Nicht 
überprüft werden kann, in welcher Gewichtung beide Erwägungen die Zuordnung 
beeinflussen. 

Die Motivation der Teilnehmer, an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, die 
Bildungswilligkeit, ist als zusätzliches potentielles Entscheidungskriterium zu be-
handeln. 

10.3.1 Schul- und Ausbildungsstand als Differenzierungskriterium 

10.3.1.1 Qualifikationsniveau 

Nach der Beschreibung des Schul- und Ausbildungsstandes der gesamten Stich-
probe konnten die Insassen bezüglich ihrer in den Vollzug eingebrachten Qualifi-
kation in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum einen die Gruppe, bei der die 
Voraussetzungen für berufliche Qualifizierungen erst geschaffen werden müßten, 
zum anderen die Gruppe, die grundsätzlich für eine Lehrausbildung geeignet 
wäre. Ein geringer Teil (11,2%) ist mit Lehrabschluß in die Haft eingetreten und 
damit überdurchschnittlich gut qualifiziert. Aber auch für diese Insassen käme 
natürlich eine berufliche oder auch schulische Zusatzqualifikation in Betracht. 
Nur ein Insasse unterlag noch der Schulpflicht, mußte also einer schulischen 
Maßnahme zugewiesen werden (Nr. 33 Abs. 2 VVJug). 

Der Anteil der Inhaftierten mit Hauptschul- oder Realschulabschluß373 ist bei den 
Teilnehmern an Ausbildungsmaßnahmen mit 44% erwartungsgemäß weit gerin-
ger als bei den Nichtteilnehmern mit etwa 56% (vgl. Schaubild 10). Der Unter-
schied ist jedoch nicht signifikant. Immerhin sind jedoch etwa 20 Insassen ohne 
jeglichen Schulabschluß in keine Ausbildungsmaßnahme gekommen. Ein Ver-
gleich der voraussichtlichen Haftdauer dieser Minderqualifizierten ohne Ausbil-

371 Der Asrekt der sinnvollen Investition wird z.B. vonNiemeyer 1979, S.18, angesprochen, 
der es 'gegenüber dem Steuerzahler nicht für verantwortbar hält, wenn eine Ausbildung 
vorzeitig abgebrochen wird." 

372 Vgl. Hilkenbach 1979, S.87. Dieser Gedanke wird später in Zusammenhang mit der Ent-
lassungssituation noch einmal aufgegriffen. 

373 Insgesamt können nur drei Insassen einen Realschulabschluß vorweisen. 
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dungschancen mit jener der entsprechend schlecht Qualifizierten, die aber einer 
Ausbildungsmaßnahme zugewiesen worden sind, zeigt signifikante Unterschiede. 
Kurzstrafige (unter 6 Monaten) haben offensichtlich, auch bei vorhandenem Aus-
bildungsbedarf, wenig Chancen, im Vollzug weitergebildet zu werden. 

Schaubild 10: 

Leistungsbereich 
der Teilnehmer und der Nichtteilnehmer 

Schulabschluss: 

Ohne Abschluss 20,8 
44,0 

21,9 Sonderschule 13,0 
Hauptschule 54.2 

' 43,0 
Realschule • 3,1 1::::-:~: ! 

o.o 

Lehrausbildung: 

Lehre begonnen 66,7 
52,0 

Keine Lehre begonnen 
33,3 

48,0 

Lehrabschluss: 

Ja 17,7 
c.....J 5,0 

Nein 
82,3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Auch in der beruflichen Qualifikation ist erwartungsgemäß bei den Teilnehmern 
ein stärkerer Nachholbedarf festzustellen. Nur 5% der Teilnehmer und knapp 
18% der Nichtteilnehmer haben einen Lehrabschluß erreicht (p < .05). 

Vor allem die Unterschiede im beruflichen Ausbildungsniveau könnten altersbe-
dingt sein: 

Tabelle 8: Einweisungsalter der Vergleichsgruppen 

Nichtteilnehmer 
Teilnehmer 

p< .05 

Jugendliche 

9 9,4% 
25 25,0% 

Heranwachsende 

68 70,8% 
58 58,0% 

Jungerwachsene 

19 
17 

19,8% 
17,0% 
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Wie aus Tabelle 8 ersichtlich ist, unterscheiden sich die beiden Vergleichsgrup-
pen signifikant in ihrer Alterszusammensetzung. Während bei den Teilnehmern 
jeder vierte Insasse zur Gruppe der Jugendlichen zählt, gehört bei den Nichtteil-
nehmern etwa nur jeder zehnte Insasse dieser Altersgruppe an. Damit können vor 
allem die Defizite im beruflichen Ausbildungsbereich mit dem geringeren Durch-
schnittsalter (mit)erklärt werden. Für den schulischen Bereich ist dies weniger 
wahrscheinlich, da nur ein Insasse im noch schulpflichtigen Alter die Haft antre-
ten mußte. Dennoch gab es natürlich für die ältere Gruppe der Nichtteilnehmer 
mehr Möglichkeiten, einen Schulabschluß nachzuholen; auch insoweit können 
sich die altersmäßigen Differenzen ausgewirkt haben.374 

Die Altersstruktur beider Vergleichsgruppen weist auf altersbedingte Unterschie-
de zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern in den vorinstitutionellen Merk-
malen des Leistungsbereichs hin. Der Vergleich des Schul- und Ausbildungsver-
laufes, aber auch weiterer sozial- und legalbiographischer Merkmale wird zeigen, 
ob sich diese Vermutung bestätigen läßt oder ob es sich bei den Teilnehmern um 
eine insgesamt stärker belastete Gruppe handelt.375 

10.3.1.2 Störungen der schulischen und beruflichen Sozialisation 

Für die Zuweisung der Insassen zu Ausbildungsmaßnahmen könnten auch die 
Gründe für Störungen im vorinstitutionellen schulischen und beruflichen Bil-
dungsverlauf wichtig gewesen sein. Stünde bei der Zuweisung der Insassen zu 
Ausbildungsmaßnahmen "Defizitausgleich" im Vordergrund, müßten gerade jene 
Insassen bevorzugt worden sein, die ihre schulische und berufliche Bildung we-
gen interner Schwierigkeiten aufgeben mußten. Hierzu zählen Lernprobleme, 
Konflikte mit Lehrmeistern, Schulverweis u.ä., eine externe Ursache wäre etwa 
der Umzug der Familie und daraus folgender Schul-/Lehrstellenwechsel oder 
Abbruch der Ausbildung. Werden derartige Störungen nicht berücksichtigt oder 
sogar Insassen bevorzugt, die wenige ("verschuldete") Störungen im Ausbil-
dungsbereich aufweisen, spricht dies eher für im weiteren Sinne ökonomische 
Kriterien bei der Auswahl der Teilnehmer. Ferner geht es in diesem Zusammen-
hang darum festzustellen, ob die Insassen eine vor der Haft begonnene Ausbil-
dung im Vollzug beenden konnten. Allerdings müssen hier Ungenauigkeiten in 
Kauf genommen werden. Ist als Grund für eine Unterbrechung der schulischen 

374 Leider konnte nicht rekonstruiert werden, ob die sog_. "Wiederkehrer" bei früheren Voll-
zugsaufenthalten bereits schulische oder berufliche (Jualifizierungen nachholen konnten. 

375 ~enn s!~h. beide G~ppen in den ".orinstitut_ionellen _Merkmalen stark unterscheiden, hat 
dies naturhch Auswrrkungen auf die Vergle1chbarke1t der Gruppen, dazu später. 
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oder beruflichen Bildung "Strafantritt" angegeben, kann es sich auch um frühere 
Inhaftierungen handeln. 

Tabelle 9: Gründe für Schulwechsel und Abbruch der Schulausbildung 

TN NTN. 
N= 100 N=96 

Anzahl der "Wechsel" 156 117 

abs. % abs. % 

Strafantritt 8 5,1 2 1,7 

Heimeinweisung 13 8,3 13 11,1 

Lernschwierigkeiten/Sitzenblei- 48 30,8 33 28,2 
ben/Schulverweis 

Wechsel in weiterführende Schule 15 9,6 10 8,5 

Verlegung in andere Schule/Um- 27 17,3 29 24,8 
zug 

Schulabgang aus eigener Veranlas- 22 14,1 17 14,5 
sung 

sonstige Gründe 23 13,5 13 9,4 

In der für unsere Fragestellung besonders wichtigen Kategorie des Schulwechsels 
oder -abgangs wegen Lernschwierigkeiten, Sitzenbleiben oder Schulverweis zei-
gen sich nur sehr geringfügige Unterschiede zwischen den Gruppen. Der Anteil 
der Probanden, die ihren Schulbesuch wegen delinquenten Verhaltens bzw. eines 
Strafantrittes unterbrochen haben, ist bei den Teilnehmern größer, allerdings ist 
die absolute Zahl gering. Auch bei den weiteren erfaßten Gründen sind keine 
nennenswerten Unterschiede erkennbar. Beide Gruppen unterscheiden sich in der 
durchschnittlichen Zahl der Schulwechsel bzw. -abbrüche: Die Teilnehmer (1,6) 
sind etwas stärker belastet als die Nichtteilnehmer (1,2). Die Unterschiede kön-
nen kaum altersbedingt sein, da die Teilnehmer jünger sind als die Nichtteilneh-
mer. 
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Die Teilnehmer haben zu einem geringeren Anteil vor Haftantritt eine Lehre 
begonnen als die Nichtteilnehmer (52% zu 67%, p < .05). In der Häufigkeit der 
Lehrstellenwechsel unterscheiden sich die Gruppen kaum: Jeweils 75% derjeni-
gen, die eine Lehre begonnen haben, traten nur eine Lehrstelle an, 19,7% (n = 13) 
der Teilnehmer und 17,3% (n = 9) der Nichtteilnehmer eine zweite Stelle, 4 
(7,7%) bzw. 2 (3,1 %) haben zwei Lehrstellenwechsel aufzuweisen. 

Bei den Gründen für die Beendigung oder den Wechsel einer Lehrausbildung 
sind die Teilnehmer in der Kategorie der selbstverschuldeten Abbrüche oder 
Wechsel etwas stärker vertreten als die Nichtteilnehmer (10 zu 3 Nennungen). 
Auch der Abbruchsgrund "Strafantritt" kommt bei den Teilnehmern häufiger vor 
(12 zu 7 Nennungen). Dies kann als Bemühen der Anstalt gewertet werden, die 
Probanden weiter auszubilden, die wegen des Haftantritts eine Ausbildung abbre-
chen mußten. 

10.3.1.3 Sozial- und legalbiographischer Hintergrund und 
Ausbildungsmöglichkeiten 

Der Vorwurf, bei der Ausbildungsplatzvergabe im Strafvollzug würden die ohne-
hin weniger Belasteten bevorzugt, kann über den schulischen und beruflichen 
Hintergrund hinaus auch sonstige gängige Belastungsindizes betreffen, wie fami-
liale Stabilität und "kriminelle Karriere". 

In den sozialbiographischen Variablen Heimaufenthalt, Häufigkeit der Heimauf-
enthalte und Lebensgruppenwechsel sind zwischen beiden Gruppen keine nen-
nenswerten Unterschiede feststellbar.376 

In den drei zentralen Variablen, die die kriminelle Belastung vor Haftantritt be-
schreiben, sind, ausgenommen das Alter bei der ersten registrierten Auffälligkeit, 
ebenfalls kaum Unterschiede feststellbar. Sowohl in der Dauer der kriminellen 
Karriere vor Haftantritt als auch in der Anzahl der - bezogen auf diesen Zeitraum 
- begangenen Delikte, ist eine annähernd gleiche Verteilung zu beobachten. Beim 
Alter zum Zeitpunkt der ersten Registrierung fällt auf, daß ein etwas größerer 
Anteil der Teilnehmer bereits bis zum 17. Lebensjahr straffällig geworden 
war.377 Ob durch das frühe Auffälligwerden und die darauf folgenden Sanktio-
nierungen die schulische und berufliche Bildung empfindlich gestört wurden, 
mithin das geringere Qualifikationsniveau der Teilnehmer dadurch (rnit)erklärt 
werden kann, ist fraglich. 

376 Vgl. zu den genauen Werten die Tabellen zur Sozial- und Legalbiographie im Anhang. 
377 78% bei den Teilnehmern, zu 65% bei den Nichtteilnehmern, p < .05, vgl. im einzelnen die 

Tabellen "Teilnehmer und Nichtteilnehmer" im Anhang. 
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10.3.2 Haftdauer und Ausbildungsmöglichkeiten 

Für die Zuweisung zu einer Ausbildungsmaßnahme wird die Haftdauer eine we-
sentliche Rolle spielen, da schulische und berufliche Maßnahmen relativ viel Zeit 
beanspruchen und eine Beendigung des Ausbildungsganges als "Externer" in der 
Regel ungewiß ist. 

Schaubild 11: 

0 bis zu einem Jahr 

D bis zu zwei Jahren 

a mehr als zwei Jahre 

Teilnehmer 

Nicht-Teilnehmer 

Voraussichtliche Haftdauer 
der Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Auch bezüglich der Haftdauer sind die Ergebnisse erwartungsgemäß. Etwa zwei 
Drittel der Nichtteilnehmer und nur ein sehr knappes Drittel der Teilnehmer 
müssen voraussichtlich ein Jahr und kürzer im Vollzug bleiben. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen Kurzstrafigen, in eine Ausbildungsmaßnahme zu kom-
men, ist offensichtlich sehr gering, wie bereits oben für die Nichtteilnehmer ohne 
Schulabschluß ermittelt wurde. Dies, obwohl für schulische Vorbereitungskurse 
die vorgesehene sechsmonatige Dauer nicht ausgeschöpft werden muß, d.h. der 
Insasse bei entsprechender Eignung bereits früher zur Prüfung zugelassen werden 
kann. Ferner sind vor allem in der Anstalt Adelsheim berufsvorbereitende Lehr-
gänge eingerichtet, die nur fünf bis sechs Monate der Haftzeit beanspruchen. In 
diesem Zusammenhang muß jedoch erinnert werden, daß die voraussichtliche 
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Haftdauer die Zeit in der Zugangsabteilung umfaßt, die für die Ausbildung noch 
nicht genutzt wird. 

10.3.3 Ausbildungswunsch und Ausbildungsmotivation 

Aus den Gefangenenpersonalakten konnte über die Unterlagen der Zugangskon-
ferenz erhoben werden, ob die Insassen einen Ausbildungswunsch angaben. Al-
lerdings war nicht zu ermitteln, ob es sich dabei um ein zu Beginn der Haft 
geäußertes Anliegen handelt oder ob dieser Wunsch erst nach Gesprächen mit 
den Mitarbeitern in der Zugangsabteilung entstanden ist. Die ausschließliche An-
gabe von realisierbaren Ausbildungswünschen spricht für letzteres. Zur Infor-
mation soll mitgeteilt werden, ob diese so oder so entstandenen subjektiven Vor-
stellungen berücksichtigt wurden; auf eine Aufnahme dieses Merkmals in die 
anschließende multivariate Analyse wird wegen der Ungewißheit der Variablen-
erfassung verzichtet. 

Tabelle 10: Ausbildungswünsche der Insassen 

Art der gewünschten Ausbildung Teilnehmer Nichtteilnehmer 

Schulvorbereitungskurs 38 9 
Lehrausbildung 32 16 
Berufsfindungs-N orbereitunskurs 3 3 
kein Ausbildungswunsch 24 60 
keine Angabe 3 8 

Mehr als die Hälfte der Insassen hat sich irgendeine Art von Ausbildung ge-
wünscht, wobei die häufigsten Nennungen auf die Schulvorbereitungskurse fal-
len. Immerhin äußerte etwa ein Viertel der Teilnehmer keinen Ausbildungs-
wunsch, und etwa ein Viertel der Nichtteilnehmer blieb trotz Ausbildungsmoti-
vation ausgeschlossen. Für die zuletzt genannte Gruppe war wiederum die (vor-
aussichtlich) kürzere Verweildauer ausschlaggebend. 
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10.4 Multivariates Verfahren: Zuweisungskriterien und 
Vergleichbarkeit der Gruppen 

Um die Trennschärfe der als Zuweisungskriterien vermuteten Variablen fest-
zustellen und zugleich die Vergleichbarkeit der Gruppen in den vorinstitutionel-
len Merkmalen zu ermitteln, ist eine Diskriminanzanalyse durchgeführt worden. 

Unabhängige Variablen sind die Merkmale des Leistungsbereichs, der Sozial-
und Legalbiographie und wichtige Inhaftierungsdaten,378 abhängige Variable ist 
die Gruppenzugehörigkeit (Teilnehmer/Nichtteilnehmer). 

Bereits zu Beginn des Kapitels wurde auf die beschränkten Möglichkeiten bei der 
Beurteilung der Zuweisungskriterien hingewiesen, da nur eine retrospektive Be-
trachtung des Auswahl- und Zuordnungsprozesses möglich war. Die eingangs 
formulierten Hypothesen können demnach auch nach Durchführung des multiva-
riaten Verfahrens weder bestätigt noch verworfen werden, allenfalls kann das 
Ergebnis für die eine oder andere Vermutung bezüglich der Verteilung der Aus-
bildungsplätze sprechen. 

Tabelle 11: Diskriminierende Variablen zwischen Teilnehmern und Nichtteilneh-
mern 

Merkmal 

Voraussichtliche Haftdauer 
Lehrabschluß 
Alter 

Wilks Lambda= 0.8071 CR= 0.44 

b 

.84912 
-.50678 
-.32142 

CR2 = 0.19 

p 

0.000 
0.000 
0:000 

p = 0.000 

Mit den drei Variablen können 19% in der Varianz der zu erklärenden Varia-
blen "Gruppenzugehörigkeit" aufgeklärt werden, wobei die voraussichtliche 
Haftdauer den größten Beitrag zur Varianzerklärung leisten kann. Der Wert von 
Wilks' Lambda deutet auf eine mittlere Trennkraft der unabhängigen Variablen 
hin. Etwas problematisch ist wegen der schiefen Verteilung die Variable Lehrab-

378 Im einzelnen handelt es sich um Schulabschluß (Haupt- oder Realschule), Lehrabschluß, 
voraussichtliche Haftdauer und Einweisungsalter als wesentliche Zuweisungskriterien, 
ferner um Lebensgruppenwechsel, Heimaufenthalt, Anzahl vorinstitutioneller Delikte, 
Alter bei erster Registnerung, frühere Jugendstrafen (mit und ohne Bewährung), Wieder-
kehrer und Selbststeller. 



142 10. Kapitel 

schluß. Eine Diskriminanzanalyse ohne dieses Merkmal brachte jedoch ein ähnli-
ches Ergebnis.379 

Klassifikationsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 

Nichtteilnehmer 
Teilnehmer 

Zugeordnete Gruppe 
Nichtteilnehmer Teilnehmer 

72,9% 
29,0% 

27,1% 
71,0% 

Anteil richtig zugeordneter Fälle: 71,9,%380 

Bei der Entscheidung, ob ein Insasse für eine Ausbildungsmaßnahme in Betracht 
kommt oder ob er in den Fremd- bzw. Eigenbetrieben arbeiten soll, spielt die 
voraussichtliche Haftdauer des Insassen eine wichtige Rolle.381 Ein Nachholbe-
darf an schulischer und beruflicher Ausbildung ist zwar ein weiteres Differenzie-
rungskriterium, allerdings wird die Möglichkeit der Teilnahme durch die voraus-
sichtliche Verweildauer begrenzt. Das dritte in die Diskriminanzfunktion aufge-
nommene Merkmal, das Eintrittsalter, ist mit der geringeren schulischen und 
beruflichen Qualifizierung der an Ausbildungsmaßnahmen teilnehmenden Insas-
sen verknüpft und dürfte daher nicht als eigenständiges Zuweisungskriterium zu 
behandeln sein. Insassen mit Lehrabschluß haben wenig Chancen, im Vollzug 
weiter qualifiziert zu werden. 

10.5 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Analyse sprechen nicht für die Vermutung, mit vollzuglicher 
Aus- und Weiterbildung würden die ohnehin weniger Belasteten bzw. die wahr-
scheinlich Erfolgreichen gefördert. Die sozial- und legalbiographischen Varia-
blen wurden nicht in die Diskriminanzfunktion aufgenommen. Soweit nennens-
werte Unterschiede im bivariaten Vergleich (Alter bei erster Registrierung) ermit-

379 Mit der Variablen "Schule" an dritter Stelle.nach Eintrittsalter, einem etwas höheren Wert 
von Wilks Lambda(.8399l)und einem geringeren CR-Wert (.40). 

380 Wird die Variable Lehrabschluß nicht einbezogen, reduziert sich der Klassifikationsquo-
tient auf-68,4%. 

381 Durchschnittliche voraussichtliche Haftdauer der Teilnehmer: 571 Tage, der Nichtteilneh-
mer: 361 Tage. 



Auswahlverfahren 143 

telt wurden, ist sogar eine etwas stärkere kriminelle Belastung der Teilnehmer 
feststellbar. Es ist ein Bemühen der Anstalt erkennbar, Ausbildungsmaßnahmen 
den Insassen zuzuordnen, die ein unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau in 
die Anstalt einbringen.382 Allerdings wirkt die Haftdauer als Korrektiv. Selbst 
bei Nachholbedarf sind Insassen von der Ausbildung ausgeschlossen, wenn sie 
nur kurz inhaftiert sind. Dies obwohl schul- und berufsvorbereitende Kurse wenig 
Haftzeit beanspruchen. Der relativ geringe Anteil erklärter Varianz in der abhän-
gigen Variablen legt ferner die Vermutung nahe, daß nicht dokumentierte oder 
nicht erhobene Merkmale, neben den drei ausgewiesenen, mehr zur Aufklärung 
des Entscheidungsprozesses beitragen könnten. 

Bezüglich der Vergleichbarkeit der Gruppen, die für spätere Analysen wichtig ist, 
müssen das geringere Durchschnittsalter und die längere Haftdauer der Teilneh-
mer vermerkt werden. Allerdings ist für die Rückfallanalyse das Alter der Insas-
sen zum Zeitpunkt der Entlassung zu berechnen. Angesichts der längeren durch-
schnittlichen Haftdauer der Teilnehmer dürfte dann der Altersunterschied nivel-
liert sein. Bei der schulischen und beruflichen Qualifikation handelt es sich eben-
falls um ein dynamisches Merkmal. Die Teilnehmer werden bei der Entlassung 
besser qualifiziert sein als zu Haftbeginn, insoweit kann die Vergleichbarkeit in 
der Rückfallanalyse noch nicht abschließend bewertet werden. Allerdings muß 
zwischen formalem Qualifikationsnachweis (Schul- oder Lehrabschluß, andere 
Zertifikate) und der Art wie und in welchem Umfeld er erreicht wurde, differen-
ziert werden. 

382 So auch Berckhauer und Hasenpusch 1982, S. 297, die sowohl für den Jugend- als auch für 
den Erwachsenenstrafvollzug feststellten, daß die weniger qualifizierten Insassen für Bil-
dungsmaßnahmen ausgewählt werden. 



11. Tätigkeitsverlauf während der Haft - Umsetzung 
der Maßnahmen 

Eine sinnvolle Überprüfung der Effektivität oder der Wirkungsweise von Voll-
zugsmaßnahmen setzt detaillierte Kenntnisse über die Art der Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen voraus. Dies gilt vor allem für die Ausbildung, die nicht 
nur Beschäftigung sein soll, sondern mit der bestimmte unmittelbare Ziele, der 
jeweilige Abschluß (Lehr-, Schulabschluß) oder das Zertifikat (z.B. für einen 
Schweißerlehrgang) verknüpft sind. Zudem können sich aus der Betrachtung der 
Umsetzung der Vollzugsmaßnahmen notwendige weitere Differenzierungen der 
Vergleichsgruppen - Teilnehmer versus Nichtteilnehmer - ergeben, insbesondere 
nach der Ausbildungsart und Ausbildungsdauer. 

11.1 Ausbildungsart und Ausbildungsdauer 

Viele Probanden haben, wie es von der Zugangskonferenz bereits vorgesehen 
war, verschiedene Ausbildungsgänge besucht. Im einzelnen konnten die 100 aus-
gebildeten Inhaftierten der Stichprobe zu irgendeinem Haftzeitpunkt an folgenden 
Maßnahmen teilnehmen: 

Tabelle 12: Verteilung der Insassen auf die Ausbildungsmaßnahmen 

Art der Maßnahme Anzahl der 
Inhaftierten 

Vorbereitungskurs für die Hauptschulabschlußprü- 31 
fung 

Lehrausbildung 38 

Vorbereitungskurs und Lehrausbildung 10 

Grund- und Förderlehrgang 13 

Vorbereitungskurs und Grund- und Förderlehrgang 8 

Die Probanden werden den Beschäftigungsstellen durch Zuweisungsverfügung 
zugeteilt und von der Stelle durch Verfügung abgelöst. Beide Entscheidungen 
sind in der Regel in den Gefangenenpersonalakten registriert, eine lückenlose 
Dokumentation des Tätigkeitsverlaufes wäre daher grundsätzlich möglich. Teil-
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weise ist jedoch nur die Zuteilung oder nur die Ablösung vermerkt. Aus diesem 
Grund konnte die Dauer der Ausbildungsmaßnahmen nur für 84 der l 00 Teilneh-
mer nachvollzogen werden. 

Tabelle 13: Ausbildungsdauer 

Gesamtdauer der Ausbil- Teilnehmer n=84 
dungsmaßnahme(n) in 

abs. % Monaten 

bis 3 Monate 11 13,1 

3 bis 6 Monate 22 26,2 

6 bis 9 Monate 20 23,8 

9 bis 12 Monate 16 19,0 

13 bis 16 Monate 12 14,3 

mehr als 16 Monate 3 3,6 

Mittelwert: 7,8 Monate Median: 7,5 Monate 

Wie aus Tabelle 13 ersichtlich, hat mehr als die Hälfte der Teilnehmer weniger 
als 8 Monate in Ausbildungsmaßnahme(n) verbracht. Nur 15 Probanden sind 
länger als ein Jahr in einer oder mehreren Ausbildungsmaßnahmen verblieben. 

Zwar ist für die einzelnen Ausbildungsgänge eine bestimmte Dauer vorgesehen, 
z.B. für die Schulabschlußvorbereitungskurse 6 Monate. Wenn der Inhaftierte 
aber vor Ablauf dieser Zeit die notwendigen Kenntnisse erlangt hat, kann die 
Prüfung auch früher abgelegt werden. Ähnliches gilt für die Lehrausbildungen 
und die Grund- und Förderlehrgänge. Kürzere Ausbildungszeiten deuten daher 
nicht zwangsläufig auf einen Abbruch der Maßnahme hin. -

Geht man von der kürzesten möglichen Ausbildungsdauer aus, die etwas redu-
ziert werden kann, da sie, wie beschrieben, nicht in jedem Fall voll ausgeschöpft 
werden muß, können die 84 Insassen, deren Ausbildungszeiten ermittelt werden 
konnten, in eine kleinere Gruppe (27) mit unzureichender und eine größere Grup-
pe (57) mit ausreichender Ausbildungszeit aufgeteilt werden. 

Für insgesamt 37 Probanden lag der Schwerpunkt der Ausbildung, gemessen an 
der Dauer der einzelnen Maßnahmen, im schulischen Bereich, für 63 Probanden 
im beruflichen Ausbildungsbereich. 
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Tabelle 14: Ausbildungszeiten in den einzelnen Maßnahmen 

Ausbil- Schule Lehre Schule+ Kurs Schule+ 
dungszeit in n=27 n=34 Lehre n=8 n=7 Kurs n=8 

Monaten 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

bis 3 M. 5 18,5 4 11,8 - - 2 28,6 - -

3 bis6 M. 10 37,0 4 11,8 3 37,5 2 28,6 3 37,5 

6 bis 12 M. 12 44,4 15 44,1 3 37,5 3 42,9 3 37,5 

über 12 M. - - 11 32,4 2 25,0 - - 2 25,0 

Erwartungsgemäß dauern die Lehrausbildungen und kombinierte Ausbildungs-
maßnahmen am längsten. Mehr als die Hälfte der "Schüler" legte die Prüfung vor 
Beendigung des für 6 Monate angesetzten Vorbereitungskurses ab, bzw. sie been-
deten die Maßnahme ohne formellen Abschluß. 
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11.2 Ausbildungsdauer und Inhaftierungszeit 

Bezieht man die gesamten Ausbildungszeiten der 84 Probanden auf die jeweili-
gen Haftzeiten, ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 15: Ausbildungsdauer und Inhaftierungszeit 

Ausbildungszeit Teilnehmer mit ermittelter Ausbildungszeit (n = 84), Pro-
zentanteil an der jeweiligen tatsächlichen Inhaftierungszeit 

abs. % 

5,7 bis 25,0 9 10,7 
25,1 bis 50,0 12 14,3 
50,1 bis 75,0 26 31,0 
75,1 bis 96,0 37 44,0 

Mittelwert: 65,2% Median: 71,2% 

Arbeitszeit abs, % 

3,9 bis 25,0 37 44,0 
25,1 bis 50,0 27 32,1 
50,1 bis 75,0 11 13,l 
75,1 bis 94,0 9 10,7 

Mittelwert: 34,8% Median: 28,8% 

Immerhin haben 44% der Teilnehmergruppe drei Viertel ihrer Haft(arbeits)zeit 
und länger in einer schulischen und/oder beruflichen Bildungsmaßnahme zuge-
bracht. Entsprechend gering ist in dieser Gruppe die Zahl der in den Fremd- und 
Eigenbetrieben angefallenen Arbeitstage. Allerdings haben die Ausgebildeten im 
Durchschnitt etwa ein Drittel ihrer Haftarbeitszeit in den Produktionsbereichen 
abgeleistet (vgl. Tabelle 15), oder aber sie waren ohne Beschäftigung. 



148 11. Kapitel 

Tabelle 16: Verbüßte Haftzeit bis zum Beginn der ersten Ausbildungsmaßnah-
me383 

Zeitdauer in Tagen Anzahl der Probanden (n = 94) 

abs. % 

13-30T. 23 24,5 

31- 60 T. 35 37,2 

61-90T. 16 17,0 

91-120T. 9 9,6 

121 - 150 T. 6 6,4 

151 - 374 T. 5 5,3 

Mehr als die Hälfte der Auszubildenden hat nach etwa 1 1/2 Monaten seit Ein-
weisung in die Strafvollzugsanstalt (48. Hafttag) ihre erste Ausbildungsphase 
begonnen. Wird die durchschnittliche Verweildauer von 27 Tagen im Zugang in 
Rechnung gestellt, sind zumindest die ersten Haftmonate für die Teilnehmergrup-
pe ausbildungseffizient genutzt worden. Allerdings führt dies wegen der Kürze 
mancher Ausbildungsgänge oder des Abbruchs von Maßnahmen, die wegen feh-
lender Dokumentation nicht im einzelnen nachvollzogen werden können, zu gro-
ßen Zeitabständen zwischen letztem Ausbildungstag und Entlassung (vgl. Tabel-
le 17). Dies kann sich vor allem bei Probanden mit einem entsprechend früh 
datierten Qualifikationsnachweis bei der späteren Arbeitssuche negativ auswir-
ken. Außerdem besteht die Gefahr, daß die erlernten Fertigkeiten vergessen wer-
den, wenn sie nicht bereits in der Haft bei einer entsprechenden Tätigkeit erprobt 
und geübt werden. Eine derartige Erprobung ist angesichts des Angebots in den 
Eigen- und Fremdbetrieben eher unwahrscheinlich. 

383 Für 94 Teilnehmer konnte der Zeitpunkt des Eintritts in die erste Ausbildungsphase ermit-
telt werden. 
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Tabelle 17: Zeitraum zwischen Ausbildungsende und Entlassung 

Haftzeit in Monaten zw. Anzahl der Probanden (n = 84) 
Ausbildungsende und 

abs. % Entlassung 

0 49 58,3 

bis 3 Monate 15 17,9 

3 bis 6 Monate 11 13,1 

6 bis 9 Monate 3 3,6 

9 bis 12 Monate 3 3,6 

über 12 M. 3 3,6 

Mittelwert: 4,6 Monate 

Ein großer Teil der ausgebildeten Insassen ist direkt aus der Maßnahme entlassen 
worden. Etwa ein Fünftel blieb noch bis zu einem halben Jahr nach Beendigung 
bzw. Abbruch der Maßnahme in der Anstalt. Nur drei Insassen mußten länger als 
ein Jahr auf ihre Entlassung warten. 

11.3 Block- und Phasenausbildungen 

Von den 84 Teilnehmern an Ausbildungsgängen, bei denen Zuweisung und Ablö-
sung zu/von einer Beschäftigungsstelle dokumentiert sind, haben 69 nur eine 
Ausbildungsphase absolviert, d.h. sie sind ohne nennenswerte Unterbrechung 
(Blockausbildung) in den für sie vorgesehenen Ausbildungsbereichen geblieben. 
Für 11 Probanden sind zwei Ausbildungsphasen registriert, für 1 Probanden drei 
und für 3 Probanden vier Ausbildungsphasen.384 

384 Für die Ermittlung der exakten Anzahl der Phasen gelten die bereits an anderer Stelle 
mitgeteilten Schwierigkeiten bezüglich der Dokumentation. Insgesamt betrachtet sind 
wenige Ausbildungsstellenwechsel registriert. Allerdings dürften, wie oben bereits ange-
deutet, nicht alle Veränderungen im Arbeits- und Ausbildungbereich registriert sein. 
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11.4 Arbeitsverlauf 

Auf eine ähnlich detaillierte Beschreibung der Tätigkeit der Insassen, die aus-
schließlich in den Eigen- oder Fremdbetrieben der Anstalt beschäftigt waren,385 

ohne ausgebildet worden zu sein, wird verzichtet. Veränderungen oder Verlegun-
gen fanden hier nur innerhalb dieser Betriebe oder in Zusammenhang mit Frei-
gangsgewährung statt. Diese anstaltsexteme Arbeit wird in einem gesonderten . 
Abschnitt dargestellt.386 Der Versuch, die Arbeit im Vollzug nach ihrem An-
spruchsniveau in (eher) qualifizierte und in Hilfstätigkeiten aufzuteilen und die 
jeweilige Verweildauer zu berechnen und hieraus auch in der Vergleichsgruppe 
der Nichtteilnehmer weitere Differenzierungen einzuführen, scheiterte an einer 
Änderung der "Beschäftigungsstellenschlüssel" kurz nach der Erhebungsphase. 
Die im Erhebungsbogen festgehaltenen Ziffern konnten nicht mehr eindeutig 
einer bestimmten Stelle zugeordnet werden. Da der Ausbildungsbereich und die 
Ausgebildeten im Vordergrund der Analyse stehen, kann dieses Defizit bei der 
Beschreibung der Implementation der Maßnahmen verkraftet werden. 

11.5 Kontinuität im Ausbildungs- und Arbeitsbereich 

Mit den Variablen "Stellenwechsel", "Verfügungen im Tätigkeitsbereich" und 
"Zeiten der Arbeitslosigkeit" soll die in den jeweiligen Beschäftigungen erfahre-
ne Kontinuität beschrieben und zwischen den Gruppen verglichen werden. 

Die Anzahl der Verfügungen gibt Hinweise auf die Häufigkeit der Stellen-
wechsel. Grundsätzlich müßte jede Zuteilung und Ablösung von einer Beschäfti-
gungsstelle dokumentiert und erhoben sein. Sowohl die Dokumentation als auch 
die Erhebung sind, wie bereits erwähnt, lückenhaft. Dies zeigt sich darin, daß 
Ablösungen registriert sind, ohne daß eine entsprechende Zuweisung nachgewie-
sen ist bzw. umgekehrt. Ein Stellenwechsel konnte daher nicht immer exakt 
bestimmt werden. 

Zunächst wird tätigkeitsbezogen für die gesamte Gruppe die Anzahl der Wechsel 
mitgeteilt, die aus den Verfügungen rekonstruiert worden sind. Im Ausbildungs-
bereich wurde ein Wechsel für 33 Insassen (16,8%), zwei Wechsel für 8 Insassen 
( 4,1 % ) und 3 bzw. 4 Wechsel für insgesamt 3 Insassen (2%) gezählt. Die Häufig-

385 Zur allgemeinen Beschreibung der Tätigkeiten siehe Kapitel 7 "Ausbildung und Arbeit in 
den untersuchten Anstalten". 

386 Der Freigangsgewährung kommt auch in Zusammenhang mit Ausbildungsmaßnahmen 
eine besondere Bedeutung zu. Vollzugspraktiker bevorzugen qualifizierte Ausbildung im 
Vollzug im Vergleich zu den innerhalb des Freigangs in der Regel angebotenen bzw. 
möglichen Hilfstätigkeiten, vgl. hierzu Grübl undNickolai 1980, S. 23, die Notwendigkeit 
anstaltsextemer schulischer und beruflicher Bildung betonen Große-Boes 1988, S. 136. 



Tätigkeitsverlauf während der Haft 151 

keit von Veränderungen ist im Arbeitsbereich weitaus höher. Einen Wechsel 
mußten 83 Insassen (42,3%) hinnehmen. Ein knappes Viertel mußte zweimal die 
Arbeitsstelle wechseln und etwa 7% drei- bzw. viermal. Die tatsächliche Zahl der 
Umverteilungen ist aus den oben genannten Gründen unterschätzt. Es wird je-
doch eine größere Kontinuität im Ausbildungsbereich deutlich. Für einen selekti-
ven Effekt durch die Ungenauigkeiten in der Registrierung, d.h. für größere Ge-
nauigkeit im Arbeitsbereich, gibt es keine Anhaltspunkte. 

Im folgenden werden mit den Merkmalen "Anzahl der Verfügungen" und "Dauer 
der Arbeitslosigkeit", die als Indikatoren für Stabilität oder Instabilität in der 
Beschäftigungssituation tauglich sind, Gruppenvergleiche angestellt. Wenn hier 
Teilnehmer und Nichtteilnehmer verglichen werden, muß in Erinnerung gerufen 
werden, daß, wie oben nachgewiesen, auch die im Vollzug Ausgebildeten im 
Produktionsbereich tätig waren. Dies trifft vor allem für schulische Bildungsmaß-
nahmen zu, die relativ wenig Haftzeit beanspruchen. 

Mitgeteilt werden zu beiden Indikatoren die absoluten Zahlen, d.h. die tatsächli-
che Zahl der Wechsel bzw. der Verfügungen und die tatsächliche Dauer der 
Arbeitslosigkeit, ferner die auf ein Haftjahr umgerechneten Werte.387 Der 
Schwerpunkt der Darstellung liegt bei den um die Haftzeit "bereinigten" Werten. 

Schaubild 12: Kontinuität im Ausbildungs- und Arbeitsbereich 

Teilnehmer 

Nicht-Teilnehmer 

Haeufigkeit d. Verfuegungen im Ausbil-
dungs- u. Arbeitsbereich pro Haftjahr 

Vollz.schueler 

berufl. Ausgcb. 

0 102030405060708090100 

387 Wie bei anderen Haftverlaufs variablen wird ein Einfluß der Haftdauer vermutet'. Um eine 
Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen zu gewährleisten, müssen die ungleichen Inhaf-
tierungszeiten "heraus gerechnet", d.h. die Werte standardisiert werden. 
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Für die Nichtteilnehmer wurden durchschnittlich 3,3 Verfügungen im Arbeitsbe-
reich gezählt, dem stehen 4,9 Verfügungen bei den Teilnehmern gegenüber. In 
der Gruppe der Teilnehmer sind die Schüler (5,8) häufiger mit Veränderungen 
konfrontiert als die Lehrlinge (4,4). 

Schaubild 13: Beschäftigungslosigkeit 

Dauer d."strukturellen Arbei::Slosigkeit" 
~----~ 

pro Haftjahr (TN, NTN, VS u. bA) 

Teilnehmer 

Nicht-Teilnehmer 

Vollz.schueler 

berull. Ausgeh. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Wie in Schaubild 12 deutlich wird, ist die auf ein Haftjahr bezogene Anzahl der 
Verfügungen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich (Hinweis auf die Häufigkeit 
der "Stellenwechsel) für beide Gruppen vergleichbar. Bei der weiteren Differen-
zierung der Teilnehmergruppe nach Insassen, deren Schwerpunkt in der berufli-
chen bzw .. schulischen Ausbildung lag, sind nennenswerte Unterschiede feststell-
bar. Etwa 40% der beruflich Ausgebildeten gegenüber nur etwa 10% der Schüler 
sind in die Kategorie einer "stabilen Beschäftigungssituation" einzuordnen. Si-
cherlich kann die stabilere Beschäftigungssituation der beruflich Ausgebilde-
ten mit den längeren Lehrausbildungszeiten (mit)erklärt werden. 

Die für die Vergleichsgruppen errechnete durchschnittliche Dauer der" Arbeits-
losigkeit", d.h. der Zeiträume, in denen die Insassen aus strukturell-organisatori-
schen Gründen keiner Arbeit nachgehen konnten (Schaubild 13) oder aus (eher) 



Tätigkeitsverlauf während der Haft 153 

persönlichen Gründen keiner Arbeit nachgehen wollten, ist beträchtlich (NTN: 53 
Tage, TN: 74 Tage). 

Nach den absoluten Werten sind die Nichtteilnehmer weniger von Beschäfti-
gungslosigkeit betroffen. Die Insassen ohne registrierte Arbeitslosigkeit (n=l 1) 
sind alle im Arbeitsbereich tätig gewesen. Angesichts der längeren Haftzeiten 
bei den Teilnehmern ist bei den standardisierten Werten der Arbeitslosigkeit 
eine Angleichung zwischen beiden Gruppen zu erwarten. 

Ursachen der Beschäftigungslosigkeit können zum einen struktureller Natur 
sein, etwa Arbeitsmangel durch fehlende Aufträge oder Leerzeiten beim Wechsel 
von einer Stelle zur anderen, oder aber persönlich bedingt sein, wie dies bei 
Arbeitsverweigerungen, Ausschluß wegen abweichenden Verhaltens an der Ar-
beitsstätte u.ä. der Fall ist. Eine Aufteilung der Gesamtdauer der Haftzeiten ohne 
Arbeit nach den angegebenen Gründen in "verschuldete" und "nicht verschuldete 
Arbeitslosigkeit" zeigt, daß organisatorische Gründe überwiegen. 388 Von den 
45 Insassen aus der Teilnehmergruppe, die "verschuldete" Arbeitslosenzeiten auf-
weisen, sind 42% nur in geringem Umfang persönlich bedingt arbeitslos gewe-
sen, während von den 38 Nichtteilnehmern nur 31 % in diese Kategorie fallen. 

Auch hier zeigt sich bei einer weiteren Aufteilung der Teilnehmergruppe in Lehr-
linge und Schüler eine geringfügig größere Stabilität im beruflichen Ausbildungs-
bereich. 35% der Lehrlinge sind nur "sehr kurz" bzw. "kurz" arbeitslos gewesen 
und nur etwa 16% der Schüler. Will man die Dauer der verschuldeten Arbeits-
losigkeit auch als Indikator für eine Arbeitszufriedenheit werten, sind die 
Lehrlinge und Kursteilnehmer mit ihrer jeweiligen Tätigkeit zufriedener. Etwa 
60% der Lehrlinge und 46% der Schüler waren an keinem Hafttag "selbstver-
schuldet" arbeitslos. 389 

11.6 Zusammenfassung 

Insgesamt betrachtet liegt der Schwerpunkt der vollzuglichen Tätigkeit der 
Untersuchungsgruppe im Arbeitsbereich. Nur etwa die Hälfte der Stichprobe ist 
ausgebildet bzw. ist der Versuch einer Ausbildung unternommen worden. Diese 
Insassen, genauer diejenigen, deren Ausbildungszeit ermittelt werden konnte, wa-
ren im Durchschnitt ein Drittel ihrer Haftzeit in den Produktions- oder Versor-

388 Zur Kategorie der "nicht verschuldeten" zählen Arbeitsmangel, Verlegung innerhalb der 
Anstalt, Urlaub u.ä., zur Kategorie der "verschuldeten" zählen Arbeitsverweigerung, 
Krankfeiern, Zu-spät-Kommen u.ä. · 

389 Die Unterschiede sind mit p = < .05 signifikant. Zu diesen und allen anderen mitgeteilten 
Werten, vgl. auch die Tabellen zu den "Teilnehmern und Nich~teilnehmern" im Anhang. 
Mit den dort aufgeführten Kategorisierungen sind auch die Chi -Tests gerechnet worden. 
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gungsbetrieben tätig, d.h. nur zwei Drittel der Haftarbeitszeit sind tatsächlich in 
den Ausbildungsmaßnahmen abgeleistet worden. Angesichts des überwiegend 
vorhandenen Ausbildungsbedarfs bei Hafteintritt kann daher nur eingeschränkt 
von einer intensiven Nutzung der Inhaftierungszeit zu Ausbildungszwecken ge-
sprochen werden. 

Innerhalb des Ausbildungsbereichs ist im Vergleich zu sonstigen Tätigkeiten eine 
größere Kontinuität zu beobachten. Die Teilnehmer an Ausbildungsgängen er-
fuhren jedoch nach der absoluten Zahl der Verfügungen Ausbildung und Arbeit 
betreffend eine größere Unbeständigkeit, die mit den Wechseln von Ausbildung 
zu Arbeit und umgekehrt zusammenhängen können. Die Unterschiede relativie-
ren sich, wenn die Werte standardisiert, d.h. auf ein Haftjahr umgerechnet wer-
den. 

Schwierigkeiten bei der Vergabe von Stellen bzw. der Strukturierung des Ange-
bots werden durch die relativ langen "arbeitslosen" Zeiträume offenbar, die, 
das zeigt die Verteilung zwischen "verschuldeter" und "nicht verschuldeter" Ar-
beitslosigkeit, überwiegend auf organisatorischen Gründen beruhen.390 

390 Qabei handelt es sich jedoch um ein Problem, das bei einer personellen Auslastung bzw. 
Uberlastung der Anstalt entsteht. Nach Auskunft einer Anstaltsmitarbeiterin aus Adels-
heim gibt es angesichts rückläufiger Belegungszahlen gegenwärtig keine "arbeitslosen" 
Haftzeiten für die Insassen. 



12. Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Anstalt 

Die Insassen können ihre Arbeitspflicht auch außerhalb der Anstalt in der 
Form des Freiganges oder der Außenbeschäftigung erfüllen. 

Vor allem die Insassen mit Freigang haben einen besonderen Status im Vollzug, 
da sie sich den größten Teil des Tages relativ frei bewegen können. Die Freigän-
ger sind also häufiger nicht haftspezifischen Situationen ausgesetzt, der Übergang 
zur Nachentlassungssituation ist fließender, insbesondere dann, wenn ihnen auch 
andere Lockerungen und Urlaube großzügiger gewährt werden.391 Allerdings 
soll dem Freigang gegenüber einer qualifizierten Ausbildung im Vollzug kein 
Vorrang eingeräumt werden. Bei gleicher Eignung für Freigang und Ausbil-
dung im Vollzug und entsprechender Angebotsstruktur wird also in der Regel 
die Ausbildung als zur Erreichung des Erziehungsziels geeignetere Maßnahme 
von seiten der Vollzugsorganisation bevorzugt werden.392 Insofern werden die 
Freigänger auch in den weiteren Untersuchungsschritten eine besondere Rolle 
spielen. Diese mögliche Konkurrenz zwischen Freigang und anstaltsinterner 
Ausbildung ist dabei nur ein Aspekt. Eine eingehende Analyse der Gewährungs-
praxis kann darüber Aufschluß geben, inwieweit sich mögliche Unterschiede 
zwischen Freigängern und anderen Insassen bereits aus diesen Selektionsmerk-
malen ergeben. 

12.1 Tatsächliche Voraussetzungen der Freigangsgewährung 

Zu den rechtlichen Voraussetzungen des Freiganges müssen tatsächliche treten, 
die eine Gewährung bzw. Durchführung zusätzlich erschweren. Es muß eine 
Arbeitsstelle außerhalb der Anstalt gefunden werden, von der eine rechtzeitige 
Rückkehr in die Anstalt möglich ist. Damit ist das Problem der Zentralisierung 
von Anstalten angesprochen, das der Durchführung des Freiganges wegen der 
großen Zahl von Gefangenen häufig entgegensteht.393 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich für unsere beiden untersuchten Anstal-
ten bezüglich des Arbeitsstellenangebotes aus der geographischen Lage in eher 
strukturschwachen Gebieten. Dies trifft vor allem für die Anstalt Adelsheim zu. 

391 Vgl. Smolka 1981, S. 50ff., der überdies auf erhöhte Einstellungschancen nach Entlassung 
und die Einbeziehung der Inhaftierten in die Kranken- und Rentenversicherung hinweist; 
ähnlichNolting 1985, S. 2lff. 

3 92 Vgl. Grübl und N ickolai 1980, S. 23, die auffehlende Freigangsausbildungsplätze hinwei-
sen, während die Lehrstellen in der Anstalt Adelsheim teilweise sogar von Externen besetzt 
sind. 

393 Vgl. hierzuOstendor/1987, §§ 91, 92JGG Rdnr. 6. 
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Von dortigen Anstaltsmitarbeitern wurde bei Gesprächen von Schwierigkeiten 
bei der Stellensuche berichtet, während in Schwäbisch Hall die Beschäftigungs-
stellen für Freigänger, zumindest in jüngster Zeit, leichter zu finden sind. Dies 
und die Einrichtung eines speziellen externen Freigängerhauses in Schwäbisch 
Hall Jassen für diese Anstalt eine größere Anzahl von Freigängern vermuten. Ob 
bei Stellenangeboten seitens der Arbeitgeber Zurückhaltung in der Einstellung 
von Gefangenen geübt wird, war nicht Gegenstand unserer Studie. Bei einem 
Gespräch mit Mitgliedern des Schwäbisch Haller Vollzugsstabes wurde jedoch 
Gegenteiliges berichtet. Der Anstaltshintergrund und die mit dem Freigang ver-
bundenen Regelungen bzw. die mit einem Regelverstoß verbundene Gefahr, den 
Freigängerstatus zu verlieren, dürften den Arbeitgebern relativ zuverlässig ar-
beitende Inhaftierte garantieren. Überdies kann Freigang so angeordnet werden, 
daß ein Dritter (z.B. Arbeitgeber, Meister) verpflichtet wird, die Anstalt unver-
züglich zu benachrichtigen, wenn der Gefangene nicht rechtzeitig erscheint, sich 
ohne Erlaubnis entfernt oder sonst ein besonderer Anlaß (z.B. Erkrankung, Trun-
kenheit) hierzu besteht (Nr. 6 Abs. 4 VVJug). Insoweit ist also eine zusätzliche, 
dem Arbeitgeber zustehende Kontrollbefugnis eingerichtet.394 

12.2 Gewährungspraxis 

Etwa 15% (30) der Probanden haben im Laufe ihrer Haftzeit Freigang erhalten. 
Welchen Beschäftigungsverhältnissen sie im einzelnen nachgingen, konnte aus 
den Gefangenenpersonalakten nicht ermittelt werden. Von den 30 Inhaftierten 
hatte die Hälfte den Freigang nach etwa 7 Haftmonaten angetreten, 6 Probanden 
wurde bereits im ersten Drittel, 14 Probanden im zweiten Drittel ihrer Haftzeit 
Freigang gewährt. 

394 Nolting 1985, S. 50 berichtet, daß sich die Probleme am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
"paradoxerweise" in der häufig guten Arbeitsleistung der Freigänger zeigten. Arbeitskol-
legen, Betriebsrat und Gewerkschaften hätten sich infolgedessen dem Einsatz von Freigän-
gern widersetzt, was zweimal zum Verlust der Arbeitsstelle geführt habe. 
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Tabelle 18: Verbüßte Haftzeit bis zur Freigangsgewährung 

Zeitdauer (ab Haft-
antritt) bis zur Anzahl der Probanden (N=30) 

Freigangsgewährung 
abs. % (in Tagen) 

17 - 115 6 20,0 

120-219 9 30,0 

224- 290 6 20,0 

323 - 680 9 30,0 

Mittelwert: 239,0 Median: 221,5 

Fünf Probanden sind aus dem Freigang wieder herausgenommen worden. Dabei 
handelte es sich jeweils um eine Sanktionierung wegen eines Regelverstoßes, 
der unmittelbar mit der Freigangsgewährung zusammenhing. Ein Proband ver-
suchte, nach dem ersten Freigangstag zu fliehen, nach 5 Tagen Freigang wurde 
ein Proband wegen Drogenschmuggels sanktioniert, ein weiterer verweigerte 
nach zwei Tagen die Arbeit, nach 14 Tagen wurde ein Proband wegen Alkohol-
mißbrauchs, nach etwa einem halben Jahr ein weiterer Inhaftierter wegen verspä-
teter Rückkehr vom Ausgang in den Regelvollzug zurückverlegt.395 Die übrigen 
25 Inhaftierten konnten bis zur Entlassung ihren Freigängerstatus beibehalten. 

Schaubild 14: 
Dauer des Freigangs 
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395 Von einer geringen Ablösungshäufigkeit berichtet auchNolting 1985, S. 53. 
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Wie aus Schaubild 14 abgelesen werden kann, hat etwa ein Drittel der Freigänger 
26% bis 50% der Haftzeit im gelockerten Vollzug verbracht. Weitere 8 Freigän-
ger konnten bis zu 75% ihrer Haftzeit, 3 Freigänger sogar über 75% ihrer Haftzeit 
ein externes Beschäftigungsverhältnis ausüben. 

Freigang zur Teilnahme an einer Lehre oder sonstigen Ausbildung außerhalb der 
Anstalt wurde nicht gewährt. Die 14 Probanden aus der TN-Gruppe, die zugleich 
Freigang erhielten, hatten ihre Ausbildungsmaßnahme bereits vor dem Freigang 
beendet. 

12.3 Mögliche Kriterien für die Freigangsentscheidung 

Die Entscheidungen zur Freigangsgewährung sind nicht so detailliert dokumen-
tiert, daß die Gründe für die Bewilligung oder Ablehnung im einzelnen nachvoll-
zogen werden könnten. Insgesamt sind 25 Anträge auf Freigang registriert, von 
denen 15 bewilligt und 9 abgelehnt wurden. Als Ablehnungsgründe wurden "kei-
ne Arbeit" (3mal), "Voraussetzungen nicht gegeben" (2mal), Antrag "verfrüht" 
oder "zurückgestellt", "Unzufriedenheit mit der Arbeitsleistung" und "andere Lö-
sung" (jeweils lmal) genannt. Bei den restlichen 15 Probanden wurde der Antrag 
nicht registriert, oder der Freigang ist ohne ausdrücklich gestellten Antrag ge-
währt worden. 

Ob bei einzelnen Probanden die in Nr. 6 Abs. 8 VVJug genannten Ausschluß-
gründe vorlagen, kann nicht geklärt werden, in den Ablehnungsgründen werden 
sie nicht aufgeführt. Ein Vergleich zwischen der Freigängergruppe und den 
Nicht-Freigängern bezüglich der Merkmale, die als rechtliche oder tatsächliche 
Voraussetzungen der Freigangsgewährung gelten können, kann zumindest Hin-
weise auf deren Entscheidungsrelevanz geben. 

In den Vergleich werden folgende Bereiche einbezogen: 

Schulische und berufliche Qualifikation (tatsächliche Voraussetzungen), 

Merkmale der kriminellen Karriere bis zum Haftantritt und-Einweisungsdelikte 
(Sicherheitsaspekte), 

Insassenverhalten (Mitarbeit am Vollzugsziel) und andere haftbezogene Daten. 

12.3.1 Schulische und berufliche Qualifikation 

Grundlegende Voraussetzung des Freiganges ist die Vermittelbarkeit des Insas-
sen auf dem Arbeitsmarkt, die von der Qualifikation des Insassen abhängen wird. 
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Bezüglich der Arbeitsplatzsuche kann nicht festgestellt werden, in welchem Aus-
maß Bemühungen erfolglos waren und deshalb Freigang nicht gewährt werden 
konnte.396 

Schaubild 15: 

Schulische, beruft. Qualifikation 
und Stellenwechsel 
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Wie erwartet, sind die Freigänger sowohl nach ihrer schulischen als auch beruf-
lichen Ausbildung besser qualifiziert als die übrigen Insassen.397 In der Be-
ständigkeit bzw. Unbeständigkeit ihres vorinstitutionellen Ausbildungs- bzw. Ar-
beitsverhaltens sind kaum Unterschiede zu erkennen. 

396 In Schwäbisch Hall stehen in jüngerer Zeit nach Auskunft von Anstaltsmitarbeitern mehr 
"Freigangsarbeitsplätze" zur Verfügung als geeignete Gefangene gefunden werden kön-
nen. 

397 Vgl. die Untersuchung von Rittner-Strenzke und van der Starre 1984, S. 203, die bei den 
Teilnehmern des VBF- Projektes (Vorbereitung und Begleitung des Freigangs) in Hameln 
eine qualifiziertere Schul- und Berufsausbildung als bei den abgelehnten Probanden fest-
gestellt haben. 
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12.3.2 Vorinstitutionelle "kriminelle Karriere", Inhaftierungsdaten und 
Einweisungsdelikte 

Hohe Vorstrafenbelastung könnte als negativer Faktor in die Entscheidung über 
die Lockerung eingehen, da auch für den Freigang insoweit eine stärkere Gefahr 
abweichenden Verhaltens begründbar ist. 

Schaubild 16: 

Legalbiographie und Inhaftierungsdaten 
( N=196) 
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Die Probanden ohne Freigängerstatus sind hinsichtlich der Dauer der kriminellen 
Karriere und des Einstiegsalters in geringem Maße stärker belastet als die 
Freigänger. Rechnet man die Anzahl der Straftaten auf die Dauer der kriminellen 
Karriere um, ist bei den Freigängern eine geringfügig stärkere Dichte festzustel-
len. Alle Unterschiede in diesen Variablen sind jedoch, wie das Schaubild zeigt, 
unbedeutend. Wichtiger als die mit diesen Variablen dargestellten V orbelastun-
gen scheinen frühere Hafterfahrungen zu sein: Nur 10% der Freigänger sind 
"Wiederkehrer". Allerdings muß in Erinnerung gerufen werden, daß es insgesamt 
nur 39 zwei- oder mehrmals Inhaftierte in der Stichprobe gibt. 

Ein für die Einschätzung der Fluchtgefahr bedeutsames und somit für die Locke-
rungsentscheidung relevantes Kriterium könnte die Art der Einweisung in die 
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Anstalt sein, insbesondere ob sich der Inhaftierte "selbst gestellt" hat. Der Erwar-
tung entsprechend ist der Anteil der "Selbststeller" (17%) höher als der Anteil in 
der Vergleichsgruppe (9%).398 

Betrachtet man die Einweisungsdelikte, zeigt sich ein eher überraschendes Bild: 

Schaubild: 17 
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Obwohl nach den Regelungen in den VVJug399 bei der Kategorie "Gewaltdelik-
te" im Verhältnis zu den anderen Deliktskategorien ein geringerer Freigängeran-
teil vermutet werden könnte, sind gerade die wegen eines Gewaltdeliktes Einge-
wiesenen im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtstichprobe bei der Frei-
gängergruppe überrepräsentiert. In diesem Zusammenhang müssen die bereits 
oben vermuteten Anstaltsbesonderheiten mitgeteilt werden. Allein 19 Freigänger 
waren in der kleineren Anstalt Schwäbisch Hall inhaftiert, etwa ein Viertel der 
untersuchten Anstaltspopulation, während nur knapp ein Zehntel der Adelsheimer 
Insassen Freigänger waren. Dies kann, wie bereits oben erwähnt, mit einem grö-

398 Vgl. hierzu Nolting 1985, S. 45, der von der Jugendstrafanstalt Hameln berichtet, daß die 
sog. Selbststeller häufig direkt von der Aufnahmeabteilung in den Freigang kamen, auf 
eine Erprobung im Vollzug insoweit also verzichtet wurde. 

399 Vgl. Kapitel 4.2. 
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ßeren Arbeitsplatzangebot und der Einrichtung des besonderen externen Freigän-
gerhauses (zum Erhebungszeitpunkt das sog. Blockhaus) in Schwäbisch Hall 
begründet werden. Etwas mehr als 40% der dortigen Insassen sind wegen eines 
Gewaltdeliktes verurteilt worden, der Anteil bei den Adelsheimer Insassen ist um 
ca. 10 Prozentpunkte geringer. Der höhere Anteil an "Gewalteinweisungsdelik-
ten" in der für Freigang wohl geeigneteren Vollzugsanstalt Schwäbisch Hall 
könnte zumindest teilweise den entsprechend hohen Anteil an Freigängern erklä-
ren. In der Adelsheimer Freigänger-Gruppe sind die Gewaltdelinquenten mit 4 zu 
7 nicht überrepräsentiert.400 Die Hypothese, daß die aufgrund eines Gewaltdelik-
tes Eingewiesenen für die Freigangsgewährung günstigere Voraussetzungen mit-
bringen, wie geringerer Anteil an Wiederkehrern, höherer Anteil an Selbststel-
lern, bessere schulische und berufliche Qualifizierung, konnte nicht bestätigt wer-
den. Die wegen eines Gewaltdeliktes Eingewiesenen unterscheiden sich in diesen 
Merkmalen, ausgenommen die Variable "Selbststeller", nur unwesentlich von den 
Inhaftierten mit anderen Einweisungsdelikten. Die Selbststeller sind bei den Ge-
waltdelinquenten unterrepräsentiert, insofern bringen sie für die Entscheidung 
über die Freigangsgewährung eher ungünstigere Voraussetzungen mit. 

12.3.3 Insassenverhalten 

Freigang ist nur dann zulässig, wenn der Inhaftierte mit seinem Verhalten die 
Bereitschaft signalisiert, an der Erreichung des Vollzugszieles mitwirken zu 
wollen (Nr. 6 Abs. 10 VVJug). Diese kann sich im Grad der Konformität mit den 
Anstaltsregeln und der Beständigkeit im Ausbildungs- und/oder Arbeitsbereich 
zeigen. 

Für die Beurteilung, inwieweit die Meldungsbelastung die Freigangsentscheidung 
beeinflußt hat, ist die Anzahl der Regelverstöße bis zum Entscheidungszeit-
punkt bedeutsam. Um die Vergleichbarkeit zwischen den beiden Gruppen zu 
gewährleisten, wurde der mittlere Haftzeitpunkt, an dem Freigang gewährt wurde 
(239. Hafttag), ausgewählt. Bei den Freigängern wurden bis zu diesem Zeipunkt 
deutlich weniger Regelverstöße gezählt als bei den Inhaftierten ohne Freigang. 
Ferner unterscheiden sich die beiden Gruppen in der von der Zugangsabteilung 
berichteten Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens (Schaubild 18). 

400 Grübl und Nickolai 1980 berichten jedoch für die Jahre 1974 bis (September) 1978 auch 
für die Adelsheimer Freigangsgewährung von einer "rätselhaften" Bevorzugung der Ge-
waltdelinquenten. 
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Der hohe Anteil von Insassen in der Freigängergruppe, die wegen eines Gewalt-
deliktes eingewiesen wurden (50% ), könnte mit einer geringeren Meldungsbela-
stung zusammenhängen. 

Ein Vergleich der Probanden nach ihren Einweisungsdelikten und der Meldungs-
belastung zeigt eine deutlich geringere Meldungsbelastung der zur Kategorie 
"Gewaltdelikte" gehörenden Probanden in der Zugangsabteilung, ferner eine 
geringere Repräsentanz in der Kategorie "hohe Belastung" für die Anzahl der 
Meldungen bis zur Freigangsgewährung und für die Gesamtzahl der Meldungen 
während der Haftdauer. Dies kann zur Erklärung der bevorzugten Behandlung 
dieser Insassengruppe bei der Freigangsgewährung beitragen. 

12.4 Zusammenfassung 

Nur einem geringen Prozentsatz der Probanden ist Freigang gewährt worden. Die 
Mehrzahl der Freigänger konnte ihr externes Beschäftigungsverhältnis im zwei-
ten Drittel ihrer Haftzeit und früher antreten und bis zur Entlassung beibehalten. 
Mißbrauch der Lockerung oder Verstöße in Zusammenhang mit Freigang kamen 
selten vor bzw. wurden selten registriert. 
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Wesentliche Kriterien für die Entscheidung, ob Freigang gewährt werden soll, 
scheinen weniger die (vorinstitutionellen) Merkmale der kriminellen Karriere und 
die Einweisungsdelikte zu sein, die unter Sicherheitsaspekten Berücksichtigung 
finden könnten, sondern vielmehr die schulische und berufliche Qualifikation 
und die mit dem Insassenverhalten gezeigte Konformitätsbereitschaft. 

Freigänger und Nicht-Freigänger unterscheiden sich in der Häufigkeit abweichen-
den Insassenverhaltens während der gesamten Inhaftierungszeit sowie bis zum -
durchschnittlich errechneten - Gewährungszeitpunkt. 



13. Ausbildung und Arbeit aus Insassensicht 

Die mit Ausbildung und Arbeit verbundenen rechtlichen Zielvorstellungen und 
Legitimationsbedürfnisse, ferner die "offiziellen", von "Vollzugspraktikern" ver-
tretenen Einschätzungen sind bereits behandelt worden. Danach spielt Ausbil-
dung eine wichtige Rolle im "Erziehungsprozeß" des Jugendstrafvollzuges. Es 
fehlt bislang die Sichtweise der unmittelbar Betroffenen, der Inhaftierten. Dabei 
geht es darum festzustellen, ob Ausbildung und Arbeit, die Teile des Erziehungs-
auftrages sind, mit einer entsprechenden Einschätzung seitens der zu Erziehenden 
korrespondieren. Entsprechend wäre eine Beurteilung beider Vollzugsbereiche 
dann, wenn Arbeit und Ausbildung im "Wunschgefüge" der Inhaftierten, d.h. in 
der Rangfolge der ihnen am wichtigsten erscheinende.n Ereignisse und Möglich-
keiten des Vollzuges, eine vorrangige oder zumindest keine untergeordnete Be-
deutung zukäme. Ferner kann dies angenommen werden, wenn (gute) Ausbildung 
und Arbeit(smöglichkeiten) als Ziele der Inhaftierung angegeben würden, deren 
Verwirklichung mit einer gewissen Intensität gewünscht wird. Als drittes, wenn 
sich die Insassen durch den Entzug von Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten 
belastet fühlen würden (perzipierte Sanktionsbelastung). 

13.1 Relevanz der Insassensicht 

Diese Einschätzungen durch die Inhaftierten sind unabhängig davon bedeutsam, 
wie man den "Erziehungsauftrag" des Jugendstrafvollzuges definieren will. Wird 
er als "sozialstaatliche Verpflichtung zu Hilfsangeboten" herabgestuft401 , ist die 
subjektive Einschätzung wichtig für die Beurteilung, inwieweit bezüglich solcher 
Angebote eine Nachfrage bestehen könnte. Darüber hinaus sollte, auch bei "Ent-
sorgung" des Erziehungsauftrages von pädagogisch orientierten Konzepten oder 
allgemeinen Moral- und Wertvorstellungen, nach dem Erfolg bei der Annahme 
von Hilfsangeboten gefragt werden, der mit Lern-und Arbeitsmotivation, die wie-
derum aus der Akzeptanz der Maßnahmen ableitbar sind, zusammenhängen kann. 
Auch für Vertreter eines umfasse~den Erziehungsauftrages, die nicht nur spätere 
Straffreiheit, sondern einen "rechtschaffenen und verantwortungsbewußten Le-
benswandel" im Sinne einer Sozialbewährung als Erziehungsziele im Auge ha-
ben,402 dürfte die Sichtweise der Betroffenen wichtig sein. 

401 Wie Ostendorf den Erziehun~sauftrag definieren will, der sich ausdrücklich gegen einen 
"Zwang zur inneren Umkehr' wendet, Ostendorfl987, §§ 91, 92JGG, Rdnr. 11. 

402 Vgl. etwaBrunner 1986, § 91 JGG, Rdnr. 2. 
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13.2 Belohnungsaufschub versus Deprivationsminderung 

Eine isolierte Bewertung von Ausbildung und Arbeit würde zwar den Vergleich 
zwischen beiden Maßnahmen zulassen, jedoch bliebe die Hierarchie in der Be-
wertung bezüglich anderer "Maßnahmen" unberücksichtigt. Mit der Einbindung 
weiterer Vollzugsbereiche - wie Lockerungs-, Urlaubsgewährung, Kontakte ~u 
Mitgefangenen, Verhältnis zu Aufsichtsbeamten, Gestaltungsmöglichkeiten des 
Vollzugsalltages, Einkaufsmöglichkeiten, Besitz persönlicher Dinge u.ä. -, soll, 
neben dem Erfordernis, Bezugsgrößen anzubieten, untersucht werden, ob nicht 
solche Maßnahmen höherrangig sind, mit denen unmittelbar ein Deprivationsaus-
gleich erreicht werden kann bzw. die zumindest auf einen solchen hoffen lassen. 
Damit wird zugleich thematisiert, ob die offiziell als wesentlich angesehenen 
Erziehungsgrundlagen, zu denen insbesondere Aus- und Weiterbildung gehören, 
in den Einschätzungen durch die Inhaftierten gegenüber Maßnahmen bestehen 
können, die vordergründig weniger eigenes Engagement verlangen (Lockerun-
gen) und von denen man sich einen unmittelbaren Vorteil erhoffen kann. Den 
Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen können allenfalls mittelbare Effekte zuge-
schrieben werden, wie Antragsgewährung als Belohnung für beständiges Arbeits-
verhalten, für gute schulische Leistungen oder später eintretende Vorteile, wie 
bessere Chancen bei der Arbeitsplatzsuche nach Entlassung durch im Vollzug 
erreichte Qualifikationen. Solche Zusammenhänge sind jedoch nicht offensicht-
lich, sie kommen einem Belohnungsaufschub gleich. 

Diese Überlegungen legen die Vermutung nahe, daß Ausbildung und Arbeit in 
der Rangfolge des Gewünschten gegenüber solchen Vollzugsbereichen zurücktre-
ten, die eine Minderung der durch die Inhaftierung erlebten Einschränkungen 
erwarten lassen. Dabei müßten vor allem Urlaubs- und Lockerungsgewährung, 
die eine partielle Wiedererlangung der verlorenen Freiheit versprechen, einen 
bevorzugten Platz einnehmen. Die beiden Gruppen, Teilnehmer und Nichtteilneh-
mer, werden in ihrer Einschätzung der Vollzugsbereiche verglichen, wobei für 
die Teilnehmer an Ausbildungsgängen eine günstigere Plazierung dieser Voll-
zugsmaßnahmen in ihrer Wunschhierarchie erwartet werden kann. 

13.3 Datenquelle 

Datengrundlage sind Fragen aus dem standardisierten Interview zu den "Wün-
schen", "Zielen" und der (perzipierten) "Sanktionsbelastung" der Insassen. 
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13.3.1 Wünsche und Ziele 

Den Probanden wurden insgesamt 40 Möglichkeiten (Wünsche) vorgegeben, de-
ren Wichtigkeit sie auf einer Likert-Skala ("gar nicht wichtig" bis "sehr wichtig") 
angeben sollten. Zusätzlich wurden die Probanden nach ihren Zielen befragt bzw. 
danach, wie sie bestimmte vorgegebene Ziele einschätzen. Vorgegeben waren 
wiederum die bereits oben angesprochenen 40 Möglichkeiten. Auf einer Rating-
Skala sollte angegeben werden, wie "angenehm" bzw. "unangenehm" es für sie 
wäre, wenn das betreffende Ereignis einträte ("sehr unangenehm" bis "sehr ange-
nehm"). Zuerst wird die Situation zum Zeitpunkt der ersten Befragungswelle für 
die Gesamtstichprobe und die beiden Vergleichsgruppen (Teilnehmer und Nicht-
teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen) dargestellt. Die oben aufgezählten Voll-
zugsbereiche werden jeweils durch eine Vielzahl von Items repräsentiert. Um 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden im folgenden außer "Ausbildung" 
und "Arbeit" die "Lockerungen" und "sonstige Vergünstigungen/Möglichkeiten" 
dargestellt.403 

13.3.2 Sanktionsbelastung 

Um die voraussichtliche Belastung durch verschiedene Sanktionen feststellen zu 
können, wurden die Insassen gefragt, wie viel oder wie wenig es ihnen ausmacht, 
wenn Sie mit "einzelnen Dingen" bestraft werden. Vorgelegt wurden 20 verschie-
dene Sanktionsarten, die den Bereich Ausbildung, Arbeit, Urlaubs- und Locke-
rungsgewährung sowie vollzugsinterne Gestaltungs- und Bewegungsmöglichkei-
ten betreffen.404 

Die Analysen beruhen auf unterschiedlichen Fallzahlen, die in den jeweiligen 
Tabellen und Schaubildern angegeben werden. Für den Vergleich der Antworten 
über die drei Befragungszeitpunkte kann nur eine reduzierte Stichprobe verwen-
det werden. 

403 Auf eine Skalenbildung wurde angesichts der Heterogenität der Items verzichtet. 
404 Vgl. hierzu im einzelnen die Tabellen zur "lnsassensicht" im Anhang. Auch'hier wird 

zunächst der in der ersten Welle ermittelte (perzipierte) "Sanktionsbelastungsindex" für 
beide Vergleichsgruppen mitgeteilt. Mit der Darstellung aller drei Erhebungswellen wird 
die Entwicklung der Sanktionsbewertung während des Haftverlaufes dokumentiert. 
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13.4 Stellenwert von Ausbildung und Arbeit für die Insassen 

13.4.1 Rangfolge der Wünsche und Ziele 

"Gute Einkaufsmöglichkeiten", "Anständige Bezahlung", "Mehrmals Urlaub im 
Jahr" und "Lockerungen" nehmen - in der genannten Reihenfolge-, eine vorran-
gige Stellung in der "Wunschhierarchie" ein. Demgegenüber werden "Sinn-
volle Arbeit im Gefängnis", "Arbeitsplätze, mit denen man draußen etwas anfan-
gen kann", und insbesondere die "Möglichkeit, hier (im Vollzug) zu arbeiten" als 
weniger wichtige Wünsche angegeben. Berufliche Ausbildungsmöglichkeiten 
werden gegenüber den schulischen als bedeutender eingeschätzt, beide Items 
erreichen jedoch im Vergleich zu Lockerungen und Einkaufsmöglichkeiten und 
auch im Vergleich zu Arbeit eine nur untergeordnete Stellung, die nur noch, 
zumindest was die in der Graphik dargestellten Items betrifft, von dem Wunsch 
"ein gutes Verhältnis zu Aufsichtsbeamten" unterboten wird. 

Die Teilnehmer an den Ausbildungsmaßnahmen unterscheiden sich erwar-
tungsgemäß von den Nichtteilnehmern signifikant in der Einschätzung von Aus-
bildungsmöglichkeiten schulischer (p = .008) und beruflicher Art (p = .024),405 

In der Einschätzung der Arbeit treten keine signifikanten Unterschiede auf. Beide 
Gruppen wünschen sich eher sinnvolle Arbeit als Ausbildungsmöglichkeiten. Ab-
gesehen von diesen Differenzen ist eine weitgehende Übereinstimmung zwischen 
beiden Vergleichsgruppen festzustellen. 

Um Entwicklungen während des Haftverlaufs betrachten zu können, wird die 
Bewertung der Vollzugsbereiche über die drei Wellen dargestellt und verglichen. 
Allerdings kann hier nur mit der reduzierten Stichprobe gearbeitet werden. Unter 
der Voraussetzung, daß positive Erfahrungen mit den Vollzugsmaßnahmen ge-
macht wurden, diese sogar aus der Sicht der Insassen als deprivationsmindemd 
geeignet erscheinen, müßte sich mit zunehmender Haftdauer die Einschätzung 
der Vollzugsmaßnahmen ändern. Gleichbleibende oder negativere Bewertungen 
in der Z\\'.eiten und dritten Welle deuten auf fehlende Akzeptanz der Maßnahmen 
hin. 

405 Um zu ermitteln, ob sich die Vergleichsgruppen signifikant unterscheiden, wurde ein 
T-Test durchgeführt. Eine weitere Unterteilung der Teilnehmergruppe in "Schüler" und 
"Lehrlinge" war nicht möglich,dadie Fallzahlen zu klein geworden wären. Ein signifikan-
ter Unterschied, bezogen auf alle Items, ist nurnoch für "Freigang" (_p = .007) zu berichten; 
die Teilnehmer sind stärker am Freigang interessiert, überdies schernen sie mehr Wert auf 
die Schuldenregulierung zu legen (p = .059), was mit ihrer höheren Verschuldung zusam-
menhängen könnte. 
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Schaubild 19: 

Ermittlung von Wunschintensitäten 
Offenes Interview 

gute schul.Fortbild. 

sinnvolle Arbeit 

Möglichk.d.Arbeit 

Anständige Bezahlung 

zukunttsor .Arbeit 

mehrmals Urlaub I.J. 

Lockerungen 

gutes Verh.zur Aufs. 

nicht wichtig (1) • sehr wichtig (5) 
NTN N=80 
TN N=88 

2,5 3,5 4,5 

- - NTN - TN - Gesamt 
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Bei der Teilnehmer-Gruppe sind über die drei Wellen bezüglich Entlohnung, 
Lockerungen und Einkaufsmöglichkeiten kaum Änderungen zu verzeichnen. 
Lockerungen scheinen mit zunehmender Haftdauer geringfügig an Bedeutung zu 
verlieren. Ähnliches ist von den Nichtteilnehmern zu berichten, bei denen je-
doch die Entlohnung in der zweiten und dritten Welle gegenüber der ersten 
stärker betont wird, während das Verhältnis zu Aufsichtsbeamten noch unbedeu-
tender wird. Das Interesse der Teilnehmer an beruflichen Ausbildungsmöglich-
keiten hat beim zweiten Befragungszeitpunkt ab-, beim dritten wieder leicht zu-
genommen, während schulische Ausbildungsmaßnahmen gleichbleibend einge-
schätzt werden. Dies könnte auf nachlassende Motivation, Enttäuschung durch 
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die Lehr- und sonstigen beruflichen Ausbildungen oder allgemeine Resignation 
hindeuten. Für letzteres spricht, daß auch sinnvolle Arbeit oder einfach die Mög-
lichkeit zu arbeiten im Laufe der Haftzeit von den Teilnehmern als weniger 
wichtig eingeschätzt werden. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich überdies auch 
bei den Nichtteilnehmern. 

Schaubild 21: 

Ziele und Sanktionen 
Intensität und Abschreckungsgrad 

sinnvolle Arbeit 

leichte Arbeit 

gute Elnkaufsmögl. 

Lockerungen 

stupide Arbeit 

Ärger Mitgefangenen 

Beruhigungszelle 

Ärger mit Aufsicht 

1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 

- - NTN - TN - Gesamt 1 

sehr unangenehm ( 1 ) • sehr angenehm ( 5) 
NTN N=77 
TN N=82 

Auch bei den "Zielen" sind in der ersten Welle ähnliche Relationen zu beobach-
ten wie bei den "Wünschen". Allerdings ist die Kongruenz in der Einschätzung 
zwischen beiden Vergleichsgruppen größer. "Ärger mit Mitgefangenen" und 
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"Stupide Arbeit" werden 
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13.4.2 Belastung durch Sanktionen im Vollzug 

Weiteres Indiz für die Einschätzung der Wichtigkeit von Vollzugsereignissen ist 
die perzipierte subjektive Belastung durch den Entzug von Möglichkeiten oder 
auch nur durch Eingriffe in Vollzugsbereiche, mithin durch Sanktionierung. 

Auch hier kann vermutet werden, daß sich die Probanden durch die Ablösung 
von der Arbeit bzw. der Ausbildungsmaßnahme im Vergleich zu Sanktionen, die 
zu weiteren Deprivationen führen, zumindest zu Beginn der Haft weniger stark 
beschwert fühlen. Mit zunehmender Haftdauer, also in der zweiten und dritten 
Befragungswelle, könnte sich im Arbeits- und Ausbildungsbereich eine Verände-
rung zeigen, wenn sich die Maßnahmen als geeignet erweisen, die Akzeptanz und 
Motivation zu erhöhen. 

Zuerst wird der in der ersten Welle ermittelte "Sanktionsbelastungsindex" für 
beide Vergleichsgruppen mitgeteilt. Mit der Darstellung aller drei Erhebungswel-
len wird die Entwicklung der Sanktionsbewertung während des Haftverlaufes 
dokumentiert. 

Schaubild 23: 
Antizipierte Belastung durch Sanktionen 

Std.Interview 

unentgeltl. Arbeit 

Urlaubsbeschränkung 

Ausgangssperre 

Einkaufsbeschränkung 

macht mir Oberhaupt nichts aus (1) 
macht mlr sehr viel aus (5) 

/ 
/ 

1 
1 

' 1 
. / 
/ 

/ 
1 
1 
'\ 
• 1' 

) 
/ 

I 

2,5 3,5 4,5 

- - NTN - TN - Gesamt 
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13.5 Zusammenfassung 

Die Annahme, daß Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten gegenüber Locke-
rungsgewährungen und sonstigen Gestaltungsmöglichkeiten im Vollzug in der 
"Wünscheskala" zurücktreten, konnte bestätigt werden. Wichtiger als Ausbil-
dung und (sinnvolle) Arbeit sind die Bezahlung der jeweiligen Tätigkeit und 
damit zusammenhängend die Einkaufsmöglichkeiten, ferner, wie erwartet, die 
Gewährung von Lockerungen. Ausbildung wird grundsätzlich im Vergleich zu 
sinnvoller Arbeit und Arbeit, die nach Entlassung in irgendeiner Form verwertet 
werden kann, als weniger wichtig eingeschätzt. Während des Haftverlaufes än-
dern sich die Einschätzungen der Vollzugsmaßnahmen durch beide Vergleichs-
gruppen kaum. Eine stärkere Betonung der Ausbildung bzw. der Arbeit, die auf 
eine zunehmende Akzeptanz der Maßnahme hinweisen würde, ist weder in der 
Rangfolge der Wünsche noch in der Rangfolge der Ziele zu beobachten. Diese 
Ergebnisse werden durch den "Sanktionsbelastungsindex" bestätigt. Die Insassen 
empfinden Einschränkungen der Lockerungs- und Urlaubsgewährung sowie der 
Möglichkeiten alltäglicher Bedürfnisbefriedigung (etwa durch Einkauf) im Ver-
gleich zum Entzug von Arbeit oder Ausbildungsmöglichkeiten als schwerwiegen-
der. 

Demnach wird die u.a. von Vollzugspraktikern hervorgehobene Bedeutung voll-
zuglicher Ausbildungsmaßnahmen von den Inhaftierten nicht geteilt. 



14. Vollzugsmaßnahmen und Haftverlauf 

Die folgende Analyse läßt sich in drei Teilabschnitte gliedern. Zuerst geht es um 
eine Beschreibung des Haftverlaufes und den Versuch, diesen insassenbezogen so 
zu strukturieren, daß anhand verschiedener haftbezogener Ereignisse und Ent-
scheidungen eine Bewertung von Haftverlaufsprofilen möglich ist. Im zweiten 
Schritt wird die Akzeptanz der Vollzugsmaßnahmen der im Ausbildungs- und 
Arbeitsbereich tätigen Insassen untersucht. Dabei wird vermutet, daß die in der 
Anstalt Ausgebildeten ein höheres Akzeptanzniveau aufweisen als die in den 
Produktionsbetrieben Beschäftigten. Weiter wird ein Einfluß dieser stärkeren Ak-
zeptanz auf den Haftverlauf erwartet. Danach müßten Insassen mit hohem Ak-
zeptanzniveau in der Kategorie des positiven Haftverlaufes überrepräsentiert sein. 

14.1 Unterschiede und Ähnlichkeiten im Haftverlauf-
Haftverlauf sprofile 

Wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet, kann die Teilnahme an der 
Vollzugsmaßnahme nicht aus der Gesamtheit der Haftereignisse gelöst werden, 
wenn das, was sie an Beeinflussung des Rückfallverhaltens zu leisten vermag, 
genau analysiert werden soll. Zuerst muß daher der Haftverlauf im ganzen be-
leuchtet werden. Es geht dabei nicht um die Feststellung von Kausalitäten zwi-
schen verschiedenen Haftereignissen, sondern um die Ermittlung von Haftver-
laufsprofilen, d.h. von Unterschieden (zwischen den verschiedenen Gruppen) und 
Ähnlichkeiten (innerhalb der Gruppe) in den Ausprägungen verschiedener Haft-
verlaufsvariablen. 

Da zunächst nicht die Überprüfung einer Hypothese im Vordergrund steht - sieht 
man von der einfachen Annahme ab, daß bezüglich der in die Analyse eingehen-
den Merkmale eine Streuung der Ausprägungen erwartet wird, die einerseits eine 
Diskriminierung, andererseits eine sinnvolle Gruppierung zuläßt, und daß diese 
Gruppe~ anhand einiger Kriterien zutreffend beschrieben werden können -, han-
delt es sich vorrangig um ein exploratives Vorgehen. Als statistisches Verfah-
ren zur Ermittlung dieser Haftverlaufsprofile wurde die Clusteranalyse gewählt. 

Gegenstand dieses Versuchs, die Probanden nach Ereignissen der Haft zu grup-
pieren, ist der offiziell in den Gefangenenpersonalakten registrierte Haftverlauf. 
Die Auswahl der Variablen wurde unter dem Aspekt getroffen, die nach unserem 
theoretischen Vorverständnis "wichtigen" Vollzugsbereiche einzubeziehen. 
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Ziel der Clusteranalyse soll die Bildung einer neuen Variablen sein, die eine 
Beschreibung und Bewertung des Haftverlaufes erlaubt. In einem zweiten Schritt 
wird dann überprüft, ob die im Vollzug Ausgebildeten bzw. die Inhaftierten, 
die nur im Produktions- bzw. Versorgungsbereich tätig waren, in den Haft-
verlaufsgruppen unter- oder überrepräsentiert sind. 

14.2 Beschreibung der Variablen 

Für alle berücksichtigten Variablen des Haftverlaufes kann vermutet werden, daß 
sie in Relation zur individuellen Haftzeit stehen. Um die damit zusammenhän-
gende unterschiedliche Auftretenshäufigkeit bestimmter Ereignisse zu berück-
sichtigen, wurden alle Variablen standardisiert, d.h. in Beziehung zur jeweiligen 
Haftzeit gesetzt und auf ein Haftjahr umgerechnet. 

Die Variablen umfassen die Vollzugsbereiche Antragsgewährung, Lockerungen 
und Urlaub, Beschäftigungsverhältnis, abweichendes Insassenverhalten und da-
mit auch die Sanktionsbelastung, Außenkontakte,406 ferner das Verhältnis der 
voraussichtlichen zur tatsächlichen Haftdauer.407 

Mit der Beschreibung der Variablen ist auch das Ziel verbunden, den offiziell 
registrierten Haftverlauf, bezogen auf die Erhebungsgesamtheit, zu dokumen-
tieren. 

14.2.1 Antragsgewährung 

Von den Probanden wurden insgesamt 3 655 Anträge gestellt, von denen knapp 
85% bewilligt wurden. Nur 2 Insassen haben gar keine, 14 Insassen haben je 43 
Anträge gestellt. Im Mittel hat jeder Insasse knapp 19 Anträge eingereicht, bewil-
ligt wurden durchschnittlich 16 Anträge. 

Mit dem "Antragsbewilligungsquotienten" (QANTRVH) wird das Verhältnis der 
während der gesamten Haftzeit gestellten Anträge zur Zahl der bewilligten, um-
gerechnet auf ein Haftjahr, beschrieben. Außer den Anträgen auf Gewährung von 

406 Die Außenkontakte stellen in gewisser Weise einen Fremdkörper in der Variablenauswahl 
dar. Sie stehen jedoch in Zusammenhang mit der Urlaubsgewährung. Zum einen können 
sie Entscheidungsgrundlage sein (Kontaktadresse), zum anderen können Besuche in ge-
wisser Weise Ersatz für nicht gewährten Urlaub darstellen bzw. bei den Insassen mit 
häufigen Urlaubsgewährungen wird die Besuchshäufigkeit zurückgehen, vgl. hierzu im 
einzelnen Grosch 1991. · 

407 Sämtliche hier beschriebenen Haftverlaufsvariablen sind auch für die folgenden Analysen 
bedeutsam. Der Bereich der Lockerungs- und Urlaubsgewährung wird später noch um 
weitere Merkmale erweitert, wie z.B. "Wartezeiten" bis zur ersten Gewährung u.ä. 
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Ausführungen, Ausgängen und Urlaub, die hier nicht berücksichtigt werden sol-
len, sind darin sämtliche Antragsstellungen erfaßt. 

Allerdings ist die Operationalisierung mittels dieser Variablen nur beschränkt als 
Indikator für eine positive Einstellung des Vollzugsstabes gegenüber dem Inhaf-
tierten geeignet. Probanden, die sich häufig abweichend verhalten und/oder ein 
schlechtes Verhältnis zu den Entscheidungsträgern haben, werden vielleicht häu-
fig aus Angst vor Ablehnung keine Anträge gestellt haben. Ferner könnte solchen 
Inhaftierten die schlechte Bewilligungschance bereits informell mitgeteilt worden 
sein. 

14.2.2 Lockerungen und Urlaub 

Zwei Drittel der Probanden haben während ihrer Haftzeit zumindest einen Urlaub 
bewilligt bekommen. Im Mittel wurden 13,4 Urlaubstage gewährt. 

Außer 76 Probanden konnten alle Insassen (echten) Ausgang wahmehmen.408 

Durchschnittlich wurden den betroffenen 126 Insassen vier Ausgangstage ge-
währt. 

Mit 'MURLl' ist die Anzahl der gewährten Urlaubstage, bezogen auf 100 Haftta-
ge, erfaßt. Für die Urlaubsgewährung wurde diese Form der Standardisierung 
gewählt, da sie eine für die Beschreibung von Lockerungen in der Literatur 
übliche Darstellungsform ist und somit die Vergleichbarkeit gewährleistet 
bleibt.409 

'MITA' teilt die Anzahl der gewährten Ausgänge mit, wiederum bezogen auf 100 
Hafttage. 

14.2.3 Beschäftigungsverhältnis 

Viele Insassen haben im Laufe ihrer Haft die Beschäftigungsstelle einmal oder 
mehrmals gewechselt.410 Die den Ausbildungsmaßnahmen zugewiesenen Insas-

408 Unterschieden wird zwischen Ausgang mit und ohne Begleitung ( =echter Ausgang). Bei 
den Begleitausgängen handelt es sich häufig nur um kurze Aufenthalte außerhalb der 
Anstalt, insbesondere Arztbesuch, Behördengang u.ä. Ein paar Insassen erhielten "Dauer-
ausgangsgenehmigung", etwa für die Teilnahme am Fußballtraining oder an den Proben 
des örtlichen Gesangvereins (Adelsheim). In diesen Fällen muß nicht jeder Ausgang neu 
beantragt und bewilligt werden. 

409 Vgl. hierzu im einzelnen Grosch 1991. In dieser Arbeit werden zwei standardisierte 
Variablen der Urlaubsgewährung dargestellt. Bei 'MURLl' ist die Anzahl der Urlaubstage 
auf 100 Hafttage bezogen, in den nachfolgenden Analysen werden die Urlaubstage auf em 
Haftjahr umgerechnet. 

410 Vgl. hierzu Kapitel 11. 
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sen waren überwiegend vor, nach oder zwischen der Ausbildungsphase in den 
Produktionsbetrieben tätig. 

Die überwiegende Mehrheit der Inhaftierten konnte nicht durchgängig beschäftigt 
werden. Nur elf Gefangene weisen keine Arbeitslosenzeiten auf. Das Mittel der 
beschäftigungslosen Zeit liegt, auf die Erhebungseinheit bezogen, bei knapp 64 
Tagen. Darin ist natürlich die in der Zugangsabteilung verbrachte Zeit nicht 
miteingerechnet. 

Aus den Bereichen Ausbildung und Arbeit wurden Variablen ausgewählt, die die 
Kontinuität in den Beschäftigungsverhältnissen beschreiben sollen. Die Bestän-
digkeit sollte sowohl für den Ausbildungs- als auch für den Arbeitsbereich ermit-
telt werden, eine Differenzierung zwischen Ausbildung und Arbeit war daher 
nicht notwendig. 

'QWECHSEL' beschreibt die Anzahl der das Beschäftigungsverhältnis betreffen-
den Verfügungen. Zu- und Abgänge von den Beschäftigungsstellen sind jedoch 
nicht immer lückenlos festgehalten. Eine exakte Rekonstruktion der Stellenwech-
sel ist, wie bereits beschrieben, daher nicht möglich. Mit der Variablen werden 
sämtliche Verfügungen pro Haftjahr gezählt. Sie kann aufgrund dieser beschrie-
benen Dokumentationsmängel nur einen Hinweis auf die Beständigkeit im Aus-
bildungs- und Arbeitsbereich geben. 

Ein weiterer Faktor, der Kontinuität bzw. Unbeständigkeit mißt, ist die Dauer der 
beschäftigungslosen Zeiträume, d.h. die Anzahl der Tage, bei denen der Proband 
keiner Ausbildung oder Arbeit nachgehen konnte oder wollte (QAIDAUER). 

14.2.4 Meldungs- und Sanktionsbelastung 

Verstöße gegen die Anstaltsnormen (regelverletzendes Verhalten) sind unter den 
Insassen verbreitet. Bei 15% der Probanden (N=30) wurde kein abweichendes 
Vollzugsverhalten registriert. Die durchschnittliche Meldungsbelastung, bezogen 
auf die Insassen, die mindestens einmal registriert wurden, liegt bei etwas mehr 
als vier Meldungen. Insgesamt 15 Insassen sind lümal und häufiger (bis zu 
16mal) aufgefallen. 

Die Häufigkeit abweichenden Verhaltens im Vollzug wird durch die Anzahl der 
Meldungen erfaßt (QMELDJ), die alle regelwidrigen Verhaltensweisen betreffen, 
soweit sie zur Kenntnis des Vollzugsstabs gelangt sind und als registrierungswür-
dig eingeschätzt wurden. Mit der Meldungsbelastung wird auch die Sanktionsbe-
lastung mitgeteilt, da für beinahe 100% der Meldungen auch eine Sanktion be-
richtet wird. Spricht man also in diesem Zusammenhang von Meldungsbelastung 
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oder der Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens, ist zugleich die Sanktionsbela-
stung gemeint. Auch diese Häufigkeitszahl wurde auf ein Haftjahr standardi-
siert.411 

14.2.5 Anstaltsexterne soziale Kontakte 

Mehr als ein Viertel der Probanden hat während der gesamten Haftzeit keinen 
Besuch bekommen. Bezogen auf die Besuchten beträgt die durchschnittliche Zahl 
von Besuchern 8,8. 412 

Auch bei der Variablen "Besuchshäufigkeit", mit der die sozialen Kontakte zu 
Personen außerhalb des Vollzuges gemessen werden sollen, müssen bei der Inter-
pretation zusätzliche Faktoren beachtet werden, wie z.B. die Unterschiede in den 
Besuchshäufigkeiten zwischen den beiden Anstaltspopulationen. Etwa 39% der 
Adelsheimer gegenüber knapp 30% der Schwäbisch Haller Insassen wurden, be-
zogen auf ein Haftjahr, "häufig" besucht (8,9 und mehr Besuche pro Haftjahr). 
Die höhere Besuchsfrequenz bei den Adelsheimer Insassen erstaunt um so mehr, 
da die sehr abgelegene Lage der Anstalt ein Besuchshindernis darstellen dürfte. 
Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, daß nach Schwäbisch Hall die Inhaftier-
ten eingewiesen worden sind, die weniger soziale Bindungen in die Haft einbrin-
gen. Mithin kann vermutet werden, daß unterschiedliche Besuchsregelungen der 
Anstalten zu den Differenzen in den Besuchshäufigkeiten geführt haben. Auf eine 
Gewichtung der Variablen mit dem Faktor Anstaltszugehörigkeit wird verzichtet, 
da nicht im einzelnen nachvollzogen werden kann, in welchem Umfang verschie-
dene Regelungen die Ausprägung der Variablen "Besuchshäufigkeit" beeinflußt 
haben.413 

411 Mit der Aufteilung in "Pflichtverstöße" (Nr. 86 VVJug) und "Disziplinarmaßnahmen" 
(Nm. 87 ff. VVJ ug) wird in den nachfolgenden Analysen eine Gewichtung der Meldungs-
belastung nach dem Schweregrad eingeführt. Unter die Kategorie "Disziplinarmaßnah-

. men" fallen die schwereren Regelverletzungen. 
412 Ursprünglich war geplant, bei den Außenkontakten sowohl die Häufigkeit der Besuche als 

auch die Anzahl der erhaltenen Pakete miteinzubeziehen. Wann und wie oft der Gefangene 
Pakete erhaltt:n darf, ist in Nr. 28 VVJug genauestens geregelt. Diese Möglichkeiten sind 
von Angehöngen oder Freunden überwiegend ausgeschöpft worden. Aussagen über das 
Vorhandensein sozialer Bindungen waren über diese Variable, angesichts der geringen 
Streuung, nicht zu treffen. 

413 Zur "Anstaltszugehörigkeit und Haftverlauf' vgl. Kapitel 15. 
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14.2.6 Voraussichtliche und tatsächliche Haftdauer 

Im Mittel ergibt sich aus den Einweisungsstrafen eine voraussichtliche Haftdauer 
von 467,9 Tagen. Die durchschnittliche tatsächliche Haftdauer beträgt 312,7 Ta-
ge. 

Mit QDAUER wird das Verhältnis der "voraussichtlichen Haftdauer" zur "tat-
sächlichen Haftdauer" angegeben. "Voraussichtliche Haftdauer" ist das in der 
Einweisungsverurteilung ausgesprochene Strafmaß, "tatsächliche Haftdauer" ist 
die in Adelsheim oder/und Schwäbisch Hall verbrachte Haftzeit.414 

14.3 Gruppierung der Insassen in "Haftverlaufscluster" 

14.3.1 Die Clusteranalyse 

Die Clusteranalyse ist, im Vergleich etwa zur Regressions- oder Diskriminanz-
analyse, ein Verfahren, das seltener Anwendung findet. Aus diesem Grund er-
scheint eine umfassende Beschreibung der einzelnen Verfahrensschritte sinn-
voll. 

Die Clusteranalyse dient der Gruppenbildung nach Variablen oder Probanden. In 
unserem Fall sollen Personen gruppiert werden. Ziel der Analyse ist, möglichst 
große Homogenität in den Gruppen und möglichst große Diskriminienmg zwi-
schen den Gruppen herzustellen. 

Durchgeführt wurde eine Clusteranalyse nach dem hierarchischen Verfahren 
mit agglomerativen Algorithmen. Bei diesem Verfahren bildet zunächst jeder Fall 
eine Gruppe, sukzessive werden dann die Klassen mit der "kleinsten Distanz" 
vereinigt, bis zum Schluß nur noch eine Gruppe existiert. Von den verschiedenen 
zur Verfügung stehenden Algorithmen wurde das Ward-Verfahren gewählt, das 
sich von den anderen möglichen (Linkage-) Verfahren dadurch unterscheidet, daß 
nicht diejenigen Gruppen zusammengefaßt werden, die die geringste Distanz 
aufweisen, sondern es werden die Gruppen vereinigt, die ein vorgegebenes Hete-
rogenitätsmaß am wenigsten vergrößern. Das Ward-Verfahren soll im Vergleich 
zu anderen Algorithmen gute Aufteilungen finden. Mit Hilfe eines Dendrogram-
mes (Baumdiagramm), das die einzelnen Schritte der Zusammenfügung der Klas-
sen graphisch darstellt, können Anhaltspunkte über "sinnvolle" Gruppierungen 
gewonnen werden. Weiteres Kriterium für die Beurteilung der Clustergruppierun-

414 Mit dieser Variablen wird gemessen, ob der Inhaftierte die Haftzeit voll verbüßen mußte. 
Das Merkmal "Entlassun~ auf Bewährung ja/nein", das naheliegen würde, konnte nicht 
aufgenommen werden, da meine Clusteranalyse keine binären Variablen eingehen dürfen. 
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gen ist die Fehlerquadratsumme. Steigt die Fehlerquadratsumme beim Übergang 
von einer Clusterlösung zur nächsten stark an, so liegt im Vergleich zu den 
vorhergehenden Fusionen ein starker Heterogenitätszuwachs vor. In diesem Fall 
wäre die vorhergehende Lösung empfehlenswert. Ein weiterer Indikator für eine 
optimale Gruppenlösung ist der F-Wert, mit dem die Homogenität einer Gruppe 
beurteilt werden kann. 

F= V(V,G) 
V(G) 

V (V,G) = Varianz der Variablen V in der Gruppe G 
V(G) = Varianz der Variablen V in der Emebungsgesamtheit 

Je größer der F-Wert, desto größer ist die Streuung dieser Variablen in der Grup-
pe im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit. Ein F-Wert über 1 besagt, daß die 
Streuung der Variablen in der Gruppe größer ist als in der Erhebungsgesamtheit, 
die Gruppe sich also bezüglich dieser Variablen als nicht homogen erweist. Ein 
Cluster kann als homogen betrachtet werden, wenn alle F-Werte unter 1 liegen. 

Anhaltspunkte für die Beschreibung und Interpretation der Cluster bietet der 
T-Wert. 

Der T - Wert berechnet sich wie folgt: 

X(V,G) 
X(V) 
S(V) 

T = X (V,G) - X (V) 
s (V) 

= Mittelwert der Variablen V über alle Objekte in der Gruppe G 
= Gesamtmittelwert der Variablen V in der Erhebungsgesamtheit 
= Standardabweichung der Variablen V in der Emebungsgesamtheit. 

Je nachdem ob der T-Wert positiv oder negativ ist, wird angezeigt, ob die Varia-
ble, für die der T-Wert berechnet wurde, in der betrachteten Gruppe im Vergleich 
zur Gesamtgruppe über- (positiver Wert) oder unterrepräsentiert (negativer Wert) 
ist.415 

14.3.2 Die Verfahrensschritte 

Das Dendrogramm des zuerst durchgeführten Clusterverfahrens ohne Gruppen-
voreinstellung legte eine Lösung auf der Ebene der 5er-, 4er- oder 3er-Gruppie-
rung nahe. Bei der Portionierung der Probanden auf 5 Gruppen wies die "5. 
Gruppe" eine sehr geringe Fallzahl auf (n = 8). Überdies lagen die F-Werte bei 
einigen Variablen über 1. Die Homogenität in den Gruppen konnte mit der Vor-

415 Backhausu.a.1987, S. 150. 
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einstellung "4" leicht verbessert werden, bei acht Variablen waren aber nach wie 
vor hohe F-Werte zu verzeichnen. Überdies war auch hier eine Gruppe mit 12 
Fällen relativ schlecht besetzt. Mit einer 3er- Gruppierung konnte sowohl bezüg-
lich der Homogenität in den Gruppen, der Diskriminierung der einzelnen Grup-
pen untereinander als auch in der Gruppenbesetzung ein befriedigendes Resultat 
erzielt werden. Zulässig ist eine weitere Optimierung der Clusterlösung - wobei 
zur Beurteilung einer möglichen Verbesserung die Kriterien Homogenität im 
Cluster, Heterogenität zwischen den Clustern erinnert werden - durch eine Um-
gruppierung der durch das agglomerative hierarchische Verfahren gefundenen 
Gruppenaufteilung durch das "Quick-Clusterverfahren". Mit diesem Verfahren 
können die Klassen fixiert und ein "interner Austausch" vorgenommen werden. 
Es sollte bei diesem Vorgehen darauf geachtet werden, daß tatsächlich eine Um-
und keine Neugruppierung stattfindet. Die Umgruppierung in der 3er-Gruppenlö-
sung über das Quick-Clusterverfahren führte zu einem Austausch von knapp 13% 
der Fälle und einer weiteren Reduktion der F-Werte. 

Im folgenden soll nun dieses Ergebnis im einzelnen berichtet werden. 

Gruppenbesetzung: 

Gruppe 1: 
Gruppe 2: 
Gruppe 3: 

26 Probanden 
98 Probanden 
72 Probanden 



184 14. Kapitel 

Tabelle 19: T-Werte der Variablen in den Clustern 

Variable T-Wert 

Cl C2 C3 

Häufigkeit der Besuche pro Haftjahr -0.112 0.086 -0.076 
QBESUCH 

Häufigkeit der Verfügungen im Ausbildungs- u. 0.430 0.034 -0.200 
Arbeitsbereich pro Haftjahr ("Stellenwechsel") 
QWECHSEL 

Häufigkeit der Meldungen pro Haftjahr 0.996 -0.041 -0.302 
QMELDJ 

Verhältnis der tatsächlichen zur voraussieht- 0.336 -0.074 -0.020 
liehen Haftdauer 
QDAUER 

Dauer der "Arbeitslosigkeit" in Tagen pro 2.029 0.085 -0.849 
Haftjahr 
QALDAUER 

Relative Zahl der gewährten Urlaubstage -0.396 -0.053 0.216 
MURLl 

Relative Zahl der echten Ausgänge -0.463 -0.068 0.262 
MITA 

14.3.3 Deskription der Haftverlaufscluster 

In Gruppe 1 (N=26) sind die Probanden zusammengefaßt, die, immer im Ver-
gleich zu den beiden anderen Gruppen bzw. zur Erhebungsgesamtheit, im Laufe 
der Haft wenige Besuche erhielten, die häufig ihre Beschäftigungsstelle wechsel-
ten oder -wechseln mußten und die länger andauernde beschäftigungslose Phasen 
aufweisen. Bezüglich Ausgangs-, Urlaubs- und der sonstigen Antragsgewährung 
muß für diese Gruppe ebenfalls eine '"negative Bilanz" gezogen werden, die drei 
Variablen sind in etwa gleicher Ausprägung unterrepräsentiert. 

Im Insassenv_erhalten unterscheidet sich Gruppe 1 von den beiden anderen Grup-
pen durch ein hohes Maß an Abweichung, somit auch durch eine hohe Sanktions-
belastung. Erwartungsgemäß sind in Gruppe l mehr Inhaftierte, die nicht auf 
Bewährung entlassen wurden. 
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In der größten Gruppe 2 (N=98) gibt es kaum Unterschiede in der Besuchshäu-
figkeit zu Gruppe 3, die Probanden dieser beiden Cluster werden häufiger besucht 
als die der Gruppe 1. Die Anzahl der Beschäftigungsstellenwechsel entspricht in 
etwa der Häufigkeit in der gesamten Stichprobe, die Dauer der beschäftigungslo-
sen Zeiträume ist weit geringer als jene der Gruppe 1, aber weit höher als in der 
Gruppe 3 (N=72). Auch in der Ausgangs-, Urlaubs- und allgemeinen Antragsge-
währung ist eine ähnliche Relation zu den beiden anderen Gruppen festzustellen, 
allerdings mit einer leichten Verschiebung in den negativen Bereich. Die Mel-
dungs- und Sanktionsbelastung der Probanden in der Gruppe 2 ist höher als die 
der Gruppe 3, jedoch bedeutend geringer als die der Gruppe l. Außerdem sind in 
dieser Gruppe im Verhältnis zu l weniger, im Verhältnis zu 3 mehr Inhaftierte, 
bei denen die voraussichtliche Haftdauer der tatsächlichen entspricht, d.h., die 
nicht auf Bewährung entlassen worden sind. 

Gruppe 3 zeichnet sich durch viele Besuche, wenige BeschäftigungssteHenwech-
sel, kurze beschäftigungslose Zeiträume, viele Ausgänge und Urlaubsgewährun-
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gen, hohen Bewilligungsgrad bezüglich allgemeiner Anträge, geringe Meldungs-
und Sanktionsbelastung sowie häufige Entlassungen auf Bewährung aus. 

Führt man eine Bewertung der Haftverläufe ein nach den Kriterien Umfang ge-
währter Vergünstigungen, Beständigkeit im Beschäftigungsbereich, Grad abwei-
chenden und konformen Verhaltens und Besuchshäufigkeiten, muß für die Grup-
pe 1 ein "negativer", für die Gruppe 2 ein "durchschnittlicher" und für die Gruppe 
3 ein "positiver" Haftverlauf diagnostiziert werden. 

Mit der Clusterzugehörigkeit kann somit eine neue Variable "Haftverlauf' kon-
struiert werden, mit den oben genannten drei Ausprägungen. 

Um die Trennschärfe der Variablen im einzelnen ermitteln zu können, wurde eine 
Diskriminanzanalyse durchgeführt. 

Es werden die Variablen mitgeteilt, die alle drei Gruppen am stärksten diskrimi-
nieren. 

Tabelle 20: Diskriminierende Variablen hinsichtlich der Haftverlaufscluster 

Variable 

QALDAUER 
QMELDJ 
MURLI 
QBESUCH 

Funktion 1: 
Funktion 2: 

bl 

0.9913 
0.2529 
0.1304 
0.0062 

Wilks Lambda= 0.16832 
Wilks Lambda= 0.97826 

Klassifikationsmatrix: 

b2 p 

--0.1267 0.000 
0.8157 0.000 
0.4636 0.000 

--0.7032 0.000 

CR =0.9099 CR2 =0.83 
CR =0.1474 CR2 =0.02 

Zugeordnete Gruppe 
Cl C2 C3 

Tatsächliche Gruppe 
C 1 "neg. Haftverlauf' (N=26) 100% 
C 2 "mittl. Haftverlauf' (N=98) 
C 3 "pos. Haftverlauf"(N=72) 

Klassifikationskoeffizient 93,37% 

1% 92,9% 
1,4% 

6,1% 
98,6% 
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Mit der hohen Trefferquote sowie der starken Reduzierung von Wilks Lambda 
wird auch durch die Diskriminanzanalyse die gute Trennschärfe der Variablen 
belegt. Am stärksten diskriminieren die Variable "Dauer der Arbeitslosigkeit" 
sowie die "Meldungsbelastung". 

14.4 Bewertung der Ergebnisse 

Die einzelnen Probanden konnten anhand der Haftverlaufsvariablen so gruppiert 
werden, daß in den Gruppen große Ähnlichkeiten, zwischen den Gruppen große 
Differenzen bestehen. Diese "Haftverlaufsprofile" können nach den Kriterien 
Umfang gewährter Vergünstigungen, Meldungs- und Sanktionsbelastung, Konti-
nuität im Beschäftigungsbereich und Besuchshäufigkeiten als "positiv", "durch-
schnittlich" und "negativ" beschrieben werden. Die einzelnen Profile sind ho-
mogen, d.h. alle Variablen tragen - natürlich in unterschiedlich starker Ausprä-
gung - zur Diskriminierung der Gruppen bei. Ein großer Teil der Gefangenen 
erlebt einen "durchschnittlichen" Haftverlauf, eine etwas kleinere Gruppe einen 
"positiven" Haftverlauf und bei einer sehr kleinen Gruppe häufen sich "negative" 
Vollzugsereignisse.416 

Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Clusterverfahren mehr um ein 
exploratives als um ein konfirmatorisches Verfahren. Die Ergebnisse sind mithin 
Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Hypothesen. 

Damit rücken die hier zu untersuchenden Vollzugsmaßnahmen, insbesondere die 
Teilnahme an Ausbildungsgängen, wieder ins Blickfeld. 

14.5 Vorinstitutionelle Determinanten der Haftverlaufsprofile 

Die Probanden unterscheiden sich signifikant in ihren Haftverläufen. Es stellt 
sich weiter die Frage, inwieweit die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an einer 
Ausbildungsmaßnahme haftverlaufsprägend wirkt, inwieweit also dieses Merk-
mal zur Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit beiträgt. 

Bevor weitere Analyseschritte in diese Richtung durchgeführt werden können, 
müssen zeitlich vor der Teilnahme liegende Einflußfaktoren des Haftverlaufs 
abgeklärt werden, die sich möglicherweise auch unterschiedlich auf die Gruppen 
der Teilnehmer und Nichtteilnehmer verteilen. Dies sind die "vorinstitutionellen" 

4 I 6 Die Anführungszeichen bei der Bewertung sind notwendig, da nur die tatsächlichen Haft-
verläufe Grundlage für die Bewertung sind. Wenn also von einem "positiven" Haftverlauf 
die Rede ist, so bezieht sich dies auf das, was möglich war, nicht jedoch auf das, was 
möglich sein könnte. 
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Merkmale, genauer die Sozialdaten sowie die sozialbiographischen und legalbio-
graphischen Faktoren, ferner die Inhaftierungsdaten, die den Haftverlauf eben-
falls prägen können. Diese Input-Variablen sind im Kapitel zur Beschreibung der 
Stichprobe bereits behandelt worden. Mit dem Verfahren der Diskriminanzanaly-
se wurde weiter geprüft, inwieweit mit diesen vorinstitutionellen Merkmalen die 
Clusterzugehörigkeit vorhergesagt werden kann. Insgesamt sind drei Verfahren 
durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden nicht im Detail mitgeteilt, da nur 
ein geringer Anteil richtige Gruppenzuweisungen erreicht und die Varianz in der 
abhängigen Variablen "Clusterzugehörigkeit" nur geringfügig aufgeklärt wer-
den konnte. 

Für keine Gruppenklassifikation konnte eine "Trefferquote" über 71 % erzielt 
werden.417 Der höchste Anteil an richtigen Gruppenzuweisungen-in Höhe von ca. 
70% konnte mit den Variablen "Wiederkehrer" und den Einweisungsgründen 
"Eigentumsdelikte" bzw. "Vermögensdelikte" bei der "negativen Haftverlaufs-
gruppe" im Vergleich zur "mittleren Haftverlaufsgruppe" erzielt werden. Im übri-
gen sind nur sehr geringe "Trefferquoten" errechnet worden (64% und 57%). In 
keine Diskriminanzfunktion ist eine sozialbiographische Variable oder das Alter 
aufgenommen worden. Soweit vorinstitutionelle Merkmale überhaupt zur Grup-
pendiskriminierung und Erklärung der Varianz beitragen, sind es die der Legal-
biographie und der Inhaftierung (Einweisungsdelikt). Das Alter, der Schul- und 
Ausbildungsstand vor Haftantritt und die (voraussichtliche) Haftdauer, die als 
wesentliche Faktoren für die Unterscheidung der Teilnehmer und Nichtteilneh-
mer identifiziert wurden, sind in keiner Diskriminanzfunktion als diskriminieren-
de Faktoren aufgeführt worden. Insgesamt betrachtet kann demnach den vorinsti-
tutionellen Merkmalen nur eine geringe Vorhersagekraft bezüglich des Haftver-
laufes zugesprochen werden. Unterscheiden sich Teilnehmer und Nichtteilnehmer 
in den Haftverläufen, so kann dies, zumindest soweit es die Gesamtheit der 
berücksichtigten Haftverlaufsvariablen betrifft, kaum an unterschiedlichen Aus-
prägungen in den Input-Variablen liegen. 

14,6 Akzeptanz der Vollzugsmaßnahmen und Haftverlauf 

Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug verlangen von den Inhaftierten, da es nicht 
nur um Arbeitspflichterfüllung geht, sondern ein darüber hinausgehendes Ziel 
verfolgt wird, größeres Engagement als die sonstigen Tätigkeiten. Während in 
den Betrieben, wie oben beschrieben, eher monotone, sich wiederholende Ar-

417 Voreinstellung war angesichts unterschiedlicher Gruppengrößen "Equal", d.h. die Wahr-
scheinlichkeit der Zuweisung eines Insassen anhand der Merkmale ist für alle drei Cluster 
gleich groß. 
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beitsschritte ausgeführt werden, die zum Teil dem klassischen Bild der Gefäng-
nisarbeit entsprechen, sind die in den Lehrausbildungen und Kursen auszuführen~ 
den Aufgaben anspruchsvoller. Die Arbeit wird in kleineren, gut ausgestatteten 
Werkstätten durchgeführt. Die schulvorbereitenden Kurse sind im Lehrangebot 
und in der Art cer Durchführung dem Hauptschulunterricht außerhalb des Vollzu-
ges vergleichbar. Durch die relativ kleinen Klassen ist sogar eine intensivere 
Betreuung einzelner gewährleistet. 

Aufgrund dieser Unterschiede zwischen (reiner) Vollzugsarbeit und Ausbildungs-
maßnahmen kann erwartet werden, daß die im Ausbildungsbereich Tätigen eine 
höhere Arbeitszufriedenheit bzw. eine höhere Akzeptanz der Maßnahmen ent-
wickeln als die nur in den Betrieben beschäftigten Inhaftierten. Bereits in der 
Beschreibung und Analyse des Tätigkeitsverlaufes sind bei der Dauer der Ar-
beitslosigkeit entsprechende Tendenzen festgestellt worden, wobei vor allem die 
beruflich Ausgebildeten ein relativ hohes Maß an Stabilität und eine geringe 
Dauer "selbst verschuldeter Arbeitslosigkeit" aufweisen. Arbeitszufriedenheit 
und Akzeptanz der Tätigkeit kann sich wiederum in zweierlei Hinsicht auf den 
Haftverlauf auswirken. Die höhere Akzeptanz der ausgeübten Tätigkeit generali-
siert sich auf das Vollzugsziel, d.h. durch die "Identifikation" mit der Ausbildung 
nehmen ablehnende Einstellungen gegenüber der Vollzugsorganisation und dem 
Vollzugsstab ab. Der Inhaftierte wird eher die Bereitschaft zeigen, an der Ver-
wirklichung des Vollzugszieles mitzuarbeiten. Hieran anknüpfend dürften für 
diesen Inhaftierten positive Vollzugsentscheidungen zu erwarten sein, da diese 
Bereitschaft ein Entscheidungskriterium darstellt.418 Die größere Akzeptanz der 
Maßnahme kann auch zu einer besseren "Bewährung" des Inhaftierten in die-
sem Be,, eich führen, er kann sich durch gute Leistungen leichter die Anerkennung 
des Meisters bzw. Lehrers verschaffen, er wird weniger zu abweichendem Ver-
halten im Ausbildungsbereich neigen. Über die Stellungnahme der Vorgesetzten 
wird auch dieser Verhaltensbereich positiv bei Vollzugsentscheidungen bewertet. 

Es geht daher zunächst um die Akzeptanz der Vollzugsmaßnahmen im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich durch die Inhaftierten. 

Ausgangspunkt ist die Hypothese: 

Teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen weisen ein höheres Akzeptanzniveau auf 
als die Nichtteilnehmer. 

418 Etwa bei der Gewährung von Lockerungen, Nr. 6 Abs. 10 VVJug. 
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14.6.1 Datengrundlage zur Akzeptanz der Maßnahmen 
bzw. zur" Arbeitszufriedenheit" 

Um dies zu überprüfen, wurde ein Item des Offenen Interviews herangezogen. 
Die Inhaftierten sind in der zweiten und dritten Welle gefragt worden, ob ihnen 
die Schule, die Ausbildung bzw. die Arbeit Spaß mache. Die Antworten wurden 
auf einer Likert-Skala eingetragen. Der Wert 1 bedeutet "macht überhaupt keinen 
Spaß", der Wert 5 "macht sehr viel Spaß". Für beide Befragungszeitpunkte liegt 
der über alle drei Items ermittelte Wert im durchschnittlichen Bereich (3,3 zu 
3,2). 

In Welle 2 haben 35 Schüler, 25 Lehrlinge bzw. beruflich Ausgebildete und 72 
Insassen ohne Ausbildung geantwortet. Etwa 10% der Schüler, 4% der beruflich 
Ausgebildeten und 27% der Arbeiter gaben an, ihre Tätigkeit mache ihnen über-
haupt keinen Spaß. Keiner aus der Teilnehmergruppe äußerte sich sehr unzu-
frieden über die jeweilige Tätigkeit, während auch hier etwa ein Viertel der 
Nichtteilnehmer ein sehr niedriges Akzeptanzniveau zeigte. Beim dritten Erhe-
bungszeitpunkt haben 13 Schüler, 24 Lehrlinge und 57 Insassen ohne Ausbildung 
geantwortet. 

Betrachtet man nun die einzelnen Tätigkeiten und die Entwicklung der Bewer-
tungen von Inhaftierten, die in Welle 2 und Welle 3 im selben Bereich tätig 
waren, ist eine stabile Einschätzung feststellbar (reduzierte Stichprobe): 

Tabelle 21: Akzeptanz der Tätigkeiten im Haftverlauf 

Tätigkeit/ Befragungs- Mittelwert Standard-
welle abweichung 

Schule W 2 (n=9) 4,0 1,0 

W3 4,33 1,0 

Ausbildung W 2 (n=l6) 4,0 0,89 

W3 3,93 0,77 

Arbeit W 2 (n=26) 2,69 1,15 

W3 2,65 0,97 

Die 26 Inhaftierten, die in Welle 2 und 3 geantwortet und über diesen Zeitraum 
hinweg in Betrieben ohne Ausbildung beschäftigt waren, äußern sich überwie-
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gend negativ im Hinblick auf ihre Tätigkeit. Schüler und beruflich Ausgebildete 
zeigen ein hohes, in etwa vergleichbares Akzeptanzniveau, das sich bei den Schü-
lern zur dritten Welle hin noch geringfügig verbessert hat (allerdings sehr kleines 
N!).419 

Bei insgesamt 19 der befragten Insassen ist ein Wechsel vom Ausbildungs- in den 
Arbeitsbereich bzw. umgekehrt dokumentiert. Auffällig ist die stark abnehmen-
de Akzeptanz der Maßnahme durch die Schüler, die ihre Ausbildung abgeschlos-
sen oder abgebrochen haben und in die Produktionsbetriebe eingegliedert worden 
sind. Das durchschnittliche Akzeptanzniveau sinkt von einem mittleren Wert 
(3,45) in der zweiten auf ein sehr geringes Niveau (1,9) in der dritten Welle. 
Allerdings ist hier die kleine Fallzahl von N=l 1 zu beachten. 

Insgesamt betrachtet zeigen die im Ausbildungsbereich beschäftigten Inhaf-
tierten und die Schüler eine höhere Akzeptanz ihrer Vollzugsmaßnahmen als 
die im Produktionsbereich Tätigen. Über die Wellen betrachtet sind die Einschät-
zungen bezüglich der drei Beschäftigungsfelder relativ konstant. Probanden, die 
von einer Ausbildungsmaßnahme in den Produktionsbereich kamen, ändern ihre 
Einschätzung von einer mittleren zu einer geringen Akzeptanz. Mithin kann die 
Hypothese, die Ausbildung im Vollzug werde von den Inhaftierten stärker akzep-
tiert als die Gefängnisarbeit, bestätigt werden.420 

14.6.2 Verteilung der Vergleichsgruppen auf die "Haftverlaufs-
cluster" 

Im zweiten Schritt geht es nun um die Verteilung der Vergleichsgruppen auf die 
drei Haftverlaufscluster. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen Akzeptanz der 
Tätigkeit im Vollzug und Haftverlauf vermutet. Da in die Clusteranalyse eine 
Vielzahl von Variablen einging, die sehr unterschiedliche Bereiche der Haft be-
schreiben, ist Zurückhaltung bei der Interpretation der Ergebnisse geboten. Aller-
dings muß betont werden, daß der Einfluß von (vorinstitutionellen) Drittvaria-
blen, soweit sie uns bekannt waren, überprüft wurde. 

419 Auf die Durchführung eines T-Testes wurde wegen der geringen Fallzahlen verzichtet. 
420 Leider konnte das Akzeptanzniveau nur für einen Teil der Insassen ermittelt werden. 

Inwieweit das Antwortverhalten bei den Fragen zur Akzeptanz durch das Ergebnis mögli-
cherweise verzerrende Selektionskriterien bestimmt war, ist nicht bekannt. Da für sämtli-
che Probanden eine Zuordnung zu den Clustern vorgenommen werden soll, muß diese 
Ungenauigkeit in der Analyse in Kauf genommen werden. 
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Tabelle 22: Verteilung der Vergleichsgruppen auf die "Haftverlaufscluster" 

Cl C2 C3 
"negativer "durchschnittli- "positiver 

Haftverlauf' eher Haftverlauf' Haftverlauf' 

Teilnehmer ** 30,8 % 63,3 % 41,7 % 
N= 100 

Nichtteilnehmer 69,2% 36,7 % 58,3 % 
N=96 

Vollzugsschüler ** 25,0% 48,4 % 16,7 % 
N=37 

Beruflich 75,0% 51,6% 83,3 % 
Ausgebildete 
N=63 

** p< .01 

Ein Vergleich der Teilnehmer mit den Nichtteilnehmern zeigt signifikante Un-
terschiede in der Verteilung auf die drei Cluster. Allerdings sind die Ergebnis-
se nur bezüglich der "negativen Haftverlaufsgruppe" erwartungsgemäß. Diese 
Gruppe setzt sich aus mehr als zwei Dritteln (69,2%) Nichtteilnehmern und ei-
nem knappen Drittel Teilnehmern (30,8%) zusammen. In der "mittleren Haftver-
laufsgruppe" ist das Verhältnis umgekehrt, sie ist zu zwei Dritteln von Teilneh-
mern besetzt. Die "positive Haftverlaufsgruppe" besteht mit etwa 60% zu 40% zu 
einem größeren Anteil aus Nichtteilnehmern. Betrachtet man die Verteilung der 
im Vollzug Ausgebildeten auf die Cluster, sind beträchtliche Unterschiede zwi-
schen Vollzugsschülern und den beruflich Ausgebildeten zu erkennen. Die mei-
sten Schüler (ca. 80%) erleben einen "durchschnittlichen Haftverlauf', während 
von den beruflich Ausgebildeten ein hoher Anteil "positiven Haftverlaur' 
aufweist. 

14.7 Zusammenfassung 

Die Erhebungsgesamtheit kann anhand der beschriebenen Haftverlaufsvariablen 
in drei Gruppen aufgeteilt werden. Bei einer kleinen Gruppe von 26 Probanden 
häufen sich "negative Vollzugsereignisse". Die größte Gruppe (98) erlebt nach 
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dieser "internen" Bewertung einen "durchschnittlichen", eine mittlere Gruppe ei-
nen "positiven" Haftverlauf. Es ist kaum möglich, die Zugehörigkeit zu einer 
Haftverlaufsgruppe mit den vorinstitutionellen sozial- und legalbiographischen 
Merkmalen vorherzusagen, d.h. diese Variablen tragen nur geringfügig zur Erklä-
rung der Varianz in der Variablen "Clusterzugehörigkeit" bei. 

Insgesamt betrachtet sind die Teilnehmer in der "negativen" und in der "positi-
ven" Haftverlaufsgruppe unterrepräsentiert. Letzteres kann vor allem auf die 
Vollzugsschüler zurückgeführt werden, die überwiegend in der mittleren Gruppe 
anzusiedeln sind. Demnach ist zwar die Wahrscheinlichkeit eines negativen Haft-
verlaufes bei den Ausgebildeten geringer, die Wahrscheinlichkeit eines positiven 
Haftverlaufes jedoch nicht höher. Ein Zusammenhang zwischen der Teilnahme 
an einer Ausbildungsmaßnahme, der damit verbundenen höheren Akzeptanz und 
des Haftverlaufes, wie er hier definiert wurde, ist nicht erkennbar. 



15. Anstaltszugehörigkeit und Haftverlauf 

Bei der Analyse des Haftverlaufes muß berücksichtigt werden, daß zwei Jugend-
strafvollzugsanstalten, Schwäbisch Hall und Adelsheim, untersucht wurden. Die 
Anstalten unterscheiden sich in der Lage, der Größe (Auslastungskapazität, flä-
chenmäßige Ausdehnung), der Ausstattung (z.B. Ausbildungsangebot) und der 
internen Vollzugsgestaltung (anstaltsinterne Lockerungen).421 Mit diesen unter-
schiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen sind möglicherweise be-
stimmte Entscheidungsstile, z.B. in der Gewährung von Vergünstigungen, ver-
knüpft. Für die Freigangsgewährung konnte dies bereits festgestellt werden. An-
staltsinterne Unterschiede, beengte räumliche Situation in Schwäbisch Hall und 
weitläufige Anstalt in Adelsheim, können auch das Insassenverhalten (mit)be-
stimmen und/oder die Registrierungs-und Sanktionshäufigkeit. 

Für die Beurteilung der Wirkungsweise von Vollzugsmaßnahmen im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich kann dies wichtig werden, da die Teilnehmergruppe 
wegen des besseren Ausbildungsangebotes stärker in Adelsheim vertreten ist.422 

Zunächst wird die Verteilung der im vorigen Kapitel ermittelten "Haftverlaufs-
gruppen" auf die beiden Anstalten untersucht. 

15.1 Verteilung der "Haftverlaufsgruppen" auf die Anstalten 

Die gesamte Untersuchungsgruppe kann, wie berichtet, nach einer "internen" 
Bewertung auf drei "Haftverlaufscluster" verteilt werden. Gibt es keine anstalts-
spezifischen Besonderheiten, müßten sich die Anstaltspopulationen jeweils in 
dem der gesamten Gruppe entsprechenden Verhältnis auf die Cluster verteilen. 

421 Vgl. hierzu Grosch, der die unterschiedlichen Formen anstaltsinterner Lockerungen be-
schreibt, Grosch 1991. 

422 Von der Adelsheirner Population nahmen 61,5%, von der Schwäbisch Haller 35,4% an 
Ausbildungsmaßnahmen teil. 
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Tabelle 23: Anstaltszugehörigkeit und Haftverlauf 

Clusterzugehörigkeit 
Adelsheim 

N=117 
abs. 

Schwäbisch Hall 
N=79 

"Negativer Haftverlauf" 
"Durchschnittlicher Haftverlauf' 
"Positiver Haftverlauf' 

p< .05 

14 
68 
35 

% 

12,0 
58,1 
29,9 

abs. 

12 
30 
37 

% 

15,2 
38,0 
46,8 

Wie die Tabelle zeigt, gibt es Differenzen in der Verteilung der beiden Anstalts-
populationen auf die Haftverlaufsgruppen. Schwäbisch Hall ist in den beiden 
"extremen" Gruppen stärker vertreten als Adelsheim. 

Ob diese Unterschiede auf bestimmten "Entscheidungsstilen" beruhen, kann 
erst entschieden werden, wenn andere Einflußgrößen, wie z.B. unterschiedliche 
"Input-Variablen" (vorinstitutionelle Biographie der Insassen) ausgeschlossen 
werden können. 

15.2 Vorinstitutionelle Merkmale und Inhaftierungsdaten 
der Anstaltspopulationen 

15.2.1 Deskription der Anstaltspopulationen 

Ein Vergleich beider Anstaltspopulationen auf der deskriptiven Ebene weist auf 
eine etwas stärkere "Belastung" der Adelsheimer Gruppe hin. Dies bezieht sich 
sowohl auf Variablen, die sog. Sozialisationsdefizite anzeigen, wie Zahl der Le-
bensgruppenwechsel (ADH: x=5,1; SHA: x=4,5) und Zahl der Heimaufenthalte, 
als auch auf die schulische und berufliche Qualifizierung und die dem Einwei-
sungsdelikt vorausgegangenen, registrierten, strafrechtlich relevanten Auffällig-
keiten bzw. bereits vorhandene Vollzugserfahrungen.423 Bemerkenswerte Unter-
schiede gibt es in der Struktur der Einweisungsdelikte und in der Altersstruktur. 
Der Anteil der wegen eines Gewaltdeliktes eingewiesenen Insassen ist in Adels-
heim weit geringer als in Schwäbisch Hall (ADH: 55,6%, SHA: 35,4%), darauf 
wurde bereits im vorigen Kapitel hingewiesen. Entsprechend ist der Anteil der 
wegen eines Eigentums- oder Vermögensdeliktes Inhaftierten in Adelsheim grö-
ßer (ADH: 55,6%; SHA: 35,4%, vgl. Schaubild 26). 

423 Siehe im einzelnen die Tabellen zur Anstaltszugehörigkeit im Anhang. 
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Schaubild 26: 
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Nach dem Ergebnis bivariater statistischer Verfahren kann nur für die beiden 
Merkmale "Einweisungsdelikt" und "Dauer der vorinstitutionellen kriminellen 
Karriere" ein sehr signifikanter bzw. signifikanter Unterschied zwischen den bei-
den Anstaltspopulationen nachgewiesen werden. Insassen mit einer Einweisungs-
straftat der Kategorie Gewaltdelikte haben durchschnittlich eine kürzere Karriere-
dauer. Wesentliches differenzierendes Merkmal dürfte daher das Einweisungsde-
likt sein. 

Als weitere Entscheidungskriterien kommen die Inhaftierungsdaten in Betracht, 
insbesondere die voraussichtliche Haftdauer, die hinsichtlich unterschiedlicher 
Ausbildungsangebote der Anstalten wichtig sein könnte,424 und das Verhalten 
des Insassen in der Zugangsabteilung. Die beiden Anstaltspopulationen unter-
scheiden sich in diesen beiden Merkmalen jedoch nur geringfügig.425 

15.2.2 "Diskriminierung" der Anstaltspopulationen 

Um die Trennkraft der einzelnen Variablen bezüglich der Anstaltszugehörigkeit 
zu bestimmen, wurde eine Diskriminanzanalyse426 durchgeführt. Sämtliche zu-
vor beschriebenen sozial- und legalbiographischen Merkmale und die Inhaftie-
rungsdaten gingen in die Analyse ein.427 Ein°e detaillierte Darstellung der Ergeb-
nisse des multivariaten Verfahrens erübrigt sich angesichts der sehr geringen 
Diskriminanzstärke der Variablen. Mit den Merkmalen, die in die Analyse 
aufgenommen wurden, konnte Wilks Lambda nur geringfügig reduziert und die 
Varianz der Merkmale in der Anstaltszugehörigkeit nur zu 9% erklärt werden. 
Insgesamt wurden 64% der Fälle anhand der unabhängigen Variablen richtig 
zugeordnet. Es kann daher allenfalls von einer leicht überzufälligen Qualifizie-
rung gesprochen werden. Entweder sind die Insassen häufig nach Kriterien zuge-
ordnet worden, die wir nicht erfassen konnten (z.B. Trennung von Mittätern, 
Sicherheitserwägungen), oder das Zufallsprinzip und die oben beschriebene Quo-
tenregelung 428 überwiegen. 

Den unterschiedlichen Ausbildungs- und Arbeitsangebotsstrukturen in den An-
stalten entsprechen demnach keine Anforderungsprofile, die bereits als Zuwei-
sungskriterien entscheidungserheblich werden. Vorinstitutionelle Daten und In-

424 In Adelsheim werden mehr berufsvorbereitende Lehrgänge angeboten, die relativ wenig 
Haftzeit beanspruchen; vgl. hierzu die Beschreibung des Ausbildungs- und Arbeitsange-
botes in den untersuchten Anstalten, Kapitel 7. 

425 Vgl. im einzelnen die Tabellen zur" Anstaltszugehörigkeit" im Anhang. 
426 Mit schrittweiser Einbeziehung der unabhängigen Variablen. 
427 Für diese und alle weiteren Diskriminanzanalysen gilt: Von zwei Variablen, die stärker als 

.60 miteinander korrelieren, wird nur eine Variable in die Analyse aufgenommen. 
428 Siehe Kapitel "Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen". 



198 15. Kapitel 

haftierungsmerkmale, die von uns sogenannten "Input-Variablen", können bei der 
näheren Betrachtung der "Anstalts-Haftverläufe" vernachlässigt werden. 

15.3 Haftverlauf in den beiden Anstalten - ohne Freigänger 

15.3.1 Unterschiede in der Lockerungs- und Urlaubsgewährung 

In der Anstalt Schwäbisch Hall sind die Freigänger überrepräsentiert. Insoweit 
konnte eine Differenz in der Gewährungspraxis zwischen beiden Anstalten be-
reits festgestellt werden, die mit der Lage der Anstalt und der Ausstattung -
eigenes Freigängerhaus - erklärt werden kann. Als zusätzliches Merkmal muß die 
"Bevorzugung" der wegen eines Gewaltdeliktes Eingewiesenen, die in Schwä-
bisch Hall stärker vertreten sind, bei der Freigangsgewährung in Erinnerung geru-
fen werden. Die für den Freigang zugelassenen Insassen werden insgesamt mehr 
Lockerungen erhalten.429 In der folgenden Tabelle werden daher die beiden An-
staltspopulationen insgesamt sowie jeweils ohne die Freigänger in zentralen Ur-
laubs- und Lockerungsgewährungsvariablen verglichen. 

Tabelle 24: Haftverlauf: externe Lockerungen und Außenkontakte 
Anstaltsvergleich 

Mit Freigängern Ohne Freigänger 

ADH SHA ADH SHA 
N:117 N:79 N:106 N:60 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Gewährung von Ausgang: 

Ja 88 75,2 53 67,1 79 74,5 36 60,0 

Nein 

Verbüßte Haftz.eit bis zur ersten Ausgangsgewährung (absolut): 

Bis4 Monate 9 13,0 13 25,5 7 11,5 6 17,6 

Über 4 bis 6 Monate 21 30,4 18 35,3 20 32,8 14 41,2 

Über 6 bis 8 Monate 16 23,2 13 25,5 14 23,0 11 32,1 

Über 8 Monate 23 33,3 7 13,7 20 32,8 3 8,8 

Verbüßte Haftzeit bis zur ersten Ausgangs- • 
gewährung (relativ): 

Bis 50 % 19 27,5 26 51,0 15 24,6 15 44,1 

51 bis75% 34 49,3 17 33,3 30 49,2 13 38,2 

Über75 % 16 23,2 8 15,7 16 26,2 6 17,6 

429 Vgl. hierzu die Tabellen zur Freigangsgewährung im Anhang sowie detailliert zur Locke-
rungsgewährung Grosch 1991. 
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Fortsetzung Tabelle 24: 

Mit Freigängern Ohne Freigänger 

ADH SHA ADH SIIA 
N= 117 N=79 N=106 N=60 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Zahl der Ausgänge pro Jahr: ••• • 
Bis2 21 30,4 9 17,6 20 32,8 8 23,5 

2,1 bis 4 31 44,9 12 23,5 29 47,5 6 17,6 

4,1 bis6 12 17,4 10 19,6 9 14,8 8 23,5 

Über6 5 7,2 20 39,2 3 4,9 12 35,3 

Gewährung von Urlaub: 

Ja 77 65,8 52 65,8 68 64,2 34 56,7 

Nein 40 34,2 27 34,2 38 35,8 26 43,3 

Verbüßte Haft1.eit bis zur ersten Urlaubsge• • 
währung: 

Bis 6 Monate 14 18,2 13 25,0 13 19,1 8 23,5 

Über 6 bis 9 Monate 36 46,8 31 59,6 32 47,1 20 58,8 

Über 9 Monate 27 35,1 8 15,4 23 33,8 6 17,6 

Zahl der Urlaubsgewährungen pro Jahr: ••• • 
Keine Urlaubsgewährung 40 34,2 27 34,2 38 35,8 26 43,3 

Bis2 39 33,3 10 12,7 37 34,9 10 16,7 

2,1 bis4 32 27,4 23 29,1 29 27,4 19 31,7 

Über4 6 5,1 19 24,1 2 1,9 5 8,3 

Urlaubstage pro Jahr: ... 
Bis lOTage 38 49,4 10 19,6 35 51,5 10 30,3 

Über 10 bis 20 Tage 31 40,3 23 45,1 28 41,2 19 57,6 

Über 21 Tage 8 10,4 18 35,3 5 7,4 4 12,l 

Häufigkeit der Besuche: () 

Gering 33 28,2 32 40,5 31 29,2 26 43,3 

Mittel 39 33,3 25 31,6 36 34,0 17 28,3 

Viel 45 38,5 22 27,8 39 36,8 17 28,3 

Antragsbewilligungsquoten:// ... ••• 
Gering 56 47,9 13 16,5 55 51,9 12 20,0 

Mittel 35 29,9 33 41,8 27 25,5 25 41,7 

Hoch 26 22,2 33 41,8 24 22,6 23 38,4 

II ~:r1~t:r:~~~~,j~la~b.träge zu den gestellten Anträgen, ausgenommen Anträge 

() ~fg~~i~~H:~~~k~;B~seudl0b1: 2.}~ tH1i!f~tbitS:\~~'7~}~h~18,9~h Tcrzilen 
Signifikanz < . 05 .. < .01 

"'"'* < .001 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich, mußten die Adelsheimer Insassen länger bis zur 
ersten Ausgangs- bzw. Urlaubsgewährung warten, ihnen wurden weniger Aus-
gänge und weniger Urlaube, jeweils bezogen auf ein Haftjahr, gewährt. Die Un-
terschiede in den Gewährungen sowie in den Wartezeiten bis zur ersten Ge-
währung werden - wie erwartet - kleiner, wenn die Freigänger unberücksichtigt 
bleiben bzw. verändern sich "zugunsten" der Adelsheimer Anstalt. 

15.3.2 Anstaltsspezifische Haftverläufe - ohne Freigänger 

Um feststellen zu können, ob es vom Merkmal der Freigangsgewährung unab-
hängige, anstaltsspezifische Besonderheiten im Haftverlauf gibt, wurde eine 
Diskriminanzanalyse durchgeführt mit der abhängigen Variablen "Anstaltszuge-
hörigkeit". Die Freigänger blieben unberücksichtigt. Auf die Adelsheimer Anstalt 
entfallen dann 106 Insassen, auf die Schwäbisch Haller Anstalt 60 Insassen. 

Als unabhängige Variablen wurden die bereits im Rahmen der Clusteranalyse 
vorgestellten Haftverlaufsdaten aufgenommen. 

Tabelle 25: Haftverlauf in den Anstalten 

Merkmal 

Häufigkeit der Stellenwechsel 
Entlassungsart 
Echte Ausgänge (rel.) 
Meldungsbelastung (rel.) 
Quote bewilligter Anträge 

Wilks Lambda= 0.63634 

Klassifika.tionsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 
Adelsheim (N = 106) 
Schwäbisch Hall (N = 60) 

Klassifikationsquotient: 80,72% 

b 

0.76641 
0.56591 

-0.58318 
-0.43060 
-0.33070 

CR =0.603 CR2 =0.364 

p 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

p =0.000 

Zugeordnete Gruppe 
Adelsheim Schwäbisch Hall 

88,7% 
33,3% 

11,3% 
66,7% 
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Mit den in der Tabelle genannten Variablen kann Wilks Lambda stark reduziert 
und die Varianz in der abhängigen Variablen "Anstaltszugehörigkeit" zu 36% 
erklärt werden, ferner wird eine hohe "Trefferquote" erzielt. An erster Stelle steht 
die Anzahl der standardisierten, d.h. auf die Haftzeit bezogenen Verfügungen im 
Arbeits- und Ausbildungsbereich. Schwäbisch Hall zeichnet sich hier durch grö-
ßere Beständigkeit aus. Der geringere Anteil von Ausgebildeten in Schwäbisch 
Hall, die, wie bei der "Umsetzung der Maßnahmen" festgestellt wurde, mit mehr 
Wechseln konfrontiert sind, könnte diesen Sachverhalt erklären. Weiteres wichti-
ges Vorhersagekriterium ist die relative Zahl der Meldungen. 

Der Grund für die höhere Meldungsbelastung der in Schwäbisch Hall Inhaftierten 
könnte in der stärkeren Kontrolldichte im räumlich beengten Schwäbisch Hall 
liegen. Die Diskrepanzen in der Gewährungspraxis können jedenfalls nicht mit 
dem Verhalten der Insassenpopulationen erklärt werden, sondern scheinen auf 
Entscheidungsstrukturen zu beruhen, die mit den Besonderheiten der Anstalten 
zusammenhängen. Möglicherweise bildet sich in den Anstalten ein eigenes Ni-
veau für die Bewertung des abweichenden Insassenverhaltens, das sich an der 
anstaltsspezifischen Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens orientiert. 

Für Schwäbisch Hall kann überdies vermutet werden, daß die relative Enge der 
Anstalt ein höheres Maß an Lockerungen erfordert, um Konfliktpotentiale in der 
Anstalt zu mindern und aggressionsbestimmtes Verhalten zu verhindern. In der 
relativ "weitläufigen" Adelsheimer Anstalt sind solche Zusammenhänge weniger 
offensichtlich. 

15.4 Zusammenfassung und Bewertung 

Es gibt Unterschiede zwischen den "Haftverläufen" der aus Adelsheim bzw. 
aus Schwäbisch Hall entlassenen Insassen. In der Jugendstrafvollzugsanstalt 
Schwäbisch Hall werden den Insassen im Vergleich zur Adelsheimer Anstalt 
mehr Lockerungen und Urlaube gewährt. Diese Unterschiede sind zum Teil auf 
den etwas größeren Anteil von Freigängern in der Schwäbisch Haller Popula-
tion zurückzuführen. Auch wenn die Freigänger aus dem Anstaltsvergleich aus-
geschlossen werden, sind Differenzen festzustellen. Die um die jeweiligen Frei-
gänger reduzierten Anstaltspopulationen können anhand der Merkmale 
"Wechsel im Ausbildungs- und Arbeitsbereich", "Entlassungsart", "Aus-
gangsgewährung", "Meldungsbelastung" und "Antragsbe~illigung" gut 
diskriminiert und-die Anstaltszugehörigkeit vorhergesagt werden. 
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Welche Gründe im einzelnen zu den unterschiedlichen Haftverläufen in den An-
stalten führen, kann nicht geklärt werden. Die Ergebnisse deuten auf die fehlende 
Relevanz der vorinstitutionellen Merkmale hin. In der Tendenz sprechen die 
Resultate für die Bedeutung unterschiedlicher "Entscheidungsstile", die auf orga-
nisationsstrukturellen Gegebenheiten beruhen. 

Auf eine Berücksichtigung des Merkmals "Anstaltszugehörigkeit" wird in den 
weiteren Analysen trotz divergierender Haftverläufe verzichtet, da letztlich unge-
wiß bleibt, welcher Sachverhalt mit ihm beschrieben werden kann. Zudem zeich-
nen sich die beiden Anstalten nicht durch einen eindeutigen - aus der Perspektive 
des Insassen - "Entscheidungsstil" bzw. "Haftverlauf' aus. Nach wie vor wird 
daher mit einem "Anstaltsquerschnitt" gearbeitet.430 

430 Um feststellen zu können, ob dadurch möglicherweise Gruppeneffekte verwischt werden, 
wurden zudem Teilnehmer und Nichtteilnehmer anstaltsbezogen in zentralen Variablen 
verglichen. Gruppenspezifische Unterschiede waren nicht festzustellen. 



16. Vollzugsmaßnahmen, Konformität und Abweichung 

Wie vermutet, ist das Insassenverhalten eine zentrale Variable des Haftverlau-
fes.431 Die Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens im Vollzug ist für die Frei-
gangsgewährung ein entscheidungserhebliches Merkmal, ferner kann mit dieser 
Variablen die Zugehörigkeit zur "positiven", "durchschnittlichen" und "negati-
ven" Haftverlaufsgruppe (-Cluster) gut vorhergesagt werden. Ob wegen hoher 
Meldungsbelastung Freigang und andere Lockerungen nicht gewährt werden oder 
sich der Insasse infolge von Antragsablehnungen abweichend verhält, kann nicht 
geklärt werden. Hinsichtlich derselben Untersuchungsgruppe wurde festgestellt, 
daß sich die extern Gelockerten im Vergleich zu den nicht extern Gelockerten 
von Haftbeginn an konformer verhielten. Die Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen verstärkten sich jedoch ab dem durchschnittlich errechneten Gewäh-
rungszeitpunkt für externe Lockerungen.432 Beide Erklärungsansätze bzw. deren 
Kombination sind demnach plausibel. 

16.1 lnsassenverhalten: Arbeit versus Ausbildung 

Ob mit der jeweiligen Tätigkeit des Insassen bestimmte Häufigkeiten von Re-
gelverletzungen verknüpft sind, ist Gegenstand der folgenden Analyse. Negative 
Vollzugseffekte könnten vermindert werden, wenn über die Vollzugsmaßnahme 
Konformität gefördert oder einfach die Gelegenheiten für Abweichungen vermin-
dert würden. 

Der Ausgebildete verfolgt, sofern die Ausbildung eigener Motivation entspricht 
oder die "Ausbildungswilligkeit" gefördert werden konnte, ein über die Arbeits-
pflichterfüllung hinausgehendes Ziel, die angestrebte Qualifikation. Er wird ein 
größeres Engagement zeigen, als dies bei den im Arbeitsbereich üblichen, relativ 
anspruchslosen Hilfstätigkeiten der Fall sein mag. Findet eine Identifikation mit 
diesem engeren "Vollzugsziel", dem intendierten Schul- ·oder Beiufsabschluß, 
statt, kann sich dies auf das gesamte Insassenverhalten auswirken. Allerdings ist 
die Gruppe der Teilnehmer heterogen in der Art der Ausbildung und der Bestän-
digkeit, mit der eine Maßnahme vollzogen wurde. Überdies unterscheiden sich 
die Teilnehmer von den Nichtteilnehmern in einigen Variablen, die möglicher-
weise das Insassenverhalten ebenfalls beeinflussen, so daß ein Vergleich der 
Gruppen in ihrem Insassenverhalten nur dann sinnvoll ist, wenn Kenntnisse darü-

431 ferner ist die Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens hinsichtlich der "Entlassungsart" 
bedeutsam, siehe dazu das Kapitel "Entlassungssituation und Entlassungsvorbereitung". 

432 Vgl. hierzu im einzelnen Grosch 1991, der den Bereich der Lockerungs- und Urlaubsge-
währung detailliert behandelt. 
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ber vorliegen, welche anderen Variablen Konformität und Abweichung im Voll-
zug ebenfalls beeinflussen könnten. 

Es empfiehlt sich daher, zuerst nach den allgemeinen Gründen für abweichen-
des Insassenverhalten zu fragen. 

16.2 "Integratives Modell" zur Erklärung des Insassenverhaltens 

16.2.1 Datenquellen 

Für die folgenden Analysen werden Daten aus den Gefangenenpersonalakten und 
aus dem Interview der zweiten Befragungswelle herangezogen.433 überwiegend 
handelt es sich um bereits an anderer Stelle beschriebene Variablen. Bislang nicht 
berücksichtigt wurde die "Entdeckungswahrscheinlichkeit" und die "Sanktions-
wahrscheinlichkeit". Die Insassen wurden gefragt, mit welcher Wahrscheinlich-
keit sie hinsichtlich verschiedener abweichender Aktivitäten mit einer Entdek-
kung bzw. Sanktionierung rechnen. Die Antworten wurden auf einer Likert-Skala 
eingetragen. Aus den verschiedenen Items wurde ein Index gebildet. 

16.2.2 Definition der unabhängigen Variablen 

Dem integrativen Modell entsprechend soll zunächst der Einfluß von vorinstitu-
tionellen und haftbezogenen Merkmalen auf das Insassenverhalten untersucht 
werden. Dabei geht es auch darum festzustellen, ob die vor allem für den Er-
wachsenenstrafvollzug als wesentlich erkannten Variablen "Alter" und "Haftdau-
er" auch zur Erklärung des abweichenden Insassenverhaltens im Jugendstrafvoll-
zug beitragen können, bei dem bezüglich beider Variablen eine geringere Streu-
ung auftritt. Werden sie als relevante Einflußfaktoren berücksichtigt, müßte dies 
bei der Betrachtung unserer Vergleichsgruppen und deren Konformitätsgrad be-
achtet werden, da sich beide Gruppen in diesen Merkmalen unterscheiden. Das 
Durchschnittsalter der Teilnehmergruppe ist geringer, die durchschnittliche Haft-
dauer höher. Wichtige Variablen sind demnach zunächst die Inhaftierungsdauer -
hierfür wurde die Untersuchungsgruppe am Median der tatsächlichen Haftdauer 
(=302,5 Tage) in Kurz- und Langstrafige geteilt- und das Alter bei Haftantritt. 

Neben diesen beiden zentralen Variablen werden sozial- und legalbiographische 
Daten miteinbezogen, die als "Inputvariablen" verhaltensbestimmend sein kön-
nen. Dazu zählen vorinstitutionelle Erfahrungen mit formellen Kontroll-

433 Die Einschätzungen hinsichtlich der hier verwendeten Items sind über die Wellen relativ 
stabil, die Beschränkung auf einen Befragungszeitpunkt ist daher zulässig. 
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instanzen. Hierzu gehören die Zahl der Heimaufenthalte und frühere Inhaftierun-
gen, ferner die Anzahl der Vorstrafen, das Alter bei erster Registrierung und die 
Dichte vorinstitutioneller krimineller Auffälligkeit.434 Darüber hinaus soll der 
Stand schulischer und beruflicher Ausbildung vor Hafteintritt, mit dem be-
stimmte Konfli'.,tlösungstrategien verbunden sein könnten, als weitere vorinstitu-
tionelle unabhängige Variablen einbezogen werden. 

Als haftbezogene Variable wird die Art des Einweisungsdeliktes in die Analyse 
aufgenommen, das ebenfalls auf bestimmte Handlungsmuster hinweisen kann, 
die in Konfliktsituationen während der Haft zu konformen oder abweichenden 
Verhaltensmustern führen. Wesentlich ist, ob der Insasse wegen eines Gewaltde-
liktes oder wegen eines anderen Deliktes eingewiesen wurde. 

Ferner sollten die Kontaktstrukturen innerhalb der Anstalt erfaßt werden. Eine 
Variable, die Rückschlüsse auf subkulturelle Bindungen zuließe, konnte jedoch 
wegen Lücken im Datenmaterial nicht gebildet werden. Die "Häufigkeit ge-
meinsamer Aktivitäten" gibt allenfalls Hinweise auf eine subkulturelle Einbin-
dung des Insassen. Die Intensität der Bindungen an Personen außerhalb des 
Vollzuges wurde mit (standardisierter) "Häufigkeit der Besuche" operationali-
siert. Bei der hinsichtlich der hier zu untersuchenden Vollzugsmaßnahmen zen-
tralen Variablen der "Akzeptanz der Hafttätigkeit" wurde nicht nach Ausbil-
dung und Arbeit differenziert, sondern das allgemeine Akzeptanzniveau zum 
mittleren Haftzeitpunkt einbezogen. Mit der "Beschäftigungsintensität", die mit 
Dauer der Arbeitslosigkeit im Vollzug operationalisiert wurde, sollten unter-
schiedliche Gelegenheitsstrukturen für abweichendes Verhalten erfaßt werden. 
Bei der Dauer der Arbeitslosigkeit muß unterschieden werden zwischen "ver-
schuldeter" und "nicht verschuldeter" Arbeitslosigkeit. Die "verschuldete" Ar-
beitslosigkeit muß in diesem Fall ausgeklammert werden, da sie als Meldung 
auftreten kann und damit einen Teil der abhängigen Variablen darstellt. Um 
feststellen zu können, inwieweit die perzipierten Reaktionen des Vollzugsstabes 
das Verhalten beeinflussen, wurde die Einschätzung der Entdeckungs- und, da-
mit verbunden, der Sanktionswahrscheinlichkeit durch die Insassen als weitere 
unabhängige Variable berücksichtigt. 

Die abhängige Variable, das abweichende Insassenverhalten, wird mit "Mel-
dungsbelastung" operationalisiert. Damit sind alle vom Vollzugsstab entdeck-

434 An dieser Stelle sei nochmals betont, daß "vorinstitutionell" in unserem Fall immer auf die 
zu untersuchende Haft bezogen wird. In dem Bewußtsein, daß dieser Hafteinweisung 
zumindest teilweise andere vorausgingen oder sonstige Erfahrungen mit Instanzen formel-
ler Kontrolle bereits vorlagen. 
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ten, als abweichend und meldungs- bzw. sanktionsbedürftig eingeschätzten Re-
gelverstöße erfaßt. Wie bereits in Kapitel 14 erläutert, werden in dieser Studie 
solche Ereignisse im Vollzug, deren Auftretenshäufigkeit von der Haftdauer ab-
hängen kann, standardisiert, d.h. auf ein Haftjahr umgerechnet.435 

Zur Variablenauswahl muß noch bemerkt werden, daß mit der Analyse nicht der 
Anspruch der Überprüfung eines Prisonisierungsmodells erhoben werden kann. 
Vor allem hinsichtlich der Akzeptanz subkultureller Normen waren im Datenma-
terial Lücken festzustellen. Die Kontaktstrukturen konnten nicht genau festge-
stellt und die Einstellungen der Kontaktpersonen zur Vollzugsorganisation nicht 
ermittelt werden. 

16.2.3 Methodisches Vorgehen und Ergebnisse 

Zur Überprüfung des Einflusses der unabhängigen Variablen auf die relative 
Meldungsbelastung wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt. Soweit erfor-
derlich wurden die unabhängigen Variablen in binäre Variablen zerlegt.436 

Tabelle 26: Merkmale zur Erklärung des abweichenden Insassenverhaltens 

Variable beta Mult.R R 

Alter -.276012 *** 
Akzeptanz der -.181962 * 
Vollzugsmaß-
nahme 

frühere Haft- .193186 * 
erfahrungen 

Haftdauer -.219333 * 
Arbeitslosigkeit .194068 * 

.46153 .21301 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

435 Mit standardisierter Meldungsbelastung ist somit die Anzahl der Meldungen* 365 / Anzahl 
der Hafttage gemeint. 

436 Die Aufnahme nicht metrisch skalierter Variablen als unabhängige Variablen ist nicht 
unproblematisch, wird aber als zulässig erachtet, vgl. Backhaus u.a. 1987, S.3. 
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Mit den aufgeführten vier Variablen können etwa 21 % der Varianz in der ab-
hängigen Variablen erklärt werden. Das "Alter bei Hafteinweisung" steht an 
erster Stelle der Variablen, die zur Erklärung des abweichenden Vollzugsverhal-
tens beitragen. Insoweit werden die von anderen Studien berichteten Ergebnisse 
mit derselben Richtung des Zusammenhangs - je jünger die Probanden, um so 
mehr Regelverstöße - repliziert. Auch die zweite gängige Variable zur Erklärung 
abweichenden Insassenverhaltens, die Haftdauer, trägt zur Erklärung der Vari-
anz bei. Bezogen auf die Vergleichsgruppen wäre für die Teilnehmer in Anbe-
tracht ihres etwas geringeren Durchschnittsalters eine höhere Meldungsbelastung 
zu erwarten. Zugleich ist sowohl die voraussichtliche als auch die tatsächliche 
Haftdauer der Teilnehmer länger als die der Nichtteilnehmer, insoweit müßte eine 
geringere Meldungsbelastung prognostiziert werden. Da es sich um Merkmale 
handelt, die konformitätshindernd und konformitätsfördernd wirken, können sie, 
verzichtet man auf eine exakte Quantifizierung der einzelnen Effekte, im Grup-
penvergleich vernachlässigt werden. 

Sogenannte Wiederkehrer, Probanden die bereits eine oder mehrere Hafterfah-
rung(en) vor der konkret zu untersuchenden Haft gemacht haben, verhalten sich 
häufiger abweichend als die erstmals Inhaftierten. Bereits vorhandene Kenntnisse 
über den Vollzugsablauf und über mögliche zusammenhänge zwischen Verhalten 
und Gewährung von Vollzugsvergünstigungen führen nicht zu einem höheren 
Konformitätsmaß. Angesichts des ohnehin geringen Anteils von etwa 18% Wie-
derkehrern in der Gesamtgruppe dürfte der Unterschied im Anteil der Wiederkeh-
rer zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern in Höhe von 8% keine allzugro-
ße Rolle spielen. 

Die Akzeptanz der jeweils ausgeübten Tätigkeit, die an zweiter Stelle in die 
Regressionsgleichung aufgenommene und somit nach dem Alter einflußstärkste 
Variable, und die Dauer der "Arbeitslosigkeit" ohne Eigenverschulden deuten 
auf mögliche mittelbare Effekte der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an einer 
Ausbildungsmaßnahme hin. Konformitätsfördernd wären schulische und berufli-
che Maßnahmen im Vollzug dann, wenn diese Tätigkeiten stärker akzeptiert 
würden als Arbeit ohne Ausbildung und/oder wenn die Ausbildungsprogramme 
so geplant und umgesetzt würden, daß möglichst wenig beschäftigungsfreie Zeit-
räume auftreten. 

Letzteres kann für die berufliche Ausbildung im Vergleich zur schulischen bejaht 
werden, nicht jedoch im Vergleich zur Arbeit. Insgesamt sind mit der Teilnahme 
an Ausbildungsmaßnahmen eher häufiger arbeitslose Zeiten verknüpft; da Wech-
sel von einer Beschäftigungsstelle zur anderen vorprogrammiert sind und diese 
selten ohne Leerlauf vonstatten gehen. Bezüglich der Einstellung zur jeweiligen 
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Beschäftigungsstelle zeigen die Teilnehmer, vor allem wiederum die beruflich 
Ausgebildeten, einen geringfügig höheren Wert der Arbeitszufriedenheit. 

16.3 Darstellung des lnsassenverhaltens der Vergleichsgruppen 

16.3.1 Während der gesamten Haftzeit 

Nach den Ergebnissen der Regressionsanalyse dürften zwischen Teilnehmern und 
Nichtteilnehmern kaum, zwischen schulisch und beruflich Ausgebildeten gering-
fügige Unterschiede im Insassenverhalten auftreten. 

Tabelle 27: Häufigkeit und Schwere der Regelverletzungen der Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer 

Teilnehmer Nichtteilnehmer 
N=IOO N=96 

abs. % abs. % 

Relative Zahl der Meldungen im 
Zugang 

keine Meldung 81 81,0 79 82,3 

geringe 11 11,0 12 12,5 

mittlere 4 4,0 1.0 

hohe Belastung 4 4,0 4 4,2 

Relative Zahl der Meldungen pro Haftjahr • 

keine Meldung 10 10,0 20 20,8 

bis 3 46 46,0 26 27,1 

3,1 bis 6 22 22,0 24 25.0 

mehr als 6 22 22.0 26 27,1 

Relative Zahl der Pflichtverstöße pro Haftjahr 

keine Meldung 37 37,0 44 45,8 

bis 3 44 44,0 28 29,2 

3,1 bis 6 12 12,0 16 16,7 

mehr als 6 7 7,0 8 8,3 

Relative Zahl der Disziplinarmaßnahmen pro Haft-
jahr •• 

keine Meldung 24 24.0 35 36,4 

bis 3 51 51,0 28 29,2 

3,1 bis 6 19 19,0 16 16,7 

mehr als 6 6 6.0 17 17,7 

Beide Gruppen verhalten sich in der Zugangsabteilung annähernd gleich konform 
bzw. abweichend. Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil der Insassen, der ohne 
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registrierte Meldung die Haft verließ, bei den Nichtteilnehmern größer. In der 
Kategorie der "mittleren" und "hohen Belastung" sind die Nichtteilnehmer über-
repräsentiert, d.h. sie begingen mehr Regelverstöße pro Haftjahr. Die Chance, 
ohne Regelverstoß entlassen zu werden, ist vermutlich für die nur kurz Inhaftier-
ten, die in der Nichtteilnehmer-Gruppe häufiger vertreten sind, größer. 

16.3.2 Insassenverhalten während der Ausbildungszeit 

Auch die Ausgebildeten waren überwiegend einen Teil ihrer Haftzeit im "norma-
len" Arbeitsbereich tätig. Ein konformitätsfördemder Einfluß der Ausbildungs-
maßnahmen könnte sich auf die jeweiligen Ausbildungszeiten beschränken. 

Für 16 Probanden konnte die Ausbildungsdauer wegen der lückenhaften Doku-
mentation nicht ermittelt werden. Für die restlichen 84 Teilnehmer wurden je-
weils die ausbildungsfreien und die Ausbildungszeiten aufsummiert und die Häu-
figkeit der Meldungen für diese Zeiträume, relativiert nach der jeweiligen Dauer, 
ermittelt. 

Schaubild 28: 

Meldungsbelastung d. TN in d. Ausb.zeit 
u. d. ausbild.freien Zeit (N=84) 

Ausbildungszeit 

hohe Belastung [] Ausbildungsfreie Zeit 

mittlere Belastung 

geringe Belastung 

46.4 
Keine Meldung 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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Die Ergebnisse entsprechen nicht der Erwartung. Wie Schaubild 28 zeigt, verhiel-
ten sich die Teilnehmer während ihrer ausbildungsfreien Zeit weniger abwei-
chend als während der Ausbildungszeit. Solange sie einer Arbeit ohne Ausbil-
dung nachgingen, begingen etwa 46% keine Regelverletzung, während eines 
Ausbildungsverhältnisses etwa 26%. Die Ausbildungszeiten sind über die Haft-
zeit gestreut. Ein Haftzeit-Effekt kann daher ausgeschlossen werden.437 

Die für das Insassenverhalten vorhersagekräftige Variable "Dauer der Arbeitslo-
sigkeit" könnte hilfreich für die Erklärung der Unterschiede im Konformitätsmaß 
in der Ausbildungs- und ausbildungsfreien Zeit sein. Mit der Variablen "Dauer 
der Arbeitslosigkeit" sind unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen für abwei-
chendes Verhalten und Kontrolldichten verknüpft, die mit der jeweiligen Be-
schäftigung oder fehlenden Beschäftigung einhergehen. Davon ausgehend müß-
ten auch Unterschiede zwischen den Teilnehmern an schulischen und beruflichen 
Maßnahmen feststellbar sein. Bei den Schülern, die in der Regel nur vormittags 
unterrichtet werden und den Nachmittag im Zellentrakt verbringen, ist eine höhe-
re Meldungsbelastung zu erwarten, da Kontrolldichte und Beschäftigungsintensi-
tät abnehmen und die Gelegenheiten, insbesondere für allgemein ordnungswidri-
ges Verhalten, zunehmen. 

Tabelle 28: Häufigkeit der Regelverletzungen der Vollzugsschüler und der beruf-
lich Ausgebildeten 

Beruflich Vollzugsschüler 
Ausgebildete 

N=63 N=37 

Merkmal abs. % abs. % 

Relative Zahl der Meldungen pro Haftjahr 

keine 7 11,1 3 8,1 

bis 3 35 55,6 11 29,7 

3,1 bis 6 12 19,0 10 27,0 

mehr als.6 9 14,3 13 35.1 

Relative Zahl der Pflichtverstöße pro Haftjahr 

keine 27 42,9 10 27,0 

bis 3 27 42,9 17 45.9 

3,1 bis 6 6 9,5 6 16,2 

mehr als 6 3 4,8 4 10,8 

437 Eine Betrachtung der Verteilung der Meldungen auf die Inhaftierungszeit entspricht nicht 
dem von Wheeler 1961 behaupteten Kurvenverlauf. 
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Fortsetzung Tabelle 28: 
Beruflich Vollzugsschüler 

Ausgebildete 
N=63 N=37 

Merkmal abs. % abs. % 

Relative Zahl der Disziplinarmaßnahmen pro Haftjahr• 

keine 16 25,4 8 21,6 

bis 3 37 58,7 14 36,8 

3,1 bis 6 9 14,3 10 14,3 

mehr als 6 1,6 5 13,5 

• p < 0.5 

Der Anteil der Probanden ohne Meldungen ist bei den beruflich Ausgebildeten 
geringfügig höher als bei den Schülern; in der Gruppe der Geringbelasteten sind 
die beruflich Ausgebildeten mit mehr als 50% stärker vertreten als die Schüler 
mit knapp 30%. Insgesamt betrachtet, verletzten die Schüler, der Erwartung 
entsprechend, häufiger Anstaltsregeln als die beruflich Ausgebildeten. 

Tabelle 29: Verteilung der Meldungskategorien auf die Vergleichsgruppen 

TN 

Meldungs• 
kategorie 

N= 100 

Mittelwerte 

Kategorie I .140 

Kategorie2 .470 

Kategorie 3 .860 

Kategorie4 .890 

Kategorie5 .380 

Kategorie 6 .450 

Kategorie 7 .230 

Kategorie 8 .410 

Kategorie9 .030 

Legende: 

Kategorie l: Verfehlungen gegenüber Anstaltspersonal 
Kategorie 2: Verfehlungen gegenüber Mitgefangenen 
Kategorie 3: Nichtbefolgung von Anordnungen 
Kategorie 4: Allgemein ordnungswidriges Verhalten 

TN 
Vollzugsschüler 

N =37 

.162 

.595 

1.027 

1.081 

.541 

.649 

.216 

.568 

.027 

TN NTN 
Beruflich Ausgebil-

dete 
N =63 N=96 

.127 .188 

.397 .167 

.762 .885 

.778 .458 

.286 .240 

.333 .865 

.238 .167 

.317 .208 

.032 .031 

Kategorie 5: Schmuggel, Handeltreiben etc. 
Kategorie 6: Verstöße im Arbeits- und Schulbereich 
Kategorie 7: Flucht Lockerungsmißbrauch 
Kategorie 8: Tlitowierungen 
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Eine Kategorisierung der Meldungen nach verletztem Rechtsgut und Kontext 
des Regelverstoßes bestätigt die Vermutung, daß die zumindest einen Teil des 
Hafttages weniger stark beaufsichtigten Schüler sich häufiger allgemein ord-
nungswidrig verhalten (Kategorie 4). Allerdings sind sie auch in den Kategorien 
"Verfehlungen gegenüber Mitgefangenen", "Nichtbefolgen von Anordnungen", 
"Schmuggel und andere unerlaubte Geschäfte" sowie "Tätowierungen" die am 
stärksten belastete Gruppe. 

Bei der Erklärung unterschiedlicher Auffälligkeiten zwischen den Vollzugsschü-
lern und den beruflich Ausgebildeten müssen außer der Beschäftigungsintensität 
und damit verbundener Kontrolldichte weitere in die Regressionsgleichung auf-
genommene Variablen beachtet werden, die als bei Hafteintritt bereits vorhande-
ne Gruppenunterschiede für das Insassenverhalten relevant sind. Dazu gehört 
insbesondere das Alter. Die Vollzugsschüler sind jünger als die beruflich Ausge-
bildeten. 

16.4. Zusammenfassung 

Das Alter des Inhaftierten, die Akzeptanz der jeweils ausgeübten Tätigkeit, frühe-
re Hafterfahrungen, die Haftdauer und die Arbeitslosigkeit sind für die Vorhersa-
ge abweichenden Insassenverhaltens wesentliche Variablen. 

Teilnehmer und Nichtteilnehmer unterscheiden sich in der Häufigkeit regelverlet-
zenden Verhaltens. Die Annahme, die stärkere Akzeptanz der Tätigkeit im Aus-
bildungsbereich fördere die Konformität, konnte nicht bestätigt werden. Während 
der Ausbildungszeit werden von den Teilnehmern sogar mehr Regelverstöße ge-
meldet als während ihrer Tätigkeit in den Betrieben. Für die höhere Belastung 
sind die Vollzugsschüler verantwortlich. 



17. Einstellungen zu abweichendem Verhalten 

Neben der nach offizieller Registrierung ermittelten Verhaltensebene (Meldungs-
belastung) wurden die Einstellungen zu einem Teilbereich abweichenden Verhal-
tens im Vollzug erfaßt. Hierdurch soll - ansatzweise438 - überprüft werden, ob die 
auf der "objektiven" Ebene festgestellten Differenzen zwischen Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer auf der subjektiven Ebene eine Entsprechung finden. 

17.1 Datenquelle 

Die Probanden wurden in den drei Befragungswellen zu konformen und abwei-
chenden Verhaltensmöglichkeiten befragt. Im einzelnen handelte es sich um fol-
gende ltems: 

Arbeit/Ausbildung verweigern, 

• Regelmäßig arbeiten, 

Schmuggeln, 

• Nie schmuggeln. 

Zu diesen ltems wurden die Fragen "Wie gern tun Sie diese Dinge?" und "Finden 
Sie das in Ordnung, wenn man so etwas tut?" gestellt. Die Antworten sollten auf 
einer Likert-Skala ("nicht" bis "sehr") eingetragen werden. 

Während mit der zuerst genannten Frage die Einschätzung eigenen Tuns abge-
fragt wird, ist die zweite Frage nicht personenbezogen, sondern ermittelt allge-
mein die Einstellung zu den genannten Verhaltensformen. 

Für den Vergleich über die drei Befragungswellen wird die reduzierte Untersu-
chungsgruppe herangezogen (N=l09). Die für die einzelnen Fragen unterschiedli-
chen Fallzahlen werden in den Tabellen mitgeteilt. 

17.2 Einstellungen und Veränderungen im Haftverlauf 

Zwischen den Teilnehmern und Nichtteilnehmern gibt es in allen drei Wellen 
keine signifikanten Unterschiede in der allgemeinen Einschätzung der Verhal-

438 Die f:instellungen der Insassen zu Konfo_rmität und Abweich~ng im yollzug U!1,d de!en 
Entwicklung während des Haftverlaufes smd u.a. Gegenstand emes weiteren ProJektteiles 
zum "Haftverlauf im Jugendstrafvollzug", der von Ortmann bearbeitet wird. Vgl. auch die 
von Eitzmann 1988 durchgeführte "Panel-Studie" zur Veränderung von Einstellungskon-
zepten während der Haft. 
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tensweisen. Bei der Beurteilung des eigenen Verhaltens sind in der 2. Welle 
signifikante Unterschiede zwischen beiden Vergleichsgruppen festzustellen. Die 
Teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen sind gegenüber "regelmäßiger Arbeit" 
positiver eingestellt als die Nichtteilnehmer (p=.028). 

Über die drei Wellen ändern sich die Einstellungen kaum. Signifikante Unter-
schiede treten bei der Einschätzung des Schmuggelns auf, die sich auf verstärken-
de abweichende Einstellungen beider Gruppen zurückführen lassen. Ferner bei 
der Einschätzung des "regelmäßig Arbeitens" durch die Nichtteilnehmer, die in 
der zweiten Welle im Vergleich zur ersten eine weniger konforme Einstellung 
zeigen, die sich jedoch zur dritten Welle wieder abschwächt. 

17.3 Zusammenfassung und Bewertung 

Die Fragen bzw. die vorgegebenen ltems sind zu wenig differenziert, um allge-
meine Schlußfolgerungen über die Einstellungen der Vergleichsgruppen und die 
Entwicklung der Einstellungsmuster während des Haftverlaufes treffen zu kön-
nen. Mit der Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen und der Tätigkeit in den 
Fremd- und Eigenbetrieben ohne begleitende Ausbildung sind keine grundlegen-
den Differenzen in den Einstellungen zu den genannten Verhaltensformen ver-
bunden. Mit zunehmender Haftdauer werden von beiden Vergleichsgruppen kon-
forme Verhaltensmuster etwas weniger und abweichende Verhaltensweisen etwas 
stärker bevorzugt (vgl. Tabellen 30 und 31). 
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18. Einfluß der Ausbildungsmaßnahmen auf 
die Stigmatisierungsangst 

Inhaftierte, die im Strafvollzug an Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, haben die 
Möglichkeit, ihr Ausbildungsniveau zu verbessern. Somit können sie, vor allem 
wenn ein Abschluß erreicht wird, einen (potentiellen) "Statusgewinn" verbuchen. 
Mit der Inhaftierung ist - wie im theoretischen Teil beschrieben - ein Statusver-
lust verbunden, der die Haft überdauert. "Objektiv" können durch Ausbildung 
und Qualifikation der Statusverlust nicht aufgehoben oder ausgeglichen bzw. 
Stigmatisierungen, die an den Tatbestand der Inhaftierung anknüpfen, verhindert 
werden. "Subjektiv" hat der Gefangene, der an Ausbildungsmaßnahmen teil-
nahm, möglicherweise weniger Angst vor negativer Kennzeichnung, da er die 
Inhaftierung "konstruktiv" genutzt hat. . 

18.1 Datenquelle 

Die Angst vor negativer Kennzeichnung wurde im Entlassungsfragebogen durch 
vier verschiedene Items ermittelt. Gefragt wurde, ob der Proband 

• nach Entlassung mitteilen möchte, daß er im Gefängnis war bzw., 
• ob dies keiner wissen solle, ferner, 
• ob er Angst davor habe, alte Bekannte wiederzutreffen, 
• ob er glaube, daß man ihm die Haft ansehe, und 
• ob er annehme, daß man ihm unvoreingenommen gegenübertreten werde. 

Zur Beantwortung der Fragen wurden im ersten Fall drei verschiedene, für die 
weiteren drei Fragen fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Auf 
die Frage haben 38 Probanden aus der Nichtteilnehmer- und 69 aus der Teilneh-
mergruppe geantwortet. Der geringere Anteil von Befragten bei den Nichtteilneh-
mern läßt sich mit der kürzeren Haftdauer dieser Gruppe erklären. Insoweit kön-
nen auch Selektionseffekte wirksam werden, da der zum dritten Befragungszeit-
punkt in der Haft verbliebene Teil keine Zufallsauswahl aus der gesamten Gruppe 
darstellt, sondern entlang der Haftdauer und damit auch des Einweisungsdeliktes 
eine Ausdünnung stattfand. 
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18.2. Ergebnisse zur Stigmatisierungsangst 

Mehr als die Hälfte der Probanden gab an, jeder könne von der Inhaftierung 
wissen, mehr als drei Viertel haben überhaupt keine oder kaum Angst, alte Be-
kannte wiederzutreffen, knapp 60% glauben, daß man ihnen die Haft nicht anse-
hen wird, aber nur ein Viertel meint, daß man ihnen "unvoreingenommen" gegen-
übertreten wird. Zwischen den Teilnehmern und Nichtteilnehmern gibt es mittei-
lenswerte Unterschiede nur beim 3. Item ("Glauben Sie, daß man Ihnen ansehen 
wird, daß Sie aus dem Gefängnis kommen?"). Mehr als 70% der Nichtteilnehmer 
verneinten dies, aber nur etwa die Hälfte der Teilnehmer. In der Tendenz zeigt 
sich die größere Stigmatisierungsangst der Teilnehmer auch bei den anderen 
Fragen, allerdings in weniger starker Ausprägung. 

Tabelle 32: Unterschiede in der Stigmatisierungsangst zwischen den Vergleichs-
gruppen 

Angst davor, alte Bekannte wiederzutreffen? 
überhaupt nicht/kaum etwas ziemlich/sehr 

TN (N= 67) 51 76,1 13 19,4 3 4,5 

NTN (N= 38) 32 84,2 3 7,9 3 7,9 

VS (N= 26) 20 76,9 5 19,2 1 

BA (N= 41) 31 75,6 8 19,5 2 

Glauben Sie, man kann Ihnen ansehen, daß Sie aus dem Gefängnis kommen? 

TN (N= 67) 35 52,2 19 28,4 13 19,4 

NTN (N= 38) 27 71,1 5 13,2 6 15,8 

VS (N= 27) 15 55,6 5 18,5 7 25,9 

BA(N=40) 20 50,0 14 35,0 6 15,0 

Glauben Sie, daß man Ihnen unvoreingenommen gegenübertreten wird? 

TN (N= 65) 30 46,2 15 23,1 20 30,8 

NTN (N= 33) 14 42,4 11 33,3 8 24,2 

VS (N= 25) 8 32,0 6 24,0 11 44,0 

BA(N=40) 22 55,0 9 22,5 9 22,5 
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Ein Vergleich der Schüler (n=28) mit den beruflich Ausgebildeten (n=41) zeigt, 
wider Erwarten, eine etwas stärkere Angst vor Stigmatisierung bei der zuletzt 
genannten Gruppe; allerdings sind die Unterschiede sehr gering. 

Allein für die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme im Jugendstrafvollzug 
und vor allem auch für die Teilnahme an einer beruflichen Maßnahme, die ein bei 
der Arbeitsplatzsuche unmittelbar verwertbares, höheres Qualifikationsniveau zur 
Folge haben kann, ist kein Einfluß auf die Stigmatisierungsangst nachweisbar. 



19. Lockerungs- und Urlaubsbilanz der Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer 

Ausbildung im Vollzug verlangt die Präsenz des Gefangenen. Während sonsti-
ge Tätigkeiten ohne weiteres unterbrochen werden können, muß bei der Ausbil-
dung eine gewisse Kontinuität gewährleistet sein. Dieses Bemühen um möglichst 
beständige Ausbildungsphasen könnte zu Lasten der Lockerungs- und Ur-
laubsgewährungen gehen, die, sofern sie an Haftarbeitstagen gewährt werden, 
zur Unterbrechung der Maßnahme führen. 

Ob die Ausgebildeten, insgesamt betrachtet, die Anstalt weniger häufig verlassen 
durften, als die Insassen, die nur im Arbeitsbereich tätig waren, ist Gegenstand 
der weiteren Auswertungsschritte. 

Der Umfang der Lockerungs- und Urlaubsgewährung wird mit folgenden Varia-
blen dargestellt: 

• Ausgang (mit und ohne Begleitung), 

Anzahl der echten Ausgangsgewährungen (nur Ausgänge ohne Begleitung), 

• Urlaub, 

• Anzahl der Urlaubsgewährungen, 

• Anzahl der Urlaubstage. 

Bei den Häufigkeitszahlen werden absolute und standardisierte Werte mitgeteilt. 
Letztere sind die um die unterschiedlichen Haftzeiten bereinigten, jeweils auf ein 
Haftjahr bezogenen Werte. Ferner wird beschrieben, wie lange die Insassen auf 
den ersten Ausgang bzw. den ersten Urlaub warten mußten. 

19.1 Lockerungs - und Urlaubsgewährung bei den Insassen mit 
und ohne Ausbildung 

Der Anteil an Inhaftierten aus der Teilnehmergruppe, denen kein Urlaub bzw. 
kein Ausgang gewährt wurde, ist kleiner als der Anteil aus der Nichtteilnehmer-
gruppe. Nur 15% bzw. 24% der Ausgebildeten und 41,7% bzw. 44,8% der nicht 
Ausgebildeten haben keinen Ausgang 439 bzw. keinen Urlaub erh~lten. 

439 Mit dieser Variablen werden sämtliche Ausgänge gezählt, d.h. auch die Begleitausgänge 
und die Ausgänge mit Angehörigen oder Freunden, während bei den echten Ausgängen 
nur solche ohne Begleitung gezählt werden. 
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Schaubild 29: 

UrlaubNTN 

UrlaubTN 

AusgangNTN 

Ausgang TN 

19. Kapitel 

Ausgangs- und Urlaubsgewährung 
bei Teilnehmern und Nichtteilnehmern 

Ja Nein 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vordergründig spricht diese Verteilung gegen die Annahme, wegen der Teilnah-
me an Ausbildungsmaßnahmen würden die Insassen bei der Lockerungs- und 
Urlaubsgewährung benachteiligt. Teilnehmer und Nichtteilnehmer unterscheiden 
sich jedoch signifikant in ihrer voraussichtlichen und tatsächlichen Haftdauer. 
Von den Nichtteilnehmern waren knapp 30% sechs Monate und kürzer inhaftiert, 
von den Teilnehmern nur 9%. Die Haftdauer ist zugleich diskriminanzstarkes 
Merkmal zwischen den Insassen, denen Urlaub bzw. kein Urlaub gewährt wur-
de.440 Die Unterschiede zwischen den Gruppen dürften insoweit mit den differie-
.renden Haftzeiten zu erklären sein. 

Entscheidend ist daher ein Vergleich des Umfangs der gewährten Ausgänge und 
Urlaube, b'ezogen auf die Insassen, denen überhaupt entsprechende Vergünstigun-
gen gewährt wurden. Dabei sind die standardisierten Werte, d.h. die um die 
Haftzeit bereinigten Werte, von besonderem Interesse. 

440 Vgl. hierzu eingehend Grosch 1991. 
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Tabelle 33: Ausgangs- und Urlaubsgewährung pro Haftjahr bei Teilnehmern und 
Nichtteilnehmern 

TN (N = 100) NTN (N=96) 

Zahl der Ausgänge pro Haftjahr 

bis 2 17 23,0 13 28,3 

2,1 bis 4 32 43,2 11 23,9 

4,1 und mehr 25 33,8 22 47,9 

Zahl der Urlaubsgewährungen pro Haftjahr *** 

bis 2 36 47,4 13 24,5 

2,1 bis 4 34 44,7 21 39,6 

4,1 und mehr 6 7,9 19 35,8 

Zahl der Urlaubstage pro Haftjahr (in Tagen) ** 
bis 10 36 48,0 12 22,6 

10,1 bis 20 31 41,3 23 43,4 

20,1 und mehr 8 10,7 18 34,0 

Prozentuierung jeweils auf die Insassen mit Ausgangs- bzw. Lockerungsgewährung bezogen 

In der Häufigkeit der pro Haftjahr gewährten Ausgänge sind zwar Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen zu beobachten, allerdings mit nicht eindeutiger Ten-
denz. Die Ausgebildeten sind sowohl in der Kategorie der "geringen" als auch in 
der Kategorie der "häufigen Ausgangsgewährungen" überrepräsentiert. Anders ist 
dies bei der absoluten und relativen Zahl der Urlaubsgewährungen. Bereits bei 
den nicht standardisierten Werten zeigt sich in der Tendenz eine bessere Urlaubs-
gewährungsbilanz für die nicht Ausgebildeten, die sich erwartungsgemäß in der 
Verteilung auf ein Haftjahr noch verbessert. Knapp die Hälfte der Teilnehmer 
und nur etwa ein Viertel der Nichtteilnehmer müssen sich mit einer geringen 
Häufigkeit von Urlaubsgewährungen (pro Haftjahr) begnügen.441 Ein Ausgleich 
findet auch nicht durch großzügigere Bewilligung hinsichtlich der Zahl der Ur-
laubstage statt. Auch hier zeigt sich bei den tatsächlich gewährten Urlaubstagen 

441 Bezugsgröße isthierund bleibt in diesem Zusammenhang der jeweilige Anteil an Insassen, 
der überhaupt Ausgang/Urlaub erhielt. 
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bereits eine entsprechende Tendenz, die in den auf ein Haftjahr umgerechneten 
Werten noch deutlicher ausgeprägt ist. Nur ein Zehntel der Teilnehmer hat einen 
hohen Wert gewährter Urlaubstage pro Jahr, dagegen mehr als ein Drittel der 
Nichtteilnehmer. 

19.2 Verbüßte Haftzeit bis zur ersten Urlaubsgewährung 

Die Ausgebildeten mußten sich überdies länger gedulden, bis der erste Ausgang 
bzw. der erste Hafturlaub bewilligt wurde. Vor allem bei der Urlaubsgewährung 
wird dies deutlich. Von den Insassen, die an Ausbildungsmaßnahmen teilnahmen 
und denen Urlaub gewährt wurde, mußten knapp 40% neun Monate und länger 
bis zum ersten Urlaubstag warten. Nur knapp 10% der Insassen, die in Produk-
tions- und Versorgungsbetrieben tätig waren und Urlaub erhielten, mußten ent-
sprechend lange abwarten. Werden die Wartezeiten zur individuellen voraussicht-
lichen Haftdauer in Bezug gesetzt, sind kaum mehr Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen erkennbar. 

Schaubild 30: 

"Absolute" und "relative" Wartezeit bis 
zur ersten Urlaubsgewährung 
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Demnach ist die Inhaftierungszeit ein wesentliches Kriterium für die Gewäh-
rungspraxis. Deutlich wird dies auch durch die Unterschreitung der in den Aus-
führungsbestimmungen zur VVJug vorgesehenen "Wartefrist" von sechs Mona-
ten ab Hafteinweisung bis zur ersten Urlaubsgewährung. Immerhin konnten 
knapp 14% der Insassen bereits vor Ablauf dieses Zeitraumes Hafturlaub antre-
ten. Ob die Unterschiede im Umfang der Vollzugslockerungs- bzw. Urlaubsge-
währung und in den Wartezeiten bis zur ersten Bewilligung mit der Einbindung 
von Insassen in Ausbildungsprogramme oder mit den unterschiedlichen Inhaftie-
rungszeiten in beiden Gruppen zusammenhängen, kann letztlich nicht entschie-
den werden. 

Zwischen den schulisch und beruflich Ausgebildeten gibt es kaum Unterschiede 
in allen hier berichteten Lockerungs- und Hafturlaubsvariablen. Beide Gruppen 
sind auch hinsichtlich der Haftdauer vergleichbar, unterscheiden sich jedoch in 
den Ausbildungszeiten. 

19.3 Bewertung der Ergebnisse 

Bei den Teilnehmern ist der Anteil der Insassen ohne Ausgangs- bzw. Urlaubsge-
währung kleiner als bei den Nichtteilnehmern .. Da bei sehr kurzer Haftdauer die 
Wahrscheinlichkeit einer Ausgangsgewährung gering und die einer Urlaubsge-
währung sehr gering ist, dürften diese Unterschiede mit dem geringeren Anteil 
von Kurzstrafigen bei den Ausgebildeten zu erklären sein. Ein Vergleich der 
Anzahl der Urlaube, der Urlaubstage und der Ausgänge beider Vergleichsgrup-
pen, jeweils bezogen auf die Insassen, die überhaupt in den Genuß der Lockerung 
kamen, weist auf geringere Abwesenheitszeiten der Ausgebildeten hin. Ober-
flächlich betrachtet könnte dies die These vom "Festhalteeffekt" bestätigen: 
Wenn durch Ausbildung erzogen werden soll, darf der Erziehungsprozeß nicht 
durch (häufige oder längere) Abwesenheit des zu Erziehenden gestört werden. 
Um eine so weitreichende Schlußfolgerung treffen zu können, wären weitere 
Analysen erforderlich. Vor allem müßte untersucht werden, ob die Ausgebildeten 
häufiger an arbeitsfreien Tagen Urlaub bzw. Ausgang erhielten, ferner müßte die 
Verteilung der Lockerungen auf die Ausbildungs- bzw. Arbeitsphasen untersucht 
werden. Eine derart differenzierte Analyse war mit dem vorhandenen Datenmate-
rial nicht möglich. Es soll daher bei der Bilanz der Lockerungs- und Urlaubsge-
währung bleiben. 



20. Entlassungssituation und Entlassungsvorbereitung 

Mit der Entlassungsvorbereitung werden Weichen vor allem für die "erste" 
Nachentlassungsphase gestellt, die allgemein als rückfallanfällig gilt.442 

Zunächst soll geprüft werden, ob sich die Vergleichsgruppen in ihrer und der von 
der Anstalt durchgeführten Entlassungsvorbereitung unterscheiden. Dabei wird 
die Hypothese überprüft, ob Probanden, die im Vollzug Qualifikation nachholen 
konnten, häufiger bei Entlassung einen Arbeitsplatz vorweisen können und ob 
sich diese von den bereits zu Beginn der Haft besser Qualifizierten unterscheiden. 
Ferner soll für die einzelnen Gruppen eine Art Bilanz gezogen werden, die sich 
auf die durchgeführten Maßnahmen und die dadurch erreichten Qualifikationen, 
die finanzielle und die Arbeitsplatzsituation bei bzw. nach Haftentlassung be-
zieht. 

20.1 Datenquellen 

Für die Beschreibung der Entlassungssituation und der Entlassungsvorbereitung 
wurden Daten aus der Aktenanalyse und aus der dritten Befragungswelle heran-
gezogen.443 

Beim dritten Erhebungszeitpunkt wurde den Probanden ein "Entlassungsfrage-
bogen" vorgelegt, der u.a. verschiedene Fragen zur Entlassungsvorbereitung 
(Wohnung, Arbeitsstelle, Kontakt mit dem Bewährungshelfer) enthielt. Aller-
dings sind die Intervalle zwischen diesen Befragungszeitpunkten und den Aus-
trittsdaten unterschiedlich. Im Durchschnitt blieben die Befragten noch 134 Tage 
nach dem Interview in der Haft.444 Um feststellen zu können, ob diese unter-
schiedlichen Zeitabstände bis zur Entlassung das Ausmaß der Entlassungsvorbe-
reitung wesentlich bestimmen, wurden die Befragten in zwei Gruppen mit langer 
- mehr als drei Monate - bzw. kurzer Wartefrist - weniger als drei Monate -
aufgeteilt.. Zwischen beiden Gruppen gab es nur geringfügige Unterschiede der 
Befragungszeitpunkt kann daher in den folgenden Analysen vernachlässigt wer-
den. 

442 Berckhauer undHasenpusch 1982, S. 300, in deren Rückfallanalyse rund ein Sechstel der 
untersuchten Probanden (N=520) innerhalb eines Vierteljahres nach Entlassung erneut 
verurteilt wurde, betonen in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von Wiederein-
gliederungshilfen. 

443 Vgl. hierzu im einzelnen das Kapitel "Projektbeschreibung und Datengrundlage". 
444 Die "reduzierte Untersuchun$sgruppe" (N=l09), die den einzelnen "Wellenvergleichen" 

zugrunde liegt, hatte zum dntten Erhebungszeitpunkt im Durchschnitt 69,1 % der Haft 
verbüßt. 
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Überdies waren bei der dritten Befragungswelle nur die Insassen mit relativ lan-
ger Haftdauer anzutreffen. Mithin handelt es sich nicht um zufällig ausgewählte 
Insassen aus der Erhebungsgesamtheit. Weitere Einschränkungen ergeben sich 
aus der Art der Fragen. Überwiegend konnten nur die Erwartungen der Insassen 
bezüglich der Nachentlassungssituation ermittelt werden. Ob diese Prognosen 
tatsächlich eingetreten sind, wurde nicht erfragt. 

Um die Arbeitsplatzsituation zu beschreiben, werden sowohl Items aus dem Ent-
lassungsfragebogen als auch aus der Aktenanalyse, für die eine größere Validität 
vermutet werden kann, herangezogen. Für die Bestandsaufnahme dessen, was im 
Vollzug "erreicht" wurde, ist nur auf die Daten der Gefangenenpersonalakten 
zurückgegriffen worden. 

20.2 Entlassungssituation 

20.2.1 Schulische und berufliche Qualifikation 

Von den 100 Inhaftierten, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Haft an einer Aus-
bildungsmaßnahme teilgenommen hatten, erreichten 29 einen qualifizierten Ab-
schluß, d.h. einen Hauptschulabschluß A (6), B (14) oder einen Lehrabschluß 
(9).445 Von den insgesamt 29 Probanden, die an den berufsvorbereitenden Kur-
sen teilgenommen haben, ist zu erwarten, daß sie eine entsprechende Bescheini-
gung erhielten, die als "kleines Zertifikat" gelten kann. Voraussetzung hierfür ist 
nur die Teilnahme am Kurs, eine Prüfung muß nicht abgelegt werden. Ob die 
Inhaftierten, die eine Lehre begonnen hatten, diese jedoch bis zur Entlassung 
nicht beenden konnten, nach Haftentlassung als Externe die Anstaltslehre fortge-
setzt haben oder aber auf eine andere Lehrstelle vermittelt wurden, konnte nicht 
mehr rekonstruiert werden. 

Auf alle Probanden bezogen, hat demnach ein Anteil von etwa 15% mit einer 
besseren schulischen oder beruflichen Qualifizierung als zu Haftbeginn die An-
stalt verlassen. 

20.2.2 Finanzielle Situation bei Entlassung 

Als weiteres Kennzeichen der "Haftbilanz" wurde die finanzielle Situation der 
Probanden bei der Haftentlassung ermittelt. In den Gefangenenpersonalakten ist 

445 Bauschlosser, Maschinenschlosser, Bäckerund Schreiner. 
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ausgewiesen, welcher Betrag von dem Arbeits- bzw. Ausbildungsverdienst an-
gespart wurde, wieviel sich an nicht auszahlbaren Schenkungen angesammelt hat 
und welches Guthaben der Insasse in die Haft einbrachte. Aus der Summe dieser 
Beträge und dem festgesetzten Überbrückungsgeld wurde das Entlassungsgutha-
ben errechnet. 

Nicht erfaßt wurde, ob sich die Vergleichsgruppen in dem, was sie sich im 
Vollzug an finanziellen Mitteln erarbeitet haben, unterscheiden, da nicht bekannt 
ist, welche Beträge bereits für Einkäufe verwendet worden sind. 

Tabelle 34: Finanzielle Situation bei der Haftentlassung 

Ausgezahltes 
Guthaben am 
Haftende 

bis 200DM 

201-400DM 

401-600DM 

über600DM 

Teilnehmer 

N=lO0 

N % 

7 7,1 

30 30,3 

23 23,2 

39 39,4 

Nicht- Vollzugs-
teilnehmer schüler 

N=96 N=37 

N % N % 

25 26,9 0 0,0 

27 29,0 13 36,1 

20 21,8 10 27,8 

21 22,4 13 36,1 

Beruflich 
Ausgebildete 

N=63 

N % 

7 11,l 

17 27,0 

13 20,6 

13 41,3 

Die finanzielle Situation der Ausgebildeten zum Haftende ist besser als die der 
Nichtausgebildeten. Vor allem für die Lehrlinge und KursteilQehmer (berufliche 
Ausbildung) kann eine im Vergleich zu den Nichtteilnehmern bessere "Haftbi-
lanz" gezogen werden. Von den Nichtteilnehmern erhielten nur etwa ein Fünftel 
600 DM und mehr, von den beruflich Ausgebildeten dagegen mehr als 40%. 

Die im Vollzug Ausgebildeten gaben überdies bei der Frage, ob sie noch über 
andere Geldquellen verfügten, (signifikant) häufiger an, daß dies der Fall sei. 

20.2.3 Arbeitsplatzsituation 

Die Probanden wurden gefragt, ob sie einen Arbeitsplatz nach Haftentlassung 
haben, wie sicher dieser Arbeitsplatz sei und ob sie mit diesem Arbeitsplatz 
zufrieden seien. Zusätzlich wurde aus den Gefangenenpersonalakten erhoben, ob 
bei Haftaustritt ein Arbeitsplatz vorhanden bzw. in Aussicht war. 
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Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Angaben der Gefangenenpersonalakte. 

Tabelle 35: Arbeitsplatzperspektive 

Teilnehmer Nichtteil- Vollzugs- Beruflich 
nehmer schüler Ausgebildete 

N=lO0 N=96 N=37 N=63 

N % N % N % N % 

Arbeitsplatz 39 39,0 39 40,7 9 24,3 30 47,6 
v-0rhanden 

Arbeitsplatz in 29 29,0 21 21,8 15 40,5 14 22,2 
Aussicht 

keine Angabe 32 32,0 36 37,5 13 35,1 19 30,2 

Für die "Schüler" hat sich die Arbeitsplatzsuche am schwierigsten gestaltet. Nur 
knapp 25% hatten aufgrund eigener Initiative, Hilfe von Freunden, Angehörigen 
oder durch Vermittlung der Anstalt unmittelbar nach Haftaustritt eine Arbeitsstel-
le gefunden, weit weniger als die Nichtteilnehmer, die immerhin zu 40% eine 
Stelle vorweisen konnten. Erwartungsgemäß ist für die beruflich Ausgebildeten 
die Arbeitsplatzsituation am günstigsten. Bei den Probanden, die bereits zum 
Zeitpunkt des Hafteintrittes beruflich besser qualifiziert waren (Lehrabschluß), ist 
die Situation noch besser als bei den im Vollzug Ausgebildeten. Beinahe 75% 
waren zum Zeitpunkt der Entlassung mit einer Arbeitsstelle versorgt. 

Von den 122 Probanden, die auf die Frage nach einem Arbeitsplatz im Entlas-
sungsfragebogen geantwortet hatten, gaben insgesamt 62% an, sie hätten keine 
sichere Stelle, 38% sie hätten ziemlich oder sehr sicher eine Stelle. Bei diesem 
Item zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen Teilnehmern und Nicht-
teilnehmern. Mehr als die Häfte der Teilnehmer gab an, einen Arbeitsplatz antre-
ten zu können, dagegen nur ein Viertel der Nichtteilnehmer.446 Die nach den 
Akten ermittelte bessere Situation der beruflich Ausgebildeten zeigt sich hier 
nicht. Die Teilnehmer gaben überdies bei der Frage nach der "Arbeitsplatzzufrie-
denheit" signifikant häufiger als die Nichtteilnehmer an, sie seien ziemlich oder 
sehr zufrieden. 

446 Ein Chi2-Test mit der Aufteilung der beiden GruJ?pen nach dem Merkmal "Arbeitsplatz 
ja/nein" ergab einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen mit p < .001. 
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20.4 Entlassungsart 

Bei mehr als 60% der Probanden wurde die Vollstreckung des Strafrestes zur 
ijewährung ausgesetzt (§ 88 JGG). Ob es in der Entlassungsart Unterschiede 
zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern gibt, ist besonders wichtig für die 
Ausbildungsmotivation. Fehlendes Weiterbildungsinteresse seitens der Insassen 
wird auch damit begründet, daß die Insassen um ihre vorzeitige Entlassung fürch-
ten, wenn sie an einer länger dauernden Ausbildungsmaßnahme, wie etwa der 
Lehrausbildung, teilnehmen. 

Tabelle 36: Entlassungsart 

Gesamt- Teilnehmer Nicht- Vollzugs- Beruflich 
gruppe N=lO0 teilnehmer schüler Ausge-
N= 196 N= 96 N=37 bildete 

N=63 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Entlassung auf 
Bewährung 

ja 121 61,7 77 77,0 44 45,8 29 78,4 48 76,2 

nein 75 38,3 23 23,0 52 54,2 8 21,6 15 23,8 

Prozentuierung auf die jeweilige Vergleichsgruppe 

Während von den Nichtteilnehmern weniger als die Hälfte vorzeitig entlassen 
wurde, sind es bei den Teilnehmern etwa drei Viertel.447 In der Teilnehmergrup-
pe gibt es zwischen Schülern und Lehrlingen kaum Unterschiede. Eine Benach-
teiligung der Ausgebildeten bei der Strafrestausetzung auf Bewährung kann nicht 
festgestelit werden. Dies wird auch durch die hohe Zahl von Insassen deutlich, 
die direkt aus der Ausbildungsmaßnahme entlassen worden sind (n=49). 

Für die Entscheidung des Vollstreckungsleiters über die vorzeitige Entlassung 
sind verschiedene Faktoren maßgeblich, die unterschiedlich auf die Vergleichs-
gruppen verteilt sein können. Zuerst stellt sich die Frage nach den entscheidungs-
erheblichen Kriterien. 

447 Die Unterschiede sind mit p < .001 nach dem Chi2-Test hoch signifikant. 
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Voraussetzung für die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer bestimmten 
Jugendstrafe zur Bewährung ist zum einen die Verbüßung eines Teils der Strafe, 
zum anderen die Prognose, daß der Insasse einen rechtschaffenen Lebenswandel 
führen wird(§ 88 Abs. 1 JGG. Bei Kurzstrafigen kann angesichts der Fristen des 
§ 88 Abs. 2 die Vollstreckung nur selten ausgesetzt werden. Im übrigen wird die 
Häufigkeit regelverletzenden Verhaltens des Insassen auch bezüglich der Ent-
scheidung des Vollstreckungsleiters eine wichtige Rolle spielen. Um Hinweise 
auf weitere Entscheidungskriterien zu erhalten, wurden die Gruppen der auf Be-
währung bzw. nicht auf Bewährung Entlassenen anhand vorinstitutioneller und 
Haftverlaufsmerkmale verglichen. 

An dieser Stelle soll nur ein Überblick über die Variablen gegeben werden, in 
denen sich die zur Bewährung Entlassenen von den "Vollverbüßern" unter-
scheiden.448 

Die Anzahl der Lebensgruppenwechsel sowie der Heimaufenthalte kann kein 
offizielles Entscheidungsmerkmal und dürfte auch kein "verdecktes" gewesen 
sein. Vermutlich werden die Differenzen in diesen beiden Merkmalen mit der 
Bevorzugung der erstmals Inhaftierten bei der Strafrestaussetzung transportiert. 
Hinsichtlich der voraussichtlichen Haftdauer sind die Ergebnisse erwartungsge-
mäß. Je länger die voraussichtliche Haftdauer, um so größer ist die Wahrschein-
lichkeit einer Aussetzung der Vollstreckung. Von den insgesamt 35 Insassen, 
deren Strafmaß mehr als zwei Jahre betrug, ist nur einer nicht auf Bewährung 
entlassen worden. Mit dieser Differenz kann die hohe Aussetzungsquote der Aus-
gebildeten zumindest miterklärt werden, da die Langstrafigen in der Teilnehmer-
gruppe überrepräsentiert sind. Die Bedeutung der Häufigkeit von Regelverlet-
zungen für die Entscheidung wird deutlich, sowohl hinsichtlich der Meldungsbe-
lastung als auch der "selbst verschuldeten" Dauer der Arbeitslosigkeit. Insassen, 
die mehr als zwölf Regelverletzungen pro Haftjahr begingen, sind nur zu 16,7% 
auf Bewährung entlassen worden. Die Tendenz ist eindeutig. Je mehr Meldungen 
registriert wurden, um so geringer die Aussetzungsquote. Der geringe Anteil von 
vorzeitig Entlassenen in der "negativen" Haftverlaufsgruppe (Cluster) sowie der 
signifikante Unterschied zwischen den Gruppen in beinahe sämtlichen Urlaubs-
und Lockerungsvariablen sowie der allgemeinen Antragsgewährungsquote zeigt 
eine relative stabile Einschätzung des Insassen durch die Vollzugsbehörde - Be-
ständigkeit der Prognose -, die sich über die Entscheidung des Vollstreckungs-

448 Die genauen Werte können der Tabelle zur "Entlassungsart" im Anhang entnommen 
werden. Auch dort sind jedoch nicht sämtliche Merkmale, für die ein signifikanter Unter-
schied errechnet wurde, aufgeführt. Aus den Lockerungs- und Urlaubsvariablen ist nur ein 
Teil ausgewählt worden. 
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leiters fortsetzt. Besonders wichtig scheint ferner die Häufigkeit sozialer Kontak-
te der Insassen zu sein. Mit der Häufigkeit der Besuche pro Haftjahr nimmt auch 
die Aussetzungsquote zu. 

Insgesamt betrachtet kann vor allem die längere lnhaftierungsdauer der Teilneh-
mer die Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen im Anteil der zur Bewäh-
rung Entlassenen (mit)erklären. Auch wenn die langstrafigen Teilnehmer mit den 
langstrafigen Nichtteilnehmern verglichen werden, ist keine geringere Quote von 
zur Bewährung Entlassenen bei den Ausgebildeten festzustellen. Ein "Festhalte-
effekt", um die Ausbildung nicht zu gefährden, muß verneint werden. 

20.5 Index zur Entlassungssituation und Entlassungsvorbereitung 

Um Entlassungssituation und -vorbereitung hinsichtlich verschiedener Variablen 
beschreiben zu können, wurde eine Summenvariable gebildet. Indikatoren für 
diesen Index sind die Arbeitsplatzsituation, finanzielle Belastungen, soziale Kon-
takte und die Entlassungsart. Um einen derartigen Index bilden zu können, müßte 
die Wichtigkeit - für die Legalbewährung - der einzelnen Indikatoren anhand zu 
begründender Kriterien festgelegt oder statistisch "errechnet" werden.449 Vorlie-
gend wurden derartige Verfahren nicht durchgeführt, eine gewisse Beliebigkeit 
haftet der Summenvariablen damit an. Als wichtigster Bereich wird die Arbeits-
platzsituation angesehen, gefolgt von den sozialen Bindungen, der Entlassungsart 
und dem Verschuldungsgrad.450 

Die verschiedenen Items wurden, ausgenommen die sozialen Bindungen, aus den 
Daten des Entlassungsfragebogens gebildet. Indikator für soziale Kontakte ist die 
Häufigkeit der Besuche während der Haft. Eine "Gewichtung" der Besuchszahl 
um den Faktor der Urlaubsgewährungen erschien notwendig, da die Anzahl der 
Besuche dann zurückgeht, wenn der Inhaftierte mehr Urlaub wahrnehmen 
k~n.451 Voraussetzung für die Urlaubsgewährung ist, daß sich der Inhaftierte bei 
einer von der Vollzugsorganisation "akzeptierten" Bezugsperson aufhalten kann. 
Da diese und die Besucher in der Anstalt häufig Angehörige sind, werden die 

449 Etwa durch eine Regressionsanalyse könnte anhand des Beta-Wertes _t;ine "Ranefolge" 
gebildet werden. Angesichts der Verteilung in den Variablen sowie der Uberzahl dichoto-
mer Variablen wurde darauf verzichtet. 

450 Zur Verschuldung von Straffälligen und sog. Entschuldungsprogrammen, Zimmermann 
1981,Andreß 1984,Freytag 1989, insbes. S. 32 ff., wo er auf die Probleme der Verschul-
dung im Rahmen eines zukünftigen Arbeitsverhältnisses hinweist, vor allem wenn durch 
Lohnpfändung eine Belastung des Arbeitgebers drohe oder wenn sich das Gefühl einstelle, 
daß sich geregelte Arbeit nicht lohne. 

451 Vgl. hierzu im einzelnen Grosch 1991. 
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Kontakte ab dem Zeitpunkt der Urlaubsgewährungen außerhalb der Anstalt ge-
pflegt, die Besuchshäufigkeit in der Anstalt geht dann zurück. 

Die einzelnen Bereiche wurden folgendermaßen bewertet: 

Item 

Arbeitsplatz: ziemlich oder sehr sicher 
Arbeitsplatzzufriedenheit: ziemlich oder sehr 
Kein Arbeitsplatz 

Entlassung auf Bewährung 

Punkte 

5 
2 
0 

Kontakt mit Bewährungshelfer 1 
Bewährungsplan fertig 1 
Bewährungshelfer persönlich bekannt 1 
Keine Entlassung auf Bewährung 0 

Keine Verschuldung 3 
Verschuldung, aber Vorstellungen über Schuldenregulierung vorhanden 3 
Verschuldung und keine Schuldenregulierung 0 

Hohe Besuchshäufigkeit und geringe Urlaubsgewährung452 2 
Hohe Besuchshäufigkeit und häufige Urlaubsgewährung 4 
Geringe Besuchshäufigkeit und häufige Urlaubsgewährung 2 
Geringe Besuchshäufigkeit und geringe Urlaubshäufigkeit 0 

Maximal konnten 18 Punkte vergeben werden. Auf diesen Wert kamen drei 
Insassen. Das Mittel liegt bei 9,7 Punkten. Die Hälfte der Befragten hat 10 Punkte 
und weniger erreicht. 

Bei den Teilnehmern (N=76) liegt der Wert mit etwa 10 Punkten über dem 
Durchschnitt. Die Nichtteilnehmer (N=53) haben einen mittleren Wert von 9,3 
Punkten erzielt. Von den im Vollzug ausgebildeten Insassen erreichen die Lehr-
linge und Kursteilnehmer mit durchschnittlich 11,2 Punkten die beste Entlas-
sungssituation bzw. Entlassungsvorbereitung.453 

452 Besuchshäufigkeit und Anzahl gewährter Urlaubstage wurden jeweils am Median in hohe 
Anzahl bzw. geringe Anzahl von Besuchen bzw. Gewährungen geteilt. 

453 Nach den Ergebnissen eines T-Testes sind die Gruppenunterschiede jedoch in keinem Fall 
signifikant. 
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20.6 Zusammenfassung 

Insgesamt betrachtet, verlassen die im Vollzug ausgebildeten Gefangenen mit 
einer etwas günstigeren Ausgangsposition die Vollzugsanstalten. 

Zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern sind nur unwesentliche, zwischen 
beruflich Ausgebildeten und Schülern jedoch beträchtliche Unterschiede in der 
Arbeitsplatzsituation festzustellen. Die Vermutung, Ausbildung im Vollzug führe 
zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt kann insoweit nur für die beruflichen 
Ausbildungsmaßnahmen im weiteren Sinne bestätigt werden. Weiterbildung im 
Vollzug wirkt sich vor allem dann positiv aus, wenn sie nach Entlassung unmit-
telbar "verwertbar" ist und nicht lediglich eine Voraussetzung für weitere Qualifi-
zierungen darstellt. 

Mit der Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme ist hinsichtlich der Entlas-
sungsart für den Insassen kein Nachteil verbunden. Die im Vollzug Ausgebilde-
ten wurden sogar zu einem weit höheren Anteil unter Strafrestaussetzung zur 
Bewährung entlassen als die Nichtteilnehmer. 



Teil 2c 

21. Datengrundlage und Vorüberlegungen zur 
Durchführung der Rückfallanalyse 

Der folgenden Rückfallanalyse sind einige Ausführungen zur Datenquelle sowie 
zu den einzelnen Kennwerten, mit denen Rückfall und Rückfallschwere gemes-
sen werden, vorangestellt. Daran anschließend werden die "Erfolgsquoten" für 
die einzelnen Vergleichsgruppen sowie die "Rückfallgeschwindigkeiten" be-
schrieben. Die dort mitgeteilten Ergebnisse bilden den Anlaß für weitere For-
schungsfragen, die in dem jeweiligen Kontext behandelt werden. In multivariaten 
Verfahren wird einerseits nach dem Effekt der Teilnahme an einer Ausbildungs-
maßnahme hinsichtlich des Legalverhaltens gefragt, andererseits nach dem Stel-
lenwert der Ausbildung bzw. fehlenden Ausbildung im Kontext anderer rückfall-
relevanter vorinstitutioneller sozial- und legalbiographischer Merkmale sowie der 
Haftverlaufsvariablen. 

21.1 Daten des Bundeszentralregisters 

Für die Beschreibung des Rückfallverhaltens wurde unbeschränkte Auskunftser-
teilung :ms dem Strafregister und aus dem Erziehungsregister (§ 42 Abs. 2 
BZRG) beim Generalbundesanwalt - Dienststelle Bundeszentralregister - bean-
tragt. 

Im Bundeszentralregister werden alle strafgerichtlichen Verurteilungen eingetra-
gen (§ 3 Nr. l BZRG). Eine Erhebung der nicht registrierten oder nur polizeilich 
registrierten kriminellen Auffälligkeit konnte nicht durchgeführt werden. Somit 
bleibt das Dunkelfeld i.w.S. ausgeschlossen. 

Bei der Darstellung der Rückfälligkeit mit den aus den Registereinträgen erhobe-
nen Daten sind folgende Fehlerquellen zu beachten: 

• Löschung einer Eintragung (Tilgungsfristen), 
• Übermittlungsfehler, 
• Fehlende Eintragung, obwohl erstinstanzliches Urteil bereits verkündet. 

Das Problem der Löschungen tritt grundsätzlich bei allen Rückfälligkeitsstudien 
auf, bei denen der Zeitraum zwischen Entlassung eines Probanden und Erhebung 
der Auszüge länger ist als die kürzeste Tilgungsfrist. Die für unsere Fälle relevan- . 
te kürzeste Frist beträgt 5 Jahre (§ 46 Abs. l Nr. l BZRG), der Zeitraum zwi-
schen frühester Entlassung eines Probanden und Erhebung der Auszüge 5 Jahre 
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und 9 Monate. Es wäre also denkbar, daß Eintragungen bereits gelöscht sind. Ob 
und wann gelöscht wird, richtet sich nach der letzten Eintragung (§ 47 Abs. 3 
BZRG). Die Gefahr der Löschung besteht bei den im Jahre 1981 Entlassenen, die 
kurz nach der Entlassung eine Straftat begangen haben, die in kurzer Zeit ent-
deckt und abgeurteilt wurde und bei denen keine weitere Verurteilung hinzukam. 
Damit sind die Probanden ohne Eintragung (n=45) angesprochen. Die kurze Til-
gungsfrist gilt für Geld- und Freiheitsstrafe (§ 46 Abs. l Nr.la und lb BZRG) 
unter der Voraussetzung, daß keine andere Eintragung im Register vorliegt. Bei 
den zuerst Entlassenen wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, daß d!e 
Tilgungsreife für die Eintragung der Einweisungsverurteilung bereits eingetreten 
ist. Die Voraussetzungen des § 46 Abs. l Nr. la und lb BZRG liegen sehr 
wahrscheinlich nicht vor. Weiter gilt die kurze Tilgungsfrist unter bestimmten 
Bedingungen für zu Jugendstrafe Verurteilte. Eine Eintragung könnte also ge-
löscht sein, wenn ein Jugendlicher oder Heranwachsender, der noch im Jahre 
1981 entlassen wurde, kurz nach Entlassung eine Straftat begangen hat, die sofort 
entdeckt und für die er in relativ kurzer Frist zu Jugendstrafe mit den Einschrän-
kungen des § 46 Abs. l Nr.! c, d, e oder f verurteilt wurde. Ferner dürften diese 
Entlassenen außer dieser Iöschungsrelevanten Straftat keine weiteren Straftaten 
begangen haben. Die Wahrscheinlichkeit, daß all diese Vorausetzungen vorlie-
gen, ist gering und kann daher vernachlässigt werden.454 

Die an zweiter Stelle genannte Fehlerquelle bei der Übermittlung von Daten an 
das Bundeszentralregister betrifft die Mehrfachabspeicherung von Personen, die 
dann auftreten kann, wenn von den Geschäftsstellen der Gerichte Personalien des 
Verurteilten fehlerhaft mitgeteilt worden sind. Möglich ist, daß eine Person schon 
mit geringfügigen Unterschieden im Namen oder Geburtsdatum doppelt oder 
mehrfach abgespeichert ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer doppelten oder mehrfachen Abspeicherung sehr gering. Auch diese Fehler-
quelle darf daher vernachlässigt werden. 

Die Tilgungsfrist einer Eintragung beginnt mit dem Tag des ersten Urteils (§ 47 
Abs.l iVm § 36 BZRG). Nach § 4 BZRG werden die rechtskräftigen Entschei-
dungen mitgeteilt und eingetragen, d.h., wenn der Rechtsweg beschritten wird, 
verzögert sich die Eintragung. Möglicherweise waren also zum Zeitpunkt der 
Anfrage an das Bundeszentralregister Verurteilungen nicht eingetragen, deren 
zugrunde liegende Tatzeitpunkte im Kontrollzeitraum lagen. Auch dies kann al-

454 Insgesamt 11 Probanden ohne Eintragung sind im Jahre 1981 entlassen worden. Nur bei 
diesen käme überhaupt Löschung in Betracht, vorausgesetzt, die weiteren aufgeführten 
Kriterien wären erfüllt. 
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lenfalls zu sehr geringfügigen Verzerrungen in der Darstellung des Rückfallver-
haltens führen. 

21.2 Zeitliche Dimensionen des Rückfalls 

21.2.1 Kontrollzeitraum 

Der Zeitraum zwischen Entlassung und Erhebung bzw. Auswertung der Bundes-
zentralregisterauszüge, der Kontroll-, Beobachtungs- oder Bewährungszeitraum, 
umfaßt in den meisten Rückfallstudien vier bis acht Jahre.455 Zumeist wird ein 
einheitlicher Bewährungszeitraum der Darstellung des Rückfallverhaltens zu-
grunde gelegt, d.h. unterschiedliche Entlassungszeitpunkte der Probanden bleiben 
unberücksichtigt.456 

Dies führt zu Verzerrungen in der Rückfallbeschreibung, da die zuerst Entlasse-
nen "mehr Zeit hatten", rückfällig zu werden als die zuletzt Entlassenen. Proble-
matisch wird dies vor allem dann, wenn die Entlassungsdaten breit gestreut sind. 
Wird ein Entlassungsjahrgang untersucht, beträgt die maximale Differenz zwi-
schen den Kontrollzeiträumen bereits zwölf Monate.457 Für die vorliegende Stu-
die wurden individuelle Beobachtungszeiträume errechnet, d.h. die Dauer ist 
für alle Entlassenen gleich lang. Der kürzest mögliche Bewährungszeitraum, zwi-
schen Entlassungsdatum des zuletzt Entlassenen und Erhebung der Registeraus-
züge, beträgt vier Jahre. Die Darstellung des Rückfallverhaltens jedes Proban-
den umfaßt somit einen 4-Jahreszeitraum nach der jeweiligen Entlassung. 

21.2.2 Tat- und Verurteilungszeitpunkt 

In die Eintragung einer Verurteilung in das Bundeszentralregister wird u.a. das 
Datum des ersten Urteils(§ 5 Abs.l Nr.4 BZRG) und das Datum der (letzten) 
Tat (§ 5 Abs.l Nr.3 BZRG) aufgenommen. Die Zeitabstände zwischen dem 

455 Vgl.Behrens 1964: 5 bis 7 Jahre,Kühling 1968: 5 bis 6Jahre, Böhm 1973: durchschnittlich 
6 Jahre und 8 Monate, Liebe und Meyer 1981: mindestens 6 Jahre, Berckhauer und Hasen-
pusch 1982: durchschnittlich 5 Jahre, ebenso Baumann u.a. 1983. 

456 Vgl. die Studie von Dolde und Grübl 1988, S. 30, in der für eine Stichprobe ein Bewährungs-
zeitraum von "ca. 11 Jahren (min. 10,5 und höchstens 11,5)", für die zweite Stichprobe ein 
Zeitraum von mindestens 4 Jahren untersucht wurde, ferner Berckhauer undHasenpusch 
1982, S. 299, die einen einheitlichen Bewährungszeitraum von 5 Jahren zugrunde legen. 

457 So bei Baumann u.a. 1983, S. 135, Fn 12. 
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festgestellten letzten Tatzeitpunkt und der Verurteilung sind sehr unterschied-
lich.458 Je nachdem, welches Datum maßgeblich ist für die Entscheidung, ob es 
sich um eine Rückfalltat im Beobachtungszeitraum handelt, ergeben sich unter-
schiedliche Rückfallhäufigkeiten. In vielen Studien bleibt unklar, welcher Zeit-
punkt herangezogen wurde. Da es um die Verhaltensebene, also um die Tatbege-
hung und nicht um die Beschreibung justizieller Entscheidungspraxis geht, muß 
das Datum der (letzten) Tat ausschlaggebend sein. In unsere Rückfallbeschrei-
bung wurden daher auch Verurteilungen aufgenommen, die außerhalb des Kon-
trollzeitraumes liegen, sofern das Datum der abgeurteilten (letzten) Tat im Be-
währungszeitraum ( 4 Jahre) liegt.459 

21.2.3 Rückfallgeschwindigkeit und Rückfallintervalle 

Mit der Dauer des ersten Rückfallintervalls, der Zeitspanne zwischen Entlas-
sung und erster Rückfalltat, wird die "Rückfallgeschwindigkeit" gemessen. Häu-
fig wird die Dauer des ersten Rückfallintervalls aus dem Zeitraum zwischen 
Entlassungsdatum und dem Datum der ersten Wiederverurteilung ermittelt.460 In 
die Darstellung gehen damit unterschiedliche Bearbeitungszeiten der Ermitt-
lungs- und Strafverfolgungsorgane ein. Wesentliches Datum ist jedoch auch hier 
der Zeitpunkt der Tatbegehung.461 Auch bei einer Definition der Rückfallge-
schwindigkeit mit Zeitraum zwischen Entlassungsdatum und Datum der Tat, 
sind Verzerrungen möglich, da nur die Tatzeit des letzten Delikts, das der Verur-
teilung zugrunde liegt, bekannt ist. Dennoch ist der Tatzeitpunkt auch hier die 
Variable mit der geringst möglichen Verzerrung. 

Das Rückfallgeschehen muß als Verlaufsprozeß angesehen werden, der mit der 
Bildung von Durchschnittswerten der Rückfälligkeit nicht angemessen beschrie-
ben werden kann. Dies trifft vor allem bei längeren Untersuchungszeiträumen zu, 
da die Rückfalldichte erfahrungsgemäß in den ersten zwei bis drei Nachentlas-
sungsjahren weit stärker ist als in den Folgejahren. Häufig werden daher zusätzli-
che Kennwerte angegeben. Die hierfür notwendige Berechnung der Rückfallin-
tervalle, der zeitlichen Differenz zwischen den einzelnen Rückfalltaten, ist vor 

458 Von der "Freiburger Kohortenstudie" kann berichtet werden, daß 50% aller Delikte inner-
halb von 137 Tagen nach Tatbegehung abgeurteilt wurden (Geburtskohorte 1970). Der 
Zeitraum zwischen dem Datum der letzten Tat und dem Aburteilungszeitpunkt variiert 
stark mit der Deliktsart, vgl. im einzelnen Sutterer und Kargerl 990. 

459 Nur bei fehlendem Eintrag des Tatzeitpunktes wurde das "Datum der Verurteilung" heran-
gezogen. 

460 Anders Baumann u.a. 1983, S. 138. 
461 In vielen Studien bleibt unklar, auf welchem Zeitpunkt die Berechnung basiert, z.B. bei 

Berckhauer und Hasenpusch 1982, S. 300. 
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allem dann wichtig, wenn es um die Beschreibung von kriminellen Karrieren und 
die Analyse der Delinquenz von Mehrfachtätern geht. Ferner, wenn im Vergleich 
zum bisherigen Verlauf abnehmende Rückfalldichten Rückschlüsse auf einen 
Ausstieg aus der "kriminellen Karriere" zuließen. Um derartige Prognosen wagen 
zu können, müßten jedoch längere Kontrollzeiträume untersucht werden. Zu-
dem tritt bei diesen Analysen verstärkt das Problem der Inhaftierungszeiten auf. 
In der Regel kann nicht nachvollzogen werden, ob längere Rückfallintervalle mit 
einem möglichen Abbruch der kriminellen Tätigkeit oder mit dem Vollzug frei-
heitsentziehender Sanktionen zu erklären sind.462 

Für unsere Fragestellung kann auf eine detaillierte Analyse des Verlaufs krimi-
neller Karrieren verzichtet werden. Ob Ausbildung im Vollzug und dadurch er-
reichte bessere Qualifizierung beim Abbruch einer "kriminellen Karriere" eine 
Rolle spielen, kann angesichts des relativ kurzen Kontrollzeitraums und des ge-
ringen Durchschnittsalters der Probanden kaum überprüft werden. Um aber dem 
dynamischen Charakter der Rückfälligkeit gerecht zu werden, wird das Rückfall-
geschehen in Jahresschritten dargestellt und bis zum Ende des vierten Nachent-
lassungsjahres kumuliert. 

21.3 Ausbleiben des Rückfalls als Erfolgskriterium 

21.3.1 Legal- und Sozialbewährung 

Will man den Erfolg oder Mißerfolg des Vollzugs der Jugendstrafe bzw. einzel-
ner Maßnahmen im Strafvollzug feststellen, stellt sich die Frage nach dem Er-
folgskriterium. 

In Effizienzuntersuchungen, die eine Sanktion oder den Vollzug einer Sanktion 
zum Gegenstand haben, wird überwiegend die Legalbewährung als Erfolgsmaß-
stab bzw., negativ gewendet, der Rückfall als Mißerfolgsmaßstab eingeführt. Da-
mit findet eine Einengung der Betrachtungsweise auf die Legalbiographie des 

462Herrmann und Kerner meinen, der Einwand, durch die Inhaftierungszeiten würden die 
Rückfalldichten beeinflußt, sei "zwar logisch zutreffend", könne für ihre Untersuchung 
jedoch statistisch ausgeräumt werden, da eine hohe Korrelation zwischen der jährlichen 
Sanktionsdichte unter Berücksichtigung der Inhaftierungszeiten und der jährlichen Sank-
tionsdichte ohne Berücksichtigung dieser 2.eiten festgestellt werden konnte. Allerdings 
beziehen sie sich bei einem Untersuchungszeitraum auf die Inhaftierungszeiten, in dem nur 
noch sehr wenige Freiheitsentziehungen registriert wurden (vgl. Schaubild 3, S. 490). 
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Sanktionierten oder Entlassenen statt, die soziale Eingliederung, die sogenannte 
Sozialbewährung, bleibt unberücksichtigt.463 

Soweit es um die Überprüfung der Effektivität von Vollzugsmaßnahmen geht, 
läßt die Wahl des Erfolgskriteriums Rückschlüsse auf die Vollzugsziele zu, oder 
umgekehrt, die Vollzugsziele sind die Grundlage für die Definition dessen, was 
als Erfolg oder Mißerfolg zu werten ist. Begreift man die Sozialbewährung allein 
oder gleichrangig mit der Legalbewährung als Erfolgskriterium, würde dies im 
Umkehrschluß bedeuten, daß die Sozialbewährung als Vollzugsziel und somit als 
ein Erziehungszweck anerkannt wird, der über die Vermeidung künftigen strafba-
ren Verhaltens hinausgeht. Was Erziehungsziel und damit auch Vollzugsziel sein 
soll, ist im Kapitel über die "Kontroverse um den Erziehungsgedanken" bereits 
behandelt worden. Es stehen sich im wesentlichen zwei Positionen gegenüber. 
Einerseits wird angenommen, Ziel des Vollzugs der Jugendstrafe sei allein die 
Vermeidung zukünftigen strafbaren Verhaltens. Ausgehend von der in§ 91 Abs. 
1 JGG formulierten Zielsetzung, der Erziehung zu einem "rechtschaffenen und 
verantwortungsbewußten Lebenswandel", findet andererseits eine Ausdehnung 
des Vollzugszieles auf die Sozialbewährung statt. Danach ist Vollzugszweck die 
"Formung des gesamten Menschen",464 mithin eine umfassende Besserung. Un-
klar bleibt, welche gesellschaftlichen Wertmaßstäbe für die inhaltliche Ausgestal-
tung der Begriffe "verantwortungsbewußt" und "rechtschaffen" zugrunde gelegt 
werden.465 Dies birgt die Gefahr, daß von der herrschenden Moral abgeleitete 
Werthaltungen oder alltagstheoretisch plausible Erziehungsinhalte in den Begrün-
dungszusammenhang "Strafzweck" aufgenommen werden. Eigentliches Ziel des 
Vollzuges der Jugendstrafe könne nicht die an einer herrschenden Moral gemes-
sene allgemeine "Besserung" sein. Die "Strafvollzugsanstalt ist keine Moralan-
stalt"466, vielmehr bestimme und begrenze der Gedanke der Prävention den Er-
ziehungszweck.467 

Eine Erfolgsmessung vollzuglicher Maßnahmen sollte daher, um nicht noch mehr 
zur begrifflichen Unschärfe des Vollzugszieles beizutragen, unterscheiden zwi-
schen dem, was Erfolg und somit auch Strafzweck sein soll, und den Bedingun-
gen, die den Erfolg wahrscheinlich werden lassen. Anzustrebender Erfolg wäre 
die Konformität im Hinblick auf strafrechtliche Normen. Bedingungen dieses 

463 Dies wird bereits in frühen Rückfallstudien als Mangel betrachtet, vgl. Böhm 1973, S. 34, 
ferner später Bockwoldt 1982, S. 29 ff. 

464 Brunner 1986, § 21, Rdnr.6. 
465 Vgl. hierzu Eisenberg 1988, § 91, Rdnr.10. 
466 Vgl. Ostendo1fl987, §§ 91, 92, Rdnr.11. • 
467 Wo/(1984,S. 253 ff., zustimmendMiehe 1985, S.1003, beide Autorennehmen Bezug auf 

die Entscheidung des BVerfG, 22,180,219 ff. 
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Erfolges sind kriminalitätstheoretisch begründbare Einstellungsänderungen, also 
kognitive Prozesse, sowie Veränderungen auf der Verhaltensebene, oder auch, 
mit Blick auf die Ausbildung im Vollzug, "Statusänderungen", die gleichsam als 
"Nebenprodukt" der Erziehung _zu einem straffreien Leben gewollt sind, die je-
doch nicht das eigentliche Erziehungsziel darstellen. Diese Differenzierung wird 
in der praktischen Handhabung vollzuglicher Erziehung nur schwer nachvollzieh-
bar sein. Durch die Verwendung der Begriffe "rechtschaffen" und "verantwor-
tungsbewußt" werden jedoch von moralischen Grundhaltungen bestimmte Defini-
tionen geradezu herausgefordert. Ein auf der sprachlichen Ebene angesiedeltes 
Bemühen, das Erziehungsziel klar zu defiqieren und zu begrenzen, erscheint 
daher sinnvoll. 

Die beiden Pole des Erfolgsmaßstabes vollzuglicher Maßnahmen, die den Be-
reich Ausbildung und Arbeit betreffen, sind demnach Legalbewährung und 
Rückfall. 

21.3.2 Kriterien zur Bewertung des Mißerfolges 

Dennoch verlangt eine Überprüfung der Effizienz von Maßnahmen über die Fest-
stellung des Erfolges oder Mißerfolges hinaus eine qualitative Analyse, die die 
Sozialbewährung oder auch die Schwere des Rückfalls als zusätzliche Kriterien 
berücksichtigt, mithin als Variablen, die das Miß- oder Gelingen der Vollzugsin-
terventionen erklären oder Hinweise auf den Grad des Mißerfolges geben kön-
nen. 

Die Sozialbewährung wird jedoch in den wenigsten Rückfallstudien einbezogen, 
da die Erhebung von entsprechenden Daten in der Nachentlassungssituation auf 
vielfältige Schwierigkeiten stößt und daher aus forschungsökonomischen Ge-
sichtspunkten in der Regel darauf verzichtet wird. 

Die Schwere des Rückfalls findet über die verschiedenen Rückfallkriterien Ein-
gang in die Analyse, die jedoch meistens aus Unsicherheit darüber berücksichtigt 
werden, was denn nun als angemessenes Erfolgskriterium angesehen werden 
kann. In diesem Zusammenhang wird eine individuelle Betrachtungsweise ver-
folgt, die Entwicklungen in der kriminellen Karriere betrachtet und, orientiert an 
der Schwere des Einweisungsdeliktes und der Nachentlassungsdelikte, Abschwä-
chungen im Deliktsverlauf als Erfolg von Vollzugsmaßnahmen bewerten will. 
Dies führt zu Definitionen des Rückfalls, die sich an der verhängten Sanktion 
orientieren und erst ab einer bestimmten Schwere der Sanktion, z.B. 2 Monate 
Freiheitstrafo oder Freiheitsstrafe ohne Bewährung, Rückfall annehmen. Grund-
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sätzlich sind differenzierte Analysen des Rückfallgeschehens zu befürworten. Sie 
werden auch in dieser Studie vorgenommen, jedoch sollte die Orientierung an 
einem eindeutigen Erfolgskriterium nicht verloren gehen. 

21.3.3 Registrierte Kriminalität und Dunkelfeld 

Eine weitere Einschränkung im Hinblick auf das Erfolgskriterium ergibt sich aus 
der Datengrundlage. Mit den Auszügen des Bundeszentralregisters können, wie 
oben bereits angesprochen, nur Aussagen über die abgeurteilten Rückfalltaten 
getroffen werden. Unberücksichtigt bleiben das Dunkelfeld und Straftaten, bei 
denen das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde.468 Wie die soziale 
Integration kann auch das Dunkelfeld nur mit großem Forschungsaufwand erfragt 
werden, will man sich nicht auf diejenigen beschränken, die wieder inhaftiert und 
daher für eine Befragung leichter zugänglich sind. Mit einer derartigen Datener-
hebung würden nur solche Personen erfaßt, bei denen eine gescheiterte soziale 
Integration vermutet werden kann. Letztlich wird in den meisten Rückfallstudien 
durch die Beschränkung auf die abgeurteilten strafbaren Handlungen die Reak-
tionsweise formeller Kontrollinstanzen in die Analyse aufgenommen, ohne de-
ren Strukturen im einzelnen erfassen zu können. Ob Haftentlassene für Polizei 
und Staatsanwaltschaft eine größere Auffälligkeit besitzen und damit sich die 
Wahrscheinlichkeit der Registrierung mit zunehmender Vorstrafenbelastung er-
höht, ist umstritten.469 Im Vergleich zur "primären" oder auch vorinstitutionellen 
Devianz müßte bei der Rückfallkriminalität eine Überschätzung angenommen 
werden, wenn die These erhöhter Auffälligkeit zuträfe. 

21.3.4 Das Problem der Kausalität 

Ein weiteres Problem bei Legalbewährungsstudien ist die Frage der Kausalität. 
Sie setzt ".oraus, daß - theoretisch plausibel - zwei Ereignisse aufeinander bezo-
gen werden können mit dem Inhalt, daß das erste Ereignis empirisch nachweisbar 
das später nachfolgende beeinflußt. Bei den zu untersuchenden unabhängigen 
Variablen, den Vollzugsmaßnahmen, handelt es sich um Ereignisse, die kaum aus 
dem sozialen Prozeß des Haftgeschehens isoliert werden können, sondern Ergeb-
nis eines interaktiven Prozesses zwischen Inhaftiertem und Vollzugsorganisation 

468 Diese Unzulänglichkeit der Datengrundlage wird in vielen Rückfalluntersuchungen be-
klagt, vgl. für viele Berckhauer undHasenpusch 1982, S. 298, siehe auch Rebmann!Uhli~ 
1985, Emleitung, Rdnr. 46 und § 3 Rdnm 16-19. C 

469 Vgl. die Ausführungen bei von Trotha 1983, S. 108, ferner Albrecht 1986, S. 45. 
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sind. Die abhängige Variable, das spätere Legal verhalten, wird innerhalb eines 
größeren zeitlichen Rahmens untersucht, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit 
andere Ereignisse auftreten, die gleichermaßen auf das Legalverhalten Einfluß 
nehmen, aber in der Analyse nicht oder nur unzureichend kontrolliert werden 
können.470 Die Aussagekraft der Ergebnisse ist eingeschränkt, bei der Interpre-
tation daher grundsätzlich Vorsicht geboten. 

Zusammenfassend dargestellt ergeben sich aus den Vorüberlegungen zur Rück-
fälligkeitsanalyse folgende Aussagen: 

Löschungen bzw. fehlende Eintragungen können allenfalls zu leichten Verzer-
rungen führen. 

Der individuelle Beobachtungszeitraum umfaßt vier Jahre nach der jeweiligen 
Haftentlassung. 

Ob ein Rückfalldelikt innerhalb des Beobachtungszeitraumes liegt, muß nach 
dem "Datum der (letzten) Tat" beurteilt werden. 

Maß für den Erfolg einer Vollzugsmaßnahme ist die Legalbewährung. 

Die Sozialbewährung, kognitve Prozesse und Verhaltensmodifikationen sowie 
andere durch den Vollzug herbeigeführte Veränderungen sind mögliche Bedin-
gungen des zu messenden Erfolges. 

Über verschiedene Rückfalldefinitionen wird die Schwere des Mißerfolges 
erfaßt. 

• Zwischen Haftverlauf bzw. einzelnen Vollzugsmaßnahmen und Rückfall kann 
keine kausale Beziehung hergestellt werden. 

470Vgl. Voßl980,S.216f. 



22. Rückfalldefinitionen und Vergleichsgruppen 

22.1 Die Rückfalldefinitionen 

Die Rückfalldefinition muß verschiedene Kriterien erfüllen. Sie soll als Erfolgs-
kriterium des Haftverlaufs tauglich sein und die Vergleichbarkeit mit anderen 
Studien gewährleisten. 

Die Unsicherheiten über die Bewertung von Erfolg oder Mißerfolg haben zu der 
Entscheidung geführt, daß Konformität und Abweichung in der Nachentlassungs-
zeit nach unterschiedlichen Definitionen des Rückfalls beschrieben werden. 

Mit der Streichung des § 48 StGB, der in Fällen wiederholter Straffälligkeit, die 
bei Erfüllung zusätzlicher, gesetzlich festgelegter Voraussetzungen als Rückfall 
bezeichnet wird, eine Strafverschärfung vorsah, ist die Diskussion um den straf-
rechtlichen und kriminologischen Rückfallbegriff entfallen. Mit letzterem soll, 
allgemein gesprochen, die Wirksamkeit von Sanktionen überprüft werden. Über 
die Rückfalldefinition gehen Indikatoren wie Rückfallschwere, Rückfallhäufig-
keit und zeitlicher Verlauf ein. In den Rückfallanalysen haben sich verschiedene 
Rückfalldefinitionen herauskristallisiert, deren Anwendung in dieser Studie 
auch aus Gründen der Vergleichbarkeit geboten ist. 

22.1.1 Wiederverurteilung - Erste Rückfalldefinition (Rdefl) 

Hier wird jede erneute Verurteilung (Wiederverurteilung) eines Probanden ge-
zählt. Mit Rdefl wird ein bezüglich der Erfolgsmessung strenges Kriterium ange-
legt, das Unterschiede in der Schwere der im Kontrollzeitraum begangenen De-
likte unberücksichtigt läßt. Straftaten, wie Unterhaltspflichtverletzungen oder 
auch Verkehrsdelikte, werden als Rückfall bewertet, auch wenn sie die einzigen 
Rückfalltaten darstellen. Im Vergleich zu den Einweisungsdelikten, die für sich 
und/oder in Zusammenhang mit der Vorstrafenbelastung so schwer waren, daß 
eine freiheitsentziehende Sanktion verhängt wurde, stellen derartige Nachentlas-
sungsdelikte eine Abschwächung im "Kriminalitätsverlauf' dar. 

22.1.2 Wiederinhaftierung - Zweite Rückfalldefinition (Rdef2) 

Durch die zweite Rückfalldefinition wird die Schwere des Rückfalls mit berück-
sichtigt. Als Rückfall gezählt werden nur die Wiederverurteilungen, die zu einer 
erneuten Inhaftierung des Probanden geführt haben (lnhaftierungskriterium). 
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Verurteilungen zu Jugend- oder Freiheitsstrafe mit Bewährung, zu Geldstrafe und 
anderere nicht stationäre Rechtsfolgen werden nicht aufgenommen. 
Wie bei Rdefl wird das Rückfallverhalten in Jahresschritten dargestellt. 

22.1.3 "Offenbarungskriterium" - Dritte Rückfalldefinition (Rdef3) 

Die dritte Rückfalldefintion orientiert sich daran, ob sich der Proband nach der 
Wiederverurteilung als unbestraft bezeichnen darf und den der Verurteilung 
zugrunde liegenden Sachverhalt, z.B. bei einem Einstellungsgespräch, nicht of-
fenbaren muß ("Offenbarungskriterium"). Nach § 53 Abs. 1 BZRG gilt dies für 
Verurteilungen, die nicht in ein Führungszeugnis aufgenommen werden (Nr.1) 
bzw. die zu tilgen sind (Nr.2). Welche Eintragungen nicht in ein Führungszeugnis 
aufgenommen werden, richtet sich nach § 32 Abs.2 BZRG. Zu den Rückfälligen 
nach Rdef3 zählen daher all diejenigen, bei denen Eintragungen vorliegen, die 
nicht im§ 32 Abs.2 BZRG aufgeführt sind. Nicht erfaßt werden z.B. Verurteilun-
gen, durch die auf Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessätzen, Freiheits-
strafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten erkannt worden ist. 

Verurteilungen zu Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren, wenn die Voll-
streckung der Strafe oder eines Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt wurde, 
zählen hier ebenfalls nicht zum Rückfall, ferner der Schuldspruch nach § 27 JGG. 
Die weiteren Differenzierungen des § 32 Abs. 2 BZRG konnten in der Erhebung 
nicht berücksichtigt werden, da hierzu das Datenmaterial fehlt. 

Auch bei Rdef3 wird, um den Verlauf der Rückfälligkeit zu erfassen, das Rück-
fallgeschehen in Jahresschritten dargestellt. 

22.2 Die Vergleichsgruppen 

Die Einteilung der Probanden in Teilnehmer und Nichtteilnehmer an Ausbil-
dungsmaßnahmen und die weitere Differenzierung nach Ausbildungsart und Aus-
bildungsdauer, ferner nach der erreichten Qualifizierung, die bereits für den Haft-
verlauf getroffen wurde, werden beibehalten. Außerdem wird die Gruppe der 
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen im Vollzug mit einer reduzierten Nichtteil-
nehmergruppe verglichen. Es werden die Nichtteilnehmer ausgeklammert, die 
mit einem relativ hohen Qualifikationsniveau in die Haft eintraten, d.h: mit einer 
abgeschlossenen Lehrausbildung. 

Zur Erinnerung: Alle Inhaftierten, die während ihrer Haftzeit an irgendeiner Aus-
bildungsmaßnahme - schulischer oder beruflicher Art - teilgenommen haben, 
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werden zur Gruppe der Teilnehmer gezählt. Zu den beruflich Ausgebildeten 
zählen diejenigen, bei denen der nach den Ausbildungszeiten bemessene Schwer-
punkt in einer Lehrausbildung oder Teilnahme an einem berufsvorbereitenden 
Kurs lag. Zu den Schülern zählen die Inhaftierten, die nur an den Schulabschluß-
vorbereitungskursen teilgenommen haben und deren zusätzliche berufliche Aus-
bildung, im Vergleich zur schulischen, nur wenig Zeit in Anspruch nahm. Erfolg-
reich teilgenommen haben diejenigen, die den Ausbildungsgang mit einem qua-
lifizierten Abschluß beendet haben. Bei den schulischen Maßnahmen ist dies der 
Hauptschulabschluß A (mit Fremdsprache) oder B (ohne Fremdsprache), bei der 
beruflichen Ausbildung der Lehrabschluß. Eine besondere Gruppe bilden die 
Kursteilnehmer, die zwar keinen Abschluß gemacht haben, jedoch ein Zertifikat 
für die Teilnahme erhielten, sofern sie die vorgesehene Kurszeit absolvierten oder 
aber in einem kürzeren Zeitraum zufriedenstellende Fertigkeiten erlernt hatten. 



23. Darstellung des Rückfalls und der Legalbewährung 

Rückfall und Legalbewährung werden zuerst für die gesamte Stichprobe und 
dann für die einzelnen Vergleichgsgruppen dargestellt. Da es um die Frage nach 
dem Erfolg von Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug geht, werden vorrangig 
nicht die "Rückfallquoten", sondern die "Legalbewährungsquoten" mitgeteilt. Als 
Mißerfolg der Resozialisierungsbemühungen des Vollzuges wird grundsätzlich 
ein Rückfall nach der ersten Kategorie (Rdefl) gewertet. Eine Gewichtung des 
Mißerfolges findet durch die Einführung der zweiten Rückfallkategorie (Rdef2) 
statt, mit der nur die Verurteilungen gezählt werden, die zu einer Wiederinhaftie-
rung geführt haben. Erneute Vollzugsaufenthalte sind hinsichtlich der beruflichen 
Qualifizierung der Insassen gravierend, da für die relativ gut Ausgebildeten 
(Lehrabschluß) kaum mehr eine berufliche Fortbildung erwartet werden kann. 
Ausbildungen im Vollzug, die über einen Lehrabschluß hinausgehen, sind selten 
und könnten allenfalls durch Belegung eines Fernkurses erreicht werden, der 
überdies in der Regel vom Anstaltsleiter genehmigt werden muß. Zudem hat die 
Inhaftierung häufig den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge. Vor allem für die 
Entlassenen, die bereits einen Lehrabschluß vorzuweisen haben oder einen Ar-
beitsplatz gefunden haben, dürfte mit einer erneuten Inhaftierung eine Dequalifi-
zierung verbunden sein. Aus diesem Blickwinkel stellt Rdef2 ein wichtiges "Er-
folgskriterium" dar. 

Nur für die Gesamtgruppe und den Vergleich der Teilnehmer mit den Nichtteil-
nehmern an Ausbildungsmaßnahmen wird das Ergebnis für die 3. Rückfalldefini-
tion mitgeteilt, bei der ebenso wie bei Rdef2 die Schwere des Rückfalls über die 
Art und Höhe des Strafmaßes berücksichtigt wird. Eine Darstellung über alle 
Vergleichsgruppen erübrigt sich, da die Schwere des Rückfalls bereits mit Rdef2 
hinreichend beurteilt werden kann. 

Ferner werden auch die Rückfalldichten, die durchschnittliche Anzahl der Ver-
urteilungen bezogen auf den gesamten Untersuchungszeitraum, nur für diese 
Gruppen dargestellt, um die Ergebnisse nicht mit verschiedenen Kennwerten zu 
überfrachten.471 Überdies sind sie stark mit der Unsicherheit über die Inhaftie-
rungszeiten belastet. 

471 Vgl. hierzu Tabelle "Rückfalldichte" im Anhang. 
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23.1 Die gesamte Untersuchungsgruppe 

Die "Erfolgsquote" der gesamten Stichprobe, d.h. der Anteil der Nicht-Rückfäl-
ligen, zählt man jede eingetragene Wiederverurteilung (Rdefl) im vier Jahre 
umfassenden Beobachtungszeitraum, beträgt 23%. Weniger als die Hälfte der 
Stichprobe (48,5 %) hat im ersten Nachentlassungsjahr keine Straftat begangen 
bzw. ist nicht registriert und abgeurteilt worden.472 Der Anteil der Nicht-Rück-
fälligen nimmt vom ersten zum zweiten Nachentlassungsjahr um etwa 17%, vom 
zweiten zum dritten um etwa 5% und vom dritten zum vierten um 3% ab.473 

Berücksichtigt man mit Rdef2 nur die Wiederverurteilungen, die zu einer Inhaf-
tierung geführt haben, teilt sich die Stichprobe in je SO% Rückfällige und Nicht-
Rückfällige. 

Nach der 3. Rückfalldefinition (Rdef3) liegt der Anteil der Nicht-Rückfälligen 
bei etwa 43,3%. 

Schaubild 31: 
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472 Wenn im folgenden von "Straffälligkeit", "Auffälligwerden" u.ä. gesprochen wird, muß 
zugleich die Registrierung dieser Straffälligkeit und die Aburteilung mitgedacht werden, 
da, wie eingangs beschrieben, nur diese Straftaten in die Rückfallanalyse aufgenommen 
werden konnten. 

473 Vgl. zu den genauen Daten die Tabellen mit den kumulierten Rückfallquoten im Anhang. 
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Die Rückfalldichte im Bewährungszeitraum, d.h. die durchschnittliche Wieder-
verurteilungshäufigkeit, liegt nach Rdefl bei 2,1, nach Rdef2 bei 0,9, nach Rdef3 
bei 1,1. 

23.2 Teilnehmer versus Nichtteilnehmer 

Die nach Rdefl bemessene Erfolgsquote für die Teilnehmer beträgt 22% gegen-
über 24% bei den Nichtteilnehmern. Nach einem halben Jahr sind noch 76% der 
Nichtteilnehmer und 72% der Teilnehmer ohne registrierte Straftat. Der größte 
Zuwachs an Rückfälligen ist für beide Vergleichsgruppen gleichermaßen im 
zweiten Halbjahr nach Entlassung zu beobachten. Während der Anteil der Nicht-
Rückfälligen im 2. und 3. Nachentlassungsjahr bei den Teilnehmern jeweils um 
etwa 2% höher ist als bei den Nichtteilnehmern, führt ein Rückgang um 5% im 
letzten beobachteten Nachentlassungsjahr zur letztlich schlechteren Erfolgsquote 
bei der Teilnehmergruppe. 

Nach Rdef2, bei der in der Entwicklung der Rückfallquoten keine Besonderhei-
ten mitzuteilen sind, unterscheiden sich beide Gruppen um etwas mehr als 8% im 
Anteil der Nicht-Registrierten. Von den Teilnehmern werden 54% nicht wieder 
inhaftiert, von den Nichtteilnehmern knapp 46%. In der Rückfalldichte sind für 
beide Gruppen mit durchschnittlich 0,9 Wiederverurteilungen bei den Nichtteil-
nehmern zu 0,8 bei den Teilnehmern nur geringfügige Unterschiede festzustellen. 

23.3 Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen im Vollzug versus 
Nichtteilnehmer ohne berufliche Qualifikation 

Die Gruppe der Nichtteilnehmer wird für diesen Vergleich um die Probanden 
reduziert, die bereits mit einem relativ hohen Qualifkationsniveau, d.h. mit einem 
Lehrabschluß, in die Haft eintraten. Bei diesem Vergleich geht es um den Erfolg 
vollzuglicher Ausbildungsbemühungen im beruflichen Bereich. Von Interesse 
ist, ob der Versuch eines Defizitausgleiches im Vollzug Erfolge hinsichtlich der 
Legalbewährung zeigt. In diesem Zusammenhang können mit den im Vollzug 
ausgebildeten nur diejenigen verglichen werden, bei denen, gemessen am Ausbil-
dungsstand der gesamten Stichprobe, Ausbildungdefizite vorhanden sind. 

Die nach Rdefl ermittelte Erfolgsquote für die Nichtteilnehmer von 24% nimmt 
um 6% ab. Den knapp 18% Rückfallfreien aus der reduzierten Nichtteilneh-
mergruppe stehen 22 % aus der Teilnehmergruppe gegenüber. 
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Bei der nach Rdef2 beurteilten Rückfälligkeit wurden etwa 40% aus der Gruppe 
der Nichtteilnehmer (ohne Lehrabschluß) und 54% aus der Gruppe der im Voll-
zug Ausgebildeten nicht wiederverurteilt. Die zuvor mitgeteilte, bessere Legalbe-
währung (nach Rdefl) der Nichtteilnehmer ist mithin vor allem auf die geringe 
Rückfallquote der Probanden zurückzuführen, die mit einer überdurchschnittlich 
guten beruflichen Qualifizierung in die Haft eintraten. Für die Teilnehmer ist also 
eine günstigere Legalbewährung festzustellen, wenn sie mit den Inhaftierten ver-
glichen werden, die Ausbildungsdefizite aufweisen und daher, gemessen an die-
sem Auswahlkriterium, grundsätzlich für eine (berufliche) Ausbildungsmaßnah-
me geeignet gewesen wären. 

Schaubild 32: 
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23.4 V orinstitutionelle versus institutionelle Ausbildung und 
Legalbewährung 

249 

23.4.1 Legalbewährung der vor der Inhaftierung und der während der 
Inhaftierung beruflich Ausgebildeten 

Es stellt sich weiter die Frage, ob die Inhaftierten, die im Vollzug ihr schulisches 
oder berufliches Ausbildungsniveau verbessern konnten oder die Chance erhiel-
ten, dieses zu erhöhen, und die bereits bei Haftantritt besser Qualifizierten ähnli-
che Rückfall- bzw. Erfolgsquoten aufweisen. 

Von den 22 Probanden, die bereits mit einem Lehrabschluß in die Haft einge-
wiesen wurden, sind mehr als die Hälfte (59,1 %=13) nach Rdefl nicht rückfällig 
geworden. Von den neun wiederverurteilten Inhaftierten aus dieser überdurch-
schnittlich qualifizierten Gruppe ist keiner in den vier der Rückfallanalyse zu-
grunde liegenden Nachentlassungsjahren häufiger als 5mal registriert. Für diese 
Gruppe ist demnach eine (nach Rdefl) überdurchschnittlich gute Legalbewäh-
rung festzustellen. 

Nach Rdef2 sind knapp drei Viertel der Insassen, die mit Lehrabschluß in die 
Haft eingewiesen wurden, nicht rückfällig geworden. Vergleicht man diese Grup-
pe zunächst mit den neun Entlassenen, die im Vollzug eine Lehre abschließen 
konnten, ist fürRdef2 ein ähnliches Verhältnis von Nicht-Rückfälligen (n=7) zu 
Rückfälligen (n=2) zu berichten. Nach Rdefl ist der Anteil der Nichtrückfälligen 
bei den im Vollzug erfolgreich beruflich Ausgebildeten mit etwa 22% weit gerin-
ger als bei der Vergleichsgruppe. Werden nicht nur die Probanden einbezogen, 
für die ein erfolgreicher Lehrabschluß nachgewiesen werden konnte, sondern alle 
in der Vollzugsanstalt beruflich Ausgebildeten, kann nach Rdefl eine Legalbe-
währungsquote von 27%, nach Rdef2 von 57% mitgeteilt werden. Vollzugsin-
sassen, die bereits mit einer besseren beruflichen Qualifizierung in die Haft ein-
treten, bewähren sich demnach besser als die Inhaftierten, die entsprechende 
Ausbildungsdefizite in diesem Bereich im Vollzug ausgleichen oder zumindest 
den Versuch des Ausgleichs wahrnehmen konnten. 

Weniger auffällig sind die Unterschiede zwischen den Probanden, die mit Schul-
abschluß in die Haft eintraten, und den "Vollzugsschülern", die in der Haft 
einen Hauptschulabschluß nachholen konnten bzw. wollten. Nach Rdefl bewäh-
ren sich etwa 23 % der bereits zu Beginn der Haft besser Qualifizierten, dies 
entspricht der Quote in der gesamten Stichprobe, und 15% (hier allerdings gerin-
ges n=20) der Schüler im Vollzug, die einen Schulabschluß erreichten. Nach 
Rdef2 beträgt der Unterschied im Anteil der Nichtrückfälligen zwischen beiden 
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Gruppen etwa 12% - 51,9% bei den vorinstitutionell besser Ausgebildeten zu 
40,0% bei den "Vollzugsschülern". 

23.4.2 Schulische und berufliche "Normalbiographie" 

Bei der überdurchschnittlich guten Legalbewährung der Insassen, die bereits mit 
einem Lehrabschluß in die Anstalt kamen, drängt sich die Frage auf, inwieweit 
die festgestellten Unterschiede auf andere Merkmale der vorinstitutionellen und 
der Haftbiographie zurückführbar sind. Wie bereits im theoretischen Teil der 
Arbeit angesprochen, ist zu vermuten, daß mit einem vor Haftantritt erreichten 
relativ hohen Ausbildungsniveau weniger Sozialisationsdefizite sowie eine ge-
ringere Vorstrafenbelastung verknüpft sind. 

Die bereits zu Beginn der Haft beruflich besser Qualifizierten haben, jeweils im 
Vergleich zu den beruflich Ausgebildeten im Vollzug, seltener ihre Bezugsperson 
bzw. Bezugsgruppe gewechselt, und sie weisen weniger Heimaufenthalte auf. Ihr 
Alter bei erster Registrierung und die Anzahl der Vorstrafen sind geringer, ferner 
das Alter bei Haftantritt. Die vorinstitutionell besser Qualifizierten haben über-
wiegend keine Hafterfahrung, ihre voraussichtliche Haftdauer ist kürzer als die 
der Vergleichsgruppe.474 Mit der kürzeren voraussichtlichen und tatsächlichen 
Haftdauer kann die schlechtere Ausgangs- und Urlaubsbilanz bei den bereits zum 
Haftantritt besser Qualifizierten zumindest miterklärt werden. In den weiteren 
Haftverlaufsvariablen sind keine nennenswerten Unterschiede zu erkennen. Über-
dies hat knapp die Hälfte der Inhaftierten, die bereits vor Haftantritt einen Lehr-
abschluß gemacht hatten, und der in der Haft beruflich Ausgebildeten, angege-
ben, nach Entlassung "sicher" einen Arbeitsplatz antreten zu können, während 
nur etwa ein Fünftel der "Vollzugsschüler" eine Arbeitsstelle vorweisen konnte. 

474 Mit den vorinstitutionellen Merkmalen - ohne die Variablen "Lehrabschluß" und "Schul-
abschluß" - sowie den Inhaftierungsdaten wurde eine Diskriminanzanalyse gerechnet. Die 
Variablen "Alter bei erster Reßistrierung", "Wiederkehrer" und "Wechsel im Arbeits- und 
Ausbildungsbereich" diskrinunieren die beiden Grup_pen relativ gut. Die Werte im einzel-
nen: "Trefferquote" = 76,8%, Wi!!9 Lambda = 0.861, Diskriminanzkoeffizienten (b): 
0.707, 0.453,0.412, CR=0.373, CR =0.14,p =0.01. 
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Tabelle 37: Sozialisations- und legalbiographische Merkmale der Insassen mit 
Lehrabschluß bei Haftantritt und der im Vollzug beruflich Ausge-
bildeten 

Im Vollzug Ausge- Vorinstitutionell 
bildete (N = 63) Ausgebildete (N = 19*) 

abs. % abs. % 

Heimauf- ja 25 39,7 3 15,8 

enthalt nein 38 60,3 16 84,2 

Anzahl der 1 bis 3 24 38,1 12 63,2 
Lebens-

4 bis6 24 38,1 4 21,1 gruppen-
wechsel 7 bis 10 15 23,8 3 15,8 

Alter bei er- bis 17 Jahre 45 71,4 7 36,8 
ster Regi-

18 28,6 12 63,2 strierung 18 Jahre u. älter 

Vorstrafen- gering 23 36,5 7 36,8 

dichte mittel 17 27,0 6 31,6 
(pro Jahr) 

hoch 23 36,5 6 31,6 

Anzahl der bis 4 40 63,5 16 84,2 

Vorstrafen mehrals4 23 36,5 3 15,8 

Alter bis 17 Jahre 12 19,0 1 5,3 

bei 18 bis 20 Jahre 37 58,7 11 57,9 
Haftantritt 

21 Jahre und älter 14 22,2 7 36,8 

Wieder- nein 49 77,8 18 94,7 

kehrer ja 14 22,2 5,3 

Voraus- bis 1 Jahr 17 27,0 9 47,4 
sichtliche 
Haftdauer mehr als 1 Jahr 46 73,0 10 52,6 

* Es werden nur die Insassen mit "Lehrabschluß vor Haftantritt" gezählt, die keiner 
Ausbildungsmaßnahme zugewiesen wurden. 
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Insgesamt dürfte die Vergleichbarkeit, insbesondere angesichts der festgestellten 
Differenzen in der vorinstitutionellen Sozial-und Legalbiographie, beim Einwei-
sungsalter sowie der Haftdauer zumindest eingeschränkt sein. Die geringere Wie-
derverurteilungshäufigkeit aller Entlassenen mit Lehrabschluß deutet jedoch auf 
einen rückfallhindernden Effekt der beruflichen Ausbildung hin, der mit der un-
mittelbaren Verwertbarkeit eines Lehrabschlusses oder auch eines berufvorberei-
tenden Lehrganges bzw. Grundkurses bei der Stellensuche zusammenhängen 
kann. Wobei auch deutlich wird, daß mit einer qualifizierteren Ausbildung vor 
_Inhaftierung zugleich weniger "Sozialisationsdefizite" verbunden sind. Die besse-
re schulische und berufliche Ausbildung hat insoweit Hinweischarakter auf eine 
insgesamt vorhandene geringere Belastung sowohl was die Anzahl der Vorstra-
fen, das Alter bei erster Registrierung als auch die negativen Sozialisationserfah-
rungen betrifft. Eine Ausbildung im Vollzug kann daher, dies zeigt der Vergleich 
beider Gruppen, nicht mit einer Ausbildung außerhalb verglichen werden, da nur 
die Qualifikation nachgeholt werden kann, nicht jedoch die mit der vorinstitutio-
nellen Schul- und Berufsausbildung einhergehende, größere Kontinuität und die 
Möglichkeiten, soziale Bindungen aufzubauen. 

23.5 Vollzugsschüler versus im Vollzug beruflich Ausgebildete 

Die im Vollzug beruflich Ausgebildeten unterscheiden sich stark von den Schü-
lern und von den Insassen, die an keiner Ausbildungsmaßnahme teilgenommen 
haben. Während die Schüler nach Rdefl nur zu 13,5% nicht rückfällig geworden 
sind, erreichen die beruflich Ausgebildeten einen Anteil von 27%, der sich je-
doch nur unwesentlich von dem der Nichtteilnehmer (24%) unterscheidet. Auffäl-
lig ist der starke Rückgang der "Legalbewährten" bei den Schülern im 2. Halbjahr 
nach Entlassung um 30%, während er bei den Lehrlingen und Kursteilnehmern 
im selben Zeitraum nur um 20% zurückgeht. 

Nach Rdef2 ist der Unterschied in der Erfolgsquote zwischen Schülern und be-
ruflich Ausgebildeten mit etwas mehr als 8% geringer als bei Rdefl. Die Legal-
bewährungsquote der Schüler beträgt 48,6%, die der beruflich Ausgebildeten 
57,1%. 

Im folgenden Schaubild werden die Legalbewährungsquoten der Schüler und 
beruflich Ausgebildeten im Vergleich zu den Nichtteilnehmern und der reduzier-
ten Nichtteilnehmergruppe dargestellt. 
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Schaubild 33: 

Legalbewaehrung der Vergleichsgruppen 
(Rdefl) 
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23.6 Ausbildungsdauer und Rückfallverhalten 

Erwartungsgemäß bewähren sich die länger Ausgebildeten besser als die Proban-
den, die, rechnet man alle Ausbildungsintervalle zusammen, nur 5 Monate und 
kürzer an einer schulischen oder beruflichen Ausbildungmaßnahme beteiligt wa-
ren. Nach Rdefl beträgt der Unterschied zwischen beiden Gruppen etwa 6%, 
nach Rdef2 knapp 12%. 

Die Gruppenunterschiede sind in allen vier Nachentlassungsjahren in etwa gleich 
starker Ausprägung vorhanden. Die Gruppe der Teilnehmer mit längerer Ausbil-
dungsphase wird überwiegend durch die Lehrlinge bzw. Kursteilnehmer gebildet. 
Die geringere Quote an Rückfälligen in der Gruppe mit langer Ausbildungdauer 
dürfte auf die Ausbildungsart zurückführbar sein. Insoweit ist mit dieser Grup-
penaufteilung im Verhältnis zum Vergleich schulische versus berufliche Bildung 
kaum ein Erkenntnisgewinn verknüpft. 
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23.7 "Erfolgreiche" und "erfolglose" Ausbildung 

Die Inhaftierten mit qualifiziertem Abschluß und die Probanden, die eine Kursbe-
scheinigung erhielten, bewähren sich nach Rdefl mit jeweils etwa 17% Nicht-
Rückfälligen schlechter als die Teilnehmer, die ohne qualifizierten Abschluß 
entlassen wurden. Ähnlich ist das Ergebnis für Rdef 2 mit einer Legalbewäh-
rungsquote von 52% bei den "Erfolgreichen" und 57% bei den "Erfolglosen", 
d.h. bei denjenigen, die die Schul- bzw. Gesellenprüfung nicht bestanden bzw. 
den Kurs vorzeitig abgebrochen haben. 

Schaubild 34: 
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Auch hier drängt sich in besonderem Maße die Frage nach der Verteilung ande-
rer rückfallrelevanter Faktoren auf die Vergleichsgruppen auf. 

23.7.1 Unterschiede in der vorinstitutionellen Biographie 

Bei den vorinstitutionellen Merkmalen zeigt sich ein eher uneinheitliches Bild. 
Wichtiges Merkmal bezüglich der hohen Rückfallbelastung in der Gruppe der 29 
Entlassenen mit Schul- bzw. Lehrabschluß ist möglicherweise das geringere 
Durchschnittsalter, allerdings sind die Unterschiede nicht sehr groß. 



Darstellung des Rückfalls und der Legalbewährung 255 

Tabelle 38: Vorinstitutionelle Merkmale, Inhaftierungsdaten und ausgewählte 
Haftverlaufsvariablen der "erfolgreichen" und "erfolglosen" Teil-
nehmer 

"Erfolgreiche" "Erfolglose" 
Teilnehmer Teilnehmer 

Heim- ja 8 27,6 25 43,1 

aufenthalt nein 21 72,4 33 56,9 

Anzahl der bis 3 15 51,7 26 44,8 

Lebensgruppen- 4 bis6 9 31,0 20 34,5 
wechsel 

mehr als 6 5 17,2 12 20,7 

Alter bei erster bis 17 Jahre 22 75,9 47 81,0 

Registrierung mehrals 17 Jahre 7 24,1 11 19,0 

Anzahl der gering 4 13,8 13 22,4 

Besuche pro mittel 8 27,6 21 36,2 
Haftjahr 

hoch 17 58,6 24 41,4 

ja 2 6,9 11 19,0 
Freigang 

nein 27 93,1 47 81,0 

bis 17 Jahre 3 10,3 7 12,1 
Alter bei Haft-
entlassung 18 bis 21 18 62,1 32 55,2 

21 und älter 8 27,6 19 32,8 

Mit den vorinstitutionellen sozial- und legalbiographischen Merkmalen sowie den 
Inhaftierungsdaten können die beiden Gruppen nur sehr schwach diskriminiert 
werden.475 

475 Eine Diskriminanzanalyse, in die vorinstitutionelle sozial- und legalbiographische Merk-
male sowie die Inhaftierungsdaten aufgenommen wurden, erbrachte folgende Resultate: 
Nur ein Merkmal, die Art des Einweisungsdeliktes (Gewaltdeliktja/nein),kann die Gruppe 
der "Erfolgreichen" von den "Erfolglosen" diskriminieren. Allerdmgs ist die "Trefferquote" 
gering (66,67%), Wilks Lambda kaum re:Pziert (0.9864), und die Vorhersagekraft des 
Merkmals äußerst schwach (CR =0.11, CR =0.014). 
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23.7.2 Unterschiedliche Haftverläufe 

Bei den Haftverlaufsvariablen ist eine geringfügig höhere Meldungs- bzw. Sank-
tionsbelastung und eine etwas ungünstigere Lockerungs- und Urlaubsbilanz bei 
den "Erfolgreichen" feststellbar. Sie sind ferner in der Gruppe der Freigänger 
unterrepräsentiert. Der größte Teil der "Erfolglosen" war in Adelsheim inhaftiert, 
was mit dem größeren Anteil von Teilnehmern bei dieser Population erklärt 
werden kann (vgl. Tabelle 38). Die höhere Besucherzahl bei den "Erfolgreichen" 
muß im Lichte der geringeren Anzahl von Urlaubstagen gesehen werden. Mit 
zunehmenden Urlaubsgewährungen bzw. zunehmender Urlaubsdauer nimmt die 
Anzahl der Besuche ab. 

Insgesamt betrachtet sind die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in den 
genannten Merkmalen gering. Wie an anderer Stelle ausgeführt, schließt die Teil-
nahme an einer Ausbildungsmaßnahme im Vollzug häufig die Gewährung von 
Freigang aus. Zur Vorbereitung der Reintegration des Insassen scheint die Frei-
gangsgewährung jedoch eher geeignet. Von den Insassen (n=30), die einem ex-
ternen Beschäftigungsverhältnis nachgehen durften, wurden nur 18 (60 %) wieder 
verurteilt und 6 (20 % ) wieder inhaftiert. Allerdings handelt es sich bei den 
Freigängern um eine Gruppe, die sich hinsichtlich verschiedener Merkmale von 
dem Rest der Untersuchungsgruppe unterscheidet. 

23.8 Rückfallgeschwindigkeit und Ausbildung im Vollzug 

Für eine Ausbildung im Vollzug wird insbesondere dann ein rückfallmindernder 
Effekt vermutet, wenn sie in der rückfallanfälligen frühen Nachentlassungssitua-
tion stabilisierend wirkt. Möglich ist, daß eine solche Stabilisierung als Nachwir-
kung der Haft, etwa durch einen Arbeitsplatz, den die Anstalt wegen der besseren 
Qualifizierung des Insassen vermitteln konnte, nur von kurzer Dauer ist und sich 
durch Wirksamwerden anderer Faktoren in der Nachentlassungssituation "ver-
flüchtigt". 

Trifft diese Vermutung zu, müßte das erste Rückfallintervall, mit dem die 
Rückfallgeschwindigkeit beschrieben wird, bei den Teilnehmern an Ausbildungs-
maßnahmen und vor allem bei den beruflich Ausgebildeten, die, wie bei der 
Beschreibung der Entlassungssituation festgestellt werden konnte, relativ häufig 
angaben, nach Entlassung eine Arbeitsstelle antreten zu können, länger sein als 
bei den Nichtteilnehmern oder den Probanden, die nur schulische Ausbildungs-
gänge absolvierten. 
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Schaubild 35: 

Rueckfallfreie Zeit: 
Teilnehmer, Nichtteilnehmer (Rdefl) 
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Schaubild 36: 

Rueckfallfreie Zeit: 
Vollzugssch., berufl. Ausgeb. (Rdefl) 
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Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind geringfügig. Die Rückfallintervalle 
der Teilnehmer sind zunächst kürzer, unterschreiten aber etwa nach dem ersten 
Nachentlassungsjahr die der Nichtteilnehmer. Betrachtet man die Teilnehmer-
gruppe genauer und werden die Rückfallgeschwindigkeiten der Schüler mit jenen 
der beruflich Ausgebildeten verglichen, zeigen sich eher der Erwartung entspre-
chende Ergebnisse. Die Intervalle bis zur ersten abgeurteilten Straftat sind bei den 
beruflich Ausgebildeten länger als bei den Schülern, erst nach etwa 2 1/2 Nach-
entlassungsjahren verkürzen sich die Intervalle für die noch verbliebenen rückfäl-
ligen Probanden aus der "Berufsgruppe". 

Das erste Rückfallintervall aller Insassen, die bei Haftentlassung angaben, eine 
Arbeitsstelle antreten zu können, dauert mit durchschnittlich 385 Tagen länger als 
das der Vergleichsgruppe ohne Arbeitsplatzperspektive, die bereits nach durch-
schnittlich 331 Tagen wieder rückfällig wurde.476 

In Tabelle 39 werden die Durschnittswerte der Dauer des ersten Rückfallinter-
valls für die einzelnen Vergleichsgruppen übersichtlich dargestellt. 

Tabelle 39: Dauer des ersten Rückfallintervalls (Rückfallgeschwindigkeit) 

Dauer des ersten Rückfallintervalls 

Vergleichsgruppe N* Durchschnittswert in Tagen 

Teilnehmer 73 374 

Nichtteilnehmer 73 328 

Beruflich Ausgebildete 44 392 

Schüler 29 347 

Insassen mit Lehrabschluß 9 447 
(vor Haftantritt) 

"Erfolgreiche" Teilnehmer 22 449 

"Erfolglose" Teilnehmer 41 363 

Mit Arbeitsplatzperspektive 54 385 

Ohne Arbeitsplatzperspektive 92 331 

* N = Anzahl der Wiederverurteilten (Rdefl) 

476 Diese Werte und die in der Tabelle ausgewiesenen beziehen sich jeweils aufRdefl. 
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In Relation zu den anderen Vergleichsgruppen wurden die Nichtteilnehmer am 
schnellsten wieder rückfällig. Der durchschnittliche rückfallfreie Zeitraum ist bei 
den Entlassenen am längsten, die bereits vor Haftantritt gut qualifiziert (mit Lehr-
abschluß) waren bzw. die in der Haft erfolgreich eine Ausbildung beenden konn-
ten. Auch die im Vollzug beruflich Ausgebildeten bewähren sich relativ lange. 
Das - im Mittel - kürzeste Rückfallintervall ist bei den Nichtteilnehmern zu 
beobachten. 

23.9 Zusammenfassung 

In der folgenden Tabelle werden die für die erste und zweite Rückfalldefinition 
ermittelten "Erfolgsquoten" der einzelnen Vergleichsgruppen dargestellt.477 

Tabelle 40: Legalbewährungsquoten der zentralen Vergleichsgruppen 
nach Rdefl und Rdef2 

Rdefl Rdef2 
Vergleichsgruppen 

N % N % 

Teilnehmer 22 22,0 54 54,0 

Nichtteilnehmer 23 24,0 44 45,8 

Reduzierte Nichtteilnehmer- 14 17,7 32 40,5 
gruppe 

Vollzugsschüler 5 13,5 18 48,6 

Beruflich Ausgebildete 17 27,0 36 57,1 

"Erfolgreich" Ausgebildete 5 17,2 15 51,7 

"Erfolglos" Ausgebildete 15 25,4 33 55,9 

Bemerkenswert ist die geringere Erfolgsquote - Rdefl - bei den Teilnehmern 
im Vergleich zu den Nichtteilnehmern. Wird der Anteil der Nicht-Rückfälligen 
aus der Teilnehmergruppe jedoch mit den Insassen verglichen, die nach ihrem 
Ausbildungsstand förderungswürdig gewesen wären, aber an keiner Äusbildungs-

477 Eine Beschreibung des Rückfallverhaltens in Jahresschritten sowie der Wiederverurtei-
lungshäufigkeiten findet sich für die zentralen Vergleichsgruppen im Anhang. 
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maßnahme teilnehmen konnten (reduzierte Nichtteilnehmergruppe), ändert sich 
das Bild. Nach Rdefl ist bei diesem Gruppenvergleich die Erfolgsquote der Teil-
nehmer um 4%, nach Rdef2 um 14% höher. Dieses Ergebnis weist auf eine 
überdurchschnittlich gute Legalbewährung der Insassen hin, die bereits vor dem 
aktuellen Haftantritt eine Lehre abschließen konnten. Tätsächlich ist die Erfolgs-
quote der Insassen, die mit Lehrabschluß in die Haft eingewiesen wurden, 
sowohl nach Rdefl (59,1 %) als auch nach Rdef2 (72,7%) relativ hoch. Obwohl 
sich d1e in den Anstalten beruflich Ausgebildeten besser bewähren als die schu-
lisch Ausgebildeten und die Nichtteilnehmer, erreichen sie nicht die Legalbewäh-
rungsquoten der vorinstitutionell besser Qualifizierten. Bei der zuletzt genannten 
Gruppe handelt es sich jedoch um eine geringe Fallzahl.478 Ein Vergleich der 
vorinstitutionellen Merkmale (bivariat) sowie die Ergebnisse der Diskrirninanz-
analyse zeigen eine geringere Belastung der Insassen mit vorinstitutionellem 
Lehrabschluß hinsichtlich allgemeiner Sozialisationsdefizite als auch bezüglich 
legalbiographischer Faktoren. Nicht oder nicht allein der Lehrabschluß und die 
günstigere Arbeitsplatzperspektive wirken integrations- und konforrnitätsför-
dernd, vielmehr treten in dieser Gruppe insgesamt weniger Risikofaktoren auf. Im 
Strafvollzug können mithin Ausbildungsdefizite ausgeglichen, nicht jedoch schu-
lische und berufliche Sozialisation nachgeholt werden. 

Auffällig ist ferner die schlechtere Legalbewährungsquote der Insassen, die 
ihre vollzugliche Ausbildung "erfolgreich" abschließen konnten, im Vergleich zu 
den "Erfolglosen". Ein Ergebnis, das im Widerspruch zu den Resultaten anderer 
empirischer Studien steht, die, wie berichtet, überwiegend eine bessere Legalbe-
währungsquote der "Erfolgreichen" nachwiesen. Ein bivariater Vergleich der vor-
institutionellen Merkmale bietet wenig Anhaltspunkte zur Erklärung dieses Sach-
verhaltes. In den vorinstitutionellen Merkmalen unterscheiden sich beide Grup-
pen kaum. Folglich können sie anhand dieser Variablen nur schwach diskrimi-
niert und die Varianz in der abhängigen Variablen "Gruppenzugehörigkeit" kaum 
aufgeklärt werden. Bei den Haftverlaufsvariablen ist der sehr geringe Anteil von 
Freigängern in der erfolgreichen Gruppe sowie die etwas ungünstigere Locke-
rungs- 9nd Urlaubsbilanz hervorzuheben. Ferner muß das geringere Entlassungs-
alter der Insassen beachtet werden, die in der Haft ihre Ausbildung mit Abschluß 
beenden konnten. 

Bei der Rückfallgeschwindigkeit deutet sich eine leichte Tendenz in die vermu-
tete Richtung an. Zwar unterscheiden sich Teilnehmer und Nichtteilnehmer kaum 

478 Zur Erinnerung: Insgesamt 24 Insassen wurden mit Lehrabschluß eingewiesen, davon sind 
fünf einer Ausbildungsmaßnahme im Vollzug zugewiesen worden. 
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in der Dauer des ersten Rückfallintervalls. Im Vergleich zu den Vollzugsschülern 
bleiben die beruflich Ausgebildeten jedoch länger rückfallfrei. Ein Überblick der 
durchschnittlichen Rückfallgeschwindigkeiten (nach Rdefl) für alle wesentlichen 
Vergleichsgruppen bestätigt diese Tendenz. Insbesondere die "Erfolgreichen" und 
die Insassen, die bereits mit Lehrabschluß in die Haft eintraten, sowie die im 
Vollzug beruflich Ausgebildeten begehen nach Entlassung relativ lange keine 
Straftaten bzw. werden nicht registriert. 

Die Frage, ob dies auf eine mittels Ausbildung herbeigeführte berufliche und 
damit soziale Integration zurückzuführen ist, die besonders für die frühe Nachent-
lassungszeit wirksam werden könnte, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 
Zwar deuten die Ergebnisse in diese Richtung. Allerdings sind die Differenzen in 
den rückfallfreien Zeiträumen zwischen den Vergleichsgruppen gering, überdies 
für keinen Gruppenvergleich signifikant. Ferner fehlen wichtige Daten der Nach-
entlassungssituation. 



24. Effekt der Bildungsmaßnahmen - Kontrolle anderer 
Einflüsse 

24.1 Behandlungseffekte und Gruppenunterschiede 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muß die Art der Vergleichsgruppenbil-
dung berücksichtigt werden. Es handelt sich um keine Zufallsziehung, mithin 
besteht also die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Probanden nicht nur in den 
Merkmalen, die für die Bildung der Vergleichsgruppen maßgeblich waren, unter-
scheiden, sondern darüber hinaus weitere Unterschiede bestehen, die letztlich für 
die Zuweisung der Probanden zu bestimmten Maßnahmen mitentscheidend waren 
und die das Ausmaß der Rückfälligkeit ebenfalls beeinflussen könnten. Für die 
Gruppen der vorinstitutionell und institutionell Ausgebildeten wurden solche Un-
terschiede wegen der auffällig hohen Erfolgsquote der Probanden mit Lehrab-
schluß vor Haftantritt bereits oben behandelt, ebenso für die "Erfolgreichen" und 
"Erfolglosen", deren Legalbewährungsquoten nicht den Erwartungen entspre-
chen. 

Ferner treten mit der Teilnahme an Ausbildungmaßnahmen oder mit bestimmten 
Ausbildungsarten andere Haftereignisse überzufällig häufig auf, die gleichfalls 
das Rückfallverhalten mitbestimmen können. Teilnehmer und Nichtteilnehmer 
verteilen sich unterschiedlich auf die Haftverlaufscluster. Hinsichtlich der Locke-
rungs- und Urlaubsgewährung sind signifikante Unterschiede zwischen den 
Gruppen festzustellen. 

24.2 Kovarianzanalyse als Verfahren zur "nachträglichen 
Homogenisierung der Gruppen" 

In den Studien, die derartige nachweisbar nicht auf Zufallsauswahl beruhende 
Vergleichsgruppen untersuchen, werden häufig kovarianzanalytische Verfah-
ren durchgeführt, um den eigentlichen Effekt der evaluierten Maßnahme heraus-
zukristallisieren.479 In die Analyse gehen oft solche Variablen als Kovariaten ein, 
für die, in der Regel über Chi2-Verfahren, ein Einfluß auf die abhängige Variable 
nachgewiesen werden kann. Durch die mit der Kovarianzanalyse durchgeführte 
Kontrolle dieser Kovariablen kann der "eigentliche" Effekt des Faktors, in 
unserem Fall die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme, ermittelt werden. 

479 Baumann 1984, S. 34, der die Studie von Baumann, Maetze und Mey aufgreift, bezeichnet 
dies als "nachträgliche Homogenisierung von Gruppen". 



Effekt der Bildungsmaßnahmen 263 

Anwendungsvoraussetzung ist die metrische Skalierung der Kovariaten und der 
abhängigen Variablen, eine Verwendung von Variablen mit dichotomer Ausprä-
gung ist zulässig.480 Abgesehen von diesen Voraussetzungen, tauchen jedoch 
gerade für die hier zu untersuchenden Fälle zwei Problembereiche auf, die bei der 
Anwendung dieses Verfahrens häufig vernachlässigt werden, was auch nicht 
durch den Hinweis, daß es sich um ein "robustes Verfahren" handle, gerechtfer-
. h. 481 tlgt ersc emt. 

Ist die Zuordnung der Untersuchungsobjekte zu einer Gruppe bereits vorgege-
ben, besteht die Gefahr, daß die Kovariable mit dem Faktor korreliert, so daß eine 
Trennung des Effektes und der einbezogenen Kovariaten wegen ihrer Wechsel-
wirkungen auf die Untersuchungsvariable schwer möglich ist. Die Kontrolle oder 
auch "rechnerische Ausschaltung" der von der Kovariablen herrührenden Varia-
tion führt dann zugleich zu einer teilweisen Beseitigung eines Teils der Variation, 
die vom eigentlichen Faktor herrührt, in unserem Fall von der zu untersuchenden 
Vollzugsintervention.482 Ferner ist bei der Einbeziehung von Kovariablen der 
Erhebungszeitpunkt zu beachten. Werden sie dann erhoben, wenn nicht mehr 
auszuschließen ist, daß sie von den "Treatments" beeinflußt wurden, ist zwar eine 
Adjustierung der Werte in der abhängigen Variablen korrelationsstatistisch mög-
lich, aber inhaltlich unsinnig, da hier - wiederum vermittelt über die Kovariate -
auch der Behandlungseffekt herausgerechnet würde.483 In unsere Analyse dürfen 
somit keine Variablen (als Kovariablen) aufgenommen werden, die für die Zu-
weisung zu einer Gruppe maßgeblich waren und von denen vermutet werden 
kann, daß sie von der Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme beeinflußt wur-
den (Treatmenteffekt). Letzteres kann nur für die Haftverlaufs- und Entlassungs-
variablen gelten. 

Über das Verfahren werden drei Vergleichsgruppenpaare überprüft: 

• Die Teilnehmer mit den Nichtteilnehmern, 

die Teilnehmer mit der reduzierten Nichtteilnehmergruppe, 

• die Vollzugsschüler mit den im Vollzug beruflich Ausgebildeten. 

Auch wenn zwischen den Inhaftierten, die an Vollzugsausbildungsgängen teilge-
nommen bzw. nicht teilgenommen hatten, keine wesentlichen Unterschiede in der 
Erfolgsquote festgestellt werden konnten, ist eine nachträgliche Kontrolle von 

480 Vgl. Backhaus u.a. 1987, S. 62. 
481 So etwa Baumann 1984,S.36,Fn 18. 
482 Vgl. hierzu Tiede 1987, S. 276. 
483 SieheDieh/1983, S.336. 
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Variablen sinnvoll, da bei der Gruppe der Teilnehmer rückfallrelevante Variablen 
gehäuft auftreten könnten und ohne die Ausbildung eine noch schlechtere Legal-
bewährung denkbar wäre. 

Im folgenden geht es darum, die Kovariaten zu bestimmen als auch festzustellen, 
ob sich für die einzelnen Gruppenvergleiche Besonderheiten bezüglich der Varia-
blenauswahl ergeben. 

24.2.1 Identifizierung der Kovariaten 

Zuerst müssen mögliche Kovariaten identifiziert werden. Ein Chi2 -Test mit der 
abhängigen Variablen Rückfall ja/nein (nach Rdefl) ergab für folgende Variablen 
signifikante Unterschiede: 

Variable 

Anzahl der Heimaufenthalte 
Schulabschluß vor Haftantritt 
Lehrabschluß vor Haftantritt 
Alter bei erster Registrierung (Einstiegsalter) 
Frühere Hafterfahrung(en) (Wiederkehrer) 
Voraussichtliche Haftdauer 
Urlaubstage gesamt (nicht stand.) 
Freigang 
Meldungs( =Sanktions-)belastung, bezogen auf 
ein Haftjahr 

p 

.045 

.004 

.000 

.007 

.Oll 

.030 

.012 

.016 

.010 

Zwischen der nach Rdefl und Rdef2 beurteilten Rückfälligkeit bzw. Legalbewäh-
rung besteht weitgehende Übereinstimmung, was die Art der als signifikant aus-
gewiesenen Variablen betrifft; unterschiedlich sind natürlich die Ausprägungen. 
Bei Rdef2 wird zusätzlich zu den oben aufgeführten Variablen für die Anzahl der 
pro Haftjahr gewährten Urlaubstage (MURL") ein signifikanter Zusammenhang 
mit der Erfolgs- bzw. Rückfallquote errechnet. Da in der Tendenz bereits nach 
Rdefl für die Inhaftierten, die mehr Urlaubstage gewährt bekamen, eine höhere 
Erfolgsquote festgestellt werden konnte und dieses Ergebnis mit den theoreti-
schen Überlegungen übereinstimmt, wird MURL2 für beide Rückfalldefinitionen 
als Kovariate betrachtet. 
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Die Art des Einweisungsdeliktes als Faktor für die Rückfallgefährdung - für 
Gewaltdelinquenten kann eine geringere Rückfallhäufigkeit prognostiziert wer-
den - wird in dieser Analyse nur bei der nach Rdef2 beurteilten Rückfälligkeit als 
signifikantes Merkmal ausgewiesen. Die Art des Einweisungsdeliktes spiegelt 
sich jedoch auch in der voraussichtlichen Haftdauer wider. Das Einweisungs-
strafmaß der wegen eines Gewaltdeliktes Inhaftierten umfaßt bei knapp 37% zwei 
Jahre und mehr. Nur bei knapp 8 % der restlichen Einweisungsdelikte wurde ein 
entsprechendes Strafmaß verhängt. Zwischen Haftdauer und Einweisungsgrund 
"Gewaltdelikte" besteht mithin eine hohe Korrelation. Die Aufnahme eines der 
beiden Merkmale wurde daher als genügend angesehen. 

Die hier aufgeführten Variablen kommen als Kovariaten in Betracht. Sie stimmen 
weitgehend mit in anderen Untersuchungen identifizierten Merkmalen überein, 
die die Wahrscheinlichkeit kriminellen Verhaltens erhöhen.484 Zwischen Entlas-
sungsalter und Rückfälligkeit ist, obwohl dies angesichts des bekannten Zusam-
menhangs zwischen Alter und Rückfallgefährdung erwartet werden dürfte ("age-
crime-curve"), nur ein schwacher Zusammenhang erkennbar. Dies könnte mit der 
relativ geringen Streuung dieser Variablen in unserer Stichprobe zusammenhän-
gen. Die Variable wird wegen der in anderen Studien ausgewiesenen Bedeutung 
für die Kriminalitätsentwicklung aufgenommen. 

24.2.2 Einschränkungen bei der Auswahl von Kovariaten 

24.2.2.1 Teilnehmer/Nichtteilnehmer 

Als Diskriminierungskriterien zwischen den Gruppen der Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer konnten die voraussichtliche Haftdauer, die vorinstitutionellen 
Lehrabschlüsse und, damit zusammenhängend, das Alter bei Hafteinweisung 
identifiziert werden. Diese Merkmale müssen, obwohl rückfallrelevant, als Kova-
riaten unberücksichtigt bleiben, wenn sie für die Zuweisung in einer Weise be-
stimmend waren, daß über dieses Merkmal die Gruppenzugehörigkeit (beinahe) 
sicher ermittelt werden kann. Dies trifft nur bei den vorinstitutionellen Lehrab-
schlüssen zu. Wer bereits einen Berufsabschluß vorweisen kann, wurde, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, keiner Ausbildungsmaßnahme im Vollzug zuge-
wiesen. Entsprechende Vorhersagen für die Gruppeneinteilung Teilnahme/Nicht-
teilnahme können mit den Variablen "voraussichtliche Haftdauer" und "Alter" 
nicht getroffen werden. Wegen des starken Zusammenhangs mit dem Faktor wird 

484 Vgl. etwa Kaiser 1988, § 106,Rdnr. 5 f.,femerBaumann 1984,S. 33 ff. 
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daher die Variable "vorinstitutioneller Lehrabschluß" nicht in die Kovarianzana-
lyse aufgenommen. 

Rückfallrelevante Haftverlaufsvariablen sind die Anzahl der pro Haftjahr gewähr-
ten Urlaubstage und die standardisierte Meldungs- bzw. Sanktionsbelastung. Si-
gnifikante Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern bei diesen 
rückfallrelevanten Variablen gibt es nur bei der Urlaubsgewährung (p=.001), 
die auch in der Diskriminanzanalyse (Teilnehmer/Nichtteilnehmer) über vorinsti-
tutionelle und Haftverlaufsvariablen an vierter Stelle als diskriminierende Varia-
ble aufgenommen wurde.485 Die geringere Anzahl von gewährten Urlaubstagen 
pro Haftjahr bei den Teilnehmern kann nicht als negativer Treatmenteffekt ange-
sehen werden, vielmehr dürften vollzugsorganisatorische Gründe ursächlich sein, 
die zwar mit der von den Insassen jeweils ausgeübten Tätigkeit zusammenhän-
gen, jedoch keine unmittelbare Folge der untersuchten Ausbildungsmaßnahme 
darstellen. Eine Einbeziehung dieser Kovariablen in die Analyse ist mithin zuläs-
sig. 

24.2.2.2 Teilnehmer/Reduzierte Nichtteilnehmergruppe 

Für den Vergleich der Teilnehmer mit der um die Inhaftierten mit vorinstitutio-
nellem Lehrabschluß reduzierten Nichtteilnehmergruppe ändert sich bezüglich 
der einzubeziehenden Kovariaten nichts. Das Merkmal "Lehrabschluß vor Inhaf-
tierung" muß hier jedoch schon allein wegen der besonderen Gruppenbildung 
eliminiert werden, da die Probanden mit Lehrabschluß ausgeschlossen worden 
sind. 

24.2.2.3 Vollzugsschüler/ beruflich Ausgebildete 

Von besonderem Interesse ist auch die Prüfung des Gruppenvergleichs der schu-
lisch Ausgebildeten mit den beruflich Ausgebildeten. Grundsätzlich sind auch 
hier dieselben Kovariaten wie bei dem Vergleich der Teilnehmer mit den Nicht-
teilnehmern einzubeziehen. Durch die neue Gruppenaufteilung könnten sich je-
doch Einschränkungen ergeben. Nicht sinnvoll ist auch hier die Aufnahme von 
Kovariaten, die wegen ihrer Bedeutung für die Zuweisung zu einer Gruppe stark 
mit dem Faktor korrelieren oder die von der zu untersuchenden Maßnahme beein-
flußt wurden. Die erste Bedingung erfüllt der vorinstitutionelle Lehrabschluß. 

485 Mit einer Reduzierung von Wilks Lambda von 0.79664 auf0.76526, Klassifikationskoef-
fizient: 73,47%. 
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Inhaftierte mit dieser bereits in den Vollzug eingebrachten Qualifizierung werden 
in der Regel keiner berufsbildenden Maßnahme mehr zugeordnet. Insgesamt sind 
nur fünf Probanden, die vor der Inhaftierung eine Lehre abgeschlossen hatten, in 
der Gruppe der Teilnehmer, davon haben zwei an einem Kurs teilgenommen, 
zählen also zur Gruppe der beruflich Ausgebildeten. Inhaftierte, die einen Schul-
abschluß vorweisen konnten, sind dennoch sowohl in der Gruppe der "Schüler" 
als auch häufig bei den beruflich Ausgebildeten zu finden, eine Aufnahme des 
Merkmals in die Kovarianzanalyse ist daher gerechtfertigt, da über diesen Faktor 
die Gruppenzugehörigkeit nicht bestimmt werden kann. Bezüglich der für die 
Vorhersage des Rückfalls relevanten Haftverlaufsvariablen sind keine Unter-
schiede zwischen den Gruppen erkennbar, die auf Effekte der jeweiligen Ausbil-
dung hinweisen könnten und daher nicht in die Analyse einbezogen werden dürf-
ten. Es bleibt daher auch für diesen Gruppenvergleich bei den oben genannten 
Kovariaten. 

Folgende Kovariablen werden in die Kovarianzanalyse mit dem Faktor Teilnah-
me/Nichtteilnahme und der abhängigen Variablen Rückfall (ja/nein) nach Rdefl 
und Rdef2 aufgenommen: 

Heimaufenthalt ja/nein 
• Schulabschluß ja/nein 

Alter bei erster Registrierung (Einstiegsalter) 
• Frühere Hafterfahrung(en) ja/nein (Wiederkehrer) 

Voraussichtliche Haftdauer 
• Anzahl der gewährten Urlaubstage pro Haftjahr 

Freigang ja/nein 
Alter bei Haftentlassung 
Anzahl der Meldungen/Sanktionen pro Haftjahr 

Die Faktoren sind 

Teilnahme/Nichtteilnahme, 
Teilnahme/Nichtteilnahme (reduzierte Gruppe= NTN 2), 
Vollzugsschüler/beruflich Ausgebildete. 

Abhängige Variable ist zum einen der Rückfall bzw. die Legalbewährung, zum 
anderen der schwere Rückfall mit erneuter Inhaftierung bzw. die Legal_bewährung 
und die nicht zu einer Inhaftierung führenden Wiederverurteilungen. 

Fragestellung ist, ob allein für die Faktoren, wenn andere rückfallrelevante 
Merkmale rechnerisch kontrolliert werden, ein signifikanter Effekt feststellbar ist. 
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Ferner, welche Gruppenunterschiede sich in der abhängigen Variablen (Rückfall-
quote) ergeben, wenn diese Kovariablen statistisch konstant gehalten werden. 

24.3 Durchführung der Kovarianzanalyse und Ergebnisse 

Das Verfahren wurde mit der SPSS-Prozedur Anova gerechnet. Insgesamt wur-
den 6 Analysen durchgeführt: 

Faktor 

l. Teilnahme/Nichtteilnahme 
2. Teilnahme/Nichtteilnahme 
3. Teilnahme/Nichtteilnahme (2) 
4. Teilnahme/Nichtteilnahme (2) 
3. Schule/berufliche Ausbildung 
4. Schule/berufliche Ausbildung 

abhängige Variable 

Rückfall nach Rdefl 
Rückfall nach Rdef2 
Rückfall nach Rdefl 
Rückfall nach Rdef2 
Rückfall nach Rdefl 
Rückfall nach Rdef2 

Mit dem "Main effect" wird der Einfluß des Faktors auf die abhängige Variable 
mitgeteilt, der auftritt, wenn alle Kovariaten kontrolliert werden. Ist er signifi-
kant, bedeutet dies, daß allein die Vollzugsmaßnahme die Varianz in der abhängi-
gen Variablen in einem Maß erklären kann, daß bei einer zu einem anderen 
Zeitpunkt gezogenen Stichprobe derselben Grundgesamtheit mit der entsprechen-
den Irrtumswahrscheinlichkeit dasselbe Ergebnis erreicht werden kann. Ferner 
wird die Signifikanz des Effektes der Kovariaten insgesamt mitgeteilt. Schließ-
lich werden den zuvor berichteten Erfolgsquoten der Vergleichsgruppen die "ad-
justierten" Erfolgsquoten gegenübergestellt, d.h. der Anteil an Nicht-Rückfälli-
gen, der sich aus der Abweichung vom Mittelwert errechnen läßt, wenn der 
Einfluß der Kovariaten herausgerechnet wird. 
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Tabelle 41: Ergebnisse der Kovarianzanalysen 

faktor "Main Kovariaten Erfolgsquote 
Effect" 

Pl P2 n. adj. adj. 

c TN/NTN .797 .004 22%: 24% 22%: 24% 
Cl,) 

"O TN/NTN2 .332 .Oll 22%: 18% 23%: 16% 

Schule/Beruf .421 .010 14%: 27% 17%: 25% 

TN/NTN .250 .001 54%: 46% 54% :46% 
Cl,) 

"O TN/NTN2 .085 .007 54%: 40% 54% :40% 

Schule/Beruf .948 .Oll 49%: 57% 46% :46% 

Wie die Tabelle zeigt, bleibt der Gruppenunterschied zwischen Teilnehmern und 
Nichtteilnehmern nach Rdefi stabil. Die im Vollzug Ausgebildeten weisen auch 
nach Kontrolle der Kovariaten eine schlechtere Erfolgsquote auf. Allerdings muß 
beachtet werden, daß ein wichtiger Faktor für die Vorhersage des Rückfalls, die 
vorinstitutionelle berufliche Qualifizierung, nicht kontrolliert werden konnte. 

Mit dem Faktor Teilnehmer versus reduzierte Nichtteilnehmergruppe wird der 
"Einfluß" überdurchschnittlicher, vorinstitutioneller beruflicher Qualifizierung 
über die Gruppenbildung berücksichtigt. Auch hier wird für den Faktor allein 
kein signifikanter Effekt ausgewiesen. Die im Vergleich zu den Nichtteilneh-
mern, die nach ihrem Ausbildungsstand für eine berufliche Ausbildung im Voll-
zug geeignet gewesen wären (NTN2), bessere Erfolgsquote (nach Rdefl: 22% zu 
ca. 18%) der Teilnehmer erhöht sich geringfügig (23% ). Die Erfolgsquote der 
reduzierten Nichtteilnehmer-Gruppe wurde vermindert ( 16% ). 

Auch die Differenz in der Erfolgsquote (nach Rdefl) zwischen Inhaftierten mit 
schulischer und beruflicher Ausbildung bleibt bestehen, wenn auch in reduzierter 
Ausprägung (von 13% auf 8%). 

Wird in der abhängigen Variablen die Schwere des Rückfalls mitberücksichtigt 
(Rdef2), ändert sich beim Vergleich zwischen Teilnehmern und Nichtteilneh-
mern auch dann nichts an dem Gruppenunterschied von 8%, wenn die einbezoge-
nen Kovariablen kontrolliert werden. Das Verhältnis von 40% Nicht-Rückfälli-
gen bei der reduzierten Nichtteilnehmergruppe und 54% bei den Teilnehmern 
(nach Rdef2) bleibt auch nach Kontrolle der Kovariaten erhalten. Der ermittelte 
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Gruppenunterschied in den "Erfolgsquoten" zwischen "Schülern" (49%) und be-
ruflich Ausgebildeten (57%) besteht nach der Kontrolle der Kovariaten nicht 
mehr. Die Legalbewährungsquote für Schüler und beruflich Ausgebildete beträgt 
danach 54%, entsprechend die Rückfallquote 46%. Die nach dem nicht kontrol-
lierten Gruppenvergleich vorhandene bessere Erfolgsquote der Entlassenen, die 
an beruflichen Bildungsmaßnahmen teilgenommen hatten, scheint vor allem mit 
dem höheren Durchschnittsalter und der geringeren Meldungsbelastung dieser 
Gruppe zusammenzuhängen. 

Insgesamt kann als Ergebnis der kovarianzanalytischen Verfahren festgehalten 
werden, daß weder allein für die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme 
noch für die beruflichen im Vergleich zu den schulischen Bildungsmaßnah-
men signifikante Effekte auf den Rückfall bzw. die Schwere des Rückfalls 
nachgewiesen werden konnten. Die Gruppenunterschiede zwischen Vollzugs-
schülern und beruflich Ausgebildeten, zwischen Teilnehmern und der reduzierten 
Nichtteilnehmergruppe (nach Rdefl) bleiben in der vorhandenen Ausprägung 
erhalten bzw. werden verstärkt. 

In der Tendenz kann demnach bei unserer Untersuchungsgruppe für die beruf-
liche Ausbildung ein integrations- und konformitätsfördernder Effekt festgestellt 
werden. Dasselbe gilt für die Ausbildung allgemein, wenn grundsätzlich (beruf-
lich) förderungsbedürftige Insassen, die keinen Ausbildungsgängen zugewiesen 
wurden, mit jenen verglichen werden, die tatsächlich gefördert wurden. 

Mehr an Varianz in der abhängigen Variablen als die zu untersuchenden Maßnah-
men erklären einzelne Kovariaten, insbesondere der vorinstitutionelle Schulab-
schluß, die Urlaubsgewährung, die Meldungs- bzw. Sanktionsbelastung und das 
Alter. Die sozialbiographische Variable "Heimaufenthalte" sowie die legalbiogra-
phische Variable "Alter bei erster Registrierung" leisten nur sehr geringe Beiträge 
zur Erklärung der Varianz. Die Werte werden nicht im einzelnen berichtet, da es 
zunächst um den Effekt der Ausbildung im Vollzug ging. Im Anschluß an diesen 
Abschnitt wird nach den Vorhersagestärken auch dieser Merkmale gefragt. 



25. Stellenwert der vollzuglichen Ausbildung im Kontext 
anderer rückfallrelevanter Variablen und Vollzugs-
ereignisse 

Die Ergebnisse des Gruppenvergleichs und der kovarianzanalytischen Verfahren 
zeigen, daß allein mit dem Merkmal der Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnah-
me im Vollzug die Varianz in der abhängigen Variablen Rückfall nicht zurei-
chend erklärt werden kann. Auch bei einer weiteren Differenzierung nach der Art 
der Teilnahme kann kein signifikanter Effekt der Maßnahme festgestellt werden. 

Auch wenn versucht wurde, die statistischen Voraussetzungen einer Anwendung 
der Kovarianzanalyse zu beachten, könnten mögliche zusammenhänge zwischen 
den kontrollierten Kovariablen und dem jeweiligen Faktor dazu führen, daß even-
tuell vorhandene Effekte der Maßnahmen mit "herausgerechnet" werden. Inso-
weit besteht Unsicherheit darüber, ob mögliche Effekte der Maßnahmen ver-
wischt wurden. Obwohl Kovarianzanalysen gängige Verfahren zur nachträgli-
chen statistischen Homogenisierung von Gruppen darstellen, ist dies unter streng 
methodischer Sicht fragwürdig.486 

In einem zweiten Schritt sollte daher versucht werden, die Erklärungskraft einzel-
ner Variablen bezüglich des Rückfalls bzw. der Legalbewährung zu bestimmen. 
Während es bei der Kovarianzanalyse um die Auspartialisierung einzelner Effek-
te ging, soll nun die Vorhersagekraft verschiedener Variablen eingeschätzt wer-
den. Dabei geht es insbesondere darum, den Stellenwert der Ausbildung im Voll-
zug im Kontext dieser Variablen zu bestimmen. 

25.1 Prädiktorvariablen des Rückfalls 

In die Analyse werden die für die Vorhersage des Rückfalls relevanten vier 
Variablenkomplexe einbezogen: die sozialbiographischen, die legalbiographi-
schen Daten, der Haftverlauf sowie ausgewählte Merkmale der Entlassungssitua-
tion bzw. -vorbereitung. 

Wesentlich für die Beschreibung der Sozialbiographie sind die oben beschriebe-
nen Merkmale der "Häufigkeit der Heimaufenthalte" und des Schul- und Ausbil-
dungsstandes ("Schulabschluß", "Lehrabschluß") vor der Inhaftierung. Das Merk-
mal der Anzahl der Lebensgruppenwechsel wird wegen der hohe~ Korrelation 
mit der Häufigkeit von Heimaufenthalten nicht in die Analyse aufgenommen. Die 

486 Vgl. hierzu die Ausführungen bei Tiede 1987, S. 276, femerDiehl 1983, S. 336. 
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mit dem vorinstitutionellen Lehrabschluß zusammenhängende geringere Anzahl 
von Heimaufenthalten sowie die geringere "kriminelle Vorbelastung" sind in der 
Korrelationsmatrix nicht so hoch ausgewiesen, daß eine Einbeziehung dieser 
Merkmale nicht mehr zulässig wäre.487 Als weiterer Indikator für die Beschrei-
bung des Verlaufs schulischer und beruflicher Bildung vor Hafteinweisung wird 
die Anzahl der Schul- und Ausbildungs- bzw. Arbeitsstellenwechsel einbezogen. 

Die Legalbiographie wird mit den Variablen "Alter bei erster Registrierung", 
Anzahl der Vorstrafen und "frühere Hafterfahrungen" (Wiederkehrer) beschrie-
ben. Ein weiteres Merkmal, das in anderen Studien als rückfallrelevant ausgewie-
sen wird, ist die Art des Einweisungsdeliktes. Allerdings konnten in der Analyse 
nicht sämtliche Kategorisierungen berücksichtigt werden. Wer nicht wegen eines 
Gewaltdeliktes eingewiesen wurde, muß mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kate-
gorie der Eigentums- und Vermögensdelikte zugewiesen werden. Da es für die 
Rückfall- bzw. Legalbewährungsprognose entscheidend ist, ob es sich um ein 
Gewaltdelikt handelt - für die Gewaltdelinquenten wird eine niedrigere Rückfall-
quote vorhergesagt - wird nur die Variable "Einweisungsgrund Gewaltdelikt 
(ja/nein)" aufgenommen. 

Zentrale Variablen des Haftverlaufes sind die schulische und berufliche Ausbil-
dung, die Urlaubs- und Ausgangsgewährung, die Meldungs- bzw. Sanktionsbela-
stung, die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, die Freigangsgewährung und die 
Entlassungsart (Entlassung auf Bewährung ja/nein). 

Stellvertretend für die Daten der Nachentlassungszeit, die nicht erfragt werden 
konnten, wurde eine "Entlassungssummenvariable" gebildet, die Angaben zur 
Arbeitsplatzsituation, zur finanziellen Lage, zur Entlassungsart und zu sozialen 
Kontakten enthält. Überwiegend handelt es sich dabei um von den Inhaftierten 
mitgeteilte Perspektiven, deren Realsierung nicht nachgeprüft werden konnte. Die 
Aufnahme dieses Merkmales in die Analyse schließt jedoch die Haftverlaufsva-
riablen "Häufigkeit der Besuche", "Urlaubsgewährung" und "Entlassungsart" aus, 
da sie ~ur Bildung der Summenvariablen beitrugen. Die Entlassungssummenva-
riable wird aus diesem Grund nicht in die Analyse aufgenommen. Eine für die 
Beurteilung der Effektivität der Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Voll-
zug zentrale Variablen, die Arbeitsplatzperspektive, soll jedoch in einem zwei-
ten Auswertungsschritt berücksichtigt werden. Sämtliche Verfahren werden zu-
nächst mit den oben genannte Variablen gerechnet, daran anschließend mit der 
zusätzlichen Variablen "Arbeitsplatzperspektive". Mit einer Aufteilung der 

487 Wie bereits berichtet, findet dann eine Auswahl zwischen zwei Merkmalen statt, wenn der 
Wert von 0.6 überschritten wird. 
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Analyseschritte wird der nicht zufriedenstellenden Operationalisierung des sozia-
len Sachverhaltes "berufliche Integration nach Haftentlassung" durch diese Vari-
able Rechnung getragen. 

25.2 Definition der abhängigen Variablen 

Grundsätzlich wäre die Regressionsanalyse ein geeignetes statistisches Verfah-
ren, um die relative Vorhersagestärke der genannten unabhängigen Variablen 
hinsichtlich der abhängigen Variablen "Rückfall und Legalbewährung" festzu-
stellen. Für die Regressionsanalyse sollte diese abhängige Variablen jedoch me-
trisch skaliert sein, d.h. eine Aufteilung in die Gruppen Rückfällige und Nicht-
rückfällige wäre nicht möglich. Operationalisiert man die abhängige Variable mit 
"Häufigkeit der Wiederverurteilungen", ist die Varianz in dieser Variablen 
zwar größer, gleichzeitig muß jedoch für die Prädiktorvariablen erwartet werden 
können, daß sie nicht nur den Rückfall, sondern auch die Häufigkeit der Rückfäl-
le vorhersagen können.488 Abgesehen von der Schwierigkeit solcher Prognosen, 
trifft dies nicht ganz die Fragestellung, da es um Erfolg oder Mißerfolg, also um 
den Eintritt des nach Rdefl oder Rdef2 beurteilten Rückfalles, und weniger um 
die Häufigkeit des Eintritts dieses Ereignisses geht. Es lag daher nahe, von den 
bereits bekannten Gruppen der Rückfälligen und Legalbewährten auszugehen, 
mithin als abhängige Variable die Gruppenzugehörigkeit zu wählen und ein dis-
kriminanzanalytisches Verfahren durchzuführen. Hiermit kann nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit der "richtigen" Gruppenzuweisung, sondern auch die Vorher-
sagestärke einzelner Variablen ermittelt werden. 

Es wurden verschiedene Analysen durchgeführt, die sich in den unabhängigen 
Variablen - Einbeziehung der Variable "Arbeitsplatzperspektive" - und der ab-
hängigen Variablen - der nach Rdefl bzw. Rdef2 ermittelten Gruppenzugehörig-
keit - unterscheiden. 

488 Mit einer so gerechneten Regressionsanalyse - mit der abhängigen Variablen "Rückfall 
nach Rdefl" - konnte nur ein Varianzanteil von unter 10% erklärt werden. Um nicht allein 
das Auftreten des Rückfalls, sondern auch dessen Häufigkeit vorhersagen zu können, wäre 
offensichtlich ein komplexeres Modell notwendig. 
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25.3 Ergebnisse der Analysen 

25.3.1 Stellenwert der schulischen und beruflichen Ausbildung 

25.3.1.1 Für die Vorhersage der Wiederverurteilung 

Zunächst werden die Ergebnisse der Verfahren mitgeteilt, bei denen als abhängi-
ge Variable die Gruppenaufteilung in Rückfällige versus Nichtrückfällige nach 
Rdefl erfolgte. 

Tabelle 42: Diskriminierende Variablen zwischen Nicht-Rückfälligen und 
Wiederverurteilten 

Item 

Vorinst. Lehrabschluß 
Urlaubstage/Haftjahr 
Meldungen/Sanktionen 
Wiederkehrer 
Beruft. Ausbildung im Vollzug 
Ausgänge/Haftjahr 

Wilks Lambda = 0.82587 

Klassifikationsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 
Kein Rückfall (n=45) 
Rückfällige (n=l5l) 

b p 

.67382 .0000 

.49757 .0000 
-.26231 .0000 
-.28751 .0000 

.27137 .0000 

.27559 .0000 

CR= 0.4173 CR2 = 0.1741 p=0.000 

Zugeordnete Gruppe 
Kein Rückfall Rückfällige 

12 (26,7%) 
7 (4,6%) 

33 (73,3%) 
144 (95,4%) 

Der Klassifikationsquotient beträgt 79,6%. 

Die "Trefferquote", d.h. der Anteil der Probanden, die anhand der in der Tabelle 
ausgewiesenen Variablen der "richtigen" Gruppe zugewiesen werden konnten, 
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beträgt knapp 80%. Der Anteil richtiger Gruppenzuweisungen überwiegt eindeu-
tig in der Gruppe der Rückfälligen, was sowohl an den Merkmalen liegen kann 
als auch an der Gruppengröße.489 

Insgesamt kann mit den Variablen "vorinstitutioneller Lehrabschluß", "Urlaubs-
gewährung (Tage) pro Haftjahr", "Meldungs- bzw. Sanktionsbelastung im Voll-
zug", "frühere Hafterfahrung(en)", "berufliche Ausbildung im Vollzug" und 
"Ausgangsgewährungen pro Haftjahr" ein Varianzanteil von etwa 18% in der 
unabhängigen Variablen 'Rückfall und Legalbewährung' nach Rdefl erklärt wer-
den. Keinen Beitrag zur Erklärung der Varianz leisten die Merkmale der vorin-
stitutionellen kriminellen Karriere, die schulische Qualifizierung bei Haftantritt, 
die Häufigkeit der Heimaufenthalte, die Art des Einweisungsdeliktes, die sozialen 
Kontakte während der Haft, die Freigangsgewährung, die Entlassungsart und das 
Alter der Probanden bei Haftentlassung, ferner eine für unsere Fragestellung 
zentrale Variable, die Teilnahme an schulischen Bildungsmaßnahmen im Voll-
zug. 

Nach den für die relevanten Variablen ausgewiesenen standardisierten Diskrimi-
nanzkoeffizienten nimmt die berufliche Ausbildung im Vollzug einen geringen 
Stellenwert ein, vergleicht man die Vorhersagestärke dieses Merkmals mit der 
beruflichen Qualifizierung vor Haftantritt und der Lockerungsgewährung. Bei der 
geringen Wahrscheinlichkeit des Rückfalls für die bereits zu Beginn der Haft 
beruflich besser Qualifizierten muß beachtet werden, daß mit diesem Merkmal 
weniger Belastungsindizes, bezogen auf die Sozial- und die Legalbiographie, 
verknüpft sind. Bei den im Vollzug beruflich Ausgebildeten konnte nicht weiter 
nach dem Erfolg differenziert werden, da, wenn man das Kriterium des Lehrab-
schlusses zugrunde legt, nur für neun Probanden ein erfolgreicher Abschluß mit-
geteilt wurde. Ein direkter Vergleich der erfolgreichen beruflichen Ausbildung im 
Vollzug mit dem vorinstitutionellen Lehrabschluß ist daher nicht möglich. 

Auch gegenüber der Urlaubsgewährung, die wiederum viel zur Erklärung der 
Varianz beiträgt, spielt die berufliche Ausbildung im Vollzug nur eine unterge-
ordnete Rolle. Die Benachteiligung der Ausgebildeten bei der Urlaubsgewährung 
dürfte im Hinblick auf die Vermeidung von Rückfall eher kontraproduktiv wir-
ken. Allerdings ist bei Vollzugsentscheidungen, denen eine Prognose des Voll-
zugsstabes bezüglich der Bewährung bzw. eines zu befürchtenden Mißbrauchs 
der Maßnahme vorausgeht, Vorsicht bei der Interpretation geboten. Direkter Ef-

489 Bei unterschiedlichen Gruppengrößen wurde als Voreinstellung "Size" gewählt, d.h. die 
Fälle werden mit höherer Wahrscheinlichkeit der größeren Gruppe zugeordnet. Bei etwa 
gleicher Gruppengröße wurde mit der Voreinstellung "Equal" lceine Präferenz für eine 
Gruppenzuweisung angegeben. 
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fekt der Maßnahme und Eintritt der mit dieser Entscheidung verknüpften Progno-
sen der "Bewährung" können schwerlich getrennt werden. Die mit dem Haftur-
laub verbundenen Möglichkeiten, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, sich an 
das Leben in Freiheit zu gewöhnen und den Prisonisierungsgrad zu mindern, sind 
jedoch möglicherweise stärker integrations- und damit auch resozialisierungsför-
dernd als im Vollzug durchgeführte Maßnahmen. 

Als weitere Merkmale, die in der Rangfolge vor der beruflichen Ausbildung im 
Vollzug aufgeführt werden, sind die Meldungs- bzw. Sanktionsbelastung und 
die frühere(n) Hafterfahrung(en). Die Koeffizienten dieser vier Variablen sind 
annähernd gleich hoch. Im Vergleich zum vorinstitutionellen (beruflichen) Aus-
bildungsstand und der Urlaubsgewährung tragen sie insgesamt nur noch wenig 
zur Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit bei. 

Mit dem Diskriminierungsmerkmal "Wiederkehrer" wird ein der Erwartung ent-
sprechender Zusammenhang zwischen häufigen Inhaftierungen und erneuter 
Rückfälligkeit dokumentiert. 

Bezüglich der Meldungsbelastung, die zugleich Sanktionsbelastung genannt 
wird, da für jedes registrierte abweichende Vollzugsverhalten eine Sanktion ver-
zeichnet ist, fällt eine inhaltliche Ausfüllung des nachgewiesenen Zusammen-
hangs schwer. Zunächst kann für die Häufigkeit der Sanktionen ein rückfallför-
dernder Einfluß vermutet werden, da sich diese in der Regel einschränkend auf 
"Rechte" der Inhaftierten, wie Bewegungsfreiheit in der Anstalt, Freizeitgestal-
tung, Einkaufsmöglichkeiten usw. auswirken, die, zum Teil als ausgewiesene 
Erziehungsgrundlagen, gerade die Resozialisierung fördern sollen. Als alternative 
oder zusätzliche Erklärungsmöglichkeit können nicht die Folgen abweichenden 
Vollzugsverhaltens, sondern die Gründe dieses Verhaltens als rückfallfördernd 
gelten. Dies wird durch die für die Erklärung des abweichenden Insassenverhal-
tens wichtige Variable des Alters, die auch für die Entwicklung der "kriminellen 
Karriere" nach Entlassung wichtig ist, plausibel. Der nachgewiesene Zusammen-
hang der Meldungsbelastung mit dem Alter bei erster Registrierung 490 weist auf 
Einflüsse der vorinstitutionellen Legalbiographie auf die Häufigkeit abweichen-
den Insassenverhaltens hin. Im Blickfeld bleiben müssen jedoch auch die Relatio-
nen zwischen Urlaubsgewährung und Meldungsbelastung. Auch wenn schon zu 
Beginn der Haftzeit Unterschiede zwischen "Urlaubern" und "Nichturlaubern" in 
der Meldungsbelastung festzustellen waren, verstärkt sich die abweichende Ten-

490 Der Kendall-Korrelationskoeffizient zwischen Meldungsbelastung und Alter bei erster 
Registrierung ist relativ hoch (tau= -.2382; p<.05) und signifikant. 
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denz bei den Inhaftierten, denen kein Urlaub gewährt wurde, etwa ab dem Haft-
zeitpunkt, der als zeitlicher "Grenzwert" für die Urlaubsgewährung gewertet wer-
den kann.491 Für die höhere Meldungsbelastung könnten daher auch Frustratio-
nen, die aus der Ablehnung von Urlaubsanträgen herrühren, verantwortlich sein. 
Oder aber die Inhaftierten antizipieren wegen ihres hohen Grades abweichenden 
Vollzugsverhaltens bereits ablehnende Entscheidungen und stellen weniger An-
träge. Wie im Kapitel "Insassenverhalten und Teilnahme an Ausbildungsmaßnah-
men" festgestellt, führt die mit der Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen vermu-
tete höhere Akzeptanz der im Vollzug durchgeführten Interventionen nicht zu 
einer geringeren Meldungsbelastung, insoweit kann also kein über die Meldungs-
und Sanktionsbelastung vermittelter Einfluß auf das Rückfallverhalten bzw. die 
Legalbewährung begründet werden. 

25.3.1.2 Für die Vorhersage der Wiederinhaftierung 

Wird bei gleichem Bestand an unabhängigen Variablen die Diskriminanzanalyse 
für die gesamte Stichprobe mit der abhängigen Variablen Rückfälligkeit nach 
Rdef2 gerechnet, werden die in der ersten Analyse als diskriminanzstarke und 
varianzerklärende Variablen, ausgenommen die Urlaubs- und Ausgangsgewäh-
rung, wieder aufgeführt, hinzu kommen die Art des Einweisungsdeliktes, die 
Entlassungsart, die Häufigkeit der Besuche und der Heimaufenthalte, ferner als 
relativ diskrirninanz- und vorhersagestarkes Merkmal die Freigangsgewährung. 
Das Herausfallen der Variablen "Urlaubsgewährung" kann mit der hohen Korre-
lation dieses Merkmals mit der Freigangsgewährung erklärt werden.492 

Die Ergebnisse im einzelnen: 

491 Vgl. hierzu im einzelnen die Ergebnisse von Grosch 1991. 
492 Eine Einbeziehung beider Variablen war dennoch möglich, da der Wert von 0.6, bei dem 

eine Wahl zwischen beiden Kriterien getroffen werden müßte, noch nicht erreicht ist. 
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Tabelle 43: Diskriminierende Variablen zwischen Wiederinhaftierten und 
Nicht-Rückfälligen bzw. nicht schwer Rückfälligen 

Item 

Freigang 
Meldungen/Sanktionen 
Wiederkehrer 
Einweisungsstraftat.: Gewaltdel. 
Vorinst. Lehrabschluß 
Beruft. Ausbildung im Vollzug 
Entlassungsart 
Besuche pro Haftjahr 
Heimaufenthalte 

b 

0.49336 
-0.47090 

0.31949 
0.36520 
0.30346 
0.34106 

-0.36568 
0.20839 

-0.19165 

p 

.0003 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

Wilks Lambda= 0.82011 CR= 0.4242 CR2 = 0.180 p = 0.000 

Klassifikationsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 
Kein Rückfall (n=98) 
Rückfällige (n=98) 

Klassifikationskoeffizient: 60,1 % 

Vorhergesagte Gruppenzuweisung 
Kein Rückfall Rückfällige 

61 (62,6%) 
26 (26,5%) 

37 (37,8%) 
72 (73,5%) 

Auch im Kontext dieser Variablen spielt die berufliche Ausbildung für die 
Vorhersage des schweren Rückfalls nur eine untergeordnete Rolle. Wichtigste 
Prädiktorvariable ist die Freiggangsgewährung,493 mit der, wie in der Beschrei-
bung des Haftverlaufes dargestellt, auch andere positive Haftereignisse überzufäl-
lig häufig auftreten. Inwieweit die bessere Legalbewährung der Freigänger unmit-
telbar mit ihrer Tätigkeit außerhalb der Anstalt zusammenhängt, kann daher nicht 
geklärt werden. Wie beim ersten Modell korrespondieren höhere Meldungs- und 
Sanktionsbelastung, frühere Hafterfahrung(en) und fehlender Lehrabschluß vor 

493 Von den insgesamt 30 Freigängern sind "nur" 6 wieder inhaftiert, d.h. nach Rdef2rückfällig 
geworden. 
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Haftantritt mit einer höheren Rückfallquote. Bezüglich der zusätzlich einbezoge-
nen Variablen sind die Zusammenhänge ebenfalls erwartungsgemäß. In der 
Gruppe der Nicht-Rückfälligen sind die Gewaltdelinquenten, die auf Bewäh-
rung Entlassenen, Probanden mit häufigen Besuchen und wenig Heimaufent-
halten überrepräsentiert. Mit den Variablen Heimaufenthalte und Besuchshäufig-
keit kann jedoch nur wenig an Varianz der abhängigen Variablen erklärt werden. 

Allein das Merkmal der Teilnahme an einer schulischen Bildungsmaßnahme im 
Vollzug hat offensichtlich für die Vorhersage, ob der Inhaftierte wiederverurteilt 
wird oder nicht, keine Bedeutung. Entlassene, die an beruflichen Ausbildungs-
maßnahmen im Vollzug teilgenommen haben, sind mit leicht geringerer Wahr-
scheinlichkeit nach vier Nachentlassungsjahren der Gruppe der Rückfälligen zu-
zuordnen als Probanden, die an keiner beruflichen Ausbildung im Vollzug teilge-
nommen haben. Wichtigere Prädiktorvariablen sind jedoch der vorinstitutionelle 
Lehrabschluß, die Meldungs- und Sanktionsbelastung, die Urlaubs- und Frei-
gangsgewährung und frühere Hafterfahrungen. 

25.3.2 Rückfall und Legalbewährung in der Gruppe der beruflich 
Ausgebildeten 

Sowohl die Ergebnisse der Kovarianz- als auch der Diskriminanzanalyse weisen 
darauf hin, daß berufliche im Vergleich zu schulischer Ausbildung eher geeignet 
ist, die Legalbewährung zu fördern. Es stellt sich nun weiter die Frage nach den 
Ursachen für die Rückfälligkeit bei den Probanden, die an einer beruflichen 
Ausbildungsmaßnahme teilgenommen haben und dennoch rückfällig geworden 
sind. 

In einem weiteren Analyseschritt wurden daher allein die beruflich Ausgebildeten 
in Rückfällige und Nichtrückfällige (nach Rdefl und Rdef2) aufgeteilt und eine 
Diskriminanzanal yse gerechnet. 

25.3.2.1 Wiederverurteilung (Rdefl) 

Eine Diskriminanzanalyse mit der abhängigen Variablen Rückfall bzw. Legalbe-
währung der beruflich Ausgebildeten nach Rdefl führte zu folgendem Ergebnis: 
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Tabelle 44: Rückfällige und Nicht-Rückfällige in der Gruppe der beruflich 
Ausgebildeten (Diskriminierende Variablen) 

Item b p 

Entlassungsalter 0.73188 0.0123 
"Einstiegsalter" -0.60488 0.0096 
Urlaubstage/Haftjahr 0.58907 0.0073 
vorinst. Schulabschluß -0.34622 0.0076 
Besuche/Haftjahr 0.40898 0.0077 
Freigang -0.34822 0.0101 
Heimaufenthalte 0.46262 0.0114 
Wiederkehrer - 0.31432 0.0139 

Wilks Lambda= 0.71375 CR =0.5350 CR2 = 0.286 p= 0.014 

Klassifikationsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 
Kein Rückfall (n=l 7) 
Rückfällige (n=46) 

Klassifi.kationskoeffizient: 79,37 

Zugeordnete Gruppe 
Kein Rückfall Rückfällige 

9 (52,9%) 
5 (10,9%) 

8 (47,1 %) 
41 (89,1%) 

Die Richtung der Zusammenhänge zwischen den in die Diskriminanzfunktion 
aufgenommenen Merkmalen und der abhängigen Variablen Rückfälligkeit (nach 
Rdefl) ist für alle Variablen erwartungsgemäß. Das Entlassungsalter der Nicht-
Rückfälligen ist höher, ebenso ihr Alter bei der ersten strafrechtlich relevanten 
Auffälligkeit. Unter dieser Gruppe sind weniger "Wiederkehrer" als in der Grup-
pe der Rückfälligen, ferner mehr Probanden mit vor der Haft erworbenem Schul-
abschluß, die überdies weniger Heimaufenthalte hinter sich haben. Sie konnten 
häufiger Hafturlaub wahrnehmen und erhielten mehr Besuche in der Haft. 

Insgesamt betrachtet sind demnach, trotz beruflicher Weiterbildung im Vollzug, 
jene rückfällig geworden, die bei Haftantritt bereits stärker vorbelastet waren, 
denen nur selten Urlaub gewährt wurde und die nur wenig soziale Kontakte zu 
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Angehörigen, Freunden oder Bekannten hatten. Ferner sind die Rückfälligen jün-
ger als die nicht Wiederverurteilten. Allein das Merkmal des Entlassungsalters 
weist einen sehr hohen Diskriminanzkoeffizienten aus, trägt demnach viel zur 
Erklärung der Varianz - insgesamt knapp 29% - in der abhängigen Variablen 
Rückfall bei. Insoweit wird der vielfach berichtete Zusammenhang zwischen Al-
ter und Kriminalitätsverlauf bestätigt. 

25.3.2.2 Wiederinhaftierung (Rdej2) 

Tabelle 45: Schwer Rückfällige und Rückfallfreie bzw. "leichter Rückfall" in 
der Gruppe der beruflich Ausgebildeten (diskriminierende Varia-
blen) 

ltem 

Entlassungsalter 
Entlassungsart 
Einweisungstraft.: Gew.del. 
"Einstiegsalter" 

b 

0.66892 
-0.60197 

0.38623 
0.46769 

p 

0.0021 
0.0013 
0.0014 
0.0022 

Wilks Lambda= 0.73456 CR= 0.5152 p = 0.001 

Klassifikationsmatrix 

Tatsächliche Gruppe 
Kein Rückfall (n=36) 
Rückfällige (n=27) 

Klassifikationskoeffizient: 69,84% 

Zugeordnete Gruppe 
Kein Rückfall Rückfällige 

24 (66,7%) 
7 (25,9%) 

12 (33,3%) 
20 (74,1%) 

Bei der nach Rdef2 beurteilten Rückfälligkeit ist nach wie vor das Alter bei 
Haftentlassung die Variable mit der größten Vorhersagekraft für die Wahr-
scheinlichkeit einer Wiederinhaftierung. Die Haftverlaufsvariablen "Urlaubsge-
währung" und "Besuchshäufigkeit", die zur Diskriminierung der Gruppen in Wie-
derverurteilte und Nicht-Wiederverurteilte nach Rdefl beitrugen, spielen bei der 
Diskriminierung zwischen Wiederinhaftierten (schwer Rückfällige) und Wieder-
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verurteilten ohne erneute Inhaftierung bzw. Nichtrückfälligen keine Rolle. An die 
Stelle dieser Merkmale treten die "Entlassungsart" (Entlassung auf Bewährung 
ja/nein) und das "Einweisungsdelikt". Das "Alter bei erster justizieller Registrie-
rung" bleibt als Vorhersagekriterium erhalten. Inhaftierte, deren Strafrest zur Be-
währung ausgesetzt wird, werden seltener und weniger schwer rückfällig, ferner 
die wegen eines Gewaltdeliktes Eingewiesenen und die Entlassenen mit spätem 
Einstiegsalter. 

Bei jüngeren Inhaftierten, die relativ früh ihre erste Straftat begangen haben, die 
einen eher ungünstigen Haftverlauf aufweisen und wenig Besuche erhielten, 
scheint die berufliche Ausbildung nicht rückfallhindernd zu wirken. Berufliche 
Ausbildung führt demnach bei den stärker Rückfallgefährdeten kaum zu einer 
Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Rückfalls. 
Bei einer hohen Vorbelastung des Straffälligen scheinen sich die mit der berufli-
chen Ausbildung verbundenen Chancen einer Lebensgestaltung ohne strafrecht-
lich relevante Abweichung nur schwer realisieren zu lassen. Oder aber die Auf-
fälligkeit für die Instanzen formeller Sozialkontrolle ist bei diesen Entlassenen so 
hoch, daß Straftaten häufiger entdeckt bzw. abgeurteilt werden. Ein Vergleich der 
Legalbewährungsquoten der Teilnehmer, die anhand des Merkmals "Alter bei 
erster Registrierung" in Hochbelastete ("Früheinsteiger") und Niedrigbelastete 
("Späteinsteiger") aufgeteilt wurden, bestätigt die Ergebnisse der Diskriminanza-
nalyse. 

Tabelle 46: Erfolgsquoten und Einstiegsalter 

Rdefl Rdef2 

Hoch belastete Teilnehmer 17,3% 44,2% 

Teilnehmer Nichtteilnehmer 26,1% 45,7% 

Niedrigbelastete Teilnehmer 27,1% 64,6% 

Teilnehmer Nichtteilnehmer 22,0% 46,0% 

Die hochbelasteten Teilnehmer weisen sowohl nach der ersten als auch nach der 
zweiten Rückfalldefinition eine sehr niedrige Erfolgsquote auf, während die nied-
rigbelasteten Teilnehmer eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote zeigen. Ge-
genüber der stärkeren Rückfallgefährdung durch höhere (kriminelle) Vorbela-
stung und den weiteren damit zusammenhängenden Risikofaktoren setzt sich der 
einseitige Defizitausgleich im schulischen und beruflichen Bereich offenbar nicht 
durch. 



26. Arbeitsplatzperspektive und Rückfälligkeit 

26.1 Vierjähriger Kontrollzeitraum 

Mit der beruflichen Ausbildung im Vollzug ist die Erwartung der besseren 
Vermittelbarkeit des Entlassenen auf dem Arbeitsmarkt verknüpft. Inwieweit 
sich diese Erwartung für die Kursteilnehmer und Lehrlinge realisieren ließ, wurde 
bereits im 2. Kapitel behandelt. Danach hat sich die These der unmittelbaren 
Verwertbarkeit beruflicher Ausbildung insoweit bestätigt, als der Anteil von Ent-
lassenen, der angab, sicher einen Arbeitsplatz antreten zu können, in der Gruppe 
der beruflich Ausgebildeten am höchsten war. Treffen die weiteren Vermutungen 
bezüglich beruflicher Integration und Rückfallvermeidung zu, müßte mit dem 
Merkmal "Arbeitsplatz bei Haftentlassung" eine Zuweisung der beruflich Ausge-
bildeten zur Gruppe der Rückfälligen bzw. Nicht-Rückfälligen gelingen. 

Sämtliche oben beschriebenen Analysen wurden mit demselben Variablenbestand 
plus der Variablen "Arbeitsplatz nach Haftentlassung" durchgeführt. Nur in eine 
Diskriminanzfunktion ist dieses Merkmal aufgenommen worden, wobei sie sehr 
wenig zur Diskriminierung der Gruppen als auch zur Vorhersage der Gruppenzu-
gehörigkeit beitragen konnte.494 

An dieser Stelle muß erneut auf die unzulängliche Erfassung des Merkmals "Ver-
mittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt" bzw. "Arbeitsplatzsituation nach Haftentlas-
sung" hingewiesen werden. Mit allen die Entlassungsvorbereitung und -Situation 
beschreibenden Variablen werden überwiegend nur Prognosen und Perspekti-
ven bezüglich der Nachentlassungszeit mitgeteilt. Ob diese tatsächlich eingetre-
ten sind und, falls sie eingetreten sind, wie lange der Zustand anhielt, z.B. die 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, konnte nicht überprüft werden. Eine in-
tensive Entlassungsvorbereitung und günstige Entlassungssituation dürfte sich 
vor allem auf die erste Nachentlassungsphase stabilisierend auswirken. Mit zu-
nehmender Dauer des "Kontrollzeitraumes" könnten sich jedoch mögliche Effek-
te auf die Legalbewährung verflüchtigen. 

26.2 Verkürzung des Kontrollzeitraums 

In einem weiteren Analyseschritt wurde daher der Beobachtungszeitraum ver-
kürzt. Im Vergleich zu den oben durchgeführten Analysen unterscheiden sich die 

494 Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse unterbleibt, da die oben aufgeführten Tabellen 
mit nur sehr geringen Abweichungen erneut berichtet werden könnten. 
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folgenden also in der Art der abhängigen Variablen. Es wird nicht der gesamte 
Kontrollzeitraum für die Bemessung der Rückfälligkeit zugrunde gelegt, sondern 
nur das erste Nachentlassungsjahr. 

Die Variable "Arbeitsplatzperspektive nach Entlassung" wurde auch hier in kei-
nem Fall in die Diskriminanzfunktion aufgenommen. 

Demnach kann auch für einen kürzer bemessenen Rückfallzeitraum im multiva-
riaten Modell für unsere Untersuchungsgruppe kein Einfluß der Arbeitsplatzper-
spektive auf das Rückfallverhalten nachgewiesen werden. 

Dieses Ergebnis läßt jedoch, angesichts der unbefriedigenden Operationalisierung 
dieses Sachverhaltes, nicht den Schluß zu, diese sei für die zukünftige Abwei-
chung oder Konformität irrelevant. 



27. Exkurs: Ausgesuchte Variablen der Entlassungs-
situation und Rückfälligkeit 

Die Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen der Entlassungssituation und 
der Rückfälligkeit sind nicht immer erwartungsgemäß. So ist aus der Gruppe der 
Inhaftierten, die angaben, keine Schulden zurückzahlen zu müssen, ein höherer 
Anteil rückfällig geworden als aus der Gruppe der gering oder hoch Verschulde-
ten (81,4% zu 73,5% ). Bei den verschuldeten Entlassenen sind große Unterschie-
de in der Rückfälligkeit feststellbar zwischen jenen, die "wissen, wie sie ihre 
Schulden loswerden", bzw. jenen, die sich darüber "noch nicht im klaren" sind. 
Die Erfolgsquote in der erstgenannten Gruppe beträgt 38%, in der zweiten Grup-
pe 19% (p = .013 ). Dies deutet auf einen rückfallfördernden Effekt der "perspek-
tiv losen Verschuldung" hin und macht die Notwendigkeit von Schuldenregulie-
rungsprogrammen deutlich. Entsprechend ist die Erfolgsquote der Entlassenen, 
die sich durch die Verschuldung gar nicht oder nur gering belastet fühlen, gerin-
ger als bei den Entlassenen, die sich stark belastet fühlen (22% zu 31 % ) und von 
daher eher das Engagement aufbringen werden, sich um eine Entschuldung zu 
bemühen, während das Gefühl der Gleichgültigkeit resignative Tendenzen an-
deutet. 

Von den Inhaftierten, die in den alten Bekanntenkreis zurückkehren wollten, 
wurden mehr rückfällig als aus dem Kreis derjenigen, die diese Frage verneinten 
(Erfolgsquoten 20% zu 28%). 

Keine nennenswerten Unterschiede in der Rückfälligkeit gibt es zwischen Pro-
banden mit unterschiedlichen Einstellungsmustern zur Haft bzw. zur Sanktionie-
rung. 

Die Angaben der Insassen zur eigenen Rückfall-, Entdeckungs- und Verurtei-
lungsprognose weisen kaum Varianz auf und können überdies wegen zu kleiner 
Fallzahlen nicht im einzelnen bezüglich des Eintritts der Prognose untersucht 
werden. Jeweils mehr als 80% der Inhaftierten gaben an, daß sie nach Entlassung 
keine neue Straftat begehen werden und folgerichtig nicht angeklagt, verurteilt 
und erneut inhaftiert würden. 

Eine Befragung in der Nachentlassungssituation, die aus forschungsökonorni-
schen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich war, könnte zu weiteren 
Erkenntnissen verhelfen. Dabei wäre interessant zu prüfen, inwieweit sich die 
vom Insassen vor dem Entlassungszeitpunkt mitgeteilten Perspektiven in die Rea-
lität umsetzen ließen. 



28. Zusammenfassung: Effekt und Stellenwert vollzuglicher 
Ausbildung 

Im vorhergehenden zweiten Teil der Rückfallanalyse werden zwei zentrale Fra-
gestellungen behandelt: 

Kann den Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug ein Effekt hinsichtlich der Legal-
bewährung nachgewiesen werden? 

Welcher Stellenwert kommt der vollzuglichen Ausbildung im Kontext anderer 
rückfallrelevanter Faktoren zu? 

Um die erste Frage beantworten zu können, wurden verschiedene Kovarianzana-
lysen durchgeführt. Dieses Verfahren ermöglicht die statistische Kontrolle dritter 
Einflußgrößen und läßt somit Aussagen über den "eigentlichen" Effekt der Maß-
nahme zu. Als sogenannte Kovariablen wurden sozial- und legalbiographische 
sowie Haftverlaufsmerkmale einbezogen. 

In keiner Analyse konnte ein signifikanter Effekt der Maßnahme ermittelt wer-
den. Die Differenzen im Anteil von Rückfälligen (Rdefl: 2%) bzw. von schwer 
Rückfälligen (Rdet2: 8%) zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern blieben 
stabil. Der ursprünglich vorhandene Unterschied zwischen Teilnehmern und der 
um die Insassen mit vorinstitutionellem Lehrabschluß reduzierten Nichtteilneh-
mergruppe von 4% nach Rdefl erhöht sich nach Kontrolle der Kovariablen auf 
7%. Der um 14% höhere Anteil von schwer Rückfälligen in dieser reduzierten 
Nichtteilnehmergruppe im Vergleich zu den Teilnehmern bleibt erhalten. Die 
Differenz in der Erfolgsquote zwischen Vollzugsschülern und beruflich Ausgebil-
deten ist in stärkerem Maße auf den Einfluß der Kovariablen zurückzuführen. Der 
nach Rdefl errechnete Unterschied verringert sich um 5% auf 8%, die nach 
Rdet2 ermittelte Differenz wird völlig nivelliert. 

Bezogen auf unsere Untersuchungsgruppe kann demnach auch bei "nachträgli-
cher statistischer Homogenisierung" der Vergleichsgruppen eine etwas bessere 
Legalbewährung der Insassen festgestellt werden, die schulisch oder beruflich 
ausgebildet wurden, wenn sie mit jenen verglichen werden, die förderungswür-
dig gewesen wären, aber nur in den Eigen- oder Fremdbetrieben ohne Ausbil-
dung tätig sein konnten. Die Unterschiede in der Rückfallschwere zwischen im 
Vollzug beruflich Ausgebildeten und den Vollzugsschülern scheint vor allem 
durch Drittvariablen bestimmt zu sein. 

Insgesamt betrachtet, kann für unsere Erhebungsgesamtheit eine höhere Erfolgs-
quote der Teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug im Vergleich zu 
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der reduzierten Nichtteilnehmergruppe berichtet werden, die auch dann vorhan-
den ist, wenn der Einfluß anderer rückfallrelevanter Faktoren herausgerechnet 
wird. Diese bessere Erfolgsquote ist vor allem auf die im Vollzug beruflich 
Ausgebildeten zurückzuführen. 

Die Durchführung einer Kovarianzanalyse ist, obwohl sie für die vorliegende 
Fragestellung ein gängiges Verfahren darstellt, nicht unproblematisch. Mögli-
cherweise werden durch die Kontrolle der Kovariablen auch Effekte des Faktors, 
also der Teilnahme an der Ausbildungsmaßnahme, beseitigt. 

Fragt man nach der Bedeutung der vollzuglichen Ausbildung in Relation zu 
anderen rückfallrelevanten Faktoren, werden die Ergebnisse der Kovarianz-
analyse teilweise bestätigt. Zur Vorhersage, ob der Entlassene wiederverurteilt 
und wiederinhaftiert werden wird, trägt das Merkmal der schulischen Ausbildung 
nicht, das Merkmal der beruflichen Ausbildung geringfügig bei. Wichtiger für die 
Diskriminierung der Gruppen sowie die Erklärung der Varianz in der abhängigen 
Variablen Rückfall/Kein Rückfall (nach Rdefl bzw. Rdef2) als die Teilnahme an 
Ausbildungsmaßnahmen im Jugendstrafvollzug sind vor allem 

der vorinstitutionelle Lehrabschluß, 
• die Freigangsgewährung, 
• die Urlaubs- und Ausgangsgewährung, 
• das Alter bei erster Registrierung, 
• das Einweisungsdelikt, 

Vollzugserfahrungen (Wiederkehrer) 
sowie die Meldungs- und Sanktionsbelastung. 

Die Wahrscheinlichkeit des Rückfalls und des schweren Rückfalls ist bei Entlas-
senen gering, die bereits zum Haftantritt relativ gut qualifiziert waren. Die Mög-
lichkeit der Abwesenheit vom Vollzug während des Hafturlaubes oder der an-
staltsexternen Arbeit (Freigang) scheint sich eher positiv auf die Legalbewährung 
auszuwirken. Bei diesen Maßnahmen bleibt jedoch unklar, ob ein Effekt der 
Lockerung eingetreten ist oder sich die Prognose hinsichtlich der "Bewährung" 
des Insassen realisiert. 

Hinsichtlich der Variablen "Einweisungsdelikt", "Alter bei erster Registrie-
rung" sowie "Vollzugserfahrungen" wird die Bedeutung der legalbiographi-
schen Merkmale für die Vorhersage, ob der Entlassene erneut straffällig bzw. 
wiederverurteilt wird, erneut dokumentiert. In Übereinstimmung mit den im er-
sten Teil formulierten Annahmen tragen Merkmale der "frühen Vergangenheit" 
(Heimaufenthalte) nur geringfügig zur Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit bei. 



288 28.Kapitel 

Es muß jedoch auf die teilweise geringen Anteile erklärter Varianz (knapp 
20%) hingewiesen werden. In Anbetracht der Unkenntnis wichtiger Variablenbe-
reiche - Nachentlassungssituation - sind die einbezogenen Variablen überra-
schend vorhersagekräftig. 



29. Zusammenfassung, Diskussion und Schlußfolgerungen 

29.1 Zusammenfassung 

Wesentliche Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war, die Effektivität von 
Maßnahmen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich des Jugendstrafvollzuges zu 
untersuchen. Insoweit handelte es sich durch die Einführung des Effektivitätskri-
teriums "Legalbewährung" um eine Rückfallanalyse. Da die Maßnahmen nicht 
evaluiert werden können, ohne den Kontext zu behandeln, in dem sie stattfinden, 
wurde zugleich eine Haftverlaufsanalyse durchgeführt, in der u.a. die Verteilung 
der Insassen auf die einzelnen Maßnahmen, die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Ausbildungen und die Akzeptanz der Tätigkeiten behandelt werden. 

29.1.1 Teil 1: Theoretische Orientierung, rechtliche Grundlagen und 
Rahmenbedingungen 

Theoretischer Orientierungsrahmen 

Studien, die eine Wirkung von Ausbildung und/oder Arbeit im Vollzug auf die 
Rückfälligkeit nach Entlassung untersuchen bzw. die einen Effekt der Maßnah-
men behaupten, verstehen ihre Forschung häufig als kriminalpolitische Aufga-
be. Mit der Beantwortung der Frage, ob bestimmte Vollzugsinterventionen effi-
zient sind, soll Planungshilfe für die Vollzugsorganisation geleistet werden. Ein 
derartiges Bedürfnis wird insbesondere für die finanziell aufwendigen Ausbil-
dungsmaßnahmen formuliert, die nicht nur hinsichtlich der personalen und sachli-
chen Ausstattung der Schul- und Ausbildungsplätze Kosten verursachen, sondern 
auch den Einsatz der Arbeitskraft des Insassen für die Fremd-, Eigen- und 
Versorgungsbetriebe der Anstalt und somit die Mitfinanzierung des Haftplatzes 
teilweise ausschließen. Kriminalpolitische Überlegungen sind ausreichend für die 
Begründung der Notwendigkeit dieser Untersuchungen. Bei der Va.•iablenaus-
wahl wird jedoch die Theorielosigkeit des Vorgehens deutlich, die zu Fehl-
schlüssen führen kann. Für die Gestaltung des Jugendstrafvollzuges kann dies 
weitreichende Folgen haben, sofern die Annahme zutrifft, daß empirisch krimino-
logische Forschung kriminalpolitisch relevant wird. 

Diese kriminalpolitisch motivierten Analysen sind in der Variablenauswahl den 
"traditionellen" Rückfallanalysen vergleichbar. In diesen werden sozial- und 
legalbiographische Standardvariablen als kriminogene und somit rückfallrelevan-
te Faktoren berücksichtigt, das Ergebnis vollzuglicher Ausbildung wird durch die 
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Aktualisierung der Variablen "Schul- und Ausbildungsstand" verarbeitet. Die 
Auswahl der Merkmale ist auch durch die Verfügbarkeit von Informationen be-
stimmt. In der Regel sind nur Gefangenenpersonalakten als Datenquelle leicht 
zugänglich. 

Ob die auf Sozialisationsdefizite hinweisenden Merkmale, wie etwa die Zahl der 
Lebensgruppenwechsel oder der Heimaufenthalte, den Rückfall erklären können, 
wird kritisch beurteilt. Die Vorstrafenbelastung und andere Variablen der "kri-
minellen Karriere" sowie das Alter gelten nach empirischen Befunden als wich-
tige Vorhersagekriterien für den Rückfall. 

Häufig wird der Zusammenhang zwischen Ausbildung und Arbeit im Vollzug 
und Rückfallvermeidung zusätzlich mit alltagstheoretischen Konstrukten be-
gründet. Sowohl durch Gefängnisarbeit als auch durch Ausbildung soll die V er-
mittelbarkeit des Insassen auf dem Arbeitsmarkt verbessert und damit seine 
soziale Integration gefördert werden, die letztlich als konstitutives Element für 
auch strafrechtliche Normen beachtendes Verhalten gilt. Gemeinsames Merkmal 
dieser Überlegungen ist die Art der Herleitung. Von den bei Straffälligen- und 
Strafvollzugspopulationen festgestellten Defiziten im Schul- und Berufsbildungs-
bereich sowie im Arbeitsverhalten wird auf einen konformitätsfördernden Ef-
fekt durch Defizitausgleich und Gewöhnung an regelmäßige Arbeit geschlossen. 
Ferner ist mit Beschäftigungs- bzw. Arbeitslosigkeit die Erwartung abweichen-
den Verhaltens, mit der beruflichen Integration die Erwartung konformen Verhal-
tens verknüpft. Diese alltagstheoretischen Überlegungen sind plausibel, soweit 
sie eine integrationsfördernde Wirkung vor allem der beruflichen Ausbildung 
behaupten. Zwar ist mit dem Zustand der Arbeitslosigkeit allgemein keine stärke-
re Kriminalitätsgefährdung verbunden. Tritt Arbeitslosigkeit jedoch in der insta-
bilen Nachentlassungssituation auf, kann sie integrationshemmend wirken bzw. 
zur Auffälligkeit des Entlassenen für Strafverfolgungsorgane oder zur Stigmati-
sierung beitragen. 

Obwohl Vollzugsmaßnahmen den Untersuchungsgegenstand der Analysen bil-
den, werden die Umsetzung der Maßnahmen während der Inhaftierung und die 
Wirkungen der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme auf andere Vollzugsent-
scheidungen und Haftereignisse häufig vernachlässigt. Um das Haftgeschehen 
und die es bestimmenden Merkmale zu verstehen, müssen vollzugstheoretische 
Überlegungen einbezogen werden. Damit ist zugleich für die vorliegende Unter-
suchung zur Erklärung des Rückfalls eine Entscheidung zugunsten einer rückfall-
theoretischen Orientierung getroffen worden. Wenn nicht von vorne herein ein 
Effekt der Vollzugsmaßnahmen auf das spätere Legalverhalten ausgeschlossen 
wird, sind Sanktionserfahrungen für die Erklärung der "sekundären Devianz" 
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maßgeblich, die nicht über die Aktualisierung sozialbiographischer Merkmale 
erfaßt und damit nicht im Rahmen einer gängigen Kriminalitätstheorie verarbeitet 
werden können. 

Eine Teilnahme an einer Vollzugsmaßnahme wäre, vollzugstheoretisch gedacht, 
dann geeignet, zur (Re-)Sozialisierung beizutragen, wenn mit ihr positive Haft-
verläufe korrespondieren würden, was insbesondere dann der Fall sein könnte, 
wenn sie die Konformität des Insassen während der Inhaftierung fördern würden. 
Das abweichende Insassenverhalten muß jedoch um Perspektiven erweitert 
werden, die im Rahmen der Prisonisierungstheorien unbeachtet bleiben: um die 
unmittelbaren (Sanktionen) und mittelbaren Reaktionen (Versagung von Lok-
kerungen) der Vollzugsorganisation auf Abweichung sowie die Reaktion des 
Insassen auf Versagung von Vergünstigungen. Insgesamt gilt für die Erklärung 
des Haftverlaufes, daß sowohl vorinstitutionelle Merkmale als auch haftbezogene 
Daten relevant sind. 

Erziehungsgedanke und Vollzugsziel 

Die vorgenommene Begrenzung des Vollzugszieles auf die Legalbewährung ist 
zulässig und geboten. Aufgabe des Jugendstrafvollzuges ist die Erziehung zu 
einem straffreien Leben, nicht die allgemeine Besserung. Soziale Integration und 
soziale Bewährung können notwendige Bedingungen zur Realisierung des Voll-
zugszieles sein. Ein von pädagogischen Ansprüchen sowie von allgemeinen 
Wertvorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Lebensgestaltung des Insassen 
befreiter funktionaler Erziehungsbegriff ist ein taugliches Instrument zur Be-
wertung des Erfolgs von Vollzugsmaßnahmen sowie eine Entscheidungshilfe 
hinsichtlich der Gewährung bzw. Versagung von Vergünstigungen vor allem im 
Lockerungs- und Urlaubsbereich. Aus dem Verbot der Schlechterstellung des 
jugendlichen Insassen gegenüber dem Erwachsenen folgt, daß der Erziehungsge-
danke nicht zur Begründung "eingriffsintensiverer" Vollzugsmaßnahmen bemüht 
werden darf. Dies kann für die Entscheidung zwischen anstaltsinterner Ausbil-
dung und anstaltsexterner Arbeit wichtig werden. 

Rechtliche Regelungen und Rahmenbedingungen 

Im Jugendgerichtsgesetz werden "Arbeit" und "Unterricht" als Erziehungs-
grundlagen aufgeführt, und es wird festgestellt, daß die beruflichen Leistungen 
des Insassen zu fördern sind(§ 91 Abs. 2 JGG). In den Verwaltungsvorschriften 
zum Jugendstrafvollzug (VVJug) wird die Bedeutung des Unterrichts für den 
Jugendstrafvollzug betont; geeigneten Gefangenen soll ferner die Gelegenheit zur 
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beruflichen Bildung gegeben werden. Eine vorrangige Plazierung der Ausbildung 
im Vergleich zur Arbeit ist damit nicht getroffen. 

Ausbildung und Arbeit werden grundsätzlich gleichwertig entlohnt. Im Arbeits-
bereich ist jedoch die Möglichkeit gegeben, durch Übersollerföllung eine bessere 
Entlohnung zu erzielen. Mit dem Insassen wird weder im Ausbildungs- noch im 
Arbeitsbereich ein Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag geschlossen. Dem Inhaftier-
ten stehen -keine arbeitsrechtlichen Gestaltungsrechte zu, er hat keinen An-
spruch auf die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen oder auf die Zuweisung zu 
einer bestimmten Tätigkeit. Die Lehrausbildungen werden bei den zuständigen 
Einrichtungen eingetragen (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer), 
es handelt sich damit um anerkannte Ausbildungsgänge. Dies gilt auch für die 
Schulabschlußprüfungen. 

Reform des Jugendstrafvollzugsrechts 

In den Bemühungen, die verfassungsrechtlich bedenklich unzureichende Rege-
lung des Jugendstrafvollzuges durch ein eigenes Jugendstrafvollzugsgesetz oder 
durch Ergänzungen des Jugendgerichtsgesetzes zu verbessern, ist bezüglich der 
Gewichtung des Arbeits- und Ausbildungsbereiches überwiegend eine Bevor-
zugung schulischer und beruflicher Bildung vorgesehen. Die weitreichenden Vor-
stellungen der Jugendstrafvollzugskommission zur Verbesserung des Ausbil-
dungsangebotes, der Entlohnung sowie der externen Ausbildungsmöglichkeiten 
sind in den nachfolgenden "offiziellen" Entwürfen, aber auch in dem Vorschlag 
von Baumann, nicht mehr bzw. nicht aufgenommen worden. 

Ansichten der Vollzugspraktiker und der Strafvollzugspädagogen zu 
Ausbildung und Arbeit 

In den Publikationen der Strafvollzugspraktiker der letzten Jahre zum Ausbil-
dungs- u,nd Arbeitsbereich ist die in den Entwürfen und Vorschlägen zur Reform 
des Jugendstrafvollzugsrechts yorgesehene, stärkere Betonung des Ausbildungs-
bereichs bereits vorweggenommen. Dies gilt natürlich vor allem für die Strafvoll-
zugspädagogen, die in der Gefängnisarbeit zumindest teilweise einen Störfak-
tor des Erziehungsprozesses sehen. Von seiten der Praxis wird kaum zwischen 
Vollzugsziel und den zur Realisierung notwendigen Bedingungen unterschieden. 
In neueren,vollzugspädagogischen Konzepten findet sich ein die gesamte Persön-
lichkeit des Insassen umfassender Erziehungsauftrag, der sich überdies nicht auf 
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die Ausbildungszeit beschränken lassen, sondern die gesamte Haftzeit in das 
Erziehungskonzept einbeziehen will. 

Ausbildungs- und Arbeitsangebot in den untersuchten Anstalten 

Mit dem Ausbildungsangebot der beiden untersuchten Jugendstrafvollzugsanstal-
ten Schwäbisch Hall und Adelsheim ist die Möglichkeit einer grundlegenden 
schulischen und beruflichen Bildung gewährleistet. Ferner besteht die Chance, 
weiterführende Schulabschlüsse zu erreichen, die Teilnahme ist jedoch erschwert, 
da insoweit nur Fernkurse möglich sind. In der Anstalt Adelsheim sind einige 
berufliche Grundkurse eingerichtet, die in relativ kurzer Zeit absolviert werden 
können und somit der durchschnittlich geringen Haftdauer jugendlicher Inhaftier-
ter gerecht werden. Zum Untersuchungszeitpunkt .wurden nur berufliche Bil-
dungsmaßnahmen in den traditionellen Handwerks- und Industrieberufen angebo-
ten. Änderungen in der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sind mit großer Verzö-
gerung erst vor kurzem in geringem Umfang hinsichtlich des EDV-Bereiches 
nachvollzogen worden. Die Tätigkeiten in den Fremd- und Eigenbetrieben ent-
sprechen dem traditionellen Bild der Gefängnisarbeit. Überwiegend werden ein-
fache Hilfstätigkeiten ausgeführt, die nach kurzer Einlernphase erledigt werden 
können. Im Vergleich zu den Jugend(strafvollzugs)anstalten des europäischen 
und außereuropäischen Auslandes kann für die untersuchten Anstalten eine bes-
sere Ausstattung im Berufsbildungsbereich berichtet werden. 

29.1.2 Teil 2a: Projektbeschreibung, Datengrundlage und Beschrei-
bung der Stichprobe 

Projektbeschreibung und Datengrundlage 

Für die Darstellung und Analyse der vorinstitutionellen Biographie und des Haft-
verlaufes wurde auf Daten zurückgegriffen, die im Rahmen eines 1980 begonne-
nen Forschungsprojektes am Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht erhoben wurden. Insgesamt umfaßt die Untersuchungsgruppe 
196 Inhaftierte, die während eines festgesetzten Zeitraumes in die Zugangsabtei-
lung der Anstalt Adelsheim eingewiesen wurden. Zur Beschreibung der Insassen-
populationen wurden ausschließlich die Gefangenenpersonalakten ausgewertet, 
für die Analyse des Haftverlaufes zusätzlich die zu drei Erhebungszeitpunkten 
durchgeführten Interviews (Panel-Design). 
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Bei der Erhebung von Aktendaten tritt grundsätzlich das Problem auf, inwieweit 
die Ereignisse lückenlos dokumentiert wurden bzw. welchen Gesetzmäßigkeiten 
ein selektives Vorgehen gehorchte. Bilden allein die dokumentierten Daten die 
Entscheidungsgrundlage, können Verzerrungen vernachlässigt werden, soweit es 
um die Analyse dieser Entscheidungsprozesse geht. Die Frage, ob ein Legitima-
tionsbedürfnis der Anstalt hinsichlich der Vollzugsentscheidungen, die Außen-
wirkung entfalten, zu einer lückenlosen oder reduzierten Dokumentation der Ent-
scheidungsgrundlagen führt, kann nicht beantwortet werden. Trotz dieser Unge-
wißheiten sind die Akten eine geeignete Datenquelle, insbesondere dann, wenn 
sie mit Informationen aus den Befragungen der Insassen ergänzt werden können, 
wie dies vorliegend der Fall war. 

Beschreibung der Untersuchungsgruppe und Repräsentativität 

Wie bereits mehrfach für andere Vollzugspopulationen nachgewiesen, ist auch in 
der vorliegenden Insassengruppe ein hoher Anteil mit negativen Sozialisationser-
fahrungen, wie häufige Lebensgruppenwechsel und Heimaufenthalte, belastet. 
Nach ihrem Schul- und Ausbildungsstand bei der Inhaftierung ist bezüglich schu-
lischem und beruflichem Ausbildungsniveau ein "Nachholbedarr' festzustellen. 
Nur knapp die Hälfte der Insassen wird mit Hauptschulabschluß, etwa ein Zehntel 
mit Lehrabschluß eingewiesen. Ein großer Teil der Insassen gab an, mindestens 
einmal vor Haftantritt arbeitslos gewesen zu sein. Beinahe ein Fünftel der Insas-
sen war bis zum Zeitpunkt der aktuellen Hafteinweisung mindestens einmal in-
haftiert. Durchschnittlich begingen alle Insassen etwa vier Delikte bis zum Haft-
antritt. 

Im Vergleich zur gesamten bundesdeutschen Jugendstrafvollzugspopulation des 
Erhebungsjahres (1981) sowie nachfolgender Jahre kann nur eingeschränkt von 
einer Repräsentativität der Untersuchungsgruppe ausgegangen werden. Diffe-
renzen bestehen vor allem hinsichtlich der Altersstruktur sowie in der Anzahl 
vorinstitutioneller Delikte. 

29.1.3 Teil 2b: Zugangszeit und Haftverlauf 

Verteilung der Insassen auf die Tätigkeitsbereiche 

Der Vorschlag der Zugangskonferenz zur Verteilung der Insassen auf die 
einzelnen Tätigkeitsbereiche ist weitgehend umgesetzt worden. Tatsächlich nah-
men insgesamt jedoch mehr Insassen an einer Ausbildungsmaßnahme teil, als 
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ursprünglich vorgesehen war. Die Teilnehmer (n=lOO) sind jünger, (voraussicht-
lich) länger inhaftiert und bei Haftantritt weniger gut qualifiziert als die nicht 
Ausgebildeten. Auch wenn ein Bemühen der Anstalt erkennbar ist, jene weiter 
auszubilden, die mit einem relativ geringen Ausbildungsniveau eingewiesen wur-
den, muß dennoch darauf hingewiesen werden, daß bei 20 Insassen ohne Schul-
abschluß nicht der Versuch einer Ausbildung unternommen wurde. Insgesamt 
betrachtet kommt vollzugliche Ausbildung jedoch den minder Qualifizierten zu-
gute, wobei auch der Versuch erkennbar ist, solche Insassen beruflich weiterzu-
bilden, die eine Lehre wegen dieser - oder einer früheren - Inhaftierung abbre-
chen mußten. Kurze Inhaftierungszeiten wirken als Hinderungsgrund für die Zu-
teilung zur Ausbildung. 

"Ausbildungseffiziente" Nutzung der Inhaftierungszeit 

Auch wenn tatsächlich etwa die Hälfte der Insassen zu irgendeinem Haftzeitpunkt 
ausgebildetet wurde, kann dennoch nicht von einer "ausbildungseffizienten" 
Nutzung der Inhaftierungszeit gesprochen werden, da die Ausgebildeten im 
Durchschnitt etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit in den Eigen-oder Fremdbetrie-
ben der Anstalt tätig waren, ohne ausgebildet worden zu sein. Bezogen auf die 
gesamte Untersuchungsgruppe überwiegt demnach die Gefängnisarbeit. Dies 
führte insgesamt bei den Ausgebildeten zu einer unbeständigeren Beschäfti-
gungssituation, obwohl die Anzahl der Wechsel im Ausbildungsbereich geringer 
ist als im Arbeitsbereich. 

Die Praxis der Gefängnisarbeit konnte wegen Lücken im Datenmaterial nicht 
detailliert erforscht werden. Anstaltsextern arbeiteten 30 Insassen (Freigang), die 
sich u.a. hinsichtlich des Leistungsbereiches (Schul- und Ausbildungsstand) und 
in ihrem Einweisungsdelikt (mehr Gewaltdelinquenten) von dem Rest der Unter-
suchungsgruppe signifikant unterscheiden. Mit der Freigangsgewährung ist auch 
eine großzügigere Ausgangs- und Urlaubsgewährung verknüpft. 

Der Tätigkeitsbereich aus Insassensicht 

Von den Insassen werden Freigang, sonstige Lockerungen, aber auch andere 
Vollzugsvergünstigungen, die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung versprechen, 
höher bewertet als Ausbildungsmöglichkeiten. Auch gegenüber Arb_eit tritt der 
Ausbildungswunsch in den Hintergrund. Diese Insassensicht findet sich bei den 
Zielen, die erreicht werden wollen, bei den geäußerten Wünschen und bei der 
vorgestellten Belastung durch Sanktionen. Eine stärkere Betonung der Ausbil-
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dung bzw. der Arbeit, die auf eine zunehmende Zufriedenheit mit den Maßnah-
men hinweisen würde, ist im Haftverlauf nicht zu beobachten. Die Einschätzun-
gen sind über die drei Befragungswellen insoweit stabil. 

Haftverlaufsproflle, Tätigkeit der Insassen und Akzeptanz der Maßnahmen 

Die Insassen können anhand zentraler Haftverlaufsvariablen, wie Meldungs-
bzw. Sanktionsbelastung, Lockerungs- und Urlaubsgewährung, Kontinuität im 
Ausbildungs- und Arbeitsbereich, soziale Kontakte zu anstaltsexternen Personen 
sowie Entlassungsart in "Haftverlaufscluster" gruppiert werden, die mit den Attri-
buten "negativer", "durchschnittlicher" und "positiver" Haftverlauf be-
schrieben wurden. Nur eine kleine Gruppe (N=26) erlebt eine Kumulation negati-
ver Vollzugsereignisse. Die im Vollzug Ausgebildeten akzeptieren ihre Tätigkeit 
in höherem Maße als die in den Eigen- und Fremdbetrieben Beschäftigten, ferner 
sinkt das Akzeptanzniveau der Ausgebildeten, wenn sie dem Arbeitsbereich zu-
gewiesen werden. Mit der günstigeren Einschätzung der Tätigkeit im Ausbil-
dungsbereich korrespondiert kein positiverer Haftverlauf. Zwar sind die Teilneh-
mer in der Gruppe mit "negativem" Haftverlauf unterrepräsentiert, nicht jedoch in 
der positiven Haftverlaufsgruppe überrepräsentiert. Insoweit konnte die Annah-
me, eine akzeptierende Haltung gegenüber der Maßnahme könnte sich auf die 
Einschätzung des Vollzugsziels, auf das Verhalten und damit mittelbar auf die 
Vollzugsentscheidungen auswirken, nicht bestätigt werden. 

Anstaltszugehörigkeit und Haftverlauf 

Die Anstaltspopulationen verteilen sich nicht gleichmäßig auf die Haftverlaufs-
cluster. Insassen, die in Schwäbisch Hall inhaftiert waren, sind in der Gruppe des 
"positiven" sowie in der Gruppe des "negativen" Haftverlaufs überrepräsentiert. 
Demnach gibt es anstaltsspezifische Haftverläufe, die nur geringfügig mit unter-
schiedlichen "Input-Variablen" der jeweiligen Population erklärt werden können. 
Differenzen bei der Lockerungs- und Urlaubsgewährung sind teilweise auf den 
höheren Anteil von Freigängern in Schwäbisch Hall zurückzuführen. Werden die 
Gruppen um die Freigänger reduziert, können beide Populationen trotzdem an-
hand verschiedener Haftverlaufsvariablen gut diskriminiert und die Varianz in 
der Variablen "Anstaltszugehörigkeit" gut aufgeklärt werden (36%). In Schwä-
bisch Hall ist u.a. eine größere Unbeständigkeit im Ausbildungs- und Arbeitsbe-
reich, gemessen an der Zahl der hierzu getroffenen Verfügungen, und eine höhere 
Meldungsbelastung der Insassen zu beobachten. Systematische Unterschiede zwi-
schen den Gruppen der Teilnehmer und Nichtteilnehmer hinsichtlich der An-
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staltszugehörigkeit sind nicht zu beobachten. Das Merkmal der Anstaltszugehö-
rigkeit konnte daher in den weiteren Analysen vernachlässigt werden, zumal 
unklar blieb, ob mit ihm ein in eine bestimmte Richtung gehender jeweiliger 
"Entscheidungsstil" beschrieben werden könnte. 

Zentrale Haftverlaufsvariable: lnsassenverhalten 

Auch hinsichtlich der zentralen Variablen "Insassenverhalten" sind keine nen-
nenswerten Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen festzustellen. Die 
Ausgebildeten verstoßen sogar während ihrer Ausbildungszeit häufiger gegen 
Anstaltsregeln als die Nichtteilnehmer. Hier sind vermutlich unterschiedliche 
Gelegenheitsstrukturen maßgeblich, da vor allem die während der Nachmittags-
zeit weniger beaufsichtigten Schüler eine hohe Meldungsbelastung aufweisen. 
Überdies muß das geringere Durchschnittsalter der Teilnehmer bei der Erklä-
rung des Insassenverhaltens beachtet werden, das für die Vorhersage des Konfor-
mitätsgrades in der Anstalt eine wichtige Variable darstellt. 

Einstellungen zu abweichendem und konformem Verhalten 

Die Art der Vollzugsintervention, ob Ausbildung oder Arbeit, hat auch hinsicht-
lich der Einstellungen der Insassen, soweit s'ie gemessen werden konnten, keine 
Konsequenzen. Insgesamt verstärken sich abweichende Einstellungen gering-
fügig im Laufe der Inhaftierung. 

Stigmatisierung sangst 

Obwohl die während der Inhaftierung ausgebildeten Insassen durch die Verbesse-
rung des Ausbildungsniveaus bzw. den Zugewinn an Fertigkeiten einen potentiel-
len "Statusgewinn" verbuchen konnten, wirkt sich ein insoweit möglicherweise 
positives Erleben der Haft nicht auf die Stigmatisierungsangst aus. 

Lockerungs- und Urlaubsbilanz der Teilnehmer und Nichtteilnehmer an 
Ausbildungsmaßnahmen 

Bezüglich der Lockerungs- und Urlaubsbilanz bestätigt sich die VeI1J1utung, den 
Ausgebildeten würden, um die Kontinutität in der Maßnahme nicht zu gefährden, 
weniger Abwesenheitszeiten vom Vollzug in Form von Urlaub oder Ausgang 
zugebilligt, nicht, wenn die absoluten Zahlen der Gewährungen verglichen wer-
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den. Bei den um die Haftzeit bereinigten relativen Werten der Anzahl der 
Urlaubs- bzw. Ausgangsgewährungen sowie der bewilligten Urlaubstage zeigt 
sich eine der Hypothese entsprechende Tendenz. Diese Unterschiede allein mit 
der Teilnahme an einer Ausbildung zu erklären, wäre verfehlt, da hinsichtlich der 
Lockerungsgewährung viele Faktoren zu beachten sind, die nicht kontrolliert 
werden konnten. 

Entlassungssituation und Entlassungsart 

Die Entlassungssituation, die für die besonders rückfallanfällige frühe Nachent-
lassungszeit wichtig ist, wurde anhand verschiedener Merkmale beschrieben. We-
sentlich für die vorliegende Fragestellung ist die Arbeitsplatzperspektive. Die 
Hypothese, Insassen mit beruflicher Weiterqualifizierung (im Vollzug) seien bes-
ser vermittelbar, konnte in der Tendenz bestätigt werden. Allerdings wurden nur 
Perspektiven des Insassen im vorhandenen Datenmaterial erfaßt; ob sich diese 
tatsächlich realisieren ließen, ist ungewiß. Bezüglich des Leistungsbereichs kann 
nur für die Teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen eine sichtbare Verbesserung 
(Zertifikat) erwartet werden. Auf alle Teilnehmer bezogen, ausgenommen die 
Kursteilnehmer, die keine Prüfung ablegen, haben 33% einen offensichtlichen 
Qualifikationszuwachs erhalten, d.h. den Hauptschulabschluß (20) bzw. den Ge-
sellenbrief (9). Von den 12 Insassen, die an einem Berufsfindungs- bzw. Berufs-
vorbereitungskurs teilnahmen, ist nicht bekannt, wer eine entsprechende Beschei-
nigung erhielt. Die finanzielle Situation der Teilnehmer zum Haftende, vor allem 
der beruflich Ausgebildeten, ist besser als die der Nichtteilnehmer. Dieses Ergeb-
nis ist überraschend, weil vor allem im Produktionsbereich die Möglichkeit be-
steht, durch Übersollerfüllung die Entlohnung zu verbessern. Hinsichtlich der 
finanziellen Situation muß jedoch erinnert werden, daß die Teilnehmer in höhe-
rem Maße verschuldet sind als die Nichtteilnehmer. Die Begründung fehlender 
Ausbildungsmotivation seitens der Insassen mit der Angst, nicht vorzeitig ent-
lassen zu werden, entbehrt, bezogen auf diese Untersuchung, der empirischen 
Grundlage. Von den Teilnehmern wurde ein weitaus größerer Anteil vorzeitig 
entlassen als von den Nichtteilnehmern. Selbst wenn dritte Einflußvariablen be-
rücksichtigt werden würden, wie die Inhaftierungsdauer, kann allenfalls eine Ver-
ringerung der Differenz erwartet werden, nicht jedoch, daß für die Teilnehmer ein 
"Festhalteeffekt" festgestellt werden müßte. Auch die hohe Zahl der Insassen, die 
direkt aus der Ausbildungsmaßnahme entlassen werden (n=49), spricht gegen die 
Hypothese, ein in der Ausbildung befindlicher Insasse würde, um den Abschluß 
nicht zu gefährden, mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf Bewährung entlassen 
als ein im Produktionsbereich beschäftigter Gefangener. 
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Nach einem für die Entlassungssituation- und vorbereitung gebildeten Index, der 
die Entlassungsart (auf Bewährung ja/nein), den Kontakt mit dem Bewährungs-
helfer bzw. der Bewährungshelferin, die Arbeitsplatzsituation, die Verschuldung 
und die Schuldenregulierungspläne sowie die sozialen Kontakte (Besuchshäufig-
keit) einbezieht, erreichen die beruflich Ausgebildeten einen geringfügig höheren 
Wert, d.h. sie werden aus einer günstigeren Entlassungssituation entlassen als die 
"Vollzugsschüler" und die Nichtteilnehmer. Die Unterschiede sind jedoch nicht 
signifikant. 

29.1.4 Teil 2c: Rückfall und Legalbewährung 

Rückfallanalyse 

Für die Beschreibung des Legalverhaltens nach Entlassung wurden Auszüge aus 
dem Bundeszentralregister erhoben. Damit findet eine Beschränkung auf die ab-
geurteilten und registrierten Straftaten statt. Der Beobachtungszeitraum um-
faßt für jeden Insassen vier Jahre nach der jeweiligen Entlassung, d.h. die Beob-
achtungszeiträume streuen nicht. Um den Verzerrungsfaktor unterschiedlicher 
Bearbeitungszeiten durch die Strafverfolgungsorgane auszuschließen, wurde als 
maßgeblicher Zeitpunkt für die Entscheidung, ob eine Nachentlassungstat im 
Beobachtungszeitraum liegt, das Datum der (letzten) Tat und nicht, wie es in 
einigen Rückfallstudien der Fall ist, der Verurteilungszeitpunkt ausgewählt. Der 
Beschreibung des Rückfallverhaltens sowie der Bewertung des Erfolges vollzug-
licher Interventionen dienen verschiedene Rückfalldefinitionen, mit denen auch 
die Schwere des Rückfalls erfaßt werden konnte. Gezählt wird jede Wieder-Ver-
urteilung (Rdefl ), jede Wieder-Inhaftierung (Rdef2) bzw. jede Verurteilung, nach 
der sich der Insasse als vorbestraft bezeichnen mußte (Rdef3). Insgesamt sind, 
jeweils bezogen auf die gesamte Untersuchungsgruppe, 77,4% nach Rdefl, 50% 
nach Rdef2 und 56,7% nach Rdef3 rückfällig geworden. 

Legalbewährung der Vergleichsgruppen 

Nach der bivariaten Analyse kann die Hypothese hinsichtlich der besseren Le-
galbewährung der beruflich Ausgebildeten nach beiden Rückfalldefinitionen be-
stätigt werden. Die gesamte Gruppe der Teilnehmer bewährt sich jedoch, gemes-
sen an dem Kriterium der Wiederverurteilung, schlechter als die Nichtteilnehmer. 
Die Teilnehmer werden allerdings zu einem geringeren Anteil wieder inhaftiert 
als die Nichtteilnehmer. Im Vergleich zu den Nichtteilnehmern ohne Lehrab-
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schluß - reduzierte Nichtteilnehmergruppe -, also zu denjenigen, die auf jeden 
Fall beruflich förderungswürdig gewesen wären, bewähren sich die Teilnehmer 
nach beiden Rückfalldefinitionen besser. 

In der Gruppe der Teilnehmer überwiegt der Anteil der Rückfälligen bei den 
Vollzugsschülern im Vergleich zu den beruflich Ausgebildeten. Überraschend ist 
im Hinblick auf die empirischen Befunde anderer Studien die schlechtere Legal-
bewährung der "erfolgreich" Ausgebildeten in Relation zu den "erfolglos" Ausge-
bildeten. Hinsichtlich der vorinstitutionellen und der Haftverlaufsmerkmale fin-
den sich kaum Anhaltspunkte für die Erklärung dieses Sachverhalts. 

Die Annahme, die in der Anstalt Ausgebildeten, vor allem die beruflich Ausge-
bildeten blieben einen längeren Zeitraum rückfallfrei als die Entlassenen ohne 
Ausbildung, kann in der Tendenz bestätigt werden. Auch die Insassen mit im 
Vollzug erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sind länger rückfallfrei. 

Kontrolle von Drittvariablen 

Da die Insassen nicht zufällig auf die Maßnahmen verteilt wurden, sich die Ver-
gleichsgruppen mithin nicht nur in dem gruppenbildenden Merkmal, sondern 
auch in anderen (rückfallrelevanten) Merkmalen unterscheiden, wurden über ko-
varianzanalytische Verfahren diese Drittvariablen statistisch kontrolliert, d.h. ihr 
Einfluß "herausgerechnet", um den eigentlichen Effekt der Maßnahme zu er-
halten. Für keinen Gruppenvergleich konnte ein signifikanter Effekt der Maßnah-
me ermittelt werden. Ausgenommen die Differenz in der Legalbewährungsquote 
zwischen den im Vollzug schulisch versus den beruflich Ausgebildeten (nach 
Rdef2), blieben die Gruppenunterschiede für unsere Stichprobe jedoch erhalten 
bzw. wurden allenfalls etwas verringert. 

Gegen die Anwendung einer Kovarianzanalyse im vorliegenden Zusammenhang 
gibt es methodische Einwände, obwohl sie ein gebräuchliches Verfahren darstellt. 
Durch die Kontrolle der Kovariablen wird möglicherweise auch der Effekt der 
Maßnahme "herausgerechnet". 

Stellenwert der vollzuglichen Ausbildung im Kontext anderer Haftverlaufs-
variablen und vorinstitutioneller Merkmale 

In einem zweiten Schritt wurde nicht nach dem "eigentlichen" Effekt der Maß-
nahme, sondern nach dem Stellenwert der Ausbildung im Kontext anderer rück-
fallrelevanter Faktoren gefragt. Durch dieses Verfahren wird den theoretischen 
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Vorüberlegungen Rechnung getragen, nach denen die Sanktionserfahrung insge-
samt zur Vorhersage des Rückfalls beitragen kann, dabei insbesondere auch die 
Häufigkeit von Lockerungen und Urlaub sowie die Meldungsbelastung als eine 
auf verschiedenen Ebenen zentrale Haftverlaufsvariable. 

Es wurden mehrere Diskriminanzanalysen durchgeführt, mit denen ermittelt wer-
den konnte, welche Variablen die Gruppen der Rückfälligen bzw. Rückfallfreien 
am besten diskriminieren und welche relative Vorhersagestärke den einzelnen 
Merkmalen hinsichtlich der abhängigen Variablen "Gruppenzugehörigkeit" zu-
kommt. Die Analysen unterscheiden sich in der abhängigen Variablen - Rückfall 
nach Rdefl bzw. Rdef2 - und hinsichtlich der unabhängigen Variablen. Sämtliche 
Analysen wurden zunächst mit den vorinstitutionellen sozial- und legalbiographi-
schen Variablen sowie den zentralen Haftverlaufsvariablen vorgenommen, in ei-
nem zweiten Schritt zusätzlich mit dem Merkmal "Arbeitsplatzsituation bei 
Haftentlassung". Die Ergebnisse sind hinsichtlich einiger Prädiktoren stabil. Das 
Merkmal der Teilnahme an einer vollzuglichen beruflichen Ausbildung wird 
zwar, im Gegensatz zur schulischen Ausbildung, in die Diskriminanzfunktion 
aufgenommen, es trägt jedoch jeweils (nach Rdefl und Rdef2) wenig zur Vorher-
sage der Gruppenzugehörigkeit bei. Der vorinstitutionelle Lehrabschluß kann die 
nach Rdefl gebildeten Gruppen gut diskriminieren. Damit werden die Ergebnisse 
des ersten Teils der Rückfallanalyse erneut belegt. 

Wichtige Variablen sind ferner die Urlaubs- bzw. Freigangsgewährung sowie 
frühere Vollzugserfahrungen. Wer mehr Lockerungen erhielt, bleibt eher rück-
fallfrei, wer schon vor der aktuellen Vollzugserfahrung ein- oder mehrmals inhaf-
tiert war, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit rückfällig. Hinsichtlich der 
Schwere des Rückfalls (Rdef2) werden zusätzlich, mit nennenswertem Beitrag 
zur Varianzerklärung, die Art des Einweisungsdeliktes und die Entlassungsart 
in die Diskriminanzfunktion aufgenommen. Die Meldungs- und damit Sanktions-
belastung während der Inhaftierung ist nur hinsichtlich der zweiten Rückfalldefi-
nition vorhersagestark. 

Die Anzahl der Heimaufenthalte, die als einziges auf Sozialisationsdefizite hin-
weisendes Merkmal in eine Funktion einbezogen wurde, ist angesichts des sehr 
geringen Diskriminanzkoeffizienten vernachlässigbar. Mit jeweils knapp 20% 
kann eine mittlere Erklärungskraft der Variablen hinsichtlich der Gruppenzuge-
hörigkeit berichtet werden. Angesichts der Unkenntnis der Ereignisse in der 
Nachentlassungszeit ist dieser erklärte Varianzanteil allerdings überraschend 
hoch. 
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Da vollzugliche berufliche Ausbildung zumindest geeignet erscheint, die Legal-
bewährung zu fördern, stellte sich weiter die Frage, warum Insassen rückfällig 
wurden, die an beruflichen Bildungsmaßnahmen partizipierten. Sowohl für die 
Vorhersage, wer aus dieser Gruppe rückfällig bzw. wer schwer rückfällig wird, 
sind "klassische" Risikofaktoren maßgeblich: das Entlassungsalter und das "Ein-
stiegsalter", d.h. das Alter bei erster registrierter, strafrechtlich relevanter Auffäl-
ligkeit. Ein weiterer Auswertungsschritt bestätigte die Annahme, daß sich berufli-
che Ausbildung gegenüber einer starken Rückfallgefährdung nicht durchsetzen 
kann. Teilnehmer und Nichtteilnehmer wurden anhand des "Einstiegsalters" in 
Hochbelastete und Niedrigbelastete aufgeteilt. Die Erfolgsquoten der hochbela-
steten Teilnehmer ist nach beiden Rückfalldefinitionen außerordentlich gering, 
die der niedrigbelasteten sehr hoch. 

In keine Diskriminanzfunktion wurde die "Arbeitsplatzperspektive" als Vorhersa-
gekriterium aufgenommen. Mit der Verkürzung des Kontrollzeitraumes auf ein 
Jahr sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, daß die Arbeitsplatzsitua-
tion kaum über vier Jahre stabil sein wird. Aber auch in den Analysen, in denen 
die Rückfälligkeit im ersten Nachentlassungsjahr untersucht wurde, trägt die Va-
riable "Arbeitsplatzperspektive" mcht zur Erklärung der Varianz bei. 

29.2 Diskussion der Ergebnisse und kriminalpolitische Schluß-
folgerungen 

Für die Diskussion der Ergebnisse müssen die Bewertungskriterien in Erinnerung 
gerufen werden. 

Effektivitätskriterium zur Beurteilung des Erfolges der Ausbildung im Vollzug ist 
die Vermeidung erneuter Straffälligkeit, insoweit wird an die Diskussion um den 
Erziehungsgedanken und die Definition des Erfolgskriteriums erinnert. Der Er-
ziehungsbegriff des Jugendstrafrechts gilt auch für den Vollzug der Jugendstrafe. 
Die Vollstreckung der Rechtsfolge kann nicht von deren Begründungszusammen-
hängen abgekoppelt werden. 

Wenn die Vermeidung erneuter Rückfälligkeit als eigentliches Vollzugsziel im 
Vordergrund steht, können dennoch zur Bewertung der Maßnahme weitere Krite-
rien eingeführt werden, wie z.B. humane Gestaltung des Strafvollzuges, Arbeits-
zufriedenheit des Insassen, schulische und/oder berufliche Weiterqualifizierung. 
Eine strikte Trennung vom Effektivitätskriterium ist jedoch geboten, da die Aus-
sage, mit der vollzuglichen Maßnahme könne das Vollzugsziel erreicht werden, 
zugleich als Grundlage für die Legitimation stationärer Sanktionen dienen kann. 
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Die anschließende Diskussion der Vollzugspraxis gibt Hinweise auf die Umset-
zung der Interventionen, in der anschließenden Diskussion der Effektivität 
("Legalbewährung") muß diese im Blickfeld bleiben. 

29.2.1 Vollzugsausbildungspraxis und Haftverlauf 

Bevorzugung der ohnehin Begünstigten - Effektive Auswahl der Teilnehmer 

Der Vorwurf, es würden im Vollzug die ohnehin besser qualifizierten sowie die 
insgesamt weniger vorbelasteten Gefangenen vorrangig gefördert, um einen er-
folgreichen Abschluß zu gewährleisten - effektive Auswahl -, konnte nicht bestä-
tigt werden. Ein Bemühen der Vollzugsorganisation um die weniger gut Qualifi-
zierten ist erkennbar, allerdings bleibt ein Teil der Insassen (N=20) trotz dringen-
dem Ausbildungsbedarf - kein Hauptschulabschluß - von der schulischen oder 
beruflichen Förderung ausgeschlossen. Diese Insassen waren nur kurz inhaftiert. 
Grundsätzlich dürfte auch eine kurze Inhaftierungsdauer kein Hinderungsgrund 
sein, da vor allem in der Jugendstrafvollzugsanstalt Adelsheim nur wenig Haft-
zeit beanspruchende Ausbildungsgänge angeboten werden. 

Der geringe Anteil von Insassen, die ihre Ausbildung "erfolgreich" abgeschlos-
sen haben, könnte Kritik am Auswahlverfahren provozieren, wenn wesentliches 
Kriterium der daran gemessene potentielle Erfolg bzw. effektive Einsatz finan-
zieller Mittel wäre. Dies würde allerdings bedeuten, daß stärker als bisher die 
bereits besser Qualifizierten in die Ausbildungsmaßnahmen aufgenommen wür-
den. Insassen, die bis zur Inhaftierung schulisch und/oder beruflich gescheitert 
und damit besonders förderungswürdig sind, hätten dann kaum Chancen. Das 
Argument, ein neuerlicher Mißerfolg in der Ausbildung könnte zu Frustrationen 
führen, die sich möglicherweise auch für die Nachent!assungsintegration negativ 
auswirken, konnte in der vorliegenden Analyse nicht bestätigt werden. 

Jugendstrafvollzug als "Ausbildungsanstalt" - traditionelle Gefängnisarbeit 

Die Verteilung der Insassen mit 100 zu 96 auf den Ausbildungs- bzw. Arbeitsbe-
reich wies zunächst auf eine annähernde Gleichstellung von Ausbildung und 
Arbeit hin. Nach einer detaillierten Analyse der Verteilung der Ausbildungszei-
ten auf die Inhaftierungszeit mußte diese Einschätzung korrigiert werden. Auch 
die Ausgebildeten verbringen einen großen Teil ihrer Haft(arbeits)zeit in den 
Fremd- und Eigenbetrieben der Anstalt ohne begleitende Ausbildung, Angesichts 
des Arbeitsangebotes, das überwiegend aus anspruchslosen Hilfstätigkeiten be-
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steht, die keinen Qualifikationszuwachs versprechen, kann kaum vermutet wer-
den, daß über solche Tätigkeiten die Chancen des Insassen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessert werden. Insassen, die bereits mit relativ hohem Ausbildungsniveau 
eingewiesen werden, haben überdies nicht ohne weiteres die Möglichkeit, in 
ihrem Beruf tätig zu werden bzw. verbessern selten ihre Qualifikation. Über die 
Lehrausbildung hinaus wird der Insasse kaum weiter gefördert. Wer schon einen 
Lehrabschluß hat, muß sich überwiegend mit der traditionellen Gefängnisarbeit 
zufrieden geben. 

Die Insassen sind auch im Vollzug mit einer relativ unbeständigen Beschäfti-
gungssituation konfrontiert. Der tätigkeitsfreien Zugangszeit folgt nur selten ei-
ne einmalige, dauerhafte Zuweisung zu einer Maßnahme. Gerade die Ausgebilde-
ten müssen ihre Beschäftigungsstelle häufiger wechseln, da in der Regel nicht 
über die gesamte Haftzeit ausgebildet wird. Hinzu kommen arbeitslose Phasen, 
die überwiegend auf strukturellen Gründen beruhen.495 Bei der Planung der Aus-
bildungszeiten sollten längere Zeitabstände zwischen Beendigung der Maßnahme 
und Entlassung vermieden werden. Das Arbeitsangebot in der Anstalt wird nur in 
seltenen Fällen eine der vorhergehenden Ausbildung entsprechende Tätigkeit zu-
lassen, deshalb ist zu befürchten, daß das Gelernte wieder verlernt wird. Ange-
sichts des Schwerpunkts der Insassentätigkeiten kann der Jugendstrafvollzug 
kaum als "Ausbildungsanstalt" bezeichnet werden. Zum Untersuchungszeit-
punkt hätte wegen der Auslastung des Ausbildungsangebotes durch Umverteilung 
kein Gleichgewicht zwischen Ausbildung und Arbeit erreicht werden können. Ob 
sich die Situation durch rückläufige Belegungszahlen verändert hat, ist nicht 
bekannt. 

Investition in die eigene Lebensgestaltung - unmittelbare Bedürfnisbefriedi-
gung bzw. Minderung von Deprivation 

Während die mit Ausbildung befaßten Personen einen - die gesamte Persönlich-
keit des Insassen - umfassenden Erziehungsauftrag formulieren, ist den Insassen 
unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und Deprivationsminderung sowie die 
Möglichkeit, sich diesem Erziehungsauftrag (durch Lockerungen) zu entziehen, 
wichtiger als eine gute Ausbildung im Vollzug und damit Planung für die Nach-
entlassungszeit. Dies zeigte die "Insassensicht" hinsichtlich der Ziele, Wünsche 
und der vorgestellten Belastung durch Sanktionen. Es gelingt nicht, während der 
Inhaftierung eine positivere Bewertung der Tätigkeiten zu fördern, allerdings ist 
die Zufriedenheit im Ausbildungsbereich höher als im Arbeitsbereich. Da insbe-

495 Hinsichtlich der Dauer von Arbeitslosigkeit ist durch die geringeren Belegungszahlen in 
den Endachtzigem bereits eine Verbesserung zu verzeichnen. 
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sondere die "Einkaufsmöglichkeiten" als wichtig eingeschätzt werden, könnte 
möglicherweise durch bessere Entlohnung, vor allem auch der Ausbildung, die 
Ausbildungsmotivation gefördert werden. Insoweit wären die weitreichenden 
Vorschläge der Jugendstrafvollzugskommission hinsichtlich der Entlohnung im 
Ausbildungsbereich begrüßenswert gewesen. Die "Zurückstellung" wegen der fi-
nanziellen Lage der Bundesländer ist bedauerlich und steht einer Förderung der 
Ausbildungswilligkeit entgegen. 

Schulische und berufliche Qualifizierung in der Anstalt - Anstaltsexterne 
"Hilfsarbeiten" (Freigang) 

Von Vollzugspraktikern wird teilweise ausdrücklich eine anstaltsinterne Weiter-
bildung gegenüber den üblicherweise im Freigang möglichen Hilfstätigkeiten 
vorgezogen. Tatsächlich sind in der Freigängergruppe nur sehr wenige Teilneh-
mer an Ausbildungsmaßnahmen vertreten. Hinsichtlich der Frage, wer sich besser 
bewährt, die Freigänger oder die im Vollzug Ausgebildeten, ist eine Vergleich-
barkeit der Gruppen fraglich, da sie sich in ihren vorinstitutionellen Merkmalen 
als auch in den Ilaftverlaufsvariablen unterscheiden. Der sehr geringe Anteil von 
Rückfälligen in der kleinen Gruppe der Freigänger (30) nach beiden Rückfalldefi-
nitionen kann auch mit dem höheren Anteil von Gewaltdelinquenten, der besse-
ren vorinstitutionellen Ausbildung oder den in größerem Umfang gewährten son-
stigen Lockerungen (Ausgang, Urlaub) zusammenhängen. Im multivariaten Mo-
dell tragen "Freigang" bzw. "Urlaubsgewährung" relativ viel zur Erklärung der 
Gruppenzugehörigkeit - Rückfällige/Nicht-Rückfällige - bei. 

Abwesenheitszeiten von der Anstalt scheinen sich nicht negativ auf die Legal-
bewährung auszuwirken. Allerdings ist die Interpretation von Effekten hinsicht-
lich Vollzugsentscheidungen schwierig, denen eine Prognose bezüglich der Be-
währung des Insassen während der Lockerung vorausgeht. Richtigkeit der Pro-
gnose und Maßnahmeeffekt können kaum auseinanderdividiert werden. 

Wird die Ablehnung eines Freiganges damit begründet, anstaltsinterne Ausbil-
dung eigne sich besser zur Realisierung des Vollzugszieles, handelt es sich inso-
weit um ein gängiges Entscheidungsmuster im Rahmen der Sanktionspraxis so-
wie der Vollstreckung von Sanktionen, als eine Fiktion rechtsfolgenrelevant wird. 
Bedenklich ist eine Antragsablehnung jedoch dann, wenn die rechtlichen und 
tatsächlichen Voraussetzungen einer Gewährung vorliegen würden,. die Ableh-
nung jedoch allein mit der besonderen Bedeutung des Erziehungsgedankens für 
den Jugendstrafvollzug begründet wird. Nach dem Verbot der Schlechterstellung 
des Jugendlichen gegenüber dem Erwachsenen wäre eine solche Entscheidung 
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bedenklich, wenn angenommen werden kann, daß sie - bei gleicher Sachlage -
gegenüber einem erwachsenen Inhaftierten positiv ausgefallen wäre. 

Präsenz des Inhaftierten als Objekt des Erziehungsauftrages 

Mit der Entscheidung zwischen Freigang und Ausbildung in der Anstalt ist ein 
Konflikt angesprochen, der den gesamten Urlaubs- und Lockerungsbereich sowie 
die Entlassung zur Bewährung betrifft. Sind die Möglichkeiten, außerhalb der 
Anstalt auszubilden, begrenzt, so wie es bei den untersuchten Anstalten zum 
Erhebungs- und zum gegenwärtigen Zeitpunkt und, von Ausnahmen abgesehen, 
in anderen bundesdeutschen Jugendstrafvollzugsanstalten der Fall ist, birgt die 
Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme die Gefahr "längerer Anwesenheits-
zeiten" im Vollzug. Hinsichtlich der vorzeitigen Entlassung konnte dies nicht 
bestätigt werden. Auch nach der Lockerungs- und Urlaubsbilanz ist keine Be-
nachteiligung der Ausgebildeten nach den absoluten Zahlen zu erkennen. Bei 
der relativen Zahl der gewährten Urlaube, Urlaubstage und Ausgänge pro Haft-
jahr ist eine entsprechende Tendenz feststellbar. Jedoch gibt es hier Ungewißheit 
über den Einfluß von anderen ent~cheidungsrelevanten Faktoren. 

Problematik des Insassenverhaltens 

Eine detaillierte Analyse des Insassenverhaltens der Vergleichsgruppen ergab 
eine höhere Belastung der Vollzugsschüler, was sowohl mit deren geringerem 
Durchschnittsalter als auch mit bestimmten Gelegenheitsstrukturen - weniger 
stark beaufsichtigte Nachmittagsbeschäftigung - zusammenhängen kann. Wird 
konformes Verhalten im Vollzug als Verhalten gewertet, mit dem die "Bereit-
schaft'' gezeigt wird, "an der Erreichung des Erziehungszieles mitzuwirken" (Nr. 
6 Abs. 10, Nr. 8 Abs. 9 VVJug) und damit zum Entscheidungskriterium, kann 
dies zur Häufung negativer Vollzugsereignisse führen. Deutlich wird dies durch 
die Befunde der Studie von Grosch, der auf dasselbe Datenmaterial zurückgriff 
und den Bereich der Lockerungs- und Urlaubsgewährung untersuchte. Danach 
unterschieden sich "Gelockerte" und "Nicht Gelockerte" bereits von Haftbeginn 
an in ihrem Konformitätsgrad, ab dem Zeitpunkt der Lockerungsgewährungen 
verstärkte sich jedoch die Differenz zwischen beiden Gruppen deutlich. Die Er-
fahrung, "nichts mehr verlieren zu können" oder Frustrationserlebnisse infolge 
von Antragsablehnungen können diesen Sachverhalt erklären. 

Insoweit ist eine Überbewertung des lnsassenverhaltens als Prognosekriterium 
festzustellen. Vor allem die jüngeren Inhaftierten, die besonders zu abweichen-
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dem Insassenverhalten neigen, werden dadurch mit einem Übermaß an Sanktio-
nen, der unmittelbaren sowie der mittelbaren - Versagung von Vergünstigungen-, 
konfrontiert. 

29.2.2 Erziehung zur Legalbewährung 

Allein die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme trägt nicht zur Rückfallre-
duzierung bei. Insoweit muß eine Effektivität der Maßnahmen verneint wer-
den. Die berufliche Ausbildung im Vollzug erhöht in der Tendenz die spätere 
Vermittelbarkeit des Insassen auf dem Arbeitsmarkt, kann somit zur beruflichen 
Integration beitragen und scheint geeignet zu sein, die Wahrscheinlichkeit eines 
Rückfalls zu mindern. Die vorsichtige Formulierung ist angebracht, da das Merk-
mal der "Teilnahme an einer beruflichen Ausbildungsmaßnahme" im Vollzug im 
multivariaten Modell nur wenig zur Vorhersage beiträgt, ob ein Insasse der rück-
fälligen Gruppe bzw. der nicht rückfälligen Gruppe angehört. 

Die Erwartungen hinsichtlich Ausbildung, die auch in den Entwürfen zur Reform 
des Jugendstrafvollzuges zum Ausdruck kommen, müssen insgesamt enttäuscht 
werden, soweit es die Realisierung des Vollzugszieles "Legalbewährung" betrifft. 

Im Vollzug kann Sozialisation nicht "nachgeholt", es können allenfalls Defizite 
im Schul- und Ausbildungsbereich "ausgeglichen" werden. Dies wird durch den 
Vergleich der vorinstitutionell relativ gut Qualifizierten (Lehrabschluß) mit den 
im Vollzug beruflich Ausgebildeten deutlich. Mit einer beruflichen Ausbildung 
im Rahmen der "Normalbiographie" sind insgesamt weniger Sozialisationsdefizi-
te und eine geringere kriminelle Vorbelastung verknüpft. Erwartungsgemäß wird 
diese Gruppe in geringerem Umfang rückfällig als die im Vollzug (erfolgreich) 
beruflich Ausgebildeten. 

Angesichts der hohen Rückfallquote, der relativ geringen Unterschiede zwi-
schen den Vergleichsgruppen der Ausgebildeten und Nichtausgebildeten, des feh-
lenden Maßnahmeeffektes, wenn intermittierende Variablen kontrolliert werden, 
sowie der nachrangigen Bedeutung der vollzuglichen Ausbildung im Kontext 
anderer Haftverlaufs- und "klassischer" Risikofaktoren - legalbiographische 
Kennzeichen und Alter bei Entlassung -, muß die Frage, ob allein durch die hier 
untersuchten Interventionsmaßnahmen zu einem straffreien Leben nach Entlas-
sung erzogen werden kann, grundsätzlich verneint werden. 

Erinnert werden soll, daß dieser Bewertung die oben beschriebene Praxis voll-
zuglicher Ausbildung zugrunde liegt. Der fehlende Erfolg könnte mit dem gerin-
gen (zeitlichen) Umfang ausbildender Maßnahmen, der relativen Instabilität im 
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Beschäftigungsbereich, der hohen Deprivation der Insassen, die eine nachrangige 
Gewichtung der Ausbildung zur Folge hat, sowie der Überbewertung des abwei-
chenden Insassenverhaltens als Entscheidungs- und Prognosekriterium u.ä. er-
klärt werden. Konsequenz dieser Überlegungen wären Anregungen zur Neuge-
staltung des Jugendstrafvollzuges unter Beibehaltung des Anspruchs, Ausbildung 
müsse mit dem Ziel durchgeführt werden, den Jugendlichen zu einem straffreien 
Leben zu erziehen, und der Hoffnung, daß dies gelingen könne. Derartige Vor-
schläge siod nicht selten der Kritik ausgesetzt, die fehlende Effizienz von Inter-
ventionen werde durch das Prinzip des "Mehr-vom-Selben" verarbeitet. Diese 
Kritik ist verfehlt. Soweit Vorschläge zur Veränderung unterbreitet werden, grün-
den sie in der Regel auf der Erkenntnis, daß mit den vorgegebenen Bedingungen 
das Erziehungsprinzip nicht eingelöst werden kann, etwa weil die traditionelle 
Gefängnisarbeit überwiegt. Gewünscht wird daher "etwas anderes". Die Über-
einstimmung der Rückfallergebnisse in vielen Punkten mit den empirischen Be-
funden anderer Studien läßt unabhängig davon jedoch vermuten, daß auch eine 
anders praktizierte Ausbildung bzw. eine Umverteilung zwischen Gefängnisarbeit 
und Ausbildung kaum zu positiveren Ergebnissen führen würde. Allerdings gibt 
es über anstaltsexteme Ausbildungsprogramme, nicht zuletzt wegen ihrer Selten-
heit, wenig empirische Ergebnisse. Das gilt grundsätzlich auch für die Entschei-
dungsstrukturen in der Anstalt hinsichtlich der Gewährung von Vergünstigungen, 
die bei einer kleinen Gruppe von Insassen zur Kumulation negativer Vollzugser-
eignisse führen. 

Es stellt sich die Frage, ob die Begründungsnot in Zusammenhang mit der Erzie-
hung durch Ausbildung oder anderer Interventionen im Vollzug zu einem straf-
freien Leben nach der Inhaftierung nicht dadurch "gelöst" werden kann, daß ein 
Austausch der Begründungszusammenhänge erfolgt. Dieses Vorgehen darf 
nicht mit der bereits zu Beginn der vorliegenden Studie kritisierten "Schönung 
der Effektivitätskriterien" verwechselt werden, mit der enttäuschende Ergebnisse 
zum Erfolg von Interventionen durch weniger strenge Erfolgskriterien verhindert 
werden sollen. Die Notwendigkeit von Ausbildung im Vollzug kann allein mit 
einer sozialstaatlichen Verpflichtung sowie mit den oben genannten Kriterien, 
wie Verbesserung der "Arbeitszufriedenheit" des Insassen, sinnvolle Beschäfti-
gung in der freien Zeit, Vermittlung von Erfolgserlebnissen und Verbesserung 

_ der Chancen auf dem Arbeitsmarkt begründet werden. Diese Kriterien können, 
im oben dargestellten Sinn, Richtlinien für die Ausgestaltung des Strafvollzuges 
sein. 
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Tabelle 1: Familialer Sozialisationshintergrund 

Nichtteilnehmer Teilnehmer 
N=96 N=lOO 

abs. % abs. % 

Heimerfahrung: 

ja 42 43,8 40 40,0 
nein 54 56,3 60 60,0 

Häufigkeit der 
Heimeinweisung: 

einmal 30 71,4 24 60,0 
zweimal 6 14,3 9 22,5 
über zweimal 6 14,3 7 17,5 

Alter bei erster 
Heimeinweisung: 

bis 6 Jahre 10 22,8 11 27,5 
7 bis 13 Jahre 8 19,0 9 22,5 

14 bis 21 Jahre 24 57,l 20 50,0 

Anzahl der Lebens-
gruppenwechsel: 

l bis 3 Wechsel 33 34,4 45 45,0 
4 bis 6 Wechsel 31 32,3 34 34,0 
7 bis 10 Wechsel 32 33,3 21 21,0 
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Tabelle 2: Inhaftierungszeiten 

Nichtteilnehmer Teilnehmer 
N=96 N=lOO 

abs. % abs. % 

Voraussichtliche Haft-
dauer:*** 

bis 6 Monate 19 19,8 6 6,0 
über 6 bis 12 Monate 42 43,8 22 22,0 
über 12 bis 18 Monate 17 17,7 27 27,0 
über 18 bis 24 Monate 11 11,5 17 17,0 
über 24 Monate 7 7,3 28 28,0 

Tatsächliche Haftdauer:*** 

bis 6 Monate 28 29,2 9 9,0 
über 6 bis 12 Monate 54 56,3 44 44,0 
über 12 Monate 14 14,6 47 47,0 

Auf Bewährung entlassen:*** 

ja 44 45,8 77 77,0 
nein 52 54,2 23 23,0 

Verbüßte Haftzeit bis zur Ent-
lassung:* 

bis 33,3% 4 4,2 2 2,0 
33,4 bis 66,6% 28 29,2 50 50,5 
66,7 bis 100% 49 51,0 37 37,4 
über 100% 15 15,6 10 10,1 

Signifikanz: * p< .05 
*** p < .001 
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Tabelle 3: Haftverlaufsdaten 
Lockerungen und Urlaubsgewährung 

Teilnehmer3 Nichtteilnehmer3 
n = 100 n =96 

Merkmal abs. % abs. % 

Ausgang:*** 

kein Ausgang 15 15,0 40 41,7 
Ausgang gewährt 85 85,0 56 58,3 

Interne Lockerungen 
(nur ADH):*** 

keine internen Lockerungen 28 28,0 22 24,4 
Interne Lockerungsgewährung 42 42,0 21 21,9 

Anzahl d. echten Ausgangs-
gewährungen (stand.): 

geringe Anz.+ 17 23,0 13 28,3 
mittlere Anz. 32 43,2 11 23,9 
hohe Anz. 25 33,8 22 47,9 

Verbüßte Haftzeit bis zum 
ersten Ausgang:*** 

bis 4 Monate 5 5,0 17 17,7 
4 bis 6 Monate 22 22,0 17 17,7 
6 bis 8 Monate 21 28,4 8 17,4 
über 8 Monate 26 35,1 4 8,7 

Freigang:** 

kein Freigang 87 87,0 79 82,3 
Freigang gewährt 13 13,0 17 17,7 

Verbüßte Haftzeit bis zur 
ersten Urlaubsgewährung: 

bis 6 Monate 9 11,8 18 34,0 
6 bis 9 Monate 37 48,7 30 56,6 
über 9 Monate 30 39,5 5 9,4 

a Teilweise reduziertes n (nur Probanden mit Urlaubs- bzw. Lockerungsgewährung) 
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Fortsetzung Tabelle 3 

Teilnehmer Nichtteilnehmer 
n = 100 n=96 

Merkmal abs. % abs. % 

Verbüßte Haftzeit (in % ) bis 
zur ersten Urlaubsgewährung 

bis 60% 24 31,6 19 35,8 
60,1 bis 78% 26 34,2 17 32,1 
mehr als 78% 26 34,2 17 32,1 

Urlaub:** 

kein Urlaub 24 24,0 43 44,8 
Urlaub gew. 76 76,0 53 55,2 

Anzahl der Urlaubsgewährun-
gen (nicht stand.):* 

keine 26 34,2 18 34,0 
1 bis 2 22 28,9 13 24,5 
3 bis 4 21 27,6 7 13,2 
5 bis 10 7 9,2 15 28,3 

Anzahl der Urlaubsgewährun-
gen (stand.):*** 

bis2 36 47,4 13 24,5 
2,1 bis 4 34 44,7 21 39,6 

mehr als 4 6 7,9 19 35,8 

Anzahl d. Urlaubstage 
(nicht stand.): 

bis ?Tage 27 35,5 19 35,8 
8 bis 14 Tage 24 31,6 14 26,4 
mehr als 14 Tage 24 31,6 20 37,7 

Anzahl d. Urlaubstage pro 
Haftjahr (stand.):** 

bis 10 36 48,0 12 22,6 
10,1 bis 20 31 41,3 23 43,4 
mehr als 20 8 10,7 18 34,0 

+ Die absoluten Werte wurden auf ein Haftjahr umgerechnet und in Tertile aufgeteilt. 
* p<.05 . 
** p<.01 
*** p< .001 





Anstaltszugehörigkeit 
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Tabelle 4: Anstaltszugehörigkeit und sozialbiographische Merkmale 

Gesamt Adelsheim Schwäbisch 
(n = 196) (n = 117) Hall (n = 79) 

Merkmal abs. % abs. % abs. % 

Eheliche/nichteheliche Geburt 

- ehelich geboren 171 87,3 101 86,3 70 88,6 
- nichtehelich geboren 21 10,7 13 11,1 8 10,1 
- keine Angaben 4 2,0 3 2,6 1,3 

Zahl der Lebensgruppen-
wechsel: 

- 1 bis 3 78 39,8 41 35,0 37 46,8 
- 4 bis 6 64 32,6 41 35,0 23 29,1 
- 7 bis 9 35 17,9 22 18,8 13 16,5 
- über 9 19 9,7 13 11,l 6 7,6 

Heimaufenthalt: 

-ja 82 41,8 51 43,6 31 39,2 
- nein 114 58,2 66 56,4 48 60,8 

Häufigkeit der Heimaufent-
halte:* 

- einmal 54 65,9 30 58,8 24 77,4 
- zweimal 15 18,3 11 21,6 4 12,9 

· - dreimal 9 11,0 7 13,7 2 6,5 
- über dreimal 4 4,9 3 5,9 1 3,2 

Alter bei erstem Heimaufent-
halt:* 

- 1 bis 6 Jahre 21 25,6 12 23,5 9 29,0 
- 7 bis 13 Jahre 17 20,7 9 17,7 8 25,8 
- 14 bis 21 Jahre 44 53,7 30 58,8 14 45,2 

Art des ersten Heimes:* 

- Säuglings-/Kinderheim 63 76,8 39 76,5 24 77,4 
- therapeutisches Heim 9 11,0 4 7,8 5 16,1 
- Erziehungsheim 10 12,2 8 15,7 2 6,5 

* Prozentwerte bezogen auf Probanden mit Heimerfahrung 
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Tabelle S: Stand der Schul- und Lehrausbildung (bei Haftantritt) 

Gesamt Adelsheim Schwäbisch 
(n = 196) (n = 117) Hall (n = 79) 

Merkmal abs. % abs. % abs. % 

Schulabschluß: 

- kein Abschluß 64 32,7 38 32,5 26 32,9 
- Sonderschule 34 17,3 23 19,7 11 13,9 
- Hauptschule 95 48,5 54 46,2 41 51,9 
- Realschule 3 15,0 2 1,7 1 1,3 

Lehraufnahme: 

- Lehre begonnen 116 59,2 65 55,6 51 64,6 
- keine Lehre begonnen 80 40,8 52 44,4 28 35,4 

Lehrabschluß: 

-ja 22 11,0 7 6,0 15 19,0 
- nein 174 88,8 110 9,4 64 81,0 
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Tabelle 6: Legalbiographische Merkmale der Probanden (bis Haftantritt) 

Gesamt Adelsheim Schwäbisch Hall 
(n = 196) (n = 117) (n = 79) 

Merkmal abs. % abs. % abs. % 

Alter bei erster Straftat: 

- bis 13 Jahre 5 2,6 4 3,4 1 1,3 
- 14 bis 15 Jahre 35 17,9 22 18,8 13 16,5 
- 16 bis 17 Jahre 100 51,0 61 52,1 39 49,4 
- 18 bis 20 Jahre 52 26,5 28 23,9 24 30,4 
- 21 bis 23 Jahre 4 2,0 2 1,7 2 2,5 

Erstes Delikt: 

- Gewaltdelikt 30 15,3 17 14,5 13 16,5 
- Sexualdelikt 7 3,6 4 3,4 3 3,8 
- Eigentums-N ermögensdelikt 129 65,8 74 63,3 55 69,6 
- Verkehrsdelikt 19 9,7 5 4,3 14 17,7 
- Btm- Delikt 4 2,0 2 1,7 2 2,5 
- sonstige Delikte 7 3,6 6 5,1 1 1,3 

Anzahl der registrierten 
Delikte: 

- 1 bis 2 45 23,0 24 20,5 21 26,6 
- 3 bis 4 78 39,8 46 39,3 32 40,5 
- 5 bis 6 50 25,5 29 24,8 21 26,6 
- über 6 23 11,6 18 15,4 5 6,3 

Dauer der kriminellen 
Karriere: 

- bis 1 Jahr 30 15,3 19 16,2 11 13,9 
- über 1 bis 2 Jahre 39 19,9 17 14,5 22 27,9 
- über 2 bis 3 Jahre 31 15,8 17 14,5 14 17,7 
- über 3 bis 4 Jahre 37 18,9 22 18,8 15 19,0 
- über 4 bis 5 Jahre 34 17,3 20 17,1 14 17,7 
- über 5 bis 6 Jahre 10 5,1 10 8,6 
- über 6 Jahre 7 36,0 6 5,1 1 1,3 
- keine Angaben 8 4,1 6 5,1 2 2,5 

Zahl der Jugendstrafen: 

- keine 84 42,9 44 37,6 40 50,6 
- eine 55 28,1 32 27,4 23 29,1 
-zwei 30 15,3 23 19,7 7 8,9 
- drei 7 3,6 3 2,6 4 5,1 
- vier 4 2,0 4 3,4 
- keine Angaben 16 8,2 11 9,4 5 6,3 
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Tabelle 7: Anstaltszugehörigkeit und Vollzugserfahrungen 

Gesamt Adelsheim Schwäbisch 
(n = 196) (n=ll7) Hall (n = 79) 

Merkmal abs. % abs. % abs. % 

Hafterfahrung 

-ja 39 19,9 25 21,4 14 17,8 
- nein 157 80,l 92 78,6 65 82,3 

Strafart bei letzter Inhaftie-
rung: 

- Jugendstrafe 35 89,7 24 96,0 11 78,6 
- Freiheitsstrafe 1 2,6 1 7,1 
- keine Angaben 3 7,7 1 4,0 2 14,3 

Strafmaß bei letzter Inhaftie-
rung: 

- bis 1 Jahr 15 38,5 8 32,0 7 50,0 
- über 1 bis 2 Jahre 21 53,9 15 60,0 6 42,9 
- über 2 Jahre 3 7,7 2 8,0 1 7,1 

Wiederkehrintervall: 

- bis 6 Monate 3 7,7 4,0 2 14,3 
- über 6 Monate bis 1 Jahr 18 46,2 12 48,0 6 42,9 
- über 1 bis 2 Jahre 13 33,3 8 32,0 5 35,7 
- über 2 bis 3 Jahre 4 10,3 3 12,0 1 7,1 
- über 3 Jahre 2,6 4,0 
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Tabelle 8: lnhaftierungsbezogene Merkmale der Probanden 

Gesamt Adelsheim Schwäbisch 
(n = 196) (n = 117) Hall (n = 79) 

Merkmal abs. % abs. % abs. % 

Einweisungsdelikt: 

- Gewaltdelikt* 68 34,7 35 29,9 33 41,8 
- Sexualdelikt 4 2,0 2 1,7 2 2,5 
- Eigentums-N ermögensdelikt 93 47,4 63 53,9 30 38,0 
- Verkehrsdelikt 9 4,6 6 5,1 3 3,8 
- Btm-Delikt 18 9,2 9 7,7 9 11,4 
- sonstige Delikte 4 2,0 2 1,7 2 2,5 

Strafmaß: 

- bis 6 Monate 9 4,6 3 2,6 6 7,6 
- über 6 bis 12 Monate 59 30,1 34 29,1 25 31,7 
- über 12 bis 18 Monate 42 21,4 25 21,4 17 21,5 
- über 18 bis 24 Monate 36 18,4 21 18,0 15 19,0 
- über 24 bis 30 Monate 14 7,1 10 8,6 4 5,0 
- über 30 bis 36 Monate 16 8,2 13 11,1 3 3,8 
- über 36 Monate 17 8,7 11 9,4 8 10,1 
- keine Angaben 3 1,0 1 1,3 

Voraussichtliche Haftdauer 
(in Tagen): 

- bis 180 25 12,8 13 11,1 12 15,2 
- 181 bis 360 64 32,7 35 29,9 29 36,7 
- 361 bis 540 44 22,5 32 27,4 12 15,2 
- 541 bis 720 28 14,3 17 14,5 11 13,9 
- 721 bis 900 13 6,6 8 6,8 5 6,3 
- 901 bis 1080 11 5,6 6 5,1 5 6,3 
- über 1080 11 5,6 6 5,1 5 6,3 

Selbststeller: 

- ja 20 10,2 11 9,4 9 11,4 
- nein 176 89,8 106 90,6 70 88,6 

* zuzüglich Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Widerstand gegen die Staatsgewalt 



Freigangsgewährung 
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Tabelle 9: Familialer Sozialisationshintergrund und Gewährung von 
Freigang 

Freigang erhalten Keinen Freigang erhalten 
(n = 30) (n = 166) 

abs. % abs. % 

Heimerfahrung:** 

-ja 6 20,0 76 45,8 
- nein 24 80,0 90 54,2 

Häufigkeit der Heim-
einweisungen: *** 

- einmal 5 49 64,5 
- zweimal 1 14 18,4 
- über zweimal 13 17,1 

Alter bei erster Heim-
einweisung:* 

bis 6 Jahre 2 19 25,0 
- 7 bis 13 Jahre 3 14 18,4 
- 14 bis 21 Jahre 1 43 56,6 

Anzahl der Lebens-
gruppenwechsel:** 

- 1 bis 3 Wechsel 19 63,3 59 35,5 
- 4 bis 6 Wechsel 8 26,7 57 34,3 
- 7 bis 10 Wechsel 3 10,0 50 30,1 

* p< .05 
** p< .01 
*** < .001 **** rozentuierung bezogen auf Probanden mit Heimerfahrung. Da die Zahlen bei den Frei-

gängem zu nieörig werden, erfolgt hier keine Prozentuierung. 
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Tabelle 10: Einweisungsmerkmale und Gewährung von l· reigang 

Freigang erhalten Keinen Freigang erhalten 
(n = 30) (n = 166) 

abs. % abs. % 

Einweisungsalter: 

- bis 17 Jahre 5 16,7 29 17,5 
- 18 bis 20 Jahre 16 53,3 110 66,3 
- 21 bis 24 Jahre 9 30,0 27 16,3 

Einweisungsdelikt: 

- Gewaltdelikt 15 50,0 53 31,9 
- Eigentums-N errnögensdelikt 8 26,7 85 51,2 
- Sexualdelikt 1 3,3 3 1,8 
- Btm-Delikt 3 10,0 15 9,0 
- sonstiges Delikt 3 10,0 10 6,0 

Selbststeller: 

-ja 5 16,7 15 9,0 
- nein 25 83,3 151 91,0 
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Tabelle 11: Haftzeit und Gewährung von Freigang 

Freigang erhalten Keinen Freigang 
(n = 30) erhalten (n = 166) 

abs. % abs. % 

Voraussichtliche Haftdauer:** 

- bis 6 Monate 25 15,1 
- über 6 bis 12 Monate 6 20,0 58 34,9 
- über 12 bis 18 Monate 6 20,0 38 22,9 
- über 18 bis 24 Monate 7 23,2 21 12,7 
- über 24 Monate 11 36,7 24 14,5 

Tatsächliche Haftdauer: 

- bis 6 Monate 2 . 6,7 35 21,1 
- über 6 bis 12 Monate 14 46,7 84 50,6 

- über 12 Monate 14 46,7 47 28,3 

Auf Bewährung entlassen:* 

-ja 24 80,0 97 58,4 
- nein 6 20,0 69 41,6 

In Haft verbrachte (Einwei-
sungs)Strafzeit:* 

- bis 33,3% 6 3,6 
- 33,4 bis 66,6% 19 63,6 59 35,8 
- 66,7 bis 100% 10 33,3 76 46,1 
- über 100% 1 3,3 24 14,5 

* p< .05 
** p<.01 
*** p< .001 
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Tabelle 12: Außenkontakte (Besuche) und Gewährung von Freigang 

* 

Freigang erhalten Keinen Freigang erhalten 
(n = 30) (n = 166) 

abs. % abs. % 

Besuche : 

- wenig 8 26,7 57 34,3 
- mittel 11 36,7 53 31,9 
- viel 11 36,7 56 33,7 

Die Werte der Zahl der Besuche pro Jahr wurden nach Terzilen auf_geteilt; 1. Terzil 
(gering): Kein Besuch bis 2,1; 2. Terzil (mittel): 2,1 bis 8,9; 3. Terzil (viel): über 8,9. n.s. 



Rückfall und Legalbewährung 
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Tabelle 13: Häufigkeit der Einträge ins Bundeszentralregister 
nach Rückfalldefinition 1 (Wiederverurteilung) 
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Gesamte Untersuchungsgruppe 
n = 196 

nach 1 Jahr: 

Kein Rückfall 95 (48,5) 
ein Eintrag 59 (30,1) 
zwei Einträge 31 (15,8) 
drei Einträge 10 (5,1) 
vier Einträge 1 (0,5) 

nach 2 Jahren: 

Kein Rückfall 61 (31,1) 
ein Eintrag 60 (30,6) 
zwei Einträge 45 (23,0) 
drei Einträge 20 (10,2) 
vier Einträge 10 (5,1) 

nach 3 Jahren: 

Kein Rückfall 51 (26,0) 
ein Eintrag 44 (22,4) 
zwei Einträge 47 (24,0) 
drei Einträge 28 (14,3) 
vier Einträge 19 (9,7) 
fünf Einträge 5 (2,6) 
sechs Einträge 1 (0,5) 
sieben Einträge 1 (0,5) 

nach 4 Jahren: 

Kein Rückfall 45 (23,0) 
ein Eintrag 36 ( 18,4) 
zwei Einträge 44 (22,4) 
drei Einträge 30 (15,3) 
vier Einträge 23 (11,7) 
fünf Einträge 12 (6,1) 
sechs Einträge 2 (1,0) 
sieben Einträge 2 (1,0) 
acht Einträge 2 (1,0) 
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Tabelle 14: Häufigkeit der Einträge ins Bundeszentralregister 
nach Rückfalldefinition 2 (Wiederinhaftierung) 

Gesamte Untersuchungsgruppe 
n = 196 

nach 1 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 134 (68,4) 
ein Eintrag 46 (23,5) 
zwei Einträge 15 (7,7) 
drei Einträge 1 (0,5) 

nach 2 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 112 (57,1) 
ein Eintrag 56 (28,6) 
zwei Einträge 23 (11,7) 
drei Einträge 5 (2,6) 

nach 3 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 105 (53,6) 
ein Eintrag 50 (25,5) 
zwei Einträge 29 (14,8) 
drei Einträge 9 (4,6) 
vier Einträge 2 (1,0) 
fünf Einträge 1 (0,5) 

nach 4 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 98 (50,0) 
ein Eintrag 49 (25,0) 
zwei Einträge 33 (16,8) 
drei Einträge 13 (6,6) 
fünf Einträge 1 (0,5) 
sechs Einträge 2 (1,0) 
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Tabelle 15: Häufigkeit der Einträge ins Bundeszentralregister 
nach Rückfalldefinition 3 ("Publizität") 
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Gesamte Untersuchungsgruppe 
n = 196 

nach 1 Jahr: 

"Nicht vorbestraft" 122 (62,2) 
ein Eintrag 55 (28,1) 
zwei Einträge 18 (9,2) 
drei Einträge 1 (0,5) 

nach 2 Jahren: 

"Nicht vorbestraft" 99 (50,5) 
ein Eintrag 64 (32,7) 
zwei Einträge 23 (11,7) 
drei Einträge 9 (4,6) 
vier Einträge 1 (0,5) 

nach 3 Jahren: 

"Nicht vorbestraft" 91 ( 46,4) 
ein Eintrag 50 (25,5) 
zwei Einträge 29 (14,8) 
drei Einträge 22 ( 11,2) 
vier Einträge 4 (2,0) 

nach 4 Jahren: 

"Nicht vorbestraft" 81 (41,3) 
ein Eintrag 50 (25,3) 
zwei Einträge 36 (18,4) 
drei Einträge 19 (9,7) 
vier Einträge 8 (4,1) 
fünf Einträge 1 (0,5) 
sechs Einträge l (0,5) 
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Tabelle 16: Rückfalldichten nach den drei Rückfalldefinitionen 

Rdfl NTN TN Ges. 

1 J. n.E.: 0,823 0,760 0,792 
2J.n.E.: 1,323 1,230 1,277 
3J. n.E.: 1,833 1,600 1,717 
4J.n.E.: 2,208 1,960 2,084 

Erfolgsquote 24% 22% 23% 

Rdf2 NTN TN Ges. 

1 J. n.E.: 0,365 0,440 0,403 
2J. n.E.: 0,583 0,610 0,597 
3J.n.E.: 0,792 0,720 0,756 
4J.n.E.: 0,927 0,820 0,874 

Erfolgsquote: 45% 54% 49% 

Rdf3 NTN TN Ges. 

1 J. n.E.: 0,469 0,490 0,480 
2J.n.E.: 0,719 0,720 0,719 
3J.n.E.: 1,063 0,880 0,969 
4J.n.E.: 1,240 1,030 1,133 

Erfolgsquote: 36% 46% 41% 

n.E.: nach Entlassung 
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Tabelle 17: Rückfall und Legalbewährung nach Rdefl 
Teilnehmer und Nichtteilnehmer 

Nichtteilnehmer 
n=96 

N % 

nach 1/2 Jahr: 

Kein Rückfall 73 76,0 
Rückfall 23 24,0 

nach 1 Jahr: 

Kein Rückfall 47 49,0 
ein Eintrag 28 29,2 
zwei Einträge 13 13,5 
drei Einträge 7 7,3 

1 1,0 

nach 2 Jahren: 

Kein Rückfall 29 30,2 
ein Eintrag 31 32,3 
zwei Einträge 19 19,8 
drei Einträge 10 10,4 
vier und mehr Einträge 7 7,3 

nach 3 Jahren: 

Kein Rückfall 24 25,0 
ein Eintrag 22 22,9 
zwei Einträge 31 21,9 
drei Einträge 10 10,4 
vier und mehr Einträge 19 19,7 

nach 4 Jahren: 

Kein Rückfall 23 24,0 
ein Eintrag 17 17,7 
zwei Einträge 17 17,7 
drei Einträge 11 11,5 
vier und mehr Einträge 28 28,1 
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Teilnehmer 
n = 100 

N % 

72 72,0 
16 28,0 

48 48,0 
31 31,0 
18 18,0 
3 3,0 

32 32,0 
29 29,0 
26 26,0 
10 10,0 
3 3,0 

27 27,0 
22 22,0 
26 26,0 
18 18,0 
7 7,0 

22 22,0 
19 19,0 
27 27,0 
19 19,0 
13 13,0 
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Tabelle 18: Rückfall und Legalbewährung nach Rdef2 
Teilnehmer und Nichtteilnehmer 

Nichtteilnehmer 
n = 96 

N % 

nach 1/2 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 85 88,5 
Wieder inhaftiert 11 11,5 

nach 1 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 68 70,8 
ein Eintrag 22 22,9 
zwei Einträge 5 5,2 
drei Einträge 1 1,0 
vier Einträge 

nach 2 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 53 55,2 
ein Eintrag 34 35,4 
zwei Einträge 5 5,2 
drei Einträge 4 4,2 
vier und mehr Einträge 

nach 3 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 48 50,0 
ein Eintrag 30 31,3 
zwei Einträge 11 11,5 
drei Einträge 5 5,2 
vier und mehr Einträge 2 2,0 

nach 4 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 44 45,8 
ein Eintrag 30 31,3 
zwei Einträge 12 12,5 
drei Einträge 8 8,3 
vier und mehr Einträge 2 2,0 

Teilnehmer 
n=lO0 

N % 

80 80,0 
20 20,0 

66 66,0 
24 24,0 
10 10,0 

59 59,0 
22 22,2 
18 18,0 

1 1,0 

57 57,0 
20 20,0 
18 18,0 
4 4,0 
1 1,0 

54 54,0 
19 19,0 
21 21,0 

5 5,0 
1 1,0 
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Tabelle 19: Rückfall und Legalbewährung nach Rdefl 
Teilnehmer an schulischer und beruflicher Ausbildung 

Gesamt Vollzugsschüler Beruflich Ausge-
n = 100 n=37 bildete 

n=63 

N % N % N % 

nach 1/2 Jahr: 

Kein Rückfall 72 72,0 25 67,6 47 74,6 
Rückfall 28 28,0 12 32,4 16 25,4 

nach 1 Jahr 

Kein Rückfall 48 48,0 14 37,8 34 54,0 
ein Eintrag 31 31,0 10 27,0 21 33,3 
zwei Einträge 18 18,0 12 32,4 6 9,5 
drei Einträge 3 3,0 1 2,7 2 3,2 

nach 2 Jahren: 

Kein Rückfall 32 32,0 8 21,6 24 38,1 
ein Eintrag 29 29,0 9 24,3 20 31,7 
zwei Einträge 26 26,0 14 37,8 12 19,0 
drei Einträge 10 10,0 5 13,5 5 7,9 
vier und mehr Einträge 3 3,0 1 2,7 2 3,2 

nach 3 Jahren: 

Kein Rückfall 27 27,0 8 21,6 19 30,2 
ein Eintrag 22 22,0 4 10,8 18 28,6 
zwei Einträge 26 26,0 12 32,4 14 22,2 
drei Einträge 18 18,0 10 27,0 8 12,7 
vier und mehr Einträge 7 7,0 3 8,1 4 6,3 

nach 4 Jahren: 

Kein Rückfall 22 22,0 5 13,5 17 27,0 
ein Eintrag 19 19,0 5 13,5 14 22,2 
zwei Einträge 27 27,0 11 29,7 16 25,4 
drei Einträge 19 19,0 10 27,0 9 14,3 
vier und mehr Einträge 13 13,0 6 16,2 7 11,1 
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Tabelle 20: Rückfall und Legalbewährung nach Rdef2 
Teilnehmer an schulischer und beruflicher Ausbildung 

Gesamt Vollzugsschüler Beruflich Ausge-
n = 100 n = 37 bildete 

n =63 

N % N % N % 

nach 1/2 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 80 80,0 29 78,4 51 81,0 
Wieder inhaftiert 20 20,0 8 21,6 12 19,0 

nach 1 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 66 66,0 21 56,8 45 71,4 
ein Eintrag 24 24,0 9 24,3 15 23,8 
zwei Einträge 10 10,0 7 18,9 3 4,8 

nach 2 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 59 59,0 20 54,l 39 61,9 
ein Eintrag 22 22,0 7 18,9 15 23,8 
zwei Einträge 18 18,0 9 24,3 9 14,3 
drei Einträge l 1,0 l 1,0 

nach 3 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 57 57,0 19 51,4 38 60,3 
ein Eintrag 20 20,0 7 18,9 13 20,6 
zwei Einträge 18 18,0 8 21,6 10 15,9 
drei Einträge 4 4,0 3 8,1 l 1,6 
vier und mehr Einträge l 1,0 l 1,6 

nach 4 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 54 54,0 18 48,6 36 57,l 
ein Eintrag 19 19,0 5 13,5 14 22,2 
zwei Einträge 21 21,0 II 29,7 10 15,9 
drei Einträge 5 5,0 3 8,1 2 3,2 
vier und mehr Einträge l 1,0 l 1,6 
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Tabelle 21: Rückfall und Legalbewährung nach Rdefl 
Erfolgreiche, erfolglose Teilnehmer an Ausbildungsmaßnahmen 

Ausbildung mit Ausbildung Kursteilnehmer 
Abschluß ohne Abschluß 

n=29 n =59 n = 12 

N % N % N % 

nach 1/2 Jahr: 

Kein Rückfall 19 65,5 46 78,0 7 58,3 
Rückfall 10 34,5 13 22,0 5 41,7 

nach 1 Jahr 

Kein Rückfall 15 51,7 28 47,5 5 41,7 
ein Eintrag 5 17,2 21 35,6 5 41,7 
zwei Einträge 8 27,6 8 13,6 2 16,7 
drei Einträge 1 3,4 2 3,4 

nach 2 Jahren: 

Kein Rückfall 10 34,5 20 33,9 2 16,7 
ein Eintrag 5 17,2 18 30,5 6 50,0 
zwei Einträge 10 34,5 13 22,0 3 25,0 
drei Einträge 3 10,3 7 11,9 
vier und mehr Einträge 1 3,4 1 1,7 1 8,3 

nach 3 Jahren: 

Kein Rückfall 8 27,6 17 28,8 2 16,7 
ein Eintrag 7 24,1 12 20,3 3 25,0 
zwei Einträge 3 10,3 18 30,5 5 41,7 
drei Einträge 8 27,6 10 16,9 
vier und mehr Einträge 3 10,2 2 3,4 2 16,7 

nach 4 Jahren: 

Kein Rückfall 5 17,2 15 25,4 2 16,7 
ein Eintrag 7 24,1 10 16,9 2 16,7 
zwei Einträge 4 13,1 17 28,8 6 50,0 
drei Einträge 8 27,6 11 18,6 
vier und mehr Einträge 5 17,2 6 10,2 2 16,7 
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Tabelle 22: Rückfall und Legalbewährung nach Rdef2 
Erfolgreiche und erfolglose Teilnehmer an Ausbildungsmaß-
nahmen 

Ausbildung mit Ausbildung Kursteilnehmer 
Abschluß ohne Abschluß 

n = 29 n =59 n = 12 

N % N % N % 

nach 1/2 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 22 75,5 49 83,1 9 75,0 
Wieder inhaftiert 7 24,1 10 16,9 3 25,0 

nach 1 Jahr: 

Keine Wiederinhaftierung 18 62,1 39 66,l 9 75,0 
ein Eintrag 6 20,7 15 25,4 3 25,0 
zwei Einträge 5 17,2 5 8,5 

nach 2 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 16 55,2 36 61,0 7 58,3 
ein Eintrag 7 24,l 10 19,9 5 41,7 
zwei Einträge 5 17,2 13 22,0 
drei Einträge l 3,4 

nach 3 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 16 55,2 34 57,6 7 58,3 
ein Eintrag 7 24,1 10 16,9 3 25,0 
zwei Einträge 4 13,8 13 22,0 1 
drei Einträge 2 6,9 2 3,4 l 

nach 4 Jahren: 

Keine Wiederinhaftierung 15 51,7 33 55,9 6 50,0 
ein Eintrag 5 17,2 10 16,9 4 33,3 
zwei Einträge 7 24,l 13 22,0 1 
drei Einträge 2 6,9 3 5,1 l 



Sonstige Tabellen 
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Tabelle 23: Straftatenkategorien 
für die im Bundeszentralregister eingetragenen Verurteilungen 

1 A. Gewaltdelikte 

a: Tötungsdelikte: 

§ 211, Mord 01 
§ 212, Totschlag 02 
§ 222, fahrlässige Tötung 20 

2 b: Körperverletzung: 

§ 223, einfache KV 03 
§ 223a, gefährliche KV 04 
§§ 224,226, schwere KV/KV mit Todesfolge 05 
§ 230, fahrlässige KV 21 

3 c: Raub/Erpressung, Straftaten gg. die persön-
liehe Freiheit, Widerstand gg. die Staats-
gewalt: 

§ 249, Raub 06 
§§ 250,251, schwerer Raub/Raub mit Todesfolge 07 
§ 316a, räub. Angriff auf Kraftfahrer 08 
§§ 252, 255, räub. Diebstahl/räub. Erpressung 09 
§ 253, Erpressung 10 
§ 239, Freiheitsberaubung 11 
§§ 240,241, Nötigung/Bedrohung 13 
§ 113, Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte 14 

4 d: sonst. Gewaltdelikte: 

§ 121, Gefangenenmeuterei 15 
§§ 306ff., Brandstiftung 16,64 
§§ 123ff., Haus-/Landfriedensbruch 17 
§§ 303f., einf./gemeinschädl. Sachbeschädigung 18 

5 B. Sexualdelikte 

§ 178, Sexuelle Nötigung 44 
§ 177, Vergewaltigung 45 
§ 176, Sexueller Mißbrauch von Kindern 46 
sonstige Sexualdelikte 48 
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6 C. Eigentums- und Vermögensdelikte 

§ 242, einfacher Diebstahl 23,24 
§ 243, Bes. schwerer Diebstahl allg. 25 
§ 243 Nr.l, Einbruchsdiebstahl 26 
§ 244, Diebst. m. Waffen/Bandendiebs./Diebs. von Kfz 27 
§ 248, Unbef. Ingebrauchnahme von Kfz 28 
§ 246, Unterschlagung 30 
§ 266, Untreue 33 
§ 263, Betrug 35 
§ 265a, Bef.-/Leistungserschleichung 41 
§ 259, Hehlerei 42 
- sonstige 43 

7 D. Verkehrsdelikte 

§ 222, fahr!. Tötung im Straßenverkehr 49 
§ 230, fahr!. KV im Straßenverkehr 50 
§ 315b, gefährlicher Eingriff i.d. Straßenverkehr 51 
§ 315c, I Nr.la, Straßenverk.gef./Alk. 52 
§ 315c I Nr.lb, Straßenverk.-gefährdung 53 
§ 3 l 6, Trunkenheit im Verkehr 54 
§ 142, Verkehrsunfallflucht 55 
§ 21 StVG, Fahren ohne Fahrerlaubnis/E1mächtigung 58 
z. Fahren ohne Fahrerlaubnis 

8 E. Btm-Delikte 

Tatbestände nach BtmG 72 

9 F. Sonstige Delikte nach StGB/Nebenstrafrecht 

§§ 267ff., Urkundenfälschung 62 
§§ 146ff., Geldfälschung 63 
§§ l85ff., Beleidigung 65 
§§ 257f., Begünstigung/Strafvereitelung 66 
§ 145, Notrufmißbrauch 67 
§ 138, Nichtanzeige gepl. Straftaten 68 
§ 145d, Vortäuschen einer Straftat 69 
§ 330a (§ 323a), Vollrausch 70 
- sonstige 71 
§ 164, falsche Verdächtigung 92 
Pflicht Versicherungsgesetz 75 
Waffengesetz 76-78 
Wehrstrafgesetz 79-82 
Ausländergesetz 83 
Abgabenordnung 84 
sonstige Nebenstrafgesetze 85 
Bewährungsauflagen nicht erfüllt 91 
Geldstrafe nicht bezahlt 94 
Nichterfüllung einer richterl. Auflage 93 



Anhang 371 

Tabelle 24: Entlassungsart, vorinstitutionelle und Haftverlaufsvariablen 

keine Entlassung auf Entlassung auf 
Bewährung Bewährung 

N =75 N = 121 

Lebensgruppenwechsel*** 

bis 3 20 26,7 58 47,9 
4 bis 6 24 32,0 41 33,9 
7 bis 10 31 41,3 22 18,2 

Heimaufenthalt*** 

ja 31 41,3 38 31,4 
nein 44 58,7 83 68,6 

Einweisungsdelikt: 
Gewaltdelikt*** 

ja 60 80,0 68 56,2 
nein 15 20,0 53 43,8 

\Viederkehrer*** 

ja 26 34,7 108 89,3 
nein 49 65,3 13 10,7 

Voraussichtliche Haft-
dauer*** 

bis 6 Monate 23 30,7 2 1,7 
6 bis 12 Monate 36 48,0 28 23,1 

12 bis 18 Monate 13 17,3 31 25,6 
18 bis 24 Monate 2 2,7 26 21,5 
über 24 Monate 1 1,3 34 28,1 

Anzahl der Besuche pro 
Haftjahr*** 

0 bis 2,06 40 53,3 25 20,7 
2,1 bis 8,9 21 28,0 43 35,5 
mehr als 8,9 14 18,7 53 43,8 

Anzahl der Urlaubsgewäh-
rungen pro Haftjahr 

kein Urlaub 44 58,7 23 .19,0 
bis 2 14 18,7 35 28,9 
2,1 bis 4 13 17,3 42 34,7 
mehr als 4 4 5,3 21 17,4 
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Fortsetzung Tabelle 24 

keine Entlassung auf Entlassung auf 
Bewährung Bewährung 

N=75 N = 121 

Anzahl echter Ausgänge 
pro Haftjahr*** 

bis 2 15 55,6 15 16,1 
2,1 bis 4 8 29,6 35 37,6 
4,1 bis 6 3 11,1 19 20,4 
über6 1 3,7 24 25,8 

Freigang 

ja 6 8,0 24 19,8 
nein 69 92,0 97 80,2 

Meldungen/Sanktionen 
pro Haftjahr 

keine 9 12,0 21 17,4 
bis 3 18 24,0 54 44,6 
3,1 bis 6 18 24,0 28 23,1 
6,1 bis 12 15 20,0 15 12,4 
mehr als 12 15 20,0 3 2,5 

* p< .05 

** p< .01 

*** p<.001 
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Tabelle 25: Ausgang und Urlaub aus der Vollzugsanstalt Adelsheim ab 
1981* 

* 

Jahr JDB Freigänger Beurlau- 1.x Aus- 1.x Mißbr.-quote 
bungen gänge Url./Ausgang 

1981 378 22 479 274 2055 490 4,1% 0,3% 
1982 461 30 465 277 2345 406 4,5% 0,3% 
1983 468 27 621 355 3444 584 3,2% 0,5% 
1984 402 37 707 350 3634 502 1,8% 0,6% 
1985 386 56 816 338 3860 442 2,2% 0,5% 
1986 350 59 828 270 3325 291 1,4% 0,5% 
1987 326 40 696 209 2613 187 1,4% 0,3% 

Die Jahresdurchschnittsbelegung (JDB) enthält ab 1981 ca. 25 Untersuchungsgefangene 
unter 21 Jahren, ab 1984 weitere ca. 25 Untersuchungsgefangene über 21 Jahren. 

Quelle: Kriminologischer Dienst. Jugendstrafvollzugsanstalt Adelsheim. 
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Freiburg 1989, 295 Seiten DM 19,-

Band S 14 Johannes Klages 
MEERESUMWELTSCHUTZ UND STRAFRECHT 
Zur Ausdehnung deutscher Strafgewalt auf den 
Festlandsockel 
Freiburg 1989, 263 Seiten DM 19,-

Band S 15 Albin Eser/Otto Lagodny (Hrsg.) 
INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN 
Rechtsprechungssammlung 1949-1988 
Freiburg 1989, 536 Seiten DM 38,-

Band S 16 Albin Eser/Jonatan Thormundsson (Hrsg.) 
OLD W AYS AND NEW NEEDS IN CRIMINAL LEGISLATION 
Documentation of a Gennan-lcelandic Colloquium 
Freiburg 1989, 333 Seiten DM 24,-

Band S 17 Jörg Martin 
STRAFBARKEIT GRENZÜBERSCHREITENDER UMWELT-
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Zugleich ein Beitrag zur Gefährdungsdogmatik und 
zum Umweltvölkerrecht 
Freiburg 1989, 391 Seiten DM 24,-

Band S 18 Albin Eser/Günther Kaiser/Kurt Madlener (Hrsg.) 
NEUE WEGE DER WIEDERGUTMACHUNG 
IM STRAFRECHT 
Internationales strafrechtlich-kriminologisches 
Kolloquium in Freiburg i.Br. 
Freiburg 1990, 458 Seiten DM 28,-

EIGENVERLAG Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht Freiburg 



Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg iBr. 

Herausgegeben von Professor Dr. Albin Eser, M.CJ. 

Band S 19 Thomas Weigend 
ABSPRACHEN IN AUSLÄNDISCHEN STRAFVERFAHREN 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu 
konsensualen Elementen im Strafprozeß 
Freiburg 1990, 122 Seiten DM 19,-

Band S 21 Dieter Gentzcke 
INFORMALES VERW ALTUNGSHANDELN UND 
UMWELTSTRAFRECHT 
Eine verwaltungs- und strafrechtsdogmatische 
Untersuchung am Beispiel der 
behördlichen Duldung im Wasserrecht 
Freiburg 1990, 238 Seiten DM 24,-

Band S 22 Johannes Speck 
DIE RECHTSSTELLUNG DES BESCHULDIGTEN 
IM STRAFVERFAHRENSRECHT DER DDR 
Freiburg 1990, 495 Seiten DM 28,-

In Vorbereitung sind folgende Titel 

Band S 20 Albin Eser/Barbara Huber (Hrsg.) 
STRAFRECHTSENTWICKLUNG * ill * 
Landesberichte 1986/1988 
Albin Eser/Hans-Georg Koch (Hrsg.) 
MATERIALIEN ZUR STERBEHILFE 
Dokumentarischer Überblick zu 20 Ländern 
Ralph Schuhmann 
UMWELTSCHUTZ DURCH STRAFRECHT 
IN SCHWARZAFRIKA 
Eine vergleichende Untersuchung anhand 
einer Fallstudie für Kenia 
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